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~ ' 

Die Einkommensteuer betriigt in 

Sleuerklasse lil 
Einkommen Steuer- Steuer· 

klasse kJal'iSC 
bei Kinderermii!ligung für 

l u t 2 3 4 5 jedes 
Kind Kinder Kinder Kinder Kinder weitere 

DM DM DM DM DM DM DM DM Kind 
I 2 '.l 4 5 6 7 8 9 

von- bls 

93 001-93 100 70 446 69906 69 366 68 826 68 286 67 746 67 206 Für iede-9 weitere 

93 101-93 200 70 536 69996 691J.56 68916 69376 67 a3e 67 296 
Kind slod vom 
Einkonimen je 

93 201-93 300 70 626 70086 69546 69006 68466 67926 67 386 600 DM abzuoie-
93 301-93 400 70 716 70176 69636 69096 68 556 68016 57 476 hen. Der Steuer-

93 401-93 500 70 806 70 266 69 '726 69186 68646 68106 67 586 
betrag ist dan~ 

in Spalte 8 abzu-
93 501-93 600 70 896 70356 69 816 69276 68736 68196 67656 lesen. 

93 601-93 700 70 986 70446 69906 69366 68826 68 286 67 746 
93 701-93 800 71076 70 536 69 996 69456 68 916 68 376 678~6 

93 801-93 900 71166 70 626 70086 69 546 69006 68 466 67 926 

93 901-94 000 71 256 70716 70 176 69 636 69096 68 556 68 0!,6 
' 

94 O!ll-94 100 71316 70806 70266 69 726 691B6 68 646 68106 
94 101-94 200 71436 70896 70356 69 816 69276 68 '736 68 196 
94 201-94 300 71526 70 986 70 446 69 006 69366 68 826 68 286 I 

94 301-94 400 71 616 71076 70 536 69 996 69456 68 916 68 376 ; 

94 40 1-94 500 71 706 71166 70 626 70086 69 546 69 006 68 466 i 
94 501-94 600 71 796 71256 70 716 70176 69 636 69096 68 556 
94 601-94 700 71886 71346 70 806 70 266 69726 69186 68646 
94 701-94 800 71976 71 436 70 896 70356 69 816 69 276 68736 
94 801-94 900 72066 71 526 70986 70 446 69906 69 366 68826 

94 901-95 000 72156 71616 71076 70 536 69996 69 456 68916 

95 001-95 100 72246 71706 71166 70626 70086 69 546 69 006 

95101-95 200 72336 71796 71 256 70716 70176 69 636 69 096 

95 201-95 300 72426 71886 71346 70806 70 266 69 726 69186 

95 301-95 400 72 516 71976 71436 70896 70 356 69 816 69 276 

95 401-95 500 72606 72066 71 526 70 986 70 446 69 906 69 366 I 

95 501-95 600 72 696. 72156 71 616 7l 076 70 536 69996 69456 I 

95 601-95 700 72 786 72246 71706 71 166 70 626 70 086 69 546 

95 701-95 800 72 876 72"~36 71 796 71 256 70 716 70176 69 636 
' 

95 801-95 900 72966 72 426 71 886 71346 70 806 70 266 69 726 

95 901-96 006 73 056 72 516 7197.6 71436 70 896 70 356 69 816 ' 
I 

96 001-96 100 73146 72 606 72066 71526 70 986 70446 69 906 i 
96 101-96 200 73 236 72 896 72 156 71616 71076 70 536 69 996 

96 201-96 300 73 326 72 786 72 246 71 706 71166 70626 70086 

96 301-96 400 73 416 72 876 72 336 71796 71 256 70 716 70176 

96 401--96 500 73 506 72966 72 426 71886 71346 70 806 70 266 
I 

96 501-96 600 73 596 73 056 72 516 71976 71436 70 896 70 356 

96 601-96 700 73 oB6 73 146 72 606 72066 71526 70 986 70446 

96 701-96 800 73 '776 73 236 72 696 72156 71616 71076 70 536 

96 801-96 900 73 866 73 326 72 786 72 246 71706 71166 70626 

96 901-97 000 73 956 73 416 72 876 72336 71796 71256 70 716 

I 
97 001-97 100 '74046 73 506 72 966 7242\J 7l 886 71 3!16 70806 

97 101-'97 200 74 136 73 596 " 73 056 72 516 71976 71436 70 896 

97 201-97 300 74 226 73 686 73 146 72606 72066 71526 70986 

97 301-97 400 74 316 73776 73 236 72696 72156 71616 71076 

97 401-97 500 74 406 73 866 73 326 '72 786 72 246 71706 71166 

97 501-r97 600 7'1496 73 956 73 416 72876 72336 71796 71256 
< 

97 60 1--97 700 74 5B6 74 Oclß 73 50() 7296ß 72426 71886 71346 
; 

97 701-97 800 74 676 74 136 73 596 73 056 '12 516 71976 71436 
' 97 801-9'7 900 74 766 74 226 73 686 73 146 72 606 72066 71526 

97 901-!Jß 000 I 74 856 74 310 73 776 73 236 72696 72156 \ 71616 

\J fi I 
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-\ Die Einkommensteuer helrägl ;n --
i Steuerklasse 111 

Sleuer- Steuer- - ~- -·· 
Einkommen Lri Kindcrermäfligung lür klasse klusse 

/ 
l li j 2 3 4 5 jedes 

Kind Kinder Kinder Kinder Kinder weitere ' .) 

DM DM DM DM DM DM DM DM Kind 
~. ~ 

i l 2 3 4 5 6 7 ·a 9 
·-
i von-bis 

98 0111-98 100 74 946 74 406 73 866 73 326 72 786 
98 101-98 200 75036 74.496 73 956 73 416 72 876 
98 201-98 300 75126 74 586 74 046 73 506 72966 
98 301-98 400 

. 
75 216 74 676 74136 73 596 73 056 

98 401-98 500 
I 75306 74 766 74226 73 686 73146 

98 501-98 600 75 396 74 856 74 316 73 776 73 236 
98 601-98 700 75486 74 946 74 406 73 866 73 326 
98 701-98 800 

I 
75576 75 036 74 496 73 956 73 416 

98 801-98 900 75 666 75 126 74 586 74 046 73 506 
98 901-99 000 75 756 75 216 74 676 74136 73 596 

99 001-99 100 75346 75 306 74 766 74 226 73 686 
99 101-99 200 I 75 936 75 396 74 856 74316 73776 
99 201-;.99 300 76026 75 486 74 946 74 406 73 866 
99 301-99 400 76116 75 576 75 036 74 496 73 956 
99 401-99 500 76206 75 666 75 126 74586 74046 
99 501-99 600 \ 

76296 75756 75 216 74 676 74136 I 

99 601-99 700 76 386 75 846 75 306 74 766 74 226 
99 701-99 800 76 476 75 936 75 396 74 856 74 316 
99 801-99 900 76 566 : 76026 75 486 74 946 74406 

99 901.."..100 OO() 76 656 ; 76116 75 576 75 036 I 74 4~6 
I, I 

von -bis beträgt die Steuer 

100 001- 150 OO{)l 76 746 

pJ,us 91 DM für jede volle 1001 DM über 100 001 DM Einkommen 

150 001 - 200 000 122 246 

plus 92 DM für jede volle 100 DM über 150 001 DM Einkommen 

200 C01- 250 000 1'68 246 

plus 93 DM für jede volle 100 DM über 200 001 DM Einkommen 

ab 250 001 214 746 

plus 95 DM für jede vol'le 100 DM über 250 0{]11 DM Einkommen 

Beispie~: 

72 246 

72 336 

72 426 

72 516 

72 606 

72 696 

72 786 

72 876 

72 966 

73 056 

73146 

73 236 

73 326 

'13 416 

73 506 

73 596 

73 686 . 
'73 776 

'73 866 

73 956 
i 

-

) 

} 

71 706 
Für jede9 weitere 
Kind sind vom 

71 796 Einkommen je 

71 886 I 
600 DM abzu:z.ie• 
ben. Der Steuer• 

71 976 betrag ist dann 

72066 in Spalte 8 abzu-

72156 
lesen. 

72 246 

'72 336 

72 426 

72 516 

72 606 

72 696 

'72 786 

72876 

72 966 

73 056 

73146 

73 236 

73 326 

73 416 

Für die SteuerklasseJJ. 
II und III sind vor An
wendung der Tabelle 
bei Einkommen Ü]Jer 
100 000 DM vom Ein
lmmmen 600 DM abzu
ziehen. 

Für jedes Kind, für 
das dem. Steuerpflichti
gen Kinderermäßigung 
zusteht oder auf An
trag gewährt wird, sind 
weitere 600 DM abzu
ziehen. 

Die Einkommensteuer für ein Einkommen von 13'6 523 DM bei Steuerldasse III/2 errechnet sich wie 

folgt: 
Einkornn1en , ......................... , , .............................. , , ............ , . 136 523 DM 
abzuziehen sind 600 DM für die Steuerldasse III und je 600 DM für zwei Kinder, 
für die Kinderermäßigung gewährt wird, zusammen ...................••........... · · 1 800 DM 

Nach der Tabelle zu versteuerndes Einkommen .........•.......................... • · 134 723 DM 
Steuer für 100 001 ~150 COO DM (Grundbetrag) ........................ · ....... · · · · · · · · . · · · · · . · · · · · · 
Steuer für volle 100 DM über 100 001 DM nach der Tabelle zu versteuerndes Einlwmmen 

= 347)<91 •' 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

O 
0

,, 
0

, 
0 0 0 0 0 0 

O 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ,,, 0 0 OO OO 0 0 0 0 0 0 0 o o o o o 0 o o 0 o o 0 0 I 0 o t 0 o 00 ° o 00 o 000 0 0 0 

Steu.er für 136 523 DM Einkommen in Steucrldasse III/2 ....••••....••..•• · · · · · • • · · · • · · · • · • · • • · • • · • 

76 746 DM 

31577 DM 

103 323 DM 
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Anlage 2 

Einkoi11IIlenstetter ... Vierteljahrestabelle 

Dre v.ertcljährlirhe Vornuswhlung auf dre Einkornm~nsll'ner betr·ä~t rn 

Vierteljährliches 
Sienerklasse 111 

Steuer- Steuer-
Einkommen 

klasse klasse bt>i K rnderPrmäl!igun~ fiir 

l ll l 2 3 4 5 jedes 
Kind KindN Kin<kr !"inder Kinder weitere 

DM DM DM DM DM DM DM DM Kind 
I 2 J 4 5 6 7 6 ~ 

von -bis 
Für jedes weitere 

bis 187 - - - - - 0 - - Kind sind- \'Om 

188- 200 2 ,·icrteljührlidlcn 
~ - - - - - - Einkommen ja 

2{}1- 212 3 - - - - - - 150 0.\! abzuzre• 
213- 225 4 - - - - - IJFn. Der Steuer .. -
226- 237, betrug ist duno 

6 2 - - - - - in Spulte 8 abzu. 
238- 250 7 3 - - - - lesen. 

251- 262 8 4 - - - - -
263- 275 10 5 - - - - -
276- 287 11 6 - - - - -
288- 300 12 7 - - - - -

301- 312 13 8 l - - - -
313- 325 15 9 2 - - - -
326- 337 18 10 3 ·-· ·- - '• -
338- 350 20 ll 4 - - ~ -
351- 362 22 12 5 - - - -
363- 375 24 13 (l - - - -
:376- 387 

' 
27 14 7 l - - - -

388- 400 29 15 8 2 - - -

401- 412 31 16 9 3 - - - ~ 
413- 425 33 17 10 4 - - -
<426- 437 I 36 18 11 5 - - -
•438- 450 ' 38 19 12 6 - - -
451- 462 40 20 13 ~ - - -
463- 475 42 21 13 7 - - $' - l' 

476- 487 45 22 14 8 - - - r 
488- 500 I 47 23 15 9 - - -
501- 512 I 49 24 16 10 - - -
513- 525 ., 51 25 17 11 - - -
526- 537 i 54 27 17 11 - - -
538- 550 \ 56 29 18 12 1 - -
551- 562 58 31 19 

/ 
13 2 - -

563- 57~ 60 33 20 14 3 - -
576- 587 63 36 21 15 4 - -
588- 600 65 38 23 17 5 - -

601- 612 67 40 24 18 6 - -
613-- 625 70 42 25 19 7 - -
626- 637 

;: 
73 45 26 20 8 - -

638---'- 650 i 76 47 I 28 21 9 - -I 
I , __ 

- ~....i_ _ _.,. 
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Die vierteljiihrlid1e Vorauszahlung auf die Einko'mmensteuer' beträgt in ' 
-

' Steuerklasse. III 
Vierieljährlidles 

Steuer- Steuer- -
Einkommen 

klasse klasse bei KinderenniHligung für 

I II • 2 3 4 5 I jedes 
Kind Kinder Kinder Kinder Kinder weitere 

DM DM DM DM DM DM DM DM I Kind 
I 2 3 4 5 b 7 B 9 

von-bis 
1 

Filr jedes weitere 

651- 662 79 49 29 21 10 - - Kind sind vom 
; ' vicrtellährlimen 

663-- 675 82 51 30 22 11 - - Einkommen {c i 
54 31 23 12 I 50 DM abzuzie; I 676-- 687 ll5 - -

32 24 13 hen. Der Steue"" I 688- 700 88 56 - - betrag ist dunn ! 
25 701- 712 91 58 33 14 - in Spalte 8 abzu-. 

'713-- 725 94 60 34 
J 

26 '15 1 i - lesen. 

725-- 737 97 63 36 26 16 2 -
738- 750 100 65 38 27 16 i 3 -
751- 762 103 67 40 28 17 4 -
763- 775 106 70 42 29 18 5 - i -
'176-- 7ß7 109 73 45 30 18 6 -
'788- 800 112 76 47 30 19 7 : - ' 

I 
801- 812 115 79 49 31 . 20 8 ' - i 

. 8!3- 825 118 82 51 32 20 8 -i 
826- 837 121 85 54 33 21 i 9 -
838·- 8~ 124 88 56 34 21 10. -
8'11- 862 127 91 58 35 22 11 -

I 663- 875 130 94 60 35 22 12 -
I 8'7C-- 887 133 97 63 36 23 12 -! 

888- 900 136 100 65 38 23 12 -
901-- 912 139 103 67 40 24 12 -' 

I 913- 925 143 106 70 42 24 13 -
926- 937 147 109 73 45 25 13 -
938-- 950 150 112 76 47 ; 25 I 13 -
9~1- 962 154 115 79 49 26 13 -
963-- 97~ 158 118 82 51 26 13 -
976-- 987 162 121 85 54 27 14 -
988- 1 000 165 124 88 56 29 14 1 

1 001- 1 012 169 127 91 58 31 14. 1 
1013-- 1 025 173 130 94 60 33 14 1 
1 025-- I 037 177 133 97 63 36 15 2 
1 038- 1 050 1ll0 136 100 65 38 15 2 
1051-1062 184 139 103 67 40 15 2 
1063- 1075 188 143 106 / 70 42 15 3 
1 076-- 1 087 192 147 109 73 45 1~ ' 3 
1·088- 1 100 195 150 112 76 47 20 3 i 

I 
1 101- 1 112 199 154 115 79 49 22 ll 

~ 1113-- 1 125 203 158 118 82 51 24 3 
I 112&- 1 137 207 162 121 85 54 27 4 

1 138-- 1 I;){} 210 165 124 88 56 29 6 
1 

1 151- 1 162 214 169 127 91 58 31 7 
1163- 1 175 218 173 130 94 60 33 9 
1176-- 1187 222 r· 177 133 97 63 36 10 
1188- 1200 225 180 136 100 65 38 12 

1 201- 1 212 229 18'1 139 103 67 40 13 
1 213- 1225 234 188 143 106 70 42 15 
1 226-- 1 237 238 192 147 109 73 45 18 
1 238- 1 259 243 195 150 112 76 47 20 
1251- 1262 247 199 154 115 79 49 22 1 

'l 263-- 1 275 252 203 158 lll> 82 51 24 
., ! '• 

-·- -- - -·· :,~~ 
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Die vierleljäh:tüche Vorauszahlung auf die Einlrommewrteuer be!.Yligt in 'I 

Steuerklasse 111 ' 
< 
\ 

Vierteljäilllid!es Steuer- Steuer· 
Einkommen klasse klasse 

bei Kindere~ It11 

' I ll I 2 3 4 5 jedes I Kind Kinder Kinder Kinder Kinder weitere 
DM DM DM DM DM DM DM \ DM Kind 

I 2 J ~ , & 7, ' B 9 

vtm- bis 
Ftir jede• weitere 

1276- 1 287 256 207 Hl2 121 85 54 n Kind oiud vom 

12118- 1300 261 210 165 1Z4 88 56 39 vlerteliiihrli<hea 

l 301- 1 312 
finkommea t• 

265 214 169 127 91 58 31 llO DM abzuzi.,.. 

1 813- 1 325 270 216 173 130 94 60 ss lu-11. Der Steuer-

1 326- 1 S37 274 222 177 133 97 63 ; 36 
hetra.g ild dann 
in Spalte 8 Rh•u-

1333--- 1 350 279 225 100 136 100 65 38 1.-'o. 

1 351- 1 362 
r 

283 229 139 103 67 40 ' 184 1 

1 363- l 375 i 288 234 188 143 106 '10' 42 

l 376- 1 367 292 236 1.92 147 109 73 4ö 

13~ 1400 297 243 19.9 150 112 76 1,17 

1401- 14!2 301 247 199 154 115 79 49 

1 413- 1425 306 252 203 138 118 Q2 61 
1426- 1437 310 256 207 162 121 115 54 

1 438- l 450 315 361 210 165 124 88 53 
l 451- 1 462 319 265 214 169 127 91 58 

1 463- 1475 
' 

324 270 218 173 '· 180 94 so 
1 4'16- 148'1 3Z8 274 222 177 133 97 63 
1488- 1 500 333 279 225 160 136 100 00 

1 501- 1512 337 283 229 164 139 103 67 

1513- 1525 342 288 234 168 143 100 70 
1 526- 1 587 348 292 238 193 14'1 1()9 73 

1 538- 1 550 353 297 243 195 150 112 7G 

1551- 1562 ,, 358 301 247 199 154 115 '19 

1 563- 1575 363 306 252 203 158 118 82 
1 576- 1587 369 310 256 207 162 121 85 

1 586- 1600 374 315 261 210 165 12'11 88 

1601- 1612 379 319 265 214 169 127 91 

1 613- } 625 384 324 270 218 173 130 94 

1 625- l 637 300 328 274 222 177 133 97 

1638- 1_ 650 395 333 279 325 180 186 - 100 

1 651- 1 662 400 337 283 229 164 139 103 

1663- 1 675 1105 342 288 234 168 143 106 

1 67,ß- l 687 411 348 292 238 192 147 109 

1 686- 1 700 416 353 297 243 195 150 112 

l 701- 1 712 421 358 301 247 199 154 115 

1713- l 725 426 363 306 252 203 158 118 

1726- 1737 432 369 310 256 207 162 121 

1736- 1 750 437 374 315 261 210 165 124 

1751- 1 762 442 r 379 319 265 214 169 127 

1 763-- 1 775 447 384 324 270 216 173 130 

' 1 77fr... 1 787 453 390 328 2'74 222 177 133 

1768- I 000 456 395 333 279 225 180 136 

18(}1- l 612 ! 4G3 <tOO :337 263 229 134 139 

1 013- l 825 469 405 342 288 234 um 143 

1 626- 1 837 475 411 346 292 238 192 147 

1 638- 1 650 481 •116 353 297 243 19!) 150 

1 851- 1 662 487 421 358 301 247 199 154 

1 863- 1 675 493 426 363- 306 252 203 l.fiß 

l 876- 1 Bß7 4!l9 '1.32 369 310 25(} 207 MV:.l 

1 888-::-- 1 900 505 437 374 815 ~61 210 165 
•- --
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' 

Die vierleljlihrhche Vorauswhlung uul di<' l·~o"kumiiH'II>kucr lwlrtigi in 

S lo• u t' r k Ia 's r III 
V ierteljiihrliches 

SI euer· Si euer· bei K illdert•rmiif!ignng !ur Einkommen 
klasse kloRse 

I IJ I 2 3 4 :; jede• 

Kind Klllder Kint.ler Kinder Kinder \\1t"itere 

DM DM DM DM DM D!>l DM DM Kind 

I 2 3 4 5 6 7 B 9 

I 
' I Für il'lles weit~re von-bis 

I 319 265 214 169 Klfld smd VOU3 I 901- 1 91~ 511 
I' 

442 379 
\'ierteliähr!Jd-u:n 

1 913- 1 925 517 447 384 324 270 218 173 Sinkmnu1en je 

1 926-- 1 937 523 453 390 328 274 222 177 150 DM ubltlzie> 
brn. Der Steuer· 

l 938- 1950 529 458 395 333 279 225 IBO betrag ist dan 
1951- 1 962 535 463 400 337 283 229 184 : n _Spaht· 9 aLz u .. 

1 963- 1 975 541 469 405 342 288 234 188 lesen. 

' 1 976- I 987 547 475 411 348 292 238 192 
1 988- 2 000 553 481 416 353 297 243 195 

2 001- 2 012 559 487 421 358 301 247 199 
2 013- 2 025 565 493 426 (;b_, 306 252 Z03 
2 026- 2 037 571 499 432 369 310 256 207 
2 03ß.- 2 050 577 505 437 374 315 261 210 
2 051- 2 062 583 511 442 379 3!9 265 214 
2 063- 2 075 589 517 447 

" 
384 324 270 218 

2 076- 2 087 595 523 453 390. 328 274 222 
2 o8e~ 2 100 601 529 458 395 333 279 225 
2101- 2112 607 535 463 400 337 283 229 
2113- 2125 613 541 469 405 342 288 234 
2126- 2137 619 547 475 411 348 292 238 
2138- 2150 625 553 481 416 353 297 243 
2151- 2162 631 559 487 421 358 301 247 
2163- 2175 .. 637 565 493 426 363 306 252 
2176-2187 643 571 499 432' 369 310 256 
2188- 2 200 649 577 505 

' 
437 374 315 261 

' 
"~.· 

Ir ' 
2201- 2 212 655 583 511 442 379 319 ·~65 

! 

i 2 213- 2225 661 58() 517 447 384 324 270 ; 
2 226- 2237 667 595 523 453 390 328 274 I 

2 23.8- 2250 673 601 529 458 395 333 279 I ' 2 251- 2 262 679 607 535 463 400 337 i 283 
2 263- 2 275 686 613 541 . 469 405 342 288 
2276- 22117 693 619 547 475 411 348 292 

\ 

2 288- 2 3{)0 .. 099 625 553 41H 416 353 297 
2 301- 2 312 

'.-\ 
706 631 559 487 421 358 301 i 

2313- 2 325 713 637 565 493 426 363 306 ' i 
2326- 2 337 720 643 571 .. 499 432 369 310 I 

2 338- 2 350 726 649 577 505 437 374 315 
2 351- 2 362 733 65!) 583 511 442 379 319 
2 363- 2 375 740 661 539 517 447 384 324 
2 376- 2 387 747 667 595 523 453 390 328 
2 38ß-- 2 400 ,.,53 673 -601 529 458 395 333 

·2-illl- 2412 760 6'/D 601 535 463 400 337 

r 24!3- 2425 76'1 ·686 613 541 469 405 342 
242ß- 2437 774 ü!.l3 619 G47 475 411 348 
2438- 2 400 7ü{) 699 625 553 431 416 353 
2 451- 2 462 787 706 631 l 55G 43'7 42J. 35(• 
2 463- 2 475 794 713 637 565 493 426 363 
2 476- 2 487 801 no I 5<13 5-71 499 1~~2 3{]9 
2 438- 2 500 807 726 

I 
619 577 50fJ 437 3'14 

2 llil!l- 2 ~·2 fl14 733 G5FJ GB3 5U 442 379 I 2 613-= 2 525 821 l 7~0 {l{il 5iJO 5!'1 447 384 
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pc= "'il"'K~~ 
lli<''Vit·rldjührlidll' Voransmhlnng auf dit• f<:inkomm<'llsi"'H'r betrügt in 

1--· 
St"n~•·kla'•~ 111 

Viertel_iiihrlich~' 
Stcn~_r- Skucr 

EinkommPo 
klas'c kla"e 

lu·i Kinderermül!igung fiir 

I ll t 2 ~ <!. :; jedes 

Killfl >Killd<'r Kind~r Kinder Kinde•· weitere 
DM DM DM DM DM I ).\1 DM DM Kind 

I ?- 3 4 5 6 ? H 9 
-

von- bis 

2 526-=- 2 !137 828 747 667 595 fi23 453 390 F'iir (cdes weitere 

529;-
Kind sind vom 

2 538- 2 550 R34 753 673 601 458 395 vierteljährlid1en 

2 551- 2 562 R4l 760 679 607 535 463 400 Einkommen (e 

2 5s3~ 2 575 84R 767 6R6 613 541 469 405· I 50 DM abzuz1e• 
hPn. Der ~tt·uere~o 

2 576- 2 587 R55 774 693 619 547 475 411 betrug ist cJauo 

2 5R8~ 2 600 Rfll 780 699 625 553 481 416 in Spalte ~ ab zu· 

lesen. 

2 601- 2 612 868 787 706 631 559 4.87 421 

2 613- 2 625 87!1 794 713 637 565 493 426 

2 626- 2 637 882 801 720 643 571 499 432 

2 638- 2 650 888 807 726 649 5'(7 505 437 

2 651- 2 662 8fl5 814 733 655 583 .- 511 442 

2 663- 2 675 !102 821 740 661 589 517 447 

2 676~ 2 687 909 828 747 667 595 523 453 

2 688- 2 700 915 834 753 673 601 529 458 
' 

2 701- 2 712 922 841 760 679 607 535 463 

2 713~ 2 725 929 848 767 686 613 541 469 

272~ 2737 936 855 774 693 619 5_47 475 

2 738- 2 750 942 861 780 699 625 553 481 

2 751~ 2 762 gt,g 368 787 706 631 559 487 

2 763- 2 775 fl56 875 794 713 637 565 493 

2 '1'76---- 2787 963 ß82 801 720 643 571 499 

2 788- 2800 969 88ß 807 726 6•!9 577 505 

l 

2 801- 2 ß12 97G 

I 
895 814 733 655 583 511 

2813- 2ß25 933 902 821 740 661 589 517 

2 826~ 2 837 990 909 828 747 667 595 523 
-

2 838- 2 850 996 915 834 753 673 601 529 

2 851- 2 862 l 003 922 841 760 6•79 607 535 -
2 863- 2 875 l 010 929 848 767 686 613 541 

2 876- 2 887 - l 017 936 855 774 693 619 547 

2 888~ 2 900 1 023 942 861 780 699 625 553 

2 901- 2 912 t 030 [)49 868 787 706 G31 559 

2 913-,2 925 1 037 fl56 875 794 ·- 713 637 565 

2 926'---'- 2 937 l 044 963 882 801 ., 720 643 571 
--

2 938~ 2 950 1 050 969 888 ~·: 807 726 649 5'77 

2951- 2962 I 057 976 ,i. = 895 814 
-~ 

733 655 583 

2 963~ 2 975 1 064 983 902 821 t 740 661 589 .. ' . '· 
2 976- 2 987 1 071 fl90 909 828 747 

-~--
667 595 

.. -· 2 988- 3 000 1 077 996 915 -· 834 :,_; 753 673 601 
·- -!:_...-

-, 

3 001- 3 025 1 084 I 003 922 84I 760 679 607 

' ' .. ".,_... --
3 026.k.. 3 050 I 098 I 017 ,. 936 855 ...... 774 693 619 

,<,-

3 051- 3 075 1 111 1-030 949 868 787 706 631 

3 076- 3 100 1 125 I 044 
.. 

963 882 801 720 643 

' 895 733 655 3 101- 3 125 1138 ., I 057 976', 314 
' ... , .. 

3 126- 3 150 1 l52 I 071 990 909 828 71.7 667 
!'> 

3 !51- 3 175 1 I65 .~·~ I 084 1 003 922 G41 760 679 
~ 936 774 693 3176- 3 200 " I 179 I 098 I 017 355 

_, 

3201- 3225 1 192 ,. I 111 l 030 949 868 787 706 
,. 

882' 3 226'- 3 250 ·' I 206 ". 
I 125 i 044 963 SOl 72(} 

3 251- 3 275 

! 
l 219 I 138 I 057 976 895 8I4 733 

' 

3 276- 3 300 1 233 1 152 ·- 1 071 990 909 828, 747 

l ~- ' ···\ ,. 
- -~ ·-- --



VierteljiihrlimcF 
Einkommen 

DM 

von-bis 

3 301- 3 325 

3 326-- 3 350 

3 351- 3 375 

3 376-- 3 40(\ 

3 401- 3 42f 

3 426-- 3 450 

3 451- 3 47~ 

3 476-- 3 500 

3 501- 3 52~ 

3 526-- 3 55(1 

3 351- 3 575 

3 576-- 3 600 

3 601- 3 625 
3 626-- 3 650 

3 651- 3 675 

3 676-- 3 700 

3 701- 3 725 

3 726- 3 750 

3 751- 3 775 

3 776-- 3 800 

3 801- 3 8·2[1 

3 826- 3 850 

3 851- 3 875 

3 876-- 3 900 

3 901- 3 925 

3 926-- 3 950 

3 951- 3 975 

3 976-- 4 000 

4 001- 4 025 

4 026-:- 4 050 

4 051- 4 075 
4 076-- 4 100 

4 101- 4125 

4 126-- 4 150 

4151-4175 

4 176- 4 200 

4 ZOl- 4 225 

.4 226-- 4 250 

4 251- 4 275 

4 276- 4 30D 

4 301- 4 325 

4 326- 4 350 

4 351- 4 375 

4 376-:- 4 400 

4 t~l- 4 425 

4 426-- 4 450 

4 4&1- 4 471l 

-6476- 41>00 
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Steuer
klasst> 

I 

DM 
2 

l 246 

1 261 

J 276 

I 291 

I 306 

1 321 

1 336 

1 351 

1 366 

1 381 

J 396 

I 411 

I 426 

I 441 I 

I 456 

J 471 

l 486 

1 501 

I 516 

l 531 

l 546 

I 561 

1 576 

l 591 

) 006 

I 621 

I 636 

I 651 

I 666 

I 681 

I 696 

1/h 711 

I 726 

) 741 

l 756 

l 771 

I 786 

l 801 

1 816 

l 831 

1840 
1 861 

1876 

1 691 

1 900 

1 921 

191}5 

HilB 

Die vierteljährliche Vorauszahlung auf die Einkommensteuer beträgt in 

Sleuer· 
klnssP 

II 

DM 

J 165 

1 179 

1 192 

1 206 

I 219 

I 233 

1 246 

I 261 

1 276 

12!H 

I 306 

1 321 

1 336 

I 351 

l 366 

I 381 

I 396 

l 411 

I 426 

l 441 

) 456 

l 471 

1 486 

l 501 

1 516 

I 531 

1 546 

l 561 

I 576 
l 591 

1 606 

l 621 

I 636 

1 651 

l 666 

I 631 

1 696 

1 711 

l 726 

1 741 

1 756 
l 771 

1 786 

l 801 

100.6 

ltl31 
1846 
11!61 

/~euerklnsse _1~1 

bei Kinderermälligung für 
~--~----r-------.--------.--------.~-----~,----------

jedes j 

Kind 
DM 

4 

1 084 

1 098 

1 111 

1 125 

l 138 . 

I 152 

I 165 

I J79 
I 192 

I 206 

I 219 

I 233 

1 246 

1 261 

I 276 

I 291 

I 306 

l 321 

J 33{) 

I 351 

I 366 

1 381 

1 396 

1411 

1 426 

I 441 

I 456 

l 471 

2 

Kinder 
DM 

5 

1003 

1 017 

1 030 

I 044 

I 057 

1 071 

1 084 

I 098 

I 111 

1 125 
), 138 

1 152 

I 165 

1 179 

I 192 

1 206 

l 219 

1 233 

l 246 

1 261 

I 276 

I 291 

1 306 

I 321 

I 336 

I 351 

I 366 

I 381 

l 486 l 396 

I 501 1 411 

1 516 1 426 

1 531 l 441 

I 546 1 456 

I 561 1 471 

1 576 1 486 

l 591 1 501 

I 606 

1 621 
1 636 

1 651 

l 666 

1 681 

1 696 

1 711 

1 726 

l 741 

1 756 

1 771 

1 516 
1 53) 

l 546 

1 561 

lo7o 
!591 

1608 

1 621 

i 636 

Hl51 

Hl!l6 

!681 

3 
Kinder 

DM 
6 

922 

936 

949 

963 

076 

990 

1 003 

I 017 

I 030 

I 044 I 

I 057 

I 071 

I 084 

I 098 

1111 

I 125 

I 138 

l 152 

I 165 

I 179 

I 192 

I 206 

1 219 

1 233 

I 246 

I 261 

l 2.76 

1 291 

I 306 

I 321 

l 336 

1 ss1 
l 366 

I 381 
I 396 -

141l 

1426 

1 441 

1450 

1471 

1486 

15()1 

1 516 

1 531 

1546 
1 501 

1576 
1 591 

4 
Kinder 

DM 

041 
855 

868 

882 

895 
909 

922 

936 

949 

963 

976 

990 

I 003 

I 017 

I 030 

I 044 

I 057 

1 071 

I 084 

I 098 

1 111 

l 125 

1 138 

I 152 

I 165 

I 179 

I 192 

l 206 

l 219 

I 233 

I 246 

l 261 

l 276 
I 291 

1 306 

1 321 

l 366 

1 381 
1 393 

1411 
1426 

1 441 

1456 

:1471 

1436 
1501 

5 
Kinder 

DM 
8 

760 

774 

787 

801 

814 

828 

841 

855 

888 

882 

895 

909 

922 

936 

949 

963 

976 

990 
I 003 

I 017 

I 030 

l 044 

1 057 

I 071 

l 084 

I 098 

I 111 

! 125 

! 138 

1 152 

I 165 

l 179 

1 192 

1206 

1 219 

1 233 

1246 

12tll 
1276 

1 291 

130!) 

1 32~ 
!336 

i 351 

1366 

1351 
1306 
Ull 

weitere 
Kind 

9 

Für jedes weitere 
Kind' sind vom 
viertelj!ihrli<hen 
Einkommen je 
150 DM abzuzic· 
hen. Der Steuer· 
betrag ist dnno 
in Spalte 8 ahzu. 
leson. 
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Die vierteljährlich~ V ~~~~~{~hl;;i~gffi:ir 'di~ Ei.nkom;,;c~;~t;ue;~~trilgt in 

' 
Vierleljiihrlid~es 

Steuerklasse Ill 
Steuer· Steuer• 

Einkommen klasse klasse 
bei Klinde;e~inäfligung für 

I ll I 2 :J 4 5 jedes 
Kind Kinder Kinder Kinder Kinder weitere 

DM DM DM DM DM DM DM DM Kind -
I --- ·{-... - 2 . ;<7 3 4 ~ 6 ? 8 - 9 

-~--~ 

von- bis 
4 501- 4.525 I 966 1 8'16 l 786 1696 l 606 1 516 1426 Für jedes weitere 

4 526- 4 550 l 983 1 891 1 801 1711 1 62) 1 531 1441 
Kind sind vom 
vwrtdjährlidlen 

4 551- 4 575 1 999 1 906 I 816 1726 1 636 1 546 1456 Einkommen je 

4 576- 4 600 2016 1 921 1 831 1 741 I 651 1 561 1471 150 DM ahzuzil>' 
hen. Der Steue,.. 
betrog i3t dano 

4 601- 4 625 2 032 1 936 I 846 I 756 1 666 1 576 1486 in Spulte 8 abzu• 

4 626- 4 650 2 049 1 951 1 861 I 771 I 681 I 591 1 501 li!seu. 

4 651- 4 675 2 065 I 966 1 876 I 766 1 696 1 606 1 516 

4 676- 4 700 2082 1 983 I 891 I 801 1 711 , 
I 

1621 l 531 

4701- 4 725 2 098 l!i99 I 906 I 616 1 726 l 636 1546 
...,.,"_ 

4 726- 4 750 2 115 2 016 1 921 I 831 1 741 l 651 1 561 

4 751- 4 775 2 131 2 032 1 936 I 846 I 756 1666 1 576 

4 776- 4 800 2 146 2049 l 951 I 861 I 771 I 681 l 591 

4 801- 4825 2 164 2 065 1 966 l 876 l 786 1 696 1606 

4 826-' 4 850 2 181 2 082 l 983 I 891 I 801 1711 1621 ' 

4 851- 4 875 2 197 2 093 I 999 1 906 I 816 l 726 1636 

4 876- 4 900 2 214 2115 2 016 I 921 1 831 1 741 1651 

4 901- 4 925 2 230 2 131 2 032 I 936 1 846 1 756 1666 

4 926- 11950 2 2~7 2 148 2049 1 951 1 861 1771 1681-

4 951- 4 975 2 263 2 164 2 065 1 966 l 876 1 766 1696 
I 

4 976- 5 000 2 260 2 181 2 082 1 963 l 891 1 801 1 711 
I 

5 001- 5025 2 296 2 197 2 098 l 999 l 906 1 816 1726 

5026- 5050 2 313 2214 2 115 2 016 1 921 l 1!31 1 741 

5 051- 5075 2 329 2 230 2 131 2 032 1 936 1 846 1 756 

5 076- 5100 2346 2 247 2 148 2049 1 951 1 861 1771 

5101- 5125 2 362 2 263 2 lß4 2 065 I 966 l 676 1766 

.5 126- 5 lGO 2 379 2 280 2 181 2 082 1983 1 891 1 BOl 

5151- 5175 2 395 2 296 2 197 2 098 1 999 I 906 1 816 

5176- 5 200 2 412 2 313 2 214 2 115 2 016 1 921 1 831 

5 201- 5 225 2 428 ~ 329 2 230 2 131 2032 1936 1846 

5 226- 5 250 2 445 2 346 2 247 2 146 2049 1 951 1 861 

5 251- 5 275 2 461 2 362 2 263 2164 2 065 1 966 1876 
I 

5 276- 5 300 2 478 2 379 2 260 2 lBl 2 082 l !)63 1 891 

5 301- 5 325 2 494 2 395' 2 296 2 197 2098 1 999 1 906 

5 326- 5 350 2 511 2 412 23\3 2 214 2115 2 016 1 921 

5 351- 5 375 2.527 2 428 2 329 2 230 2 131 2 032 1936 

5 376- 5 400 2 544 2445 2 346 2 247 2 148 2 049 1951 
' .. 

5;\01- 5425 2 560 2 461 2 362 2 263 2164 2 065 l 966 

'5 426- 5450 2 577 2 476 2 379 2 260 2 181 2 082 1 983 .· ~. 

5 451- 5 475 2 593 2 494 2 395 2 296 2197 2 098 1 999 ., 

5 476- 5 500 2 610 2 511 2 412 2 313 2 214 2 115 2 016 

2230 2 131! 2032 I 
' .. ,·_: 

5 501- 5 525 2 626 2 527 2 428 2 329 . ·i .~~,/.. -

5 526- 5 550 2 643 2 544 2<145 2 346 2 247 2 148. 2 049 I 
~-<<· 

5 551.,.- 5 575 2 659 2 560 2 461 2 362 2 263 2 164 2 065 

2 478 2 379 2280 2 lßl 
, 

2 082 
5 576- 5 600 2 676 2 577 I 

' ' 
5 601-· 5 625 2an 2 593 2 494 2 395 2 296 2 197 2098 

5 626-,- 5 650 2 7ü9 ~ 610 2 511 2 412 2 313 2 214 2115 

:l) 6::il= 5 675 2 725 2 626 2 527 2 '1213 2329 2 230 2131 

\ 
L 
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I )w vic·rtcJjährJidJC Vornu:-.t.ahlUIIM" nuf die r·:illkllllllllt'll'h"llc'f lwfrü~f in 

S I•· 11 r r k I 11 '• r I I I 
V it·rkiJilhrloc;""' ."ilc·ul'r· .'ii!'IIC'f· 

Eiul\omuwn klo"c kla"e 
lll'i f..:iculc·n·rrll.iilügullg ltJr 

I II I :! a 4 ·. jf'dt'' 

Kiud Ku>dc·r Kiutlc·r Killdt·r K icuh-r ,n·ikn· 

1)~1 DM DM UM I>M 1>~1 I l\1 I >\I K•11tl 
. , - '4' ·u H 

> • . , 
1 2 J , . 7 

von -bis 

5 676- 5 700 2 742 2 643 2 544 2 445 2 346 2 247 2 148 f'llr I''"•·JI "'t•ifl•tt' 

t<111J "iutl 110111 

5 701- 5 725 2 758 2 659 2 560 2 461 2 362 2 263 2164 ,·ierl.t~ljiil,riJdll'll 

5 726- 5750 2 775 2 676 2 577 2 478 2 379 2 2~0 2 181 f:inkulllllll'H it' 
110 IJ~1 o..~Juu1.it'· 

5 751- 5 775 2 791 2 692 2 593 2 494 2 395 2 296 2 197 tu·n. IJer Slt'O'-''' 

5 776- 5 800 2 80S 2 709 2 610 2 511 2 412 2313 2 214 l.w(ntl! bf thHIIt 

111 ~fH.dtt 8.uJJlU· 

5 801- 5 825 2 824 2 725 2 626 2 527 2 428 2 329 2 230 lu~en. 

5 826=- 5 850 2 841 2 742 2 643 2 544 2 445 2 346 2 247 
5 851= 5 875 2 857 2 758 . 2 659 2560 2 461 2 362 2 263 
5 876- 5 900 2 8'14 2 775 2 676 2 577 2 478 2 379 2 280 
5 901- 5 925 2 890 2 791 2 692 2593 2 494 2 395 2 296 
5926- 5950 2 907 2 808 2 709 2 610 2 511 2 412 2 313 
5 951- 5 975 2 923 2 824 2 725 2626 2 527 2 428 2 ~29 
Ii 976- 6000 2 940 2 841 2 742 2643 2 5.44 2 445 2 346 

6 001- 6 025 2 956 2 857 2 758 2659 
~ 

2 560 2 461 2 262 I 

6 026- 6050 2 974 2874 2775 2 676 2577 2 478 2 379 I 

6 051- 6 075 2992 2 890 2 791 2692 2593 2 494 2 395 I 

6 076- 6100 .3 O)IJ 2907 2 808 2 709 2 610 2511 2 412 ' 
6101- 6125 3023 2 923 2824 2 725 2626 2527 2428 
8126- 6150 3 046 2 940 2 841 21742 2 643 2 544 2 445 : 
6151- 6175 3064 2 956 2 857 2 758 2659 2 560 2 461 
6176- 6 200 3082 2974 2 874 2775 ' 2 676 2 577 2 478 

I 
6 201- 6 22!:> 3100 2 992 2 890 2 791 2 692 2593 2 494 ' 

' 
I 

6226- 6 250 3118 3 010 2 907 2 BOB 2 709 . 2 610 2511 I 
lc 

6 251- 6 275 3 136 3 028 2 923 2 824 2 725 2 626 2 527 

6 276- 6 300 3 154 3 046 2940 2 841 
I 

2 742 2 643 2544 ! 

6 301- 6 325 ;nn 3 064 2 956 2 857 2 758 2 659 2 560 
I 
! 

6326- 6 350 3190 3 082 2 974 2 874 2 775 2 676 2 577 
6 351- 6 375 3 208 3 100 2 992 2 890 2 791 2 692 2 593 

6376- 6 400 3 226 3ll8 3CIO 2907 2 808 2 709 2 610 
! 

6 4!01- 6 425 3 244 3136 3 028 2 923 2 824 2 725 2 626 l! 
6 426- 6450 3 262 3 154 3 046 2 940 2 841 2 742 2 643 

6 451- 6 475 3 280 3 1'12 3 Oti4 2956 2 857 2 758 2 659 
6 476- 6 500 3 298 3 190 3082 2 974 2 874 2 775 2 676 

6 501- 6 525 3 316 3 208 3100 2 992 2 890 2 791 2 692 
6 [•26- 6 550 3 334 3 226 3118 3 010 2 907 2808 2 709 
6 551- 6 575 3 352 3 244 3 136 3028 2 923 2 824 2 725 
6576- 6 600 3 370 3 262 3 154 3 046 2 940 2 841 2 742 

6 61H- 6 625 3 383 3 280 3 172 3 Oli4 2 956 2 857 2 758 
6 62(l..-. (l 550 3 400 3 298 3 190 3 082 2 974 2 874 2 775 
6 65!- 6 675 3 424 3 316 3 208 3100 2 992 2 890 2 791 
6675- 6700 3 442 3 334 3 226 3118 3 010 2 907 2 808 
6 701- 6 725 3 460 3 352, 3 244 3136 3 028 2 923 2 824 
6 726-- 6 750 3 478 3 370 3 262 3154 3 046 2 940 2 841 
6 751~ 6 775 3 495 a 388 3 2BO 3172 3 O!l4 2 956 2 857 
0776-- 6 800 3 514 3 406 3 298 3!90 3 082 2 974 2 874 

61!0!- 6 825 3 532 3 424 3 316 3 2i)ß :i 100 2 99-2 2 890 
6 32G---_ G 850 3 550 3 442 3 334 3 226 3118 3 010 2 9()7 
ll ß5l- Ii 87:i 3 5ti!l 3 460 

I 
3 352 3 24.4 1J 136 3 023 2 923 
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--

J}~ie viert?ljühdi(he Vorau.~uiJI_?ng u~_!;Jic l':iilkommt•us!t•m·r hc~rU~ in 
-... 
~ 

-~ 

!-iteu''erklusse 111 
\'irrteljührlich('s 

Strurr· Str'lter- '\ 
Einkomnwn kloss? klusse 

hri Kindcr('rmiil!igung liir 

I eH ' fl .:l 3 4 !) j('dcs 
Kind Kinder Kinder Kinder Kinder wt·il<'r<' 

DM DM DM DM DM DM DM DM Kiud 
I 2 3 4 5 6 1 H () ' 

von- bis 

6 876- 6 900 3 586 3 478 3 370 3 262 3 154 3 046 2 940 
für jt•tks \veitcte 
Kmd 'inrl \om 

6 901- 6 925 3 604 3 496 3 388 3 280 3 172 3 064 2 956 •lcrlcliülirli<l•e" 

6 926- 6 950 3 622 3 514 3 406 3 298 3 100 3 082 2 974 ~jnkt~mmen i~ 
130 D~l uhzu?.ic· 

6 951- 6 975 3 640 3 532 3 424 3 316 - 3 208 3 100 2 992 hrn. I Jer '-'tt•ucr~ 

6 976- 7 000 3 658 :H50 3 442 3 334 3 226 3118 3 010 hetn11:{ i.,t llann 
(n 'ipaltt· 'i ;tblu· 

7 001- 7 025 3 676 3 568 3 460 3 352 3 244 3 136 3 028 
le~en 

7 026- 7 050 3 694 3 586 3 478 3 370 3 262 3154 3 046 

7 051- 7 075 3 712 3 604 
. 

3 496 3 388 3 280 3 172 3 064 

7 076- 7 100 3 730 3 622 3 514 3 406 3 298 3 190 3 082 

7 101- 7 125 3748 3 640 3 532 3 424 3 316 3 208 3 lOO 

7 126- 7 150 3 766 3 658 3 550 3 442 3 334 3 226 3 118 

7151- 7 175 3 784 3 676 3 568 3 460 3 352 3 244 3 136 

7176- 7 200 3 002 3 694 3 586 3 478 3 370 3 262 3 154 

7 201- 7 225 3 820 3 712 3 604 3 496 3 388 3 280 3 172 

7 226- 7 250 3 838 3 730 3 622 3 514 3 406 3 298 3190 

7 251- 7 275 3 856 3 748 3 640 3 532 3 424 3 316 3 208 

7 276- 7 300 3 874 3 766 3 658 3 550 3 442 3 334 3 226 

7 301- 7 325 3 892 3 784 3 676 3 568 3 460 3 352 3 244 

7 326- 7 350 3 910 3 802 3 694 3 586 3 478 3 370 3 262 

7 351_:._ 7 375 3 928 3 820 3 712 3 604 3 496 3 388 3 280 

7 376- 7 400 3 946 3 838 3 730 3 622 3 514 3406 3 298 

'7 401- 7 425 3 964 3 856 3 748 3 640 J 532 3 424 3 316 

7 426- 7 450 3 982 3 874 3 766 3 658 3 550 3 442 3 334 

7 451- 7 475 4 000 3 892 3 784 3 676 3 568 3 460 3 352 
7 476- 7 500 4 018 3 910 3 802 3 694 3 586 3 478 3 370 I 

7 501- 7 525 4 036 3 928 3 820 3 712 
\ 

3 604 3 496 3 388 
-

7 526- 7 550 4 056 3 946 3 83ß 3 730 3 622 3 514 3 406 
7 551- 7 575 4 075 3 964 3 856 3 748 3 640 3 532 3 424 
7 576- 7 600 4 095 3 982 3 874 3 76u 3 658 3 55\l 3 442 

7 601- 7 62-5 4 114' 4 000 3 892 3 784 3 676 3 568 3 460 

7 626- 7 650 4 13-t 4 018 3 910 3 802 3 694 3 586 3478 

7 651- 7 675 4 153 4 036 3 928 3 820 3 712 3 604 3 496 

7 676- 7 700 4 173 4 056 3 946 3 838 3 730 3 622 3 514 

7 701- 7 725 'll92 4 075 3 964 3 856 3 748 3 640 3 532 

7 726- 7 750 4 212 4 095 3 982 3 874 3 766 3 658 3 550 

7 751- 7 775 4 231 4 114 4 000 3 892 3 784 3 676 3 568 
\ 

7 776- 7 800 4 251 4 134 4 018 3 910 3 8{)2 3 694 3 586 I 

7 801- 7 825 4 270 4 153 4 036 3 928 3 820 3 712 J 604 

7 826- 7 850 I 4 290 4 173 4 056 3 946 3 838 3 730 3 622 

7 851- 7 875 4 309 4 192 4 075 3 964 3 85ü 3 748 J 640 

7 876- 1ooo 4 329 4 212 4 095 
I 

3 982 3 674 3 766 3 658 

7 901- 7 925 4 348 4 231 4 114 4 000 3 692 3 784 3 676 

7 926- 7 959 4 36_8 425~ 4 134 'l 018 3 910 3 802 3 6,94 

7 951.,-- 7 975 4 387 4 270 4 153 4036 3 928 3 82_0 3 712 

7 9_76= 8 000 4 49'7 4 29Q 4 173 4 056 3 946 3 836 3 730 ' ' 

8 001- 8 025 4426 43@ 'l 192 4 075 3 96'\ 3 856 3 748 
I 

8 026- 8 050 4446 4 329 4 212 4095 3 982 3 874 3 7-6-6 I 

I 
8 05I~ a 075- 4 1!!_5 13'18 4 2_31 'lll'l *000 31!~ ;J '([1_4 

_ _. 



Gesetzblatt der Verwaltung des Vereinigten Wirtschaftsgebietes 
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Die vierleljührlirne v oul die Einkommensteuer betrügt in 

-~---

~ler1eljäbrlich.es 
Steuerklnsse lll 

Steuer- Steuer-
bei Kinderermiinigung !ür Einkommen• 'klDsse klo"c 

I II I 2 3 4 5 jedes 

Kind Kinder Kinder Kinder Kinder ''~reiie.re 

DM DM DM DM DM DM DM DM Kind 

I 2 3 4 ; b 7 8 9 

von- bis 

8 076- 8 100 4 485' 4 368 4 251 4 134 4 018 ·. 3 910 3 802 
Für jedes \\'eitere 
Kind sind vom 

8 101- 8 125 4 504 4 387 4 270 4 153 4036 3928 382l(l vicrteljährlidH,ll 

8 1211-- s 150 4 524 4407 4 290 4173 4 056 3 946 3 838 Einkommen je 

3 856 
150 DM obzuzie-

3151- 8 175 4 543 4 426 4 309 4 192 4075 3 964 hen. Der Steuer· 

8 17&- 8 200 4 563 4 446 4 329 4 212 4 095 I 3982 3 674 bctrng ist dann 
in Spalte 8 ubzu· 

8 21)1- ß 225 4 582 4 465 4 348 4 231 4 114 4 000 3 892 '•"""· ( 

3 22&- 8 25() 4 602 4 485 4 368 4 251 4 134 4 018 3 910 

8 251- 8 275 4 621 4 504' 4 387 4 2'70 4 153 4 036 3 928 

8 2'/G--- 8300 4 641 4 lY24 4 407 4 290 4 173 4 055 3 946 

8 301- 3 325 4 660 4 543 4 426 4 3{19 4 192 4 075 3 964 

8326- 8350 4 630 4 563 4 446' 4 329 4 212 4 095 3 982 

3351- 8 375 4 699 4 582 4 465 4 348 4 231 4 114 4 000 ' 
8 376- 8 400 4 719 4 602 4 485 4 368 4 251 4 134 4 010 

' 

8 401- 8 4?.5 4 738 4 621 4 504 4 387 4 270 4 153 4 036 

3 426- 8 450 4 758 A64l 4 fl24 4 407 4 290 4173 4 056 

8 451- 8 475 4 777 4 &80 4 543 4 426 4 3{)9 4 192 4 075 

3 476- 8 5()0 4 797 4 680 4 563 4 146 4 329 4 212 4 095 
i 

8 501- B 525 4 816 4 699 4 582 4 4&5 4 348 4 231 4114 

8 526- 8 550 4 836 4 719 4 602 4435 4 388 4 251 4134 

8 551- B 575 4 855 4 738 4 621 4 004 4 387 4 270 4 153 

8 576- 8 600 4 875 4 758 4 641 4 524 4 407 4 200 4 173 

8 601- 8 625 4 894 4 777 4 600 4 543 4 426 4 309 4 192 

B 626- S 650 4 914 4 797 4 680 4 563 4446 4 329 4 212 

8 651- 8 675 4 933 4 816 4 699 4 532 4 455 4 348 4 231 

8 67&-.- 8 700 4 953 4 836 4 719 4602 4 485 4 368 4 251 

8 701- 8 725 4 972 4 355 4 73& 4 521 4 504 4 387 4 270 

8 726- 8 750 4 992 4 875 4 758 4 641 4 521 4407 4 290 

8 751- 8 775 5011 4139~ 4 777 4 660 4 543 4 426 4 309 

8 776- 8 300 [1 031- 4 914 4 797 4 680 4 563 4 446 4 329 

8 8\?1- 8 625 5 050 4 933 4 816 ~· 699 4 582 4 465 4 348 

8 826- 8850 5 070 4 953 4 8::<6 4 719 4(]02 4 485 4 368 

8 851- 8 875 6 089 4 972 4 855 4 738 4 621 4 504 4 387 

8 876- 8 900 5 109 4 992 4 ß75 4 758 4 fl'll 4 524 4 407 

8901- 8 1)25 5 128 5011 4 894 4 777 4 660 4 54'3 4 42ü 

8926- 8 950 5148 5 031 4 914 <) 797 4 680 4 553 4 446 

8951- 8 975. 5 167 5 050 4 933 4 8Hi 4 699 4 582 4 465 

8 976- 9 000 5 187 5 070 4!J53 4 836 4 719 4602 4135 

9 001- 9 025 5 205 5 089 ~ 972 4 855 4 738 4 621 4 504 

9 028- 9 050 5 226 5109 4 992 4 875 4 758 4 641 4 524 

9 051- !J 075 5 2<15 5 123 5 Oll 
I 

4 894 4 777 4 660 4 543 

9 07ü- 9 100 1 5 265 5 148 5 03! 4 914 4 797 4 580 4563 

9101- 9 125 

l 
5 284 5 167 5 050 

I 
4 933 4 816 4 699 4 582 

9126- 9 150 5 30~ 5 187 5 070 4 953 4 836 4 719 4 602 _, 
9151- 9 175 I 5 323 :i 206 5 039 I 4972 4 855 4 738 4 621 

5 176- 9 200 

I 
5 3·13 5 226 5 109 4 992 4 875 4 758 4 641 

9201-9225 5 362 5 245' 5128 5 Oll 4 894 4 777 4 66U 

9 226- 9 250 5 302 5 265 5 148 5 031 4lH4 4 797 41Hl0 

9 251- 9 275 5 4-01 5 284 3 167 fi 050 4 933 4 816 4 699 i 
I 

I / I 
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·-- .. 
,_J?ie vierteljüh.rlithe Vorauszahlung nu! die Einkomrm·usteucr beträgt in I 

-·-
Steuerklasse 111 

Vierleijährliches 
Steuer- Steuer· 

1Einkommen klasse klasse 
1 hPi Kindt·rennäfligung für -I II I 

.. 
:.! 3 4 5 jedes 

Kind •Kinder Kindt•r Kinder Kinder weitere 
DM DM DM DM DM I>M D:\1 l>M Kind 

I 2 3 ·4 '; 6 ? u I) 

1 

-~·-~~-

-von-- bis I 

9276- 9 300 ' 5 421 5 304 
Fiir jetft·s weitc1·e 

5 HJ7 5 070 4 953 4 836 4 719 KinO sind rom 

'9 301- 9 325 5 440 5 323 5 206 5 089 4 972 4 855 4 738 vicrteljiihrlic:hen 

'g 326-- 9 350 5 343 
Einkommen i<' 

5 460 . 5 226 5 109 4 992 4 875 4 758 150 D~l abzllzle· 
19351-9375 5 479 5 362 5 245 5 12fl 5 Oll 4 894 4 777 hen. Uer StC'Ul'r" 

9 376- 9 400 5 499 5 382 5 265 5 148 5 031 4 914 4 797 hetrag ht dann 
in Spulte 8 abzu· 
(e~en. 

9 401- 9 425 5 518 5 401 5 284' 5 167 5 050 4 933 4816 

9 426- 9 450 5 538 5 421 5 304 5 187 5 070 4 953 4 836 

9 451- 9 475 5 557 5 440 5 323 5 206 5 089 4 972 4 855 

9 476- 9 500 5 577 5 460 5 343 5 226 5 109 4 992 4 875 

9501-9525 5 596 5 479 5 362 5 245 5 128 5 Oll 4 894 

9 526- 9 550 5 6!6 5 499 5 382 5 265 5148 5 031 4 914 

9551-9575 5 635 5 518 5 401 5 281 5 Hl~ 5 050 4 933 

9 576- 9 600 5 655 5 538 5 421 5 304 5 187 5 070 4 953 

9 601- 9 625 5 674 5 557 5 440 5 323 5 206 5 089 4 972 

9 626- 9 650 5 694 5 577 6 460 5 343 5 226 5 109 4 992 

9 651- 9 675 5 713 5 596 5 479 5 362 5 245 5 128 50ll 

9 676- 9 700 5 733 5 616 5 499 5 382 5 265 5 148 5 031 

9 701- 9 725 5 752 5 635 5 518 5 401 5 284 5 167 505_0 

9 726- 9 750. 5 772 5 655 5 538 5 421 5 304 5 187 5 070 

9 751- 9 775 5 791 5 674 5 557 5 440 5 323 5 206 5 089 

9 776- 9 800 5811 5 694 5 577 5 460 5 343 5 226 5 !09 

9801- 9825 5 830 5 713 5 596 5 479 5 362 5 245 5 128 

9 826- 9 850 5 850 5 733 5 616 5 499 5 382 5 265 5148 

9 851- 9 875 5 869 5 752 5 635 5 518 5 401 5 284 5 167 

9 876- 9 900 5 889 5 772 5 655 5 538 5 421 5 304 5 !87 

9 901- 9 925 5 008 5 791 567'1 5 557 5 440 5 323 5 206 

9 926- 9 950 5 928 5 811 5 694 5 57'7 5460 5 343 5 226 

9 951- 9 975 5 947 5 830 5 713 5 596 5 479 5 362 5 245 

9 976-10 000 5 967 5 850 5 733 5 6!6 5 499 5 382 5 265 

10 001-10 025 5 986 5 869 5 752 5 835 5 518 5 401 521N 

10 026--10 050 6 007 5 889 5 772 5 655 5 538 5 421 5 304 

10 051-10 075 6 028 5 908 5 791 5 674 5 557 5 440 5 3'23 

10 076-10100 6 049 5 928 5 811 5 694 5 577 5 460 5 343 

10 101-10125 6 070 5!)<17 5 830 5 713 5 596 5 479 5 362 
·-

10 126--JO 150 6 091 5 967 5 850 5 733 5 616 5 499 5 382 

10151-10175 6 112 5 986 5 869 5 752 5 635 5 518 5 401 '. ,, 

10 176-10 200 6 133 6 007 5 889 5 772 5 655 5 538 5 421 

to :w1-10 225 6 l5q 6 028 5 908 5 791 5 674 5 557 5 410 

10 226-10 250 6 175 !l 049 5 928 5 BI! 5 694 5 577 5 460 

10 251-10 275 6 196 6 070 5 94'7 5 830 5 713 5 596 5 479 

lO 276-10 300 6217 6 091 5 957 5 850 5 733 5 616 5 499 

10 301-10 325 6 238 6 !!2 5 986 5 869 ~ 752 5 635 5 518 '· 

lO 326-JO 350 6 259 6 133 6 007 5 889 5 772 5 655 5 53B 

10 351-10 375 ü 280 6 154 6 028 5 908 5 791 5 674 5 557 

10 376-_JO 400 6 301 6 175 6 04.9 5 928 58! 1 5 694 5 577 

10 i!Ol--10 425 6, 322 6 196 6070 5 947" 5 830 5 713 5 5[)6 

10 426-10 450 •6 343 6 217 6 091 5 967 5 850 5 733 5 61.6 

•.!0 451--10 475 6313'1 6 2;\8 6 112 5 986 5 869 5 '152 5 635 
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-· .. 
( Die vicrleljü.lHlidle V Qtnuszahlu.ng nu! die Einkommen~tener betrügt in 
I ----

S ( e u e.r k I a s s c II! 
V ierlcljö.hrliches· Steuer• Steuer-

-

Einkommen klasse klossc 
bei Kinclcrcrmünigung liir -

I II V 2 3 4 ;} jede~ 

Kind Kinder Kinder Kinder Kinder wellrre 

DM DlVI DM DJ'vl DM mr DM DM Kind 

1 2 3 ·1- 5 6 7 B ~ 

von- bis fiir icdc .. w~ilere 
to 476-10 5()0 6 385 6 259 6 133 6 007 5 889 5 772 5 655 Kind -;ind \'001 

lO 50!.--~10 525 6406 6 280 6 154 6 ()28 5 908 5 791 5 674 \·iertrljiiJ1rliJu~o 

5 928 5 811 5 694 
Einkommen [e 

lO 526-10 550 6 ~27 6 301 61-75 6 049 150 D~l ahzuzi.,-. 

10 551-10 57.5 0 448 6 322 6196 6 070 5 947 5 830 5 713 hen. I )Cl ~lc>Uf'('a 

10 576-10 600 6 469 6 343 6 217 G 091 5 967 5 850 5 733 hetrag: ist dann 
in Spulte 8 nbzu• 

lcsen4 

10 601-10 625 6 490 6 364 ß 238 6 112 5 986 5 869 5 752 

10 626-10 650 6511 6 385 6 259 6 133 6 007 5 889 5 772 

10 651-10 675 6 532 6 406 6 280 6 154 (l 028 5 908 5 791 

10 6'16-10 700 6 427 6 301 6175 6 O'k9 5 928 5 811 ' 6 553 

10 701-!0 725 6 574 6 443 6 322 6 196 0 070 5 947 5 830 

10 726-10 750 6 595 6 469 6 343 6 217 6 091 5 967 5 850 

10 751-10 775 6 616 6 490 6 364 6 238 6 112 5 986 5 869 

I 0 776__:_ I 0 800 0 637 6 511 6 385 6 259 6 133 6 007 5 889 

10 801-10 825 6 658 6 532 6 406 6 280 6 154 6028 ) 5 908 

10 826-10 850 6 679 6 553 6 427 6 301 6 175 6 049 5 928 

10 851-10 875 6 70(} 6 574 6 448 6 322 6 196 6 070 5 947 

10 876-lO 900 6 721 6 595 6 469 6 343 6 217 6 091 5 967 

10 901-10 925 6 742 6 616 6 490 6 364 6 238 6 112 5 986 
' 10 92t:-10 950 6 763 6 637 6511 6 335 6 259 6 133 6 007 

10 951-10 975 6 734 6 658 6 532 6 406 6 280 6 154 6 028 

10976-11000 6 805 6 679 6 553 6 427 6 301 6 175 6 049 ;/ 

ll OIH -11 025 6 826 6 700 6 574 6 448 6 322 6 196 6 070 

II 026-11 050 6 847 6 721 6 595 6 469 6 343 6 217 6 091 

u 051-11075 61368 6 742 6 616 6 490 6 364 6238 6112 

11 076-11 100 6 889 6 763 6 637 6 511 6 385 6259 6 133 

11 101-11 125 - 6 910 6 784 6 658 6 532 6 406 6 280 6 154 
I 

11 12G-ll 150 6 931 6 805 6 679 6 553 6 427 6 301 6 175 

ll 151-11 175 6 952 6 826 6 700 6 574 6 448 6322 6196 

ll !76--11 200 6 973 6 847 6 721 6 595 0 469 6343 6 217 

n 201-11 225 6 994 6 868 6 742 6 616 0190 6 364 6 238 

11 226-11 250 7 015 6 889 6 763 6 637 6 511 6 385 6 259 

11 251-11 275 7 o3G 6 910 6 784 6 65Q 6 532 6406 6 280 

11 276-1 t 300 7 057 6 931 6 805 6 679 6 553 6 427 6 3111 

11 301-11 325 7 078 6952 6 826 6700 6 574 6 448 6 322 

11 326-11 350 7 099 6 973 6 847 6 721 6 595 6 469 6343 

11 351-11 375 7 120• 6994 6 868 6 742 6 616 6490 6 364 

11 376-11 400 7 14! 7 015 6 889 6 763 6 637 6 511 6 385 

n 401-11425 7 162 ·1 036' 6 910 6 784_ 6 658 6 532 6 406 

11 426--ll 450 7 183 7_057 6 931 6805 6 679 6 553 6 427 

11 451-11 475 7 204 7 078 6 952. 6826 6 700 6 574 6448 

u 476-'-:-11 500 7 225 7 099 6 973 6 847 6 721 6 595 6 469 

11 501--11 525 7 246 7 120 6 994 6 860 6 742 6 616 6 490 

11 526-11 550 7 267 7 141 7 015 6 8e9 6 763 6 637 6 511 

l1 551-1157(1 7 288 7162 7 036 6 910 6 784 6658 t} 532 

11 576-:-11 6QO 7 309 71113 7 05'7 6 931 6 805 6 679 6 553 

. 
u 1!01--11625 '2330 7 204 7 O'IB 6 952 6 82,6 6 700 6 574 

u 626-~ 11 650 c/351 7 225 7 099 a 973 6847 6 721 6 595 

J..l 651-ll 6'15 7372 7 24.G 7 120 6 994 6 868. 6 742 6016 
! 
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Die vierleljährlime Vorau.~nahlung auf die Einkommensteuer beträgt in 

Vierteljährlid1es 
S t e·u er k I a s s e 111 

Steuer- Steuer· 
Einkommen klasse klasse bei Kinderermärligung für 

I II I '2 3 4 5 jedes 
Kind Kinder Kinder Kinder Kinder weitere 

DM DM DM DM DM DM DM m.t Kind 
t 2 ; 4 5 6 7 _,.._ 8 '"'-i;."" 9 

von-bis 
Für jedes weitere 

11 676-11 700 7 393 7 267 7 141 7 015 6 889 6 763 6637 Kind sind vom 

11 701-11 725 7414 7288 7 162 7036 6910 6784 6 658 vierteljährlichen 

ll 726-11 750 7435 7 309 7 183 7 057 6 931 6805 6679 
Einkommen j'e 
.t 50 DM abzuzie~ 

11 751-11 775 7 456 7 330 7 204 7 076 I 6952 6626 6-700 hen. Der Steuer· 

11 776-11 800 7.477 7 351 7 225 7 099 6973 6847 6 721 betrag ist dann 
in Spalte 8 ab zu· 
lesen. 

11801-11825 7498 7 372 7 246 7 120 6994 6868 6742 
11 826-11850 7 519 7 393 7 267 7 J41 7 015 6889 6 763 
ll 851-11 875 7540 7414 7 288 7162 7 036 6910 6 784 

tl 876-11 900 7 561 7435 7309 7183 7 057 6931 6805 
11 901-11 925 7 582 7456 7 330 7 204 7078 6952 6826' 
11 926-111}50 7603 7477 7 351 7 225 7 099 6973 6847 
11 951-11 975 7624 7 498 ,. 7 372 7 246 7 120 6 99tl 6868 
11 976-12 000 7645 7519 7 393 7 267 7 141 7 015 6 889 

I 

12 001-12 025 7 666 7Mtl 7414 7 288 7162 7 03t3 6910 
12 026-12 050 7 687 7 561 7435 7 3{)9 7 183 7 057 6 931 
12 051--12 075 7 708 7 582 7456 7 330 7 204 7078 6 952 
12 076-12 100 7 729 7603 7 477 7 351 7 225 7099 6 973 
12101-12 125 7 750 . 7 324 7 498 7 372- 7 246 7 120 6994 
12 126-12 150 7 771 7 645 7 519 7 393 7 267 7141 7 015 
12 151-12 175 7 792 7 666 7 540 7 414 7 288 7 162 7 036 
12176-12200 '7 813 7 687 7 561 7 435 7 30'll 7 183 7 057 

I 1~ 201-12 2·25 7 834 7 708 7 582 7 456 7 330 7 204 7 078 
12 226-12 250 7355 7 729 7 603 7 477 7 351 7 225 7 099 
12 251-12 275 7 876 7 750 7 624 7 493 7 372 7 246 7 120 
12 27&-12 300 7 897 7 771 7 645 7 519 7 393 7 267 7 141 
12 3{}1-12 325 7 918 7 792 7 666 7 540 7 414 7 288 7 162 

112 326-12 350 7 939 7 813 7 687 7 561 7 435 7 309 7 183 
.(2 351-12 375 7 960 7 8·34 7 708 7 582 7 456 7 330 7 204 

12-376--12 400 '/981 7 855 7 '729 7 603 7 477 7 351 7 225 

12 401-12 425 8 002 7 876 7 750 7 624 7198 7 372 7 246 
12 426-12 450 8 023 7 897 7 771 7 (}4;5 7 519 7 393 . 7 267 

12 451-12 475 8 044 7 918 7 792 7 666 7 540 741'1 7 288 
12 476-12 500 8 065 7 939 7 813 7 tiil7 75tH 7 435 7 309 
l2 501-12 525 8086 7 900 7 834 7 'lOS 7 582 7456 7 330 
12 52()-12 550 8 107 7 981 7 855 7 729 7 6(}3 7477 7 351 

.. 

12 551-12 575 8 128 B 002 7 876 7 750 7 624 7 49S 7 372 

12 576--12 600 8 149 8 023 7 897 7 771 7 645 7 519 7 393 

12 601-12 625 8170 8 044 7 918 7 792 7 666 '/ 540 74~4 

12.62&-12 650 a lin 8065 7 039 7 813- 7 687 7 561 7435 

12 651-12 675 8 212 8 086 7 960 7 834 7 708 7 582 7 456 

12 67&-12 700 8233 8107 7 981 7 855 7729 7 603 7 477 

12 701-12 725 8 254 ß 128 8002 7 876 7 750 7 624 'I 496 

12 726-12 750 8 275 B 149 8023 7 897 7 771 7 645 7 519 

12 '151-12 775 s 296 8170 s 044 7 918 7 792 7 666 7 540. 

12 776-12 800 8 317 8 191 8 065 7 939 7 813 7 687 7 561 
--- ~ 

.. I ,_ - -"-· _. 



Gesetzblatt -der Verwaltung des Vereinigten Wirlschaftsgebietes 153 

~ -, -,.---, ---
--

Die viertel)rihrlid-.e VnruU&zahlung nuf die Einkornnwnskun beträgt in 
---- - - --- - -- --- -~-

'- I e u-r r k I u s s e I I I 
V iertelji:ihrlia'les Steue·r- Steuer· 

~ 
=-- -,..-, 

Einkommen ldnsse klasse 
be1 Kindererrnäfligung für 

I i II ' I ~ 3 I 4 I ~ 

l 
•jede~.; 

i I 
I 

; Kind Kinder Kinder i K,in<kr Kinder weilen· 

DM DM ' DM DM I)~ 
'• 

~m D~l IJ'-'1 KuHI 

I 2 ~ 
} 4 ; 6 7 b ~ 

von- bis I 

12 801-12 825 8 338 ' ·s 212 ij 7 708 7 582 
für jec.Jcs wcil('re 

8 086 7 960 7 834 
I Kwd !i.ind \'OUt 

12 826-----12 850 8 359 8 233 I 0 107 7 981 7 855 I 7 729 7 (]03 'ierteljal1rlida'h 

12 851-12 875 8 380 ß 254 ß 128 '8 002 7 876 7 750 ; 7 624 
f.iukofnln('ll I• 

' 
1 :;u I ).\1 ob2 uz it·~ 

12 876-----12 000 8 401 I 8 275 0 149 8 023 1 7 897 7 771 

I! 
7 645 hf>n. I )(•r S!etH'f~ ,. 

12 901-12 925 8 422 8 296 8 170 8 044 I 7 918 7 792 7 666 hetlnfl i"'-1 dann 
I 

' I 
Ii 

fn ;..;pultc t' aJJZ u · 
12 92ü--12 950 8 44a 8 317 8 191 I 8 085 7 939 7 813 7 687 

I 
lesen 

12951-12 975 ß 464 8 338 B 212 8 086 ! 7 960 7 834 7 708 

1::1976-----13 000 8 485 0359 8 233 8 107 7 981 7 855 7 729 ' ' ! i 
: I 

I I 
I I 13 001-13 025 s 506 . 8 380 8 254 ß 128 8 002 I 7 876 7 750 

13 026-----13 050 ' 1 ) 8 527 8 401 8 275 8 149 8 023 7 897 
I' 

7 7'71 
' 

13 051-13 075 8 548 8 422 8 296 8 170 8 044 7 918 7 792 

I 13 076-----13 100 8 569 8 443 8 317 8 191 8 065 7939 i 7 813 

13 101-13 125 8 590 8 464 B 338 8 212 ' ß 086 7 960 7 834 
i i 

13126-13 !50 8 ßll 8 485 ' 8 359 8 233 I 8 107 7 981 7 855 I 
13 161-13 175 8 632 8 506 8 380 8 254 l 8 128 ! 

' 
8 002 7 876 I 

13170~-13 200 8 653 e 527 8 401 8 27(} 8 149 ' 8 023 

ll 
7 897 

c 

13 2-01-13'225 8 674 8 548 8 422 8 296 8 170 8 044 7 918 

13 226-13 250 8 695 8 569 8 443 8 317 8 191 8 065 7 939 

13 251-13 275 8 716 8 590 8 464 8 338 8 212 8 086 7 960 
I 

13 276-!3 300 8 737 0 611 8 485 8 359 8 233 8 107 7 981 

13 301-13 325 8 758 ~. 8 632 8 506 8 380 8 254 8 128 i 8 002 
I ' 

13 326-----13 350 8 779 8 653 8 527 8 401 8 275 
I 

8 149 8 023 ' ' ' 
13 351-13 375 8 800 8 674 8 548 8 422 8 296 

\ 
8 170 8 044 

13 376-13 400 8 321 B 695 8 569 B 443 8 317 8 191 ! 8 065 

13 <lilA--13 425 B 342 B 716 8 590 8 464 8 338 8 212 3 086 

13 426-13 450 8 863 0 737 8 Oll 8 485 8 359 8 233 8 107 

13 <:!5!-13 4'15 8 084 B 758 B 632 8 506 B 380 8 254 8 128 

13 478;-13 500 8 905 8 779 8 653 8527 8 401 8 275 8 149 

13 f•Ol-13 525 8 928 8 800 8 674 8 548 8 422 8 296 I 8 170 
' 

13 526-13 550 B 947 8 821 8 095 8 569 8 443 8 317 8 191 

13 65!-13 575 8 968 8 842 0716 8 590 B 464 8 338 8 212 I 

13 576-----13 600 3 989 8 863 8 737 3611 8 485 8 359 8 233 I' 

13 G!ll-13"1325 !) 010 6 88·1 8 758 B 632 8 506 8 380 8 254 

13 626-13 650 ll 031 8 905 8 779 8 653 8 527 8 401 8 275 

13 651-13 675 9 052 B 926 ,8 800 0 674 8 548 8 422 8 296 

13 676-13 700 9 073 0 917 8 821 8' 695 8 569 8 41!,3 8 317 

13 701-13 725 [) 094 8 960 8 842 B 716 8 590 8 464 8 338 

13 72(}-13 750 9 ll5 8 989 8 863 8 737 8 611 8 485 8 359 i 
I 

13 751-13 775 9 136 !l 010 8 884 ß 753 8 632 8 506 8 380 

13 77!}-13 800 9 157 9 031 8 005 8 779 8 653 8 527 3 401 

! 
13 filll-13 825 1)173 9 052 8 926 8800 B 674 8 548 8 422 

13 025-13 350 g 199 9 073 8 947 ßJJ21 8 395 8 569 8443 
' 

18 651-13 ll75 0 220 9 094 8 980 8 842 8 716 8 590 8464 

13 8'/8-13 900 9 241 9 115 8 989 ß 863 0 737 8 611 8 485 
I . i 

13 901-13 925 9 262 9 136 9 010 8 884 0 758 8 632 8 506 

l>:l 926-13 91lel 9 233 !.ll57 !) 031 8005 8 779 8 653 8 527 

13 f/51-139'75 9 304 !.l17ß e os2 6{)26 ß BOO 8674 8 548 

13 {)7&-N üu3 9 323 9199 [107~ 8 947 8821 8 695 ß 569 
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Die viPrleljährlid1e Vomuszahlung aul die Einkommensteuer beträgt in 

Steuerklasse 111 
Virrteljii hrlidJes Steuer· SteuN· -

Eiq};ommcn klasse klasse 
bei Kinderermäfligung !ür 

' l 11 I 2 3 4 5 jedes 

Kind Kinder Kinder Kinder Kinder weitere 
\ DM DM DM DM DM mt DM DM Kiad 

j 2 I 3 4 5 6 7 8 9 

0 I 
von- bis FUr jed.es weitere 

9 094 89GB a 842 8716 8 590 
Kind sind vom 

14 001-'-14 025 9 346 9 220 vierteljiilirlid:teo 

H 026-14 050 9 367 9 241 9115 8989 8 883 6 737 8 811 Einkommen je 

14 051-14 075 9 3!l8 9 262 9 136 9 010 8 884 8 758 8 632 150 DM ubzuzie-
hen. Der Steuer• 

14 076-14 100 9 409 9 283 11157 9,031 SilOS 8 779 8 653 betrag tat dano 

14 101--14 125 9 430 9 304 9178 9 052 8 926 8 800 8 674 in Spalte 8 ahzu· 

i4 126-14 150 9 451 9 325 9 199 9 073 8947 8 821 8 695 lesen. 

14 151-14 175 9 472 9 346 9 220 9 094 8 96ß !)/342 8 716 

14 17&-14 200 9 493 9 367 9 241 9115 8 989 8 863 3 737 

14 201-14 225 9 514 9 383 9 262 9136 9 010 8 !!S<l 8758 

14 22&-14 250 9 535 9 409 9 2!13 9 157 9 031 8 905 8 779 

14 251-14 275 9 556 9 430 9 304 9178 9 052 8 926 8 800 

14 276-14 300 9 577 9 451 9 325 9 199 9 073 6 947 8 il2i 

l4 301-14 325 9 598 9 472 9 346 9 220 9 094 8 968 8 ß42 

14 326-14 350 9 619 9 493 9 367 9 241 9 115 8 989 8863 < 

14 351-14 375 9 640 9 514 9 388 9 262 9136 9 010 8 884 

14 376-14 400 -g 661 9 535 9 409 9 283 9157 9 031 8 905 

14 401-14 425 9 682 9 556 9 430 9 304 9 178 9052 8 926 

14 42&-14 450 9 703 9 577 9 451 9 325 9 199 9 073 8 941 

14 451-14 175 9 72.4 9 598 9 472 9 346 9 220 9 094 8 968 

14 476-14 500 9 745 9 619 9 493 9 367 9 241 9 115 8 989 

14 501-14 525 9 766 9 640 9 514 9 388 9 262 9 136 9 010 

14 52&-14 550 9 787 9 661 9 535 9 409 9 283 9157 9 031 

14 551-14 575 9 808 9 682 9 556 9 430 9304 9178 9 052 ._·.· 

14 576-H 600 9 829 9 703 9 57'/ 9 451 9325 •9199 9 073 

14 601-14 625 9 850 9 724 9 598 9472 9 346 9 220 9094 
14 626-14 650 9 871 9 745 9 619 9 493 . 9 367 9 241 9U5 
H 651-14 675 9 892 9 766 9 640 9 514 9 388 9 262 9q6 
14 676-14 700 9 913 9 787 9 661 9 535 9 409 9 283 9157 
H 701--11 725 9 934 9 808 9 682 9 556 9 430 9 304 9178 
14 726-14 750 9 955 9 829 9 703 9 577 9 451 9 325 9 199 
14 751-14 775 9 976 9 850 9 724 9 598 9 472 9 346 9 220 
14 776-14 BOO 9 997 9 871 9 745 9 619 9 493 9 367 9 241 

14 801-14 825 r 10 018 9 982 I 9 766 9 640 9 514 9 388 9 262 
14 826-14 850 10 039 9 913 9 787 9 661 . 9 535 9 409 9 283 
14 851-14 875 10"060 9 934 9 BOB 9 682 9 556 9 430 9 3Ö4 
14"876--14 900 10 081 9 955 9 829 9 703 g 577 g 451 9 325 
14 901-14 925 10 102 9 976 9 850 9 724 9 !)98 9 472 9 346 
1<1 926-14 950 10 123 9 997 9871 9 745 9 619 9 493 9 367 

., ., 

14 951-14 975 10144 10 018 9 ß92 9 766 9 610 9 514 9 388 
14 97&-15 000 10 165 10 039 9 913 9 787 9 661 9 535 9 409 

I 

i 

0 

' i 

I. 
' 

' -· 
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Von 15 001-25 O~D DM beträgt die Steuer 10 18G DM 
plus 22.50 DM für jede volle 25 DM über 15 001 

Von 25 001-37 500 DM beträgt di.e Steuer 19 18G DM 
p•lus 22.75 DM für jede voHe 25 DM über 25 001 

Von 37 501-50 OCO DlVI beträgt die Steuer 30 561 DM 
plus 23.00 DM für jede volle 25 DM über 37 501 

Von 50 001-62 500 DM beträgt die Steuer 42 061 DM 
pl'us 23.25 DM für jede volle 25 DM über 50! 001 

Ab 62 501 DM beträgt die Steuer 53 686 DM 
plus 23.75 D]\{[ für jede volle 25 DM über 62 501 

Beispiel: 

DM Vierteljahreseinkommen 

DM Vierteljahreseinkommen 

DM Vierteljahreseinkommen 

DM Vierteljahreseinkommen 

DM Vierteljahreseinkommen 

l 

I 
I 
} 

} 

Für die Steuerklassen 
II und III sind vor An
wendung der T.abelle 
150 DIVI vom Vierteljah
reseinkommen abzuzie
hen. Für jedes Kind 
für das dem Steuer
pflichtigen Kinderermä
ßigung zusteht oder auf 
Antrag gewährt wird, 
sind weitere 150 DM 
abzuziehen. 

Die Einkommensteuer bei einem vierteljährlichen Einkommen von 34130 DM bei Steuer
ld'asse III/2 errechnet sich wie folgt: 
Einkonu11en .........................................•.... , , ...... , •...•. -:• •..• ,, 34 130 Dl\1[ 

abzuziehen sind 150 DM für die Steuerklasse II 
und je 150 I)M für Kinder, für die Kinderermäßigung gewährt wJ'rd 
zusamn1en ........................•..............................•..... ·•· ,, . 450 DM 

nach der Tabelle zu versteuerndes Einkommen ..•. , ..•.•.. , ••...•...••..• ·•· ...•• , 33 680 DM 

Steuer für 25 001-37 500 DM (Grundbetrag) ........• , . . . . . . . . . • . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • 19 186 DM 
plus 22.75 DM für jede volle 25 DM über 25 001 DM = 8$79 : 25 = 347 X 22.75 = 7 894 DM 

Steuer für 34 130 DM Vierteljahreseinkommen bei Steuerklasse III/2 .•• ::._._,_.:.c_c h• ._. ·• i, ••• ~·-·, ., 27 000 DM 
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Gesetzblatt 
DER VERWALTUNG OES V~HElNlGlh.N \;VlRTSCHAFTSGEBIETES 

1949 Ausgegeben zu Frankfurt am Main, am 22. Juli 1949 Nr. 23 

1 N HALT: 
Tag Seite 

16. 6. 1949 Lohnsteuer-Durchführungsverordnung (LStDV 1949) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 157 

Lohnsteuer-Durchführungsverordnung 
(LStDV 1949.) 

Vom 16. Juni 1949. 

Auf Grund des Artikels XII des Anhangs zum Gesetz 
Nr. 64 zur vorläufigen Neuordnung von Steuern vom 22. Juni 
1948 (Beilage Nr. 4 zum Gesetz- und Verordnungsblatt des 
Wirtschaftsrates des Vereimgten Wirtschaftsgebietes Nr. 14 
vom 26. Juli 1948) wird mit Zustimmung des Finanzaus
schusses des Wirtschaftsrates und mit '>;ustimmung des 
Finanzausschusses des Länderrates Zlll' Durchführung der 
Vorschriften des Einkommensteuergesetzes vom 27. Februar 
1939 (Reichsgesetzbl. I S. 297) in der Fassung des Zweiten 
Gesetzes zur vorläufigen Neuordnung von Steuern vom 

· 20. April 1949 (WiGBl. S. 69) über den Steuerabzug vom 
Arbeitslohn (Lohnsteuer) folgendes verordnet: 

I. Arbeitnehmer, Arbeitgeber. Arbeitslohn (§§ 1 bis 6) 

§ 1 
Ar b e i t n e h m er, Arbeitgeber 

(§ 1 Absatz 1, § 2 Absatz 3 Ziffer 4, § 19 EStG, § 14 
Absätze 2, 3 StAnpG) 

(1) Arbeitnehmer, die im Inland einen Wohnsitz oder 
ihren gewöhnlichen Aufenthalt haben oder die wie Per
sonen behandelt werden. die ihren gewöhnlichen Aufent
halt im Inland haben (§ 38), sind unbeschränkt lohnsteuer
pfiichtig. Die beschränkte Lohnsteuerpflicht richtet sich 
nach § 40 

(2) Arbeitnehmer sind Personen, die in öffentlichem oder 
privatem Dienst angestellt oder beschäftigt sind oder 
waren und die aus diesem Dienstverhältnis oder einem 
früheren Dienstverhältnis Arbeitslohn beziehen. Arbeit
nehmer sind auch die Rechtsnachfolger dieser Personen, 
soweit · ~ie Arbeitslohn aus dem früheren Dienstverhältnis 
ihres Rechtsvorgängers beziehen. 

(3) Ein Dienstverhältnis (Absatz 2) liegt vor, wenn der 
'Angestellte (Beschäftigte) dem Arbeitgeber (öffentliche 
Körperschaft. Unternehmer, Haushaltsvorstand~ ~-e~ne. 
Arbeitskraft schuldet Dies ist der· Fall, wenn d1e tahge 
Person in der Betätigung ihres geschäftlichen Willens unter 
der Leitung des Arbeitgebers steht oder im geschäftlichen 
Organismus des Arbeitgebers dessen Weisungen zu folgen 
verpflichtet ist 

(4) Arbeitnehmer ist mcht, wer Lieferungen und son
stige Leistungen innerhalb der von ihm selbständig aus
geübten gewerblichen oder beruflichen Tätigkeit im Inland 
gegen Entgelt ausführt, soweit es sich um die Entgelte 
für diese Lieferungen und sonstigen Leistungen handelt 
(umsa tzsteuerpflich tige Entgelte). 

§ 2 
Arbeitslohn 

(§ 2 Absatz 3 Ziffer 4, §§ 8, 19, 24 EStG) 
(1) Arbeitslohn sind alle Einnahmen, die dem Arbeitneh

mer aus dem Dienstverhältnis oder einem früheren Dienst
verhältnis zufließen Einnahmen sind alle Güter, die in 
Geld oder Geldeswert bestehen. Es ist gleichgültig, ob es 
sich um einmalige oder laufende Einnahmen handelt, ob 
ein Rechtsanspruch auf sie besteht und unter welcher Be
zeichnung oder Form ~ie E?;ewährt werden. 

(2) Zum Arbeitslohn gehören. 
1. Gehälter, Lohne. Provisionen, Gratifikationen, Tantie

men und andere Bezüge und Vorteile aus einem Dienst
verhältnis; 

2. Wartegelder, Ruhegelder, Witwen- und Waisengelder 
und andere Bezüge und Vorteile für eine frühere Dienst-

Ieistung, gleichgültig, ob sie dem zunächst Bezugsbe
rechtigten oder seinem Rechtsnachfolger zufließen. Be
züge, die ganz oder teilweise auf früheren Beitrags
leistungen des Bezugsberechtigten oder seines Rechtsvor
gängers beruhen, gehören nicht zum Arbeitslohn. 

I 
(3) Zum Arbeitslohn gehören auch: 

1. unbeschadet der Vorschrift des § 6 Ziffer 2 Entschädi
gungen, die dem ~rbeitnehmer oder seinem Rechtsnach
folger als Ersatz fÜr entgangenen oder entgehenden Ar
beitslohn oder für die Aufgabe oder Nichtausübung einer 
Tätigkeit gewährt werden; 

2. Ausgaben, die ein Arbeitgeber leistet, um einen Arbeit
nehmer oder diesem nahestehende Personen für den Fall 
der Krankheit, des Unfalls, der Invalidität, des Alters 
oder des Todes sicherzustellen (Zukunftsicherung), 
auch, wenn auf die Leistungen aus der Zu1nuiftsiche
rung kein Rechtsanspruch besteht. Voraussetzung ist, 
daß der Arbeitnehmer der Zukunftsicherung ausdrück
lich oder stl !!schweigend zustimmt. Ist bei Zukunft
sicherung für mehrere Arbeitnehmer oder diesen nahe
stehende Personen (Sammelversicherung, Pauschalver
sicherung) der für den einzelnen Arbeitnehmer geleiste
te Teil der Ausgaben nicht in anderer Weise zu ermit
teln, so sind die Ausgaben nach der Zahl der gesicher
ten Arbeitnehmer auf diese aufzuteilen. Nicht zum Ar
beitslohn gehören Ausgaben für die Zukunftsicherung, 
die auf Grund gesetzlicher Verpflichtung geleistet wer
den, oder die nur dazu di~nen, dem Arbeitgeber die 
Mittel zur Leistung einer dem Arbeitnehmer zugesag
ten Versorgung zu verschaffen (Rückdeckung des Ar
beitgebers). Der Direktor der Verwaltung für Finanzen 
des Vereinigten Wirtschaftsgebietes kann anordnen, daß 
auch andere Ausgaben des Arbeitgebers für die Zu
kunftsicherung des Arbeitnehmers nicht zum Arbeits-
lohn gehören; ' 

3. besondere Zuwendungen, die auf Grund des Dienstver
hältnisses oder eines früheren Dienstverhältnisses ge
währt werden, z. B. Krankenzuschüsse; 

4. besondere Entlohnungen für Dienste, die über die regel
mäßige Arbeitszeit hinaus geleistet werden, z. B. Ent
lohnung für Ueberstunden, Ueberschichten, Sonntags
arbeit, mit Al1snahme der gesetzlichen oder tariflichen 
Zuschläge für Mehrarbeit und für Sonntags-, Feiertags
und Nachtarbeit; 

5. Lohnzuschläge, die wegen der Besonderheit der Arbeit 
gewährt werden; 

6. Entschädigungen für Nebenämter und Nebenbeschäfti
gungen im Rahmen eines Dienstverhältnisses. 
(4) Will der Arbeitgeber die auf den Arbeitslohn ent

fallende Lohnsteuer selbst tragen, so hat er sie aus dem 
Arbeitslohn zu berechnen, der nach Abzug der Lohnsteuer 
den ausgezahlten Nettobetrag ergibt. 

§ 3 
Sachbezüge 
(§ 8 EStG) 

(1) Zu den Gütern, die in Geldeswert bestehen, cehört 
insbesondere der Bezug von freier Kleidung, freier Woh
nung, Heizung, Beleuchtung, Kost, Deputaten und sonstigen 
Sachbezügen, die aus einem Dienstverhältnis gewährt 
werden. Für die Bewertung der Sachbezüge sind die üb
lichen Mittelpreise des Verbrauchsorts maßgebend. 

(2) Der Oberfinanzpräsident oder die entsprechende 
obere Finanzbehörde haben nach Richtlinien der obersten 
Finanzbehörde für ihren Bezirk den Wert der Sachbezüge 
fetzusetzen und bekanntzugeben. 



158 Nr. 23 - Tag der Ausgabe: 22. Juli 1949 

§ 4 
A u f w a n d s e n t s c h ä d i g u n g e n, R e i "' e k o s t e n, 

durchlaufende Gelder 
(§ 3 Ziffer 8, § 19 Absatz 2 EStG) 

Zum steuerpflichtigen Arbeitslohn gehören nicht: 
1. die aus öffentlichen Kassen für öf:!'entliche Dienste ge

währten Aufwandsentschädigungen und Reiselwsten. Zu 
den Aufwandsentschädigungen der im öffentlichen 
Dienst angestellten Personen gehört auch der ausdrück
lich zur Bestreitung des Dienstaufwands bestimmte Teil 
des Gehalts oder einer Zulage. Im öffentlichen Dienst im 
Sinn dieser Vorschriften sind Personen antcstellt, die 
sich ausschließlich oder überwiegend mit öffentlich
rechtlichen· (hoheitlichen) Aufgaben befassen. ::t den 
öffentlich-rechtlichen Aufgaben geh.ören auch die Auf
gaben der öffentlich-rechtlichen Religionsgesellscha~ten. 
Eine Aufwandsentschädigung liegt insoweit nicht vor, 
als dem Empfänger ein Aufwand offenbar nic::t in der 
Höhe der gewährten Entschädigung erwächst. Entschä
digungen, die für Verdienstausfall und Zeitverlust ge
zahlt werden, sind steuerpflichtiger Arbeitslohn; 

2. die Beträge, die den im privati:m Dienst angestellten 
Personen für Reisekosten (Tagegelder md Fahrtaus
lagen) gezahlt werden, soweit sie die tatsächlichen Auf
wendungen (nach Abzug der durch die <\. '">wecenheit des 
Arbeitnehmers gemachten Haushaltsersparnisse) nicht 
übersteigen. Diese Voraussetzung ist bei allen Reise
kostenentschädigungen erfüllt, die die vbllen Sätze der 
vergleichbaren Beamten nicht übersteigen. Werden diese 
Sätze überstiegen, so sind die tatsächlichen Reiseauf
wendungen dem Finanzamt ·glaubhaft ":U machen. Die 
glaubhaft gemachten tatsächlichen Reiseaufwendungen 
sind zur Berücksichtigung der Haushaltsersparnisse bei 
Ledigen um 40 vom Hundert, bei anderen Arbeitneh
mern um 20 vom Hundert des Tagegeldsatzes eines ver.:. 
gleiehbaren Beamten zu kürzen. Die Kürzung braucht 

nicht unter den Betrag durchgeführt zu werden, der den 
vollen Sätzen eines vergleichbaren Beamten entspricht. 
Zahlt der Arbeitgeber als Reisekostenentschädigung 
keinen höheren als den sich hiernach ergf benden Be
trag, so gehört die Reisekostenentschä1igung nicht zum 
steuerpflichtigen Arbeitslohn. Zahlt der Arbeitgeber als 
Reisekostenentschädigung einen höheren Betrag, so ge
hört der übersteigende Betrag zum steuerpflichtigen Ar-
beitslohn; . 

3, die Beträge, die der Arbeitnehmer vom Arbeitgeber er
hält, um sie für ihn auszugeben (durchlaufende Gelder) 
und die Beträge, durch die Auslagen des Arbeitnehmers 
für den Arbeitgeber ersetzt werden (Auslagenersatz). 

§ 5 
Jubiläumsgeschenke 

(§ 13 AO) 
(1) Zum steuerpflichtigen Arbeitslohn gehören außer

dem nicht Jubiläumsgeschenke an Arbeitnehmer, wenn sie 
1. anläßlich eines Arbeitnehmerjubiläums gegeben werden 

und die Höhe von 
a) sechs Monatsbezügen, höchstens aber 1200 Deutsche 

Mark nicht übersteigen und deshalb gegeben werden, 
weil der Arbeitnehmer ununterbrochen 25 Jahre bei 
dem Arbeitgeber beschäftigt war 

b) neun Monatsbezügen, höchstens aber 1800 Deutsche 
Mark nicht übersteigen und deshalb gegeben werden, 
weil der Arbeitnehmer ununterbrochen 40 Jahre ·bei 
dem Arbeitgeber beschäftigt war, 

c) einem Jahresgehalt, höchstens aber 2400 Deutsche 
Mark nicht übersteigen und deshalb gegeben werden, 
weii der Arbeitnehmer ununterbrochen 50 Jahre bei 
dem Arbeitgeber beschäftigt war; 

2. anläßlich eines Firmenjubiläums gegeben werden, bei 
dem einzelnen Arbeitnehmer einen Monatslohn nicht 
übersteigenund deshalb gegeben werden, -weil die Firma 
25, 50 oder ein sonstiges Mehrfaches von 25 Jahren be~ 
standen hat. 
(2) Liegen nicht alle im Absatz 1 genannten Voraus

setzungen vor, so ist der ganze Betrag lohnsteuerpflichtig. 

§ 6 
Sonstige steuerfreie ~innahmen 

(§§ 3, 7c EStG) 
Zum steuerpflichtigen Arbeitslohn gehören außerdem 

nicht: 

1. Beträge, die versorgungshalber gezahlt werden wenn 
sie nach dem Einkommensteuergesetz vom 27. Februar 
1939 (Reichsgesetzbl. I S. 297) Steuerfreiheit genossen 
h~~; . . 

2. Entschädigungen •auf Grund arbeitsrechtlicher Vor
schli:ften wegen Entlassung aus einem Dienstverhältnis; 

3. Zuwendungen aus öffentlichen Mitteln oder öffentlichen 
Stiftungen, die. Studierenden als Studien- und Ausbil
dungsbeihilfe gewährt werden; 

4. Zuschüsse zur Förderung des Wohnungsbaues soweit sie 
beim Arbeitgeber nach § 7 c des Einkommensteuergeset
zes als Betriebsausgabe abzugsfähig sind. 

li· Aussd!reibung der Lohnsteuerkarten (§§ 7 bis 16) 

§ 7 
Verpflichtung der Gemeindebehörde 

und des Arbeitnehmers 
(§ 39 Absatz 5, f; 42 EStG) 

(1) Die Gemeindebehörde hat. soweit im Nachstehenden 
nichts anderes bestimmt ist, auf Grund des Ergebnisses 
der Personenstandsaufnahme gleichzeitig mit der Anlegung 
der Urliste (Urkartei) unentgeltlich Lohnsteuerkarten mit 
Wirkung für das folgende Kalenderjahr für sämtliche Ar
beitnehmer auszuschreiben. die im Zeitpunkt der Perso
nenstandsaufnahme in ihrem Bezirk einen Wohnsitz oder 
ihren gewöhnlichen Aufenthalt haben, gleichgültig, ob sie 
zu diesem Zeitpunkt in einem Dienstverhältnis stehen 
oder nicht. 

(2) Die Gemeindebehörde hat ferner auf Antrag Lohn
steuerkarten auszuschreiben: 
1. für alle Arbeitnehmer, die in die Urliste (Urkartei) auf

zunehmen waren, ohne Rücksicht darauf, ob sie tat
sächlich aufgenommen worden sind, 

2. für die Arbeitnehmer, die in dem Gemeindebezirk einen 
Wohnsitz oder ihren gewöhnlichen Aufenthalt haben, 
es sei denn, daß nach Ziffer 1 eine andere Gemeinde
behörde zuständig ist. 
(3) Soweit ·Arbeitnehmer einen mehrfachen Wohnsitz 

haben, ist 

1. bei verheirateten Arbeitnehmern eine, Lohnsteuerkarte 
regelmäßig von der Gemeindebehörde des Orts auszu
schreiben, an dem· ihre Familie sich befindet, 

2. bei unverheirateten Arbeitnehmern eine Lohnsteuer
karte regelmäßig von der Gemeindebehörde des Orts 
auszuschreiben, von, dem aus sie ihrer Beschäftigung 
nachgehen. 
(4) Die Gemeindebehörde hat dem Vordruck der Lohn

steuerkarte entsprechend jeweils in Worten die Steuer
klasse und bei Steuerklasse III die Zahl der beim Lohn
steuerabzug zu berücksichtigenden Kinder nach Maßgabe 
der Absätze 5 bis 9 zu bescheinigen. 

(5) Die Steuerklasse I ist bei nichtverheirateten (auch 
bei verwitweten und geschiedenen) Arbeitnehmern zu be
scheinigen, vorausgesetzt, daß auf der Lohnsteuerkarte 
keine Kinderermäßigung (Absatz 7) zu vermerken ist. Da
bei sind Arbeitnehmer, deren Ehe für nichtig erklärt ist, 
als geschieden anzusehen. 

(6) Die Steuerklasse II ist bei verheirateten Arbeitneh
mern zu bescheinigen, wenn keine Kinderermäßigung (Ab
satz 7) zu vermerken· ist. Als verheiratet sind auch dau
ernd getrennt lebende Ehegatten anzusehen. Die Steuer
klasse II ist außerdem bei unverheirateten Arbeitnehmern 
zu bescheinigen, die das 65· Lebensjahr vollendet haben. 

(7) Bei Arbeitnehmern mit Kinderermäßigung ist die 
Steuerklasse III und die Zahl der Kinder, für die dem 
Arbeitnehmer Kinderermäßigung zusteht (§ 8 Absätze 1 

· und 4), zu bescheinigen. 
(8) entfällt. 
(9) Für die Bescheinigung der· Steuerklasse und bei 

Steuerklasse III der Zahl der beim Lohnsteuerabzug zu 
berücksichtigenden Kinder (Absätze 5 bis 7 und § 8) sind 
unbeschadet der Vorschriften der §§ 17 und 18 die Ver
hältnisse zu Beginn des Kalenderjahres maßgebend, für 
das die Lohnsteuerkarte wirksam wird. 

(10) Aendert sich die Steuerklasse oder die Zahl der 
Kinder, für die dem Arbeitnehmer Kindererm.äßigung zu
steht, zwischen der Ausschreibung der Lohnsteuerkarte 
und dem Beginn des Kalenderjahres,. für das die Lohn
steuerkarte wirksam wird, zuungunsten des Arbeitneh
mers (z. B. durch, Ehescheidung oder durch Tod eines Kin
des), so ist der Arbeitnehmer verpflichtet, die Berichtigung 
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seiner Lohnsteuerkarte umgehend bei der Gemeindebe
hörde zu beantragen. Kommt er dieser Verpflichtung 
nicht nach, so ist die Berichtigung der Lohnsteuerkarte 
von der Gemeindebehörde von Amts wegen vorzunel:men. 
Der Arbeitnehmer hat zu diesem Zweck die Lohnsteuer
karte der Gemeindebehörde auf Verlangen vorzulegen. 

§ 8 

Kinderermäßigung 

(§ 39 Absatz 4 EStG) 

(1) Dem unbeschränkt lohnsteuerpflichtigen Arbeitneh
mer (§ 1 Absatz 1) steht für Kinder, die das 18. Lebens
jahr noch nicht vollendet haben, Kinderermäßigung zu 
und zwar auch dann, wenn die Kinder eigene Einkünfte 
beziehen. Stehen beide Ehegatten in einem Dienstverhält
nis, so steht die Kinderermäßigung sowohl dem Ehemann 
als auch der Ehe.frau zu. 

(2) Dem unbeschränkt lohnsteu&pflichtigen Arbeitneh
mer (§ 1 Absatz 1) wird auf Antrag Kinderermäßigung ge
währt für Kinder, die das 18. Lebensjahr vollendet, aber das 
25. Lebensjahr noch nicht vollendet haben, wenn sie auf 
Kosten des Arbeitnehmers unterhalten un j für einen Beruf 
ausgebildet werden. Sind die Voraussetzu·1gen für die Ge
währung der Kinderermäßigung bei eine;n Ehegatten er
füllt, so wird die Kinderermäßigung auch dem anderen 
Ehegatten gewährt, wenn beide Ehegatten in einem Dienst
verhältnis stehen und nicht dauernd getrennt leben. 

(3) Kinder im Sinn dieser Vorschriften sind: 
1. eheliche Kinder, 
2 .. eheliche Stiefkinder, 
3. für ehelich erklärte Kinder, 
4. Adoptivkinder, 
5. uneheliche Kinder (jedoch nur im Verhältnis zur leib

lichen Mutter), 
6. Pflegekinder. 

(4) Sind die Voraussetzungen des Absatzes 2 weggefal
len, so ist der Arbeitnehmer verpflichtet, innerhalb eines 
Monats die Berichtigung seiner Lohnsteuerkarte zu be
antragen. Kommt er dieser Verpflichtung nicht nach, so ist 
die Berichtigung von Amts wegen vorzunehmen. Der Ar
beitnehmer hat zu diesem Zweck die Lohnsteuerkarte dem 
Finanzamt auf Verlangen vorzulegen. 

§ 9 

Kennzeichnung der Lohnsteuerkarten 

(§ 42 EStG) 

(1) Die Lohnsteuerkarten sind von der Gemeindebehörde 
mit den gleichen Nummern zu versehen, •1nter denen die 
Arbeitnehmer in der Urliste eingetragen sind. Wird an 
Stelle der Urliste eine Urkartei geführt, "O sind die aus
gegebenen Lohnsteuerkarten laufend zu· numerieren. 

(2) Zum Zeichen dafür, daß für einen Arbe:tnehmer eine 
Lohnsteuerkarte ausgeschrieben ist, sind 'n der Urliste un
ter der laufenden Nummer der Vermerk StK (Steuerkarte) 
und das Jahr, für das .die Lohnsteuerkarte ;ilt, einzutragen. 
Wird eine Urliste nicht geführt, so ist die laufende Num
mer der Lohnsteuerkarte zugleich mit dem Vermerk StK 
in der Haushaltsliste und außerdem in der Urkartei an der 
dafür vorgesehenen Stelle zugleich mit dem Jahr, für das 
die Lohnsteuerkarte gilt, einzutragen. Der Tag der Aus
schreibung ist auf der Lohnsteuerkarte zu vermerken. 

(3) Das Muster der Lohnsteuerkarte wir:! von der ober
sten Finanzbehörde bekanntgegeben. Die obersten und 
oberen Finanzbehörden sind berechtigt, .\usnahmen von 
den Absätzen 1 und 2 zuzulassen. 

§ 10 

Aushändigung der Lohnsteuerkarten 

(§ 42 EStG) 

(1) Die Ausschreibung der Lohnsteuerkarten ist so durch
zuführen, daß sich die Lohnsteuerkarten am 1. DezemJ:ler 
im Besitz der Arbeitnehmer befinden. 

(2) Die Gemeindebehörde hat die Lohnsteuerkarten so
fort nach der Ausschreibung durch ihr Außendienstpersonal 
oder durch die Post den Arbeitnehmern auszuhändigen. Sie 
hat, sobald die Aushändigung der Lohnsteuerkarten be
endet ist, dies öffentlich bekanntzumachen mit der Auf
forderung, die Ausschreibung etwa fehlender Lohnsteuer
karten zu beantragen (§ 11), 

§11 
Verpflichtung des Arbeitnehmers 

(§ 42 EStG) 
Der Arbeitnehmer hat bei der nach § 7 zustäncl:~3n Ge

meindebehörde die Ausschreibung einer Lohnsteuerkarte 
zu beantragen: 
1. vor Beginn des Kalenderjahres, wenn :hm die Lohn

steuerkarte nicht gemäß § 10 Absatz 2 zugeht, 
2. vor Beginn eines Dienstverhältnisses, wenn die Lohn

steuerkarte nicht schon gemäß Ziffer 1 ausgeschrieben 
worden ist. 

§ 12 
Nachträgliche Ausschreibung 

von Lohnsteuerkarten 
(§ 42 EStG) 

(1) Die Gemeindebehörde hat über Lohnsteuerkarten, 
die sie ausschreibt, nachdem sie die Urliste an das Finanz
amt abgeliefert hat, ein Verzeichnis zu führen, das fol
gende Spalten enthalten muß: 
1· Laufende Nummer, 
2. Name, Stand, Wohnort (Wohnung) des Arbeitnehmers, 
3. Familienstand, 
4. Tag der Ausschreibung der Lohnsteuerkarte, 
5. Bemerkungen. 

(2) Die nach Absatz 1 ausgeschriebenen Lohnsteuer
karten hat die Gemeindebehörde den Arbeitnehmern aus
zuhändigen. Die Gemeindebehörde ist verpflichtet, dem 
Finanzamt eine Abschrift des nach Absatz 1 zu führenden 
Verzeichnisses vierteljährlich zur Ergänzung der Urliste 
(Urkartei) zu übersenden. 

§ 13 
entfällt. 

§ 14 
Mehrere Lohnsteuerkarten 

(§ 39 Absatz 6 Ziffer 2 EStG) 

(1) Die Gemeindebehörde hat einem Arbeitnehmer, der 
Arbeitslohn aus mehreren gegenwärtigen oder früheren 
Dienstverhältnissen von verschiedenen Arbeitgebern er
hält, eine zweite oder weitere Lohnsteuerkarte auszu
schreiben. In diesem Fall hat die Gemeindebehörde auf der 
Vorderseite der zweiten oder weiteren Lohnsteuerkarte fol
genden Hinzurechnungsvermerk aufzunehmen: 

"Zweite (Dritte usw.) Lohnsteuerkarte 
Für die Berechnung der Lohnsteuer sind vor Anwendung 
der Lohnsteuertabelle dem tatsächlichen Arbeitslohn fol
gende Beträge hinzuzurechnen: 

monatlich 
DM 

wöchentlich 
DM 

---- ----·· ----

'hundertfünfzehn I siebenundzwanzig 

täglich. 
DM 

fünf 

I 
halbtägl. 

DM 

/ drei" 

Eine zweite oder weitere Lohnsteuerkarte ist nicht aus
zuschreiben, wenn der aus mehreren Dienstverhältnissen 
herrührende Arbeitslohn von derselben öffentlichen Kasse, 
d. h. von demselben Arbeitgeber, gezahlt wird (§ 49 Ab
satz 1 Satz 2). 

(2) Die Gemeindebehörde hat auf der Vorders.eite der 
ersten Lohnsteuerkarte die Ausschreibung und den Tag 
der Ausschreibung der zweiten oder weiteren Lohnsteuer
karte zu vermerken und die Ausschreibung dem Finanz
amt mitzuteilen. Auf der zweiten oder weiteren Lohn
steuerkarte ist der Tag der Ausschreibung ebenfalls zu 
vermerken. 

§ 15 
Weitere Anordnungen über die 

Lohnsteuerkarten 
(§ 42 EStG) 

(1) Die weiteren Anordnungen und Bekanntmachungen 
über die Ausschreibung der Lohnsteuerkarten erlassen die 
Oberfinanzpräsidenten oder die entsprechenden oberen 
Finanzbehörden. · 

(2) Die Gemeinden sind verpflichtet, den Anweisungen 
des Finanzamts zur Durchführung der Lohnsteuer nach
zukommen. Das Finanzamt kann erforderlichenfalls Hand
lungen im Sinn dieser Anweisungen selbst vornehmen. 
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§ 16 
Verlust der Lohnsteuerkarte 

(§ 42 EStG) 
Verlorene, unbrauchbar gewordene oder 'zerstörte Lohn

steuerkarten werden durch die nach § 7 für die Ausschrei
bung der Lohnsteuerkarte zuständige Gemeindebehörde 
gegen eine Gebühr von höchstens 1 Deutsche Mark, die 
der Gemeinde zufließt, ersetzt. 

111. Änderung und Ergänzung der Eintragungen 
aui der Lohnsteuerkarte (§§ 17 bis 28) 

§ 17 
Verbot privater Aenderungen 

(§ 42 EStG) 
(1) Die Eintragungen auf der Lohnsteuerkarte dürfen 

nicht ohne ausdrückliche Befugnis durch den Arbeitneh
mer, den Arbeitgeber oder andere Person"n geändert oder 
ergänzt werden. 

(2) Eintragungen auf der Lohnsteuerkarte, die nachweis
lich unrichtig sind, sind jederzeit auf Antrag durch die 
Behörde, die die Eintragung vorgenommen hat, zu ändern. 

§ 18 
Aenderung der Steuerklasse und der Zahl 

der Kinder 
(§ 39 Absatz 5, § 42 EStG) 

(1) Die zunächst nach § 7 auf der Lohnsteuerkarte be
scheinigte Steuerldasse und die Zahl der bescheinigten 
Kinder werden auf Antrag durch die ..,e!lörde, die die 
Lohnsteuerkarte ausgeschrieben hat, ergänzt, wenn eine 
der Voraussetzungen gegeben ist, die in Jen Absätzen 2 
und 3 vorgeschrieben sind. Hat der Arbeitnehmer nach 
Ausschreibung der Lohnsteuerkarte seinen Wohnsitz ver
legt, so ist die Gemeindebehörde des neue:1 Wohnsitzes be
rechtigt und verpflichtet, die in den Absätzen 2 und 3 vor
gesehene!~ Ergänzungen vorzunehmen, 

(2) Weist ein Arbeitnehmer, auf dessen Lohnsteuerkarte 
die Steuerklasse I verzeichnet ist, nach, daß er infolge Ehe
schließung in die Steuerklasse II fällt, oder weist ein Ar
beitnehmer, auf dessen Lohnsteuerkarte die Steuerklasse I, 
II oder III bezeichnet ist, nach, daß bei ihm die Steuer
ldasse III anzuwenden ist und die Zahl ~er beim Steuer
abzug zu berücksichtigenden noch nicht 18 c' _. hre alten Kin
der nach dem Stichtag größer geworden ist als die auf der 
Lohnsteuerkarte vermerkte Zahl, so ist die Lohnsteuer
karte entsprechend zu ergänzen. 

(3) Weisen Arbeitnehmer, auf deren Lohnsteuerkarte die 
Steuerklasse I, II oder III bes,cheinigt ist, nach, daß Kin
der, die das 18. Lebensjahr vollendet ,aber das 25. Lebens
jahr noch nicht vollendet haben, auf ihre Kosten unter
halten und für einen Beruf ausgebildet w2rden (§ 8 Ab
satz 2), so ist auf der Lohnsteuerkarte au.1er der Steuer
klasse die Zahl dieser Kinder zu bescheinigen. Dieser An
trag ist bei dem für den Wohnsitz des Arbeitnehmers zu
ständigen Finanzamt zu stellen. 

§ 18 a 
Zeitliche Wirksamkeit 

(§ 39 Absatz 5, § 42 EStG) 
(1) Wird die Lohnsteuerkarte eines Arbeitnehmers ge

ändert (§ 17) oder ergänzt (§ 18), so ist der Zeitpunkt ein
zutragen, ab dem die Aenderung oder die Ergänzung gilt. 
Als Zeitpunkt kommt der Tag in Betracht, an dem alle 
Voraussetzungen für die Aenderung oder die Ergänzung der 
Lohnsteuerkarte erstmalig vorhanden waren. Es darf jedoch 
kein Tag eingetragen werden, der vor dem Beginn des Ka
lenderjahres liegt, für das die Lohnsteuerkarte ausgeschrie
ben ist. 

(2) Hat die Aenderung oder die Ergänzung der Lohn
steuerkarte durch Eintragung eines zurückliegenden Zeit
punkts rückwirkende Kraft (Absatz 1), so wird zuviel ein
behaltene Lohnsteuer auf Antrag durch das Finanzamt er
stattet, soweit nicht nach § 28 Satz 2 eine Aufrechnung 
durch den Arbeitgeber geschieht. Das Finanzamt kann zu 
wenig einbehaltene Lohnsteuer vom Arbeitnehmer nachfor
dern. Die Nachforderung unterbleibt, we:~n sie unbillig 
wäre. 

§ 19 
Vermerk in der Urliste 

(§ 42 EStG) 
In den Fällen des § 17 Absatz 2 und § 18 hat die hier~ 

nach zuständige Behörde dafür zu sorgen, daß die Aende-

rung in der Bemerkungsspalte der Urliste (Urkartei) ver
merld wird. Zu diesem Zweck hat z. B. 
1. die Gemeindebehörde, wenn die Urliste bereits an das 

Finanzamt abgeliefert ist, diesem eine von ihr vorge
nommene Aenderung zum Vermerk in der 'Jrliste (Ur
kartei) mitzuteilen, 

2. das Finanzamt, wenn die Urliste bei ihm noch nicht 
eingegangen ist, eine von ihm vorgenom:nene Aenderung 
nach Eingang der Urliste in dieser nachzutragen. 

§ 20 
Erhöhte Werbungskosten und Sonder

ausgaben 
(§§ 9, 10, 12, 41 EStG) 

(1) Weist der Arbeitnehmer nach, daß die Werbungs
kosten (Absatz 2), die beim Arbeitslohn erw'lchsen, oder 
die Sonderausgaben (Absatz 3) je 312 Deutsche Mark jähr
lich (26 Deutsche Mark monatlich) übersteigen, so hat auf 
Antrag das für seinen Wohnsitz zuständige Finanzamt den 
jeweils 312 Deutsche Mark jährlich (26 Deutsche Mark mo
natlich) übersteigenden Betrag - vorbehaltlich der Vor
schrift in § 20 a -· auf der Lohnsteuerkarte als steuerfrei 
zu vermerken. Bei dem Antrag hat der Arbeitnehmer nach
zuweisen oder, falls dies nicht möglich ist, glaubhaft zu 
machen, wieviel Werbungskosten und Sonderausgaben 
ihm voraussichtlich monatlich durchschnittlich bis zum 
Schluß des Kalenderjahres erwachsen werden. 

(2) Werbungskosten des Arbeitnehmers sind die Auf
wendungen zur Erwerbung, Sicherung und Erhaltung des 
Arbeitslohns. Werbungskosten sind alle Aufwendungen, die 
die Ausübung des Dienstes mit sich bringt, soweit die Auf~ 
wendungen nicht nach der Verkehrsauffassung durch die 
allgemeine Lebensführung bedingt sind. Keine Werbungs
kosten sind die Aufwendungen für die Lebensführung, die 
die wirtschaftliche oder gesellschaftliche Stellung des Ar
beitnehmers mit sich bringt, auch wenn die Aufwendungen 
zur Förderung der Tä,tigkeit des Arbeitnehmers gemacht 
werden. Werbungskosten sind insbesondere: 
1. Beiträge zu Berufsständen und sonstigen Berufsverbän

den, deren Zweck nicht auf einen wirtschaftlichen Ge
schäftsbetrieb gerichtet ist; 

2. notwendige Aufwendungen des Arbeitnehmers für Fahr
ten zwischen Wohnung und Arbeitsstätte, es sei denn, 
daß der Arbeitnehmer aus persönlichen Gründen seinen 
Wohnsitz in elnem Ort nimmt, in dern die Arbeitneh
mer des Betriebs üblicherweise nicht zu wohnen pflegen. 

3. Aufwendungen für Arbeitsmittel (Wer:{zeuge und üb
liche Berufskleidung); 

4. die Absetzungen für Abnutzung eines Wirtschaftsguts, 
dessen Verwendung oder Nutzung durch den Arbeit
nehmer zur Erzielung von Arbeitslohn sich erfahrungs
gemäß über einen Zeitraum von mehr als einem Jahr 
erstreckt. 
(3) Sonderausgaben sind: 

1. Schuldzinsen und auf besonderen Verpflichtungsgrün
den beruhende Renten und dauernde Lasten, die weder 
Betriebsausgaben oder Werbungskosten sind, noch mit 
Einkünften in wirtschaftlichem Zusammenhang stehen, 
die bei der Besteuerung des Einkommens außer Be
h·acht bleiben; 

2. die folgenden Aufwendungen zu steuerbegünstigten 
Zwecken: 
a) Beiträge und Versicherungsprämien zu Kranken-, 

Unfall-, Haftpflicht-, Angestellten-, Invaliden- und 
Erwerbslosen-Versicherungen, zu Versicherungen auf 
den Lebens- oder Todesfall und zu Witwen-, Waisen-, 
Versorgungs- und Sterbekassen. Beiträge und Ver
sicherungsprämien an solche Versicherungsunter
nehmen, die weder ihre Geschäftsleitung noch ihren 
Sitz im Inland haben, sind nur. dann zu berücksich
tigen, wenn die~en Unternehmen die Erlaubnis zum 
Geschäftsbetrieb im Inland erteilt ist; 

b) Beiträge an Bausparkassen zur Erlangung von Bau
darlehen. Beiträge an Bausparkassen, die weder ihre 
Geschäftsleitung noch ihren Sitz im Inland haben, 
sind nur dann abzugsfähig, wenn diesen Unterneh
men die Erlaubnis zum Geschäftsbetrieb im Inland 
erteilt ist; 

c) Aufwendungen für den .ersten Erwerb von Anteilen 
an Eau- und Wohnungsgenossenschaften und an 
Verbrauchergenossenschaften. B:m- und Wohnungs
genossenschaften sind alle Genossenschaften, deren 
Zweck auf den Bau, den Erwerb cder die Finanzie-
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rung und Verwaltung von Wohnungen (Eigenheimen 
oder Miethäusern) gerichtet ist. Verbrauchergenossen
schaften sind alle Genossenschaften, deren Zweck auf 
den Einkauf von Gebrauchsgütern des häuslichen 
oder landwirtschaftlichen Bedarfs im großen und 
deren Abgabe im kleinen gerichtet ist; 

d) Beiträge auf Grund anderer Kapitalansammlungs
verträge, wenn der Zwecl~ des Kapitalansammlungs
vertrags als steuerbegünstigt anerkannt worden ist. 
Welche Kapitalansammlungsverträge als steuerbe
günstigt anerl~annt werden, richtet sich nach den 
Vorschriften in den §§ 17 bis 28 der Einkommeu
steuer-Durchführungsverordnung vom 2. Juni 1949;1) 

e) Ausgaben zur Förderung gemeinnütziger, mildtätiger, 
kirchlichel', religiöser und wissenschaftlicher Zwecke, 
wenn diese Zwecke als steuerbegünstigt anerkannt 
worden si'nd. Welche Zwecke als steuerbegünstigt an
erkannt werden, richtet sich nach den Vorschriften 
in § ~9 der Einkommensteuer-Durchführungsverord
nung vom 2. Juni 1949;1) 

f) Aufwendungen für die Wiederbeschaffung von Haus
rat und Kleidung, die infolge von Kriegseinwirkung 
oder von Verfolgung aus Gründen der Rasse, Reli
gion, Nationalität, Weltanschauung oder politischer 
Gegnerschaft gegen den Nationalsozialisn1us verloren 
wurden und die entsprechenden Aufwendungen der 
Flüchtlinge und der Vertriebenen. Welche Personen 
als aus Gründen der Rasse, Religion, Nationalität, 
Weltansch:mung oder. aus politischer Gegnerschaft 
gegen den Nationalsozialismus verfolgt oder als 
Flüchtling zu gelten haben, regelt sich bis auf wei
teres nach den Iandesrechtlichen Bestimmungen. 
Unter Vertriebenen sind die Personen zu verstehen, 
die- gleichgültig aus~ welchem Lande sie stammen
nachweislich durch Zwang einer ausländischen Macht 
im Zusammenhang mit dem Krieg und seinen Folgen 
aus ihrem bisherigen Wohnsitz ausgewiesen worden 
sind; 

3. Kirchensteuern; 
4. Vermögensteuer. 

(4) Unter Absatz 3 fallen auch Sonderausgaben für die 
nicht dauernd vom Ehemann getrennt lebende Ehefrau 
und für diejenigen Kinder des Arbeitnehmers, für die ihm 
Kinderermäßigung zusteht oder auf Antrag gewährt wird 

(5) Für die Sonderausgaben im Sinn des Absatzes 3 
Ziffer 2, gilt folgendes: 
1. Die Aufwendungen sind zusammen nur bis zu einem 

Jahresbetrag von 800 Deutsche Mark in voller Höhe als 
Sonderausgaben zu berücksichtigen. Dieser Betrag er
höht sich um je 400 Deutsche Mark im Jahr für die 
Ehefrau und fü1: jedes Kind im Sinn des § 8 Absatz 3, 
für das dem Arbeitnehmer Kinderermäßigung zusteht 
oder auf Antrag gewährt wird. Für Sonderausgaben 
im Sinn des Absatzes 3 Ziffer 2 Buchstabe f erhöht sich 
der in Satz 1 genannte Jahresbetrag um bis zu 200 
Deutsche Mark, der in Satz 2 genannte Jahresbetrag 
um bis zu je 100 Deutsche Marle 

2. Die Ausgaben zur Förderung besonders anerkannter 
wissenschaftlicher Einrichtungen und zur Förderung be
sonders anerkannter mildtätiger Einrichtungen sind bis 
zur Höhe von insgesamt 5 vom Hundert des Arbeits
lohns in jedem Fall, also auch dann voll als Sonder
ausgaben zu berücksichtigen, wenn die in Ziffer 1 ge
nannten Beträge überschritten werden. Diese besondere 
Anerkennung erfolgt durch den Direktor der Verwal
tung für Finanzen des Vereinigten Wirtschaftsgebietes 
im Einvernehmen mit den obersten Finanzbehörden. 

3. Uebersteigen die Sonderausgaben im Sinn des Absatzes 
3 Ziffer 2 die in Absatz 5 Ziffern 1 und 2 genannten 
B~träge, so ist der darüber hinausgehende Betrag zur 
Halfte als Sonderausgaben zu berücksichtigen. In diesem 
Fall dürfen jedoch über die in den Ziffern 1 und 2 
genannten Beträge hinaus nur noch höchstens 7,5 vom 
Hundert des Arbeitslohns, jedoch nicht mehr als 7 500 
Deutsche Mark für· Sonderausgaben im Sinn des Ab
satzes 3 Ziffer 2 Buchstaben e und f und nicht mehr 
als 15 000 Deutsche Mark insgesamt berücksichtigt 
werden. 

'4. Für Sonderausgaben im Sinn des Absatzes 3 Ziffer 2 
'Buchstaben a bis d erhöhen sich bei Arbeitnehmern, 
die das fünfzigste Lebensjahr vollendet haben und in 
deren Einkommen überwiegend Einkünfte aus ~elbstän
diger Arbeit oder aus nichtselbständiger Arbeit enthal
ten sind, die folgenden Beträge: 

der in Ziffer 1 Satz 1 bezeichnete Jahresbetrag von 
800 Deutsche Mark auf 1 600 Deutsche Mark, 
der in Ziffer 1 Satz 2 bezeichnete Jahresbetrag von je 
400 Deutsche Mark auf je 800 Deutsche Mark, · 
der in Ziffer 3 Satz 2 bezeichnete Satz von 7,5 vom 
Hundert des Arbeitslohns auf 15 vom Hundert des 
Arbeitslohns. 
(6) Bei unbeschränkt steuerpflichtigen Arbeitnehmern, 

die im Ausland zu einer der deutschen Einlwmmensteuer 
entsprechenden Steuer herangezogen werden, kann die auf 
den Arbeitslohn entfallende ausländische Steuer in Höhe 
des nachweislich gezahlten Betrags auf Antrag auf der 
Lohnsteuerkarte als steuerfrei vermerkt werden. Dies gilt 
nicht, soweit die ausländische Steuer auf Einkünfte aus 
nichtselbständiger Arbeit entfällt, die im Inland ausgeübt 
oder verwertet wird oder worden ist, oder auf Einkünfte, 
die aus inländischen öffentlichen -Kassen einschließlich 
der Kassen der Deutschen Reichsbahn und der Reichsbank 
oder ihrer Rechtsnachfolger mit Rücksicht auf ein gege»_
wärtiges oder früheres Dienstverhältnis gewährt werden· 

§ 20a 
Berücksichtigung bestimmter 

Sonderausgaben 
(§ 41 Absatz 1 Ziffer 3 EStG) 

Liegen Sonderausgaben im Sinn des § 20 Absatz 3 Zif~ 
fer 2 Buchstaben c und d vor, so gilt folgendes: 
1· Macht der Arbeitnehmer neben den bezeichneten Son

derausgaben keine anderen Sonderausgaben geltend, so 
sind die bezeichneten Sonderausgaben im Rahmen des 
§ 20 Absatz 5 in voller Höhe auf der Lohnsteuerkarte 
als steuerfrei zu vermerken. 

2. Macht der Arbeitnehmer neben den bezeichneten Son
derausgaben auch andere Sonderausgaben geltend, so 
sind von den gesamten Sonderausgaben im Rahmen des 
§ 20 Absatz 5 auf der Lohnsteuerkarte als steuerfrei 
zu vermerken; 
a) die Sonderausgaben im Sinn des § 20 Absatz 3 Zif

fer 2 Buchstaben c und d in voller Höhe, 
b) die verbleibenden andet·en Sonderausgaben nur inso, 

weit, als sie den Betrag von 312 Deutsche Mari< jähr, 
lieh (26 Deutsche Mark monatlich) übersteigen. 

§ 20 b 
Nachforderung von Lohnsteuer bei 

Kapitalansammlungsverträgen 
(§ 10 Absatz 1 Ziffer 2 Buchstabe d, § 41 EStG) 

Ist auf der Lohnsteuerkarte ein steuerfreier Betrag we
gen steuerbegünstigter Kapitalansammlungsverträge im 
Sinn des § 20 Absatz 3 Ziffer 2 Buchstabe d eingetragen, so 
hat das Finanzamt die Lohnsteuer vom Arbeitnehmer nach 
§ 46 nachzufordern, 
1. wenn bei Sparverträgen mit festgelegten Sparraten eine 

Unterbrechung der Einzahlungen stattgefunden hat, 
2. wenn die Sparbeträge vorzeitig zurückgezahlt werden, 
3. wenn festgeschriebene (vinkulierte) oder gesperrte Wert

papiere vor Ablauf der dreijährigen Frist auf den Inhaber 
gestellt oder auf den Namen eines anderen Berechtigten 
umgeschrieben werden. 

§ 21 
Mehrere Dienstverhältnisse 
(§ 39 Absatz 6 Ziffer 2, § 41 EStG) 

We1:;t ein Arbeitnehmer, dem eine zweite oder weilet·e 
Lohnsteuerkarte ausgeschrieben ist, nach, daß die Wer
bungskosten (§ 20 Absatz 2) aus dem zweiten oder weite
ren Dienstverhältnis oder die nicht schon bei der ersten 
Lohnsteuerkarte berücksichtigten Sonderausgaben (§ 20 Ab
sätze 3 bis 5) je 312 Deutsche Mark jährlich (26 Deutsche 
Mark monatlich) übersteigen, so hat das Finanzamt den 
übersteigenden Betrag in entsprechender Anwendung der 
Vorschrift des § 20 Absatz 1 auf der Lohnsteuerkarte als 
steuerfrei zu vermerken. 

§ 22 
Mitverdienende Ehefrau 

(§ 39 Absatz 6 Ziffer 3, § 41 EStG) 
Weist die in einem Dienstverhältnis stehende, nicht 

dauernd von Ehemann getrennt lebende Ehefrau nach, daß 
die Werbungskosten (§ 20 Absatz 2) aus dem Dienstverhält
nis und die nicht schon bei der Besteuerung des Ehemanns 
berücksichtigten Sonderausgaben (§ 20 Absätze 3 bis 5) je 
312 Deutsche Mark jährlich (26 DeutseM .1\ilar.k monatlich) 
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übersteigen, so hat das Finanzamt den übersteigenden Be
trag in entsprechender Anwendung der Vorschriften des 
§ 20 Absatz 1 auf der Lohnsteuerkarte als steuerfrei zu 
vermerken. 

§ 23 
entfällt. 

§ 24 
entfällt. 

§ 25 
Außergewöhnliche Belastungen 
(§§ 33, 41 Absatz 1 Ziffer 4, Absatz 2 EStG) 

(1) Erwächst dem Arbeitnehmer eine außergewöhnliche 
Belastung, so hat das Wohnsitzfinanzamt auf Antrag ies 
Arbeitnehmers den Betrag, der sich aus Absatz 5 ergibt, 
auf der Lohnsteuerkarte als steuerfrei einzutragen. 

(2) Eine außergewöhnliche Belastung im Sinn des Ab
satzes 1 liegt vor, soweit einem Arbeitnehmer zwangsläufig 
(Absatz 3) größere Aufwendungen als der Mehrzahl der 
Arbeitnehmer gleicher Einkommensverhältnisse, gleicher 
Vermögensverhältnisse und gleichen Familienstands ent
stehen und diese Aufwendungen die steuerliche Leistungs
fähigkeit wesentlich beeinträchtigen (Absatz 4). Aufwen
dungen, die zu den Betriebsausgaben, Werbungskosten oder 
Sonderausgaben gehören, bleiben dabei außer Betracht. 

(3) Die außergewöhnliche Belastung erwächst dem Ar
beitnehmer zwangsläufig, wenn er sich ihr aus tatsäch
lichen. rechtlichen oder sittlichen Gründen nicht entziehen 
kann. 

(4) Die Mehraufwendungen beeinträchtigen die Leistungs
fähigkeit des Arbeitnehmers nur insoweit wesentlich, als 
sie die in der folgenden Uebersicht bezeichneten Hundert
sätze des Einkommens (die zurnutbare Mehrbelastung 
die Mehrbelastungsgrenze -) übersteigen; 

bei einem Einkommen I 
(bei einem voraussichtlichen i bei einem Arbeitnehmer der 
Arbeitslohn im Kalenderjahr, ~ 
v.ermi_ndert um die voraus- ] Steuer-! Steuer-! Steuerklasse 
sichtlichen Werbungsk?sten i klasse klasse I II! bei Kinder-
und Son<;Ierausgaben, mmde- 1 I II 1 ermäßigung 
stens aber um sechshundert- I für 

vierundzwanzig Deutsche ~ 1 oder I 3 oder 
Mark) von I 2 Kin- 1

1 

mehr 
DM 1 1 der . Kinder 

~------~-~ 

I 
höchstens 3 000 I 6 [j 3 1 

mehr als 3 000 bis 6 ooo 1 7 6 4 2 
mehr als 6 000 bis 12 000 I 8 6 5 2 
mehr als 12 000 bis 25 000 8 6 4 :3 
mehr als 25 000 bis 50 000 10 6 4 3 
mehr als 50 ODO bis 100 000 I 9 6 4 3 
mehr als 100 000 bis 250 000 5 4 3 2 
mehr als 250 000 bis 500 000 3 2 2 1 
mehr als 500 000 I 3 2 1 1 

(5) Sind die Voraussetzungen der Absätze 2 bis 4 'ge
geben. so wird der Betrag, der den nach Absatz 4 siL' er
gebenden Hundertsatz übersteigt, als außergewöhnliche Be
lastung auf der Lohnsteuerkarte als steuerfrei eingetragen. 
Dabei ist § 27 anzuwenden. 

(6) entfällt. 
(7) entfällt. 

§ 26 
Körperbeschädigte Arbeitnehmer 

(§§ 33, 41 EStG) 
Körperbeschädigte Arbeitnehmer erhalten auf Antrag 

wegen der Werbungskosten, Sonderausgaben und außer
gewöhnlichen Belastungen, die ihnen unmittelbar durch 
ihre be~onderen Verhältnisse erwachsen, einen steuerfreien 
Pauschbetrag. Der steuerfreie Pauschbetrag wird auf der 
Lohnsteuerkarte eingetragen. Der Direktor der Verwaltung 
für Finanzen des Vereinigten Wirtschaftsgebietes bestimmt 
den Kreis der Berechtigten und die Höhe des steuerfreien 
Pauschbetrags. 

§ 27 
Art der Berücksichtigung 

(§ 41 Abatz 2 Satz 1 EStG) 
(1) Das Finanzamt hat den nach §§ 20 bis 26 insgesamt 

steuerfrei bleibenden Jahresbetrag (das ist die Summe der 
im Kalenderjahr insgesamt zu berücksichtigenden Beträge) 

und den Betrag für monatliche, wöchentliche tägliche und 
halbtägliche Lohnzahlung auf der Lohnsteue1:karte zu ver
merken. Dabei ist 
1. der Halbtagsbetrag mit lt52 des Monatsbetrags, 
2. der Tagesbetrag mit 1126 des Monatsbetrag$, 
3. der Wochenbetrag mit dem Sechsfachen des Tagesbe-

trags (Ziffer 2) · 

anzugeben. Bruchteile eines Deutschen Pfennigs, die sich 
nach Ziffer 1 oder 2 ergeben können, bleiben außer Be
tracht. Die Beträge sind für die Eintragung auf der Lohn
steuerkarte in der folgenden Weise aufzurunden: 
a) der Halbtagesbetrag und der Tagesbetrag auf den näch

sten durch fünf teilbaren Pfennigbetrag, 
b) der Wochenbetrag auf ~den nächsten durch zehn teil

baren Pfennigbetrag, 
c). der Monatsbetrag auf den nächsten vollen Deutsche-

Mark-Betrag. 
Der Vermerk auf der Lohnsteuerkarte hat folgenden Wort
laut: "Vor Anwendung der Lohnsteuertabelle sind als 
steuerfrei abzuziehen: 

Jahresbetrag I monatlich I wöchentlich I täglich I halbtäglich 
DM DM DM DM DM" 

Der als steuerfrei zu vermerkende Betrag ist in Worten 
einzutragen. Ob die Spalten für alle Lohnzahlungszeiträume 
auszufüllen sind, entscheidet das Finanzamt nach Ermessen. 
Für andere als die vorstehend genannten Lohnzahlungs
zeiträume sind die steuerfrei bleibimden Beträge nach 
§ 32 Absatz 2 umzurechnen. 

(2) Das Finanzamt hat auf der Lohnsteuerkarte zu ver
merken, daß die Eintragung nach Absatz 1 auf Widerruf 
erfolgt. Außerdem hat es einen bestimmten Zeitraum an
z:ugeben, für den die Eintragung gilt. Dieser Zeitraum darf 
sich nicht über den Schluß des Kalenderjahres hinaus er
strecken. Die Unterlagen für den Erhöhungsantrag sind bei 
dem Finanzamt drei Jahre aufzubewahren. 

Beispiel: 
Ein Arbeitnehmer der Steuerklasse III mit Kinder
ermäßigung für 2 Kinder weist nach, daß seine Wer
bungskosten und Sonderausgaben monatlich je 32 DM 
betragen. Der in § 20 Absatz 5 vorgesehene Höchst
betrag ist nicht erreicht. Wegen der Ausbildungskosten 
für einen Sohn und wegen schwerer Erkrankung 
seiner Ehefrau soll ihm ein Betrag von monatlich 50 DM 
als stel)erfrei zuerkannt werden (§ 25). Bei Eintragung 
auf der Lohnsteuerkarte sind sämtliche zu berücksich
tigende Beträge in einer Summe einzutragen. 
Nach dem Beispiel kommen folgende Beträge in Betracht: 

Mehrbetrag für Werbungskosten monatlich 6 DM, 
Mehrbetrag für Sonderausgaben monatlich 6 DM, 
steuerfreier Betrag wegen außer-
gewöhnlicher Belastunge!1 . monatlich 50 DM. 

Zusammen: 62 DM. 

Die Eintragung auf der Lohnsteuerkarte hat zu lauten: 
"Vor Anwendung der Lohnsteuertabelle sind als ste,uer
frei abzuziehen: 

Jahresbetrag I monatlich I wöchentlich/ täglich ./halbt-äglich 
DM 1 DM 1 DM DM DM 

siebenhundert I zweiund- I vierzehn I zwel--~--~~~ 
vierundvierzig! sechzig / 40 1100 1 40/100 20/100" 

ti 23 
Zeitpunkt der Berücksichtigung der 

Aenderungen 
(§ 41 Absatz 2 Satz 2 EStG) 

Der Arbeitgeber darf die Aenderungen und Ergänzungen 
der Lohnsteuerkarte bei der Berechnung der Lohnsteuer 
erst bei den Lohnzahlungen berücksichtigen, die er nach 
Vorlage der geänderten oder ergänzten Lohnsteuerkarte 
leistet. In den Fällen, in denen die Aenderung und 
Ergänzung nach der Eintragung auf der Lohnsteuerkarte 
(§ 18a und § 27 Absatz 2) auf eine Zeit vor Vorlage der ge
änderten (ergänzten) Lohnsteuerkarte zurückwirken, ist der 
Arbeitgeber aber berechtigt, bei den auf die Vorlage der 
geänderten (ergänzten) Lohnsteuerkarte folgenden Lohnzah
lungen so viel weniger an Lohnsteuer einzubehalten, als er 
bei den vorhergegangenen Lohnzahlungen seit dem Tag 
der Rückwirkung zuviel einbehalten hat. 
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IV. Vornahme des Lohnsteuerabzugs (§§ 29 bis 49) 
A Allgemeines (§§ 29 bis 31) 

§ 29 
7orlegung und Aufbewahrung der 

Lohnsteuerkarte 
(§ 42 EStG) 

(1) Der Arbeitnehmer hat seine Lohnsteuerkarte dem 
Arbeitgeber bei Beginn des Kalenderj~hres oder d~s 
Dienstverhältnisses vorzulegen. Der Arbeitgeber hat d1e 
Lohnsteuerkarte während der Dauer des Dienstverhältnis
ses aufzubewahren, d. h. mindestens bis zu dem Z~itpunkt, 
bis zu welchem dem Arbeitnehmer aus dem Dienstver
hältnis Arbeitslohn zufließt, und zwar auch dann, wenn 
er vor der Beendigung des Dienstverhältnisses keinen 
Dienst mehr leistet. · 

(2) Macht der Arbeitnehmer glaubhaft, daß er die Lohn
steuerkarte zur Vorlage bei einer Behörde benötigt, so hat 
der Arbeitgeber ihm die Lohnsteuerkarte vor~bergehend 
auszuhändigen. Nach Beendigung des Kalenderjahres o~er 
bei Beendigung des Dienstverhältnisses hat der Arbeit
geber die Lohnsteuerkarte dem Arbeitnehmer zurückzu
geben, wenn die oberste Finanzbehörde ~ein ande:es Ver
fahren vorschreibt. Weigert sich der Arbeitgeber, d1e Lohn
steuerkarte dem Arbeitnehmer zuückzugeben, so kann die 
Ortspolizeibehörde die Lohnsteuerkarte wegnehmen und 
dem Arbeitnehmer aushändigen. 

§ 30 
Einbehaltung der Lohnsteuer 

t§ 38 EStG) 
(1) Der Arbeitgeber hat die Lohnsteuer f~r Rechnung 

des Arbeitnehmers bei der Lohnzahlung emzubehalten. 
Lohnzahlungen sind auch Vorschuß- oder Abschlagzahlyn
gen oder sonstige vorläufige Zahlungen auf erst spater 
fällig werdenden Arbeitslohn. 

(2) Mancher Arbeitgeber zahlt seinen Arbeitne.hmern 
den Arbeitslohn für den üblichen Lohnzahlungszeitraum 
(§ 33) nur in ungefährer Höhe aus (Absc~~agz~hlun~}· Er 
nimmt eine genaue Lohnabrechnung erst fur emen Iange
ren Zeitraum vor. Ein solcher Atbeitgeber kann den Lahn
abrechnungszeitraum als Lohnzahlungszeitraum betrachten 
und die Lohnsteuer abweichend von der Vorschrift in Ab
satz 1 erst bei der Lohnabrechnung einbehalten. Das 
Finanzamt kann im einzelnen Fall anordnen, daß die Lohn
steuer nach Absatz 1 einzubehalten ist. 

(3) Reichen die dem Arbeitgeber zur Verfügung stehen
den Mittel zur Zahlung des vollen vereinbarten Arbeits
lohns nicht aus, so hat er die Lohnsteuer von dem tatsäch
lich zur Auszahlung gelangenden niedrigeren Betrag zu 
berechnen und einzubehalten. 

(4) Besteht der Arbeitslohn ganz oder teilweise aus 
Sachbezügen und reicht der Barlohn zur De<:~mng der 
unter Berücksichtigung des Werts der Sachbezuge (§ 3) 
einzubehaltenden Lohnsteuer nicht aus, so hat der Arbeit
nehmer dem Arbeitgeber den zur Deckung der Lohnsteuer 
erforderlichen Betrag, soweit er nicht durch Barlohn ge
deckt ist zu zahlen. Soweit der Arbeitnehmer dieser Ver
pflichtun'g nicht nachkommt, hat der .Arbeitgebe~ einen 
dem Betrag im Wert entsprechenden Te1l des Arbeitslohns 
(der Sachbezüge) nach seinem Ermessen zurückzube~1alten 
und daraus die Lohnsteuer für Rechnung des Arbeitneh
mers zu decken. 

(5) Der Lohnsteuerabzug darf auf Grund eines Doppel
besteuerungsvertrags nur unterbleiben, wenn das Finanz
amt an das die Lohnsteuer abzuführen wäre (§ 41), be
sch~inigt daß der Empfänger der Einkünfte der Lohn
steuer nlcht unterliegt. Die Bescheinigung ist vom Arbeit
geber als Beleg zum Lohnkonto (§ 31) aufzubewahren. 

§ 31 
Lohnkonto 

(§ 12 AO) 
(1) Der Arbeitgeber hat am Ort der Betriebstätte 

(§ 43) für jeden Arbeitnehmer ein Lohnkonto zu führen. 
(2) Der Arbeitgeber hat in dem Lohnkonto das folgende 

anzugeben: 
1. den Namen (Vornamen und Familiennamen), den Beruf, 

den Geburtstag, den Wohnsitz, die Wohnung, die Steuer
klasse (bei Steuerkl. III auch die Zahl der auf der Lohn
steuerkarte bescheinigten Kinder), das Religionsbekennt
nis, die Nummer der Lohnsteuerkarte, die Gemeinde, die 
die Lohnsteuerkarte ausgeschrieben hat, und das Finanz-

amt, in dessen Bezirk die Lohnsteuerkarte ausgeschrie
ben worden ist. Die Angaben sind den Eintragungen 
auf der ersten Seite der Lohnsteuerkarte zu entnehmen; 

2. den Hinzurechnungsbetrag und den steuerfreien Betrag, 
die auf der Lohnsteuerkarte eingetragen sind, und den 
Zeitraum, für den die Eintragungen gelten; 

3. bei einem Arbeitnehmer, der dem Arbeitgeber eine 
Bescheinigung nach § 30 Absatz 5 vorgelegt hat, einen 
Hinweis darauf, daß eine Bescheinigung vorliegt, den 
Zeitraum, für den die Lohnsteuerbefreiung gilt, das 
Finanzamt, das die Bescheinigung ausgeschrieben hat 
und den Tag der Ausschreibung. 
(3) Der Arbeitgeber hat in dem Lohnkonto bei jeder 

Lohnabrechnung über den laufenden Arbeitslohn und über 
sonstige Bezüge das folgende einzutragen: 
1. den gezahlten Arbeitslohn ohne jeden Abzug, getrennt 

nach Barlohn und nach Sachbezügen. Dabei ist der 
nach § 32a Absätzen 1 bis 3 besteuerte Grundlohn für 
Mehrar)::>eit gesondert anzugeben. Das Finanzamt der 
Betriebstätte kann auf Antrag zulassen, daß die Reise
kosten (§ 4 Ziffern 1 und 2), die durchlaufenden Gelder 
und der Auslagenersatz (§ 4 Ziffer 3) und die im § 6 
bezeichneten steuerfreien Bezüge nicht angegeben wer.:. 
den, wenn es sich um Fälle von geringer Bedeutung 
handelt, oder wenn die Möglichkeit zur Nachprüfung in 
anderer Weise sichergestellt ist; 

2. den Tag der Lohnzahlung und den Lohnzahlungszeit
raum; 

3. die einbehaltene Lohnsteuer. Dabei ist die nach § 32a 
Absätzen 1 bis 3 vom Grundlohn für Mehrarbeit ein
behaltene Lohnsteuer gesondert anzugeben. 
(4) Das Lohnkonto ist bis zum Ablauf des dritten Ka

lenderjahres, das. auf die Lohnzahlung folgt, auf;;:ubewah-
ren. 

(5) Ein Lohnkonto braucht nicht geführt zu werden, 
wenn der Arbeitslohn des Arbeitnehmers 115 Deutsche 
Mark monatlich (27 Deutsche Mark wöchentlich, 5 Deutsche 
Mark täglich, 3 Deutsche Mark halbtäglich) nicht über
steigt, es sei denn, daß trotzdem Lohnsteuer einzubehalten 
ist (§ 36 und § 37 Absatz 1). 

ß Berechnung der Lohnsteuer (§§ bis 40) 

§ 32 
Lohnsteuertabelle 

(§ 39 Absatz 1 ESfjPl 
(1) Die Lohnsteuer richtet sich nach der Höhe des Ar

beitslohns im Lohnzahlungszeitraum. Sie bemißt sich nach 
der als Anlage beigefügten Jahreslohnsteuertabelle '). Wird 
der Arbeitslohn für einen monatlichen Zeitraum gezahlt, 
so betragen die Lohnstufen und die Lohnsteuer ein Zwölftel 
der Beträge der Jahreslohnsteuertabelle. Dabei sind die 
Lohnsteuerbet~;,äge auf den nächsten durc~ fünf teilbaren 
Pfennigbetrag hach unten abzurunden. W1rd der Arbeits
lohn für einen anderen als monatlichen Zeitraum gezahlt, 
so betragen die Lohnstufen und die Lohnsteuer Bruchteile 
der Beträge der Lohnsteuertabelle für monatliche Lohn
zahlung und zwar: 
1. für nicht mehr als vier Arbeitsstunden, aber nicht 

mehr als einen halben Arbeitstag 1/52, 

2. für mehr als vier Arbeitsstunden, aber nicht mehr 
als einen Arbeitstag . 1f2o, 

Gf2o. 
der Berechnung er-

3. für eine volle Arbeitswoche 
Bruchteile eines Pfennigs, die sich bei 
geben, bleiben außer Ansatz. 

(2) Für andere als die in Absatz 1 bezeichneten Lahn
zahlungszeiträume ergeben sich die Lohnstufen und die 
Lohnsteuer aus den mit der Zahl der Arbeitstage (Wochen, 
Monate) .vervielfachten Tagesbeträgen (Wochenbeträgen, 
Monatsbeträgen). Bei mehrtägigen Lohnzahlungszeiträumen, 
die nicht in vollen Arbeitswochen oder in vollen Arbeits
monaten bestehen, ist zur Feststellung der Zahl der Arbeits
tage' für de sieben Kalendertage ein Tag abzuziehen. 

§ 32a 
Bere.chnung der Lohnsteuer vom Mehr

arbeitslohn 
(§ 34a EStG) 

(1) Sind gesetzlich oder in Tarifverträgen für Dienste, 
die über die Dauer der gesetzlichen oder tarifmäßigen Ar
beitszeit hinaus geleistet werden (Mehrarbeit) besondere 
Entlohnungen (Mehrarbeitslohn) vorgesehen, so beträgt die 
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Lohnsteuer 5 vom Hundert des Grundlohns für die Mehr
arbeit. Grundlohn ist der für die Mehrarbeit tatsächlich 
bezahlte Arbeitslohn bis zu der im Gesetz oder im Tarif
vertrag vorgesehenen Höhe ohne die Mehrarbeitszuschläge. 

(2) Die Vorschrift des Absatzes 1 ist entsprechend anzu
wenden, wenn bei Dienstverhältnissen, die nicht an einen 
Tarifvertrag gebunden sind, die jedoch auf Grund beson
derer Vereinbarung nach den Bestimmungen eines Tarif-, 
vertrags behandelt werden, Mehrarbeitslohn bis zu der im 
Tarifvertrag vorgesehenen Höhe gezahlt wird. 

(3) Der Grundlohn ist für die Berechnung der Lohnsteuer 
auf den nächsten vollen Deutsche-Mark-Betrag nach unten 
abzurunden. 

(4) Die Lohnsteuer vom Grundlohn für die Mehrarbeit 
ist nicht nach den Absätzen 1 bis 3, sondern nach den all
gemeinen Vorschriften zu berechnen, wenn sich bei Hinzu
l'echnung dieses Grundlohns zum anderen Arbeitslohn des 
Lohnzahlungszeitraums unter Anwendung der Lohnsteuer
tabelle auf den gesamten Arbeitslohn keine oder insgesamt 
eine niedrigere Lohnsteuer ergibt. 

§ 33 
Lohnzahlungszeitraum 

(§ 39 Absatz 1, Absatz 6 Ziffer 4 EStG) 
(1) Lohnzahlungszeitraum ist der Zeitraum, für den der 

Arbeitslohn gezahlt wird. Dies gilt auch dann, wenn der 
Arbeitslohn nicht nach der Dauer der Arbeit, sondern z. B. 
nach der Stückzahl der hergestellten Gegenstände berechnet 
wird. Maßgebend ist, daß ein Zeitraum, für den der Arbeits
lohn gezahlt wird, festgestellt werden kann. Dies trifft ins
besondere dann zu, wenn zwischen Arbeitgeber und Arbeit
nehmer regelmäßig abgerechnet wird. Es ist nicht erforder
lich, daß stets nach gleichmäßigen Zeitabschnitten ab
gerechnet wird, z. B. stets wöchentlich oder alle 10 oder 
14 Tage. Wenn der Arbeitslohn des einzelnen Arbeitnehmers 
z. B. einmal nach einer Woche, das nächste Mal nach 
10 Tagen abgerechnet wird, so ist Lohnzahlungszeitraum der 
jeweilige Lohnabrechnungszeitraum. Kann wegen der be
sonderen Entlohnungsart ein Zeitraum, für den der Arbeits
lohn gezahlt wird, ausnahmsweise nicht festgestellt werden, 
so gilt als Lohnzahlungszeitraum mindestens die tatsäch
lich aufgewendete Arbeitszeit. 

(2) Steht der Arbeitnehmer während eines Lohnzahlungs
zeitraums dauernd und derartig im Dienst eines Arbeit
gebers, daß seine Arbeitskraft nach dem Dienstverhältnis 
während dieses Zeitraums vollständig oder doch hauptsäch
lich dem Arbeitgebei"'zur Verfügung steht, so sind, solange 
das Dienstverhältnis fortbesteht, die in den Lohnzahlungs
zeitraum fallenden Arbeitstage auch dann mitzuzählen, 
wenn der Arbeitnehmer für einzelne Tage keinen Lohn 
bezogen hat. Dies gilt insbesondere bei Kurzarbeit infolge 
Betriebseinschränkung sowie in Krankheitsfällen. 

§ 34 
Anwendungder Lohnsteuertabelle 

(§ 39 Absätze 1 bis 6 EStG) 
(1) Bei Anwendung der Lohnsteuertabelle sind für die 

Berücksichtigung von Hinzurechnungen (§ 14) und von Ab,.. 
zügen (§ 27) und für die Anwendung der Steuerklassen die 
Eintragungen auf der Lohnsteuerkarte (§§ 7 u. f.), und zwar 
des Kalenderjahres maßgebend, in dem 
1. bei Vorauszahlung des Arbeitslohns der Lohnzahlungs

zeitraum (§ 33) beginnt, 
2. bei nachträglicher Zahlung des Arbeitslohns der Lohn

zahlungszeHraum (§ 33) endet. 
(2) Ist auf der Lohnsteuerkarte die Steuerklasse I be

scheinigt, so hat der Arbeitgeber - abweichend von Ab
satz 1 - von der Lohnzahlung ab, die auf die Vollendung 
des 65. Lebensjahrs durch den Arbeitnehmer folgt, die 
Steuerklasse II anzuwenden. 

(3) Entfällt. 
§ 35 

Lohnsteuer-Jahresausgleich 
(§ 39 Absatz 1 EStG) 

(1) Führt die Berechnung der Lohnsteuer nach §§ 32 u. f. 
wegen unständiger Beschäftigung des Arbeitnehmers oder 
wegen schwankenden Arbeitslohns zu einem höheren Ge
samtsteuerbetrag, als er sich bei gleichmäßiger Verteilung 
des Jahresarbeitslohns auf die gesamten Lohnzahlungszeit
räume des Kalenderjahres ergeben würde,, so erfolgt auf 
Verlangen des Arbeitnehmers ein Lohnsteuer-Jahresaus
gleich. Dieser Lohnsteuer-Jahresausgleich ist im Wege der 

Aufrechnung durch den Arbeitgeber (Absatz 2) oder in den 
Fällen des Absatzes 3 im Wege der Erstattung durch das 
Finanzamt durchzuführen. 

(2) Der Arbeitgeber ist - vorbehaltlich des Absatzes 3 -
zm: Durchführung des Lohnsteuer-Jahresausgleichs ver-, 
pfhehte.t (wen!"! er weniger als 10 Arbeitnehmer beschäftigt, 
berechtigt), bei der Lohnzahlung für den letzten Lohnzah
lungszeitraum des Kalenderjahres eine Berechnung der 
Lohnsteuer auf der Grundlage des Jahresarbeitslohns 
durchzuführen. Zu diesem Zweck ist von dem Jahresar
beitslohn <;ler nach der Eintragung auf der Lohnsteuerkarte 
zu berücksichtigende st~uerfreie Jahresbetrag (§ 27 Absatz 
1). abzuziehen. Für den verbleibenden Jahresarbeitslohn 
w~rd .. ohne ~ücksicht auf die tatsächlichen Lohnzahlungs
zeltraume die Jahreslohnsteuer nach der Jahreslohnsteuer
tabelle ermittelt. Für die bei der Jahreslohnsteuerberech
nung anzuwendende Steue~:klasse sind die Eintragungen 
auf der Lohnsteuerkarte zu Beginn des Kalenderjahres 
n;aßgebend. De~· Ar.beitgeber kann eine Aufrechnung gegen 
die danach zuviel embehaltene Lohnsteuer in der Weise· vor
nehmen, daß er bei der Lohnzahlung für den letzten Lahn
zahlungszeitraum des Kalenderjahres bei dem betreffen
den. Arbeitnehmer soviel weniger an Lohnsteuer ei::behält, 
als 1m Laufe des Kalenderjahres zuviel einbehalten wurde. 
Ist der aufzurechnende Steuerbetrag höher als die für den 
letzten Lohnzahlungszeitraum des Kalenderjahres sie:, er
gebende Lohnsteuer, so ist der Arbeitgeber berechtigt, die 
Aufrechnung mit den von seinen anderen Arbeitnehmern 
einbehaltenen Lohnsteuerbeträgen vorzunehmen und den 
Aufrechnungsbetrag bei der nächsten Lohnsteueranmeldung 
und Lohnsteuerabführung abzusetzen. Außerdem hat er die 
Aufrechnung in dem Lohnkonto und auf der Lohnsteuer
karte des betreffenden Arbeitnehmers zu vermerken. 

(3) Das Finanzamt ist - abweichend von Absatz 2 --' 
zur Durchführung des Lohnsteuer-Jahresausgleichs aus
schließlich zuständig, 
a) wenn im Wege der Aufrechnung durch den Arbeitgeber 

ein voller Ausgleich bei der Lohnzahlung für den letzten 
Lohnzahlungszeitraum des Kalenderjahres nicht mög
lich ist; 

b) wenn der Arbeitgeber mit weniger als.lO Arbeitnehmern 
von seiner Befugnis zur Vornahme der Aufrechnung 
},einen Gebrauch macht; 

c) wenn die ursprünglich auf der Lohnsteuerkarte ver~ 
merkte Steuerldasse oder Zahl der Kinder im Laufe des 
Kalenderjahres geändert worden sind oder die Lohn
steuer im Laufe des Kalenderjahres nach § 37 zu be
rechnen war; 

d) wenn bei unständiger Beschäftigung der Arbeitnehmer 
nicht seit Beginn des Kalenderjahres bei dem gleichen 
Arbeitgeber beschäftigt war; 

e) wenn für den Arbeitnehmer mehrere Lohnsteuerkarten 
ausgeschrieben worden sind. 
(4) Der Lohnsteuer-Jahresausgleich ist in den Fällen des 

Absatzes 3 auf Antrag des Arbeitnehmers im Wege der Er
stattung der zuviel einbehaltenen Lohnsteuer durchzufüh
ren. Für die Berechnung des steuerpflichtigen Jahres
arbeitslohns gilt Absatz 2 Satz 2 entsprechend; der Jahres
arbeitslohn ist dabei um die Summe etwaiger Hinzurech
nungsbeträge des § 37 Absatz 1 zu erhöhen. Die Jahreslohn
steuer für den sich hieraus ergebenden Jahresarbeitslohn 
ist nach Absatz 2 Sätzen 3 und 4 zu ermitteln, soweit nicht 
die Voraussetzungen des Absatzes 3 Buchstabe c gegeben 
sind .In den Fällen des Absatzes 3 Buchstabe c ist der sich 
ergebende Jahresarbeitslohn durch zwölf zu teilen; auf die 
Monatsbeträge ist die Lohnsteuertabelle für monatliche 
Lohnzahlungen unter Beachtung der für die einzelnen Mo
nate nach den Eintragungen auf der Lohnsteuerkarte oder 
nach § 37 in Betracht kommenden Steuerklasse und Zahl 
der Kinder anzuwenden. 

(5) Der Arbeitnehmer muß die Anträge nach Absätzen 3 
und 4 spätestens bis zum 31. März des folgenden Kalender
jahres bei dem für seinen Wohnsitz zuständigen Finanzamt 
stellen. Dem Antrag sind die mit den Lohnsteuerbescheini
gungen (§ 47) versehene Lohnsteuerkarte und auf Ver
langen des Finanzamts ein Beschäftigungsnachweis beizu
fügen. 

§ 36 
Mehrere Dienstverhältnisse 

(§ 39 Absatz 6 Ziffer 2 EStG) 
(1) Bezieht ein Arbeitnehmer Arbeitslohn aus mehreren 

gegenwärtigen oder früheren Dienstverhältnissen gleichzei
tig von :verschiedenen Arbeitgebern, so ist die Lohnsteuer 
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von jedem Arbeitslohn gesondert zu berechnen, es sei denn, 
daß der Arbeitslohn aus derselben öffentlichen Kasse, d. h. 
von demselben Arbeitgeber gezahlt wird (§ 49 Absatz 1 
Satz 2). Die Lohnsteuer bei dem Dienstverhältnis, für das 
die erste Lohnsteuerkarte vorgelegt ist, ist nach § 34 zu be
rechnen. Bei Berechnung der Lohnsteuer aus dem zweiten 
oder weiteren Dienstverhältnis ist vor Anwendung des § 34 
der Vermerk auf der zweiten oder weiteren Lohnsteuer
karte (§ 14) zu beachten. 

(2) entfällt. 
§ 37 

Nichtvorlegung der Lohnsteuerkarte 
(§ 39 Absatz 6 Ziffer 1 EStG) 

(1) Legt der Arbeitnehmer seine Lohnsteuerkarte dem 
Arbeitgeber schuldhaft nicht voi·, oder verzögert er schuld
haft die Rückgabe der Lohnsteuerkarte, so hat der Arbeit
geber für die Berechnung der Lohnsteuer Yor Anwendung 
der Lohnsteuertabelle dem tatsächlichen Arbeitslohn 

monatlich 
DM 

115 

I wöchentlich täglich halbtäglich 
DM DM DM 

~-----'---- ---- ---------~~ 

27 5 3 

hinzuzurechnen. Wird der Arbeitslohn für andere als die 
hier gennnnten Lohnzahlungszeiträume gezahlt, so sind die 
vorstehend genannten Bett·iige nach § 32 Absatz 2 umzt:
rechn2n. Für den nach der Hinzurechnung sich ergebenden 
Betrag ist die Lohnsteuer aus der Steuerklasse I der Lahn
steuertabelle abzulesen. bis der Arbeitnehmer die Lohn
steuerkarte dem ArbeitgebC'r vorlegt oder zurückgibt (§ 29). 

(2) Der Arbeitgeber komn die Lohnsteuer von dem Ar
beit2lohn für den Monat Januar eines Kalenderjahres, ab
weichend von der Vorschrift des Absatzes 1, nach den Ein
tragungen auf det· ihm vorliegenden Lohnsteuerkarte für 
das vorhergehende Ka~enderjahr berechnen, wenn der Ar
beitnehmer den Arbeitslohn im voraus erhält und die nach 
§ 34 Absatz 1 maßgebende Lohnsteuerkarte für das n-eue 
Kalenderjahr bis zur Zahlung des Arbeitslohns nicht vor
gelegt hat. Einen nach Vorlegung der Lohnsteuerkarte für 
das neue Kalenderjahr erforderlichen Ausgleich in der 
Lohnsteuerberechnung für den Monat Januar kann der Ar
beitgeber bei den Zahlungen des Arbeitslohns für die Mo
nat-e Februar oder März vornehmen. Dabei sind Aenderun
gen oder Ergtinzungen der Lohnsteuerkarte (§§ 17 bis 27) 
für da,; neue Kalenderjahr schon vom 1. Januar ab zu be
rücl,sichtigen, auch wenn die Aenderung (Ergänzung) erst 
im Laufe des Monats Januar eiqgetragen worden ist, es sei 
denn, daß die Aendcrung (Ergänzung) nach der Eintragung 
auf der Lohnsteuerkarte erst von einem spät-eren Zeitpunkt 
an gilt (§ 27 Absatz 2 Sätze 2 und 3). 

(3) Die Vorschriften des Absatzes 1 sind auf Arbeitneh
mer, für die nach den §§ 36 bis 40 oder nach besonderer 
Anweisung der obersten Finanzbehörde keine Lohnsteuer
karten auszuschreiben sind, nicht anzuwenden. Dies gilt 
für die nach § 40 beschränkt Steuerpflichtigen· nur dann, 
wenn das Finanzamt dem Arbeitgeber bescheinigt, daß der 
Arbeitnehmer beschränkt lohnsteuerpflichtig ist. Di-e Be
scheinigung ist vom Arbeitgeber als Beleg zum Lohnkonto 
aufzubewahren. 

Beispiele zu Absatz 2: 

1. Bei einem Arbeitnehmer, der monatlich im voraus ent
lohnt wird, übersteigen seit dem 15. Dezember 1948 die 
Werbungskosten und Sonderausgaben den Betrag von 
zusammen 52 DM monatlich um 20 DM. Er legt seine 
Lohnsteuerkarte 1949 mit dem Eintrag des steuerfreien 
Betrags von 20 DM monatlich erst am 20. Januar 1949 
dem Ärbeitgeber vor. Bei der Gehaltszahlung für den 
Monat Januar 1949 am 31. Dezember 1948 kann die 
Lohnsteuer noch auf Grund der Lohnsteuerkarte 1948 
berechnet werden. Auf dieser Lohnsteuerkarte ist ein 
steuerfreier Betrag noch nicht eingetragen. Der Arbeit
geber entrichtet daher für den Monat .Januar 1949 zu
viel Lohnsteuer. Die zuviel entrichtete Lohnsteuer kann 
der Arbeitgeber bei Berechnung der Lohnsteuer für den 
Monat Februar 1949, die auf Grund der Lohnsteuerkarte 
1949 vorzunehmen ist, ausgleichen. 

2. Ein Ar~eitnehmer der Steuerklasse II, der seine Ge
haltsbezüge monatlich im voraus erhält hat für das Ka
l-enderjahr 1948 seine Lohnsteuerkarte 'dem Arbeitgeber 
vorgelegt. Liegt bei der Gehaltszahlung für den Mona.t· 
Januar 1949 am 31. Dezember 1948 dem Arbeitgeber die 
Lohnsteuerkarte 1949 noch nicht vor so kann der Ar
beitgeber die Lohnsteuer noch auf 'Grund der Lohn-

steuerkarte 1948 berechnen. Legt dieser Arbeitnehmer 
auch im Lauf-e des Monats Januar die Lohnsteuerkarte 
1949 sein.em Arbeitgeber schuldhaft nicht vor, liegt diese 
insbesondere bei der Gehaltszahlung für den Monat Fe
bruar 1949 am 31. Januar 1949 dem Arbeitgeber noch 
nicht vor, so hat dieser zunächst die Lohnsteuer für den 
Monat Februar 1949 nach § 37 Absatz 1 zu berechnen, 
d. h. dem tatsächlichen Arbeitslohn 115 DM hinzuzu
rechnen und die Lohnsteuer aus der Steuerldasse I der 
Lohnsteuertabell-e abzulesen. Außerdem muß der Ar
beitgeber erneut die Lohnsteuer für den Monat Januar 
1949 in der Weise berechnen, daß er dem tatsächlichen 
Arbeitslohn für den Monat Januar den Betrag von 115 
DM hinzurechnet und die Lohnsteuer aus der Steu-er
klasse I der Lohnsteuertabelle abliest. Der sich er
gebende Mehrbetrag an Lohnsteuer für den Monat .Ja
nuar 1949 ist gleichzeitig mit der Lohnsteuer für den, 
Monat Februar 1949 einzubehalten und abzuführen. 

§ 38 

Im Ausland wohnhafte Beamte und 
leitende Angestellte 

(§ 14 Absätze 2, 3 StAnpG) 
(1) Deutsche öffentliche Beamte, die ihren Dienstort im, 

Ausland haben, sind wie Personen zu behandeln, die ihren 
gewöhnlichen Aufenthalt an dem Ort haben, an dem sich 
die inländische öffentliche Kasse befindet, die die Dienstbe
züge zu bezahlen hat. Die leitenden Angestellten eines in
ländischen Unternehmens (eines Unternehmens, das seine 
Geschäftsleitung oder seinen Sitz im Inland hat.), die im 
Inland weder einen "\Vohnsitz noch ihren gewöhnlichen 
Aufenthalt haben, sind wie Personen zu behandeln, die 
ihren gewöhnlichen Aufenthalt an dem Ort haben, an dem 
sich die Geschäftsleitung oder der Sitz des inländischen 
Unternehmens befindet. 

(2) Für die im Absatz 1 genannten Arbeitnehmer sind 
keine Lohnsteuerkarten auszuschreiben. Die Lohnsteuer 

1

1 
richtet sich nach der Steuerkla~se, die für den Arbeitnehmer 
maßgebend ist (§§ 7, 8, 18 und 34). Der Arbeitnehmer ist 

',

1 

berechtigt, die für die Anwendung der Steuerklassen maß
. gebenden Verhältnisse durch eine amtliche Bescheinigung 

nachzuweisen. 
(3) Weisen die im Absatz 1 genannten Arbeitnehmer 

nach, daß bei ihnen die Voraussetzungen vorliegen, unter 
denen nach §~ 20 bis 27 Beträge vom Arbeitslohn steuerfrei 

I 
bleiben dürfen, so stellt das für den Arbeitgeber zuständige 
Finanzamt auf Antrag des Arbeitnehmers eine den Vor
schriften des § 27 entsprechende Bescheinigung aus. Auf 

I 
Grund dieser Bescheinigung darf der Arbeitgeber in ent
sprechender Anwendung des § 28 die bescheinigten Be· 

. träge steuerfrei lassen. § 

39 

l 
., 

n 
l 
I 
l 

I 

I 
' 

I 
I 

entfällt. 

§4{) 

Beschränkt Steuerpflichtige 

(§ 1 Absatz 2, §§ 49, 50 EStG) 

(1) Beschränkt lohnsteuerpflichtig sind Arbeitnehmer, die 
im Inland weder einen Wohnsitz noch ihren gewöhnlichen 
Aufenthalt haben·, soweit sie nicht zu den nach § 38 un
beschränkt Steuerpflichtigen gehören. Sie unterliegen der 
beschränkten Steuerpflicht, wenn die nichtsf:lbständige Ar
beit im Inland ausgeübt oder· verwertet wird oder worden 
ist, oder wenn der Arbeitslohn aus inländischen öffent
lichen Kassen, einschließlich der Kassen der Deutschen 
Reichsbahn und der Reichsbank, mit Rücksicht auf ein 
gegenwärtiges oder früheres Dienstverhältnis gewährt wird. 
Bei Personen, die im Inland weder einen Wohnsitz noch 
ihren gewöhnlichen Aufenthalt haben, die aQer im Inland 
eine literarische (schriftstellerische) oder künstlerische 
Tätigkeit ausüben, gehören die Bezüge aus dieser Tätigkeit 
ohne Rücksicht auf die Gestaltung der Vertragsverhältnisse 
im einzelnen zum Arbeitslohn. 

(2) Die Arbeit (Tätigkeit) ist im Inland ausgeübt, wenn 
der Arbeitnehmer im Inland persönlich tätig geworden ist. 
Die Arbeit ist im Inland verwertet, wenn sie zwar nicht im 
Inland persönlich ausgeübt wird, aber iht· wirtschaftlicher 
Erfolg der inländischen Volkswirtschaft unmittelbar zu 
dienen bestimmt ist. Auch Einkünfte aus nichtselbständiger 
Arbeit von SchiffS'personal auf deutschen Schiffen unter
liegen der beschränkten Steuerpflicht, soweit nicht un
beschränkte Steuerpflicht gegeben ist. 
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(3) Die Lohnsteuer bemißt sich bei bescb1:änkt steuer
pflichtigen Arbeitnehmern (Absatz 1) nach der Steuerklasse 
und nach den Kinderermäßigungen, die nach Kenntnis des 
Arbeitgebers für den Arbeitnehmer maßgebend sind (§§ 7, 
8, 18 und 34). Der Arbeitnehmer ist berechtigt, die Verhält
nisse, die für die Anwendung der Steuerklasse und für die 
Gewährung der Kinderermäßigung maßgebend sind, dem 
Arbeitgeber durch eine amtliche Bescheinigung nachzu
weisen. 

(4) Macht ein beschränkt steuerpflichtiger Arbeitnehmer 
(Absatz 1) glaubhaft, daß seine Werbungskosten, die beim 
Arbeitslohn erwachsen, oder die Sonderausgaben je 
312 Deutsche Mark jährlich (26 Deutsche Mark monatlich) 
übersteigen, so ist der jeweils 312 Deutsche Mark jährlich 

· (26 Deutsche Mark monatlich) übersteigende Betrag für die 
Lohnsteuerberechnung von dem Arbeitslohn abzuziehen. 
Voraussetzung ist, daß das für den Arbeitgeber zuständige 
Finanzamt eine Bescheinigung ausstellt, die den Vorschrif
ten des § 27 entspricht. Der Arbeitnehmer muß diese Be
scheinigung dem Arbeitgeber vorlegen. Erwachsen einem 
beschränkt steuerpflichtigen Arbeitnehmer (Absatz 1) 
zwangsläufig außergewöhnliche Belastungen, die seine 
steuerliche Leistungsfähigkeit wesentlich beeinträchtigen, 
so ist § 25 anzuwenden. Die Eintragung des steuerfreien 
Betrags auf der Lohnsteuerkarte wird durch die Ausschrei
bung einer Bescheinigung durch das Finanzamt ersetzt, die 
den Vorschriften des § 27 entspricht. 

(5) entfällt. 
(6) Der an ausländische Arbeiter gezahlte Arbeitslohn 

unterliegt nicht der Lohnsteuer, wenn es sich um eine 
Arbeitsleistung von nur vorübergehender Dauer während 
des Aufenthalts eines deutschen Schiffes in einem aus
ländischen Hafen handelt. 

C Verwendung der einbehaltenen Lohnsteuer (§§ 41 bis 46) 

§ 41 
Abführung der Lohnsteuer 

(§ 38 EStG) 
(1) Der Arbeitgeber hat die einbehaltene Lohnsteuer in 

einem Betrag an die Kasse des Finanzamts der Betrieb
stätte oder an eine vom Oberfinanzpräsidenten oder von 
der entl'.'prechenden oberen Finanzbehörde bestimmte Kasse 
abzuführen. Die einbehaltene Lohnsteuer darf nicht an 
Kassenhilfsstellen abgeführt werden. Der Arbeitgeber muß 
auf dem Zahlungsabschnitt angeben oder durch seine Geld
anstalt angeben lassen: die Steuernummer, das Wort 
"Lohnsteuer" und den Zeitraum, für den die Lohnsteuer 
einbehalten worden ist. Die Na1nen der Arbeitnehmer, auf 
die der abgeführte Lohnsteuerbetrag entfällt, sind nicht 
anzugeben. 

(2) Die Lohnsteuer ist abzuführen: 
1. spätestens am zehnten Tag nach Ablauf eines jeden 

Kalendermonats, wenn die einbehaltene Lohnsteuer im 
letzten vorangegangenen Kalendervierteljahr monatlich 
durchschnittlich mehr als 50 Deutsche Mark betragen hat; 

2. spätestens am zehnten Tag nach Ablauf eines jeden 
Kalendervierteljahres, wenn die einbehaltene Lohnsteuer 
im letzten vorangegangenen Kalendervierteljahr monat
lich durchschnittlich nicht mehr als 50 Deutsche Mark 
betragen hat. 

Hat der Betrieb im letzten vorangegangenen Kalender
vierteljahr noch nicht bestanden, so richtet sich der Zeit
punkt für die Abführung der Lohnsteuer danach, ob die 
einbehaltene Lohnsteuer im ersten vollen Kalendermonat 
nach Eröffnung des Betriebs den Betrag von 50 Deutsche 
Mark überstiegen (Ziffer 1) oder nicht überstiegen 
(Ziffer 2) hat. 

(3) Das Finanzamt kann von einem Arbeitgeber, der die 
Lohnsteuer nach den Vorschriften im Absatz 2 vierteljähr
lich abzuführen hat, monatliche Abführung verlangen, wenn 
das zur Sicherstellung der richtigen Abführung der Lohn
steuer erforderlich ist. 

§ 42 
entfällt. 

§ 43 

Betriebstätte 
(§ 38 EStG) 

Betriebstätte im Sinn dieser Verordnung ist der Beh·{eb 
oder Teil des Betriebs des Arbeitgebers, in dem die Be
rechnung des Arbeitslohns und der Lohnsteuer vorgenom-

men wird und die Lohnsteuerkarten der Arbeitnehmer auf
bewahrt werden. Als Betriebstätte gilt auch der Heimat
hafen deutscher Handelsschiffe, wenn die Reederei im In
land keine Niederlassung hat. 

§ 44 
Lohnsteueranmeldung 

l§ 38 EStG, § 12 AO) 
(1) Der Arbeitgeber hat unabhängig davon, ob die ein

behaltene Lohnsteuer an die Kasse des Finanzamts abge
führt worden ist, der Kasse des Finanzamts cter :C _trieb
stätte eine Lohnsteueranmeldung zu übersenden: 
i. bei monatlicher Abführung der Lohnsteu~r (§ 41 Absatz 

2 Ziffer 1 und Absatz 3) spätestens am zehnten Tag 
nach Ablauf eines jeden Kalendermonats, 

2. · bei vierteljährlicher Abführung der Lohnsteuer (§ 41 
Absatz 2 Ziffer 2) spätestens am zehnten Tag nach 
Ablauf eines jeden, Kalendervierteljahres. 

Der Arbeitgeber hat in der Lohnsteueranmeldung nach 
bestem Wissen und Gewissen zu versichern, wieviel Lohn
steuer er im Kalendermonat (Ziffer 1) oder im Kalender
vierteljahr (Ziffer 2) einbehalten hat. Die Lohnsteueran
meldung ist durch den Arbeitgeber oder durch eine Person, 
die zu seiner Vertretung ·rechtlich befugt ist, ?u unter
schreiben. Vordrucke zu den Lohnsteueranmeldungen wer
den den Arbeitgebern auf Antrag durch das Finanzamt ko
stenlos geliefert. 

(2) DerArbeitgeber muß die Lohnsteueranmeldung auch 
dann abgeben, wenn er in dem Anmeldungszeitraum Lohn
steuer nicht einzubehalten hatte. Der Arbeitgeber hat in 
diesem Fall in der Lohnsteueranmeldung zu bescheinigen, 
daß er im Anmeldungszeitraum keine Lohnsteuer einzube
halten hatte. Der Arbeitgeber wird von der Verpflichtung 
zur Abgabe weiterer Lohnsteueranmeldungen befreit, wenn 
er Arbeitnehmer, für die nach § 31 ein Lohnkonto zu 
führen ist, nicht mehr beschäftigt und das dem Finanz
amt mitteilt. 

(3) Das Finanzamt der Betriebstätte ·hat den recht
zeitigen Eingang der Lohnsteueranmeldungen zu überwa
chen. Es kann bei nicht rechtzeitigem Eingang der Lahn
steueranmeldungen einen Zuschlag nach § 168 Absatz 2 
der Reichsabgabenordnung festsetzen, erforderlichenfalls 
den Eingang der Lohnsteueranmeldung nach § 202 der 
Reichsabgabenordnung erzwingen. 

§ 45 
Unregelmäßigkeiten bei der Abführung 

(§ 38 EStG) 
Bleiben die fälligen Zahlungen (§ 41) eines Arbeit

gebers aus oder erscheinen die geleisteten Zahlungen auf
fallend gering und hat auch eine besondere Erinnerung 
keinen Erfolg, so hat das Finanzamt den säumigen Be
trieb nach §§ 50 ff. außer der Reihe zu prüfen und gege
benenfalls die Abführung der ~inbehaltenen Lohnsteuer 
nach §§ 325 ff. AO zu erzwingen. Das Finanzamt kann 
von einer Prüfung des Betriebs außer der Reihe absehen, 
die Höhe der rückständigen Lohnsteuer nach § 217 AO 
schätzen und den Arbeitgeber in Höhe des geschätzten 
Rückstandes haftbar machen (§ 46). 

§ 46 
Haftung 

( 38 Absatz 3 EStG, § 116 AO) 
(1) Der Arbeitnehmer ist beim Lohnsteuerabzug Steuer

schuldner. Der Arbeitgeber haftet aber für die Einbe
haltung und Abführung der vom Arbeitslohn einzubehal
tenden Löhnsteuei·. Uebereignet der Arbeitgeber seinen 
Betrieb, so haftet der Erwerber neben ihm für die Lohn
steuer, die seit dem Beginn· des letzten vor der Ueber
eignung liegenden Kalenderjahres an das Finanzamt abzu
führen war. 

(2) Der Arbeitnehmer (Steuerschuldner) wird nur in 
Anspruch genommen, 
1. wenn der Arbeitslohn nicht vorschriftsmäßig gekürzt 

worden ist, 
2. wenn der Arbeitnehmer weiß, daß der Arbeitgeber die 

einbehaltene Lohnsteuer nicht vorschriftsmäßig abge
führt hat und dies dem Finanzamt nicht unverzüglich 
mitteilt, 

3. wenn der Arbeitnehmer die ihm nach § 7 Absatz 10 
und § 8 Absatz 4 obliegende Verpflichtung, die Berich
tigung der Lohnsteuerkarte zu beantragen, nicht recht
zeitig erfüllt hat, 
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4. wenn die Voraussetzungen für die Nachforderung von 
Lohnsteuer nach § 20 b vorliegen. 
\3) Gegen die in den Absätzen 1 und 2 genannten Per

sonen ist im Fall der Lohnsteuernachforderung ein schrift
licher Bescheid zu erlassen. Dieser muß außer der Höhe 
der nachgeforderten Lohnsteuer enthalten: 
1. eine Belehrung darüber, daß der Einspruch binnen 

eines Monats zulässig ist und daß der Einspruch bei 
dem Finanzamt einzulegen ist, das den Bescheid er
lassen hat, 

2. cie Grundlagen für die Festsetzung der Lohnsteuer, 
soweit sie dem· Steuerpflichtigen noch nicht mitgeteilt 
sind, 

3. eine Anweisung, wo und wann die Steuer zu entrichten 
ist (Leistungsgebot). 
(4) Eines Bescheids und eines Leistungsgebots bedarf es 

nicht, wenn der nach Absätzen 1 und 2 zur Zahlung Ver
J?flichtete vor dem Finanzamt oder dem mit der Nach
prüfung des Steuerabzugs Beauftragten des Finanzamts 
seine Verpflichtung zur Zahlung der Lohnsteuer schriftlich 
anerkannt oder der Arbeitgeber über die von ihm ein
behaltene, aber. nicht abgeführte Lohnsteuer eine Lahn
steueranmeldung (§ 44) abgegeben hat. Dem Erwerbereines 
Betriebs ist im Fall des Absatzes 1 Satz 3 ein Bescheid 
auch dann zu erteilen, wenn die Lohnsteueranmeldung 
vorliegt. 

D Sonstige Pflldtten des Arbeitgebers (§§ 47 bis 49) 

§ 47 
Lohnsteuerbescheinigung 

\§ 42 EStG) 
(1) Der Arbeitgeber hat nach Ablauf des Kalender

jahres auf der Lohnsteuerkarte des Arbeitnehmers für das 
abgelaufene Kalenderjahr dem Vordruck auf der zweiten 
Seite der Lohnsteuerkarte entsprechend :u bescheinigen, 
während welcher Zeit der Arbeitnehmer im abgelaufenen 
Kalenderjahr bei ihm beschäftigt gewesen ist und wieviel 
in dieser Zeit der Arbeitslohn (einschließlich Sachbezüge) 
und die davon einbehaltene Lohnsteuer (sowie gegebenen
falls Kirchensteuer) betragen haben (Lohnsteuerbescheini
gung). Der nach § 32 a Absätzen 1 bis 3 besteuerte Grund
lohn für Mehrarbeit und die davon einbehaltene Lohn
steuer sind gesondert anzugeben. Steuerfreie Bezüge l§§ 4 
bis 6) sind nicht anzugeben. Der Arbeitgeber hat am 
Schluß der Lohnsteuerbescheinigung,· dem Vordruck ent
sprechend, die Merkmale der Lohnsteuerkarte des Arbeit
nehmers ·für das folgende Kalenderjahr einzutragen. 

(2) Endet das Dienstverhältnis vor dem 31. DP::-ember des 
Kalenderjahres, so hat der Arbeitgeber die Lohnsteuer
bescheinigung schon bei Beendigung des Dienstverhältnis

'ses auszuschreiben. Der Vordruck für die MErkmale der 
1Lohnsteuerkarte des Arbeitnehmers für das folg~::nde Ka
lenderjahr bleibt in diesem Fall unausgefüllt. 

(3) Das Finanzamt kann auf Antrag zulassen, daß Ar
beitgeber, bei denen die üblichen Verhältnisse des Wirt
schaftszweigs es mit sich bringen, daß vorübergehend 
stoßweise eine im Verhältnis zur nornnlen Lnzahl von 
Arbeitnehmern des Betriebs große Zahl ·mn Aushilfskräf
ten beschäftigt wird, deren Dienstverhältnis nur kurze Zeit 
dauert, oft sogar an demselben Tag beginnt und endet 
(Tagelöhner), von der Ausschreibung :!er Lohnsteuerbe
scheinigung jeweils nach Beendigung des Dienstverhältnis
ses (Absatz 2) für ihre Aushilfskräfte (Tagelöhner) absehen. 
In diesem Fall ist erst nach Ablauf des Kalewlerjahres für 
jede im abgelaufenen Kalenderjahr bes:häfti:<: gewesene 
Aushilfskraft eine besondere Lohnsteuerbescheinigung dem 
Finanzamt der Betriebstätte einzusenden. Diese Ermäch
tigung bezieht sich nur auf die Aushilfskräfte (Tagelöhner), 
nicht dagegen auf die sonstigen Arbeitn:=hmer des Be
triebs. 

(4) Der Arbeitgeber hat die Lohnsteuerbescheinigung 
auf Grund der Eintragungen in dem Lohnkonto (r 31) aus
zuschreiben. 

(5) Dem Arbeitnehmer ist jede Aenderung de1· vom Ar
beitgeber vorgenommenen Eintragungen verboten. 

§ 48 
Lohnzettel 

,(§ 12 AO) 
(1) Der Arbeitgeber hat unbeschadet der Vorschrift des 

§ 47 nach Schluß des Kalenderjahres auf Grund der Ein
tragungen im Lohnkonto einen Lohnzettel auszuschreiben: 

1. ohne besondere Aufforderung für einen Arbeitnehmer 
dessen Arbeitslohn im vorangegai.~enen Kalenderjah~ 
24 000 Deutsche Mark überstiegen hat. Bei einem Ar
beitnehmer, der nur während eines Teils des Kalender-

~~~~C:, ~~i d~~·mA~~~~f~};~~e~4 ~~~c~ä:~\~~h~a{;ra~·~; f~r ~~= 
Jenderjahr überstiegen hat, der Arbeits:ohn auf einen 
vollen Jahresbetrag umzurechnen; 

2. ohne besondere Aufforderung für einen Arbeitr.ehmer, 
a) auf dessen (erster) Lohnsteuerkarte die Ausschrei

bung einer zweiten oder weiteren Lohnsteu_rkarte 
vermerkt ist, 

b) dessen Lohnsteuerkarte als zweite oder weitere Lohn
steuerkarte bezeichnet ist. 

In diesen Fällen ist der Grund für die Ausschreibung 
des Lohnzettels auf dem Lohnzettel anzugeben; 

3. auf Anti·ag für einen Arbeitnehmer, dessen Arbeitslohn 
im vorangE!gangeJ;Jen Kalenderjahr 24 000 Deutsche Mark 
nicht .. überstiegen hat, wenn der Arbeitnehmer zur Ein
kommensteuer veranlagt wird. 
(2) Der nach § 32a Absätzen 1 bis 3 besteuerte Grund

lohn für Mehrarbeit und die davon einbehaltene Lohn
steuer sowie steuerfreie Bezüge (§§ 4 bis 6) ·sind im Lohn
zettel je besonders anzugeben. 

(3) Die nach Absatz 1 Ziffern 1 und 2 ausgeschriebenen 
Lohnzettel sind spätestens am 15. 'Febru·w des folgenden 
Kalenderjahres an das für den Arbeitnehmer :1ach seinem 
Wohnsitz (gewöhnlichen Aufenthalt) zustän:iige Finanzamt 
zu übersenden. Vordrucke zu Lohnzetteln werden den Ar
beitgebei:n auf Antrag vom Finanzamt kostenlos geliefert. 

§ 49 

Behörden 

(§ 38 EStG) 

(1) Die :Behörden und die sonstigen Körperschaften des 
öffentlichen Rechts haben - wie alle sonstigen Arbeitge
ber - die Lohnsteuer nach §§ 29 bis 48 einzubehalten. Die 
öffentliche Kasse hat bei Auszahlung des Arbeitslohns die 
Rechte und Pflichten des Arbeitgebers im Sinn dieser 
Vorschriften. 

(2) Wird ein Arbeitnehmer, der den Arbeitslohn im vor
aus für einen Zahlungszeitraum erhalten hat, während die
ser Zeit einer anderen Dienststelle überwiesen und geht 
die Zahlung des Arbeitslohns auf die Kas-;e dieser Dienst
stelle über, so hat die früher zuständige Kasse in der Lahn
steuerbescheinigung (§ 47) den vollen von ihr gezahlten 
Arbeitslohn und die davon einbehaliene - Jhnsteuer auch 
dann aufzunehmen, wenn ihr ein Teil des Arbeitslohns von 
der nunmehr zuständigen Kasse erstattet wird. Die nun
mehr zuständige Kasse hat den der früher zusf ändigen 
Kasse erstatteten Teil des Arbeitslohns in die von ihr aus
zuschreibende Lohnsteuerbescheinigung ;· icht aufz,l
nehmen. 

(3) Die Oberfinanzpräsidenten oder die entsprechenden 
oberen Finanzbehörden können zulassen, ·lqß die von Ineh
reren Kassen einer Verwaltung einbehaltene Lohnsteuer 
an die Kasse eines Finanzamts, an die Oberfinanzkasse oder· 
unmittelbar an eine übergeordnete Kasse abgeführt wird. 
Liegen die auszahlenden ~assen in n1ehreren Oberfinanz
bezirken, so entscheidet die oberste Finanzbehörde. 

(4) Oeffentliche Kassen haben a:Jjährlich spätestens bis 
zum 31. Januar dem für sie zuständigen Finanzamt ein 
Verzeichnis der außerhalb Deutschlands wohnenden oder 
sich aufhaltenden Personen zu übersenden, an die sie wäh
rend des abgelaufenen Kalenderjahres reg·2lmäßig wieder
kehrende Bezüge mit Rücksicht auf eine gegenwärtige oder 

, frühere Dienst:eistung oder Berufotä!jgkeit gezahlt haqen. 

V. Nadtprüfung des Lohnsteuerabzugs (§ § 50 bis 55) 

§ 50 

Außenprüfung 

(§ 193 AO) 

Das Finanzamt überwacht die ordnungsmäßige Einbehal
tung ·und Abführung der Lohnsteuer durch eine Prüfung 
(Außenprüfung) sowohl der privaten als auch der öffent
lich-rechtlichen Arbeitgeber, die im Bezirk des Finanzamts 
eine Betriebstätte unterhalten. Haushaltungen in denen 
nur gering entlohnte Hausgehilfinnen beschäftigt werden, 
sind in der Regel nicht zu prüfen. 
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§ 51 
Die Außenprüfung hat sich hauptsächlich darauf zu er

strecken, ob sämtliche Arbeitnehmer, auch die nicht ständig 
beschäftigten, und alle zum Arbeitslohn gehörigen Ein
nahmen, gleichgültig in welcher Form sie gewährt ,,.,·erden, 
dem Steuerabzug unterworfen werden und ob bei der Be
rechnung der Lohnsteuer von der richtigen Lohnhöhe aus
gegangen ist. 

§ 52 
(1) Für die Ueberwachung und Nachprüfung des Steuer

abzugs ist beim Finanzamt eine Arbeitgeberkartei nach den 
Bestimmungen der Buchungsordnung für die Finanzämter 
oder eine Arbeitgeberliste zu führen. 

(2) Die Außenprüfung ist planmäßig so zu gestalten, daß 
in einem vom Oberfinanzpräsidenten oder der entsprechen
den oberen Finanzbehörde festzusetzenden Zeitabschnitt 
jede Betriebstätte -mindestens einmal nachgeprüft wird. Die 
Oberfinanzpräsidenten oder die entsprechenden oberen 
Finanzbehörden treffen auch die weiteren Anordnungen 
über die Gestaltung der Außenprüfung. 

§ 53 
Verpflichtung des Arbeitgebers 

(§§ 193, 194., 195 AO) 
(1) Die Arbeitgeber sind verpflichtet, den mit der Nach

prüfung des Steuerabzugs Beauftragten des Finanzamts, 
wenn sie einen mit Lichtbild und Dienststempel versehenen 
Ausweis der zuständigen Finanzbehörde vorlegen, das Be
treten der Geschäftsräume in den üblichen Geschäftsstunden 
zu gestatten und ihnen die erforderlichen Hilfsmittel (Ge
räte, Beleuchtung) und einen angemessenen Raum oder 
Arbeitsplatz zur Erledigung ihrer Aufgaben zur Verfügung 
zu stellen. 

(2) Die Arbeitgeber und ihre Angestellten haben dem 
Beauftragten des Finanzamts Einsicht in die von ihnen auf
bewahrten Lohnsteuerkarten der Arbeitnehmer, in die nach 
§ · 31 vorgeschriebenen Aufzeichnungen und in die Lohn
bücher der Betriebe, sowie in die Geschäftsbücher und 
Unterlagen zu gewähren, soweit dies nach dem Ermessen 
des Prüfenden für die Feststellung der den Arbeitnehmern 
gezahlten Vergütungen aller Art und für die Lohnsteuer
prüfung erforderlich ist. 

(3) Die Arbeitgeber haben ferner jede zum Verständnis: 
der Buchaufzeichnungen vom Prüfenden verlangte Erläu
terung zu geben. 

(4) Die Arbeitgeber haben auf Verlangen dem Beauf
tragten des Finanzamts auch über sonstige für den Betrieb 
tätige Personen, bei denen es bestritten ist, ob sie Arbeit
nehmer des Betriebs sind, jede gewünschte Auskunft zur 
Feststellung ihrer Steuerverhältnisse zu geben. 

§ 54 
Verpflichtung des Arbeitnehmers 

(§ 193 Absatz 1 Satz 2 AO) 
ll) Die Arbeitnehmer des Betriebs haben dem mit der 

Prüfung Beauftragten jede gewünschte Auskunft über Art 
und Höhe ihres Arbeitslohns zu geben und auf Verlangen 
die etwa in ihrem Besitz befindlichen Lohnsteuerkarten 
(§ 29) sowie die Belege über bereits entrichtete Lohnsteuer 
vorzulegen. 

(2) Der mit der Prüfung Beauftragte ist auch berechtigt, 
von Personen, bei denen es bestritten ist, ob sie Arbeit
nehmer des Betriebs sind, jede Auskunft zur Feststellung 
ihrer Steuerverhältnisse zu verlangen. 

§ 55 
Mitwirkung der Versicherungsträger 

(§ 189 e AO) 
(1) Die Träger der Reichsversicherung nach der Reichs

versicherungsordnung und die Träger der Versicherung nach 
dem Angestelltenversicherungsgesetz haben den Finanz
behörden jede zur Durchführung des Steuerabzugs und der 
den Finanzämtern obUegenden Prüfung und Aufsicht dien
liche Hilfe zu leisten. Insoweit finden die Vorschriften des 
§ 142 der Reichsversicherungsordnung und des § 346 des 
Angestelltenversicherungsgesetzes keine Anwendung. 

(2) Ueber die Zusammenarbeit der Finanzämter mit den 
Trägern der Reichsversicherung treffen die Oberfinanz
präsidenten oder die entsprechenden oberen Finanz
behörden mit diesen die näheren Vereinbarungen. 

VI. Ubergangs- und Sdtlussbestimmungen (§§ 56 bis 50) 

§ 56 
Anrufungsauskünfte 

(§ 12 AO) 
Das Finanzamt der Betriebstätte hat auf Anfrage eines 

Beteiligten darüber Auskunft zu geben, ob und inwieweit 
im einzelnen Fall die Vorschriften über die Lohnsteuer an
zuwenden sind. 

§ 57 
Zuständigkeit in besonderen Fällen 

(§ 12 AO) 
Soweit für die Zuständigkeit der Gemeindebehörde oder 

des Finanzamts der Wohnsitz des Arbeitnehmers maßgebend 
ist, ist bei Arbeitnehmern, die im Inland keinen Wohnsitz 
haben, der Ort ihres inländischen gewöhnlichen Aufent
halts, und bei Arbeitnehmern, die im Inland weder einen 
Wohnsitz noch ihren gewöhnlichen Aufenthalt haben, der 
Ort der Betriebstätte maßgebend, bei der der Arbeit
nehmer beschäftigt ist. 

§ 58 
Inkrafttreten 

Diese Verordnung - ausgenommen § 32 a - tritt mit 
Wirkung vom 1. Januar 1949 an die Stelle der Lohnsteuer
Durchführungsbestimmungen vom 10. März 1939 (Reichs
gesetzbl. I S. 449) in der Fassung der Verordnung zur Aen
derung der Lohnsteuer-Durchführungsbestimmungen vom 
16. Oktober 1948 (WiGBI. S. 125).1) Die Vorschrift des § 32a 
tritt am l. April 1949 in Kraft. 

Bad Romburg v. d. H., den 16. Juni 1949. 

Der Direktor 
der Verwaltung fi.ir Finanzen 

des Vereinigten Wirtschaftsgebietes 
I. V. 

Dr. Kriege 
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Anlage 1 • 

J ahreslohnsteuertahelle 

Die Lohnsteuer beträgt in 

Steuerklasse Ill 

Lfd. Jahreslohn Steuer- Steuer-
bei Kinderermälligung für 

Nr. klasse klasse 
I 11 l 2 3 4 5 

Kind Kinder Kinder Kinder Kinder 
c DM DM DM DM DM DM DM DM .___ 
~ 

1 ' 2 3 .j. 5 (, 7 8 9 

von bis 
I 1375- 1424 8 - - - - - -
2 1425- 1474 13 - - - - - -
3 1475- 1524 18 - - - - - -
4 1525- 1574 24 9 - - - - -
5 1575- 1624 30 14 - - - - -
6 1625- 1674 35 18 - - - - -
7 1675- 1724 40 22 - - - - -
8 1725- 1774 45 26 - - - - -
9 1775- 1824 50 30 - - - - -

10 1825- 1874 55 34 - - - - -
11 1875- 1924 63 38 - - - - -
12 1925- 1 974 72 42 12 - - - -
13 1975- 2024 81 46 18 - - - -
14 2025- 2074 90 50 22 - - - -
15 < 2075- 2124 99 54 26 - - - -~J 
16 2125- 2174 108 58 30 - - - -
17 2175- 2 224 117 62 34 9 - - -
18 2225.- 2274 126 66 38 12 - - -
19 2275- 2324 135 70 42 15 - - -
20 2325- 2374 144 74 46 22 - - -
21 2375- 2424 153 77 49 25 - - -
22 2425- 2474 162 81 52 28 - - -
23 2475- 2524 171 84 5.5 31 - - -
24 2.525- 2574 180 88 58 34 - - -
25 2575- 2624 189 92 61 37 - - -
26 2625- 2 674 198 96 64 40 - - -
27 2 675- 2 724 207 HlO 6S 44 - - -
28 2 725- 2 774 216 108 71 47 - - -' 
29 2775- 2824 225 117 75 51 - - -
30 2825- 2~74 234 126 78 54 - - -
31 2875- 292..4 243 1% 82 58 12 - -
32 2925- 2974 252 144 87 61 18 - -
3'3 2975- 3024 261 15':1 92 68 22 - -
34 3025- 3074 270 162 97 73 26 - -
:.?5 3 075- 3124 282 171 101": 77 30 - -
36 3125- 3174 294 180 107 81 . 34 - -
37 3175- 3 224 306 ' 189 112 84 38 - -
38 3225- 3274 318 198 116 87 42 - -
39 3275- 3324 330 207 120 91 46 - -
40 3 325- 3 374 342 216 125 94 50 - -
41 3375- 3424 354 225 129 97 54 - -
42 3425- 3474 366 234 1'33 101 58 - -
43 3475- 3524 378 2.43 138 104 62 - -
44 3525- 3 574 390 252 144 107 64 - -
45 3575- 3624 402 . 261 153 no 67 13 -
46 3625- 3 674 414 270 162 113 70 17 -
47 3675- 3 724 426 282 171 116 72 21 -
48 3 725- 3 774 438 294 180 120 75 I 25 -
49 3 775- 3 824 

' 450 30ß 189 123 78 29 -
50 3 825- 3 874 462 318 193 126 80 32 -
51 3875- 3 924 474 330 207 130 82 35 -
52 3925- 3974 486 342 216 133 84 39 -
53 3975- 4024 198 354 225 136 86 42 -
54 4025- 4074 510 366 234 140 88 45 -
55 4 075- 4124 522 378 243 142 91 49 -
56 4125- 4174 534 380 252 145 92 49 -
57 4175- 4 224 546 ,402 261 153 94 50 -
58 4 225- 4 274 558 414 270 162 96 51 -
59 

I 
4275- 4324 573 426 282 171 98 52 -

60 4 325- 4374 588 438 294 180 100 53 -
61 4 375- 4 424 603 450 306 189 102 54 -
62 4 425- 4 474 618 462 :318 198 104 55 -
63 4475- 4 524 633 474 330 207 106 55 -
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Die Lohnsteuer beträgt in 

Steuerklasse lll 
Ud. Jahreslohn Steuer- Steuer-

bei Kindererruälligung !ür Nr. klasse ldusse 
l ll 

~ 
2 I 3 4 5 

Kinder Kinder Kinder Kindor 
DM DM DM DM I DM DM DM M 

1 I 2 I 3 4 5 6 7 8 9 

I von bis 
64 4525- 4 574 648 486 342 216 110 56 -65 4575- 4624 663 498 354 225 117 57 4 
66 4 62.5- 4 674 678 510 366 234 126 58 5 
67 4 675- 4 724 693 522 378 243 135 59 7 
68 4 725- 4 774 708 534 390 252 144 60 8 
69 4 775- 4 824 723 546 ·102 261 153 61 10 
~10 4 825- 4 874 738 558 414 270 162 62 11 
.71 4875- 4924 753 573 426 282 171 63 13 
72 4 925- 4 974 768 588 438 294 180 72 13 
,73 4 975- 5024 783 603 450 306 189 81 13 
74 5 025- 5 074 798 618 462 318 198 90 13 :15 5 075- 5124 813 633 r 474 330 207 99 13 
.76 5125- 5174 828 648 I 486 342 216 108 18 
117 5175- 5224 843 663 498 354 225 117 24 
78 5 225- 5274 858 678 510 366 234 126 30 
'J9 5275- 5324 873 693 522 378 243 135 36 
80 5325- 5374 888 708 534 390 252 144 42 
81 ' 5375- 5424 903 723 546 402 261 153 48 
82 5425- 5474 918 738 558 414 270 162 54 83 5475- 5524 936 753 573 426 282 171 63 84 5525- 5 574 954 768 588 438 294 180 72 85 5 575- 5 624 972 783 603 450 306 189 81 86 5 625- 5 674 990 798 618 462 318 198 90 
87 5 675- 5 724 1008 813 633 474 330 207 99 
88 5725- 5774 1026 828 648 486 342 216 108 
89 5 775- 5 824 1044 843 663 498 ;~54 225 117 
90 5 825- 5 874 1062 858 678 510 366 234 126 
l:ll 5 87.5- 5924 1080 873 693 522 378 243 135 
92 5 925- 5 974 1098 888 708 534 390 252 144 
93 5975- 6 024 1116 903 723 546 402 261 153 
94 6 025- 6 074 1134 918 738 558 414 270 162 
95 6 075- 6124 1152 936 753 573 426 282 171 
96 6125- 6174 1170 954 768 588 438 294 180 
97 6175- 6 224 1188 972 783 603 450 306 189 
98 6 225- 6 274 1206 990 798 618 462 318 198 
99 6 275- 6 324 1224 1 008 813 633 474 330 207 

100 6 325- 6 374 1242 1 026 828 648 486 342 216 
101 6 375- 6 424 1260 1 044 843 663 498 354 225 
102 6 42.5- 6 474 1278 1 062 858 678 510 366 234 
103 6 475- 6 524 1296 l 080 873 693 522 378 243 
104 6.525- 6 574 1314 1098 888 708 534 390 252 
105 6 575- 6 624 1332 1116 903 723 546 402 261 
106 6 625- 61374 1350 1134 918 738 558 414 270 
107 6 675- 6 724 1371 1152 936 753 573 426 282 
108 6 725- 6774 1392 1170 954 768 588 438 294 
109 6 775- 6 824 1413 1188 972 783 603 450 306 
110 6 825- 6 874 1434 1206 990 798 618 462 318 
111 6 875- 6 924 1455 1224 1008 813 633 474 330 
112 6 925- 6 974 1476 1242 1026 828 648 486 342 
113 6 975- 7 024 1497 1260 1044 843 663 498 354 
114 7 025- 7 074 1518 1278 1062 858 678 510 366 
115 7 075- 7124 1539 1296 1 080' 873 693 522 378 
116 7 12.5- 7174 1560 1314 1098 888 708 534 390 
117 7175- 7224 1581 1332 1116 903 723 546 402 . 
118 7225- 7 274 1602 1350 1134 918 738 558 . 414 
119 7275- 7 324 1623 1371 1152 936 753 573 426 
120 7 325- 7 374 1644 1392 1170 954 768 588 438 
121 7 375- 7 424 1665 1413 1188 972 783 603 4.50 
122 7 425- 7 474 1686 1434 1206 990 798 618 462 
123 7 475- 7 524 1707 1455 1224 1008 813 633 474 
124 7 525- 7 574 1728 1476 1242 1026 828 648 486 
125 7 575- 7 624 1749 1497 1260 1044 843 663 498 
126 7 625- 7 674 1770 1518 1278 1062 858 678 510 
127 7675- 7 724 1791 1539 1296 1080 873 693 522 
128 7725- 7774 1812 1560 1314 1098 888 708 534 
129 7 775- 7 824 1833 1581 1332 1116 903 .723 546 
130 7 825- 7 874 1854 1602 1350 1134 918 738 558 

. 131 7 875- 7 924 1878 1623 1371 1152 936 753 573 ,132 '1925- 7974 1902 1644 1392 1170 954 768 588 
133 7 975- 8 024 1926 1665 1413 1188 972 783 603 
134 8025- 8 074 1950 1686 1434 1206 990 798 618 
•135 8 075- 8124 1974 1707 1455 1224 1008 813 633 
136 8125- 8174 1998 1728 1476 1242 1026 828 648 
137 8175- 8 224 2022 1749 1497 1260 1044 843 663 
l$8 8225- ß274 2046 ], ']70 1518 . .1278 .1P62 858 !>78 
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I _,.,Rie Lohnsteuer beträgt in 

I Steuerklasse Ill 
i Lfd. Jahreslohn Steuer- Steuer-
I Nr. klasse klasse 

bei KinderermäUigung für 

1 li 1 2 3 4 5 

Kind Kinder Kinder Kinder Kinder 
DM DM D.M DM DM DM DM DM 

1 . 2 3 4 ~ 5 6 7 8 9 

von bis I I I 139 8 275- 8324 2070 1791 1539 1296 1080 8'/3 693 
140 8325- 8374 2094 1812 

I 
1560 1314 1098 888 708 

141 8375- 8424 2118 1833 1581 1332 1116 903 723 
142 8425- 8474 2142 1854 1602 1350 1134 918 738 
143 8475- 8524 2166 1878 1623 1371 1152 936 753 
1<14 8525- 8574 2190 1902 1644 1392 1170 954 768 
145 8575- 8624 2214 1926 1665 1413 1188 972 783 
14(1 8 625- 8 674 2238 1950 1686 1434 1206 990 798 
147 8 675- 8724 2262 1974 1707 1455 1224 1008 813 
148 8 725-::-- 8 774 2286 1998 1728 1476 1242 1026 828 
149 8 775- 8824 2310 2022 1749 1497 1260 1044 843 
150 8825- 8 874 2 3.34 2046 1770 1518 1278 1062 858 
151 8875- 8924 2358 2070 1791 1539 1296 1080 873 
152 892.5- 8974 2382. 2094 1812 1560 1314 1 098 888 
153 8975- 9 024 2 406 2118 1833 1581 1332 1116 903 
154 9 025- 9 074 2430 2142 1854 1602 1350 1134 918 
15.5 9 075- 9124 2454 2166 1878 1623 1371 11.52 936 
156 9125- 9174 2478 2 HlO 1902 1644 1392 1170 954 
157 9175- 9 224 I 2 502 2 214 1926 166.5 1 4];3 1188 972 
158 9 22.5- 9 274 I 2526 2238 19.50 1686 1434 1206 990 
159 9 275- 9324 

I 
2 550 2 262 1974 1707 145.5 1224 1008 

160 9 325- 9 374 2 574 2 286 1998 1728 1476 1242 1026 
161 9:37.5- 9 424 2.598 2 310 2022 1749 1497 1260 1044 
162 9 425- 9 474 2622 2334 2046 1770 1518 1278 1062 
163 947.5- 9 524 2646 2358 2 070 1791 1539 1296 1080 
164 9 52.5- 9 574 2 670 2 382 2 09,! 1812 1560 1314 1098 
165 9 575- 9 624 2 694 240() 2118 1833 1581 1332 1116 
166 9 625- 9 574 2 718 2430 2142 1854 1602 1350 1134 
167 9 675- 9 724 2745 2 454 2166 1878 162:3 1371 1152 
168 9 725- 9 774 2772 2478 2190 1902 1644 1392 1170 
169 9 775- 9 824 2 799 2 502 2 214 1926 1665 1413 1188 
170 9 825- 9 874 2826 2 526 2238 1950 1686 143<1 1206 
1711 9 875- 9 924 2853 2550 2262 1974 1707 1455 1224 
172 9 925- 9 974 2880 2574 2286 1998 1728 1476 1242 
173 9 975-10 024 '2 907 2. 598 2 310 2022 1749 1497 1260 
174 10 025-10 074 2934 2 622 2 334 2046 1770 1518 1278 
175 10 075-10124 2 961 2 646 2 358 2070 1791 1539 1296 
176 10 125-10174 2 988 2 070 2 382 2094 1812 1560 1314 
177 10 175-10 224 3 015 2 694 2 406 2118 1833 1581 1332 
178 10 225-10 274 3 042 :! 718 2 430 2142 1854 1602 1350 
179 10 275-10 324 3 069 2745 2454 2166 1878 162:3 1371 
130 10 325-10 374 3 096 2772 2 478 2190 1902 1644 1392 
181 10 375-10 424 3123 2 799 2 502 2 214 1926 1665 1413 
182 10 425-10 474 3150 2 826 2 526 2 238 1950 1686 1434 
183 10 475-10 524 3177 ;~ 853 2550 2262 1974 1707 1455 
184 10 525-10 574 3 204 2 880 2574 2 286 1998 1728 1476 
185 10 575-10 ß24 3 231 2 907 2598 2 310 2022 1749 1497 
18ß 10 (}25-10 674 3 258 2 934 2622 2334 2040 1770 1518 
187 10 675-10 724 3 285 2 961 2 646 2358 2070 1791 1539 
188 10 725-10 774 3 313 2 988 2 670 2382 2094 1812 1560 
189 10 775-10 824 3 3:39 3 015 2 694 2406 2118 1833 1581 
190 10 825-10 874 3 366 3 042 2718 2 430 2142 1854 1602 
191 10 875-10 92·1 3 393 3 069 2 74.5 2 454 2166 1878 1623 
192 10 925-10 974 3 420 3 093 2772 2478 2190 1902 1644 
193 10 975-ll 024 3447 3 12.'3 2 799 2 502 2 214 1926 1065 
194 11 025-11 074 3 474 3150 2 826 2 526 2 2:),'; 1950 1686 
195 11075-11124 3 501 3177 2853 2550 2 262 1974 1707 
196 11125-11174 3 528 3 204 2 880 2 574 2 28(; 1998 1728 
197 11175-11224 3 555 3 231 2 907 2598 2 310 2 022 1749 
198 11 225-11 27 4 3 582 3 2.58 2934 2622 2 334 2 046 1770 
199 11 275-11 324 3 609 3 285 2 961 2 646 2 358 2070 1791 
200 11 325-11 374 3 636 3 312 2 988 2670 2 382 2 094 1812 
201 11375-11424 3 663 3 339 3 015 2694 2 406 2118 1833 
202 11 425-11 474 3 690 3 366 3 042 ~718 2 430 2 142 1854 
203 11 <175-11524 3 717 3 393 3 069 2 745 2 454 2166 1878 
204 11 525-11 574 3744 3 420 3 096 2772 2 478 2190 1902 
205 11 575-11 624 3771 3 447 3 123 2 799 2502 2 214 1926 
206 11625-11674 3 798 3474 3150 2 826 2 526 2 238 1950 
207 11 675-11 724 3 825 3 501 3177 2 853 2550 2 262 1974 
208 11 725-11 774 3 852 3528 3204 2880 2574 2 286 1998 
209 11 775-11824 3879 3555 3 231 2907 2598 2310 2022 
210 11825-11874 3 906 3 582 3 2.58 2 934 2622 2 334 2046 
211 11 875-11 924 3 933 3 609 3 285 2 961 2646 2 358 2070 
212 11925-11974 3960 3 636 3 312 2 988 - 2 670 2382 2094 
21~ 11 975-12 024 3 987 3 663 3 339 3015 2 694 2406 2118 
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Jj 
il, 

l, Lfd. 
I< Nr. 

214 
• 215 

216 
'217 

218 
219 
220 
221 
222 

. 223 
: 224 
. 225 

226 
: 227 
'228 
. 229 

230 
231 
232 
233 
234 

. 235 
236 
237 
238 
239 
240 
241 
242 
24'3 
244 
243 
246 
247 
248 
249 
250 
251 
252 
253 
254 
255 
256 
257 
258 
259 
260 
261 
262 
263 
264 
265 

. 266 
267 
268 
269 
270 
271 
272 
273 
274, 
275 
276 
277 
278 
279 
280 
281 

'282 
283 
284 

i285 
286 
287 
288 

Jahreslohn 

von bis 
12 025-12 074 
12 075-12 124 
12125-12174 
12175-12 224 
12 225-12 274 
12 275-12 324 
12 325-12 374 
12 375-12 424 
12 425-12 474 
12 475-12 524 
12 525-12 574 
12 575-12 624 
12 625-12 724 
12 725-12 824 
12 825-12 924 
12 925-13 024 
13 025-13 124 
13 125-1'3 224 
13 225-13 324 
13 325-13 424 
13 425-13 524 
13 525-13 624 
13 625-13 724 
13 725-13 824 
13 825-13 924 
13 925-14 024 
14 025-14124 
'14125-14 224 
14 225-H 324 
14 325-14 424 
14 425-14 524 
14 525-14 624 
14 625-14 724 
14 725-14 824 
14 825-14 924 
14 925-15 024 
15 025-15124 
15125-15 224 
15 225-15 324 
15 325-15 424 
15 425-15 524 
15 525-15 624 
15 625-15 724 
15 725-15 824 
15 825-15 924 
15 925-16 024 
16 025-16 124 
16 125-16 224 
16 225-16 324 
16 325-16 424 
16 425-16 524 
16 525-16 624 
16 625-16 724 
16 725-16 824 
16 825-16 924 
16 925-17 024 
17 025-17124 

- .:!_7 125-17 224 
17 225-17 324 
17 325-17 424 
17 425-17 524 
17 525-17 624 
17 625-17 724 
17 725-17 824 
17 825-17 924 
17 925-18 024 
18 025-18124 
18 125-18 224 
18 225-18 324 
18 325-18 424 
18 425-18 524 
18 525-18 624 
18 625-18 724 
18 725-18 824 
188~.18924 
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Steuer
klasse 

I 

Steuer
klusse 

I! 

4 014 3 690 
4 041 3 717 
40613 3744 
4 ug.:; 3 771 
4122 3 798 
4149 3 825 
4176 3 852 
4 203 3 879 
4 230 3 906 
4 257 3 933 
4 284 3 960 
4 311 3 987 
4 338 4 014 
4 392 '1 068 
4 446 4122 
4 500 4176 
4 554 4 230 
4 608 4 284 
4 662 4 338 
4 716 4 392 
4 770 4 446 
4 824 4 500 
4 878 4 554 
4 932 4 608 
4986 4662 
5046 4 716 
5106 4 770 
5166 4 824 
5 226 4 878 
5 286 4 932 
5 346 4 986 
5 406 5 046 
5 466 5106 
5 526 5166 
5 586 5 226 
5 646 5286 
5 706 5 3411 
5 766 5 406 
5 826 54.f;l6 
5 886 5 526 
5 946 5 586 
6 006 5 646 
6 066 5 706 
6126 5 766 
6186 5 826 
6 246 5 886 
6 306 5 946 
6 366 6 006 
6 426 6 066 
6 486 6126 
6 546 6186 
6 606 6246 
6 666 6306 
6 726 6366 
6 786 6426 
6 846 6 486 
6906 6546 
6966 c 606 
7 026 6666 
7086 6 726 
7146 6 786 
7206 6 846 
7 266 6 906 
7 326 6 966 
7 386 7026 
7 446 7 086 
7506 7146 
7 566 7206 
7626 7266 
7 686 7 326 
7746 7386 
7 806 7 446 
7 866 7 506 
,7932 7 566 
7, 998 'J 626 

Die Lohnste)ler beträgt in 

Steuerklasse Ill 

bei Kiuderermäniguug für 

3 366 
3 393 
3420 
3447 
3474 
3 501 
3528 
3 555 
3 582 
3609 
3636 
3663 
3690 
3744 
3798 
3852 
3906 
3 960 
4 014 
'1 068 
4122 
4176 
4230 
4284 
4338 
4392 
'1446 
4500 
4554 
4608 
4662 
4716 
4770 
4 824 
4878 
4932 
4986 
5046 
5106 
5166 
5226 
5286 
5346 
5406 
5466 
5526 
5586 
5646 
5706 
5766 
5826 
5886 
5946 
6006 
6066 
6126 
6186 
6246 
6306 
(J 366 
6426 
6486 
6 546 
6606 
6666 
6726 
'6786 
6846 
6 906 
6966 
7026 
.7086 
7146 
7206 

'- 'J 266 

3042 
3069 
3 096 
3123 
3150 
3177 
3 204 
3 231 
3 258 
3285 
3312 
3 339 
3366 
3420 
3474 
3 528 
3582 
3 636 
3690 
3744 
3798 

' 3852 
3906 
3960 
4014 
4068 
4122 
4176 
'4 230 
4284 
4338 
4392 
4446 
4500 
4 554 
4608 
4662 
4716 
4 770 
4824 
4 878 
4932 
4986 
5046 
5106 
5166 
5226 
5286 
5346 
5406 
5466 
5526 
5586 
5646 
5706 
5766 
5826 
5886 
5946 
6006 
6066 
6126 
6186 
6246 
6306 
6366 
6426 
6486 
6546 
6606 
6666 
6726 
6786 
6846 
~~.~Ö6 

2718 
2745 
2 772 
2799 
2826 
2 853 
2880 
2907 
2934 
2 961 
2988 
3015 
3 042 
3096 
3150 
3 204 
3 258 
3 312 
3366 
3 420 
3474 
3528 

"3 582 
3 636 
3690 
3744 
3798 
3852 
3 906 
3960 
4014 
4068 
4122 
4176 
4230 
4284 
4338 
4 392 
4446 
'1500 
4554 
4608 
4662 
4716 
\<1770 
)! 824 
'1878 
\<1932 
4 986 
5046 
5106 
5166 
5226 
5286 
5346 
5406 
5466 
5526 
5586 
5646 
5706 
5766 
5826 
5886 
5946 
6006 
6066 
6126 
6186 
6246 
6306 
6366 
6426 
6486 
~546 

2430 
2454 
2478 
2502 
2526 
2550 
2574 
2598 
2622 
2646 
2670 
2694 
2718 
2772 
2826 
2880 
2934 
2988 
3042 
3096 
3150 
3204 
3258 
3 312 
3366 
3420 
3474 
3528 
3582 
3636 
3690 
3744 
3798 
3852 
3906 
3960 
\<1014 
4 068 -
4122 
4176 
4230 
"284 
4338 
'1392 
4446 
4500 
4554 
4608 
4662 
4716 

. 4770 
4824 
4878 
4932 
4986 
5046 
5106 
5166 
5226 
5 286 
5346 
5406 
5466 
5526 
5586 
5646 
5706 
5766 
5826 
5886 
5946 
6006 
6066 
6126 
~}.86 

2142 
2166 
2190 
2 214 
2 238 
2 262 
2 286 . 
2 310 
2 334 
2358 
2 382 
2 406 
2430 
2478 
2 526 
2574 
2 622 
2670 
2718 
2772 
2826 
2 880 
2934 
2988 
3 042 
3 096 
3150 
3204 
3 258 
3 312 
3 366 
3420 
3474 
3 528 
3582 
3636 
3 690 
3744 
3798 
3852 
3906 
3960 
4014 
4068 
'4122 
4176 
4230 
4284 
4338 
4392 
4446 
4500 
'1554 
4608 
4662 
4 716 
'4 770 
4824 
'4 878 
4932 
4986 
5046 
5106 
5166 
5226 
5286 
5346 
5406 
5466 
5526 
5586 
5646 
5706 
5766 
J~ 
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Die Lohnsteuer betriigt in 
,_ 

Steuerklasse Ill 

0fd. Jahreslohn Steuer- Steuer" 
bei Kinderermiilligung lür 

Nr. klasse klasse 
I 11 1 2 3 4 5 

' Kind Kinder Kinder Kinder Kinder 
DM DM QM DM DM DM DM DM -!"'t t 2 3 4 -5 6 7 8 9 

I von bis 

t:g 18 925--19 024 8 064 7686 7326 6966 6 606 6246 5886 
19 025-19 124 8130 7746 7 386 7026 6666 6306 5946 

291 19 125-19 224 8196 7 806 7446 7086 6726 6 366 6 006 
292 19 225-19 324 8 21)2 1866 7 506 7146 6786 6426 6066 
293 19 325-19 424 8328 7932 .7 566 7206 6846 6486 6126 

·294 19 425-19 524 8394 7998 7626 7266 6906 6546 6186 

f295 19 525-19 624 8460 8064 7686 7326 6966 6606 6246 
296 19 625-19 724 8526 8130 7746 7386 7026 6666 6306 

t97 
19 725-19 824 859::. 8196 7 806 7446 7086 6726 6366 

298 19 82.5-19 924 sr'r8 8262 7 866 7 506 7146 6786 6426 
299 19 925-20 024 8724 8328 7932 7 566 7206 6846 6486 

f300 
20 025-20 124 87<.10 8394 7998 7626 7266 6906 6546 

301 20 125-20 224 8 856 &460 8064 7686 7326 6966 6606 
302 20 22.5-20 324 8922 8526 8130 7746 7386 7026 6666 
303 20 32.5-20 424 8988 8592 8196 7806 7446 7086 6726 

l304 20 42.5-20 524 9054 ' 8658 8262 7866 7 506 7146 6786 
305 20 525-20 624 9120 8724 8328 7932 7 566 7206 6 846 

·306 20 62.5-20 724 9186 8790 8394 7998 7626 7 266 6906 
\307 20 725-20 824 9 252 8R56 8460 8064 7686 7326 6 966 

1308 20 825-20 924 9 318 8922 8526 8130 7746 7886 7026 
309 20 925-21 024 9 384 8988 8592 8196 7806 7446 7086 
ß10 21 025-21 124 9450 9054 8658 8262 7 866 7 506 7146 

13n 21 125-21 224 9 516 9120 8724 8328 7932 7 566 7206 
r312 21 225-21 324 9582 9186 8790 8394 7998 7626 7266 
'313 21 325-21 424 9 648 9252 8856 8460 8064 7686 7 326 
1314 21 425-21 524 ,. 9714 9318 8922 8526 8130 7746 7 386 
\315 21 525-21 624 9 780 9 38'! 8 988 8592 8196 7 806 7 446 
316 21 625-21 724 9846 9450 9054 8658 8262 7 866 7 506 

:317 21 72.5-21 824 9 912 9 516 9120 8 724 8328 7932 7 5(:16 
•318 21 825-21 924 9 978 9582 9186 8790 8 394 7998 7626 
1
319 21 925-22 024 10044 9 648 9252 8 856 8460 8 064 7686 
320 22 0~5-22 124 10110 J 714 9318 8 922 8526 8130 7746 
321 22 125-22 224 10176 9780 9384 8988 8 592 8196 7 806 

1322 22 225-22 324 10 242 9846 9 450 9054 8658 8 262 7 866 
,323 22 32.5-22 424 10 308 9 912 9 516 9120 8724 8 328 7932 
324 22 425-22 524 10 374 9 978 9 582 9186 8790 8 394 7998 
325 22 5:25-22 624 10 440 ;o 044 9 648 9252 8 856 8 460 8064 
326 22 625-22 724 10 506 10110 9 714 9 318 8 922 8526 8130 
327 22 725-22 824 10 572 10 ]76 9 780 9 384 8 988 8592 8196 

I 328 22 825-22 924 10 638 }0 242 9846 9 450 9054 8 658 8 262 
\s29 22 925-23 024 10 704 1C 308 9 912 9 516 9120 8724 8328 
,330 23 025-23 124 10 770 10374 9 978 9 582 9186 8790 8 394 
331 23 12.5-23 224 10 836 10 J.10 10 044 9 648 9 252 8856 8 460 

•332 23 225-23 324 10 902 10 506 10110 9714 9318 8922 8 526 
333 23 325-23 424 10968 l'v 572 10176 9780 9 384 8 988 8592 
334 23 425-23 524 11034 10 63S 10242 9 846 9450 9 054 8658 
ß35 2'3 525-23 624 11100 10 704 10 308 9 912 9 516 9120 8724 
336 23 625-23 724 11166 10 770 10 374 9 978 9 582 9186 8790 
337 23 725-23 824 11232 10 836 10440 10 044 9 648 9 252 8 856 

:338 23 825-23 924 11298 10 902 10 506 10110 9714 9 318 8922 
339 23 925-24 024 11364 10 968 10 572 10 176 9 780 9 384 8988 
840 24 025-24 124 11430 11034 10 638 10242 9846 9450 9054 
341 24 125-24 224 'll496 11100 10704 10 308 9912 9 516 9120 

'342 24 225-24 324 11562 ll166 10 770 10 374 9 978 9582 9186 
343 24 325-24 424 11628 11232 10836 10 440 10 044 l 9 648 9252 
344 24 425~241524. 11694 11298 10 902 10 506 10110 9714 i 9 318 
~5 24 525-24 624') 11760 11364 10968 10572 10176 9780 9384 
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J ahreslohnsteuer-Hilfstallelle 
für Arbeitnehmer mit IGnderermällig;ung für mehr als 5 Kinder 

Steuerklasse Steuerklasse Steuerklasse Steuerklasse Steuer~tlasse 

lll/6 lllt7 HilB lll/9 lllt 10 2) Lohnsteuer 3) 
(6 Kinder) (7 Kindet~ (8 Kinder) (9 Kinder) (10 Kinder) 

Jahreslohn Jahreslohn Jahreslohn Jahreslohn Jahreslohn 
DM + •t. 

DM DM DM DM DM 
·> 

1 2 3 4 5 6 

5575- 6 024 6175~ 6624 6775- 7 224 7 375- 7 824 7975- 8424 0,oo + 12 
6 025- 7224 6 625- 7 824 7 225- 8424 7 825- 9 024 8 425--9624 54+ 18 
7 225- 8424 7 825- 9024 8425- 9 624 9025-10 224 9625-10 824 270 + 24 
8425- 9 624 9 025-10224 9 625-10 824 10 225-,-11 424 10 825-12 024 558 + 30 
9 625-10824 10 225-11424 10 825-12 024 11425-12 624 12 025-13 224 918 + 36 

10 825-12 024 11425-12 624 12 025-13 224 12 625-13 824 13 225-14 424 1350 + 42 
12 025-13 824 12 625-14 424 13 225-15 024 13 825-15 624 14 425-16 224 ·1854 + 48 
13 825-18 024 14 425-18 624 15 025-19 224 15 625-19 824 16 225-20 424 2 718 +54 
18 025-22 824 18 625-23 424 19 225-24 024 19 825-24 624'1) 20 425-24 624 1) 4 986 + 60 
22 825-24 624 1) 23 425- 34 624 1) 24 025-24 624 1) 7 866 + 66 

1) Bei eir.em Jahreslohn ab 24 625 DM ist äie Lohnste<Uer wie folgt zu ermitteln: Vom Jahreslohn sind 624 DM zuzüglich des etwa 
auf der Lohnsteuerkarte vermerkten steuerfreien Jahresbetrags abzuziehen. Auf d<m verbleibenden Jahreslohn ist die Einkommensteuer
jahrestabelle (Anlage 1 zur Einkommensteuer-Durchführungsverordnung vom 2. Juni 1949) anzuwenden. 

. 2) Bei ArbPitnehmern mit Kinderermäßigung für mehr als 10 Kin der ist Spalte 5 der Jahreslohnsteuer-Hilfstabelle anzuwenden nach 
Abzug von 600 DIII vom Jahreslohn für jedes weitere Kind. 

3) Die in Spalte 6 bezeichneten Prozentsätze sind bis zu einem Jahreslohn von 12 624 DM für je volle 50 DM. bei einem Jahreslohn 
ab 12 625 DM für je volle 100 PM. des den Anfangswert der zutreffenden Lohnstufe übersteigenden Jahreslohns zu berechnen. 

Herausgegeben vom Büro des Wirtschaftsrates Frankfurt am Main, Börsenstraße 2. Vertrieb: ,.Oeffentlicher Anzeiger" für das Vereinigte 
Wirtschaftsgebiet, FrankfurttMain. Druck: Druclc- und Verlagshaus Frankfurt am Main G. m. b. H. 

Das G<;~etzblatt der Verwaltung des Vereinigten vVirtsch.aftsgebietes erscheint nach Bedarf. Bestellung nur durch die Post. Bezugspreis 
vterte!Jahrhch DM 2.- zuzuglieh Zustellgebuhr. Emzelstucke zum Preise von DM 0.3C je Stück gegen Voreinsendung des erforderlichen 

Betrages .an "Oeffentlicher Anzeiger", FrankfurtjMain 1 Postfach. Postscheclclwnto; Franl<furtjMain 3709, 
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INHALT: 
Tag Seite 

8. 7. 49 Erstes Gesetz zur Aenderung und Ueberleitung von Vorschriften auf dem Gebiet 
des gewerblichen Rechtsschutzes ...... , . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 175 

2. 7. 49 Zweites Gesetz zur Aendenmg und Ueberleitung von Vorschriften auf dem Gebiet 
'des gewerblichen Hechtsschutzes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 179 

7. 7. 49 Gesetz über Maßnahmen auf dem Gebiet der tierischen Erzeugung (Tierzuchtgesetz) 181 
7. 7. 49 Gesetz über die Verwaltung der Zölle und der Umsatzausgleichsteuer . . . . . . . . . . . . . . 182 
2. 7. 49 Bekanntmachung über den Schutz von Erfindungen, Mustern und Warenzeichen 

auf einer Ausstellung........................................................................ 182 
9. 7. 49 Bekanntmachung über den Schutz von Erfindungen, Mustern und Warenzeichen 

auf einer Ausstellung........................................................................ 182 

ERSTES GESETZ 
zm· Aenderung und Ueberleitung von Vorschriften auf dem Gebiet des gewerblichen Rechtsschutzes. 

Vom 8. Juli 1949. 

Inhaltsübersicht: 
§§ 

Erster Abschnitt: Patentgesetz , ........ , . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1-6 

Artikel 1 Aenderung von Rechtsvorschriften ..................... : . .................... . 
Artikel 2 Uebergangsbestimmungen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2-6 

Zweiter Abschnitt: Gebrauchsmustergesetz...................................................... 7-9 

Artikel 3 Aenderung von Rechtsvorschriftep ...................................... , ...... . 
Artikel 4 Uebergangsbestimmungen 8-9 

Dritter Abschnitt: Warenzeichengesetz ....................... , ...... ; . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10-12 

Artikel 5 Uebergangsbestimmungen 10-'--12 

Vierter Abschnitt: Alt-Schutzrechte und Alt-Schutzrechtsanmeldungen ............... , . . . . . . . 13-34 

Artikel 6 Gemeinsame Bestimmungen für Alt-Schutzrechte . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13-19 

Artikel 7 Besondere Bestimmungen für Alt-Patente . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20-24 

Artikel 8 Besondere Bestimmungen für Alt-Gebrauchsmuster . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25-27 

Artikel 9 Besondere Bestimmungen für Alt-Warenzeichen .................... ·........ 28 

Artikel 10 Alt-Schutzrechtsanmeldungen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29-34 

Fünfter Abschnitt: Gemeinsame Bestimmungen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35-38 

Artikel 11 Uebergang von Zuständigkeiten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35 

Artikel 12 Schlußbestimmungen ...... : . ............................................ ? . . . . . . . 36-33 

Der Wirtschaftsrat hat das folgende Gesetz beschlossen: 

ERSTER ABSCHNITT 
Patentgesetz 

Artikel 1· 
Aenderung von Rechtsvorschriften 

§ 1 

4. § 15 erhält folgende Fassung: 

Nr. 24 

Das Patentgesetz vom 5. Mai 1936 (Reichsgesetzbl. II 

"(1) Weigert sich der Patentinhaber, die Benutzung 
der Erfindung einem anderen zu gestatten, der sich 
erbietet, eine angemessene Vergütung zu zahlen und 
Sicherheit dafür zu leisten, so ist diesem die Befugnis 
zur Benutzung zuzusprechen (Zwangslizenz), wenn die 
Erlaubnis im öffentlichen Interesse Jeboten ist, und 
wenn mindestens drei Jahre vergangen sind, seit die 
Erteilung des Patentes bekanntgemacht worden ist. Die 
Befugnis kann eingeschränkt erteilt und von Bedingun
gen abhängig gemacht werden. 

S. 117) in der Fassung des Gesetzes vom· 9. April 1938 
(Reichsgesetzbl. II S. 129) und der Verordnung vom 23. Ok
tober 1941 (Reichsgesetzbl. II S. 372) wird wie folgt geändert: 

1. § 7 Abs. 2 wird gestrichen. 
2. § 8 erhält folgende Fassung: 

"Die Wirkung des Patents tritt insoweit nicht ein, als 
der Verwaltungsrat des Vereinigten Wirtschaftsgebietes 
bestimmt, daß die Erfir,dung im Interesse der öffent
lichen Wohlfahrt benutzt werden soll. Doch hat der 
Patentinhaber in diesen Fällen gegen die Verwaltung 
des Vereinigten Wirtschaftsgebietes Anspruch auf ange
messene Vergütung, die in Ermangelung einer Verstän
digung im Rechtswege festgesetzt wird. Eine Bestim
mung nach Satz 1 ist dem in der Rolle (§ 24) als 
Patentinhaber Eingetragenen vor Benutzung der Erfin
dung mitzuteilen." 

3. § 14 Abs. 6 wird gestrichen. 

(2) ·Das Patent ist, soweit nicht Staatsverträge ent
gegenstehen, zurückzunehmen, wenn die Erfindung aus
schließlich oder hauptsächlich außerhaJb Deutschlands 
ausgeführt wird. Die Zurücknahme kann erst zwei 
Jahre nach rechtskräftiger Erteilung einer Zwangs
lizenz und nur dann verlangt werden, wenn dem öfferit
lichen Interesse durch Erteilung von Zwangslizenzen 
weiterhin nicht genügt werden kann. Diese Einschrän
kungen gelten jedoch nicht bei Angehörigen ein~s aus
ländischen Staates, der hierin keine Gegenseitigkeit 
gewährt. Die Uebertragung des Patents auf einen 
anderen ist insofern wirkungslos, als sie nur den Zweck 
hat, der Zurücknahme zu entgehen. 

5. § 16 Abs. 2 wird gestrichen. 
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6. § 17 Abs. 2 erhält folgende Fassung: 
"(2) Das Patentamt besteht aus einem Präsidenten, 

den Senatspräsidenten. aus Mitgliedern. welche die 
Befähigung zum Richteramt oder zum höheren Verwal
tungsdienst haben (rechtskundige Mitglieder). und aus 
Mitgliedern, die in einem Zweig der Technik sachver
ständig sind (technische Mitglieder). Die rechtskundigen 
und technischen Mitglieder werden, wenn sie im Staats
dienst ein Amt bekleiden, auf die Dauer dieses Amtes, 
andernfalls auf Lebenszeit berufen." 

7. In § 24 Abs. 3 werden die Worte gestrichen: 
"insoweit es sich nicht um ein im Namen des Reiches 
oder der selbständigen Reichsverkehrsanstalten fi.;r 
Zwecke der Landesverteidigung genommenes Patent 
handelt." 
In § 24 Abs. 4 werden die Worte gestrichen: 
"soweit deren Einsicht jedermann freisteht." 

8. In § 3>0 eAbs. 3 Satz 2 wird das Wort "Berlins" durch 
die Worte "des Sitzes des Patentamtes" ersetzt. 
§ 30 Abs. 5 wird gestrieben 

9. § 37 Abs. 4 Satz 3 wird gestrichen. 

10. § 41 Abs. 1 erhält folgende Fassung: 
"(1) In dem Verfahren wegen Erteilung der Zwangs
lizenz kann dem Antragsteller auf seinen Antrag die 
Benutzung der Erfindung durch einstweilige Verfügung 
gestattet werden, wenn er glaubhaft macht, daß die 
Voraussetzungen des § 15 Abs. I vorliegen und daß die 
alsbaldige Erteilung der Erlaubnis im öffentlichen 
Intere>se dringend geboten ist." 

§ 41 Abs. 6 erhält folgende Fassung: 
"(6) Die Entscheidung, durch welche die Zwangslizenz 
zugesprochen wird, kann auf Antrag gegen oder ohne 
Sicherheitsleistung für vorläufig vollstreckbar erklärt 
werden, wenn dies im öffentlichen Interesse Hegt. 
Wird die Entscheidung aufgehoben oder geändert, so 
ist der Antragsteller zum Ersatz des Schadens ver
pflichtet, der dem Patentinhaber durch d~e Vollstrek
kung entstanden ist." 

11. In § 49 -Abs. 1 wird das Wort "Gefängnis" durch die 
Worte "Geldstrafe oder mit Gefängnis bis zu einem 
Jahr" ersetzt. . 

12. § 51 Abs. 2 erhält folgende Fassung: 
"(2) Die Landesjus.tizminister können die Patentstreit
sachen für die Bezirke mehrerer Landgerichte einem 
von ihnen zuweisen." 

13. § 52 Abs. 5 wird gestrichen. 

Artikel 2 

Uebergangsbestimmungen 
§ 2 

(1) Die auf Grund des Gesetzes über die Errichtung von 
Annahmestellen für Patent-, Gebrauchsmuster- und WS~ren
zeichenanmeldungen vom 5. Juli 1948 (WiGBI-. S. 65) bei 
den Annahmestellen Darmstadt und Berlin eingereichten 
Patentanmeldungen werden mit dem aus ·dem genannten 
Gesetz sich ergebenden Zeitrang vom Patentamt nach 
Maßgabe dieses Gesetzes weiterbehandelt. 

(2) Innerhalb von drei Monaten nach der Eröffnung des 
Patentamtes ist die Anmeldegebühr zu entrichten. Auf die 
Anmeldegebühr werden die an die Annahmestelle entrich
teten Gebühren angerechnet. 

§ 3 
Die Bestimmungen über das Verfahren in Patentsachen 

(§§ 26 bis 34 des Patentgesetzes) sind bis auf weiteres mit 
folgender Maßgabe anzuwenden: 
1. Eine ·Prüfung auf Neuheit und darauf, ob die Erfindung 

Gegenstand des auf eine frühere Anmeldung erteilten 
Patentes ist, findet vor der Bekanntmachung (§ 30 des 
Patentgesetzes) nicht statt. 

2: Abweichend von § 30 Abs. 4 des Patentgesetzes kam'! 
die Bekanntmachung der Anmeldung auf Antrag des 
Patentsuchers auf länger als sechs Monate ausgesetzt 
werden; bis zur Dauer von sechs Monaten darf die Aus
setzung nicht versagt werden. Auf Alt-Patentanmeldun
gen (§ 29) ist diese Bestimmung nicht anzuwenden. 

3. Die Einspruchsfrist gemäß § 32 Abs. 1 Satz 1 des Patent
gesetzes beträgt vier Monate. Einspruchbegründende 
Tatsachen können noch nach Ablauf der Einspruchs.frist 

vorgebracht werden Die PrüfungssteHe kann eine Aus
schlußfrist setzen. 

4. Mit dem Einspruch ist eine Gebühr von 30.- Deutsche 
Mark zu entrichten. Wird sie nicht gezahlt, so gilt der 
Einspruch als nicJ;~t erhoben. 

5. Wird der Einspruch .auf die Behauptung gestützt, daß 
der Gegenstand der Anmeldung nach § 2 des Patent
gesetzes nicht patentfähig sei, so ist zusammen mit dem 
Einspruch eine Photokopie oder beglaubigte bschrift 
der Druckschrift, die zur Begründung der Beh:mptung 
angeführt wird, dem Patentamt in zwei Stücken einzu
reichen. Erfolgt die Einreichung trotz einer vom Patent
amt unter Androhung der Folgen gesetzten Frist von 
zwei Monaten nicht, so gilt der Einspruch als nicht er
hoben. 

6. Wird ein Einspruch nicht erhoben oder der Einspruch 
zurückgenommen, so beschließt die Prüfungsstelle die 
Erteilung des Patents. 

7. Die Prüfungsstelle kann dem Anmelder in jeder Lage 
des Verfahrens die Druckschriften entgegenhalten, die 
zur Abgrenzung des Gegenstandes der Anmeldung von 
dem Stand der Technik in Betracht kommen. 

8. In der Patentschrift sind die Druckschriften anzugeben, 
die im Einspruchsverfahren oder nach Ziffer 7 zur Ab
grenzung des Gegenstandes der Anmeldung von den1 
Stand der Technik in Betracht gezogen worden sind. 

§ 4 
(1) Hat der Anmelder oder sein Rechtsvorgänger vor dem 

1 Oktober 1948 die Erfindung im Inland vollendet und so 
niedergelegt, daß danach' die Benutzung durch andere Sach
verständige möglich erscheint, so steht eine nach der Nie
derlegung erfolgte Veröffentlichung oder offenkundige Be
nutzung der Erlangung des Patentschutzes nicht entgegen. 

(2) Haben mehrere die Erfindung unabhängig vonein
ander gemacht, so steht das Recht auf das Patent demjeni
gen Anmelder zu, der oder dessen Rechtsvorgänger die Er
findung vor dem 1. Oktober 1948 und früher als der andere 
Anmelder oder dessen Rechtsvorgänger im Inland vollendet 
und so niedergelegt hat, daß danach die Benutzung durch 
andere Sachverständige möglich er~cheint. 

(3) Die Vorschriften in Abs. 1 und 2 gelten nicht für: 
1. Alt-:-Patentanmeldungen (§ 29), 
2. Anmeldungen, die später als einen Monat nach Eröff

nung des Patentamtes bewirkt werden, 
3. Erfindungen, die vor dem 1. Juli 1944 vollendet waren. 

(4) Einwendungen gegen die Erteilung eines. Patentes 
nach Maßgabe von Abs. 1 bis 3 sind im Einspruchsverfah
ren nach § 32 des Patentgesetzes oder im Verfahren wegen 
Erklärung der Nichtigkeit nach §§ 37 bis 40 des Patent
gesetzes geltend zu machen. 

§ 5 
Das erweiterte Vorbenutzungsrecht des § 7 Abs. 2 des 

Patentgesetzes bleibt gegenüber den vor dem 1. Januar 
1950 eingereichten Anmeldungen und den darauf erteilten 
Patenten bestehen. 

§ 6 
§ 52 des Patentgesetzes ist bis auf weiteres nicht anzu

wenden. 

ZWEITER ABSCHNITT 

Gebrauchsmustet·gesetz 

Artikel 3 
Aenderung von Rechtsvorschriften 

§ 7 
Das Gebrauchsmustergesetz vom 5. Mai 1936 (Reichs

gesetzbl. II S. 130) wird wie folgt geändert: 
1. § 3 Abs. 5 Satz 2 wird gestrichen. 
2. In § 16 Abs. 1 wird das Wort "Gefängnis" durch die 

Worte "Geldstrafe oder mit Gefängnis bis zu einem 
Jahr" ersetzt. 

Artikel 4 

Uebergangsbestimmungen 
§ 8 

(1) Die auf Grund des Gesetzes über die Errichtung von 
Annahmestellen für Patent-, Gebrauchsmuste~·- und Waren
zeichenanmeldungen vom 5. Juli 1948 (WiGBl. S. 65) 
bei den Annahmestellen Darmstadt und Berlin eingereich-
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ten Gebrauchsmusteranmeldungen werden mit dem aus 
dem genannten Gesetz sich ergebenden Zeitrang vom Pa
tentamt nach Maßgabe dieses Gesetzes weiterbehandelt. 

(2) Innerhalb von drei Monaten nach Eröffnung des 
Patentamtes ist die Anmeldegebühr zu entrichten. Auf die 
Anmeldegebühr werden die an die Annahmestelle entrich
teten Gebühren angerechnet. 

§ 9 

(1) Auf Gebrauchsmuster ist § 4 Abs. 1 und 2 entspre
chend anzuwenden. 

(2) Der Gebrauchsmusterschutz wird durch die Eintra
gung nicht begründet, soweit das Muster Gegenstand einer 
Patentanineldung ist, deren Anmelder oder dessen Rechts
vorgänger die Erfindung vor dem 1. Oktober 1948 und 
früher als der Anmelder des Gebrauchsmusters oder dessen 
Rechtsvorgänger im Inland vollendet und so niedergelegt 
hat, daß danach die Benutzung durch andere Sachverstän
dige möglich erscheint. 

(3) Soweit ein früher oder gleichzeitig angemeldetes 
Patent in ein Gebrauchsmuster eingreift, dessen Gegenstand 
von dem Anmelder oder dessen Rechtsvorgänger vor dem 
1. Oktober 1948 und frühei· als der Gegenstand der Patent
anmeldung im Inland vollendet und so niedergelegt wor
den ist. daß danach die Benutzung durch andere Sachver
ständige möglich erscheint, darf das Recht aus diesem Pa
tent ohne Erlaubnis des Inhabers des Gebrauchsmusters 
nicht ausgeübt werderi. 

(4) Die Vorschrift des § 4 Abs. 3 ist entsprechend. an
zuwenden. 

(5Y Einwendungen gegen die Eintragung eines Ge
brauchsmusters nacli Maßgabe von Abs. 1, 2 und 4 sind nur 
im Löschungsverfahren nach §§ 8 bis 11 des Gebrauchs
mustergesetzes geltend zu machen. 

DRITTER ABSCHNITT 
Warenzeichengesetz 

Artikel 5 

U ebergangsbestimmungen 
§ 10 

(1) Die auf Grund des Gesetzes über die Errichtung von 
Annahmestellen für Patent-, Gebrauchsmuster- und Wareu
zeichenanmeldungen vom 5. Juli 1948 (WiGBl. S. 65) 
bei den Annahmestellen Darmstadt und Berlin eingereich
ten Warenzeichenanmeldungen werden mit dem aus dem 
genannten Gesetz sich ergebenden Zeitrang vom Patentamt 
nach Maßgabe dieses Gesetzes weiterbehandelt. 

(2) Innerhalb von drei Monaten nach Eröffnung des 
Patentamtes sind die Anmeldegebühren und die Klassen
gebühren (§ 2 Abs. 3 qes Warenzeichengesetzes) zu ent
richten. Auf die Gebühren we1;den die an die Annahme
stelle entrichteten Gebühren angerechnet. 

§11 
Das Warenzeichengesetz vom 5. Mai 1936 (Reichsge

setzbl. II S. 134) ist bis auf weiteres in folgender Fassung 
anzuwenden: 

1. § 2 Abs. 4 erhält folgende Fassung: 
"(4) Wird die Anmeldung zurückgenommen oder zu

rückgewiesen, bevor das Patentamt die Bekanntmachung 
der Anmeldung nach § 5 Abs. 2 beschlossen hat, so wird 
die für mehr als eine Klasse oder Unterklasse gezahlte 
Gebühr erstattet." 

2. § 5 erhält folgende Fassung: 
"(1) Entspricht die Anmeldung den gesetzlichen Anfor

derungen (§§ 1, 2) und liegt kein Eintragungshindernis 
nach § 4 vor, so beschl'ießt das J;'atentamt die Bekannt
machung der Anmeldung. 

(2) Die Anmeldung wird dadurch bekanntgemacht, daß 
das angemeldete Zeichen. der Zeitpunkt der Anmeldung, 
Name und Wohnort des Anmelders und seines etwaigen 
Vertreters (§ 35 Abs. 2) sowie die nach § 2 Abs. 1 der 
Anmeldung beizufügenden Angaben und das Akten
zeichen der Anmeldung einmal im Warenzeichenblatt 
ve1;öffent!icht werden. § 7 ist entsprechend anzuwenden. 

(3) Ist dem Prüfer bekannt, daß das angemeldete 
Zeichen mit einem anderen für gleiche oder gleichartige 
Waren früher angemeldeten Zeichen übereinstimmt. so 
kann er den Inhaber dieses Zeichens auf die Bekannt
machung hinweisen. 

(4) Wer für gleiche oder gleichartige Waren ein mit dem 
angemeldeten Zeichen übereinstimmendes Zeichen (§ 31) 
früher angemeldet hat, kann innerhalb dreier Monate 
nach der Bekanntmachung auf Grund des früher ange
meldeten Zeichens Widerspruch gegen die Eintragung 
des neu angemeldeten Zeichens erheben. Gegen die Ver
säumnis dieser Frist gibt es keine Wiedereinsetzung in 
den vorigen Stand. 

(5) Mit dem Widerspruch ist eine Gebühr von zehn 
Deutsche Mark zu entrichten. Wird die Gebühr nicht 
gezahlt, so gilt der Widerspruch als nicht erhoben. 

(6) Wird Widerspruch erhoben, so entscheidet das Pa
tentamt durch Beschluß, ob die Zeichen übereinstimmen. 
In dem Beschluß kann das Patentamt nach freiem Er
messen bestimmen, inwieweit einem Beteiligten die 
durch eine Anhörung oder eine Beweisaufnahme ver
ursachten Kosten zur Last fallen Diese Bestimmung 
kann auch getroffen werden, wenn die Anmeldung oder 
der Widerspruch ganz oder teilweise zurückgenommen 
wird. Die Kostenentscheidung ist für sich allein nicht 
anfechtbar, auch wenn sie den einzigen Gegenstand des 
Beschlusses bildet. 

(7) Wird kein Widerspruch erhoben, so wird das 
Zeichen eingetragen. 

(8) Der Präsident des Patentamtes kann Bestimmun
gen über die Form des Widerspruchs erlassen, namentlich 
die Verwendung eines Formbl'attes vorschreiben." 

3. In § 6 Abs. 1 ist an Stelle von "§ 5 Abs. 1" zu setzen: 
"§ 5 Abs. 6". 

4. § 6 erhält folgenden Abs. 3: 
"(3) Wird nach der Bekanntmachung (§ 5 Abs. 2) die 
Anmeldung zurückgenomnien oder wird die Eintragung 
versagt, so ist dies bekanntzumachen." 

5 In §. 10 Abs. 3 letzter Satz ist an Stelle von "§ 5 Abs. 1 
Sätze 4 bis 6" zu setzen: "§ 5 Abs. 6 Sätze 3 bis 5". 

6. In § 12 Abs. 2 Satz 1 ist hinter "§ 5 Abs. 1" einzufügen: 
", 6 und 7". 

§ 12 
(1) Sind mehrere· übereinstimmende Zeichen (§ 31 des 

Wa·renzeichengesetzes) für gleiche oder gleichartige Waren 
angemeldet, so steht das Recht auf die Eintragung dem
jenigen Anmelder zu, der oder dessen Rechtsvorgänger sich 
des Zeichens in seinem Geschäftsbetrieb vor dem 1. Oktober 
1948 und früher als der andere Anmelder oder dessen 
Rechtsvorgänger im Inland bedient hat. 

(2) Die Vorschrift des Abs. 1 gilt nicht: 
1. für Alt-Warenzeichenanmeldungen (§ 29), 
2. für Anmeldungen, die später als einen Monat nach Er

öffnung des Patentamtes bewirkt werden, 
3. wenn die Benutzung•vor dem 1. Juli 1944 begonnen hat. 

(3) Einwendungen gegen die Eintragung eines Zeichens 
nach Maßgabe von Abs. 1 und 2 sind im Widerspruchs
verfahren nach § 5 des Warenzeichengesetzes oder im 
Löschungsverfahren nach § 11 Abs. 2 des Warenzeichen
gesetzes geltend zu machen .. § 6 Abs. 2 Satz 2 und 3 des 
Wa·renzeichengesetzes sind ents·prechend anzuwenden, 

VIERTER ABSCHNITT 
Alt-Schutzrechte und Alt-Schutzrechtsanmeldungen 

Artikel 6 

Gemeinsame Bestimmungen für Alt-Schutzrechte 
§ 13 

(1) Für die vor dem 8. Mai 1945 von dem Reichspatent
amt erteilten, noch in Kraft befindlichen Patente (Alt
Patente), eingetragenen Gebrauchsmuster (Alt-Gebrauchs
muster) und eingetragenen Warenzeichen (Alt-Warenzeichen) 
nimmt das Patentamt für das Vereinigte Wirtschaftsgebiet 
die Aufgaben des Reichspatentamtes wahr. 

(2) Das Patentamt führt die Patent-, Gebrauchsmuster
und Warenzeichenrolle des Reichspatentamtes nach Maß
g<:!be dieses Gesetzes weiter. 

§ 14 
Alt-Schutzrechte (Alt-Patehte, Alt-Gebrauchsmuster und 

Alt-Warenzeichen) können in den Fällen, in denen sie auf 
Grund gesetzlicher VorscQ.rift erlöschen würden, im Ver
einigten Wirtschaftsgebiet nicht mehr geltend gemacht 
werden. Das gleiche gilt bei Zurücknahme oder Nichtig
erklärung. 
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§ 15 
Ein Alt-Schutzrecht kann mit Ablauf des 30. Juni 1950 

iin Vereinigten Wirtschaftsgebiet nicht mehr geltend ge
macht werden, wenn nicht bis zu diesem T.age von dem 
Inhaber oder für ihn beim Patentamt beantragt wird. es 
aufrech tzuer halten. 

§ 16 
(1) Wer ohne eigenes Verschulden die Frist des § 15 ver

säumt hat, ist auf Antrag wieder in den vorigen Stand ein
zusetzen. 

(2) Die Vorschriften des § 43 Abs. 2 Satz 1 bis 3 und 
Abs. 3 und 4 des Patentgesetzes sind entsprechend an
zuwenden; jedoch gilt § 43 Abs. 4 des Patentgesetzes nicht 
für Warenzeichen. 

(3) Im Falle des § 43 Abs. 4 des Patentgesetzes hat der 
Inhaber des Alt-Patentes oder des Alt-Gebrauchsmusters 
vom Tage des Wiederinkrafttretens an einen Anspruch "Uf 
angemessene Vergütung. § 14 Abs. 4 und 5 des Patentgesetzes 
sind entsprechend anzuwenden. 

§ 17 
(1) Ueber Anträge nach den §§ 15 und 16 entscheidet aus

schließlich das Patentamt, bei Alt-Patenten die Paümt
abteilung, bei Alt-Gebrauchsmustern die Gebrauchsmuster
abteilung, bei Alt-Warenzeichen die Warenzeichenabteilung. 
Die Zurückweisung des Antrages erfolgt durch Beschluß. 
Die rechtskräftige Zurückweisung hat die Wirkung, daß. der 
Antrag als nicht gestellt gilt. 

(2) Das Patentamt kann die Einreichung von Unterlagen 
über das Alt-Schutzrecht sowie der in dem Verfahren vor 
dem.Reichspatentamt ergangenen Bescheide und Beschlüsse 
oder beglaubigter Abschriften davon verlangen. Es kann 
den Antrag zurückweisen, wenn der Antragsteller di<- ge
nannten Unterlagen innerhalb einer bestimmten Frist nicht 
eingereicht hat und anderweitige Unterlagen dem Patentamt 
keine genügenden Anhaltspunkte für das Bestehen und den 
Inhalt des Alt-Schutzrechtes geben. 

§ 18 
(1) In der Patent-, Gebrauchsmuster- und Warenzeichen

rolle ·wird vermerkt, wenn ein Alt-Schutzrecht aufrecht
erhalten worden ist oder nicht mehr geltend gemacht werden 
kann (§ 15). 

(2~ Die aufrechterhaltenen Alt-Schutzrechte werden in 
Uebersichten im Patentblatt oder Warenzeichenblatt ver
öffentlicht. 

§ 19 
(1) Beim Reichspatentamt eingeleitete, noch nicht er

ledigte Verfahren wegen Erklärung der Nichtigkeit oder 
Zurücknahme eines Alt-Patentes oder wegen Erteilung 
einer Zwangslizenz werden beim Patentamt nicht fort
gesetzt. Die Verfahren können auf Antrag erneut mit der 
in § 14 bestimmten Wirkung beim Patentamt eingeleitet 
werden. · 

(2) Das gleiche gilt für noch nicht erledigte Anträge auf 
Löschung eines Alt-Gebrauchsmusters oder Alt-Waren
zeichens. 

Artikel 7 

Besondere Bestimmungen für Alt-Patente 
§ 20 

(1) Bei aufrechterhaltenen Alt-Patenten, bei denen die 
Eintragung in die öffentliche Rolle oder die Veröffent
lichung der Patentschrift unterblieben ist, wird die Ein
tragung oder die Veröffentlichung nachgeholt. 

(2) Soweit die Wirkung des Patentes nicht be1:eits ein
getreten ist, tritt sie mit der Veröffentlichung der Patent
schrift ein. 

§ 21 
Die auf Grund der Verordnung zur Einschränkung von 

Veröffentlichungen im Patentwesen vom 15. Januar 1944 
(Reichsgesetzbl. II S. 5) in der Patentrolle und in den amt
lichen Veröffentlichungen unterbliebenen Angaben werden, 
soweit die Alt-Patente aufrechterhalten werden, in die 
Patentrolle eingetragen und im Patentblatt veröffentlicht. 

~ ?.?. 

Die in den§§ 2 und 3 der Verordnung über außerordent
liche Maßnahmen im Patent'- und Gebrauchsmusterrecht 
vom 10. Januar 1942 (Reichsgesetzbl. II S. 81) genannten 
Alt-Patente, die das achtzehnte Jahr ihrer Schutzdauer 
überschritten haben, können mit Ablauf des 31. Dezember 
1949 im Vereinigten Wirtschaftsgebiet nicht mehr geltend 
gemacht werden. 

!i 23 
Für Alt-Patente werden die vor dem 1. Juli 1948 fällig 

gewordenen Jahresgebühren für das Vereinigte Wirtschafts
gebiet nicht erhoben. 

§ 24 
(1) Für aufrechterhaltene Alt-Patente sind die nach dem 

30. Juni 1948 fällig gewordenen und fällig werdendton 
Jahresgebühren im Vereinigten Wirtschaftsgebiet m Höhe 
von zwei Drittel der im Gesetz über die patentamtlwhen 
Gebühren vom 5. Mai 1936 (ReichsgesetzbL II S. 142) ent
haltenen Gebührensätze zu entrichten: die Gebühren werden 
auf volle Markbeträge nach oben abgerundet. 

(2) Das Alt-Patent kann im Vereinigten Wirtschafts
gebiet nic~t mehr geltend gemacht werden, wenn die Ge
bühren nach Zustellung der amtlichen Nachricht (§ 11 des 
Patentgesetzes) nicht rechtzeitig entrichtet werden. 

Artikel R 

Besondere Bestimmungen für Alt-Gebrauchsmuster 
§ 25 

. Bei aufrechterhaltenen Alt-Gebrauchsmusterri. bei denen 
die Eintragung in die öffentliche Rolle unterblieben tst, wird 
die Eintragung nachgeholt. 

§ 26 
Die auf Grund der Verordnung zur Einschränkung von 

Veröffentlichungen im Patentwesen vom 15. Januar 1944 
(Reichsgesetzbl. II S. 5) in der Gebrauchsmusterrolle und 'n 
den amtlichen Veröffentlichungen unterbliebenen Angaben 
werden, soweit die Alt-Gebrauchsmuster aufrechterhalten 
werden, in die Gebrauchsmusterrolle .eingetragen und im 
Patentblatt veröffentlicht. 

§ 27 
Für Alt-Gebrauchsmuster werden die Verlängerungs

gebühren für das Vereinigte Wirtschaftsgebiet nicht erhoben. 

Artikel 9 

Besondere Bestimmungen für Alt-Warenzeichen 
§ 28 

(1) Für aufrechterhaltene Alt-Warenzeichen sind die Ver
längerungs- und Klassengebühren gemäß § 9 des Wareu
zeichengesetzes zu entrichten. 

(2) Der Präsident des Patentamtes kann bestimmen, daß 
die im Zeitpunkt des Inkrafttretens dieses Gesetzes ein
getragenen Alt-Warenzeichen bei der nächstfolgenden Ver
längerung der Schutzdauer erneut im Warenzeichenblatt auf 
Kosten des Zeicheninhabers veröffentlicht werden. 

(3) Das Alt-Warenzeichen kann im Vereinigten Wirt-' 
schaftsgebiet nicht mehr geltend gemacht werden, wenn die 
Gebühren nach Zustellung. der amtlichen Nachricht (§ 9 
des Warenzeichengesetzes) nicht rechtzeitig entrichtet 
werden. 

Artikel 10 

Alt-Schutzrechtsanmeldungen 
§ 29 

Die vor dem 8. Mai 1945 beim Reichspatentamt ein
gereichten, noch nicht erledigten Patent- und Waren
zeichenanmeldungen (Alt-Patent- und .Alt-Warenzeichen
anmeldungen) werden mit dem beim Reichspatentamt be
gründeten· Zeitrang für das Vereinigte Wirtschaftsgebiet 
nach Maßgabe dieses Gesetzes weiterbehandelt. 

§ 30 
(1) Alt-Patent- und Alt-Warenzeichenanmeldungen (§ 29) 

werden im Vereinigten Wirtschaftsgebiet nicht weiter
behandelt, wenn nicht bis zum 30. Juni 1950 von dem An
melder oder für ihn beim Patentamt beantragt wird, sie 
aufrechtzuerhalten. Mit dem Antrag ist erneut die An
meldegebühr zu entrichten. 

(2) Ueber die Anträge nach Abs. 1 entscheiden die 
Prüfungsstellen. Die Zurückweisung des Antrags erfolgt 
durch Beschluß. Die rechtskräftige Zurückweisung hat die 
Wirkung, daß der Antrag als nicht gestellt gilt. 

(3) Die Vorschriften des § 16 und des § 17 Abs. 2 sind 
ents'prec~hend anzuwenden. 

§ 31 
(:1) Alt-Patent- und Alt-Warenzeichenanmeldungen, deren 

Zurücknahme beim Patentamt erklärt wird oder die auf 
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Grund gesetzlicher Vorschrift als zurückgenommen gelten, 
werden im Vereinigten Wirtschaftsgebiet nicht weiter
behandelt. 

(2) Wird eine Alt-Patentanmeldung, die vom Reichs
patentamt bekanntgemacht worden ist, im Vereinigten 
Wirtschaftsgebiet nicht weiterbehandelt, so ~{Önnen Rect.te 
aus der Bekanntmachung (§ 30 des Patentgesetzes) dort nicht 
geltend gemacht werden. 

(3) Eine Bekanntmachung nach § 35 Abs. 2 des Patent
gesetzes wird nicht vorgenommen, soweit die Anmeldung 
vom· Reichspatentamt bekanntgemacht worden war <§' 30 
des Patentgesetzes). 

§ 32 

(1) Im Falle der Weiterbehandlung von Alt-Patent- oder 
Alt-Warenzeichenanmeldungen verlieren Beschlüsse nach 
§§ 29, 32 des Patentgesetzes, §§ 5. 6 des Warenzeichen
gesetzes, die noch nicht rechtskräftig geworden sind, sowie 
sonstige Beschlüsse im Verfahren vor dem Reichspatentamt 
ihre Wirkung. Das gleiche gilt für die beim Reichspatentamt 
erhobenen Einsprüche (§ 32 des Patentgesetzes) und Wider
sprüche (§ 5 ·des Warenzeichengesetzes). 

(2) Von dem Reichspatentamt bereits erfolgte Bekannt
machungen (§ 30 des Patentgesetzes) werden nach Maßgabe 
des § 3 wiederholt. Die erneute Bekanntmachung tritt . n 
die Stelle der früheren Bekanntmachung. Die Vorschrift 
des§ 26 Abs. 5 des Patentgesetzes ist bis zum Beschluß über 
die wiederholte Bekanntmachung anzuwenden. 

§ 33 
Die Vorschriften der §§ 23 und 24 sind auf Patente, die 

auf Grund von Alt-Patentanmeldungen .erteilt werden, ent
~vrechend anzuwenden. 

§ 34 
Die vor dem 8. Mai 1945 beim ReichS'patentamt einge

reichten, noch nicht erledigten Gebrauchsmusteranmeldun
gen werden im Vereinigten Wirtschaftsgebiet nicht weiter
behandelt. 

FÜNFTER ABSCHNITT 

Gemeinsame Bestimmungen 

Artikel 11 

Uebergang von Zuständigkeiten 
§ 35 

(2) Soweit auf dem Gebiet des gewerblichen Rechts
schutzes Dienststellen des Reichs Zuständigkeiten ein
geräumt oder Aufgaben übertragen sind, treten, falls nicht 
gesetzlich etwas anderes bestimmt ist. an die Stelle: 
1. des Reichsministers der Justiz der Vorsitzende des Ver

waltungsrates des Vereinigten Wirtschaftsgebietes, 
2. im übrigen die entsprechenden Dienststellen der Ver

waltung des Vereinigten Wirtschaftsgebietes. 
) (2) Soweit auf dem Gebiet des gewerblichen Rechts

schutzes Veröffentlichungen im "Reichsgesetzblatt" oder 
im "Deutschen Reichsanzeiger" zu erfolgen haben treten an 
die Stelle dieser Blätter das "Gesetzblatt der Verwaltung 
des Vereinigten Wirtschaftsgebietes" und der "Oeffentliche 
Anzeiger für das Vereinigte Wirtschaftsgebiet". 

Artikel 12 

Schlußbestimmungen 
§ 36 

(1) Mit dem Inkrafttreten dieses Gesetzes treten außer 
Kraft: 
1. die Verordnung über die Zuweisung der Patentstreit

sachen arr die Landgerichte vom 10. September 1936 
(Reichsgesetzbl. Il S. 299), 

2. die Verordnung über außerordentliche J.Vtaßnahmen 'm 
Warenzeichenrecllt vom 23. November 1942 (Reichs
gesetzbl. U S. 36J), 

3. die Verordnung zur Einschränkung von Veröffent
lichungen im Patentwesen vom 15. Januar 1944 <Reichs
gesetzbl. II S. 5), 

4. die Zweite Verordnung über außerordentliche Maß
nahmen im Warenzeichenrecht vom 21. Dezember 1944 
(Reichsgesetzbl. II S. 75), 

5. die Dritte Verordnung über außerordentliche Maßnahmen 
im Patent- und Gebrauchsmusterrecht vom 16. Januar 
1945 (Reichsgesetzbl. II S. 11), 

6. Die Verordnung des Zentral-Justizamtes für die Britische 
Zone zur Abänderung der Verordnung über die Zu
weisung der Patentstreitsachen an die Landgerichte vom 
8. Oktober 1946 (VOBI. BZ 1947 S. 6), . 

7. die §§ 2, 5 bis 8 und § 10 Ziffer 3 der Verordnung über 
Maßnahmer. auf dem Gebiete des Patent-. Gebrauchs
muster- und Warenzeichenrechts vom 1. September 1939 
(Reichsgesetzbl. II S.' 958), 

8. die §§ 1 bis 6, 8 bis 12, 14 bis 21 der Zweiten Verordnu'ng 
über außerordentliche Maßnahmen im Patent- und Ge
brauchsmusterrecht vom 12. Mai 1943 (Reichsgesetzbl. II 
s. 150). . 
(2) Mit dem Ablauf des 31. Dezember 1949 tritt die Ver

ordnung über außerordentliche Maßnahmen im Patent- und 
Gebrauchsmusterrecht vom 10. Januar 1942 (Reichsgesetz
bl. II S. 81) außer Kraft. 

§ 37 
(1) Der Vorsitzende des Verwaltungsrats des Vereinigten 

Wirtschaftsgebietes (Vorsitzende des Verwaltungsrats) er
läßt auf Vqrschlag des Leiters des Rechtsamtes der Ver
waltung des Vereinigten Wirtschaftsgebietes (Leiter des 
Rechtsamts) Bestimmungen über die F01;m und den Inhalt 
der in den §§ 15 und 30 vorgesehenen Anträge, Er kann die 
in den§§ 15 und 30 bestimmten Fristen verlängern. 

(2) Er bestimmt mit Zustimmung des Wirtschaftsrates des 
Vereinigten Wirtschaftsgebietes den Zeitpunkt, in dem die 
§§ 3, 6 und.ll ganz oder teilweise außer Kraft treten. 

§ 38 
Dieses Gesetz tritt am 1. Oktober 1949 in Kraft. 

Das vorstehende Gesetz wird nach Zustimmung des 
Länderrates hiermit verkündet. 

Frankfurt am Main, den 8. Juli 1949. 

Dei· Präsident des Wirtschaftsrates 
Dr. Erich K ö h 1 er 

ZWEITES GESETZ 
zur 

Aenderung und Ueberleitung von Vorschriften auf dem Gebiet des gewei·bliehen Rechtsschutzes. 

Vom 2. Juli 1949. 

Der Wirtschaftsrat hat das folgende Gesetz beschlossen: 

Artikel I 

Aenderung von Rechtsvorschriften 

§ 1 

Das Patentanwaltsgesetz vom 28. September 1933 
(Reichsgesetzbl. I S. 669) in der Fassung des Gesetzes vom 
4. September 1938 (Reichsgesetzbl. I S. 1150) wird wie folgt 
geändtrt: 

1. § 3 wird gestrichen. 

2. § 14 Abs. 1 erhält folgenden, zweiten Satz: "Sie be-
stimmt ihren Sitz." 

3. § 14 Abs. 2 Wlird gestrichen. 
4. § 18 Abs. 2 wird gestrichen. 

5. In § 20 werden die Worte gestrichen: "bedarf der Be
stätigung durch den Reichsjustizminister und". 

6. § 56 Abs. 2 Satz 2 wird gestrichen. 
7. § 61 wird gestrichen. 
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§ 2 
•· Das Gebrauchsmustergesetz vom 5. Mai 1936 (Reichsge-

setzbl. II S. 130) wird wie folgt gej:indert: 
§ 23 Abs. 3 wird gestrichen. 1 

Artikel 2 

Uebergangsbestimmungen zum Patentanwaltsgesetz 
§ 3 

(1).,Das Patentamt legt eine neue Liste der Patentan·· 
wälte an. iJ 

(2) In die Liste werden auf Antrag die Patentanwälte 
eingetragen, die im Vereinigten Wirtschaftsgebiet wohnen 
und in die beim Reichspatentamt geführte Liste am 8. Mai 
1945 eingetragen waren. 

(3) Patentanwälte, die in der beim Reichspatentamt ge
führten Liste eingetragen wareri und die aus politischen, 
rassischen oder religiösen Gründen auf eigenen Antrag 
oder von Amts wegen in dieser Liste gelöscht worden sind, 
sind vom Nachweis der in § 2 Abs. 1 des Patentanwalts
gesetzes geforderten Voraussetzung befreit. 

(4) Der Vorsitzende des Verwaltungsrats des Vereinigten 
Wirts<;haftsgebietes (Vorsitzende des Verwaltungsrats) kann 
auf Vorschlag des Leiters des Rechtsamts der Verwaltung 
des Vereinigten Wirtschaftsgebietes (Leiter des Rechtsamts) 
bestimmen, daß Patentanwälte, die außerhalb des Vereinip
ten Wirtschaftsgebietes wohnen und in die beim Reichs
patentamt geführte Liste eingetragen waren, zur Eintra
gung in die Liste (Abs. 1) zugelassen werden oder daß ihnen 
ohne Eintragung in die Liste die Vertretung vor dem Pa
tentamt gestattet wird. 

§ 4 
(1) Personen, die vor dem 8. Mai 1945 die in § 5 , J 

Patentanwaltsgesetzes vorgesehene Prüfung bestanden ha
ben und nicht mehr in die beim Reichspatentamt geführte 
Liste eingetragen worden sind, werden auf Antrag i·, die 
Liste (§ 3 Abs. 1) eingetragen, sofern sie im Vereinigten 
Wirtschaftsgebiet wt>hnen. 

(2) Die Vorschrift des § 3 Abs. 4 ist entEprechend anzu
wenden. 

§ 5 
Patentanwälte nach ausländischem Recht, •die Flucht

linge im Sinne der Flüchtlingsgesetze sind und die zur 
Vertretung beim Reichspatentamt befugt waren, können 
auf Antrag in die Liste der Patentanwälte (§ 3 Abs. 1) ein
getragen werden, sofern nicht Versagungsgründe nach § 2 
Abs. 2 des Patentanwaltsgesetzes vorliegen. § 3 Abs. 2 und 
4 sind entsprechend anzuwenden. 

§ 6 
(1) Ein nach § 58 des Patentanwaltsgesetzes erteilter Er

laubnisschein behält seine Wirkung, wenn der Inhaber im 
Vereinigten Wirtschaftsgebiet wohnt und dem Patentamt 
binnen sechs Monaten nach Inkrafttreten dieses Gesetze~ 
eine beglaubigte Abschrift des Erlaubnisscheines einreicht. 

(2) Personen, denen aus politischen, rassischen oder reli
giösen Gründen der Erlaubnisschein entzogen worden ist, 
oder die aus diesen Gründen darauf verzichtet haben, wird 
auf Antrag ein neuer Erlaubnisschein erteilt. Sie sind von 
dem Nachweis der Voraussetzungen des § 56 des Patent
anwaltsgesetzes befreit. 

(3) Der Vorsitzende des Verwaltungsrats kann auf Vor
schlag des Leiters des Rechtsamts bestimmen, daß Inhabern 
von Erlaubnisscheinen, die außerhalb des Vereinigten Wirt
schaftsgebietes wohnen, die Vertretung vor dem Patent
amt gestattet wird. · 

§ 7 
Die in § 60 des Patentanwaltsgesetzes genannten Per

sonen können, sofern sie im Vereinigten Wirtschaftsgebiet 
wohnen, die dort bezeichnete Tätigkeit . weiter ausüben. 
wenn sie binnen sechs Monaten nach Inkrafttreten dieses 
Gesetzes eine erneute Anzeige an den Präsidenten des Pa
tentamtes erstatten. § 6 Abs. 2 und 3 sind entsprechend an-
zuwenden. · 

§ 8 
(1) Wer als Anwärter auf die Patentanwaltschaft drei 

Jahre im Vorbereitungsdienst bei einem Patentanwalt be
schäftigt war, ist abweichend von § 4 des Patentanwalts
gesetzes von der dort vorgesehenen Tätigkeit beim Patent
amt befreit. 

(2) Der Antrag auf erleichterte Zulassung zur Patent
anws.ltsprüfung nach Abs. 1 ist binnen zwei Jahren nach 

Inkrafttreten dieses Gesetzes zu stellen. Für Personen, die 
sich in Kriegsgefangenschaft befinden, beginnt diese Frist 
mit dem Tage ihrer Entlassung. 

Artikel 3 

Erlaubnisscheininhaber 
§ 9 

(1) In Abweichung von den bisherigen Vorschriften kann 
das Vertretungsgeschäft vor dem Patentamt und die Be
ratungstätigkeit auf dem Gebiet des gewerblichen Rechts
schutzes berufsmäßig für eigene Rechnung ausüben. wer 

1. im Inland aLs ordentlicher Studierender einer Uni
versität, einer Technischen Hochschule oder einer 
Bergakademie sich dem Studium naturwissenschaft
licher und technischer Fächer gewidmet, ferner eine 
staatliche oder akademische Abschlußprüfung bestan
den und mindestens ein Jahr in praktisch-technischer 
Tätigkeit gearbeitet hat oder 

2. auf einer staatlich anerkannten oder ihr gleichwerti
gen technischen deutschen Lehranstalt eine nach 
deren Grundsätzen abgeschlossene technische Aus
bildung erlangt hat 

und außerdem mindestens drei Jahre hindurch mit Er
folg eine praktische Tätigkeit auf dem Gebiete des ge
werblichen Rechtsschutzes ausgeübt hat. 
(2) Welche technischen Lehranstalten als gleichwertig 

neben den staatlich anerkannten anzusehen sind, bestimmt 
der Präsident des Patentamtes. Der Besuch ausländischer 
Universitäten oder Akademien kann als ausreichend ane1 
kann t werden. 

(3) Die in Abs. 1 aufgeführten Personen bedürfen eines 
Erlaubnisscheines, den der Präsident des Patentamtes a\ 
Antrag ausstellt. Der Erlaubnisschein wird Personen erteilt, 
die im Vereinigten Wirtschaftsgebiet wohnen Der Vorsit
zende des Verwaltungsrats kann auf Vorschlag des Leiters 
des Rechtsamts bestirfimen, daß der Erlaubnisschein auch 
Personen erteilt wird, die außerhalb des Vereinigten Wirt
schaftsgebietes wohnen. Der Erlaubnisschein gilt nur für 
den Inhaber und ist nicht übertragbar. 

(4) Die Inhaber des Erlaubnisscheines unterliegen nicht 
der Vorschrift des § 9 Abs. 2 des Patentanwaltsgesetzes. 

(5) Es ist ihnen untersagt, unaufgefordert Dritten· ihre 
Dienste schriftlich oder mündlich oder in sonstigen Kund
gebungen anzubieten. Zuwiderhandlungen werden mit 
Geldstrafe bestraft. 

(6) Die Erlaubnisscheininhaber unterliegen, unbeschadet 
der Vorschriften der Gewerbeordnung, der Aufsicht des 
Präsidenten des Patentamtes. Wegen Unzuverlässigkeit· bei 
der Vertretung und Beratung Dritter kann der Erlaubnis
schein durch verwaltungsgerichtliche Entscheidung ent
zogen werden. 

§ 10 
Flüchtlingen im Sinne der Flüchtlingsgesetze ist auf An

trag ein Erlaubnisschein nach § 9 Abs. 3 zu erteilen, wer, 
sie nach außerdeutschem Recht eine abgeschlossene Aus
bildung besitzen, die der des § 9 Abs. 1 entspricht. 

Artikel 4 

Schlußbestimmungen 
§11 

Mit dem Inkrafttreten dieses Gesetzes treten auße;: 
Kraft: 
1. das Gesetz über den Vorstand der Patentanwaltskam

mer vom 14. Mai 1936 (Reichsgesetzbl. I S. 439), 
2. das Gesetz über Zulassung zur Patentanwaltschaft vom 

4. September 1938 (Reichsgesetzbl. I S. 1150), 
3. die Verordnung zur Vereinfachung der Ehrengerichts

barkeit für Patentanwälte vom 31. Januar 1945 (Reichs·· 
gesetzbl. I S. 24). 

§ 12 
Dieses Gesetz tritt am 1. Oktober 1949 in Kraft. 

Das vorstehende Gesetz wird nach Zustimmung des 
Länderrates hiermit verkündet. 

Frankfurt am Main, den 2. Juli 1949. 
, 

Der Präsident des Wirtschaftsrates 
Dr. Erich K ö h 1 er 
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GESETZ 
iiber Maßnahmen auf dem Gebiete der tierischen Erzeugung 

(Tier zu eh tgesetz), 

Vom 7. Juli 1949, 

Der Wirtschaftsrat hat das folgende Gesetz beschlossen· 

§ 1 

(1) Männliche Tiere (Hengste, Bullen, Eber, Schafböcke, 
Ziegenböcke und nach näherer Bestimmung andere männ
liche Tiere) dürfen nur dann zum Decken oder zur kün .. t
lichen Besamung verwendet werden, wenn sie gel(ört sind 
und für sie eine Deckerlaubnis nach § 5 erteilt ist. Für diE:: 
Verwendung zur künstlichen Besamung können weitere 
Anforderungen gestellt werden. 

(2) Vor der Körung sind Probesprünge zur Feststellung 
der Deckfähigkeit zulässig, soweit die Oberste Landes
behörde für Landwirtschaft nicht für- einzelne Tierarten 
etwas anderes bestimmt. 

§ 2 

Die Oberste Landesbehörde für Landwirtschaft bestim• 1t 
die für die Körung zuständigen Stellen und regelt das Ver
fahren: 

§ 3 

, Die Körungen werden als Hauptkörungen, Sonderkörun
gen oder Nachkörungen durchgeführt. Die Hauptkörungen 
-~'inden mindestens einmal im Jahre statt und sind als Sam-
;\elkörungen durchzuführen. Auf der Hauptkörung sind alle 

zum Decken oder zur künstlichen_ Besamung vorgesehenen 
männlichen Tiere vorzuführen, die das vorgeschriebene 
Mindestalter erreicht haben. Alle erstmalig zur Körung 
kommenden männlichen Tiere, die zum Verkauf IJestimmt 
sind, müssen auf einer Sonderkörung vorgeführt werden. 
Nachkörungen sollen nur in dringenden Fällen stattfinden 

§ 4 
(1) Männliche Tiere dürfen nur gekört werden, wenn 

sie geeignet sind, die Landestierzucht zu verbessern. Es muß 
für sie ein ausreichender Abstammungsnachweis einer 
anerkannten Züchtervereinigung vorliegen. 

(2) Der Direktor der Verwaltung für Ernährung, Land
wirtschaft und Forsten des VeJ;einigten Wirtschaftsgebietes 
(Direktor) bestimmt die Mindestanforderungen für die 
Leistung der Vorfahren des Tieres im Benehmen mit der 
'!bersten Landesbehörde für Landwirtschaft und na An-

.. ören der Spitzenorganisationen der Züchtervereinigungen 
im Vereinigten Wirtschaftsgebiet; er kann in gleicher Weise 
auch Mindestanforderungen für die Leistung des Tieres 

.:lbst bestimmen. 

§ 5 

Nach der Körung erteilt die für den Aufstel'lungsort des 
Tieres zuständige Oberste Landesbehörde für Landwirt
schaft oder die von ihr bestimmte Stelle eine schriftliche 
Deckerl.aubnis, die Umfang und Geltungsdauer enthalten 
muß. 

§ 6 

(1) Ist das Tier zur Verbesserung der Landestierzucht 
nicht mehr geeignet, so ist es abzukören. Nach der Ab
körung darf es nicht mehr zum Decken oder zur künst
lichen Be~amung verwendet werden. 

(2) Die Oberste Landesbehörde für Landwirtschaft kann 
bestimmen, daß nicht gekörte oder abgekörte Tiere zu 
schlachten oder unfruchtbar zu machen sind. 

§ 7 

Die Oberste Landesbehörde für Landwirtschaft trifft im 
Einvernehmen mit den sonst zustjindigen Obersten Landes
behörden Bestimmungeß., nach denen die Gemeinden dafür 
Sorge zu tragen haben, daß die für die Bedeckung der vor
handenen weiblichen Tiere erforderliche Zahl gekörter 
männlicher Tiere zur Verfügung steht; soweit die Gemein
den bisher sol•che männlichen Tiere· selbst beschafft oder 
unterhalten haben, ist dies aufrechtzuerhalten. 

§ 8 

Eine Entschädigung wird nicht gewährt, wenn auf Grund 
einer Maßnahme nach diesem Gesetz oder den zu seiner 
Durchführung ergangenen Bestimmungen ein Schaden ent
standen 1st. 

§ 9 

(1) Mit einer Geldstrafe bis zu zehntausend Deutsche 
Mark wird bestraft, wer vorsätzlich oder fahrlässig 

a) entgegen den Vorschriften des § 1 Absatz 1 Satz 1, des 
§ 5 und des § 6 Absatz 1 Satz 2 ~in nicht gekörtes oder 
abgekörtes männliches Tier zum Decken oder zur künst·· 
liehen Besamung verwendet oder von einem sofchen 
männlichen Tier ein weibliches Tier decken oder bei 
einem weiblichen Tier eine künstliche Besamung durch
führen läßt, 

bJ entgegen den Vorschriften des § 3 Satz 3 und 4 ein 
männliches Tier nicht auf einer Körung vorführt. 

(2) Ebenso wird bestraft, wer vorsätzlich oder fahr
lässig den zur Durchführung dieses Gesetzes ergangenen 
Bestimmungen zuwiderhandelt, wenn darin die Strafbar
keit der Zuwiderhandlung angedroht und auf diese Vor
schrift verwiesen ist. 

§ 10 

(1) Der Direktor kann im Benehmen mit den Obersten 
Landesb~hörden für Landwirtschaft die zur Durchführung 
dieses Gesetzes erforderlichen Bestimmungen treffen, so
weit sie mehr als ein Land angehen. 

(2) Im übrigen trifft die ·Oberste Landesbehörde für 
Landwirtschaft die zur Durchführung dieses Gesetzes er
forderlichen Bestimmungen. Sie kann insbesondere be
stimmen, daß im Gesamtgebiet oder in Teilen des Landes 
nur männliche Tiere bestimmter Rassen zum Decken. ver
wendet werden dürfen. 

(3) Zur Verbesserung der Geflügelzucht trifft die Oberste 
Landesbehörde für Landwirtschaft Bestimmungen über die 
Erzeugung von Kücken in Bhitereien. 

§11 

(1) Dieses Gesetz tritt am 1. August 1949 in Kraft. Mi.t 
dem gleichen Zeitpunkt tritt im Vereinigten Wirtschafts
gebiet das~>Gesetz zur Förderung der Tierzucht vom 17. 
März 1936 (RGBL I S. 175) außer Kraft. Den Zeitpunkt des 
Außerkrafttretens der Ersten Ver01;;dnung zur Förderung 
der Tierzucht vom 26. Mai 1936 (RGBL I S. 470) und wei
terer Durchführungsbestimmungen auf Grund des Gesetzes 
zur Förderung der Tierzucht vom 17. März 1936 setzt der 
Direktor unter Berücksichtigung des Zeitpunktes fest, zu 
dem die Durchführungsbestimmungen auf Grund dieses Ge. 
setzes in Kraft treten; er kann diese Befugnis auf die 
Oberste Landesbehörde für Landwirtschaft übertragen. 

(2) Entgegenstehende Bestimmungen der Länder, die 
nicht auf Grund des Gesetzes zur Förderung der Tierzucht 
vom 17. März 1936 ergangen sind, treten am 1. August 1949 
außer Kraft. 

Das vorstehende Gesetz wird nach Zustimmung des 
Länderrates hiermit verkündet. 

Frankfurt am Main, den 7. Juli 1949. 

Der Präsident des Wirtschaftsrates 

Dr. Erioh K ö h 1 er 
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GESETZ 
über die Verwaltung der Zölle und der Umsatzausgleichsteuer. 

Vom 7. Juli 1949. 

D~r Wirtschaftsrat hat das folgende Gesetz beschlossen: 

§ 1 
Die Zölle, für welche die Steuerschuld nach dem Sl. März 

1949 entstanden ist, werden von den Zollämtern für Rech
nung des Vereinigten Wirtschaftsgebietes verwaltet und sind · 
an die Verwaltung für Finanzen des Vereinigten Wirtschafts
gebietes abzuführen. Das gleiche gilt für die Umsatzaus
gleichsteuer. 

§ 2 
Dieses Gesetz tritt am Tage nach der Verkündung in 

Kraft. 

I 

BEKANNTMACHUNG 

über den Schutz von Erfindungen, Mustern und 
Warenzeichen auf einer Ausstellung. 

Vom 2. Juli 1949. 

Auf Grund des § 1 des "Gesetzes zur Aenderung des Ge
setzes betreffend den Schutz von Erfindungen, Mustern und· 
Warenzeichen auf Ausstellungen vom 18. März 1904" vom 
3. Februar 1949 (WiGBl. S. 13) wird bekanntgemacht: 

Der durch das Gesetz vom 18. März 1:904 (RGBl. S. 141) 
vorgesehene Schutz von Erfindungen, Mustern und Waren
zeichen tritt ein: 
1. für die in der Zeit vom 16. Juli bis 16. Oktober 1949 

stattfindende Landesausstellung für neuzeitliches Bau
wesen "Dach und Fach" Essen 1949 und 

2. für die in der Zeit vom 6, bis 14. August 1949 in Flens
burg stattfindende "Medizinisch-technische und phar-
mazeutische Auss.tellung".· · 

Frankfurt am Main, den 2. Juli 1949. 

Der Leiter des Rechtsamts 
Strauß 

Das vorstehende Gesetz wird hiermit verkündet, nach
dem der Wirtschaftsrat den Einspruch qes Länderrates 
zurückgewiesen hat. 

Frankfurt am Main, den 7. Juli 1949. 

Der Präsident des Wirtschaftsrates 

Dr. Erich K ö h 1 er 

'BEKANNTMACHUNG 

über den Schutz von Erfindungen, Mustern und Waren
zeichen auf einer Ausstellung. 

Vom 9. Juli 1949. 

Auf Grund des § 1 des "Gesetzes zur Aenderung dr 
Gesetzes betreffend den Schutz von Erfindungen, Mustel ü 

und Warenzeichen auf Ausstellungen vom 18. März 1904" 
vom 3. Februar 1949 (WiGBl. S. 13) wird bekanntgemach 

Der durch das Gesetz vom 18. März 1904 (RGBl. S. 141) 
vorgesehene Schutz von Erfindungen, Mustern und Waren
zeichen tritt ein für die in der Zeit vom 16. Juli bis 17. Olc
tober 1949 in Landau i. d. Pf. stattfindende "Südwest
deutsche Gartenbau-Ausstellung". 

Frankfurt am Main, den 9. Juli 1949. 

Der Leiter des Rechtsamts 
Strauß 

.. 
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Gesetzblatt 
DER VERWALTUNG DES VEREINIGTEN WIRTSCHAFTSGEBIETES 

1949 · Ausgc(?cben zu J.i'rnnklurt nm Mnin~ nm 28. Juli 1949 Nr. 2?' 

IN HAL't: 
Tag Sclto · 

4. 7. 1940 Verordnung zur DurchfUhrung des Körperscha!tsteuergese'ttes (ICStDV 1040) , , , •• , , , 103 ' ' . · .... 

VEROR.DNU~·o 
zur Durchführung clcs ltörpcrschaftsteuergcsctzps. 

(n:smy 1949) 

·Vom 4. Juli'1949. 
Auf G1•und des Artllcels XII des Anhangs zum Gesetz 

Nr. 64 zur vorläufigen Neuordnung von Steuern vom 22. 
Juni 1948 (BeUage Nr. 4 zum Gesetz- und Verordnungsblatt 
des Wirlschaftsra'tes ·des Vereinigten Wirtschaftsgebietes 
Nr. 14 vom 26. Juli 1!l48) wird mit Zustimmung .des 
Finanzausschusses des Wirtschaftsrates und mit Zustim.:· 

,,mung des Finanzausschusses des Länderrates zur_ Durch-
Jfüht·ung des Körperschaftsteuergesetzes vom 16. .Oldober 
'1934 (Reichsgesetzbl. I S. 1031) in der Fassung des Zwei.ten 
Gesetzes zur· vorläufigen Neuordnung von Steuern vom 
20, Apl'il 1949 (Wi,\}Bl. S. 69) folgendes verordnet: 

. • Zu II 1 Absatz 1 2:lrfer 6 tlos, Gesetzes 

Betriebe gewerbli~l~1er ~rt von Körper• 
sch!).ften des öffentpchen Reqhts 

(1) Zu den Betrieben gewerblicher Art von K:örperschaf- • 
ten des öffentlichen Recht~ gehören alle Elndchtungen, die 
einer nachhaltigen wirtschaftlichen Tätigkeit zur Erzielung 
von Einnahmen oder anderen wirtschaftlichen Vorteilen 
dienen. Die Absich,t, Gewinn · zu erzielen, i~t nicht er-. 
forderlich. - ' 

('2) Die Einrichtung ist als Betrieb gewe1·blicher Art nur 
dann steuerpflichtig, wenn sie sich inne1·halb der Gesamt
betätigung der Körperschaft wlrtschaftllch heraushebt. 
Diese wirtscbaftUche Selbständigkeit kann ln einer .. beson
deren Leitung, in ·einem geschlossenen Geschäftskre!s, in 
der Buchfüht·ung oder in einem ähnlichen auf eine Einheit 
hindeutenden Merkmal bestehen. Daß die Bücher bei einer 
anderen Verwaltung geführt. werden, ist unerheblich. 

. § 5 
Rechts f o r-'m 

· (1) Ein Betrieb gewerblicher Art ist auch dann unbe-
schränltt steuel'Pflichtig, wenn er selbst eine Körpel·schaft 
des öffentlichen Rechts ist. · · . 

(2) Betriebe, .dle1n eine privatrechtliche Fot~m geltleidet 
sind, werden nach den für diese Rechtsfol'ln geltenden Vor• 
schriften besteuert. · 

.Zlt §§ 1 und --~ dos Gosetotos 
§ 6 . 

Eintritt in die Steuerpflicht , 
Tl'itt eine schon ·bestehende Körperschaf~, eine Personen

vereinigung -oder eine Vermögensmasse neu in die Körper
schaftsteuerpflicht ein, so ist der UnteJ:s~hiedsbetrag zwi
schen dem Betriebsvermögen am Schluß des Wirtscha~ts~ 
jahrs und dem Betrkbsvermögen am ·Schluß des vorange
gangenen Wirtschaftsjahrs (§§ 4 und 5 des Einkommen-
steuergesetzes) festzustellen. . 

zu § 4 Allsn~ 1 Zltrcr 4 tlcs Gosctzc'a 
. § '7 • 

Gewinnermittlung bei Sparttassen 
Dle ·öffentlichen oder unter Staatsaufsicht stehenden 

Sparttassen sind von der Körperschaftsteuer befreit, soweit 
sie der Pflege des eigentuchen Sparverkehrs dienen. Sie 
sind steuerpflichtig mit Geschärten, . die der Pflege des 
eigentlichen Sparverkehrs nicht dienen. . 

zu ll 4 Absatz 1 ztrror 6 llca Gesetzes 
' § 8 . . 

Durchführung dex Steuerbefreiung 

· (3} Die Verpachtung eines Betriebs, der· nach den· Ab
sätzen 1 t.i.na 2 steuerpflichtig wäre, wenn er vom Ver
pächter unmittelbar betrieben würde, steht einem Betl'ieb 
gewerblicher Art gleich. Das gleiche gilt fü1· jede andere 
entgeltliche Ueberlassung von Einrichtungen, Anlagen oder 
Rechten zu Betriebszwecken dieser Art. · 

FUr die Durchführung der Steuerbefreiung gelten die 
§§ 17 bis 19 des Steueranpassungsgesetzes vom 16. Oktober 
1934 (Reichsgesetzbl. I s. 925) und die yerordnung zur 
Durchführung der §§ 17 bis 19 des Steueranpassungsgesetzes 
(Gemelnnützigkeltsvero·rdnung) vom _16. Dezember 1941 
(Reichsministerialblatt s. 299) in der Fassung der Anlage 1_ 
der Verordnung zur. Aenderung der E1·sten Verordnung zur 

. Durchführung des Körperschaftsteuergesetzes vom 16. Olc
tober 1948 (WiGBI. S. 181)1). 

. - § 2. -

Vers or gungsb etrie b e 
zu den Betrieben'. gewerblichet; · Art gehören auch die 

Betriebe die der Versorgung der Bevölkel·ung mit Wasser, 
Gas El~ktrizltät oder Wärme, dem öffentlichen Verkehr. 
ode~ dem Haienbetrieb dienen. · . . · 

. . § 3 . . -
Land- oder t o r s t w i rt s c b a f t li c h e Betriebe 

Lnnd- und forstwirtschaftliche · Betriebe von Körper" 
schaften des öffentlichen Rechts sind steuel·frei. . · 

§ 4 .. 
Hoheitsbetriebe 

§ 9. . 
Wohnungs- und Siedlungsunternehm.en 
Von de~· Kql'Perschaftsteuer sind befreit: . . 

i. Wohnungsunternehmen, so lange sie auf Grund des Ge
setzes über die Gemeinnützigkelt im W?hnungswesen 
vom 29. Februa1· 1940 - WGG - (Re1chsgesetzbl. I 
s. 438) und der das Gesetz ergänzenden Vorschriften ala 

· gemeinn!Hzig anerkannt sind; . · . 
2. Unternehmen, so lange sie als Organe der staatllchen 

Wohnungspolitik (§ 28 des W(}G) anerkannt sind; 
3 die von den zuständigen Lari,desbehörden begründeten -

oder anedtannten gemeinnützigen Siedlungsunternehmen · im Sinne des Reichssiedlungsgesetzes; 
4. die von den obersten Landesbehörden zur Ausgabe von 

He-imstätten zugelassenen gemeinnützigen Unternehmen · 
im Sinne des Relchsheimstättertgesetzes. 

zu § o1 Absatz 1 Zlttcr 7 des Gesetzes 
Pensionskassen und !lhnlldlo Kassen 

§ 10 
Allgemeines 

Rechtsfähige Pensio~skassen und. ähnliche rechtsfähige 

(1) Betriebe von Körperschaften d.es Öffentlichen Rechts, 
die überwiegend der Ausübung der öffentlichen _Gewalt 
dienen (Hoheitsbetriebe), geh?,ren nich~ z~ den Betrieben , 
gewerblicher Art. Eine Ausubung der offen,tllchen G:
walt ·ist· insbesondere anzunehmen, wenn es s1ch um Lm
stungen handelt; zu deren Annahme der Leistungsemp
fänger auf Gt•und gesetzlicher oder behördlicher AIJ.OL'dnung 
verpflichtet ist. Hierher gehören z. B. Forschungsanstalten, 
Wetterwarten, Schlachthöfe, Fried~öfe, ~nstalten zur Nah
rungsmitteluntersuchung, zur Desmfektlon, zur Leichen
verbrennung, zur Müllbesettig)lng, zur Sh·n~enrelnigung 
und zur Abführung von Spülwasser und A~fallen. 

Kassen (rechtsfähige WUwen•, Waisen-, S~erbe-, Kranken• 
· Unterstützungskassen und sonstige re~htsfähtge Hilfskas~en 
für Fälle der Not oder Arbeltslosigkelt) sind von der Kor .. 
perschaftsteuer unter den folgenden Voraussetzungen be- .. ~ · (2) Die Steuerpflicht der Ve.rsorgungsbetr1ebe (§ 2) und 

der· öffentlich"rechtlichen -Versicherungsanstl\lten (§§ 20 ff) 
bleibt unberührt. · freit: ~.,;>"',. 
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· 1. Die Kasse muß für zugehörige oder frühere 'Zugehödge 
eines einzelnen wirtschaftlichen Geschäftsbetriebs oder 
mehrerer wirtschaftlich miteinander verbundenet· Ge
schäftsbetriebe bestimmt sein: Zu den Zugehörigen im . 
Sinn dieser Bestimmung rechnen auch deren Angehödge 
(§ 10 des Steueranpassungsgesetzes). ' 

2. Die Mehrzahl der Personen, denen die Leistungen der 
Kasse zug\lte kommen sollen (Leistungsempfänger), iarf 
sich nicht aus dem Unternehmer · oder dessen An
gehörigen und bei Gesellschaften nicht aus den Gesell
schaftern oder deren Angehörigen zusammensetzen. 

3. :Bei Auflösung der Kasse darf ihr V~rmögen satzungs
mäßig nur den Leistungsempfängern oder det·en An
gehörigen zufallen oder für ausschließlich gemeinnützige 
oder mildtätige Zwecke verwendet werden. 

4. Außerdem müssen bei Kassen mit R~chtsanspruch der 
Leistungsempfänger die Voraussetzungen des § 11, bei 
Kassen ohne Rechtsanspruch der Leistungsempfänger 
die Voraussetzungen des § 12 et·füllt sein. 

§11 
Kass.en mit Rechtsanspruch 

d e r L e i s t u n g s e m p f ä n g .er 
·Für rechtsfähige ·Pensionslrassen und ähnliche rechts

fähige Kassen, die den Leistungsempfängern einen Rechts
anspruch gewähren, müssen außer den im § 10 genannten 
noch die folgenden Voraussetzungen erfüllt sein: 

. · 1. Die Kasse muß als Versicherungsunternehmen nach dem 
Gesetz über die Beaufsichtigung der privaten Versiehe~ 

· rungsunternehmungen -und. Bausparkassen vom 6, Juni 
1931 (Reichsgesetzbl. ~ S. 315) oder als öffentlich-recht
liche Versicherungsanstalt beaufsichtigt werden. 

2. Der Betrieb der Kasse muß nach dem Geschäftsplan als 
- soziale Einrich~ung sichergestellt sein. Eine ·-soziale Ein
. richtung im Sinn dieser Bestimmung liegt insbesondere 
dann nicht vor, wenn 
a) das Arbeitseinkommen der Mehrzahl der Leistungs

empfänger den Betrag von 6000 DM jährlich über-
steigt oder · · . · 

b) die Leistungen der Kasse die. folgenden Beträge über-
' steigen: . . · · 
als Pension 4000 DM jährlich, 
als Witwengeld 3000 DM jährlich, 
als Waisengeld 1200 DM: jährlich für jede Waise, 
als Sterbegeld 500 DM •als Gesamtleistung . .' 

§ 12 
K a s s e n o h n e Re c h·t s an s p r u c h 

·der Leistungs e,mp·fä n,g er 
Für rechtsfähige Unterstützungskassen und sonstige 

techtsfähige HUfskassen fi.lr Fälle der Not oder Arbeits
losigkeit, die den Leistungsempfängern · keinen Rechts.o 
tJnspruch gew.ähren, müssen ·außer c}en im § 10 ·genannten 
noch die· folgenden Voraussetzungen erfüllt sein: 
1~ Die ausschließliche und ·unmittelbare Verwendung des 
·.Vermögens und der Einkünfte der Kasse muß satzungs~ 
· mäßig und tatsächlich fUr die Zwecke der Kasse dauernd 

gesichert sein. · · 
2. Die Gefolgschaft .darf zu laufenc}en Beiträgen oder zu 
· S!>n~tigen Zuschüssen nicht verpflichtet sein. 
3. Der ßefolgscqaft .. oder <;len Vertrauensmännern der Ge

folgschaft. muß satzungsmäßig und tatsächlich · ·das 
. l:techt zustehen, an d~r yerwaltung sämtlicher· Beträge~' 
die der Kasse zufließen, beratend mitzuwirken. · . 
•.' 

zu § 4 Absatz 1 Zflfcr 8 aes Gosotzos 
. . . . . .. § 13 ' . . . . 
·13e,l'UfSVe.rb~nde ohr1e öf:Centlich-

·. . . rechtlichen Charakter 
·Zu dim · von der Körperschaftsteuer befreiten Berufs

verl:>änden .ohne. öffentlich-rechtlichen Charakter können 
Berufsverbände. der Arbeitgebet und der Arbeitnehmer 

. (z. B .. Arbeitgeb~rverbände und 'Gewerkschaften) und a~-. 
dere Berufsverbande (z, B. Wlrtschaftsverbä.nde, Bau.ern-
yereine und Hausbesltzervereine) gehören, wenn ihr Zweclt 
nicht auf einen· wirtschaftlichEm Geschäftsbetrieb gerichtef i;t.. I>er Begriff des wirtschaftUchen Geschä:Ctsl:ietriebs be
B inunt sich nach § 7 Absatz .3 det• Gemeinnützigkeits~ 
vorot4n:ung .. 

zu II 4 Absnt:;o; 1 Zlttcr 11 des Gcsot~cs 
. ' § 14• . ·. 

. Vermögensverwaltung . . . 
na~~ §Der 'Be~~iff der Verinögensve:rwaltung bestimmt sich 
nung. 7 Absatzen 4 und 6 der Gemeinnützigkeitsverord~ 

, (2) Die Befreiung des § 4 Absatz 1 Ziffer 9 des Geseb 
gilt auch für Vermögensverwaltungsgesellschaften, < 

· nicht in die Rechtsform einer Gesellschaft mit beschränk1 
Haftung oder Aldienges~llschaft gekleidet sind. 

zu aon §§ s bls 1 aos Gesetzes 
§ 15 

Allgemeines 
(1) Auf die Veranlagung zur Köt•perschafts teuer find 

die folgenden Vorschriften des Einkommensteuergesett 
Anwendung: . 

§ 2 Absätze 2 bis 5, §§ 4 bis 6, § 9 Ziffern 1 bis 3 und 
§ 9a, § 10 Absatz 1 Ziffer 4, § 11, § 13 Absätze 1 und 
§ 14 Absatz l, § 15, § 16 Absätze 1 bis 3, § 17 Absätze 1, 
und 5, §§ 18 bis 25, §, 29 Absätze 1, 2 und 4, §§ 30 und 
Ziffer 1, § 35, § 43, § 44, § 47, § 49 und § 50 Absätze 1, 
5 und 6. § 7a Absatz 2 Satz 2 des Einkommensteuergeset2 
findet jedoch nur Anwendung auf solche KörperschaftE 
deren Mitglieder oder ~sellschafter während des Veranl 
gungszeitraums, für den qie Bewertungsfreiheit in Anspi:u 
genommen wird, zu dem in § 7a Absatz 2 Satz 2 des Ei 
kommensteuergesetzes genannten Personenkreis gehörE 
Liegen nicht bei allen Gesellschaftern oder Mitgliede 
die Voraussetzungen des § 7a Absatz 2 Satz 2 des Einkor 
m~nsteuergesetzes vor, so gUt § 7a A-bsatz 5 des Einkot 
mensteuergesetzes mit der Maßgabe, daß Bewertungsfn 
heit von Aktiepgesellschaften nicht, von anderen Körpe 
schaften nur iri Höhe des Hundertsatzes in Anspruch g 
nommen werden kann, mit dem die Gesellschafter od 
Mitglieder, die die Voraussetzungen des § 7a Absatz 
Satz 2 des Einkommensteuergesetzes erfüllen, an der Kö 
perschaft beteiligt sind. Die· Höchstgrenze der AbschreibuJ 
des § 7a Absatz 1 Satz 1 · Buchstabe a · des EinkommeJ 
Steuergesetzes für die Körperschaft beträgt auch in diese 
Fall 100 000 Deutsche Mark. , 

(2) Die §§ 1, 2, 4 bis 13, § 35, § 36 Absätze 1 bis 3 ur 
5, § 37, § 39 Absätze 1, 31 6, § 411 § 42, § 44, § 55, § : 
Absatz 1 und § 58 der Einkommensteuer-Durchführung 

'verordnung vom 2, J:uni' 1949. sind auf .die Ver.anlagung z1 
Körperschaftsteuer anzuwenden. 

§ 16 
Bei Steuerpflichtigen, die nach den. Vorschriften d 

Handelsgesetzbuchs zur Führung von BUchern vl}rpflicht 
sind, sind alle Einkünfte als Einltünfte aus Gewerbebetrh 
zu behandeln. 

§ 17 
Verdeckte Gewinnausschüttungen 

Bei der Ermittlung des Einkommens und bei der Mit 
destbesteuerung sind verdeckte Gewinnausschüttungen l 
berUcltsicht!gen. 
Beispiele: 
1. Ein Gesellschafter führt Vorstandsgeschäfte und erhä 

dafür ein unangemessen hohes Gehalt. . · 
2. Eine Gesellschaft zahlt an efnen Gesellschafter bes01 

Clere Umsatzvergütungen neben einein angemessenE 
·Gehalt. ' · · · · · 

3. Ein Gesellschafter erhält eh1 Darlehn von der Gesel 
· schaft zinslos oder zu einem au,ßergewöhplich gerJniSE 

Zinsfuß. . . · . 
4. Ein Gesellschafter erhält von ·der Gesellschaft ein DaJ 

lehn, obwohl schon bei der Da.rlehnshingabe .mit d! 
· Unelnbrlnglichlteit gerechnet werden muß, · · · 
5. Ein Gesellschafter gibt der Gesellschaft ein Dar1ehn 2 

einem außerordentlich hohen ·Zinsfuß. · ·. 
6. Ein Gesellschafter liefert an. die Gesellschaft Ware 

oder erwirbt von der Gesellschaft Waren und sonstl! 
WirtschaftsgUte·r zu ungewöhnlichen Preisen ode.r erhä 
besondere Preisnachlässe und ·Rabatte. 

7. Ein Gesellschafter verltauft Aktien an die Gesellscha. 
· zu einem höl'jeren Preis als dem Kurswert, oder die GE 
sellschaft verkauft Aktien an einen Gesellscha:l!ter 2 
einem niedrigeren Preis als dem Kurswert. · . · 

8. Eine Gesellschaft übernimmt zum Vorteil eines Gesel: 
schafters eine Schuld oder SQnstige Verpflichtungen, wl 

. Bürgschaften. . , · · · . 
· 9. Eine Gesellsqh~t ve~'Zichtet auf gecht!l, die ihr einet 

Gesellschafter gegenüber zustehen. · 
10. Ein Ddtter~ der nicht nur fUr die ~sellscihaft, sonder 

. auch für einen Gesellschafter persönlich tätig ist, erhä 
. dafür eine Gesamtvergütung, welche : dle · Gesellscha: 
1 , unter Unkosten verbucht. . . 

zu § 8 1los Gesetzes 
. § 18 ' 

, Mitgliederbeiträge 
(1) Mltgliedet·belträge im ~inn des §· 8 des Gesetzes sfn 
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Beiträge, die die Mitglieder eirier · Pel'SonerlVereinigung 
lediglich in ihrer Eigenschaft als Mitglieder nach den Sat
zungen zu entrichten vet1>flichtet sind. 

(2) Filr Versicherungsunternehmen ist die· Vorschrift des 
§ 8 des Gesetzes nicht anzuwenden. 

z~ .II n. des Gesetzes 
§ 19' 

S eh a: eh t elgesellsch aften 
(1) Die Vergünstigu~g für Schachtelgesellscha~ten nach 

§ 9 des Gesetzes kommt nur für solche Aktien, Kuxe oder 
Anteile ln Beh·acht, _die der· unbescqränitt steuerpflichtigen 
Kapitalgesellschaft ununterbrochen seit mindestens zwölf 
Monaten vor dem für die Ermittlung des Einkommens maß-
gebenden Schlußstichtag gehört haben. . · 

(2) Die Vergünstigung für Schachtelgesellschaften gilt 
unter den Voraussetzungen des § 9 des Gesetzes unc1 des· 
vorstehenden Absatzes -1 auch für Aktien, Kuxe und . An
teile, die einem unb~chränkt steuerpflichtigen Versiche-
rungsverein auf Gegenseitiglteit gehöre~.. · 

Zu § .11 Absj\t?. 1 Ziffer 2 llolf Gesetzes 
Vcrsicherungsuntcrnelrrrien • 

, .. 

§ 20. 
0 e:ffe n tli c.h .:..1··.e c h tli ehe Versieh er un g s-

anstalten · 
.Oeffentlich-rechtliche Versicherungsanstalten sind auch 
m unbeschränkt steuerpflichtig,' wenn sie mit Zw~ngs

oael· Monopolrechten ausgestattet sit?-d; 
'§ 21. 

Ermittlu.ng des Einkommens 
Bei der Et·mittl\,mg des Einkommens yon Versicherungs

unternGhmen sind die Bestimmungen der §§ 22 bis 25 an
zuwenden.' 

§ 22\ ,, ' 
, Beitragsrückerstattung 
(1) Für BeitragsrUckerstattungen; die auf Grund des Ge~ 

schäftsergebnisses gewährt werden, gilt folgende:;: . . 
1. Belh·agsrückerstattungen, ·die aus dem Lebensv.ersiche· 

rungsgeschäft stammen, sind abzugsfähig, 
2; Beitragsrl.iclterstattungen, die nicht aus dem ·Lebensver• 

Sicherungsgeschäft stammen, sind nur ~nsowcit abzugs
fähig, als sie· den' Ueberschuß nicht übersteigen, der .sieb 
ergeben würde, wenn die auf das· Wirtschaftsjahr ent
fal!lenden Versicherungsleistungen, Ueberträge und Rück-· 
lagen sowie die sämtllchen sonstigen persönlichen . up.d 
sachlichen Betriebsausgaben allein aus der auf das Wirt~ 
Schaftsjahr entfallenden Bei tragseinriahme bestritten· wor-. 
den wären. Oie BeitragsrUckerstattung muß spätestens 

· bei Genehmigung des Abschlusses des Wil'fschaf,tsj_ahrs 
durch· (Lie satzungsmäßig .zuständigen Organe · mlt der 
,ta-ßgabe beschlossen werden, daa Sie ·auf die binnen 

Jahresfrist' nach der Beschlußfassung 'fällig· werdenden 
Beiträge anzurechnen odet• binl).en Jahresfrist nach der 
BeschlUßfassung bar auszuzahlen ist. · 

(2) Zuführungen zu Rücklagen für Beitragsrücke:rstat
tungen sind nur insoweit abzugsfähig, als die ausschließ
liche Vel,'Wendting der .Rücklagen für diesen· Zweck durch 
Satzung oder durch . geschäftsplanmäßige. Erklärung ge-
sichert ist. ' · · · 

§ 23. 
Lebensversicherung 

(1) Bei Versicherungsun'ternehrilen, die das Le)Jensvel·
sicherungsgeschäft anein oder neben anderen Verslcherungs
.iweigen betreiben, sind füt• das Lebensversicherungsgeschäft 
mindesten$ .fünf vom Hunde1·t des nach den Vorschriften 

· de:o~ Einkommensteuergesetzes und des Körperschaftsteuer
ges~tzes ermittelten Gewinns zu versteuern. von dem der. 
bei' dem Leberuverslcherungsgeschäft .für die Versicherten 
bes~immte Anten noch nicht abgezogen ist. Satz 1 ist nur 

darin anzuwenden, wenn nicht nach § 17 des Gesetzes ein 
höheres Mindesteinkommen der Besteuerung zugrunde zu 

, legen ist. · · 1 I . ·. 
(2) Der Direktor der' Verwaltung für Finanzen des Ver-

. einigten Wil'tschaftsgebletes kahn den im Absatz 1 genann
ten Hundertsatz im Benehmen mit den ·obersten Finanzbe
hörden der Länder entsprechend der allgemeinen Entwiclt
lung der Versicherungswirtschaft erhöhen oder ermäßigen. 

§ 24 
v er s 1 c h er u n g s t e c h n i s c he RU c k 1 a g e n 

(1) Zuführungen zu v-ersicherungstechnischen Rücklagen 
(§11 Absatz 1 Ziffer 2 des Gesetzes) sind insoweit abzugs-

fähig, als. ~s sich be-i diesen· RUcklagen um echte Schuld
posten oder um Posten handelt,· die der Rechnungsabgren
~ung dienen. Dabei dürfen die Rücklagen den Bett•ag nicht 
ubersteigen,.der zur Sicherstellung der Vel.'pflichtungen aus 
den am Bilanzstichtag bestehenden Ve1·slcherungsverträgen 

. erforderlich ·:ist. · · · 
· (2) Für die Abzugsfähigkeit der Zuführungen . zu RU eie

lagen zum Ausgleich des schwanieenden Jahresbedarfs sind 
insbesondere folgende .Voraussetzungen erforderllch: ·. 
1. Es muß nach den Erfahrungen·. in dem betl.'effenden 
V~rsicherungszwelg mit. erheblichen Schwankungen des 
Jahresbedarfs zu rechnen sein. · 

2. Die Schwankungen des Jahresbedarfs dürfen nicht durch 
die Prämien ausgeglichen werden: Sie müssen aus den 
am Bilanzstichtag bestehenden Versichert,Jngsverträgen 

· herrUhren und dürfen nicht durch Rücltversicherungen 
gedeckt sein. . - .· . . . 

(3) Der Direktor der Verwaltung für Finanzen des 
Vereinigten Wirtschaftsgebietes lcann im Benehmen init 
den obersten· Finanzbehörden der Ltlndet• Riebtsätze über 
die steuerlich anzuerkennenden ZufUhrungen .zu ver
sicherungstechnischen Rücklagen aufstellen. 

§ 25 
B e s c h r ä n k t s t e u e r p f li c h t lge . 

. Versichel'i.tngsunternenmen . 
(1) Bei' ·beschränkt steuerpflichtigen Ver!licherungs

unternehmen ist, wenn f(it· das inländische Versicherungs• 
. geschäft eine steuerlich einwand~reie gesonderte · Et•mitt
lung des Inlandelnkommens' möglich ist, für die Berech~ 
nung des inländischen steuerpflichtigen Einkommens von 
dem techriiscllen Ergebnis des inländischen Versicherungs
geschä-fts auszugehen. Hinzuzurechnen Ist der dem Inland
geschäft entsprechElnde ·Anteil an den Vermögenserträgen 
de~ Gesamtunternehmens. Abzuziehen ist der dem inlän
dischen Versicherungsgeschäft entsprechende Anteil . an 

. den Generalunitosten des· Gesamtunternehmens, soweit sie 
nicht im technischen Ergebnis des inländischen Versiche-
i:ungsgeschäfts enthalten sind. . . . · 

(2) Weim fik das inländische Versicherungsgeschäft eine 
steuerlich einwandfreie gesonderte Ermittlung des Inland· 
einkommens nicht möglich ist, so ist als inländisches steuer
pflich!fges Einkommen der dem Vet•hlutnis der iuländischan 
Prämieneinnahme zur Gesamtprämieneinnahme entspre ... 
chende Teil des aqsgeWiesenen Gewinns des <lesamtunter-
nehmens zugrunde zu legen. · 

(3) Dem nach den Absätzen 1 und 2 berechneten Betrag 
sind die nach dem Gesetz und dieser Verordnung nicht ab• 
zugsfähigen · Ausgaben hinzuzurechnen. · . 

(4) Das Mind~stelnkommen, das nach § 17 des Gesetzes 
der Besteuerung zugru~de gelegt wird, ltarin bei beschrlinlct · 
steuerpflichtigen Versioherungsunternehmen ~ach dem Ver
hältnis det• inländischen PJ:ämieneinnahme zu der Gesamt-

. prämieneinnahme des ganzen . Unternehmens .. errechnet 
werden.· ' 

Zu § 11 Absatz 1 Ziffer 6 und Alisntz 2 tlcs Gesetzes 
. § .26 . . . . 

F ö r der u ng g e m e in ti. ü tz i g e r, m 11 d t ä t i g e r 
kirchlicher, religiöser und wissen-

. schaftlicher zwecke 
· (1) Für die Begdffe gemeinnützige, mildtätige, kfrchllche, 

t•eligiÖse und wissenscha!tlicbe Zwecke\ im Sinn von § 11. 
Absatz 1 Ziffer 5 und Absatz 2 des Gesetzes gelten die §§ 17 

· bis 19 des Steueranpassungsgesetzes vom 16. Oktober 1934 
(Reichsgesetzbl. I s. 925) und die Verordnung zur :Purch
führung der §§ 17 bis 19 des Steueranpassungsgesetzes (Ge
meinnützigkeitsverordnung) vom 16. Dezember 1941 (ReiChfi
ministerialblatt s. 299) in der Fassung der Anlage .1 der 
Verordnung zur Aenderung der. Et•sten Verot•dnung zur · 
Durchführung des Körperschaftsteuergesetzes vom iß. Olc-
tober 1948 (WiGBI. S. 181)1).' · 

(2) Gemeinnützige Zwecke der im Absatz 1 bezeichneten 
Art mUss(m außerdem von der obersten Finanzbehörde des 
Landes im Einvernehmen mit dem DJreldor der Verwaltung 
für Finanzen· des Vereinigten Wirtschaftsgebietes a-llgemein . 
als besonders förderungswUrdig anerlcrinnt worden sein. . 
· (3) Die in den Absätzen 1 und 2 genannten Zwecke wer-
den als steuerbegünstigt nur anerkannt, wenn · 
a) der Empfänger der zuwimdungen eine Körperschalt . 

des öffentlichen 'Rechts oder eine öffentliche Dienststelle 
(z. B. Universität, Forschungsinstitut) ist und bestätigt, . 
daß der zugewendete Betrag zu einem der fn den Ab· 
sätzen 1 oder 2 bezeichneten Zwecke vet•wendet wird 

~~ '· 
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b) der Empfänger der Zuwendl!ngen ei~e im § 4 Absatz 1 
Ziffer 6 des Gesetzes bezeichnete Körperschaft, Perso · 
nenvereinlgung oder Vermögensmasse ist und bestätigt, 
daß sie den zugewendeten Betrag nur für ihh·e satzungs-
mäßigen Zwecke verwendet, · 
(4) Der Dlreldor der Verwaltung für Finanzen des VerH 

einigten Wirtschaftsgebietes oder · eine von diesem be~ 
stimmte Stelle kann im Einzelfall den Zweck und die 
:Form der Zuwendung als steuerbegünstigt dm Sinn von Ab 
satz 1 anerltennen, auch wenn die Voraussetzungen des Ab
satzes 2 nicht gegeben sind, 

§ 27 
Besondere An~rkennung Wissenschaft
licher oder mildtätiger Ein r.i c h tun' g e n 
Die besondere Anerkennung wissenschaftlicher oder 

mildtätiger Einrichtungen im Sinn ~es § 11 Absatz 2 Buch
stabe a des Gesetzes e1·folgt durch den Direktor der Ver
waltung für Finanzen des Vereinigten Wirtschaftsgebietes 
im Einvernehmen. mit den obersten Finanzbehörden der 
Länder. 

zu § 17 aes Gesetzes 

§ 28 
Mi ndestb e steu er ung 

(1) Die Ausschüttungen und Vergütungen nach § 17 Ab
satz 1 des Gesetzes sind bei der Besteuerung als Mindest
einkommen dem Kalender-(V!firtschafts-)j ahr . zuzurechnen, 
für das sie. gewährt worden ~:ncl. 

(2) Werden Vergütungen nach dtm vorgenannten Vor
schriften rückwirkend für bereits abgelaufene KaiEmder
(Wfrtschafts-)jahre nachträglich gewährt, so sind sie für 
die Berechnung und für den Fall der Besteuerung als Min
desteinkommen dem Kalender-(Wirtschafts-)jahr zuzurech
nen, das der Beschlußfassung unmittelbar vorausgeht. 

zu § 19 des Gesetzes 

§ 29 ' 
Steuersatz für Kreditanstalten 

(1) Langfristige Kredite im Sinn des § 19 Absatz 2 Zif
fer 1 des Gesetzes sind nur solche :Kredite, die nicht binnen 
vier Jahren rückzahlbar sind, ' · 

(2) Kreditanstalten des. öffentlichen Rechts, die sich auf 
die Im § 5 des Hypothekenbankgesetzes genannten Ge
schäfte beschränken, sind wie reine Hypothekenbanken zu 
behandeln. 

Zu § 20 des Gesetzes · · 
§ 30 ' .. 

Steue1·erklärung 
{1) · tTnbeschränlct Körperschaftsteuerpflichtige haben 

eine Steuererldärung über samtliehe Einltünfte abzugeben 
(2) Besc4ränkt Körperschaftsteuerpflichtige (§ 2 Ziffer 1 

des Gesetzes) haben eine Steuererklärung über die inländi-
schen Einkünfte abzugeben, · · . 

(3) Eine Steuei:erldärung ist auch abzugeben: 
1. beim Wegfall der· Steuerpflicht, insbesondere auch bei 

der Umwandlung; · · · 
2. beim Uebergang von der beschränkten zur unbeschränlc" 

ten und beim Uebergang 'Von der unbeschränkten zur 
beschränkten Steuerpfllcht. 
(4) Außer den in den .Absätzen 1 bis 3 genannten Fäl

len haben. eine . Steueret'ldärung abzugeben alle Körper
s~haften, Personenvereinigungen und Vermögensmassen, 
dte hierzu vom Finanzamt besonders aufgefordert werden. 

. . §ß . 

' Soweit In!nkünfte einheitlich festzustellen sind, sind die 
zur . Geschäftsführung o~er Vertretung der Gesellschaft 
oder .. Geme~nschaft' b~fug.ten Personen , ~ur Abgabe elne~· 
Erklarung uber die Emkürtfte. der Bete1hgten v~rpflichtet. 

. ' § 32 . . 
(1~ Dle Erldärungen nach' den §§ 30, 31 sind, wenn sie 

l~chrlft'lich abgegeben werden, unter Verwendung der amt-
leben Vordrucke abzugebeni · · 

(2) Steuerpflichtige, die nach den Vorsch::·Hten des Han
delsgesetzbl..!-chs oder auf Grund anderer gesetzlicher Vor
schl,'iften Bucher führen und regelmäßig Abschlüsse machen 

. ~~1ben der Steuel.'erklärung eine Abschrift der unverltürzte~ 
I anz, der Verlust- und Gewinnübersicht und, wenn ell:l 

JaufhU~esbericht (Geschäft$bericht) vorliegt, auch diesen. beiz gen. · 

zu § 23 <los Gesetzes 
Geuossenst:haften 

§ 33 
Landwirtschaftliche Nutzungs- und 

Verwertungsgenossenschaften 
Genossenschaften sind von der Körperschaftsteuer 

freit, soweit sich ihr Geschäftsbetrieb erstreckt: 
a) auf die gemeinschaftliche Benutzung land- und forstw 

schaftlieber Betriebseinrichtungen odet' Betriebsgag 
stände (z. B. Dreschgenos~enschaften, Pfluggenossenset 
ten, Zuchtgenossenschaften) oder 

b) auf die Bearbeitung oder die Verwertung der vom < 
Mitgliedern selbst 'gewonnenen land.: und forstwl 
schaftliehen Erzeugnisse, soweit dle Bearbeitung oder 
Verwertung im Bereich der Land- und Forstwirtscb 
liegt (z. B. Molkereigenossensche.ften, Winzergenossi 
s'chaiten, Viehverwertungsgenossenschaften, Eierverw 
tungsgenossenscha'ften). 

§ 34 
K red i t g_ e n o s s e n s c h a f t e n 

Die Steuer wird auf ein Drittel ermäßigt bei Krec1 
genossenschaften, die Kredite ausschließlich art ihre M 
glieder gewähren. · 

§ 35 
· ZentralJenssen-

Die Köt'perschaftsteuer der Zentralkassen wird auf 1 
Drittel ermäßigt, wenn Kredite ausschließlich an H 
Mitgliedel' gewährt werden und sie . sich auf ihre eigeJ 
licheji genossenschaftlichen Aufgaben beschränken. I 
gilt auch für die Zentralen, die in Form einer Kapit• 
gesellschaft betrieben werden. 

§ 36 . 
Wareqrückvergütungen 

(1) Warenrückvergütungen sind solche Vergütungen, < 
unter Bemessung nach der Höhe des Warenbezugs bezal 
sind. Nachzahlungen der· Genossenschaft für Liefet·ung 
oder Leistungen und Rückzahlungen von Unkostenbelträg 
sind wie Warenrüclcvergütungen zu behandeln. Die Hö 
der WarenrUckvergütungen kann auch durch Beschl 
der Mitgliederversammlung und nach Ablauf des Wh 
schaftsjahrs festgesetzt werden. . 

(2) Warem·ückvergütungen an :N'ichtmltgliedel' sind B 
triebsausgaben. Warenrückvergütungen an Mitglied 
gelten nur insoweit ~ls Betriebsausgaben, als die daf 
verwendeten Beträge .im Mitgliedergeschäft erwirtschaf1 
sind. Zur Feststellung dieser Beträge ist der Ueberschl 
vor Abzug aller Warenrückvergütungen · 
a) bei .Ejnlcaufs- und Verbrauchergenossenschaften i 

Verhältnis des Mitgliederumsatzes zum Gesamtumsa1 
b) bei Absatz- und Produktionsgenossenschaften (z. B. Ve 

wertungsgenossenschaften) im Verhältnis des Warel 
einkaufs bei Mi~gliedern zum gesamten. Wiu·eneinka1 

aufzuteilen. Der hiernach ·sich ergebende Gewinn aus de 
Mitgliedergeschäft bildet· die obere Grenze für den Abzt 
der Warenrückvergi,itungen an Mitglieder. 

. § 37 
Inkrafttr.eten 

(1) ·niese Verordnung tritt erstmalig für den: am 1. Janua 
1949 beginnenden Veranlagungszeitraum an· die Stelle de 
entsprechenden B~timmurigen der Et·sten V:ero.rdnung zu 
Durchfilht'ung des Köt·perschaftsteuergesetzes vom 6. Fe 
bruar 1935 (Reichsgesetzbl. I S, 163) in der Fassung de 
Verordnung zur Aenderung der , Ersten Verordnung zu 

· Durchfühtung des Körperschaftsteuergesetzes vom 16. Ol1 
tober 1.948 (WiGBl. 1948 Nr. 28 s. 181) mit der Maßgab1 
daß die Bestimmungen der §§ 33 bis 36 bereits für den a1 
21, Juni· 1946 beginnenden Veranlagungszeltraum anzuwen 
den sind. · . 

. (2) Die Verordnung über die ~örperschaftsteuer der Er 
werbs- und Wirtschaftsgenossenschaften vom 8. Dezembe 
1939 (Reichsgesetzbl. I s. · .2391) ist für Veranlagungszeit 
t•äume, die nach dem 20. Juni 1948 beginnen, nicht meh: 
anzuwenden. 

Bad Romburg v. d. H., den 4. Juli 1949. 
. Der Direlttor 

del' Verwaltung :für· Finanzen 
des Vet'einigten Wit•tschaftsgebietes 

Ha1•tmann 
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GESETZ 

zur Aenderung des Gesetzes über Leitsätze fiir die Bewirtschaftung uml Preispolitil• nach der Geldreform in der 
Fassung der Bekanntmachung vom 4. Februat· 1949 (WiGBl. S. 17). 

Vom 25. Juli 1949. 

Der Wirtschaftsrat hat das f-olgende Gesetz beschlossen: 

Artikel I 

Die Anlage zum Gesetz über Leitsätze für die Bewirt
schaftung und Preispolitik nach der Geldreform in der Fas
sung der Bekanntmachung vom 4. Februar 1949 (WiGBl. 
S. 17) wird wie folgt geändert: 

1. Absatz I Nr. 2 wird wie folgt gefaßt: 
"Die Hauptnahrungsmittel und die Rohstoffe, die eine 
wesentliche Grundlage für die gewerbliche und land
wirtschaftliche Gütererzeugung bilden, ·können weiter
hin bewirtschaftet werden." 

2. Absatz II Nr. 2 wird wie folgt gefaßt: 
"Die Preise für die Hauptnahrungsmittel und die Roh
stoffe, die eine wesentliche Grundlage für die gewerb
liche und landwirtschaftliche Güt~rerzeugung bilden, 

sowie die Mieten und Verkehrstarife können behörd
lich festgesetzt werden." 

Artikel II 
Dieses Gesetz tritt am Tage nach seiner Verkündung in 

Kraft. 

Da6 vorstehende Ge6etz wird hiermit verkündet, nach
dem der Wirtschaftsrat den Einspruch des Länderrates 
zurückgewiesen hat. 

Frankfurt am Main, Iden 25. Juli 1949. 
' 

Der Präsident des Wirtschaftsrates 
Dr. Erich Köhler 

GESETZ 

über die Feststellung des Haushaltsplans der Verwaltung des Vereinigten Wirtschaftsgebietes 
für das Rechnungsjahr 1949. 

Vom 22. Juli 1949. 

Der Wirtschaftsrat hat das folgende Gesetz beschlossen: 

§ 1 

(1) De:r diesem Gesetz als Anlage beigefügte ordentliche 
Haushaltsplan der Verwaltung des Vereinigten Wirtschafts..: 
gebietes für das Rechnungsjahr 1949 wird in Einnahme 
und Ausgabe auf 

892 087 300 DM 
festgestellt. 

(2) Der Haushaltsplan umfa.ßt nicht den Wirtschaftsplan 
der Deutschen Reichsbahn und den Voranschlag der Deut
schen Post. 

§ 2 

Die in den Einzelplänen bei den Ausgabetiteln 3 l·nd 4 
veranschlagten Mittel sind innerhalb desselben Haushalts
kapitels gegenseitig deckungsfähig. Sie können bis zur Höhe 

der beim Besoldungstitel 1 infolge zeitweiligen Offensteheus 
von Planstellen· erzielten Einsparungen überschritten wer
den. 

§ 3 

In die letzten 25 v. H. der durch den Haushaltsplan be
willigten Planstellen der einzelnen Besoldungsgruppen im 
Stellenplan der· Besoldungstitel dürfen Arbeitskräfte nur 
mit vorheriger Zustimmung des Direktors der Verwaltung 
für Finanzen eingewiesen werden. Hierdurch freiwerdende 
Besoldungsmittel können zur Einstellung von Angestellten 
mit Vergütungen nach der TOA verwendet werden (vgl. 
§ 2 dieses Gesetzes). Die Bestimmungen der auf Grund von 
§ 27 Abs. 2 des Dritten Gesetzes zur Neuordnung des Geld
wesens (Umstellungsgeset2;) vom 20. Juni 1948 (l3eilage Nr. 5 
zum Gesetz- und Verordnungsblatt des Wirtschaftsrates des 
Vereinigten Wirtschaftsgebietes S. 13) erlassenen Verord
nungeJ;J. zur Sicherung der Währung und' der öffentlichen 
Finanzen werden hierdurch nicht berührt. 
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§ 4 

(1) Ueber die letzten 10 v. H. der Bewilligung für säch
liche und aUgemeine Verwaltungsausgaben darf nur JY:it 
Zustimmung des Direktors der Verwaltung für Finanzen 
verfügt werden. 

(2) Seiner Zustimmung bedarf es auch bei Verfügungen 
über Ausgabemittel, die bei einzelnen Titeln des Haushalts
plans als "gesperrt" bezeichnet sind. 

(3) Soweit die Entwicklung auf der Einnahme- und Aus
gabeseHe es erfordert, ist der Direktor der Verwaltung für 
Finanzen allgemein ermächtigt, für andere Ausgabetitel 
oder für Gruippen von "Solchen die Inanspruchnahme von 
Mitteln von seiner Zustimmung abhängig zu machen. 

§ 5 

Uebersteigt "bei einem Einnahmetitel der Betrag der 
tatsächlich aufgekommenen Einnahmen den Haushaltsan
satz und können auf Grund eines Haushaltsvermerks bei 
einem übertragbaren Ausgabetitel in Höhe dieser Mehr
einnahmen Ausgaben geleistet werden, so dürfen, abwei
chend von § 73 der Reichshaushaltsordnung, die Beiträge 
solcher Mehreinnahmen, die bis zum Schluß des Rech
nungsijahres für die Zwecke der Ausgabetitel nicht ver
wendet worden sind, in der Haushaltsrechnung als Aus
gaberest und zugleich als Mehrausgabe nachgewiesen wer
den. 

§ 6 

(1) Für die Ablieferungen der Deutschen Post und der 
Deutschen Reichsbahn gilt folgende Regelung: 

1. Im Rechnungsijahr 1949 haben die Deutsche Post 
100 000 000 DM und die Deutsche Reichsbahn 174 500 000 
DM an die Verwaltung des Vereinigten Wirtschafts
gebietes abzuliefern. 

2. Auf die Ablieferungen sind entsprechende Abschlags
zahlungen monatlich im voraus zu leisten. Diese be
tragen: 
Für die Monate April 1949 bis Februar 19.50 
a) für die Deutsche Post 8 300 0001 DM 
b) für die Deutsche Reichsbahn 14 500 000 DM 
monatlich, 
für den Monat März 1950 
a) für die Deutsche Post 8 700i 000 DM 
b) für die Deutsche Reichsbahn 15 000 000 DM 

(2) Soweit nach dem Gesetz vom 27. Februar 19'34 (RGBl. I 
S. 130) und dem Gesetz vom 4. Juli 1939 (RGBL I S. 1205) 
von der Deutschen Post und von der Deutschen Reichsbahn 
höhere Ablieferungsbeträge zu zahlen sind, bleiben diese 
maßgebend. 

§ 7 

(1) Die Deutsche Post wird verpfli<;htet, die" im Rech
nungsjahre 1949 fälligen Zinsen für die Ausgleichsforde
rung zu übernehmen, die der Postsparkasse auf Grund von 
§ 10 der Zweiten Durchführungsverordnung (Bank;enver
ordnung) zum Dritten Gesetz über Neuordnung des Geld
wesens (Umstellungsgesetz) gegenüber dem Vereinigten 
Wirtschaftsgebiet zugeteilt worden ist. 

(2) Die Deutsche Reichsbahn und die Deutsche Post 
werden verpflichtet, ein Drittel von den im Rechnungsjahr 
1949 fälligen Zinsen für die Ausgleichsforderung zu über
nehmen, die der Bank deutscher Länder auf Grund von 
§ 10 der Zweiten Durchführungsverordnung (Bankenver
ordnung) zum Dritten Gesetz zur Neuordnung des Geld
wesens (Um'stellungsgesetz) gegenüber dem Vereinigten 
Wirtschaftsgebiet zugeteilt worden ist. Das zu überneh
mende Drittel wird im Verhältnis von 3:2 auf die Deutsche 
Reichsbahn und die Deutsche Post aufgeteilt. 

' § 8 

Bei der Uebertragung von Aufgaben aus dem Geschäfts
bereich eines Verwaltungszweiges in den Geschäftsbereich 
eines anderen können mit Zustimmung des Direktors der 
Verwaltung für Finanzen die Mittel und Planstellen auf die 
neu zuständige Haushaltsstelle übertragen werden. 

§ 9 

Der Direktor der Verwaltung für Finanzen wird ermäch 
tigt, zur vorübergehenden Verstärkung der Betriebsmittel 
der Hauptkasse des Vereinigten Wirtschaftsgebietes Mittel 
bis zur Höhe von 500 000 000 DM im Wege des Kredites Zl 
beschaffen. 

§ 10 

Die zur Durchführung dieses Gesetzes erforderlichen 
Bestimmungen erläßt der Direktor der Verwaltung für 
Finanzen. 

§11 

Dieses Gesetz tritt mit Wirkung vom 1. April 1949 in 
Kraft. 

Das vorstehende Gesetz wird hiermit. verkündet, nach-· 
dem der Wirtschaftsrat die Abänderungen des Länderrates 
abgelehnt hat. 

Frankfurt am Main, den 22. Juli 1949. 

Der Präsident des Wirtschaftsrates 

Dr. Erich K ö h 1 e r 
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Ein- fort-
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DM DM DM DM 
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Anlage zum Haushaltsgesetz 

Bleibt 
Überschuß ( +) 
Zuschuß (-) 

DM 

Für 1948 sind 
angesetzt 

(einschließlich 
Nachtrag) 

Überschuß (+) 
Zuschuß (-) 

DM 
----~--~--------------------:-,r-----~----r------r-----T---------+-----=---

23 300 2 904 ooo\----:1._2_9_o_4_o_oo
1 
__ _;:_.2_.s_s_o_7_oo~ 1 ____ 2~90..:..2_5_o..:..o I 

II 

III 

IIIa 

IIIb 

IIIc 

IIId 

I!Ie 

IV 

V 

1 Wirtschaftsrat 
Summe für sich 

1 Länderrat 23 500 724 800 - 724 800 - 701 300 - 735 GOO 
·>1----1----1·---...:..:_:...;;..:.;;. -------

Summe für sich 

1 Vorsitzer des Verwaltungsrats und 
Direldorialkanzlei .. 

2 Vertretung der Verwaltung des Ver
einigten Wirtschaftsgebiets in Berlin 

6 600 4 718 700 

800 466 500 

25 000 4 743 700 

466 500 

- 4 737 100 

465 700 

Zusammen 7 40o 5 185 200 --".2-5 -oo""'"o,

1

. 5 210 200 - G 202 800 --=,.J----"-2"""56""'7::-9:-0c::-0 

1 
2 
3 
4 

Personalamt 
Dienststrafhof 
Dienststrafkammern 
Versorgungsstelle 

4 600 1446 400 70 000 1 516 400 
3 900 199 700 4 1001 203 800 

15 600 220 500 13 000 233 500 

- 1 511800 
199 900 
217 900 

24400 
Zusammen 

100 24 500 _ I 24 500 
24 200 1 891 100 87 100 1 978 200 - 1 954 000 -- 1 211 300 

1 Statistisches Amt 1 631 600 3 261 900, 2 540 500 5 802 400 - 4 170 800 - 1 650 100 

144 ooo 573 soo- 59 oool 632 soo
1 
____ 4_8..:..8 -80-0~

1 ---__:_.:..:....;..:..:. 
1 Rechtsamt . 
2 Patentamt . 

Summe für sich 

Zusammen 
3 001 000 4 366 000 1 700 00~1 6 066 000 - 3 065 000 
3145ooo 49398001 1 759000~6~69~S08~'o~ol----~3~55~3~8~o~ol------=-1~85=-4~7=-o~o 

1 Deutsches Obergericht 
2 Generalanwaltschaft ., 

Zusammen 

1 Amt für Fragen der Heimat
vertriebenen 

6 200 400 1001 -- 400 100 
250 174 500 - 174 500 

6 450 574 6001 - 574 600 

200 582 9ool 136 ooo[ 718 900 

Summe für sich I 
Verwaltung für Verl{ehr 

1 Verwaltung für Verkehr . 120 bOO 18 274 400 2 194 900 20 469 300 
2 I W~sserstraßenclir~ktionen u. -ämter 113 724 700,39 597 6001' 56 763 000 96 360 600 
3 RelChsschleppbetneb . . . . . . . . - 550 000 - 550 000 
4 Seewasserstraßendirektionen und I 

Seewasserstraßenverwaltungen . 9 094 200 40 843 700110 760 000 51 603 700 
5 Seeschiffsverme3sungsamt . . 45 500 100 000 - \ 100 000 
6 Deutsches Hydrographisches Institut 642 000 3 543 400 204 100f 3 747 500 
7 Anstalt für Gewässerkunde . 20 000 224 400, 30 800. 255 200 
8 Versuchsanstalt für Wasser-, Erd- I i 

und Grundbau . . . 40 000 253 400 101 0001 354 400 
9 Sammelstelle für Nachrichten über 

Kraftfahrzeuge 1 692 OO? 1106 200f - [1 106,200 
10 ~~~~~~l~~!i f~rzdea~t~:~e~~i:t~ :Vi~·t~ '' :_::--~·~ 7 700 500/ - 7 700 500 
11 Wetterdienst für das Vereinigte Wirt- f 

393 900 
174 250 
568 150 568 (iüO 

71R 700 **)- 100 000 ,_...._ ___ _ 
- 20 348 400 
-· R2 635 900 
- 5500001 

- 42 509 500 
- 5± 500 
- 3 105 500 
- 235 200 

314 400 

+ 58;) 800 

- 7 700 500 

schaftsgebiet - Außendienststellen - - - I 
12 Gebietsverkehrsleitungen 100 27 400 - 27 400 - 27 300 
13 Technisches Oberprüfungsamt . 10 000 64 5001 - 64 500 - 54 500 
14 Kriegsschädenamt f. d. Seeschiffahrt 100 41300 - 41300 - 41 200 

Zusammen 25 389 500 112326800 1"'7,....0705""3"""8.,.,.0,.,.,0 182380G001 ---~1"::'5,....69::-:9:-1-:1:":'0~0 1 --..,.14-:-l,--;-;IR~!\~8-:-:~,.,..,0 

1 
2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

Verwaltung für Ernährung, Land-
wirtschaft und Forsten 

Verwaltungsamt .. 
Biologische Zentralanstalt für Land
u. Forstwirtschaft in Braunschweig
Völkenrode 
Oberschiedsgaicht für Marktstrei-
tigkeiten . . 
Landwirtschaftliche Forschungs
anstalt in Völkenrode . 
Versuchs- und Forschungsanstalt 
in Kiel .. 
Zentralinstitut für Forst- und Holz
wirtschaft in Reinbek bei Hamburg 
ZentralforSch1Jng8anstalt für Klein-
tierzucht in Celle . . 
Zentralanstalt für Getreideverarbei
tung in Detmold . . 

9 496 500 41693 900 33 772 400 75 466 300 

54 400 l 107 100 354 000 1 461100 

2 937 700 3 828 85U ßOO 500 4 429 350 

37100 

19 800 

77100 

54:3 4501 

323 100\ 

332 4ool 

5 0001 

54 oooi 

- I 

548450 

377 100 

332 400 

- 65 969 800 

- 1406 700 

- l 491650 

511 350 

357 300 

255 300 

0 ) Der Zuschuß von 100 000 DM für das Amt für Fragen der Heimatvertriebenen wird im Einzelplan IIIe nachgewiesen; der Zuschuß
betrag ist um die bisher bei Einzelplan V Kap. 1a - 'Au'ßenstelle der Verwaltung für Ernährung, Landwirtschaft und Fo'rsten in 
Berlin - und bei Einzelplan VI Kap. 2 - Vertretung der Verwaltung für Wirtschaft in Berlin - veranschlagten Beträge erhöht. 

0 '') Der Zuschuß von 100 000 DM für das Amt für Fragen der Heimatvertriebenen war im Rechnungsjahr 1948 im Einzelplan III enthalten. 
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Ein
zel
plan 

(V) 

VI 

VII 

VIII 

IX 

X 

XI 

XII 

XIII 

Kap. 

10 
11 

12 
lH 

14 

IJ) 

16 

1 
3 

5 

1 

1 
2 
3 
4 
5 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
K 
\) 

1 
2 
3 
4 

1 

1 

:'llJ·, 26 - Ta~ der Ausgabe: 6. August 1949 

Dienststellen 

Zentralanstalt für Fischerei in 
Harnburg 
Außenhandelsstellen 
Sortenamt für Nutzpflanzen in 
I<'rankfurt/Main 
Kartoffelkäferinstitut in Darmstadt 
Hauptlenkungsstelle für Fischwirt-
schaft in Harnburg .. . 

Ausgaben 
Ein- fort-

nahmen dauernde 

DM DM 

ein
malige 

DM. 

Summe 

DM 

2"1 ooo 442 nooj 6 ooo! 448600 
5 78o 650 3 774 2001 25 ooo' 3 799 200 

I I 
fl4 700 522 150 32 0001 5fi4 !50 

118 oooj' -- 1 118 ooo 

I 
- 240 0001 -·· 1 240 ')00 

400 44 ooo[ ·-- J 44 ooo 

Bleibt 
Überschuß ( +) 
Zuschuß (-) 

+ 

DM 

424 600 
1 981 450 

45tH50 
118 000 

240 000 

4.'3 600 
Zentralstelle für Naturschutz und 
Landschaftspflege in Egestorf . 
Zentralstelle für Vegetationskartie
rung in Stolzerrau (Weser) 
Zentralforschungsan s1 alt für 
Fleischwirtschaft in Kulmbach . 

60 000 lßO 850 1 5 500! 166 350 - 106 350 

Für 1948 sind 
angesetzt 

(einschließlich 
Nachtrag) 

Überschuß (+) 
Zuschuß (-) 

DM 

· 1 200 101 fmol 19 ooo! 120 800 - 119 600 
18 583 550 53 282 4.00134 t:\73 40018ö lUfl 800I----;-ö;:-:U:-;5'72~2:-;2;-:-'>-;;0I---:,"'.·)--;3:-:-6:-:0~7:-:4~f""i5'""0 

Verwaltung für Wirtschaft · I 
Zusammen 

Verwaltungsamt 7.~.5 300 12 400 8oo,I,B7 1k3 000 4}).583 800 
Physikalisch-Technische Anstalt in 

-- 48 828 500 

Völkenrode 206 500 l 7G6 50 [1 234 5001 3 001 000 
Zentralstelle für Besatzungsbedarf. 200 38\1 400 _ 389 400 

Zusammen l--,\....,l6""'2""'o,-o'""o 14 55ö 7oo

1

:::1K 417 50ll\fl2 974 200 

- 2 794 500 
- 389 200 
-- 52 012 2001 ~*:;::;':;-')-..,...3~2':'"\I':'"l4.,.....,...ß0:-0 

Verwaltung für Post- und Fern- : 1 

meldewesen -- 81400[ - ~~400 - 31400 - 31450 
Summe für sich I 1-----~1-------

Vcrwaltung für Arbeit 80 000 2 721 000: 60 oooj.2 781 000 - 2 701 000 
Summe für sich 

- 1344 100 

Verwaltung für Finanzen 1
1 • I 

Verwaltungsamt 39 200 2 740 2GO! 327 0001 3 ,Oß7 250 
Hauptkasse 100 173 fi00 1 

-- 173 600 
Oberster Finanzgerichtshof 75 700 60H 200 40 000! 64H 200 
Hauptamt für Soforthilfe . 400 ()1 7 050,' 100 000 717 050 
Zolleitstelle und Zollgrenzdienst . 1 fi Vi 000 75 ()00 ooo: - '17 5 ßOO 000 

Zmammen 1 ß30 400 7\1 140 I 00. •4()7 000 80 207 100 

All~Yemeine Finanzverwaltung 
Ablieferung von Verkehrsbetrieben 
Steuern, Zölle und Abgaben . 
Allgemeine Einnahmen ., . 
Versorgungsbezüge. 
Beihilfen und Renten 
Bewilligungen besonderer Art 
Rücklagen . 
Sonstige Ausgaben. 
Minderausgaben 

Schuld 
Schuldenverwaltung 
Verzinsung 
Tilgung . 

Zusammen 

274500000 
566000000 

-- 3 (),'::0 000 - ;j 080 000 
-- 350 000, 3fl0 000 
-- 34 150 000. - 34 150 000 
- 37 000 0001 /37 000 000 
- 2 550 0()01 -· 2 550000 
·-- -4 46\J 200\ - [-4 4ß9 200 

K40500000 72 660 800~----]72 660 800 

·-
100 tooi~J?i~: - i tooi~~l~~ 

! . 

- 3 028050 
- 173500 
- 573 500 
--- 716 650 

. - 74085000 
78 57ß 700 

+274 500000 
+56G 000000 

-- ;] 080 000 
350 000 

- 34 150 000 
--- 37 000 000 

2 550000 
+ 4 46H 200 

-- :3 728 200 

+7n7 839 200 --+:-·::-:":3":":">1:-:0":":". R:-:1-;:1:-:::,-;:o 

- 462 600 
-100 372 400 

Inai1spruchnahme aus Sicherheits
leistungen und Gewährleis.tungen . 

Sonderhaushalt 
Besatzungskosten 

Zusammen 
. toooooo! - 1 1oooooo - 1 ooo ooo 

l,.----:-l-::"OO~I.,..IO"..:....Ii-\_;:3..,...'l.,..H"'""I01----il01835100 1 --"':'l..,...0-:-1-:-:8:-:-3fi::-;:-OO:-::O~I-----,c:-:)0:-4""ö~~l~fl:-:::0:-;:0 

Rechnungshof 

I i· 

34 500 000: - (34 500 000 - 34 500 000 - 4ß 000 ooo 
Su1J,1me für sich I---- · ~----: 1-------1·------

Summe für sicl1 
80 100 l 823 400/ 

i 

1711 ooo 1 1 99H 400 - 1 H1H 300 741400 1---------
XX E l l Finanzielle Hilfe für die st'adt 

1250000000 2ti0000000 -250 000 000 -215 000 OOH Berlin l----l--"---l""--··~'>l-;.;...:_;_,;_11---...:....;;.;...:...:....;...:.l·--=--....:..;;...:._:...:...,_ 
Summe für sich 

Gesamtabschluß der .Einzelpläne 

Einzelpläne I-IX, XI-XIII und XX 

Einzelplan X 

Insgesamt 

51587sooi4_2_0_8_3-12_o_o:-!s-nR-. 5-D-5-3o-o'ls_t_9-42_6_5_o'o:---_-_-76_7_8_3_9_2_o'or---53_9_o_s_t_3_fi_o 

I· i 
840500000 72660800\ -- I 72660800 +767 839 200 +53D 081 35() 
8920873oo 4934!120oo13n85\153noi-89_2_0_87_3_o_o1' ______ _ 

") Der Zuschuß von 316 600 DM für die Außenstelle der 'lllerwaltung für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten in Berlin ist im Einzel
plan. III .Kap. 2 enthalten. 

••) Der bisher bei Kap. 2 berücksichtigte Zuschuß von 264 800 DM für .die Vertretung der Verwaltung für Wirtschaft in Berlin ist im 
Einzelplan III Kap, 2 enthalten. 
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BESTIMMUNGEN 

über die Zahlung von Versorgungsbezügen 

, an verdt•ängte Ruhestandsbeamte, Beamte und ihre 

Hinterbliebenen im Bereich der Deutschen Reichsbahn 

und der Deutschert Post im Vereinigten Wirtschafts

gebiet. 

Vom 6, Juli 1949, 

Nach dem Beschluß des Verwaltungsrats vom 22. Juni 
1941J sind die Versorgungsbezüge der verd~ängten Ruh<a
standsbeamten, Beamten und ihrer Hinterbliebenen bei der 
Deutschen Reichsbahn und ·der Deutschen Post mit Wir
kung vom 1. Juli 1949 an die Versorgungsbezüge der ein
heimischen Versorgungsberechtigten voll anzugleichen. Bis 
zur gesetzlichen Regelung nach Art. 131 des Grundgesetzes 
vom 23. Mai 1Y49 wird folgendes bestimmt: 

I. Persönlicher Geltungsbereich 

1. Die Deutsche Reichsbahn und die Deutsche Post zahlen 
Versorgungsbezüge an: 

a) die Versorgungsempfänger, für die am 8. Mai 1945 
keine Kasse der Deutschen Reichsbahn oder der Deut
schen Post im Vereinigten Wirtschaftsgebiet im Rah
men ihrer örtlichen Zuständigkeit auf Grund einer 
Einweisung oder ordnungsmäßigen Ueberweisung zur 
Zahlung verpflichtet war und die von der früher zu
ständigen Kasse Zahlungen nicht mehr erlangen kön
nen (verdrängte Ruhestandsbeamte und verdrängte 
Hint~rbliebene), 

b) die Beamten, die Anwartschaft auf Versorgung haben 
und die am 8. Mai 1945 ihre Planstelle bei einer 
Dienststelle der Deutschen Reichsbahn oder der Deut
schen Reichspost hatten, deren ständiger Sitz außer
halb des Vereinigten Wirtschaftsgebietes lag (ver
drängte Beamte), wenn sie das fünfundsechzigste Le
bensjahr vollendet haben oder dauernd dienstunfähig 
sind, . 

c) die Hinterbliebenen von verdrängten Ruhestands
beamten und Beamten, und zwar auch dann, wenn 
der Beamte noch nicht pensionsreif war (Ziff. 1b) 
oder wenn der Ruhestandsbeamte oder Beamte außer
halb des Vereinigten Wirtschaftsgebietes verstorben 
oder verschollen ist. 

2. Ziff. 1 gilt sinngemäß für die Umsiedler und die wegen 
ihrer deutschen Volkszugehörigkeit ausgewiesenen Be
amten und Ruhestandsbeamten nichtdeutseher Staats
bahnen und Postverwaltungen einschließlich der Hinter
bliebenen. 

3. Ziff. 1 findet keine Anwendung auf Ruhestandsbeamte 
und Beamte aus Oesterreich, die durch die Vereinigung 
Oesterreichs mit dem Deutschen Reich die deutsche 
Staatsangehörigkeit erworben hatten, es sei denn, daß 
sie bei Eintritt des Versorgungsfalles oder am 8. Mai 1945 
bei der Deutschen Reichsbahn oder der Deutschen Post 
außerhalb des Landes Gesterreich planmäßig angestellt 
waren, sowie auf die Hinterbliebenen dieser Ruhestands
beamten und Beamten. 

11. Voraussetzungen der Versorgungszahlung 

4. Zahlungen an die unter Abschnitt I bezeichneten Per
sonen sind nur zulässig, wenn diese ihren Wohnsitz oder 
dauernden Aufenthalt vor dem 1. Januar 1949 im Ver
einigten Wirtschaftsgebiet mit Zustimmung der hierfür 
zuständigen Behörden genommen haben. 

5. Ist der Wohnsitz oder dauernde Aufenthalt erst nach 
dem 1. Januar 1949 im Vereinigten Wirtschaftsgebiet ge
nommen worden, so können Zahlungen nur dann gelei
stet werden, wenn der Antragsteller 
a) im Anschluß an die Entlassung aus Kriegsgefangen

schaft oder aus Internierung oder im Anschluß an 
seine Ausweisung aus dem Gebiet östlich der Oder-

Neiße-Linie oder aus fremden Staaten im Vereinigten 
Wirtschaftsgebiet ansässig geworden ist oder 

b) zur Abwendung einer ihm unverschuldet drohenden 
unmittelbaren Gefahr für Leib und Leben in das 

·Vereinigte Wirtschaftsgebiet geflüchtet ist oder 

c) Zahlungen bereits erhalten oder bis zum Inkrafttreten 
dieser Bestimmungen beantragt hat ·und dem Antrag 
nach der bisherigen Regelung hätten entsprochen wer
den können. , 

III. Höhe der Zahlungen 

6. Die Versorgungsbezüge werden in voller Höhe gezahlt. 
Der Kinderzuschlag wird nach den besoldungsrechtlichen 
Vorschriften gewährt. 

7. Die für die Verwaltungsangehörigen der Verwaltung des 
Vereinigten Wirtschaftsgebietes geltenden versorgungs
rechtlichen 'Vorschriften finden Anwendung. Soweit für 
Umsiedler und für aus fremden Staaten stammende Ver
sorgungsempfänger bereits Unterstützungen nach den für 
sie früher erlassenen Sondervorschriften festgesetzt wor
den sind, bilden diese die Grundlage .für die Zahlungen. 

8. Der Berechnung der Versorgungsbezüge ist jn den Fäl
len der Ziff. 1 b und c das Ruhegehalt zugrunde zu legen, 
das dem Beamten zustehen würde, wenn der RuhestEmd 
mit Ablauf des 8. Mai 1945 begonnen hätte, es sei denn, 
daß der Beamte bereits vorher verst.orben ist. Befand 
sich der Beamte nach dem 8. Mai 1945 in Kriegsgefangen
schaft, so tritt an die Stelle des 8. Mai 1945 der Tag de~ 
Entlassung aus der Kriegsgefangenschaft oder der Todes
tag, falls der Beamte während. der Kriegsgefangenschaft 
verstorben ist. 
Bei Verschollenen (Vermißten) gilt als letzter Tag der 
ruhegehaltsfähigen Dienstzeit der Tag der Vermißtenmel
dung oder, wenn eine solche nicht vorliegt, der Tag, an 
dem der Verschollene nach der letzten Nachricht über 
ihn noch am Leben war. 

9. Unterstützungen und Beihilfen werden nach den für die 
einheimischen Versorgungsberechtigten geltenden Be
stimmungen gewährt. 

IV. Antragstellung und Zahlungsbeginn 

10. Die Versorgungsbezüge werden auf Antrag gewährt. Sie 
werden vom Ersten des Monats an gezahlt, in dem der 
Antrag gestellt worden ist, frühestens jedoch vom 1. Juli 
1949 an. Die Anträge sind unter Beifügung der vorhan
denen Unterlagen (Anstellungsurkunden, Gehaltsbeschei
nigungen, Dienstleistungszeugnisse, Versorgungsbescheide 
usw.) an die örtliche zuständige Reichsbahndirelüion 
oder Oberpostdirektion zu richten. 
Soweit am 1. Juli 1949 nach den bisherigen Vorschriften 
bereits Vorschüsse auf die Versorgungsbezüge gezahlt 
worden sind, bedarf es keinen· neuen Antrages. 

V. Einschränkungen für politisch Belastete 

11. Versorgungsbezüge dürfen nicht gewährt werden, so
weit ihre Zahlurig wegen politischer Belastung verboten 
oder eingeschränkt ist. 

vJ:. Allgemeine Bestimmungen 

12. Die Geltendmachung von Erstattungsansprüchen gegen 
die Stellen, denen die Verpflichtung zur Zahlung der 
Versorgungsbezüge für die Verdrängten endgültig über
tragen wii·d, bleibt vorbehalten. 

13. Die Bestimmungen treten am 1. Juli 1949 in Kraft. 

Frankfurt am Main, den 6. Juli 1949. 

Der Vorsitzer des Verwaltungsrates 

des Vereinigten Wirtschaftsgebietes 

.In Vertretung 

Schlange-Schöningen 
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BEKANNTMACHUNG 
iiber die V,ertretung der Verwaltung des Vereinigten 

Wirtschaftsgeb~etes in Rechtsstreitigkeiten 

Vom 19. Juli 1949.· 

Auf Grund von § 2 Ziffer 3 des Gesetzes über das Rechts
amt des Vereinigten Wirtschaftsgebietes vom 20. Juli 1948 
(WiGBL S. 77) werden nachstehend die Verwaltungsstellen 
des Vereinigten Wirtschaftsgebietes bekanntgegeben, ·die 
nach Artikel XII der Proklamation Nr. 7 der amerikanischen, 
Verordnung Nr. 126 der britis.chen Militärregierung ver
tretungsberechtigt sind. 

1. Die Vertretung der Verwaltung des Vereinigten Wirt
schaftsgebietes obliegt, soweit nicht der Präsident des 
Wirtschaftsrats, der Vorsitzende des Länderrats, der 
Präsident des Deutschen Obergerichts, der Generalanwalt 
beim Deutschen Obergericht und der Präsident des Rech
nungshofes für das Vereinigte Wirtschaftsgebiet verwal
tungsmäßig zuständig sind, dem Vorsitzenden des Ver
waltungsrats, den Direktoren der einzelnen Verwaltun
gen, dem Leiter der Direktorialkanzlei und den Leitern 
der dem Vorsitzenden des Verwaltungsrats unmittelbar 
unterstellten selbständigen Behörden (Personalamt, Sta
tistisches Amt, Rechtsamt und Amt für Fragen der 
Heimatvertriebenen) jeweils für ihren Geschäftsbereich, 
ferner dem Präsidenten der Schuldenverwaltung des 
Vereinigten Wirtschaftsgebietes für die Angelegenheiten 
gemäß § 23 der Reichsschuldenordnung vom 13. Februar 
1949 (RGBL I S. 95). 

2. Die Vertretung der Verwaltung des Vereinigten Wirt
schaftsgebietes erfolgt im Bereich der Verwaltung für 
Post- und Fernmeldewesen - soweit es sich nicht um 
beamtenrechtliche Angelegenheiten handelt - unter der 
Bezeichnung ":Deutsche Post im Vereinigten Wirtschafts
gebiet". 

3. Die Vertretung der Verwaltung des Vereinigten Wirt
schaftsgebü~tes erfolgt in Angelegenheiten, die das Son
dervermögen "Deutsche Reichsbahn" betreffen, durch 
deren nach der Verwaltungsordnung der Deutschen 
Reichsbahn vom 5. Juli 1939 (Reichsministerialblatt 
S. 1313) zuständige Stelle . unter der Bezeichnung 
"Deutsche Reichsbahn im Vereinigten Wirtschaftsgebiet". 
Im übrigen wird im Bereich der Verwaltung für Verbihr 
die Verwaltung des Vereinigten Wirtschaftsgebietes 
vertreten: 

a) in Angelegenheiten der Wasserstraßen, der Binnen-, 
See- und Küstenschiffahrt durch die Leiter der Mit
telbehörden, soweit diese oder ihre nachgeordneten 
Behörden Verwaltungszuständigkeit haben; 

b) in Angelegenheiten des Straßen-Zentralamtes durch 
c;len Leiter des Straßen-Zentralamts in Bielefeld; 

c) in den übrigen Angelegenheiten einschließlich solcher 
Eisenbahnangelegenheiten, die nicht das Sonderver
mögen "Deutsche Reichsbahn" betreffen, durch den 
Direktor der Verwaltung für Verkehr in Offenbach 
am Main. In Angelegenheiten des Seeverkehrs und 
der Seewasserstraßen, die nicht in die Verwaltungs
zuständigkeit der Mittelbehörden fallen, wird der 
Dil'ektor der Verwaltung für Verkehr durch den 
Leiter der Abteilung Seeverkehr der Verwaltung für 
Verkehr in Harnburg vertreten. 

4. Aenderungen in der Befugnis zur Vertretung der Ver
waltung des Vereinigten Wirtschaftsgebietes werden im 
Gesetzblatt der Verwaltung des Vereinigten Wirtsch;clfts
gebiets bekanntgegeben. 

Flrankfurt <arm iMain, den 19. Juli 1919. 

Rechtsamt der Verwaltung 

des Vereinigten Wirtschaftsgebietes 

Strauß 

Herausgegeben vom Büro des Wirtschaftsrates Frankfurt am Main, Börsenstraße 2. Vertrieb: "Oeffentlicher Anzeiger" für das Vereinigte 
Wirtschaftsgebiet, FrankfurtfMain. Druck: Druck- und Verlagshaus Frankfurt am Main G. m. b. H. 

Das Gesetzblatt der Verwaltung des vereinigten Wirtschaftsgebietes erscheint nach Bedarf. Bestellung nut durch die Post. Bezugspreis 
1rierteljährlich DM 2.- zuzüglich Zustellgebühr. Einzelstücke zum Preise von DM 0.30 je Stück gegen Voreinsendung des erforderlichen 

Betrages an "Oeffentlicher Anzeiger", Franl<ft}rt/Main 1, Postfach. Postscheckkonto: Frankfurt/Main 3709. 
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Nr. 2? 

Erstes Buch. Straivorsdu·iften 
ERSTER ABSCHNITT 

Wirtschaftsstraftaten 

lung von Bezugsberechtigungen geeignet ist, anfertigt, er
wirbt, verkauft, feilhält oder sonstwie in den Verkehr 
bringt. · 

(2} Die gleiche Strafe trifft denjenigen, der 
§ 1 

Gefährdung der Bedarfsdeckung 
(1} Mit Gefängnis wird bestraft, wer Gegenstände des 

lebenswichtigen Bedarfs zurückhält, beiseiteschafft, ver
nichtet oder vorsätzlich oder leichtfertig verderben läßt, 
obwohl er weiß oder den Umständen nach annehmen_pmß, 
daß er dadurch die Deckung des Bedarfs gefäj1rdet. 

1. Stempel, Stiche, Siegel und Platten, die zur Herstellung 
von Bezugsberechtigungen dienen, ohne besondere Er
laubnis der zuständigen Behörde anschafft, anfertigt 
oder sich sonstwie versche1fft oder 

2. Chemikalien oder andere zur Anfertigung von Bezugs
berechtigungen dienliche Gegenst~inde mit der Absicht, 
Bezugsberechtigungeil herzustellen, ohne besondere Er
laubnis der zuständigen Behörde anschafft, anfertigt 
oder sich sonstwie verschafft. 

(2) Der Versuch ist strafbar. 

§ 2 
Beiseiteschaffung und Fälschung von Bezugsberechtigungen; 

Gebrauch gefälschter Bezugsberechtigungen 
(1) Mit Gefängnis wird bestraft, wer Bescheinigungen 

über eine Bezugsberechtigung oder Vordrucke hierfür bei
seiteschafft, nachmacht oder verfälscht oder . wer solche 
nachgemachten oder verfälschten Bescheinigungen oder 
Vordrucke sich verschafft, in Verkehr bringt oder zur Er
langung von Bezugsrechten verwendet. 

(2) Der Versuch ist strafbar. 

§ 3 
Vorbereitung der Fcilschung von Bezugsberechligun.gen 

(1) Mit Gefängnis und Geldstrafe oder einer diescr Stra
fen wird bestraft, wer ohne besondere Erlaubnis der zu
ständigen Behörde Papier, das dem zur Herstellung von 
Bezugsberechtigungen verwendeten, durch bestimmte Merk
male erkennbar gemachten Papier hinsichtlich dieser 
Merkmale gleich oder ähnlich ist oder sonst zur I-Ierstel-

§ : 

Pflichtverletzung von Verw'titungsangehi>rigen und 
Sachverst3ndigen 

(1) Mit Gefängnis und Geldstrafe oder einer dieser Stra
fen wird bestraft, wer als Verwaltungsangehöriger oder 
HeHer auf dem Gebiet der Bewi!'tschaHung, Preis- oder 
Marktregelung entgegen den bestehenden Bestimmungen 
1. Bescheinigungen über eine Bezugsberechtigung odet' 

eine sonstige Genehmigung 811 Erzeuger, Gewerbetrei
bende ocler Verbraucher ubgibt, 

2. bei der Ablieferung oder Zuteilung von landwirtschaft
lichen Erzeugnissen Ein tragungcn vornimmt, clie für 
Nachweis oder Bewertung von Ablieferungen oder fü~· 
eine Zuteilung erheblich sind. 
(2) Ebenso wird bestraft, wer als Sachv-€rsLindiger· auf 

dem Gebiet der Bewirtschaftung, Preis- oder lVIarktrc:;d,w::; 
ein Gutachten gegen besseres Wissen erst:,'.ttc; 
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§ 5 

Zuwiderhandlungen gegen Berufsverbot oder 
Betriebs3chließung 

(1) Mit Gefängnis und Geldstrafe oder einer dieser Stra
fen ·wird bestraft wer entgegen einer Anordnung nach 
§§ 33, · 34 selbst 'oder durch eine vorgeschobene Person 
Geschäfte betreibt oder eine ihm untersagte Betätigung 
oder Betriebsführung ausübt. 

(2) Ebenso wird bestraft, wer mit diesen oder für diese 
Personen ein Geschäft abschließt, obwohl ihm bekannt war, 
daß ihnen die geschäftliche Betätigung oder Betriebsfüh
rung untersagt oder daß der Betrieb geschlossen worden ist. 

ZWEITER ABSCHNITT 

Zuwiderhandlungen, die Wirtschaftsstraftaten oder 
Ordnungswidrigkeiten sein können 

§ 6 
Abgrenzung von Wirtschaftsstraftaten und 

Otdn ungswidrigkei ten 
(1) Zuwiderhandlungen nach den Bestimmungen dieses 

Abschnittes sind entweder Wirtschaftsstrattaten oder Ord
nung;swidrigkei ten. 

(2) Eine Zuwiderhandlung ist Wirtschaftsstraftat, wenn 
sie das Staatsinteresse an Bestand und Erhaltung der Wirt
schaftsordnung im ganzen oder in einzelnen Bereichen ver
letzt, indem entweder 
1. die Zuwiderhandlung ihrem Umfange oder ihrer Aus

wirkung nach geeignet ist, die Leistungsfähigkeit der 
staatlich geschützten Wirtschaftsordnung zu beeinträch
tigen, oder 

2. der Täter mit der Zuwiderhandlung eine Einstellung 
bekundet, die die staatlich geschützte Wirtschaftsord
nung im ganzen oder in einzelnen Bereichen mißachtet, 
insbesondere dadurch, daß er gewerbsmäßig, aus ver
werflichem Eigennutz oder sonst verantwortungslos ge
handelt oder Zuwiderhandlungen hartnäckig wieder
holt hat. 
(3) In allen anderen Fällen ist die Zuwiderhandlung eine 

Ordnungswidrigkeit. 

§ 7 
Erschleichung von Bezugsberechtigungen 

Eine Zuwiderhandlung im Sinne dies.es Abschnitts be
geht, wer unrichtige oder unvollständige Angaben tatsäch
licher Art macht oder benutzt, um für sich oder einen 
anderen eine Bezugsberechtigung, Genehmigung, Bewilli
gung, verbindliche· Zusage, sonstige Bescheinigung oder 
eine Eintragung zu erschleichen. 

§ 8 
Mißbrauch von Bezugsberechtigungen durch 

Gewerbetreibende 

Eine Zuwiderhandlung im Sinne dieses Abschnitts be
geht, wer in Ausübung eines Gewerbes oder Berufs oder 
in unbefugter Betätigung wie ein Gewerbetreibender vor
sätzlich oder fahrlässig 
1. bezugsbeschränkte Erzeugnisse ohne Bezugsberechtigung 

bezieht oder abgibt, 
2. eine ihm nicht zustehende Bezugsberechtigung für sich 

ausnutzt, 
3. die Verfügung über eine Bezugsberechtigung rechts

widrig einem anderen überläßt oder sich verschafft, 
4. Verbrauchern (Versorgungsberechtigten) bezugsbe-

schränkte Erzeugnisse vorenthält, zu deren Abgabe er 
verpflichtet ist, · 

5. Bescheinigungen über die Bezugsberechtigung entgegen
nimmt oder Abschnitte abtrennt, ohne Ware zu liefern. 

§ 9 
Mißbrauch von Bezugsberechtigungen durch Verbraucher 

(1) Eine Zuwiderhandlung im Sinne dieses Abschnitts 
begeht, wer ohne in Ausübung eines Gewerbes oder Be
rufs zu handeln, vorsätzlich oder fahrlässig 
1. bezugsbeschränkte Erzeugnisse ohne Bezugsberechti

gungen bezieht, 
2. eine ihm nicht zustehende Bezugsberechtigung rechts

widrig für sich ausnutzt, 
3. die Verfügung über eine Bezugsberechtigung sich gegen 

Entgelt verschafft. 
(2) Eine Zuwiderhandlung im Sinne dieses Abschnitts 

begeht ferner, wer in der Absicht, sich zu bereichern, .eine 
Verfügung über eine Bezugsberechtigung rechtswidrig 
einem anderen überläßt. 

§ 10 

Ermöglichung des Mißbrauchs von Bezugsberechtigungen 
Eine Zuwiderhandlung im Sinne dieses Abschnitts be

geht, wer vorsätzlich oder fahrlässig unter Verletzung 
seiner Obhutspflicht es ermöglicht hat, daß ein Dritter 
eine Bescheinigung über eine Bezugsberechtigung oder 
einen Vordruck hierfür oder einen der in § 3 aufgeführten 
Gegenstände erlangt oder verwendet. 

§ 11 

Ermöglichung des Mißbrauchs bewirtschafteter Gegenstände 
Eine Zuwiderhandlung im Sinne dieses Abschnitts be

geht, wer vorsätzlich oder fahrlässig unter Verletzung 
seiner Obhutspflicht es ermöglicht hat, daß ein Dritter 
bewirtschaftete Gegenstände an sich bringt, beiseiteschafft 
oder vernichtet. 

§ 12 

Fahrlässiges loverkehrbringen gefälschter 
Bezugsberechtigungen 

Eine Zuwiderhandlung im Sinne dieses Abschnitts be
geht, wer nachgemachte oder verfälschte Bescheinigungen 
über eine Bezugsberechtigung oder Vordrucke hierfür fahr
lässig in Verkehr bringt oder zur Erlangung von Bezugs
rechten verwendet. 

§ 13 
Fahrlässige Vorbereitun'g der Fälschung von 

Bezugsberechtigungen 
Eine Zuwiderhandlung im Sinne dieses Abschnitts be

geht, wer eine in § 3 mit Strafe bedrohte Handlung fahr
lässig verübt. 

§ 14 
Unberechtigte Entnahme aus dem eigenen Betrieb 

Eine Zuwiderhandlung im Sinne dieses Abschnitts be
geht, wer rechtswidrig bezugsbeschränkte Erzeugnisse 
dem eigenen Betrieb vorsätzlich oder leichtfertig entnimmt. 

§ 15 
Ungerechtfertigte Bevorzugung durch Gewerbetreibende 

(1) Eine Zuwiderhandlung im Sinne dieses Abschnitts 
begeht, wer in Ausübung eines Gewerbes oder Berufs oder 
in unbefugter Betätigung wie ein Gewerbetreibender im 
Inland verkehr 
1. für eine Bevorzugung eines anderen bei der Lieferung 

einer Ware oder bei einer Leistung eine andere Gegen
leistung als Geld deutscher Währung oder außer einer 
Gegenleistung in Geld deutscher Währung einen Vorteil 
fordert, sich versprechen oder gewähren läßt, 

2. eine andere Ge~enleistung als Geld deutscher Währung 
oder außer einer Gegenleistung in Geld deutscher Wäh
rung einen Vorteil anbietet, verspricht oder gewährt, 
um sich oder einem anderen eine Ware oder Leistung 
bevorzugt zu verschaffen. 
(2) Ein Vorteil, der für die Bevorzugung nicht gefordert, 

versprochen oder gewährt werden darf, ist insbesondere 
auch der gleichzeitige oder spätere Abschluß eines anderen 
Rechtsgeschäftes. 

(3) Absatz 1 gilt nicht für Rechtsgeschäfte, die allge
mein von dem Direktor der zuständigen Verwaltung des 
Vereinigten Wirtschaftsgebietes durch öffentliche Bekannt
machung oder im Verkehr zwischen dem Vereinigten Wirt
schaftsgebiet und einem anderen Besatzungsgebiet von der 
zuständigen Behörde genehmigt sind. 

§ 16 
Verstoß gegen Veranlagungs-, Ablieferungs- und 

Meldevorschriften 
(1) Eine Zuwiderhandlung im Sinne dieses Abschnitts 

begeht, wer auf dem Gebiet der Landwirtschaft und Ernäh
rung vorsätzlich oder fahrlässig 
1. das Jahressoll an landwirtschaftlichen Erzeugnissen in 

Getreidewerten oder sonstige Ablieferungspflichten nicht 
erfüllt; 

2. den. Nachweis der Erfüllung eines Jahressolls in Ge
treidewerten oder sonstiger Ablieferungspflichten gegen
über den zuständigen Stellen nicht führt oder Melde
pflichten verletzt; 

3. einer Vorschrift. oder schriftlichen Verfügung zuwider
handelt, die auf Grund der Vorschriften über Erzeugung, 
Veranlagung oder Ablieferung landwirtschaftlicher Er
zeugnisse erlassen worden ist, sofern die Vorschrift oder 
Verfügung ausdrücklich auf die Strafbestimmungen die
ses Gesetzes verweist. 
(2) Sind Einwendungen des Zuwiderl~andelnden gegen 
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die Höhe des Jahressolls Gegenstand verwaltungsgericht
licher Nachprüfung, so ist das Verfahren wegen de1' Zu
widerhandlung auszusetzen, Die verwaltungsgerichtliche 
Entscheidung ist bindend. 

§ 17 
Verstoß gegen Bewirtschaftungsvorschriften 

Eine Zuwiderhandlung im Sinne dieses Abschnitts be
geht, wer vorsätzlich oder fahrlässig einer Vorschrift oder 
schriftlichen Verfügung zuwiderhandelt, die auf Grund der 
Vorschriften über die Bewirtschaftung und Marktregelung 
auf dem Gebiet der gewerblichen Wirtschaft, der Landwirt.:. 
schaft, der Ernährung, der Forstwirtschaft und über den 
Gebrauch von Verkehrsmitteln erlassen worden ist, sofern 
die Vorschrift oder die Verfügung ausdrücklich auf die 
Strafbestimmungen dieses Gesetzes verweist. 

§ 18 
Verstoß gegen Preisvorschriften 

Eine Zuwiderhandlung im Sinne dieses Abschnitts be
geht, wer vorsätzlich oder fahrlässig einer Vorschrift oder 
schriftlichen Verfügung zuwiderhandelt, die Preise, Preis
spannen, Zuschläge oder Abschläge, Zahlungsbedingungen, 
Preisauszeichnungen, Preisbindungen oder andere der Preis
bildung oder dem Preisschutz dienende Maßnahmen be
trifft, sofern die Vorschrift oder die Verfügung ausdrück
lich auf die Strafbestimmungen dieses Gesetzes verweist. 

§ 19 
Preistreiberei 

(1) Eine Zuwiderhandlung im Sinne dieses Abschnitts be
geht, wer in Ausübung eines Gewerbes oder Berufs oder in 
unbefugter Betätigung wie ein Gewerbetreibender für Güter 
oder Leistungen des lebenswichtigen Bedarfs unangemes
sene Entgelte fordert, verspricht, vereinbart, annimmt oder 
gewährt. 

(2) In der Regel ist unangemessen insbesondere ein Ent
gelt, das sinkende Kosten der Wiederbeschaffung oder -er
zeugung nicht berücksichtigt. Bei gestiegenen Herstellungs
oder Anschaffungskosten ist unangemessen auch ein Ent
gelt, wenn die nach Hundertsätzen berechnete Gewinn- und 
Handelsspanne nicht angemessen gesenkt ist. Unangemessen 
ist auch ein Entgelt, das einen vom Hersteller als allgemein 
bekanntgemachten Preis übersteigt oder bei dem. die Kosten 
der Gütererzeugung oder -verteilung unter Vernachlässi
gung der wegen der Kriegsfolgen besonders gebotenen Spar
samkeit unberechtigt hoch gehalten oder erhöht sind. An
gesichts der Notwendigkeit, den lebenswichtigen Bedarf 
möglichst billig zu decken, ist ein Entgelt nicht schon des
halb angemessen, weil der in ihm enthaltene Gewinn unter 
anderen Verhältnissen üblich war. 

§ 20 
Preistreibende Machenschaften 

Eine Zuwiderhandlung im Sinne dieses Abschnitts be
geht, wer in Ausübung eines Gewerbes oder Berufs oder in 
unbefugter Betätigung wie ein Gewerbetreibender 
1. Güter oder Leistungen des lebenswichtigen Bedarfs zu

rückhält oder solche Güter beiseitechafft, vernichtet 
oder vorsätzlich oder leichtfertig verderben läßt, obwohl 
er weiß oder den Umständen nach annehmen muß, daß 
dadurch der Preis auf eine unangemessene Höhe gestei
gert oder auf einer solchen Höhe gehalten werden kann, 

2. Güter oder Leistungen des lebenswichtigen Bedarfs da
durch verteuert, daß er sich, ohne die Bedarfsdeckung 
zu fördern, in den Warenverkehr einschiebt, 

3. die Abgabe von Gütern oder Leistungen des lebenswich
tigen Bedarfs davon abhängig macht, daß sachlich oder 
handelsüblich nicht zugehörige Güter oder Leistungen 
abgenommen werden, obwohl. er weiß oder den Umstän
den nach annehmen muß, daß dadurch die Bedarfs
deckung des Abnehmers verteuert wird. 

§ 21 
Verletzung der Buchführungspflicht 

(1) Eine Zuwiderhandlung im Sinne dieses Abschnitts 
begeht, wer einer gesetzlichen Pflicht zuwider 
1. es unterläßt, Bücher oder Aufzeichnungen zu führen 

oder Geschäftspapiere oder sonstige Unterlagen aufzu-
bewahren, · 

2. solche Unterlagen vernichtet, verheimlicht oder so führt 
oder verändert, daß sie keine Uebersicht seines Ge
schäftsgebarens gewähren. 
(2) Eine Zuwiderhandlung im Sinne dieses Abschnitts 

begeht ferner, wer es vorsätzlich unterläßt, eine im ordent
lichen Geschäftsverkehr übliche Rechnung zu erteilen oder 
sich erteilen zu lassen. 

§ 22 
Strafe und Geldbuße in den Fällen der §§ 7 bis 21; 

Versuch 
(1) Ist eine Zuwiderhandlung im Sinne der §§7 bis 21 

eine Wirtschaftsstraftat, so wird sie rrüt Gefängnis und 
Geldstrafe oder einer dieser Strafen bestraft. 

(2) Ist eine Zuwiderhandlung im Sinne der §§ 7 bis 21 
eine Ordnungswidrigkeit, so kann eine Geldbuße festgesetzt 
werden. Von der Festsetzung einer Geldbuße ist Abstand 
zu nehmen, wenn die Ordnungswidrigkeit unter Berück
sichtigung aller Umstände ohne Bedeutung ist. 

(3) Der Versuch einer Zuwiderhandlung im Sinne der 
§§ 8, 9, 17 und 18 ist strafbar, wenn sie eine Wirtschafts
straftat ist; ist sie eine Ordnungswidrigkeit, so kann wegen 
des Versuchs eine Geldbuße festgesetzt werden. 

DRITTER ABSCHNITT 
Ordnungswidrigkeiten 

§ 23 
Verletzung der Aufsichtspflicht 

Wird eine Zuwiderhandlung gegen Bestimmungen dieses 
Gesetzes in einem Betrieb begangen, so kann wegen Ver
letzung der Aufsichtspflicht eine Geldbuße gegen die In
haber oder Leiter t\'1d. falls Inhaber des Betriebes eine 
juristische Person oder eine Handelsgesellschaft ist, auch 
gegen diese festgesetzt werden. wenn der Inhaber oder 
Leiter oder der zur gesetzlichen Vertretung Berechtigte 
nicht nachweist, daß er die im Verkehr erforderliche Sorg
falt angewandt hat, um die Zuwiderha!1dlung zu verhüten. 

§ 24 
Verwirtschaftung 

Werden in einem Betrieb Fehlmengen an Waren, die der 
Bewirtschaftung oder Marktregelung unterliegen, festge
stellt, so kann eine Geldbuße gegen den Inhaber oder Leiter 
und falls Inhaber des Betriebes eine juristische Person oder 
ein~ Handelsgesellschaft ist, auch gegen diese festgesetzt 
werden wenn der Inhaber oder Leiter oder der zur gesetz
lichen Vertretung Berechtigte nicht nachweist, daß er die 
im ·verkehr erforderliche Sorgfalt angewandt hat, um 
solche Fehlmengen zu verhüten. 

VIERTER ABSCHNITT 
Allg-emeine Be>stimmungcn 

1. Wirtschaf!sstrJ-ftaten 

§ 25 

Schwere Fälle 
Hat jemand eine Wirtschaftsstraftat aus Gewinnsucht 

begangen oder ist er vor Begehung einer vorsätzlichen 
Witschaftsstraftat schon einmal wegen einer solchen zu 
einer Gefängnisstrafe rechtskräftig verurteilt worden, so 
kann auf Zuchthaus erkannt werden. 

§ 26 

Geldstrafen 
(1) Der Höchstbetrag einer in diesem Gesetz angedrohten 

Geldstrafe ist 100 000 Deutsche Mark. Ueber diesen Betrag 
hinaus kann· die Geldstrafe bis zur dreifachen Höhe des 
durch die strafbare Handlung erzielten Gewinnes oder des 
Wertes der Gegenstände, auf die sie sich b,ezieht. erhöht 
werden. 

(2) Hat der Täter in der Absicht gehandelt, sich zu be
reichern so kann auch neben einer ausschließlich ange
drohten 'Freiheitsstrafe auf Geldstrafe erkannt werden. 

2. Ordnungswidrigkeiten 
§ 27 

Verantwortlichkeit Jugendlicher 
Eine Geldbuße kann auch gegen Personen festgesetzt 

werden, die das 18. Lebensjahr noch nicht vollendet haben. 
Die Bestimmungen des § 3 Absatz 1 Satz 1 und Absatz 2 
Satz 1 des Jugendgerichtsgesetzes in der Fassung vom 
6. November 1943 (Reichsgesetzbl.J S. 637) sind entsprechend 
anzuwenden. 

§ 28 

Teilnahme 
Eine Geldbuße kann auch gegen Anstifter und Gehilfen 

festgesetzt werden. 
§ 29 

Höhe der Geldbuße; Verwarnung 
(1) Die Geldbuße beträgt mindestens drei Deutsche 

Mark, höchstens 100 000 Deutsche Mark 
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(2) In Fällen von geringer Bedeutung kann statt Fest
setzung einer Geldbuße eine schrillliehe Verwarnung erteilt 
werden. Für sie kann eine Gebühr von nicht mehr als zwei 
Deutsche Mark gefordert werden. Auslagen werden nicht 
erhoben. 

~i 30 
Verjährung 

Die Vorschriften des Straigcsctzbuches über die Ver
j~1hrung der Strafverfolgung und Strafvollstreckung von 
Vergehen sind auf Ordnungsv;idrigkeiten sinngemäß mit 
der Maßg<:1be anzuwenden, daß die Verjährung in zwei 
Jahren eintritt. Einer Handlung, die nach dem Strafgesetz
buch die Verjährung unterbricht, stehen entsprechende 
Handlungen der Verwaltungsbehörde gleich. 

u, Gcn1eh:1tsarne Bestinuutuilgen 

§ 31 

ll'rtum 
(1) Wer in unverschuldetem Irrtum über das Bestehen 

oder die Anwendbarkeit einer' rechtlichen Vorschrift seine 
Tat für erlaubt gehalten hat, bleibt straffrei. 

(2) War der Irrtum verschuldet, so kann die Strafe ge
mildert werden. 

(3) Entsprechendes gilt für den, der eine Ordnungswid
rigkeit begangen hat. 

§ 32 
Zusammentreffen von Straftaten und Ordnungs

widrigkeiten 
Stellt ein und dieselbe Handlung eine Ordnungswidrig

keit und eine gerichtlich zu verfolgende Straftat dar, so 
kann eine Geldbuße nur feslgesetzt werden, wenn keine 
gerichtliche Strafe verhängt wird. ' 

FVNFTER ABSCHNITT 

Nebenfolgen 

1. Berufsverbot . 

§ 33 

(1) Das Gericht kann dem Täter neben der Strafe auf 
dem Gebiet, auf dem die strafbare Handlung begangen ist, 
die Betätigung oder die Führung eines Betriebes auf die 
Dauer von mindestens einem und höchstens fünf Jahren 
untersagen, wenn der Täter sich in der Betätigung oder 
Betriebsführung als t\11ZUVel'lässig erwiesen hat. Betätigung 
und Betriebsführung können auch teilweise untersagt oder 
von der Erfüllung von Auflagen abhängig gemacht werden. 

(2) Wird dem Täter die Führung eines Betriebes ganz 
untersagt, so kann die Verwaltungsbehörde die Fortführung 
des Betriebes durch einen Treuhänder anordnen und ihn 
bestellen. Hiergegen kann der Tüter die Verwaltungsgerichte 
anrufen. 

(3) D<Js Berufsverbot wil'd mit der Rechtskraft des Urteils 
wirksam. Wird das Berufsverbot neben einer Freiheitsstrafe 
verhängt, so wird die Zeit der Strafverbüßung auf seine 
Dauer nir.ht angerechnet. Die Bestimmungen des § 42 1 Ab
satz 2 und Absatz '1 des Strafgesetzbuches sind entsprechend 
anzuwenden. 

;;, Betriebsschlicßum; 

§ 3'1 

Anordnung der Betriebsschließung 
(1) Das Gericht kann neben der Strafe die Schließung 

des Betriebes des Täters auf Dauer oder auf Zeit anordnen. 
(2) Zulässig ist auch eine dauernde oder zeitige Ein

schr~inkung oder die Zwangsverpachtung des Betriebes. 
(3) Sind mehrere Personen Inhaber des Betriebes, so 

kann die Schließm-,g, Einschränkung oder Zwangsverpach
tung des Betriebes nur dann angeordnet werden, wenn 
sämtliche geschäftsführenden Inhaber die Zuwiderhandlung 
begangen haben. Daß ein geschäftsführender Mitinhaber 
nicht schuldig ist, steht der Anordnung nicht entgegen, 
wenn er der Ehegatte eines schuldigen geschäftsführenden 
Mitinhabers ist. , 

(4) Absatz 3 gilt entsprechend für Gesellschaften mit be
schränkter Haftung mit der Maßgabe, daß als geschäftsfüh
rende Inhaber des Betriebes die Gesellschafter gelten, die 
zugleich Geschäftsführer sind. 

§ 35 

Wirkung der Betriebsschließung 
Die Betriebsschließung hat die Wirkung, daß dem Ver

urteilten jede Betätigung untersagt ist. die auf eine Fort
führung des Betriebes durch ihn oder durch Dritte oder auf 
seine VeräuGerung als Ganzes hinzielt. Die Bestimnlllngen 
des bürgerlichen Rechts zugunsten derer, die Rechte von 
einem Nichtberechtigten herleiten. finden entsprechende 
Anwendung. 

•>;· 
.)\_/ 

Durchführung der Betriebsschließung und der sonstigen 
Maßnahmen 

(1) Die Durchführung der Maßnahmen nach § 34 obliegt 
der Verwaltungsbehörde. Die Verwaltungsbehörde ist be
rechtigt, Bestimmungen über die- Abwicklung des Betriebes 
zu erlassen. insbesondere Auflagen zu machen oder einen 
Liquidator zu bestellen und seine Aufgaben und Befugnisse 
zu regeln; von zwingenden gesetzlichen Vorschriften über 
die Liquidation darf sie dabei nicht abweichen. 

(2) Gegen Maßnahmen nach Absatz 1 kann der Ver
urteilte die Verwaltungsgerichte anrufen. 

§ 37 
Auflösung von Verträgen 

Im Falle der Schließung des Betriebes können ohne 
Rücksicht auf entsprechende vertragliche Bestimmungen 
Dienstverträge mit der gesetzlichen oder tarifvertraglichen, 
Mietvertrüge mit der gesetzlichen Kündigungsfrist gekün
digt werden'. Das gleiche gilt im Falle der Einschränkung 
des Betriebes, soweit die Kündigung zu ihrer Durchführung 
erforderlich ist. 

"'•>(> 
,; wO 

Verfahren gegen Abwesende 
Betriebschließung, Betriebseinschränkung oder Zwangs

verpachtung kann vom Gericht im Verfahren nach den 
§§ 430 bis 432 der Strafprozeßordi11.1ng auf Antrag der 
Staatsanwaltschaft durch Beschluß ausgesprochen werden, 
wenn der Beschuldigte abwesend ist. 

3, Einziehung 

§ 39 

Gegenstand der Einziehung 
(1) Das Gericht kann Gegenstände einziehen, auf die 

sich eine Zuwiderhandlung bezieht oder die durch eine 
solche gewonnen oder erlangt werden. 

(2) Der Einziehung unterliegen .auch die zur Begehung 
der Tat gebrauchten oder dazu bestimmten Gegenstände, 
insbesondere die bei der Tat verwendeten Verpackungs
oder Beförderungsmittel. 

§ 40 
Einziehung fremden Eigentums 

Ist der Zuwiderhandelnde nicht Eigentümer, so unter
bleibt die Einziehung, wenn nicht der Eigentümer die ,zu
widerhandlung kannte oder kennen mußte oder von ihr 
einen Vorteil gehabt hat, dessen Zusammenhang mit der 
Zuwiderhandlung ihm erkennbar war. 

§ 41 
Ersatzeinziehung 

Ist die Einziehung gemäß § 39 nicht ausführbar, so kann 
auf Einziehung eines dem. Wert der Gegenstände ent
sprechenden Geldbetrages (Ersatzeinziehung) erkannt wer
den. Steht nicht fest, ob die Einziehung ausführbar sein 
wird, so kann für den Fall, daß sie nicht ausgeführt werden 
kann, auf Ersatzeinziehung erkannt werden. 

§ 42 
Selbständige Einziehung 

(1) Ist die Einziehung oder Ersatzeinziehun.[( unterblieben 
oder wird ein Strafverfahren nicht durchgeführt. insbeson
dere, weil der Beschuldigte abwesend ist oder keine be
stimmte Person verfolgt oder abgeurteilt werden kann. so 
kann auf Antrag der Staatsanwaltschaft die Einziehung oder 
Ersatzeinziehung selbständig durch Beschluß angeordnet 
werden. 

(2) Gegen den Beschluß ist sofortige Beschwerde zulässig, 

§ 43 
Wirlnmg der rechtskräftigen Einziehung 

Mit der Rechtskraft der Entscheidung geht das Eit;entum 
an den eingezogenen Gegenständen auf das Land über; 
sonstige Rechle erlöschen. 
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§ 44 
Rechte Dritter am Gegenstand der Einziehung 

(1) Für Rechte Dritter ist bis zur Höhe des Wertes oder 
Erlöses der eingezogenen Gegenstände Entschädigung zu 
gewähren, wenn nicht der Dritte die Zuwiderhandlung 
kannte oder kennen mußte oder von ihr einen Vorteil ge
habt hat, dessen Zusammenhang mit der Zuwiderhandlung 
ihm erkennbar war. 

(2) Bei der Feststellung, inwieweit ein Recht durch den 
Wert oder Erlös der eingezogenen Gegenstände gedeckt 
war, sind vorgehende Rechte auch zu berücksichtigen, wenn 
bei ihnen die Voraussetzungen des Absatz 1 nicht gegeben 
sind. 

(3) Der Entschädigungsanspruch verjährt ein Jahr nach 
Eintritt der Rechtskraft. Der Rechtsweg ist zulässig. 

§ 45 
Geltendmachung von Rechten Dritter 

(1) Dem Eigentümer (§ 40) und dem Dritten (§ 44) ist 
Gelegenheit zu geben, ihre Rechte geltend zu machen. Sie 
haben selbständig die Rechte des Angeklagten und können 
sich in der Hauptverhandlung durch einen Verteidiger ver
treten lassen. 

(2) Sie können, auch wenn sie nicht geladen sind, er
scheinen und ihre Rechte geltend machen. 

(3) Bleiben sie auf ordnungsgemäße Ladung aus, so wird 
ohne sie verhandelt. 

(4) Wenn sie zur Hauptverhandlung geladen sind oder 
erscheinen, so ist ihnen das Urteil zuzustellen, wenn sie 
bei der Verkündung nicht zugegen und auch nicht vertre
ten gewesen sind. 

§ 46 
Nachträgliche Geltendmachung der Rechte Dritter 

In den Fällen der §§ 40 und 44 kann der Nachweis von 
Rechten bis zum Ausspruch der Einziehung geführt wer
den. Kann der Eigentümer oder der Dritte den Nachweis 
ohne sein Verschulden erst nach Erlaß der die Einziehung 
aussprechenden Entscheidung führen, so ordnet das Gericht 
die Wiederherstellung der Rechte oder, söweit dies nicht 
mehr möglich ist, die Herausgabe des Erlöses an. 

§ 47 
Schutz des gutgläubigen Erwerbers 

Für einen Rechtserwerb, der nach der Rechtskraft der ' 
Entscheidung eintritt, gelten die Vorschriften des bürger
lichen Rechts zugunsten derer, die Rechte von einem Nicht
berechtigten herleiten. 

§ 48 

Einziehung bei Ordnungswidrigkeiten 
(1) Die Einziehung kann auch bei Ordnungswidrigkeiten 

angeordnet werden. Die Bestim.mungen der §§ 39 bis 44, 
45 Absatz 1 Satz 1, 46 und 47 sind sinngemäß anzuwenden. 

(2) Die selbständige Einziehung (§ 42) erfolgt durch Be
scheid der Verwaltungsbehörde. Der Bescheid steht einem 
Bußgeldbescheid (§§ 77 ff.) gleich. 

4. Abführung des Mehrerlöses 

§ 49 
Begriff des Mehrerlöses 

(1) Hat der Täter durch eine Zuwiderhandlung. nach den 
§§ 18, 19 oder 20 einen höheren als den zulässigen Preis 
erzielt, so hat das Gericht im Urteil auszusprechen, daß er 
den Unterschiedsbetrag zwischen dem zulässigen und dem 
erzielten Preis (Mehrerlös) an das Land abzuführen hat, so
weit er ihn nicht auf Grund einer rechtlichen Verpflichtung 
zurückerstattet hat. 

(2) Die Höhe des Mehrerlöses ist zahlenmäßig zu be
stimmen. Sie kann geschätzt werden. 

§ 50 
Rückerstattung des Mehrerlöses 

(1) Statt der Abführung kann das Gericht auf Antrag des 
Geschädigten die Rückerstattung des Mehrerlöses an ihn 
anordnen, wenn es seinen Rückforderungsanspruch gegen 
den Täter für begründet hält. 

(2) Legt der Täter oder der Geschädigte, nachdem die Ab
führung des Melu;erlöses angeordnet ist, eine rechtskräftige 
Entscheidung vor, in welcher der Rückforderungsanspruch 
gegen den Täter festgestellt ist, so ordnet die Strafvoll
streckungsbehörde an, daß der zuerlmnnte Anspruch nicht 

mehr vollstreckt oder der Geschädigte aus dem bereits ab
geführten Mehrerlös befriedigt wird. 

(3) Die §§ 403 bis 406c der Strafprozeßordnung sind anzu
wenden mit Ausnahme der §§ 405 Satz 1, 406a Absatz 3 und 
406c Absatz 2. 

§ 51 

Verfahren bei selbständiger Abführung des Mehrerlöses 
(1) Die Bestimmungen der §§ 49 und 50 können auch an

gewandt werden, wenn der äußere Tatbestand einer Straf
tat nach den §§ 18, 19 oder 20 vorliegt, ein Verschulden je
doch nicht nachgewiesen ist oder die Tat aus anderen 
Gründen nicht bestraft werden kann. 

(2) Die Abführung des Mehrerlöses kann dem Täter nicht 
mehr auferlegt und der Abführungsanspruch kann nicht 
mehr vollstreckt werden, wenn die Straftat oder die Voll
streckung einer dafür erkannten Strafe verjährt ist oder, 
falls eine Strafe nicht verhängt ist, die Vollstreckung einer 
Geldstrafe in gleicher Höhe verjährt wäre. 

(3) § 42 ist entsprechend anzuwenden. 

§ 52 
Mehrerlös bei ürdnungswiclrigkeit.en 

(1) Bei Ordnungswidrigkeiten sind die Bestimmungen der 
§§ 49 bis 51 entsprechend anzuwenden. 

(2) Die selbständige Anordnung der Abführung des Mehr
erlöses (§ 51) ergeht durch Bescheid der Verwaltungs
behörde. Der Bescheid steht einem Bußgeldbescheid (§§ 77 
ff.) gleich. 

5. Oeffentliche Bekanntmachung 

§ 53 
(1) Das Gericht kann anordnen, daß die Verurteilung und 

die Maßnahmen nach §§ 33, 34 auf Kosten des Verurteilten 
öffentlich bekanntgemacht werden. Die Art der Bekannt
machung sowie die Frist, innerhalb deren sie zu erfolgen 
hat, sollen im Urteil bestimmt werden. 

(2) Bei Festsetzung einer Geldbuße durch die Verwaltungs
behörde ist Absatz 1 entsprechend anzuwenden. 

Zweites Buch. Verfahrensrecht 

ERSTER ABSCHNITT 

Allgemeines 

§ 54 
Zuständigkeitsabgrenzung 

(1) Ermittlungen wegen Zuwiderhandlungen gegen Be
stimmungen dieses Gesetzes führt, sofern es sich um Wirt
schaftsstrafsachen handelt, die Staatsanwaltschaft, sofern 
es sich um Bußgeldsachen handelt, die Verwaltungsbehörde. 

(2) Leitet die Staatsanwaltschaft die Strafverfolgung we
gen einer Zuwiderhandlung gegen Bestimmungen dieses 
Gesetzes ein, so soll sie die Venvallungsbehörde in geeig
neten Fällen davon in Kenntnis· setc.en. Das gleiche gilt, 
wenn die Staatsomwaltschaft bei Gelegenheit anderer Er
mittlungen Tatsachen feststellt, die den Verdacht von Zu
widerhandlungen gegen Bestimmungen dieses Gesetzes be
gründen. 

(3) Stellt die Verwaltungsbehörde bei ihren Ermittlungen 
Tatsachen fest, die den Verdacht gerichtlich zu verfolgender 
Straftaten begründen, so hat sie die Ermittlungen an 
die Staatsanwaltschaft abzugeben. 

§ 55 
Aufgaben der Polizei 

(1) Die Polizei hat auch in Bußgeldsachen die Aufgaben 
nach § 1G3 Absatz 1 der Straiprozeßordnung, 

(2) Sie übersendet ihre Verhandlungen ohne Vci·zug der 
Staatsan wa ltsGhaft. 

§ 5G 
Hilfsbeamte der SLatou.mvalic:chafl 

(1) Den mit der Ermittlung von Zuwiclcrhancllung2n be
trauten Verwaltungsangehörigen können die Rec:1te und 
Pflichten übertragen werden, die nach dem GcriclJ csvcd'ls
sungsgesetz und der Strafprozeßordnung den Hilf,:b?amtcn 
der Staatsanwaltschaft zuscehcn. 

(2) Die Bestellung zu Hilfsbeamten erfolgt durch die 
Oberste Justizbehörde im Einvernehmen mit clen zusU.ncli
gen Obersten Landesbehörden oder Direktoren der Verwal
tung des Vereinigten. Wirtschaftsgebietes. 



198 Nr. 27 - Tag der Ausgabe: 11. August 1949 

§ 57 
Fristen und Wiedereinsetzung 

Für die Berechnung der Fristen und für die Wieder
einsetzung in den vorigen Stand gegen die Versäumung 
einer Fri~t sind die Vorschi'iften der Strafprozeßordnung 
entsprechend anzuwenden. 

ZWEITER ABSCHNITT 

Besonderheiten des gerichtlichen Verfahrens 
§ 58 

Abgape an die Verwaltungsbehörde 
(1) Ergeben die Ermittlungen der Staatsanwaltschaft, daß 

die Zuwiderhandlung eine Bußgeldsache ist, so gibt sie die 
Sache mit ihrer Stellungnahme an die Verwaltung3be
hörde ab. 

(2) Ebenso verfährt sie, wenn das Gericht, weil eine 
Bußgeldsache vorliegt, 
a) im Falle des § 153 Absatz 2 der Strafprozeßordnung seine 

Zustimmung versagt, 
b) die Anordnung der Hauptverhandlung ablehnt, 
c) das Strafverfahren einstellt. 

§ 59 
Hechtsbehelf der Verwaltungsbehörde 

Hat die Staatsanwaltschaft die Sache gemäß § 58 Ab
satz 1 abgegeben, hält dagegen die Verwaltungsbehörde die 
Abgabe nicht für berechtigt, weil nach ihrer Auffassung 
eine Wirtschaftsstraftat vorliegt, so kann sie innerhalb 
zweier Wochen nach Eingang der Akten die Sache dem Ge
richt zur Entscheidung vorlegen. ZusUindig ist die Straf
kammer des Landgerichts. 

§ 60 
Anhörung der Verwaltungsbehörde 

Die Staatsanwaltschaft soll vor einer Einstellung ihres 
Ermittlungsverfahrens die Verwaltungsbehörde hören. 

§ 61 
Nebenklage 

(1) Der öffentlichen Klage kann sich die Verwaltungs
behörde in jeder Lage des Verfahrens als Nebenkläger an
schließen. 

(2) Die Anklageschrift, der Antrag auf Eröffnung der 
Voruntersuchung, das Urteil und andere das Verfahren ab
schließende Entscheidungen sind in jedem Fall der Ver
waltungsbehörde zuzustellen. Die Fristen für di,e Einlegung 
von Rechtsbehelfen beginnen für die Verwaltungsbehorde 
erst mit der Zustellung. Für Revisions'lntdge und für Er
klärungen auf solche hat sie einen Monat Frist; Berufungs
anträge, Revisionsanträge und Anträge auf Wiederaufnahme 
des Verfahrens kann sie schriftlich selbst stellen. 

(3) Die Verwaltungsbehi)"·de kann Berufung nicht mehr 
nach Verkündung dei' Beruiungsentscheidung, Revision nicht 
mehr nach Vel'!~:ündung der Revisionsentscheidung einlegen. 
Die Rechtsmittelfristen für die Verwaltungsbehörde enden 
~pätestens sechs Monate nach Verkündung der Entschei
dung. 

0 G2 
Schn2ll ver fahren 

Im beschleunigten Verfahren (§§ 212 ff. der Strafprozeß
ordnung) findet § 61 keine Anwendung. 

§ 63 

Akteneinsicht 
Das Recht der Akteneinsicht steht der Verwaltungsbe

hörde in jeder Lage des Ver[ahrens zu, sofern der Unter
suchungszweck nicht dadurch geHihrdet wird. Auf ihr Ver
langen sind ihr die Akten zu verabfolgen, ohne daß jedoch 
das Verfahren dadurch aufgehalten werden darf. 

§ 64 
Vorläufige Maßnahme des Gerichts 

Besteht der dringende Verdacht einer Wirtschaftsstraf
tat und ist neben der Strafe die Schließung des Betriebes 
oder das Verbot einer bestimmten Betätigung oder Betriebs
führung zu erwarten, so lcann das Amtsge~·icht auf Antrag 
der Staatsanwaltschaft diese Maßnahmen vorläufig .anord
nen. Die Verwaltungsbehörde soll gehört werden. Die An
ordnung der Zwangsverpachtung oder der Liquidation ist 
ausgeschlossen. 

§ 65 
Verwertung sichergestellter Gegenstände 

Sind Gegenstände, die der Einziehung unterliegen, nach 
den Vorschriften der Strafprozeßordnung sichergestent, so 

kann die Verwaltungsbehörde auf Verlangen der Staats
anwaltschaft die Befugnisse nach § 73 ausüben. Der Erlös 
tritt an die Stelle der Gegenstände. 

DRITTER . ABSCHNITT 

Bußgel<lverfehren 

1. Et·mittlungsverfahren der Verwaltungsbehörde 

§ 66 

Allgemeine Befugnisse 
(1) Im Bußgeldverfahren. kann die Verwaltungsbehörde 

von allen Behörden Auskunft verlangen und Ermittlungen 
entweder selbst vornehmen oder durch die Polizei vorneh
men lassen, insbesondere von Personen, die sie als Zeugen 
oder Sachverständige vernehmen könnte. schriftliche Er
klärungen verlangen. Erachtet die Verwaltungsbehörde die 
Vornahme einer richterlichen 1:.rntersuchungshandlung für 
erforderlich, so kann sie das Gericht darum ersuchen. 

(2) Die Polizei ist verpflichtet, dem Ersuchen der Ver
waltungsbehörde zu entsprechen. 

(3) Die Gerichte haben der Verwaltungsbehörde Amts
hilfe zu leisten 

§ 6'7 

Einsichtsrecht der Verwaltungsbehörde 
Der Verwaltungsbehörde sind im Hinblick auf bestimmt 

zu bezeichnende Vorgänge Gegenstände - insbesondere Ur
kunden und Schriftstücke einschließlich der einschlägigen 
Stellen von Geschäftsaufzeichnungen - zur Einsicht oder 
Nachprüfung vorzulegen sowie Einsicht in Räume und ge
schlossene Behältnisse zu gewähren, die der Betroffene in 
Gebrauch hat. Auf Verlangen sind Geschäftsaufzeichnungen 
vorübergehend auszuhändigen und Warenproben gegen 
Empfangsbescheinigung zu überlassen. 

§ 68 

Niederschrift 
(1) Ueber die Aussagen der Zeugen soll eine Nieder

schrift aufgenolmnen werden, die vom ermittelnden Ver
waltungsangehörigen und, wenn ein Urkundsbeamter zu
gezogen ist, auch von diesem zu unterschreiben ist. Die Nie
derschrift soll Ort und Tag der Verhandlung sowie die 
Namen der Mitwirkenden und Beteiligten ersehen lassen. 

(2) Die Niederschrift ist dem Zeugen zur Genehmigung 
vorzulesen oder zur eigenen Durchsicht vorzulegen. Die er
teilte Genehmigung ist zu vermerken und von dem Zeugen 
zu unterschreiben. Unterbleibt die Unterschrift, so ist der 
Grund hierfür anzugeben. 

(3) Bei der Vernehmung von Sachverständigen sind die 
Bestimmungen in Absatz 1 und 2 entsprechend anzuwenden. 

§ 69 
Recht zur Zeugnisverweigerung 

(1) Bei der Vernehmung von Zeugen und Sachverständi
gen sowie bei dem Verlangen schriftlicher Erklärungen sind 
die Vorschriften der Strafprozeßordnung über das Recht 
zur Verweigerung des Zeugnisses oder Gutachtens sinnge
mäß anzuwenden. Die Belehrung über dieses Recht ist 
aktenkundig zu machen. 

(2) Auf die Verpfiichtung zur Einsichtgewährung (§ 67) 
ist Absatz 1 nicht anzuwenden. 

§ 70 
Folgen unberechtigter Zeugnisverweigerung 

(1) Verweigern Zeugen oder Sachverständige, ohne dazu 
nach § 69 berechtigt zu sein, ihr Zeugnis oder ihr Gutachten 
oder entsprechen sie nicht dem Verlangen nach Abgabe 
einer schriftlichen Erklärung oder kommen sie der Ve~·
pflichtung nach § 67 nicht nach oder leisten sie einer ord
nungsgemäßen Ladung nicht Folg~, so kann die Verwal
tungsbehörde gegen sie ein Bußgeld bis zu eintausend 
Deutsche Mark festsEtzen. Zugleich können ihnen die durch 
ihre Weigerung oder ihr Ausbleiben verursachten Kosten 
auferlegt werden. Im Falle wiederholten Ausbleibens trotz 
ordnungsgemäßer Ladung kann das Bußgeld ein zweites 
Mal festgesetzt werden. 

(2) Wegen unberechtigten Ausbleibens kann ein Bußgeld 
nur festgesetzt werden, wenn die Ladung zugestellt (§ 80 
Absatz 2) und in ihr auf die Folgen des Ausbleibens hinge
wiesen war. Wegen unberechtigter Weigerung, dem Ver
langen nach einer schriftlichen Erklärung zu entsprechen, 
kann ein Bußgeld nur festgesetzt werden, wenn in dem 
Verlangen eine angemessene Frist gestellt und auf die Fol
gen der Weigerung hingewiesen war, 
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(3) Entschuldigt sich nachträglich ein ausgebliebener 
Zeuge oder Sachverständiger oder eine Auskunftsperson 
genügend, so sind die getroffenen Maßnahmen aufzuheben. 

§71 

Entschädigung von Zeugen und Sachverständigen 
(1) Jeder Zeuge hat Anspruch auf Entschädigung für 

notwendige Auslagen und Zeitversäumnis 
(2) Sachverständigen kann neben dem Ersatz der not

wendigen Auslagen angemessene Vergütung gewährt wer
den. 

(3) Soweit landesrechtliche Vorschriften eine Entschädi
gung nicht vorsehen, sind die Vorschriften der Gebühren
ordnung für Zeugen und Sachverständige entsprechend an
zuwenden. 

§ 72 
Beschlagnahme 

(1) Die Verwaltungsbehörde kann Gegenstände, die als 
Beweismittel fur die Ermittlung von Bedeutung sein können 
oder der Einziehung unterliegen, beschlagnahmen. 

(2) Wenn HUfsbeamte der Staatsanwaltschaft bei der 
Verfolgung von Ordnungswidrigkeiten Beschlagnahmen an
ordnen, steht die im § 98 Absatz 2 der Strafprozeßordnung 
vorgeschriebene Bestätigung und Entscheidung der Ver
waltungsbehörde zu. 

(3) Der Betroffene kann jederzeit Entscheidung durch 
die Verwaltungsbehörde beantragen. Auf Verlangen ist ihm 
ein Verzeichnis der .in Verwahrung genommenen Sachen 
mitzuteilen. 

(4) Der Betroffene kann Entscheidung durch das Amts
gericht beantragen, wenn ihm nicht innerhalb dreier Mo
nate nach der Beschlagnahme ein Bußgeldbescheid zuge
stellt wird. Die §§ 81, 82 sind entsprechend anzuwenden. 

§ 73 
Verwertung sichergestellter Gegenstände 

(1) Die Verwaltungsbehörde kann die Verwertung sicher
gestellter Gegenstände, die der Einziehung unterliegen, an
ordnen, wenn die Entscheidung über die Einziehung we
gen Gefahr des Verderbs nicht abgewartet werden kann 
oder wenn die Aufbewahrung, Pflege und Erhaltung mit 
unverhältnismäßig großen Kosten oder Schwierigkeiten 
verbunden ist. Der Erlös tritt an die Stelle der Gegenstände. 

(2) Der Betroffene soll nach Möglichkeit vor der Ver
wertung gehört werden. 

§ 74 
Rechte des Betroffenen 

(1) Der Betroffene ist hinsichtlich der ihm zur Last ge
legten Zuwiderhandlung nicht verpflichtet, Auskünfte zu 
erteilen. Auf die Verpflichtung zur Einsichtgewährung 
(§ 67) ist Satz 1 nicht anzuwenden. 

(2) Vor der Festsetzung einer Geldbuße ist hinsichtlich 
der ihm zur Last gelegten Zuwiderhandlung dem Betrof
fenen Gelegenheit zu geben, sich zu der gegen ihn erhobenen 
Beschuldigung zu äußern. · 

(3) § 68 Absatz 1 und 2 sind entsprechend anzuwenden. 

§ 75 
Verteidigung 

(1) Der Betroffene kann sich in jeder Lage des Vertfah
rens eines Verteidigers bedienen. Personen, die zur Ver
tretung fremder Interessen vor Gerichten oder anderen 
Behörden öffentlich zugelassen sind, dürfen nicht zurück
gewiesen werden. 

(2) Die Verwaltungsbehörde ist bis zum Erlaß des Buß
geldbescheides berechtigt, nach Erlaß des Bußgeldbescheides 
verpflichtet, dem Verteidiger Einsicht in die das Verfahren 
betreffenden Akten zu gewähren. 

§ 76 
Einstellung des Verfahrens 

Stellt die Verwaltungsbehörde das Verfahren ein, so 
macht sie der Staatsanwaltschaft Mitteilung. Sie setzt den 
Betroffenen in Kenntnis, wenn er als solcher vernommen 
worden ist. Der Staatsanwaltscha~ft sind auf Verlangen die 
Al~ten zu übersenden. 

2. Bußgeldbescheid 

§77 
Sachliche Zuständigkeit 

(1) Die Geldbuße wird von der Verwaltungsbehörde 
durch Bußgeldbescheid festgesetzt. 

(2) Fallen die festgestellten Zuwidet,handlungen in die 
Zuständigkeit verschiedener Verwaltungsbehörden, so kann 
die mit der Sache zuerst befaßte Verwaltungsbehörde im 

Einvernehmen mit den anderen beteiligten Verwaltungs
behörden einen Bußgeldbescheid für sämtliche Zuwider
handlungen erlassen. 

§ 78 

Oertliche Zuständigkeit 
(1) Oertlich zuständig ist die Verwaltungsbehörde, in 

deren Bezirk der Betroffene seinen Wohnsitz oder in Er
mangelung eines Wohnsitzes seinen dauernden Aufenthalt 
hat. 

(2) Ist die Zuwiderhandlung in einem Betrieb begangen 
worden, sei ist die Verwaltungsbehörde zuständig, in deren 
Bezirk der Betrieb seinen Sitz hat( Richtet sich die Ermitt
lung lediglich gegen Leiter oder Angestellte einer Zweig
niederlassung oder eines sonstigen Zweigbetriebes, so ist 
die Verwaltungsbehörde zuständig, in deren Bezirk sich 
die Zweigniederlassung oder der Zweigbetrieb befindet. 

(3) Ist die Zuwiderhandlung bei der Veräußerung oder 
Verpachtung von Grundstücken oder bei der Vermietung 
oder Verpachtung von Räumen begangen, so ist die Ver
waltungsb,ehörde zuständig, in deren Bezirk die Grund
stücke oder Räume gelegen sind. 

(4) Oertlich zuständig ist auch die Verwaltungsbehörde, 
in deren Bezirk die Ordnungswidrigkeit begangen worden 
ist. 

(5) Bei zusammenhängenden Zuwiderhandlungen, die 
einzeln zur Zuständigkeit verschiedener Verwaltungsbe
hörden gehören würden, ist jede dieser Verwaltungsbe
hörden zuständig. 

(6) Ist hiernach eine Zuständigkeit mehrfach begründet, 
so jst die Verwaltungsbehörde zuständig, die zuerst mit der 
Sache befaßt worden ist. Sie kann die Sache an die andere 
zuständige Verwaltungsbehörde abgeben, wenn dies zweck
mäßig erscheint. In Zweifelsfällen bestimmt die gernein
same höhere Verwaltungsbehörde die zuständige Verwal
tungsbehörde. 

§ 79 

Begründung des Bußgeldbescheides 
Der Bußgeldbescheid ist zu begründen. In der Begrün

dung sind die Zuwiderhandlungen, die verletzten Vor
schriften, die Beweismittel und die Rechtsbehelfe anzu
geben. Ferner ist auf die Möglichkeit der gerichtlichen Zu
ständigkeitsüberprüfung nach §§ 85 ff hinzuweisen. 

§ 80 

Zustellung des Bußgeldbescheides 
(1) Der Bußgeldbescheid ist dem Betroffenen und der 

Staatsanwaltschaft zuzustellen. 
(2) Die Zustellung an den Betroffenen erfolgt unter ent

sprechender Anwendung der Vorschriften der Zivilprozeß
ordnung über die Zustellung von Amts wegen mit Aus
nahme der §§ 189, 203 bis 207, 2110a und 212a. Der Bußgeld
bescheid kann auch durch eingeschriebenen Brief gegen 
Rückschein oder durch Uebergabe an den Betroffenen 
gegen Empfangsbekenntnis zugestellt werden. Ist die Zu
stellung in der vorgeschriebenen Weise nicht ausführbar, 
so gilt sie als erfolgt, wenn · der entscheidende Teil des 
Bußgeldbescheides in einem von der Verwaltungsbehörde 
zu bestimmenden Blatt bekanntgemacht worden ist und 
seit dem Erscheinen des Blattes zwei Wochen verflossen 
sind. 

(3) Die Zustellung an die Staatsanwaltschaft erfolgt 
durch Uebersendung einer Ausfertigung des Bußgeldbe

, scheides unter Beifügung der Akten. Auf die Beifügung 

I der Akten kann verzichtet werden. Der Verzicht ist akten
kundig zu machen. 

3. Antrag auf gerichtliche Entscheidung gegen den 
ßußgel<lbeschei<l 

§ 81 
Einlegung 

(1) Gegen den Bußgeldbescheid kann der Betroffene 
Antrag auf gerichtliche Entscheidung stellen. 

(2) Der Antrag auf gerichtliche Entscheidung ist inne~
halb zweier Wochen nach Zustellung des Bußgeldbeschei
des schriftlich oder mündlich zur Niederschrilft entweder 
bei der Verwaltungsbehörde, die den Bußgeldbescheid er
lassen hat, oder bei dem zuständigen Gericht zu stellen. 

(3) Die Verwaltungsbehörde leitet den Antrag mit ihrer 
Stellungnahme alsbald dem Gericht zu. Bis zur Abgabe an 
das Gericht kann die Verwaltungsbehörde den Bußgeld
bescheid zurücknehmen und entweder von Geldbuße ab
seihen oder einen neuen Bescheid erlassen. Der Antrag
steller ist zu benachrichtigen. 
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§ 82 
Zuständiges Gericht; Verfahren 

(1) Zuständig ist bei Geldbußen bis zu 5 000 Deulsc~e 
Mark das Amtsgericht, von mehr als 5 000 Deutsche Mark 
die Strafkammer des Landgerichts. . . . 

(2) Für das Verfahren vor dem Gencht gelten dte Vor
schriften der Strafprozcßordnung über das Verfahren vor 
dem Beschwerdegericht sinngemäß. Die Verwal.tungsbe
hörde ist zu hören. Die Staatsanwaltschaft ist an dem Ver
fahren nicht beteiligt. 

(3) Das Gericht entscheidet darüber, ob der Bußgeld
bescheid aufrechterh<~lten, abgeändert. oder aufgehobe~ 
wird. Es kann den Bußgeldbescheid mcht zum Nachtet! 
des Betroffenen ändern. 

§ 83 
Rechtsbeschwerde 

(1) Gegen die Entscheidung des Gerichts (§ 82) ist die 
Rechtsbeschwerde zulässig, soweit es sich um Rechtsfragen 
von grundsätzlicher Bedeutung handelt. . 

(2) Die Rechtsbeschwerde. ist von der. Verwaltungsbe
hörde oder dem Betroffenen mnerhalb zweter Wochen nach 
Zustellung der Entscheidung bei dem Gericht, dessen 
Entscheidung angefochten wird, einzulegen. 

(3) Das Gericht ist zu einer Abänderung . seiner Ent
scheidung nicht befugt. 

(4) Ueber die Rechtsbeschwerde entscheidet das Ober
landesgericht. § 82 Absatz 2 ist entsprechend an~uwenden. 
Das Oberlandesgericht kann die Sache an das Gencht erster 
Instanz zurückverweisen. 

§ 84 

Wirkung der Rechtsbehelfe 
(1) Der Antrag auf gerichtliche Entscheidung hat auf

schiebende Wirkung. 
(2) Die Rechtsbeschwerde hat keine aufschiebende Wir

kung. Das Beschwerdegericht kann jedoch anordnen, daß 
die Vollstreckung des angefochtenen Bußgeldbescheides 
auszusetzen ist. 

4. Gerichtliche Zustäudigl{eitsiiberprüfung 

§ 85 

Antrag der Staatsanwaltschaft 
Die Staatsanwaltschaft kann innerhalb zweier Wochen 

nach Zustellung des Bußgeldbescheides Antrag auf gericht
liche Ueberprüfung stellen, ob die dem Bußgeldbescheid 
zugrundeliegende Zuwiderhandlung als· Wirtschaftsstraftat 
gerichtlich zu verfolgen ist. 

§ 86 
Zuständiges Gericht; Verfahren 

(1) Zuständig ist die Strafkammer des Landgerichts. 
(2) Für das Verfahren vor dem Gericht gelten die Vor

schriften der Strafprozeßordnung über das Verfahren vor 
dem Beschwerdegericht sinngemäß. Die Verwaltungsbe
hörde ist zu hören. 

§ 87 
Rechtsbeschwerde 

(1) Gegen eine Entscheidung des Gerichts (§ 86) ist die 
Rechtsbeschwerde zulässig, soweit es sich um Rechtsfragen 
von grundsützlicher Bedeutung handelt. 

(2) § S3 ist entsprechend anzuwenden. 

§ 88 
Entscheidung des Gerichts gemäß dem Antrag der 

Staatf!anwalt>.chaft 
(1) Besc.hließt das Gericht die strafgerichtliche Verfol

gung der Zuwiderhandlung und wird in dem daraufhin 
eingeleiteten Strafverfahren der Angeklagte bestraft oder 
freigesprochen, so ist im Urteil der Bußgeldbescheid aufzu
heben. Das gleiche gilt, wenn das Verfahren nach § 153 
Absatz 3 der Strafprozeßordnung eingestellt wird. 

(2) Geldbuße und Mehrerlös sind, soweit sie abgeführt 
sind, zunächst auf eine Geldstrafe, sodann auf einen Mehr-
erlös irn. Urteil anzurechnen. · 

(3) Wird wegen einer Zuwiderhandlung im. Sinne des 
§ 32 zunächst eine Geldbuße festgesetzt und dann eine ge
richtliche Strafe verhängt, so sind die Bestimmungen in 
Absatz 1 und 2 entsprechend anzuwenden. 

§ 89 
Ablehnung des Antrags der Staatsanwaltschaft 

Lehnt das Gericht den Antrag der Staatsanwaltschaft 
als unzulässig ab oder führt die . Ueberprüfung zu der 

Feststellung, daß eine Ordnungswidrigkeit vorliegt, so hat 
es beim Bußgeldverfahren sein Bewenden, 

§ 90 
Zusat11mcntreffen von Antragen 

Hat sowohl die Staatsanwaltschaft einen Antrag nach 
§ 85 als auch der Betroffene einen Antrag nach § 81 ge
stellt so ist zunächst über den Antrag der Staatsanwalt
schalt zu entscheiden. 

§ 91 
Zustellung an di~ Verwaltungsbehörde 

Der Antrag nach § 85 und die darauf ergehenden Ent-. 
Scheidungen sind der Verwaltungsbehörde zuzustellen, 

5. Unterwerfungsverfahren 

§ 92 
Unterwerfung 

,(1) Räumt der Betroffene die Zuwiderhandlung vorbe
haltlos ein, so kann er sich in einer die wesentlichen Tat
umstände und die verletzten Vorschriften enthaltenden Nie
derschrift (§ 68) einer zugleich festzusetzenden Geldbuße, 
der Einziehung sowie der Abführung des Mehrerlöses 
unterwerfen. 

(2) Die Unterwerfungsverhandlung kann nur von dem 
Leiter der Verwaltungsbehörde, seinem Vertreter oder einem 
mit der Durchführung von Unterwerfungsverhandlungen 
allgemein beauftragten Verwaltungsangehörigen durchge
führt werden. 

(3) Die Unterwerfung steht der rechtskräftigen Festset
zung einer Geldbuße gleich. Eine Ausfertigung der Unter
werfungsverhandlung ist unter Beifügung der Akten der 
Staatsanwaltschaft mitzuteilen. Auf die Beifügung der Ak
ten kann verzichtet werden. Der Verzicht ist aktenkundig 
zu machen. 

(4) Ein Unterwerfungsverfahren gegen Jugendliche ist 
nur mit schriftlicher Zustimmung des gesetzlichen Vertre
ters zulässig. 

6. Rechtskraft des Bußgeldbescheides 

§ 93 
Wirkung der Rechtskraft 

(1) Ist ein Bußgeldbescheid unanfechtbar geworden, so 
kann dieselbe Tat nicht mehr auf Grund dieses Gesetzes als 
Ordnungswidrigkeit verfolgt werden. 

(2) Stellt sich die Tat auf Grund neuer Tatsachen oder 
Beweismittel als eine gerichtlich zu verfolgende Straftat 
dar, so stehen der rechtskräftige Bußgeldbescheid oder die 
Unterwerfung einer gerichtlichen Strafverfolgung nicht ent
gegen. § 88 ist entsprechend anzuwenden. 

§ 94 
Aendcrung des rechtskräftigen Bußgeldbescheides 

Werden nach Rechtskraft eines nicht gerichtlich nach
geprüften Bußgeldbescheides Tatsachen beigebracht oder 
bekannt, die geeignet sind, eine für den Betroffenen gün
stigere Entscheidung zu rechtfertigen, so kann die zustän
dige Oberste Landesbehörde oder die von ihr bestimmte 
Behörde den Bußgeldbescheid abändern oder aufheben. Tat
sachen, die der Betroffene in den früheren Verfahren gel
tend machen konnte, dürfen nicht berücksichtigt werden. 
Die Abänderung oder Aufhebung des Bußgeldbescheides ist 
ausgeschlossen, wenn seit Rechtskraft des Bußgeldbeschei
des fünf Jahre verflossen sind. 

7. Vollstreckung und Kosten 

§ 95 
Vollstreckung 

{1) Der Bußgeldbescheid wird nach den landesrechtliehen 
Vorschriften vollstreckt. 

(2) Die Verwaltungsbehörcle, die den Bußgeldbescheid 
erlassen hat, ist für die Bewilligung von Teilzahlungen und 
Zahlungsfristen zuständig, Teilzahlungen werden zunächst 
auf die Geldbuße, sodann auf den etwa abzuführenden 
Mehrerlös und zuletzt auf die Ko~ten des Verfahrens ange
rechnet. 

(3) In einen Nachlaß kann nur vollstreckt werden, wenn 
der Bußgeldbescheid bei Lebzeiten des Betroffenen rechts
kräftig geworden ist. 

(4) Der Bescheid über die Rückerstattung des Mehrerlö
ses (§ 52) wird nach den für die Vollstreckung von Ur
teilen in bürgerlichen Rechtsstreitigkeiten geltenden Vor
schriften, die sinngemäß anzuwenden sind, vollstreckt. 

4111 
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§ 9G 

Erzwingungsha1t 
(1) Ist die Vollstreckung einer Geldbuße fruchtlos ausge

fallen und besteht begründeter Anlaß zu der Annahme, daß 
der Betroffene sich der· Zahlung der Geldbuße zu entziehen 
sucht, so kann auf Antrag der Verwaltungsbehörde das nach 
§ 82 Absatz 1 zuständige Amtsgericht nach Anhörung des 
Betroffenen die Erzwingungsh;:\ft anordnen. Gegen die An
ordnung ist die sofortige Beschwerde (§ 311 der Strafprozeß
ordnung) zulässig. 

(2) Die Höchstdauer der Erzwingungshaft betrügt sechs 
Wochen. Die Maßnahme ist aufzuheben, sobald der Be
troffene seiner Zahlungspflicht nachkommt. 

(3) Die Erzwingungshaft ist nach den für die Voll
streckung der Zeugniszwangshaft (§ 70 Absatz 2 der Straf
prozeßordnung) geltenden Vorschriften zu vollstrecken. 

~ 07 

Kosten 
Die Kosten des Bußgeldverfahrens werden im Falle des 

Erlasses eines Bußgeldbescheides oder einer Unterwerfung 
dem Betroffenen auferlegt. Mehrere wegen derselben Zu
widerhandlung Betroffene haften für die Auslagen als Ge
samtschuldner; dies gilt nicht für die durch die Voll
streckung entstandenen Auslagen. 

Ge!Jühren und Auslagen 
(1) Die Gebühr für den Erlaß jedes Bußgeldbescheides 

beträgt fünf vom Hundert des Betrages der auferlegten 
Geldbuße und des Wertes der eingezogenen Gegenstände 
sowie eines etwaigen Mehrerlöses, mindestens drei Deutsche 
Mark. 

(2) Für einen erfolglosen Antrag auf gerichtliche Ent
scheidung (§ 81) wird die gleiche Gebühr erhoben; sie ist zu 
ermäßigen, wenn der Antrag teilweisen Erfolg hat. 

(3) Für das Unterwerfungsverfahren wird die halbe Ge
bühr erhoben. 

(4) An Auslagen werden erhoben: 
a) Telegrammgebühren und im Fernverkehr zu entrich

tende Fernsprechgebühren, 
b) Kosten von Zustellungen und öffentlichen Bekannt

l11achungen, 
c) Entschädigungen an Zeugen und Sachverständige, 
d)' Reisekosten der Verwaltungsangehörigen bei Geschäften 

außerhalb des Dienstsitzes, 
e) Auslagen anderer Verwaltungsbehörden, 
f) Kosten für die Erhaltung beschlagnahmter Sachen und 

für die Beförderung von Personen oder Sachen. 
(5) Die Kosten der Vollstreckung einer Geldbuße werden 

nach ·den landesrechtliehen Vorschriften erhoben. 

Drittes Buch. Ubergangs- und Sd1luflhestimmungen 

§ 99 

Zuständige Verwaltung~behörde 
(1) Verwaltungsbehörde im Sinne dieses Gesetzes ist die 

von der fachlich zuständigen Obersten Landesbehörde, so
weit es sich um Bestimmungen über den Gebrauch von 
Schiffen und von Schienenfahrzeugen im Betrieb der Deut
schen Reichsbahn handelt, die vom Verwaltungsrat des 
Vereinigten Wirtschaftsgebietes bestimmte Verwaltungs
behörde. 

(2) Soweit Verwaltungsbehörden auf Grund von Vor
schriften, die vor Inkrafttreten dieses Gesetzes erlassen wor
den sind, Befugnisse ausgeübt haben, die in diesem Gesetz 
geregelt sind, bleibt ihre Zuständigkeit nach Maßgabe die
ses Gesetzes bis zur anderweitigen Bestimmung durch die 
fachlich zuctändige Oberste Landesbehörde bestehen. 

§ 100 

Zuständiges Gericht 
(1) Soweit in Wirtschaftsstrafsachen und in Bußgeld

sachen das Amtsgericht sachlich zuständig ist, ist örtlich 
zustiindig das Amtsgel'icht am Sitz des Landgerichts. Die 
Obersle Justizbehörde des Landes kann die Zuständigkeit 
des Amtsgerichts den örtlichen Bedürfnissen entsprechend 
abweichend regeln, insbesondere ein Amtsgericht als für 
mehrere Landgerichtsbezirl-::e örtlich zuständig erldären. 

(2) Die Oberste Justizbehörde des Landes kann für Ent
scheidungen, die auf Grund dieses Gesetzes von der Straf
kammer des Landgerichts zu treffen sind, eine Strafkammer 
eines Landgerichts als für mehrere Landgerichtsbezirke zu
ständig erklären. 

(3) Die Oberste Justizbehörde des Landes kann für Ent
scheidungen, die auf Grund dieses Gesetzes von Ober
landesgerichten zu treffen sind, ein Oberlandesgericht als 
für mehrere Oberlandesgerichtsbezirke zuständig erklären. 

§ 101 

Allgemeiner Hechtsbehelf gegen Verwaltungsmaßnahmen 
(1) Gegen alle in· diesem Gesetz vorgesehenen Maßnah

meri der Verwaltungsbehörde ist, soweit in diesem Gesetz 
nichts anderes bestimmt ist, als ausschließlicher Rechts
behelf der Antrag auf gerichtliche Entscheidung an das zu
ständige Amtsgericht gegebe,n. 

(2) Die Bestimmungen des § 81 Absatz 2 und 3 und des 
§ 82 Absatz 2 sind entsprechend anzuwenden. 

(3) Der Antrag hat keine aufschiebende Wirkung. 

§ 102 

Aufhebung von Vorschriften 

Mit Inkrafttreten dieses Gesetzes treten überein
stimmende oder entgegenstehende Vorschriften außer Kraft, 
insbesondere: 

1. die Verordnung über Strafen und Strafverfahren bei 
Zuwiderhandlungen gegen Preisvorschriften vom 
3. Juni 1939 (Reichsgesetzbl. I S. 999) in den im Ver
einigten Wirtschaftsgebiet geltenden Fassungen, 

2. die Verbrauchsregelung-Strafverordnung in der Fas
sung vom 26·. November 1941 (Reichsgesetzbl. I S. 734), 

3. die Verordnung zur Ergänzung und Aenderung von 
Vorschriften auf derri Gebiet der Verbrauchsregelung 
vom 25. November 1941 (Reichsgesetzbl. I S. 731), 

4. das Gesetz gegen Kompensationen vom 3. November 
1948 (WiGBt S. 116), 

5. die §§ .1 bis 1 d und 22 bis 28 der ){riegswirtschaftver
ordnung in der Fassung vom 25. März 1942 (Reichs
gesetzbl. I S. 147), 

6. die §§ 9 bis 31 des Bewirtschaftungsnotgesetzes vom 
30. Oktober 1947 (WiGBl. 1948 S. 3) in der Fassung der 
Gesetze zur Aenderung des Bewirtschaftungsnotgesetzes 
vom 5. August 1948 (WiGBl. S. 82), vom 25. Februar 
1949 (WiGBl. S. 17) und des Zweiten Ueberleitungs
gesetzes vom 19. Januar 1949 (WiGBl. S. 9), 

7. die §§ 31 Ziff. 5 und 6, 32, 33 Absatz 1, 34 der Zweiten 
Verordnung zur Durchführung des Bewirtschaftungs
notgesetzes vom 23. April 1948 (WiGBl. S. 37). 

8. der § 20 des Gesetzes zur Neuordnung des Veranla
gungs- und Ablieferungswesens in der Landwirtschaft 
vom 23. Januar 1948 (WiGBl. S. 23), 

9. das Bayerische Gesetz Nr. 69 zur Verschärfung der 
Strafen bei schweren Wirtschaftsverbrechen vom 4. Juli 
1947 (Bayer. GVBl. S. 145), 

110. das Bayerische Gesetz Nr. 70 zur verschärften Bekämp
fung der Fälschung von Bezugsberechtigungen vom 
18, Juli 1947 (Bayer. GVBl. S. 146). 

§ 103 

Ueberleitung des Preish'eibereigesetzes 
Das Gesetz gegen Preistreiberei vom 28. Januar 1949 

(WiGBl. S. 11) wird bis zum 30, September 1949 wieder in 
Kraft gesetzt. 

§ 104 

Verweisungen auf aufgehobene Vorschriften 
(1) Wären Zuwiderhandlungen gegen Vorschriften oder 

Verfügungen, dle vor Inkraftreten dieses Gesetzes erlassen 
sind, nach Bestimmungen zu bestrafen oder zu verfolgen, 
die nach § 102 außer Kraft getreten sihd, so gelten an 
deren Stelle die entsprechenden Bestimmungen dieses Ge
setzes. 

(2) Verweisungen auf solche Bestimmungen gelten als 
Verweisungen auf die entsprechenden Bestimmungen dieses 
Gesetzes. 
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{3) Soweit nach solchen Bestimmun.gen für die Strafbar
keit einer Zuwiderhandlung eine Verweisung nicht erfor
derlicl} war, bewendet es hierbei; die Zuwiderhandlung 
bleibt mit dieser Maßgabe nach den Bestimmungen dieses 
Gesetzes strafbar. 

§ 105 

Inkrafttreten 

(1) Der § 103 dieses Gesetzes tritt am Tage nach seiner 
Verkündung in Kraft. 

(2) Im übrigen tritt dieses Gesetz am 1. Oktober ·1949 in 
Kraft und am 31. März 1950 außer Kraft, 

Das vorstehende Gesetz wird nach Zustimmung des 
Länderrates hiermit verkündet. 

Frankfurt am Main, den 26, Juli 1949. 

Der Präsident des Wirtschaftsrates 
In Vertretung 

Da h r end orf 

GESETZ 
über 

die Anpassung von Leistungen der l{nappschaftlichen Rentenversicheyung an das veränderte Lohn- und Preis
gefüge und über ihre finanzielle Sicherstellung 

(l(nappschaftsversicherungs-Anpassungsgesetz), 

Vom 30; Juli 1949. 

Der Wirtschaftsrat hat das folgende Gesetz beschlossen: 

Artikel I 

Leistungen 

§ 1 

(1) In der knappschaftliehen Ren tenversiche.~ung· we~·den 
zu den Renten (ohne Kinderzuschüsse) Zuschlage gewahrt. 
Die Zuschläge sind bis auf weiteres so zu bemessen, daß 
1. die Knappschaftsrenten um 15 Deutsche Mark, jedoch 

mindestens auf 50 Deutsche Mark, 
2. die Knappschaftsvollrenten um 15 Deutsch~ Mark, . 
3. die Witwenrenten um. 12 Deutsche Mark, Jedoch mm

destens auf 40 Deutsche Mark, 
4. die Witwenvollrenten um 12 Deutsche Mark, 
5. die .Waisenrenten um 6 Deutsche Mark, jedoch min-

destens auf 30 Deutsche Mark 
monatlich erhöht werden. Außerdem. wird zu den Kinder
zuschüssen bis auf weiteres ein Zuschlag von. 5 Deu~?che 
Mark monatlich für jedes zuschußberechtigte Kmd gewahrt. 

{2) Von jeder Knap•pschaftsvollrente, Witwen':ollre.?-te 
und Waisenrente wird ein Betrag in Höhe der Gn:rl :!betrage 
der Rentenversicherung der Arbeiter bis zur Ueber~ahn;e 
auf den Bund nach Artikel 120 des Grundgesetzes fur d1e 
Bundesrepublik Deutschland von dem Land aufgebracht. 
Dies gilt nicht, wenn der Versicherte nur als Angestellter 
beschäftigt war. 

{3) Auf die Zuschläge nach Abs. 1 finden 
a) der§ 1273 der Reichsversicherungsordnung in Verbindung 

mit § 49 Abs. 3 des Reichskn&'ppschaftsgesetzes, 
b) der§ 7 der Verordnung über die Neuregelung der Renten

versicherung im Bergbau vom 4. Oktober 1942 (RGBl. I 
s. 569) 

keine Anwendung. 
(4) In den Fällen, in denen eine Rente nach den Vor

schriften der §§ 1274, 1275 und 1279 der Reichsversiche
rungsordnung in Verbindung mit § 50 des Reichsknapp
schaftsgesetzes teilweise ruht, werden auch die Zuschläge 
nach Abs. 1 in entsprechendem Ausmaß zum Ruhen ge
bracht. Die einzelnen Rentenbestandteile werden gleich
mäßig gekürzt. Der gesamte zum Ruhen gebrachte Betrag 
der Rente und der Zuschläge darf nicht höher sein als die 
Rente, die das Ruhen bewirkt hat. 

(5) Bei Wanderversicherten werden Zuschläge nach Abs. 1 
nur einmal gewährt. Die Zuschläge nach Abs. 1 Satz 2 
werden aus der knappschaftliehen Rentenversicherung, die 
Zuschläge. aus Abs. 1 Satz 3 aus dem Versicherungszweig 
gewährt, der den Kinderzuschuß zahlt. 

.(6) Die Zuschläge sind Bestandteile der Renten. 

I' 

I 

Artikel II 

Aufbringtmg der Mittel 

§ 2 

(1) Die §§ 2, 3 und 4 des Sozialversicherungs-Anpassungs
gesetzes gelten auch für die 'knappschaftliche Rentenver
sicherung. 

(2) Die Knappschaftsrente wird auf Antrag umgerechnet 
und neu festgestellt, wenn der Berechtigte mindestens 
weitere 36 Monatsbeiträge oder im Falle des Ausscheidens 
aus der Arbeit in einem knappschaftlieh versicherten Be
trieb mindestens weitere 6 Monatsbeiträge entrichtet hat. 
Bei einer Antragstellung bis zum 30. September 1949 wird 
die Rente mit Wirkung vom 1. Juni 1949 an, bei späterer 
Antragstellung vom Beginn des auf den Antrag folgenden 
Monats an umgerechnet. 

§ 3 

(1) Irn § 16 Abs. 2 des Sozialversicherungs-Anpassungs
gesetzes wird die Zahl "600" durch die Zahl "700" ersetzt. 

(2) Der § 17 des Sozialversicherungs-Anpassungsgesetzes 
erhält folgende Fassung: 

"Der Beitrag zur knappschaftliehen Rentenversicherung 
ist 22,5 vom Hundert des Entgelts. Hiervon trägt der 
Unternehmer 14,5 vom Hundert, der Versicherte 8 vom 
Hundert des Entgelts. Der Beitragsberechnung wird der 
Entgelt bis zum Betrage von 700 Deutsche Mark monat
lich zugrunde gelegt." 

§ 4 

Die Rentenausgaben der lma•ppschaftlichen Rentenver
sicherung werden, soweit sie nicht nach § 1 Abs. 2 von den 
Ländern zu tragen sind, von sämtlichen Knappschaften 
nach Maßgabe ihrer Beitragseinnahmen jeweils für ein 
Kalenderjahr gemeinsam getragen. Zu den gemeinsam zu 
tragenden Rentenausgaben gehören auch die in der ameri
kanischen Zone auf der Grundlage des Reichslmappschafts
gesetzes und der Verordnung über die Neuregelung der 
Rentenversicherung im Bergbau vom 4. Oktober 1942 
(RGBl. I S. 569) unter Berücksichtigung der Vorschriften 
über die Einführung des deutschen Knappschaftsversiche
rungsrechts in den vorübergehend eingegliedert gewesenen 
Gebieten zu zahlenden Flüchtlingsrenten abzüglich der von 
den Ländern hierfür nach § 1 Abs. 2 aufzubringenden Be
träge. Das Nähere bestimmt der Direktor der Verwaltung 
für Arbeit. 

~ 5 

(1) Bis zur Uebernahme der Zuschüsse zur Knappschafts
versicherung nach § 1 Abs. 2 dieses Gesetzes und nach den 
§§ 15 und 18 des Sozialversicherungs-An•passtmgsgesetzes 
auf den Bund (Artikel 120 des Grundgesetzes für die 
Bundesrepublik Deutschland) werden sie von den Ländern 
getragen. 

{2) Der Zuschuß nach § 1 Abs. 2 dieses Gesetzes richtet 
sich nach der Anzahl der von den Knappschaften gezahlten 
Knappschaftsvollrenten, Witwenvollrenten und Waisen
renten. 

(3) Der Zuschuß nach § 15 des Sozialversicherungs
Anpassungsgesetzes bemißt sich nach der Summe der Ar
beitsverdienste, für die Beiträge zur knappschaftliehen 

Krankenversicherung entrichtet werden. 
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(4) Der Zuschuß nach § 18 des Sozialven;icherungs
Anpassungsgesetzes ist in Höhe des Unterschiedsbetrages 
zwischen den Gesamteinnahmen (ohne diesen Zuschuß) und 
von 105 vom Hundert der sich unter Berücksichtigung des 
§ 4 dieses Gesetzes ergebenden Gesamtausgaben einer 
Knappschaft in der knappschaftliehen Rentenversicherung 
zu gewähren; bis zur Uebernahme dieser Zuschüsse auf den 
Bund wird nur ein Satz von 100 vom Hundert dieser Ge
samtausgaben zugrunde gelegt. 

§ 6 

(1) Zur Durchführung der Gemeinlast nach § 4 bilden 
die Knappschaften, die an Stelle der Reichsknappschaft die 
Knappschaftsversicherung als deren Träger durchführen, 
eine Arbeitsgemeinschaft. Die Arbeitsgemeinschaft kann 
mit Zustimmung des Direktors der Verwaltung für Arbeit 
weitere Verwaltungsaufgaben übernehmen, soweit deren 
einheitliche und gemeinsame Durchführung für den Bereich 
aller Knappschaften zweckmäßig ist. 

(2) Die Arbeitsgemeinschaft setzt sich aus Vorstandsmit
gliedern der Knap>pschaften zusammen und zwar aus je 
zwei Vertretern der Versicherten und einem Vertreter der 
Arbeitgeber. Die Vertreter werden von den Knappschaften 
gewählt. Die Arbeitsgemeinschaft ist rechtsfähig. Sie gibt 
sich eine Satzung und eine Geschäftsordnung und bestellt 
einen Geschäftsführer. Die Kosten der Arbeitsgemeinschaft 
\Werden von den Knappschaften gemeinsam getragen. Die 
1Arbeitsgemeinschaft untersteht der Aufsicht des Direktors 
der Verwaltung für Arbeit. 

Artikel III 

Versicherungspflicht 

§ 7 

Der § 28 des Reichsknappschaftsgesetzes erhält folgende 
Fassung: 

"§ 28 

Für den Fall der Berufsunfähigkeit, der Invalidität und 
des Alters sowie zu Gunsten der Hinterbliebenen werden 
in der kna'ppschaftlichen Rentenversicherung versichert 
1. die Arbeiter in knappschaftliehen Betrieben, 
2. die Angestellten in knappschaftliehen Betrieben, soweit 

sie der Versicherungspflicht nach dem Angestelltenver
sicherungsgesetz unterliegen würden, jedoch bis zur 
Jahresarbeitsverdienstgrenze (§ 3 des Angestelltenver
sicherungsgesetzes) von 8400 Deutsche Mark.'' 

Artikel IV 

Uebergangs- und Schlußvor~chriften 

§ 8 

(1) Der § 1 Abs. 3 dieses Gesetzes gilt nicht für Ver
sicherungsfälle, für die . ein rechtskräftiger und leistungs
festsetzender Bescheid erst nach der Verl(ündung dieses 
Gesetzes ergeht. 

(2) Bei Anwendung des § 1273 der Reichsversicherungs
ordnung ist die Renfe, die dem Verstorbenen zur Zeit des 
Todes zustand oder zugestanden hätte, stets mit den aus 
dem Gesetz sich ergebenden Erhöhungen zu berechnen. 

(:3) Soweit die Rentenzahlstellen die Zuschläge nach § 1 
Abs. 1 für die Zeit bis zum 31. Oktober 1949 unter Außer-

ANORDNUNG 
über die Ergänzung der Abgabeordnung für die land- und 
forstwh·tschaftlichen Betriebe und die Betriebe der Binnen
fischerei im Vereinigten Wirtschaftsgebiet vom 21. September 

1948. 

Vom 25. Juli 1949. 

Auf Grund des § 7 Abs. 4 in Verbindung mit § 10 des 
Gesetzes über die Auflösung des Reichsnährstandes im Ver
einigten Wirtschaftsgebiet vom 21. Januar 1948 .(WiGBl. 
S. 21) wird bestimmt: 

§ 1 
(1) Die Abgabeordnung für die land- und forstwirt

schaftlichen Betriebe und die Betriebe der Binnenfischerei 

achtlassung des § 1 Abs. 4 auszahlen, sind überzahlte Be
träge niederzuschlagen. 

§ 9 

Der § 2 des Sozialversicherungs-Anpassungsgesetzes wird 
auf Knappschaftsvollrenten nur insoweit angewendet, als 
diese Renten für Versicherungsfälle, die nach dem 31. Mai 
1949 eintreten, zu gewähren sind. 

§ 10 

(1) Der § 3 Abs. 1 des Sozialversicherungs-Anpassungs
gesetzes wird auf Witwenvollrenten nur insoweit angewen
det, als diese Renten für Todesfälle, die nach dem 31. Mai 
1949 eintreten, zu gewähren sind. Für Ehefrauen von Ver
sicherten, die vor dem 1. Juni 1949 Witwen geworden sind, 
gilt diese Einschränkung nicht, sobald sie das 60. Lebens
jahr vollendet haben. 

(2) Ist der Tod des Versicherten vor dem 1. Juni 1949 
eingetreten, so ist der § 1256 Abs. 5 der Reichsversicherungs
ordnung mit der Maßgabe anzuwenden, daß die Worte "ein 
Drittel" durch die Worte "die Hälfte" ersetzt werden. 

(3) Ist der Tod des Versicherten vor dem 1. Juni 1949 
eingetreten und hat die Witwe zur Zeit des Todes ihres 
Ehemannes mindestens vier waisenrentenberechtigte Kinder 
erzogen, so ist ihr vom 1. Juni 1949 ab eine Witwenrente 
nach § 1256 .Abs. 1 Nr. 5 der Reichsversicherungsordnung 
zu gewähren, sofern sie nicht schon nach dem vor dem 
1. Juni 1949 geltenden Recht zu einer solchen Rente be
rechtigt war. 

(4) Der § 3 Abs. 3 des Sozialversicherungs-Anpassungs
gesetzes gilt nur für Wiederverheir,atungsfälle nach dem 
31. Mai 1949. 

§11 
Der § 3 Abs. 1 dieses Gesetzes gilt nur für Beitragszeiten 

nach dem 31. Mai 1949. 

§ 12 

Solange die. Knappschaftsversicherung nicht von einem 
einheitlichen Versicherungsträger durchgeführt wird, sind 
die bei Inkrafttreten dieses Gesetzes bestehenden ehe
maligen Bezirksknappschaften der Reichsknappschaft 
Träger der Kna'ppschaftsversicherung. Sie sind rechtsfähig 
und haben die Bezeichnung Knappschaften. 

§ 13 

Der Direktor ·der Verwaltung für Arbeit kann die zur 
Durchführung dieses Gesetzes erforderlichen Vorschriften 
erlassen. Er kann ferner die Sozialversicherungsgesetze und 
die dazu erlassenen Durchführungsbestimmungen in ihrem 
Wortlaut an die Vorschriften dieses Gesetzes anpassen. 

§ 14 

Dieses Gesetz tritt mit Wirkung vom 1. Juni 1949 in 
Kraft. Mit dem gleichen Zeitpunkt treten die §§ 127 bis 131 
des Gesetzes über den Ausbau der Rentenversicherung vom 
21. Dezember 1937 (RGBl. I S. 1393) außer Kraft. 

Das vorstehende Gesetz wird nach Zustimmung des 
Länderrates hiermit verkündet. 

Franldurt am Main, den 30. Juli 1949. 

Der Präsident des Wirtschaftsrats 

Dr. Erich Köhler 

im Vereinigten Wirtschaftsgebiet vom 21. September 1948 
(WiGBl. 1949 S. 5) findet im Lande Schleswig-Holstein mit 
der Maßgabe Anwendung, daß § 12 Abs. 4 .der schleswig
holsteinischen Dritten Verordnung zur vorläufigen Rege
lung dier landwirtschaftlichen Verwaltung in Schleswig
Holstein - Einrichtung von Bauernkammern und Bauern
ausschüssen - vom 29. Juli 1947 (GuVBl. S. 20) unberührt 
bleibt und die danach von den Betrieben der Land- und 
Forstwirtschaft sowie der Binnenfischerei erhobene Um
lage bis zum Betrage von 1 vom Tausend des Einheits
wertes auf die nach der Abgabeordnung vom 21. Septem
ber 1948 zu erhebende Abgabe angerechnet wird. 

(2) In Höhe des nach Absatz 1 ai12lUrechnenden Betrages 
tmterliegt die Verwendung· <ler Mittel aus <lern u.~lage
aufkommen der Dritten Verordnung zur Durchfuhrung 
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des Gesetzes über die Auflösung des Reichsnährstandes dm 
Vereinigten Wirtschaftsgebiet (Abgabeverwendungsricht
linien zum Gesetz über die Auflösung des Reichsnähr
standes) vom 29. April 1949 (WiGBl. S. 97). 

Franldurt am Main, den 25. Juli 1949. 

§ 2 

Der [)irektor 
der Verwaltung für Ernährung, 

Landwirtschaft und Forsten 

Diese Anordnung ttitt mit Wirkung vom 1. April 1949 
in Kraft und am 3L März 1951 außer Kraft. 

des Vereinigten Wirtschaftsgebietes 

Dr. Schlange-Schöningen 

Druckfehler-Berichtigung 

In der Anlage zu§ 13 der Verordnung zur Durchführung 
des Sozialversicherungs-Anpassungsgesetzes vom 27 .. Juni 
1949 (WiGBI. S. 103) muß es in der elften Zeile der .fünften 
Zahlenkolonne statt "25.10" richtig heißen: "35.10". 
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GESETZ 
zur Milderung dringender sozialer Notstände 

(Soforthilfegesetz - SHG) 

Vom 8. August 1949 

Der Wirtschaftsrat hat das folgende Gesetz beschlossen: 

ERSTER TEIL 

Steuerliche Bestimmungen 

Erster Abschnitt 

Soforthilfeabgabe 
§ 1 

Stichtag 
Zur Aufbringung der Mittel für die i!TI Zweiten Teil 

dieses Gesetzes geregelte Soforthilfe wird eine nach dem 
Verm.ögen berechnete Abgabe (Soforthilfeabgabe) nach dem 
Vermögensbestand vorn 21. Juni 1948 (Währungsstichtag) er-
hoben. -

§ 2 
Persönliche Abgabepflicht 

\ (1) Persönlich abgabepflichtig ist, wer am Beginn des 
Währungsstichtags Eigentümer von Vermögen der in § 3 
bezeichneten Art gewesen ist. 

(2) Ist das Vermögen auf Grund des § 11 des Steuer
anpassungsgesetzes einem anderen als dem Eigentümer (bei 
grundstücksgleichen Rechten: einem anderen als dem Be
rechtigten) zuzurechnen, so ist der andere an Stelle des 
Eigentümers (Berechtigten) abgabepflicht.ig. Die hierfür bei 
der letzten Feststellung des Einheitswerts oder bei der letz
ten Zurechnungsfortschreibung getroffene Entscheidung ist 
zu übernehmen, es sei denn, daß sich die für die Zurechnung 
.maßgebenden Verhältnisse bis zum Währungsstichtag ver
-ändert haben. 

§ 3 
Sachliche Abgabepflicht. Grundsatz 

(1) Der Abgabepflicht unterliegen: 
1. das land- und forstwirtschaftliche Vermögen im Sinne 

der §§ 28 bis 49 des Reichsbewertungsgesetzes; 
2. das Grundvermögen im Sinne der §§ 50 bis 53 des 

Reichsbewertungsgesetzes; 
3. das Betriebsvermögen im Sinne der §§ 54 bis 66 des 

Reichsbewertungsgesetzes. Als' Betriebsvermögen im 
Sinne dieses Gesetzes gelten auch Wirtschaftsgüter, 
die Gewerbetreibenden außerhalb ihres Gewerbebe
triebs oder Nichtgewerbetreibenden gehören, soweit 
den Umständen nach anzunehmen ist, daß sie dazu 
bestimmt sind, zum Verkauf, zum Tausch oder zu ähn
lichen Zwecken verwendet zu werden (nichtgewerb
liches Vorratsvermögen). Diese Vorschrift gilt bezüg
lich der eigenen Erzeugnisse bei land- und forstwirt
schaftlichen Betrieben nur für einen über den norma
len Bestand hinausgehenden Bestand (Überbestand). 

(2) Als Grundbesitz im Sinne dieses Gesetzes gelten das 
land- und forstwirtschaftliche Vermögen, das Grundver-

mögen und die Betriebsgrundstücke (§ 57 des Reichsbewer
tm1gsgesetzes). 

§ 4 
Beschränkung der sachlichen Abgabepflicht 

(1) Die Abgabepflicht beschränkt sich auf das im Wäh
rungsgebiet belegene Vermögen. Als solches gilt bei gewerb
lichen Betrieben, deren Geschäftsleitung oder Sitz sich 
nicht im Währungsgebiet befindet, das Vermögen, das einem 
im Währungsgebiet betriebenen Gewerbe dient, wenn hier
für in diesem Gebiet eine Betriebsstätte unterhalten wird 
oder ein ständiger Vertreter bestellt ist. 

(2) Von dem Betriebsvermögen unterliegen der Abgabe-
pflicht nicht: · 

1. deutsche Zahlungsmittel, 
2. Geldforderungen in deutscher Währung, 
3. deutsche Aktien, Anteilscheine, Kuxe, Geschäftsanteile, 

andere Gesellschaftseinlagen und Geschäftsguthaben 
bei Genossenschaften, 

4. sonstige deutsche Wertpapiere. 
(3) Die Abgabepflicht innerhalb des Betriebsvermögens 

erstreckt sich jedoch auf 
1. Forderungen in ausländischer Währung, 
2. Forderungen aus Anzahlungen für noch zu bewirkende 

Lieferungen und Leistungen, soweit von dem Rück
trittsrecht gemäß § 20 des Umstellungsgesetzes kein 
Gebrauch gemacht ist, 

3. Forderungen auf Schadensersatzleistung und aus Ge
währleistungsabmachungen, soweit sie nicht im Ver
hältnis von zehn Reichsmark zu einer Deutschen 
Mark umgestellt sind. 

§ 5 
Befreiungen 

Der Abgabepflicht unterliegen nicht: 
1. Körperschaften des öffentlichen Rechts rnit ihrem Ver

mögen, soweit dieses für einen öffentlichen Dienst oder 
Gebrauch unmittelbar benutzt wird, und Gebietskörper
schaften mit ihrem forstwirtschaftli~iwn Vermögen; 

2. öffentlich-rechtliche Religionsgesellschaften und andere 
Körperschaften des öffentlichen Rechts mit ihrem Ver
mögen, soweit dieses für Zwecke der religiösen Unter
weisung oder für Verwaltungszwecke öffentlich-recht
licher Religionsgesellschaften unmittelbar benutzt wird. 
Das gleiche gilt ohne Rücksicht auf die Person des Eigen
tümers für Grundbesitz, der dem Gottesdienst einer 
öffentlich-rechtlichen Religionsgesellschaft gewidmet ist; 

3. Träger der Sozialversicherungen; 
4. die Deutsche Reichsbahn im Vereinigten Wirtschaftsge

biet und die Betriebsvereinigung der Südwestdeutschen 
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Eisenbahnen der französischen Besatzungszone mit ihrem 
Vermögen, soweit es für ihre Betriebs- oder Verwaltungs
zwecke unmittelbar benutzt wird; 

5. die Deutsche Post mil ihrem Vermögen, soweit es für 
ihre Betriebs- oder Verwaltungszwecke unmittelbar be
nutzt wird. Ausgenommen von der Befreiung ist der 
Grundbesitz, der der Personenbeförderung auf Omnibus
sen im Linienverkehr und Gelegenheitsverkehr dient; 

6. das Reichsautobahn vermögen, soweit es für Betriebs
oder Verwaltungszwecke der Reichsaut;)bahnen unmittel
bar benutzt wird; 

7. Unternehmen, die nach dem Umstellungsgesetz und seinen 
Durchführungsverordnungen bei nicht ausgeglichener 
Bilanz Anspruch auf Zuteilung von Ausgleichsforderun
gen gegen die öffentliche Hand haben. Sie sind jedoch 
mit ihrem abgabepflichtigen Vermögen bis zu dem Be
trage heranzuziehen, der nach den Durchführungsver
ordnungen zum Umstellungsgesetz gegebenenfalls ihrem 
Eigenkapital zugeschlagen wird; 

8. Körperschaften. Personenvereinigungen und Vermögens
massen, die nach der Satzung, Stiftung oder sonstigen 
Verfassung und nach ihrer tatsächlichen Geschäftsfüh
rung ausschließlich und unmittelbar kirchlichen, gemein
nützigen oder mildtätigen Zwecken dienen, sowie Ge
werkschaften. Unterhalten sie einen Gewerbebetrieb, 
einen land- oder forstwirtschaftliehen Betrieb oder einen 
wirtschaftlichen Geschäftsbetrieb, so bestimmt sich die 
Abgabepflicht nach den Vorschriften der Verordnung 
zur Durchführung der §§ 17 bis 19 des Steueranpassungs
gesetzes (Gemeinnützigkeitsverordnung) in der Fassung 
der Anlage 1 zu der Verordnung vom 16. Oktober 1948 
(Gesetzblatt der Verwaltung des Vereinigten Wirtschafts
gebiets S. 130). Abgabepflichtig ist der Grundbesitz, so
weit dieser nicht für die kirchlichen. gemeinnützigen 
oder mildtätigen Zwecke oder für die Zwecke einer Ge
werkschaft unmittelbar benutzt wird. In den Durch
führungsbestimmungen können jedoch für kirchliche, 
gemeinnützige und mildtätige Körperschaften, Personen
vereini~}-mgen und Vermögensmassen im Sinne des Sat
zes 1 Richtlinien über die Befreiung für die Fälle auf
gestellt werden, in denen bei einer Heranziehung des 
Grundbesitzes die Erfüllung des kirchlichen, gemein
nütizigen oder mildtätigen Zwecks gefährdgt würde; 

9. Wohnungsunternehmen, die auf Grund des Wohnungs
gemeinnützigkeitsgesetzes vom 29. Februar 1940 (Reichs
gesetzbl. I S. 438) als gemeinnützig gelten, sowie Unter
nehmen, die nach § 28 des genannten Gesetzes als Organe 
der staatlichen Wohnungspolitik anei'lmnnt sind, und die 
von den zuständigen Landesbehörden begründeten oder 
anerkannten gemeinnützigen Siedlungsunternehmen im 
Sinne des Reichssiedlungsgesetzes sowie die zur Ausgabe 
von Heimstätten zugelassenen gemeinnützigen Unterneh
men im Sinne des Reichsheimstättengesetzes, wenn 
Leistungen der Unternehmen unmittelbar dem Kreis der 
Geschädigten (§ 31) zugute kommen; 

10. rechtsfähige Pensions-, Witwen-, Waisen-, Sterbe-, Kran
ken-, Unterstützungskassen und sonstige rechtsfähige 
Hilfskassen für Fälle der Not und Arbeitslosigkeit nach 
Maßgabe der §§ 5 bis 7 der Durchfühi:ungsverordnung 
vom 2. Februar 1935 zum Vermögensteuergesetz (Reichs
gesetzbl. I S. 100); 

11. Personen, die nach diesem Gesetz Anspruch auf Unter
haltshilfe haben, sowie solche, die von der öffentlichen 
Fürsorge unterstützt werden; 

12. der nach § 4 Ziffer 9 des Grundsteuergesetzes von der 
Grundsteuer befreite Grundbesitz. 

§ 6 
Befreiung von Angehörigen der Vereinten Nationen 
(1) Der Abgabepflicht unterliegen ferner nicht: 

1. Angehörige der Vereinten Nationen. Als solche sind an
zusehen: 
a) Staatsangehörige der in der Anlage zum Umstellungs

gesetz aufgeführten Länder; 
b) nach den Gesetzen eines der in Buchstabe a bezeich

neten Länder errichtete juristische Personen und Per
sonenvereinigungen; 

2. Kapitalgesellschaften deutschen Rechts, wenn die Anteile 
sich in vollem Umfange unmittelbar oder mittelbar im 
wirtschaftlichen Eigentum der in Ziffer 1 Buchstaben a 
und b bezeichneten Personen befinden. Dabei sind An
teile, die von Aufsichtsratsmitgliedern oder Vorstands
mitgliedern satzungsmäßig gehalten werden müssen, 
nicht zu berücksichtigen. 
(2) Die Bestimmungen des Absatzes 1 gelten nur, wenn 

die dort festgelegten Voraussetzungen nicht nur am Wäh
rungsstichtag (§ 2 Absatz 1), sondern auch am 8. Mai 1945 
vorgelegen haben. 

§ 7 
Schuldenabzug 

(1) Schulden und sonstige Verbindlichkeiten irgend
welcher Art sind vorbehaltlich des Absatzes 2 nicht abzu
ziehen. 

(2) Abzugsfähig sind: 
1. Schulden in ausländischer Währung; 
2. folgende Verbindlichkeiten, soweit sie mit Betriebs

vermögen in wirtschaftlichem Zusammenhang stehen: 
a) Pensionsverpflichtungen; 
b) Verbindlichl<eiten aus Anzahlungen für noch zu be

wirkende Lieferungen und Leistungen, soweit von 
dem Rücktrittsrecht gemäß § 20 des Umstellungs
gesetzes kein Gebrauch gemacht ist; 

c) Verpflichtungen zur Schadensersatzleistung und 
aus Gewährleistungsabmachungen, soweit sie nicht 

im Verhältnis von zehn Reichsmark zu einer 
Deutschen Mark umgestellt sind. 

§ 8 
Bewertung des Grundbesitzes. Grundsatz 

Grundbesitz (§ 3 Absatz 2) ist für die Bemessung der Ab
gabe vorbehaltlich der §§ 9 und 10 mit dem Einheitswert 
anzusetzen, der auf den letzten vor dem Währungsstichtag 
liegenden Feststellungszeitpunkt festgestellt ist. Als solche: 
gilt für Grundbesitz, der sich im Zustand der Bebauung be
findet, der Wert, der nach den Bestimmungen des § 33 a 
Absätze 3 und 4 der Durchführungsverordnung zum Reichs· 
bewertungsgesetz festgestellt ist oder festzustellen war; 
dieser Wert ist, falls die Voraussetzungen für eine derartige 
Feststellung nicht vorgelegen haben, für die Zwecke der 
Abgabe b2sonders zu ermitteln. 

§ 9 
Abweichungen von den Einheitswerten des Grundbesitzes 

Die nach § 8 maßgebenden Einheitswerte des Grundbe
sitzes werden mit folgenden Änderungen zugrunde gelegt: 
1. Soweit an Gebäuden Kriegsschäden eingetreten sind, die 

bei der Feststellung des Einheitswerts nicht berücksichl.
tigt sind, ist der Einheitswert entsprechend zu mindern. 
Maßgebend sind die Verhältnisse am Währungsstichtag. 
Ist der Eigentümer des Grundbesitzes zur Vermögen
steuer herangezogen worden, so ist der Abgabe der Wert 
zugrunde zu legen, von dem bei der Erhebung der Ver
mögensteuer zuletzt tatsächlich ausgegangen worden ist. 
Weicht der Wert bei Abstellung auf die Verhältnisse am 
Währungsstichtag um mehr als 10 v. H. von dem bei der 
Vermögensteuer angesetzten Wert ab oder ist der Eigen
tümer des Grundbesitzes nicht zur Vermögensteuer her
angezogen worden, so ist der Wert maßgebend, von dew 
bei einer Vermögensteuerveranlagung auf den Wäh· 
rungsstichtag auszugehen gewesen wäre. Grundstücke mit 
vollzerstörten Gebäuden sind außer Ansatz zu lassen, 
wenn der Rohertrag aus einer etwaigen Nutzung am Wäh
rungsstichtag nicht mehr als 10 v. H. des Rohertrags vor 
der Zerstörung beträgt; übersteigt der Rohertrag diese 
Grenze, so ist das "Grundstück mit dem Teilbetrag 
des Einheitswerts anzusetzen, der sich aus dem Ver
hältnis des Rohertrags am Währungsstichtag zu dem 
Rohertrag vor der Zerstörung ergibt. 

2. Flächen, die als unbebaute Grundstücke mit dem ge
meinen Wert bewertet worden sind, sind nur mit 50 v. H. 
dieses Werts anzusetzen. 

3. Erstreckt sich der Grundbesitz (§ 3 Absatz 2) auf ein 
nicht zum Währungsgebiet gehörendes Gebiet, so bleibt 
der dort belegene Teil außer Ansatz. 

§ 10 
Neu gegründete Einheiten des Grundbesitzes 

Für wirtschaftliche Einheiten des Grundbesitzes, die in 
der Zeit vom 1. Januar 1948 bis zum 20. Juni 1948 neu ge
gründet worden sind, ist der Wert maßgebend, der bei einer 
Nachfeststellung des Einheitswerts auf den Währungsstich
tag festzustellen gewesen wäre. Dabei sind die Vorschriften 
des § 8 Satz 2 und des § 9 zu berücksichtigen. 

§11 
Bewertung des Betriebsvermögens 

Für die Bewertung des Betriebsvermögens gilt folgendes: 
1. Die Betriebsgrundstücke und die Gewerbeberechtigungeil 

(§ 58 des Reichsbewertungsgesetzes) sind mit den Ein-
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heitswerten anzusetzen, die auf den letzten vor dem 
Währungsstichtag liegenden Feststellungszeitpunkt fest
gestellt sind. Die §§ 9 und 10 gelten entsprechend. 

2. Die übrigen Gegenstände des Anlagevermögens sind mit 
den Werten anzusetzen, mit denen sie in dem Einheits
wert enthalten sind, der auf den letzten vor dem Wäh
rungsstichtag liegenden Feststellungszeitpunkt festge
stellt ist. Sie sind, wenn ein Einheitswert für den Be
trieb nicht festzustellen war, oder wenn der Betrieb in 

. der Zeit vom 1. Januar 1948 bis zum 20. Juni 1948 neu 
gegründet worden ist, mit den Werten anzusetzen, mit 
denen sie in einer auf den 20. Juni 1948 aufzustellenden 
Schlußvermögensübersicht (Artikel X § 2 des Anhangs 
zum Gesetz Nr. 64 zur vorläufigen Neuordnung von 
Steuern vom 22. Juni 1948) anzusetzen sind oder anzu
setzen wären. Dabei sind Ueberhöhungen der Anschaf
fungskosten oder Herstellungskosten außer Ansatz zu 
lassen. 

3. Das Vorratsvermögen ist mit dem Wert anzusetzen mit 
dem es in einer auf den 20. Juni 1948 aufzustelleilden 
Schlußvermögensübersicht (Artikel X § 2 des Anhangs 
zum Gesetz Nr. 64) anzusetzen ist oder anzusetzen wäre. 
Dabei sind Überhöhungen der Anschaffungskosten oder 
Herstellungskosten außer Ansatz zu lassen. 

Als Vorratsvermögen gelten Waren, Fertigerzeugnisse, 
Halberzeugnisse, Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe. Aus
genommen hiervon sind Vorräte, die nicht zum Verkauf 
oder zur Verarbeitung, sondern zur notwendigen Ergän
zung des Anlagevermögens bestimmt sind; sie gehören 
zum Anlagevermögen. Beziehen sich die nach § 4 Absatz 
3 zum abgabepflichtigen Betriebsvermögen gehörenden 
Forderungen auf Vorratsvermögen, so sind sie bei diesem 
anzusetzen. Entsprechendes gilt für den Abzug der nach 
§ 7 Absatz 2 abzugsfähigen Schulden und Verbindlich
keiten. 

Als Vorratsvermögen gilt auch das nichtgewe1 bliche 
Vorratsvermögen (§ 3 Absatz 1 Ziffer 3 Sätze 2 und 3). 

4. Die zum Betriebsvermögen gehörenden Forderungen (§ 4 
Absatz 3) und Verbindlichkeiten (§ 7 Absatz 2) sind, so
weit sie sich nicht auf das Vorratsvermögen (Ziffer 3) 
beziehen, mit ihrem Wert vom Währungsstichtag anzu
setzen. 

§ 12 
Umstellung von Reichsmark auf Deutsche Mark 

Auf Reichsmark lautende Werte, die nach den §§ 8 bis 
11 anzusetzen sind, gelten als Werte in Deutscher Mark. 

§ 13 
Zusammenrechnung des Vermögens von Ehegatten 

und l{indern 
(1) Für natürliche abgabepflichtige Personen, die ihren 

Wohnsitz oder gewöhnlichen Aufenthalt im Gebiet einer 
der vier Besatzungszonen oder in der Stadt Berlin haben, 
gilt hinsichtlich der Zusammenrechnung des abgabepflich
tigen Vermögens folgendes: 
1. Das Vermögen von Ehegatten ist zusammenzurechnen, 

wenn sie nicht dauernd getrennt leben. 
2. Das Vermögen des Haushaltsverstands ist mit dem seiner 

Kinder, die das 18. Lebensjahr noch nicht vollendet 
haben, zusammenzurechnen. Kinder im Sinne dieser Vor
schrift sind eheliche Kinder, eheliche Stiefkinder, für 
ehelich erklärte Kinder, Adoptivkinder, uneheliche Kin
der (jedoch nur im Verhältnis zur leiblichen Mutter) und 
Pflegekinder. 

3. Bei fortgesetzter Gütergemeinschaft ist das ganze Ge
samtgut dem Vermögen des überlebeo.d,~n Ehegatten zu
zurechnen. 
(2) Maßgebend sind die Verhältnisse am Währungs
stichtag. 

§ 14 
Arten der Soforthilfeabgabe 

(1) Es werden erhoben: 
1. die allgemeine Soforthilfeabgabe (§§ 16 und 17). Ihr 

unterliegt der Wert des gesamten abgabepflichtigen Ver
mögens nach Abrundung auf volle 100 Deutsche Mai·k 
nach unten; 

2. die Soforthilfesonderabgabe (§ 18). Ihr unterliegt der 
Wert des zum Betriebsvermögen gehörenden Vorratsver
mögens (§ 11 Ziffer 3) nach Abrundung auf volle 10 
Deutsche Mark nach unten. 

(2) Die Soforthilfesonderabgabe wird unabhängig von der 
allgemeinen Soforthilfeabgabe erhoben. 

§ 15 
Besteuenmgsgt·enzen, Freibeträge 

(1) Die allgemeine Soforthilfeabgabe (§ 14 Absatz 1 Zif
fer 1) wird nur erhoben, wenn der abgerundete Wert des 
gesamten abgabepflichtigen Vermögens den Betrag von 3000 
Deutschen Mark übersteigt (allgemeine Besteuerungsgrenze) . 

(2) Übersteigt das gesamte abgerundete abgabepflichtige 
Vermögen bei natürlichen Personen nicht den Betrag von 
8000 Deutschen Mark, so wird die allgemeine Soforthilfe
abgabe nur von dem Betrag erhoben, der 3000 Deutsche 
Mark übersteigt (Freibetrag). Der Freibetrag vermindert 
sich für Vel'mögen von 8100 Deutschen Mark bis 9000 
Deutsche Mark auf 2000 Deutsche Mark und für Vermögen 
von 9100 Deutschen Mark bis 10 000 Deutsche Mark auf 1000 
Deutsche Mark. 

(3) Die Soforthilfesonderabgabe (§ 14 Absatz 1 Ziffer 2) 
wird nur erhoben, wenn der abgerundete Wert des Vor
ratsvermögens den Betrag von 500 Deutschen Mark über
steigt (Sonderbesteuerungsgrenze). Die Sonderbesteuerungs
grenze erhöht sich für Flüchtlinge (§ 31 Ziffer 1) auf 10 000 
Deutsche Mark. 

§ 16 
Satz det· allgemeinen Soforthilfeabgabe 

(1) Die allgemeine Soforthilfeabgabe beträgt für das 
Jahr 3 v. H. des abgerundeten Werts des gesamten abgabe
pflichtigen Vermögens. 

(2) Der Satz vermindert sich auf 2 v. H. 
1. für Mietwohngrundstücke und Einfamilienhäuser im 

Sinne des § 32 Absatz 1 Ziffern 1 und 4 der Durchfüh
rungsverordnung zum Reichsbewertungsgesetz, die zum 
Grundvermögen natürlicher Personen gehören; 

2. für das land- und forstwirtschaftliche Vermögen, wenn 
das gesamte abgerundete abgabepflichtige Vermögen 
den Betrag von 15 000 Deutschen Mark nicht übersteigt. 

§ 17 
Fälligkeit der allgemeinen Soforthilfeabgabe 

(1) Die allgemeine Soforthilfeabgabe nach § 16 wird für 
die Zeit ab 1. April 1949 erhoben. 

(2) Für das erste Erhebungsjahr (1. April 1949 bis zum 
31. März 1950) ist die allgemeine Soforthilfeabgabe wie folgt 
zu entrichten: , 
1. Je ein Drittel des Jahresbetrags ist am 20. August 19491

), 

am 20. November 1949") und am 20. Februa_r 1950 zu 
zahlen; 

2. Abgabepflichtige mit überwiegend land- und forstwirt
schaftlichem Vermögen zahlen Halbjahrsraten am 20. · 
November 1949 und 20. Februar 1950. 
(3) In den späteren Erhebungsjahren' ist die allgemeine 

Soforthilfeabgabe mit je einem Viertel des Jahresbetrags am 
20. Mai, 20. August, 20. November und 20. Februar eines 
jeden Jahres zu leisten. Abgabepflichtige mit überwiegend 
land- und forstwirtschaftlichem Vermögen haben am 20. Mai 
ein Viertel, am 20. November die Hälfte und am 20. Februar 
ein Viertel des Jahresbetrags zu entrichten. 

§ 18 

Soforthilfesonderabgabe 
(1) Die Soforthilfesonderabgabe auf das Vorratsvermögen 

beträgt vorbehaltlich des Absatzes 5 
1. bis zur Höhe des betriebsnotwendigen Bestands (Nor

malbestands) 4 v. H., 
2. von dem durch behördliche Maßnahmen blockierten 

Teil 4 v. H., 
3. von dem übrigen Teil 15 v. H. 

des abgerundeten Werts. Betriebsfremde (branchefremde) 
Wirtschaftsgüter rechnen stets zu Ziffer 3. Als Normal
bestand gilt bei der Industrie und beim Handwerk die 
Hälfte, im übrigen ein Viertel des steuerbaren Gesamtum
satzes (Sollumsatzes) in der Zeit vom 1. April bis zum 
30. November 1948. Die Durchführungsbestimmungen kön
nen für Sonderfälle Näheres bestimmen. Für Unternehm.en, 
denen auf Grund der Vorschriften der Verbrauchsregelung 
für bewirtschaftet gebliebene Lebensmittel oder zur Sicher
stellung der öffentlichen Versorgung (Elektrizität, Gas, Was-

1) Durch Anordnung des Direl<tors der Verwaltung für Finanzeil vom 8, August 1949 {vgl. S. 229) geändert in: "20. Oktober 1949", 
2) Durch Anordnung des Direietors der Verwaltung für Finanzen vom 8. August 1949 (vgl, 18, 229) geän.dert in: "20. Dezember 1949". 
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Jer, Verkehr) infolge behördlicher Anordnung oder Zutei
lung eine Vorratshaltung vorgeschrieben war, sind bezüg
)ich dieser Vorräte Sonderregelungen in den Durchfüh
rungsbestimmungen zu treffen. 

(2) Die Soforthilfesonderabgabe ist mit je einem Drittel 
am 20. September 19491), 20. Dezember 19492) und 20. März 
1950 zu entrichten. 

(3) Bei Veräußerung des gewerblichen Betriebs oder bei 
Veräußerung von Betriebsteilen, die wirtschaftlich einem 
selbständigen Betrieb gleichgeachtet werden köt;nen, nach 
Inkrafttreten dieses Gesetzes haftet der Erwerber für die 
Soforthilfesonderabgabeschuld des Veräußerers. 

(4) Hat der Abgabepflichtige in der nach Artikel IX des 
Anhangs zum Gesetz Nr. 64 vorgeschriebenen Bestandsauf
nahme seinen Bestand an Vorratsvermögen vorsätzlich oder 
fahrlässig zu niedrig oder gar nicht angegeben, so gilt fol
gendes: 

1. Wenn der Abgabepflichtige bis zum 20. August 19493) 

seine Angaben über den Bestand des Vorratsvermö
gens berichtigt oder die unterlassene Angabe nach
holt so treten die folgenden Rechtswirkungen ein: 
a) Der Abgabepflichtige hat einen Reuezuschlag in 

Höhe von 10 v. H. des Werts des nachgemeldeten 
Vorratsvermögens bis zum 20. September 19491) zu 
entrichten. 

b) Alle Vergehen gegen Artikel IX des Anhangs zurn 
Gesetz Nr. 64, alle sonstigen Steuervergehen und 

" alle Verstöße gegen die Preis- und Bewirtschaf
tungsvorschriften werden nicht bestraft, soweit sie 
mit dem nachgemeldeten Vorratsvermögen in Zu
sammenhang stehen und vor der Verküridung die
ses Gesetzes begangen worden sind. 

c) Steuern jeder Art, die der Abgabepflichtige hin
sichtlich des nachgemeldeten Vorratsvermögens für 
die Zeit bis zum 20. Juni 1948 hätte entrichten 
müssen, aber nicht entrichtet hat, werden nicht 
nacherhoben. 

d) Der Säumniszuschlag nach Abschnitt I des Steuer
säumnisgesetzes vom 24. Dezember 1934 (Reichs
gesetzbl. I S. 1271) und der Strafzuschlag nach Ar
tikel XVI Absatz 6 des Kontrollratsgesetzes Nr. 12 
vom. 11. Februar 1946 werden auch für diejenigen 
Steuerbeträge nicht erhoben, die der Abgabepflich
tige für die Zeit ab ~l. Juni 1948 hinsichtlich des 
nachgemeldeten Vorratsvermögens zu wenig ge
zahlt hat. 

Straffreiheit und Befr _iung von Steuer:nachzahlungen 
und Zuschlägen treten jedoch nicht ein, soweit dem 
Abgabepflichtigen vor der Berichtigung oder Nach
hoJung der Bestandsangabe durch die zuständige Be
hörde eröffnet worden ist, daß gegen ihn eine Unter
suchung wegen der bezeichneten Vergehen oder Ver
stöße in bezug auf das Vorratsvermögen eingeleitet 
worden ist. 

2. Wenn der Abgabepflichtige vorsätzlich oder fahrläs
sig die Berichtigung seiner Angaben über den Be
stand des Vorratsvermögens bis zum 20. August 19493) 

unterläßt, so treten die folgenden Rechtswirkungen 
ein: 
a) Tätige Reue nach § 410 der Reichsabgabenordnung 

ist ausgeschlossen. 
b) Es wird ein Strafzuschlag von 50 v. H. des Werts 

des nicht m1gegebenen Vorratsvet·mögens erhoben; 
der Strafzuschlag ist innerhalb eines Monats nach 
Bekanntgabe des Bescheids über ihn zu entrichten. 
Die Verfolgung des Steuervergehens, das der Ab
gabepflichtige dadurch begeht, claß er die Ver
mögensanzeige und Selbstberechnung (§ 19 des Ge
setzes) hinsichtlich des Vorratsvermögens unrichtig 
abgibt, bleibt unberührt. 

c) Alle verkürzten Steuern und die verwirkten Zu
schläge werden nacherhoben. 

d) Die Verfolgung aller Vergehen gegen Artiln;!l IX 
des Anhangs zum Gesetz Nr. 64, aller sonstigen 

'Steuervergehen und aller Verstöße gegen die Preis
und Bewirtschaftungsvorschriften wird durch die 
Erhebung des Strafzuschlags nicht berührt. 

3. Der Reuezuschlag (Ziffer 1) und der Strafzuschlag 
(Ziffer.2) werden auf keine gegenwärtigen oder künf
tigen Abgaben angerechnet. 

(5) Für nichtgewerbliches Vorratsvermögen (§ 3 Absatz 1 
Ziffer 3 Sätze 2 und 3) gilt folgendes: 

1. Der Satz der Soforthilfesonderabgabe beträgt 15 v. H., 
für eigene Erzeugnisse von Land- und Forstwirten 
4 v. H. des abgerundeten Werts des Vorratsvermögens. 

2. Für die Entrichtung der Soforthilfesonderabgabe gilt 
,Absatz 2. 

3. Wenn der Abgabepflichtige bis zum 20, August 1949:1) 
seinen Bestand an Vorratsvermögen dem Finanzamt 
anzeigt, so gelten die Vorschriften des Absatzes 4 
Ziffer 1 mit der Maßgabe, daß der in Ziffer 1 Buch
stabe a vorgesehene Reuerzuschlag nicht erhoben 
wird. 

4. Wenn der Abgabepflichtige vorsätzlich oder fahrläs
sig seinen Bestand an Vorratsvermögen· bis zum 20. 
August 19493 ) zu niedrig oder gar nicht angibt, so gel
ten die Vorschriften des Absatzes 4 Ziffer 2 für das 
nicht angegebene Vorratsvermögen. 

§ 19 
Verpflichtung zur Vermögensanzeige tmd zm· Selbst

bel·echnung der Soforthilfeabgabe 
Die Abgabepflichtigen haben dem ·zuständigen Finanzamt 

bis zum 20. August 19493) 

1 den Bestand und den Wert ihres gesamten abgabepflich
. tigen Vermögens nach Maßgabe der folgenden Vorschtif

ten anzuzeigen: 
a) der Bestand des Vermögens ist nach wirtschaftlichen 

Einheiten aufzugliedern; 
b) für jede wirtschaftliche Einheit des Betriebsvermöge_ns 

sind die Bestandteile mit ihrem Wert gemäß § 11 Ztf
fern 1 bis 4 al'l'zugeben; 

c) das Vorratsvermögen ist dabei nach Waren oder Fer
tigerzeugnissen, nach Halberzeugnissen sowie nach 
Roh- Hilfs- und Betriebsstoffen zu unterteilen; 

d) die n~ch § 7 abzugsfähigen Verbindlichkeiten sind ge
sondert abzusetzen; 

2. eine Erklärung abzugeben, in der sie die von ihnen zu 
entrichtende Soforthilfeabgabe (allgemeine Abgabe und 
Sonderabgabe, gegebenenfalls einschließlich Reuezu
schlag) nach den Vorschriften der §§ 1 bis 18 selbst be
rechnen. 

§ 20 
Abgabebescheid. Rechtsmittel 

(1) Ein schriftlicher Abgabebescheid ist zu erteilen. 
1. wenn das Finanzamt die Soforthilfeabgabe (gegebenen

falls einschließlich des Reuezuschlags, § 18 Absatz 4 Zif
fer 1 Buchstabe a) abweichend von der Selbstberechnung 
des Abgabepflichtigen (§ 19) festsetzt; 

2. wenn das Finanzamt einen Strafzuschlag (§ 18 Absatz 4 
Ziffer 2 Buchstabe b) festsetzt; 

3. wenn der Abgabepflichtige einen schriftlichen Abgabe
bescheid beantragt. 
(2) Gegen die in Absatz 1 bezeichneten Bescheide sind die 

gegen Steuerbescheide zulässigen Rechtsmittel gegeben. 

§ 21 
Anwendbarkeit von Reichssteuergesehen 

(1) Auf die Bestimmungen des Ersten Teils dieses Ge
setzes finden die Vorschriften der Reichsabgabenordnung 
und anderer für Reichssteuern geltender Gesetze Anwen
dung. 

(2) Der Direktor der Verwaltung für Finanzen des Ver
einigten Wirtschaftsgebiets hat das Weisungsrecht hinsicht
lich der Erhebung, Einziehung und Abführung der Sofort
hilfeabgabe. 

§ 22 
Berücl~sichtigung der Zahlungsfä.higll:eit bei Kt·iegsschä<len 

Bei der Einziehung der Abgabe ist insbesondere in den 
Fällen erheblicher Kriegsschäden, Kriegsfolgeschäden und 
dergleichen auf die Zahlungsfähigkeit des Abgabepflichtigen 
Rücksicht zu nehmen. Das Nähere wird in Durchführungs
bestimmungen geregelt. 

§ 23 
Abwälzung im Innenverhältnis 

Stehen Altenteile, andere regelmäßig wiederkehrende 
Leistungen oder solche Verbindlichkeiten, die nach § 18 
Absatz 1 Ziffer 3 des Umstellungsgesetzes im Verhältnis 
von einer Reichsmark zu einer Deutschen Mark umgestellt 
sind, mit abgabepflichtigem Vermögen in wirtschaftlichem 
Zusammenhang, so kann der Abgabepflichtige den Teil der 

1) Durch Anordnung des Direktors der Verwaltung für Finanzen vom 8, August 1949 (vgL S, 229) geändert in: "20, November 1949". 
2) Durch Anordnung des Direktors der Verwaltung für Finanzen vom 8. August 1949 1(vgl. s. 229) geändert in: "20. Januar 1950". 
3) Durch Anordnung des Direktors der Verwaltung für Finanzen vom 8, August 1949 (vgL S, 229) geändert in: "20. Oktober 1949", 
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!lllgemeinen Abgabe, der nach dem Verhältnis der Steuer
werte auf die Verbindlichkeiten entfällt, auf die Berechtig
ten abwälzen. Entgegenstehende Verpflichtungen des Ab
gabepflichtigen, die auf Ges,etz oder ·Vereinbarung beruhen, 
bleiben unberührt. 

§ 24 

Leistungen auf Grund des Gesetzes zur Sicherung vm1 
Fonlcnmgen fiit· den Lastenausgleich 

(1) Die Zinsen und Tilgungsbetr~1ge, die auf Grund des 
Gesetzes zur Sicherung von Forderungen für den Lastenaus
gleich vom 2 September 1948 (Gesetz- und Verordnungsblatt 
des Wirtschaftsrats S. 87) entrichtet werden, werden, soweit 
sie für die Zeit ab 1. April 1949 zu leisten sind, auf die nach 
den §§ 1 bis 23 zu entrichtende allgemeine Abgabe ange
rechnet, die auf Grundbesitz, im Schiffsregister eingetragene 
Schiffe und Bahneinheiten entfällt. 

(2) Die Zinsen und Tilgungsbeträge sind auch insoweit 
weiterzuzahlen, als der Schuldner von der Soforthilfeabgabe 
befreit ist oder als sie die zu entrichtende Soforthilfeabgabe 
des Schuldners übersteigen. 

(3) Für die Zinsen und Tilgungsbeträge gilt § 21 Absatz 2 
entsprechend. § 81 Absatz 1 bleibt unberührt. 

§ 25 

Anrechnung auf künftige Abgaben 
Die Soforthilfeabgabe (allgemeine Abgabe und Sonder

abgabe) sowie die in § 24 Absatz 2 bezeichneten Zinsen und 
Tilgungsbeträge werden unbeschadet des § 26 Absatz 2 auf 
die Abgaben, die im Rahmen eines Lastenrl.usgleichs zu er
heben sein werden, angerechnet, gegeben0nfalls erstattet. 

Zweiter Abschnqt 

Sonstige Bestimmungen 

§ 26 
Nichtabzugsfähigkeit bei der Ermittlun,g des Einkommens 

und des Gewerbeertrags 
(1) Bei der Ermittlung des Einkommens und des Ge

werbeertrags ist die Soforthilfeabgabe (allgemeine Abgabe 
und Sonderabgabe) nicht abzugsühig. 

(2) Absatz 1 gilt entsprechend für die in § 24 bezeich
neten Zinsen und Tilgungsbetrüge. Die Zinsen und Tilgungs
beträge sind jedoch auf Antrag des Abgabepflichtigen in
soweit abzugsfähig, als sie die allgemeine Soforthilfeabgabe 
des Abgabepflichtigen übersteigen; in diesem Falle ist eine 
Anrechnung dieser Beträge in einem späteren Erhebungs
jahr auf die Soforthilfeabgabe ausgeschlossen. 

§ '27 
Nichtabwälzba•·keit auf die Preise 

Die Soforthilfeabgabe (allgemeine Abgabe und Sonder
abgabe) darf nicht als Kostenelement bei Preiskalkulationen 
berücksichtigt werden 

Art der Entrichtung der Soforthilfeabgabe 
In den Durchführungsbestirtnnungen kann angeordnet 

werden: 
1. daß die Abgabeschulden statt durch Zahlung von Geld 

durch Leistung anderer wirtschaftlicher Werte (z. B. 
Grundbesitz, landwirtschaftliche Betriebsmittel, wirt
schaftliche Beteiligungen, Werkstatteinrichtungen, Haus
rat) getilgt werden können; 

2. daß Zahlungen, die vor Fälligkeit entrichtet vverden. so
wie Leistungen anderer wirtschaftlicher Werte begün
stigt werden; 

3. daß im Falle der Veräußerung oder der langfristigen 
Verpachtung von land- und forstwirtschaftliehen Be
trieben oder von gewerblichen Betrieben an Geschädigte 
(§ 31) besondere Vergünstigungen gewährt werden. In 
diesem Falle gelten Veräußerungen oder Verpachtungen 
land-· und forstwidschaftlicher Betriebe als Siedlungs
·verfahren im Sinne des Reichssiedlungsgeseizes. 

§ 29 
Vonang ding-liehet· Sicherungen von ·wictiet·anfbaull:rcditcn 

(1) Dinglichen Rechten, die bestellt werden, um den 
volkswirtschaftlich erwünschten Aufbau zerstörter oder be
schädigter GebL1ucle zu ermöglichen, wird auf Antrag der 
Vorrang eingeräumt werden vor etwaigen dinglichen Be
lastungen dieser oder anderer Vermögensgegenstände des-

Seiben Abgabepflichtigen zur Sicherung von Abgaben, auf 
die die Soforthilfeabgabe angerechnet wird. Dies gilt auch 
für dingliche Rechte an im Schiffsregister eingetragenen 
Schiffen und Schiffsbauwerken im Sinne des Gesetzes vom 
15. November 1940 (Reichsgesetzbl. I S. 1499) sowie an Bahn
einheiten. Die EinräLtmung des Vorrangs h:ann von der Er
füllung von Auflagen abhängig gemacht werden, die der 
Sicherung des Abgabeanspruchs dienen. 

(2) Der Vorrang kann auf Antl~ag auch dinglichen Rech
ten eingeräumt werden, die zur Sicherung von Krediten für 
andere volkswirtschaftlich erwünschte Investitionen bestellt 
werden (z. B. landwirtschaftlicher Meliorationskredite, Auf
baukredite an Flüchtlingsbetriebe, Investitionskredite im 
Rahmen des Longterm-Plans, Kredite für Neu-, Ergän
zungs- und Umbauten). 

ZWEITER TEIL 

Leistungen cle1· Soforthilfe 

Erster Abschnitt 
Allgemeine Bestimmungen 

§ 30 

Voraussetzungen der SoforthUfe 
Soforthilfe nach den Bestimmungen dieses Gesetzes wird 

an Geschädigte (§ 31) gewährt, sofern sie 
1. infolge der Schädigung der Hilfe bedürfen und 
2. am 21. Juni 1948 ihren Wohnsitz oder ihren dauernden 

Aufenthalt im Währungsgebiet hatten oder nach diesem 
Zeitpunkt aus der Kriegsgefangenschaft in das Wäh
rungsgebiet entlassen wurden oder wet·den. 

§ 3l 

Geschädigte 
Geschädigter im Sinne dieses Gesetzes ist, 

1. wer als deutscher Staatsangehöriger oder deutscher 
Volkszugehöriger am 1. September 1930 oder in einem 
späteren Zeitpunkt den Wohnsitz ·oder den dauernden 
Aufenthalt außerhalb des Bereichs der vier Besatzungs
zonen und der Stadt Berlin hatte und dorthin nicht zu
rückkehren kann (Flüchtling), es sei denn, daß er nach 
dem 31. Dezember 1937 seinen Wohnsitz oder dauernden 
Aufenthalt in ein von der deutschen Wehrmacht besetz
tes oder in den deutschen Einflußbereich einb2z·Jzenes 
Gebiet verlegt hat, um. die durch die Maßnahmen des 
Nationalsozialismus geschaffene miliWL'l:>che ocl-cr poli
tische Lage auszunutzen; 

2. wer einen Sachschaden gemäß § 1 in Verbindung mit 
§ 2 der Verordnung vom 30. November 1940 (Reichsgesetz
bl. I S. 1547) im Währungsgebiet erlitten hat (Sachge
schädigter); 

3. wer auf Reichsmark lautende Ansprüche hatte, ui::: durch 
die Bestimmungen zur Neuordnung des Geldwesens im 
Währungsgebiet in einem anderen Verhältnis als 1:1 auf 
Deutsche Mark umgestellt worden sind oder die unter 
§ 14 des Umstellungsgesetzes fallen (Wührung3gcc;ch~l
digter); 

4. wer in der Zeit vom 30. Januar 1933 bis zum 8. Tv1ai 1945 
durch nationalsozialistische Verfolgungs- odl'l' Unter
drückungsmaGnahmen wegen seiner politischen 1-I~,Hung, 
seiner Rasse, seines Glaubens oder seiner Wellan:ich::m
ung wesentliche wirtschaftliche Nachteile erlitten hat, es 
sei denn, daß er der nationalsozialistischen Gewaltherr
schaft Vorschub geleistet hat (Politisch Verfolgter). 

§ 32 
Arten !let• Sofmrthi!fe 

(1) Soforthilfe nach den Bestimmungen dieses Gesetzes 
wird gewährt als 
1. Unterhaltshilfe (§§ 35 bis 42), 
2. Ausbildungshilfe (§ 43), Aufbauhilfe (§ 44) und Hausrat

hilfe (§ 45), 
3. Gemeinschaftshilfe (§§ 46, 47). 

(2) Soforthilfe nach Abs:1tz 1 Ziffer 1 und 2 wird nur 
natürlichen Personen gewährt. 

§ 33 
Höchstbctmg 

Der Gesamtbetrag der Leistungen im Rahmen der So
forthilfe darf bei Sachgeschädigten (§ 31 Ziffer 2) und bei 



210 Nr. 28 - Tag der Ausgabe: 18. August 1949 

Währungsgeschädigten (§ 31 Ziffer 3) die Hälfte der in 
Reichsmark ausgedrückten Höhe des Gesamtschadens, den 
der Anspruchsberechtigte nachweisbar erlitten hat, nicht 
übersteigen. Die ersten 300 Reichsmark des Gesamtschadens 
werden jedoch voll in Ansatz gebracht 

§ 34 
Antrag 

Soforthilfe gemäß § 32 Absatz 1 Ziffer 1 und 2 wird nur 
auf Antrag gewährt 

Zweiter Abschnitt 
Unterhaltshilfe 

§ 35 
Voraussetzungen der Unterhaltshilfe 

(1) Geschädigte nach den §§ 30, 31 erhalten Unterhalts
hilfe, soweit sie 
1. das 65. Lebensjahr (Frauen das 60. Lebensjahr) vollendet 

haben oder irrfolge körperlicher oder geistiger Gebrechen 
dauernd außerstande sind, durch Arbeit die Hälfte dessen 
zu erwerben, was körperlich und geistig gesunde Per
sonen derselben Art mit ähnlicher Ausbildung in der
selben Gegend zu verdienen pflegen, und außerdem 

2. den notwendigen Lebensbedarf für sich und ihre unter
haltsberechtigten Angehörigen nicht oder nicht ausrei
chend aus eigenen Kräften und Mitteln beschaffen 
können. 
(2) Unter den Voraussetzungen des Absatzes 1 Ziffer 2 

erhalten ferner Unterhaltshilfe 
1. alleinstehende Frauen ohne Rücksicht auf ihr Lebens

alter, sofern sie mindestens 3 Kinder zu versorgen haben, 
2. Vollwaisen. 

(3) Kinder im Sinne des Absatzes 2 Ziffer 1 sind eheliche 
Kinder eheliche Stiefkinder, für ehelich erklärte Kinder, 
Adopti~ldnder, uneheliche Kinder und Pflegekinder bis zur 
Vollendung des 15. oder, falls sie in Berufsausbildung 
stehen, des 18. Lebensjahres; ihnen sind Jugendliche bis zur 
Vollendung des 18. Lebensjahres gleichgestellt, die wegen 
Gebrechlichkeit besonderer Pflege bedürfen. Die Bestim
mungen des Satzes 1 über die Altersgrenzen gelten für Voll
waisen im Sinne des Absatzes 2 Ziffer 2 entsprechend. 

§ 36 
Beträge der Unterhaltshilfe 

(1) Die Unterhaltshilfe beträgt für den Anspruchsberech
tigten monatlich 70 Deutsche Mark. 

(2) Der Betrag der Unterhaltshilfe erhöht sich um monat
lich 30 Deutsche Mark für die im Haushalt lebende Ehefrau 
und um monatlich 20 Deutsche Mark ·für jedes Kind im 
Sinne des § 35 Absatz 3 Satz 1. 

(3) Bei Vollwaisen beträgt die Unterhaltshilfe monatlich 
35 Deutsche Mark. 

(4) Rentenleistungen sowie sonstige Einkünfte werden 
auf die Unterhaltshilfe in voller Höhe angerechnet; zu den 
sonstigen Einkünften gehören nicht Arbeitseinkünfte, ge
setzliche Unterhaltsleistungen Angehöriger sowie Leistun
gen, die dem Geschädigten von Angehörigen oder von 
dritter Seite ohne rechtliche Verpflichtung gewährt werden. 

§ 37 
Unterhaltszuschuß . 

(1) Ist der gemäß § 33 ermittelte Gesamtbetrag der Lei
stungen bei Sachgeschädigten (§ 31 Ziffer 2) und bei Wäh
rungsgeschädigten (§ 31 Ziffer 3) nicht höher als 1000 
Deutsche Mark, so wird die Unterhaltshilfe nicht gemäß 
§ 36, sondern als Unterhaltszuschuß gewährt. 

(2) Der Unterhaltszuschuß wird in monatlichen Teil
beträgen von 30 Deutschen Mark gewährt. Die Gewährung 
der Teilbeträge entfällt, sobald ihre Summe den Höchst
betrag gemäß § 33 erreicht hat. 

(3) Die geleisteten Teilbeträge bleiben bei der Prüfung 
der Hilfsbedürftigkeit gemäß § 5 der Reichsgrundsätze über 
Voraussetzung, Art und Maß der öffentlichen Fürsorge vom 
4. Dezember 1924 außer Ansatz. 

(4) § 36 Absatz 4 findet keine Anwendung. 

§ 38 
Anrechnung auf den Gesamtbetrag der Leistungen 

Bei der Feststellung, ob der Gesamtbetrag der Leistun
gen nach § 33 erreicht ist, werden 
.angerechnet: 

Leistungen nach § 36 Absatz 1 zur Hälfte 
Leistungen nach § 37 Absatz 2 in voller '·Höhe so

weit diese Leistungen nicht an Vollwaisen ge~vährt 
werden, 

außer Ansatz gelassen: 
Leistungen nach § 36 Absatz 2, 
Leistungen an Vollwaisen nach § 36 Absatz 3 und 

§ 37 Absatz 2. 
§ 39 

Zeitraum 
Unterhaltshilfe nach den §§ 36 und 37 wird vom 1. April 

1949 ab gewährt. Wird der Antrag erst nach dem 31. Juli 
19491

) gestellt, so wird sie von dew Monatsersten ab gewährt 
der auf die Einreichung des Antrags folgt. ' 

§ 40 
Rechtsanspruch 

(1) Auf Unterhaltshilfe nach den Bestimmungen dieses 
Gesetzes haben die Geschädigten einen Rechtsanspruch. 

(2) Der Anspruch kan'n nicht übertragen, verpfändet oder 
gepfändet werden. 

§ 41 
Nachträgliche Veränderungen 

(1) Treten nachträglich Umstände ein, die für den An· 
Spruch auf Unterhaltshilfe oder für seine Höhe von Bedeu
tung si.nd, so ist der Anspruchsberechtigte verpflichtet, dies 
anzuzeigen. 

(2) Nachträglich eingetretene Umstände sind, soweit sie 
sich zugunsten des Anspruchsberechtigten auswirken mit 
Wirkung vom Ersten des laufenden Monats, im üb~igen 
mit Wirkung vom folgenden Monatsersten ab zu berück· 
sichtigen. 

§ 42 
Verfahi'en bei Tod des Anspruchsberechtigten 

Stirbt der Anspruchsberechtigte, dem Unterhaltshilfe ge
währt wird, so erhalten die in § 36 Absatz 2 genannten An
gehörigen Unterhaltshilfe in bisheriger Höhe bis zum Ab
lauf des auf den Todestag folgenden Monats weiter. Vom 
Beginn des darauffolgenden Monats ab tritt der überlebende 
Ehegatte ohne neuen Antrag an die Stelle des bisherigen 
Anspruchsberechtigten; die Zahlung von Kinderzuschlägen 
wird hierdurch nicht berührt. 

Dritter Abschnitt 
Ausbildungshilfe, Aufbauhilfe, Hausrathilfe 

§ 43 

Ausbildungshilfe 
' Im Rahmen der verfügbaren Mittel können für in Aus

bildung stehende Kinder und Jugendliche aus dem Kreis 
der in § 31 genannten Geschädigten Ausbildungszuschüsse 
gegeben werden, wenn dadurch eine abgeschlossene Berufs
ausbildung ermöglicht wird und die eigenen Mittel hierzu 
nicht ausreichen. 

§ 44 
Aufbauhilfe 

(1) Im Rahmen der verfügbaren Mittel können Flücht
lingen (§ 31 Ziffer 1), Sachgeschädigten (§ 31 Ziffer 2) und 
politisch Verfolgten (§ 31 Ziffer 4) Aufbauhilfen gegeben 
werden, wenn dadurch der Aufbau einer angemessenen, der 
Vorbildung des Geschädigten entsprechenden Existenz oder 
die Umschulung für einen neuen Beruf ermöglicht wird und 
die eigenen Mittel hierzu nicht ausreichen. 

(2) Die Beihilfe kann auch für den Ausbau beschädigten 
Wohnraums zur Schaffung von Wohnmöglichkeit für den 
Geschädigten oder zu dem Zweck gewährt werden, dem 
Geschädigten die Erstellung von Wohnraum im 'Wege der 
Selbsthilfe zu ermöglichen. 

(3) Die Beihilfe soll vorzugsweise solchen Geschädigten, 
die bisher an Orten zu leben gezwungen waren, an denen 
sie eine geeignete und zurnutbare Arbeit nicht finden konn
ten, die Arbeitsaufnahme an Orten ermöglichen, an denen 
entsprechende Arbeitsplätze zur Verfügung stehen. 

§ 45 
Hausrathilfe 

Im Rahmen der verfügbaren Mittel kann Flüchtlingen 
(§ 31 Ziffer 1), Sachgeschädigten (§ 31 Ziffer 2) und politisch 
Verfolgten (§ 31 Ziffer 4), die den existenznotwendigen Haus
rat (Wohnungsausstattung, Gerät, Bekleidung) verloren 

1) Durch Anordnung des Direktors der Verwaltung iür Finanzen vom ß, August 1949 (vgl. S. 229) geändert in: "30. September 1949". 
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haben, durch Hausratbeihilfen die Beschaffung fehlenden 
Hausrats ermöglicht oder erleichtert werden, soweit ein so
fortiger dringender Bedarf gegeben ist und dieser aus eige
nen Mitteln nicht gedeckt werden kann. 

Vierter Abschnitt 
Gemeinschaftshilfe 

§ 46 
Hilfe fih• wirtschaftliche Vorhaben 

Im Rahmen der verfügbaren Mittel können Beträge für 
wirtschaftliche Vorhaben (z. B. gewerbliche Erzeugung, 1 

Schaffung von Arbeitsplätzen, Wohnungsbau, Siedlung, Er
richtung von Heimen und Ausbildungsstätten für heimat
und berufslose Jugendliche) bereitgestellt werden, wenn ge
währleistet ist, daß .die Ergebnisse Flüchtlingen (§ 31 Zif
fer 1), Sachgeschädigten (§ 31 Ziffer 2) oder politisch Ver
folgten (§ 31 Ziffer 4), die einer solchen Hilfe bedürfen, zu
gute kommen, und daß den Geschädigten hierdurch wirk
sam geholfen werden kann. 

§ 47 

Hilfe an Gemeinschaftseinrichtungen 
(1) Im Rahmen der verfügbaren Mittel können Trägern 

von Versorgungsleistungen, insbesondere den Trägern der 
Sozialversicherung, Beträge zum Ausgleich von Leistungen 
zur Verfügung gestellt werden, die sie Flüchtlingen unter 
den Voraussetzungen des § 35 bis zur Höhe der Unterhalts
hilfe (§ 36) gewähren. 

(2) Im Rahmen der verfügbaren Mittel können ferner 
Verbänden der Wohlfahrtspflege zum Aufbau von Einrich
tungen Beträge zur Verfügung gestellt werden, die der Ver
sorgung der Geschädigten (§ 31) dienen. 

Fünfter Abschnitt 
Soforthilfefonds 

§ 48 
(1) Alle Abgaben, die nach diesem Gesetz erhoben werden, 

sind einem Sondervermögen (Soforthilfefonds) zuzuführen. 
Hierzu gehören die Zuschläge nach § 18, sonstige Zuschläge 
zu den Abgaben sowie Geldstrafen, sofern sie nicht in ge
richtlichen Verfahren verhängt werden. 

(2) Aus dem Soforthilfefonds werden ausschließlich die 
in § 32 genannten Leistungen bewirkt. 

Sechster Abschnitt 
Organisation 

§ 49 

Behörden 
(1) Die Durchführung des Zweiten Teiles dieses Gesetzes 

wird 
1. den Ämtern Jür Soforthilfe, 
2. den Landesämtern für Soforthilfe, 
3. dem Hauptamt für Soforthilfe 

übertragen. 
(2) Die Aufgaben der Ämter für Soforthilfe und der 

Landesämter für Soforthilfe sind von den Landesregierun
gen bestehenden Behörden nach Maßgabe der Bestimmungen 
dieses Abschnitts zu übertragen. 

(3) Das Hauptamt für Soforthilfe wird als besondere Be
hörde errichtet. 

§ 50 
Ämter für Soforthilfe 

Durch die Landesregierungen wird innerhalb der be
stehenden Behörden der allgemeinen Verwaltung für jeden 
Landkreis und jeden Stadtkreis ein Amt für Soforthilfe 
errichtet. Im Bereich der Hansestädte Hamburg und Bremen 
können mehrere Ämter für Soforthilfe errichtet werden. 

§ 51 
Sofot•thilfeausschüsse 

(1) Bei jedem Amt für Soforthilfe werden Soforthilfe
ausschüsse in der erforderlichen Zahl gebildet. Sie be
stehen aus 

1. dem Leiter der zuständigen Behörde oder einem Ver
treter als Vorsitzendem, 

2. zwei Beisitzern, von denen einer der Geschädigten- ·1 
gruppe zu entnehmen ist, welcher der Antragsteller 
angehört. 

(2) Die Beisitzer werden in den Landkreisen vom Kreis
tag und in de,n Stadtkreisen v<Dn der Stadtverordnetenver
sammlung auf die Dauer eines Jahres gewählt. 

§ 52 
Landesämter für Soforthilfe 

(1) Durch die Landesregierungen werden innerhalb der 
Behörden, die den in § 50 vorgesehenen Behörden über
geordnet sind, Landesämter für Soforthilfe errichtet. 

(2) Die Landesämter für Soforthilfe üben die Sachauf
sicht über die Ämter für Soforthilfe ihres Bereiches aus. 

§ 53 
Beschwenlesusschüsse 

(1) Bei den Landesämtern für Soforthilfe werden Be
schwerdeausschüsse in der erforderlichen Zahl gebildet. 
Sie bestehen aus 

1. dem Leiter der Behörde oder einem Vertreter als 
Vorsitzendem, 

2. zwei Beisitzern, von denen einer der Geschädigten
gruppe zu entnehmen ist, welcher der Antragsteller 
angehört. 

(2) Die Beisitzer werden vom Parlament des Landes auf 
die Dauer eines Jahres gewählt. 

§ 54 
Hauptamt fiü· Soforthilfe 

(t) Das Hau'ptamt für Soforthilfe wird dem Direktor der 
Verwaltung für Finanzen des Vereinigten Wirtschafts
gebiets unmittelbar unterstellt; er übt seine Befugnisse 
im Einvernehmen mit einem von den Regierungen der 
Länder der französischen Besatzungszone benannten Be
vollmächtigten aus. 

(2) D'en Präsidenten des Hauptamts für Soforthilfe er
nennt auf Vorschlag des Direktors der Verwallung für 
Finanzen des Vereinigten Wirtschaftsgebiets der Ver
waltungsrat des Vereinigten Wirtschaftsgebiets im Einver
nehmen mit den Regierungen der Länder der französischen 
Besatzt.tngszone. 

(3) Der Präsident des Hauptamts für Soforthilfe übt die 
Sach:cmisic)lt über die Ämter fih· Soforthilfe und die Lan
desämter für Soforthilfe aus. 

§ 55 
Rontrollausschuß und ständiger Reimt 

(1) Beim Hauptamt für Soforthilfe wird. ein Kontrollaus
schuß von 25 Mitgliedern gebildet. 8 Mitglieder wählt der 
Wirtschaftsrat des Vereinigten Wirtschaftsgebiets. Je 1 Mit
glied wählen die Parlamente der Länder der französischen 
Besatzungszone, 3 Mitglieder ernennt der Verwaltungsrat 
des Vereinigten Wirtschaftsgebiets, davon 1 Mitglied auf 
Vorschlag der Regierungen der Länder der französischen 
Besatzungszone. Je 1 weiteres Mitglied ernennen die Re-

. gierungen der Länder des Währungsgebiets. 
(2) Beim Hauptamt für Soforthilfe wird ferner ein stän

diger Beirat, bestehend aus 11 Vertretern der Geschädigten 
und 4 Sachverständigen, gebildet. Je einen Vertreter der 
Geschädigten wählen die Parlamente der Länder des Wäh
rungsgebiets. Die 4 Sachverständigen ernennt der Verwal
tungsrat des Vereinigten Wirtschaftsgebiets. 

(3) Die Wahl und die Ernennung der Mitglieder des 
Kontrollausschusses und des ständigen Beirats erfolgt je
weils auf die Dauer eines Jahres. 

§ 56 
Spruchsenat 

(1) Beim Hauptamt für Soforthilfe wird ein Spruchsenat 
gebildet. Er besteht aus: 

1. dem Präsidenten des Hauptamts für Soforthilfe oder 
einem von ihm bestimmten Beamten des Hauptamts 
für Soforthilfe als Vorsitzendem, 

2. vier Beisitzern. 
(2) Der Vorsitzende und zwei Beisitzer müssen die Be

fähigung zum Richteramt oder zum höheren Verwaltungs
dienst haben. Sie werden hauptamtlich ernannt. Vertreter 
aus der französischen Besatzungszone sind angemessen zu 
berücksichtigen. 

(3) Die beiden übrigen Beisitzer müssen Geschädigte 
sein; von ihnen ist 'einer der Geschädigtengruppe zu ent
nehmen, welcher der Antragsteller angehört. Beide Beisitzer 
werden vom Wirtschaftsrat des Vereinigten Wirtschafts
gebiets auf die Dauer eines Jahres gewählt. 
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§ 57 
Beauftragte cles Hauptamts fiit· Soforthilfe 

(1) Der Präsident des Hauptamts für Soforthilfe bestellt 
bei den Soforthilfeausschüssen und bei den Beschwerde
ausschüssen aus der Zahl der Beam.ten der am Ort be
stehenden Behörden ·im Einvernehmen mlt .. der ober~ten 
Landesbehörde Beauftragte des Hauptamts fur Soforthilfe. 
Der Beauftragte des Hauptamts für Soforthilfe beim Sofort
hilfeausschuß ist zugleich Beauftragter beim Amt fur Sofort
hilfe der Beauftragte beim Beschwerdeausschuß ist zu
gleich Beauftragter beim Landesamt für Soforthilfe. 

(2) Der Beauftragte des Hauptamts für Soforth!lfe nimn~t 
die Interessen des Soforthilfefonds wahr. Er 1st an d1e 
Weisungen des Präsidenten des Hauptamts. für S~forth1!fe 
gebunden. Er ist befugt, an den Sitzung~n der Soforthilfe
ausschüsse und der Beschwerdeausschusse tellzunehmen 
und Anträge zu stellen. 

§ 58 
Amts- und Rechtshilfe 

Alle Behörden haben den in diesem Abschnitt genannten 
Behörden und Amtsstellen unentgeltlich Amts- und Rechts
hilfe zu leisten. 

Siebenter Abschnitt 
Verfahren 

§ 59 
Einrcichung der Anträge 

(1) Anträge auf Unterhaltshilfe, Ausbildungshilfe, Auf
bauhilfe oder Hausrathilfe sind an das fur den W_?h.nsltz 
oder den Ort des dauerdnen Aufenthalts des Geschad1gten 
zuständige Amt für Soforthilfe zu richten. 

(2) Die Anträge sind bei der für den .. ~ohnsitz o?er den 
Ort des dauernden Aufenthalts des Geschachgten zustand1gen 
Gemeindebehörde einzureichen, soweit nicht etwas anderes 
bestin1.m t wird. 

§ 60 

Entscheidungen über Unterhaltshilfe 
(1) Über Anträge auf Unterhaltshilfe entsche_idet der 

Leiter des Amts für Soforthilfe durch Vorbescheid, wenn 
dem Antrag auf Grund der Angaben des Antragstellers 
nach den bestehenden Bestimmungen in vollem Umfange 
staUgegeben werden h:ann. Gegen _den Vorbe~cheld _kann 
der Beauftragte des Hauptamts fur Soforthilfe bmnen 
einer Woche nach Bekanntgabe die Entscheidung des 
Soforthilfeausschusses anrufen. 

(2) Soweit der Leiter des Amts für Soforthilfe nicht er:d
gültig durch Vorbescheid einem Antrag auf Unterhaltshilfe 
ents'prochen hat, erkennt der Soforthilfeausschuß über den 
Antrag durch Beschluß. 

§ 61 

Beschwerde gegen Entscheidungen über Unterhaltshilfe 
Gegen den Beschluß des Soforthilfeausschusses (§ 60 

Absatz 2) J;:önnen der Geschädigte und der Beauftragte des 
Hauptamts für Soforthilfe binnen zwei Wochen nach Be
kanntgabe Beschwerde an den Beschwerdeausschuß ein
legen. 

§ 62 

Rechtsbeschwenle gegen Entscheidungen iiber 
Unterhaltshilfe 

(1) Gegen den Beschluß des Beschwerdeausschusses (§ 61) 
kann der Geschädigte Rechtsbeschwerde an den Spruch
senat einlegen, wenn der Beschwerdeausschuß die Rechts
beschwerde wegen grundsätzlicher Bedeutung der Sache 
zugelassen hat. 

(2) Der Beauftragte des Hauptamts für Soforthilfe kann 
gegen den Beschluß des Beschwerdeausschusses Rechts
beschwerde an den Spruclnenat. auch dann einlegen, wenn 
der Beschwerdeausschuß die Rechtsbcschwe1·dc nicht zu
gelassen hat, der Sache aber nach Auffassung des Beauf
tragten des Hauptamts für Soforthilfe grundsätzliche Be
deutung zukommt. 

(3) Der Beschwerdeausschuß kann die ihm vorgelegte 
Beschwerde wegen grundsätzlicher Bedetitung der Sache 
auch unmittelbar als Rechtsbeschwerde dem Spruchsenat 
vorlegen. 

(4) Die Rechtsbeschwerde ist binnen zwei Wochen nach 
Bckannigabe des Beschlusses des Beschwerdeausschusses 
einzuleg~~n. 

§ 63 
Enisclwillungen in sonstigen Fälhm 

Über Antriige auf Ausbilclungshilfc, Aufl)auhilfe und 

Hausrathilfe entscheidet der Soforthilfeausschuß durch Be
scheid. 

§ G± 
Anrufung des Beschwerdeausschusses in sonstigen Fällen 

Gegen den Bescheid des Soforthilfeausschusses (§ 63) 
können der Geschädigte und der Beauftragte des Hau'pt
amts für Soforthilfe zur Nachprüfung, ob ein Ermessens
mißbrauch vorliegt, die Entscheidung des Beschwerdeaus
schusses anrufen. 

§ 65 

Form der Entscheidungen 
Die Entscheidungen des Soforthilfeausschusses, des Be

schwerdeausschusses und des Spruchsenats sind schriftlich 
zu begründen. Entscheidungen gemäß § 60 Absatz 2 und 
§ 61 müssen eine Belehrung über den zulässigen Rechts
behelf enthalten. 

§ 66 
Aufschiebende \'Vidnmg 

Die Beschwerde nach § 61, die Rechtsbeschwerde nach 
§ 62 und die Anrufung des Beschwerdeausschusses nach 
§ 64 haben aufschiebende Wirkung. 

§ 6'1 

Gebühren 
Das Verfahren ist gebührenfrei. Der Vorsitzende des 

Beschwerdeausschusses kann jedoch die Zulassung eines 
Rechtsbehelfs von der Entrichtung einer Gebühr von 
10 Deutschen Mark abhängig machen, wenn die Rechts
verfolgung keine Aussicht auf Erfolg bietet. Die Gebühr 
wird cTs!attet, soweit endgültig im Sinne des Antrages ent
schieden ist. 

§ 68 
Verfahren bei nachtriiglichen Veränderungen 

(1) Fallen nachträglich die Voraussetzungen der Unter
haltshilfe ganz oder teilweise weg, so verfügt der Leiter 
des Amts für Soforthilfe die völlige oder teilweise Ein
stellung weiterer Leistungen. 

(2) Ergeben sich nachträglich Umstände, aus denen zu 
entnehmen ist, daß der Antragsteller eine Entscheidung zu 
seinen Gunsten durch unrichtige oder unvollständige An
gaben herbeigeführt hat, so verfügt der Leiter des Amts 
für Soforthilfe die Rückzahlung schon bewirkter Leistungen 
und die Einstellung weiterer Leistungen. 

(3) Gegen· Verfügungen gemäß Absatz 1 und 2 kann der 
Geschädigte binnen zwei Wochen nach Bekanntgabe die 
Entscheidung des Soforthilfeausschusses anrufen. Für das 
weitere Verfahren gelten die §§ 60 ff; § 66 findet jedoch 
keine Anwendung. 

§ 69 
Rechtsschutz 

(1) Der Soforthilfeausschuß entscheidet nach den allge
meinen Weisungen des Präsidenten des Hauptamts für 
Soforthilfe als Verwaltungsbehörde. 

(2) Der Beschwerdcausschul:; und der Spruchsenat ent
scheiden als Verwaltungsgerichte; ihre Mitglieder sind daher 
als solche unabhängig und nur dem Gesetz unterworfen. 

(3) Das Verfahren vor den ordentlichen Gerichten ist für 
die Geltendmachung' von Ansprüchen nach dem Zweiten 
Teil dieses Gesetzes ausgeschlossen. 

§ 70 

Aufgaben t1es Pt·äsidenten des HaU})tamts für Soforthilfe 
(l) Der Präsident des Hauptamts für Soforthilfe ver~ 

waltet den Soforthilfefonds. Er ist dabei gebunden an 
·Richtlinien, die der Verwaltungsrat im Einvernehmen mit 
einem von den Regierungen der Länder der französischen 
Besatzungszone benannten Bevollmächtigen gibt. 

(2) Der Präsident des Hauptamts für Soforthilfe gibt die 
allgemeinen Weisungen über die Verwendung von Mitteln 
für Zwecke der Unterhaltshilfe, der Ausbildungshilfe, der 
Aufbauhilfe und der Hausrathilfe. 

(3) Der Präsident des Hauptamts für Soforthilfe ent~ 
scheidet über die Bereitstellung von Mitteln für Zwecke 
der Gemeinschaftsbilfe. 

§71 

Aufgaben des Eonb·e!laussclms~cs beim Hauptamt 
fih· §ofo!'!hiHe 

(1) Die Richtlinien des Verwaltungsrats (§ 70 Absatz 1) 
sowie die allgemciwm ·weisungen des Präc;identen des 
H;:;uplamts für Soforthilfe (§ 70 Absatz 2) und die Entschci·' 
clungen des Präsielenten des Hauptamts für Soforthilfe (§ 70 
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Absatz 3) bedürfen der Zustimmung des Kontrollausschusses 
beim Hauptamt für Soforthilfe. 

(2) Der Kontrollausschuß ist berechtigt, vom Präsidenten 
des Hauptamts für Soforthilfe Auskunft über die Verwal
tung, den Bestand und die Verwendung der Mittel des 
Soforthilfefonds zu verlangen. 

§ 72 
Aufgaben des ständigen Beirats beim Hauptamt 

für Soforthilfe 
Der ständige Beirat beim Hauptamt für Soforthilfe berät 

den Präsidenten des Hauptamts für Soforthilfe. Er ist ins
besondere vor Entscheidungen über die Bereitslellung von 
Mitteln für Zwecke der Gemeinschaftshilfe bei Vorhaben 
von besonderer Bedeutung zu hören. § 71 Absatz 2 gilt ent
sprechend. 

Achter Abschnitt 
Sonstige Be3timmungen 

§ 73 

Härlefälle 
Der Verwaltungsrat des VerEinigten Wirtschaftsgebiets 

kann mit Zustimmung des WirtschaHsrats und des Länder
rats anordnen, daß Leistungen, soweit sich Härten ergeb2n, 
gewissen Gruppen von Geschädigten über den durch den 
§ 31 gezogenen Rahmen hinaus zu gewähren sind. 

§ 74 
Zweclibindung 

Ausbildungshilfe, Aufbauhilfe. Hausratshilfe und Ge
meinschaftshilfe sind in einer Form zu gewähren, die den 
.wirtschaftspolitischen Erfordernissen Rechnung trägt und 
die Verwendung für den vorgesehenen Zweck sichert. 

§ 75 
Anrechnung von FiirSOJ."geleistungen in der Übergangszeit 

Für einen Zeitraum nach dem 31. März 1949 tatsächlich 
empfangene gleichartige Fürsorgeleistungen werden von 
den nach diesem Gesetz für denselben Zeitraum zu gewäh
renden Zahlungen an Unterhaltshilfe in Abzug gebracht. 

§ 76 

Verhältnis zur Gesetzgebung der Länder 
(1) Soweit die Länder den in § 31 genannten Geschädig

ten auf Grund landesrechtlicher Regelung Leistungen ge
währen, die der' Ausbildungshilfe, der Aufbauhilfe oder der 
Hausrathilfe entsprechen, können ihnen zur Erfüllung sol
cher Leistungen Zuweisungen aus dem Soforthilfefonds ge
geben werden. 

(2) Leistungen auf Grund dieses Gesetzes an politisch 
Verfolgte (§ 31 Ziffer 4) entfallen, soweit Leistungen auf 
Grund landesrechtlicher Gesetzgebung über die Wiedergut
machung gewährt werd~n. 

§ 77 

Ehrenamtlichkeit 
Bewohner des Währungsgebiets, die zur ehrenamtlichen 

Mitarbeit bei der Durchführung des Zweiten Teiles dieses 
Gesetzes aufgefordert werden, sind zu dieser Mitarbeit ver
pflichtet. 

Ddtter Teil 

Schlußbestimmungen 

§ 73 

VenvaHungskosten 
Die Kosten der Durchführung dieses Gesetzes werden 

nicht aus dem. Soforthilfefonds bestritten. Die Kosten des 
Hauptamts für Soforthilfe trägt das Vereinigte Wirtschafts
gebiet. Die sonstigen Kosten tragen die Länder und die an
deren an der Durchführung der Soforthilfe beteiligten Ge
bietskörperschaften. 

§ 79 

Erträge der Soforthilfesonderabgabe 
Die Erträge, die auf die Soforthilfesonderabgabe (§ 18) 

entfallen, sind einem Sonderkonto innerhalb des Sofort
hilfefonds zuzuführen. Über das Sonderkonto darf nur für 
Zwecke der Ausbildungshilfe, der Aufbauhilfe und der 
Hilfe für wirtschaftliche Vorhaben, Insbesondere für solche 
des Wohnungsbaues, verfügt werden. 

§ 80 

Anspriiche auf Grund lles Gesetzes zur Sicherung von 
l"orderungen fiir den Lastenausgleich 

Die auf Grund des Gesetzes zur Sicherung von Forde
rungen für den Lastenausgleich vom 2. Septembe1: 1948 (Ge
setz- und Verordnungsblatt des Wirtschaftsrats S. 87) gegen 
die Länder entstandenen Ansprüche auf Erstattung der 
treuhänderisch verwalteten Gelder gehen auf den Sofort
hilfefonds über. 

§ 81 

Regelung der finanziellen Beziehungen zwischen den 
Ländern und dem Soforthilfefonds 

(1) Für die Verwendung der bis zum 31. Dezember 1949 
fällig werdenden Zinsen und Tilgungsbeträge (§ 24) ver
bleibt es bei der Regelung der Verordnung zur Durchfüh
rung des Gesetzes zur Sicherung von Forderungen für den 
Lastenausgleich vom 7. September 1948 (Gesetz- und Ver
ordnungblatt des Wirtschaftsrats S. 83). Die aufgekommenen 
Mittel verbleiben, soweit sie für die Förderung ,des Woh
nungsbaues zugunsten der Geschädigten (§ 31) verwendet 
werden, den Ländern, jedoch mit der Maßgabe, daß durch 
die Begebung der Mittel begründete Rechte auf den Sofort'· 
hil[efonds übergehen. 

{2) Für die Zeit vom Inkrafttreten dieses Gesetzes bis 
zum Auflwmmen ausreichender eigener Mittel des Sofort
hilfefonds, längstens jedoch bis zum 31. Dezember 1949 stel
len die Länder insgesamt dem Soforthilfefonds diejenigen 
Beträge vorschußweise zur Verfügung, die zur Bewirkung 
der Leistungen der Unterhaltshilfe (§§ 35 ff) erforderlich 
sind und aus eigenen Einnahmen des Soforthilfefonds noch 
nicht aufgebracht werden können. Die Vorschüsse werden 
vom Präsidenten des Hauptamts für Soforthilfe in monat
lichen Teilbeträgen angefordert. Sie sind nach Maßgabe 
des Aufkommens eigener Einnahmen des Soforthilfefonds 
ab 1. Januar 1950 zurückzuzahlen. Die Rückzahlung hat in 
angemessenen Monatsraten zu erfolgen. 

(3) Für den Monat, in dem dieses Gesetz in Kraft tritt, 
und für die hierauf folgenden 4 Monate stellen die Länder 
insgesamt dem Soforthilfefonds zur Durchführung der 
Hausrathilfe (§ 45) vorschußweise einen Betrag von monat
lich 12 Millionen DM zur Verfügung. Die Vorschüsse sind 
vom Soforthilfefonds in den dann folgenden 5 Monaten 
zurückzuzahlen. Soweit die verfügbaren Mittel des Sofort
hilfefonds die völlige Rückzahlung innerhalb von 5 Monaten 
nicht erlauben sollten, hat die Rückzahlung des Restes im 
Verlauf der folgenden Monate unverzüglich zu erfolgen. Die 
Rückzahlungspflicht hat Vorrang vor allen im Rahmen des 
Gesetzes nach Maßgabe der verfügbaren Mittel zu bewir .. 
kenden Leistungen. 

(4) Zum 1. Januar 1950 werden die finanziellen Bez[e .. 
hungen zwischen den Ländern und dem Soforthilfefonds 
endgültig geregelt. 

§ 82 
Änderung des Zw~iten Gesetzes zur vorläufigen 

Neuordnung von Stcuen1 
Das Zweite Gesetz zur vorläufigen Neuordnung von 

Steuern wird wie folgt geändert: 
1. In § 1 Ziffer 1 treten an die Stelle der Worte "nach 

dem Ersten Lastenausgleichsg2setz" die Worte "nach 
d.em So~orthilfegesetz". 

2. In·§ 1 Ziffer 7 treten an die Stelle der Worte "Abgabe 
auf den Lastenausgleich'' die Worte "Abgab2 nach 
dem Soforthilfegeseiz". 

3. In § 1 Ziffer 11 treten an die Stelle der Worte "Ab .. 
gabe auf den Lastenausgleich" die Worte "Abgabe 
nach dem Soforthilfegesetz". 

4. § 5 Absatz 1 erh:ilt folgende Fassung : 

"§ 5 
(1) Wer innerhalb von drei Monaten nach der Ver·· 

künclung dieses Gesetzes oder. falls das Gc:setz zur 
Milderung dringender sozialer Notsti'incle (Sofo:·tld~e
:'csetz) später verkündet wird als d\cs::s Gesetz, inner .. 
1~~.\lb von drei Monaten nach der Verkünciung des So
[orthilfegesetzes durch Selbstanzeige nach § 410 der 
Deichsabgabenordnung Straffreiheit wegen Steuer
vergehens erwirbt, erlangt zugleich Straffreiheit fü~· 
Zuwiderhandlungen gegen Artikel IX des Anhc,ngs 
: ,_,m Gesetz Nr. 64 (Bestandsaufnahme) und Straifr2i
>eit für die vor dem 21. Juni 1948 begangenen Ver
:;lüße gegen die Preis- und Bewirtschaftungsvorschrif
:en, wenn er an das Finanzamt einen Reuezuschlag 
nach Maßgabe des Absatzes 2 entrichtet. § 18 Absatz 4 
des Soforthilfegesetzes bleibt unberührt." 
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5. § 6 erhält folgende Fassung: 

"§ 6 
Wer den Bestand seines Vorratsvermögens (§ 11 

Ziffer 3 des Soforthilfegesetzes) in der durch Arti
kel IX des Anhangs zum Gesetz Nr. 64 vorgeschrie
benen Bestandsaufnahme nicht oder nicht vollständig 
angegeben hat, kann wegen dieser Zuwiderhandlung, 
wegen der sonstigen Steuervergehen und wegen der 
Verstöße gegen die Preis- und Bewirtschaftungsvor
schriften die sich auf das nicht angegebene Vorrats
vermöge~ beziehen, Straffreiheit nur nach Maßgabe 
des § 18 Absatz 4 des Soforthilfegesetzes erlangen.'' 

§ 83 
Durchführungsbestimmungen 

(1) Rechtsverordnungen zur Durchführung dieses Geset
zes erläßt der Direktor der Verwaltung für Finanzen des 
Vereinigten Wirtschaftsgebiets mit Zustimmung des Wirt
schaftsrats und des Länderrats. 

(2) Verwaltungsanordnungen zur Durchführung des Er
sten Teiles dieses Gesetzes erläßt der Direktor der Verwal
tl,lng für Finanzen des Vereinigten Wirtschaftsgebiets. Ver
waltungsanordnungen zur Durchführung des Zweiten Teiles 
dieses Gesetzes erläßt der Präsident des Hauptamts für So
forthilfe mit Zustimmung des Kontrollausschusses und nach 
Anhörung des ständigen Beirats beim Hauptamt für Sofort
hilfe. 

Anordnung 

nach § 73 des Sofort.hilfegesetzes 

Vom 8, August 1949 

Auf Grund des § 73 des Soforthilfegesetzes wird mit Zu
stimmung des Wirtschaftsrats und des Länderrats ange
ordnet: 

§ 1 

Soforthilfe in dem für Flüchtlinge vorgesehenen Umfang 
wird, wenn die sonstigen Voraussetzungen des Gesetzes 
vorliegen, auch gewährt: . 
1. Flüchtlingen im Sinne des § 31 Ziffer 1 des Sof~rthilfe

gesetzes, die nach dem 20. Juni 1948 ihren Wohnsitz o~er 
daue1·nden Aufenthalt aus Gebi0ten außerhalb der v;er 
Besatzungszonen oder der Stadt Berlin in das Wäh-
rungsgebiet verlegt haben oder verlegen w2rden! . 

2. Personen die infolge von Maßnahnv:n der Mllltarregie
rungen der drei westlichen Besatzungsmächte den Ort 
ihres Wohnsitzes oder ·dauernden Aufenthaltes auf un
bestimmte Zeit verlassen mußten. 

§ 2 

Ausbildungshilfe zur eigenen Berufsausbildung nach § 43 

Durchfühnmgsveror!lnung zum Ersten Teil 
(]es Soforthilfegesetzes 

(StDVO -- SHG) 

Vom ß. August 1949 

Auf Grund des § 83 Absatz 1 des Soforthilfegesetzes wird 
mit Zustimmung des Wirtschaftsrats und des Länderrats 
verordnet: 

Zu § 2 des Gesetzes 
§ 1 

Abgabepflicht der öffentlich-rechtlichen Rörpe1·schaften 

(1) Jeder Betrieb gewerblicher Art von Gebietskörper
schaften oder anderen Körperschaften des öffentlichen 
Rechts ist selbständig abgabepflichtig. Das gleiche gilt für 
Betriebe gewerblicher Art der Deutschen Reichsbahn im 
Vereinigten Wirtschaftsgebiet und der Betriebsvereinigung 
der Südwestdeutschen Eisenbahnen der französischen Be
satzungszone sowie der Deutschen Post, 

(2) Das übrige abgabepflichtige Vermögen der in Absatz 1 
Satz 1 bezeichneten Körperschaften ist zusammen abgabe
pflichtig. Das übrige abgabepflichtige Vermögen der in 
Absatz 1 Satz 2 bez.eichneten Abgabepflichtigen ist nach 

· Direktionsbezirken zusammenzufassen. Erstreckt sich ein 
Direktionsbezirk über die Bezirke mehrerer Oberfinanz
präsidenten oder sonstiger den Finanzämtern übergeordneter 

§ 84 

Inlnafttl'eten 
(1) Dieses Gesetz tritt im Vereinigten Wirtschaftsgebiet 

am Tage seiner Verkündung in Kraft. 
(2) Bis auf weiteres entfällt die in den §§ 54 und 70 vor

gesehene Mitwirkung der Regierungen der Länder der fran
zösischen Besatzungszone; werden aus den Ländern dieser 
Zone Mitglieder in den Kontrollausschuß entsandt, so neh
men sie an dessen Sitzungen ohne Stimmrecht teil. 

§ 85 
Übergangsbestimmung 

Der Direktor der Verwaltung für Finanzen des Vereinig
ten Wirtschaftsgebiets ist für den Fall daß das Gesetz erst 
nach dem 15, Juni 1949 in Kraft tritt, e~·mächtigt, die in den 
§§ 17 bis 19 genannten Termine für Zahlungen und Erklä
rungen sowie den in § 39 Satz 2 genannten Termin für die 
Antragstellung hinauszuschieben, soweit dies für die Durch
fütrbarkeit des Gesetzes erforderlich i:;t, 

Das vorstehende Gesetz wird nach Zustimmung des 
Länderrates hiermit verkündet. 

Frankfurt am Main, den 8. August 1949 

Der Präsident des Wirtschaftsrates 
Dr. Erich K ö h 1 er 

des Soforthilfegesetzes sowie Aufbauhilfe zur Existenz
gründung oder Berufsumschulung nach § 44 des Sofort
hilfegesetzes kann auch deutschen Kriegsgefangenen ge
währt werden, die seit dem 1. Januar 1948 aus der Kriegs
gefangenschaft entlassen wurden oder werden (Spätheim
kehrer) und im Währungsgebiet Wohnsitz begründet oder 
dauernden Aufenthalt genommen haben. 

§ 3 
Diese Anordnung tritt zugleich mit dem Soforthilfegesetz 

in Kraft, 

Frankü1rt am Main, den 8, August 1949 

Der Verwaltungsrat 
des Vereinigten Wirtschaftsgebietes 

Der Vorsitzer 
Dr. Pü n der 

Der Direktor 
der Verwaltung für Finanzen 

In Vertretung 
Dr. Kriege 

Dienststellen, so sind die in BP.tracht kommenden 'feile des 
Direktionsbezü~ks gesondert abgabepflichtig. 

Zu § 3 Absatz 1 Ziffet· 1 des Gesetzes 

§ 2 

Abgabepflicht lles· Pächters mit llem Inventar 

Gehören Betriebsmittel, die der Bewirtschaftung eines 
land- und forstwirtschaftliehen Betriebs dienen uder Ge
bäude, die auf dem einem land- unci forstwirtschaftliehen 
Betrieb dienenden Grund und Boden errichtet sind, nicht 
dem Eigentümer des Grund und Bodens, so ist jeder der 
Beteiligten für sich mit seinem Anteil an dem Einheitswert 
des land- und forstwirtschaftliehen Betriebs abgabepflichtig. 

Zu § 3 Absatz 1 Ziffer 3 Satz 2 lles Gesetzes 

§ 3 

Nichtgewerbliches Vorratsvermögen, Verwenllng zu 
ähnlichen Zwecken 

Eine Verwendung zum Verkauf, zum Tausch oder zu 
ähnlichen Zwecken ist auch dann anzunehmen, wenn die 
Wirtschaftsgüter zur Einbringung in ein Unternehmen 
(z. B. Kapitalgesellschaft oder Personengesellschaft) gegen 
Erwerb von Anteilsrechten bestimmt waren. Dies gilt nicht 
für Wirtschaftsgüter, die als Gegenstände des Anlagever
mögens in eine Personengesellschaft eingebracht werden 
sollten. 
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Zu § 4 Absatz 1 des Gesetzes 

§ 4 

Währungsgebiet 

Währungsgebiet ist das Gebiet der Länder Bayern, 
Hansestadt Bremen, Hessen. Württemberg-Baden, Hanse
stadt Hamburg, N iedersachsen, Nordrhein- Westfalen, Schles
wig-Holstein, Baden, Rheinland-Pfalz und Württemberg
Hohenzollern. 

§ 5 

Schiffe als im Währungsgebiet belegenes Vermögen 

Schiffe gehören zu dem im Währungsgebiet belegenen 
Vennögen, wenn sie am Währungsstichtag ihren Heimat
hafen im Währungsgebiet gehabt haben, gleichgültig. ob. sie 
sich im Währungsgebiet oder mit Zustimmung des Ver
fügungsberechtigten außerhalb des Währungsgebiets befun
den haben; als Heimathafen gilt der Hafen, von dem aus 
die Schiffahrt betrieben wird. Ist ein Schiff in einem Schiffs
register des Währungsgebiets eingetragen, so wird vermutet, 
,daß es seinen Heimathafen im Währungsgebiet hat. 

§ 6 

Verteilung von Forderungen und Schulden 

Für die Fälle, in denen Teile eines gewerblichen Betriebs 
außerhalb des Währungsgebiets (z. B. in der sowjetischen 
Besatzungszone oder im Gebiet der Stadt Berlin) liegen, sind 
bei der Ermittlung des abgabepflichtigen Vermögens im 
Rahmen des § 4 Absatz 3 und § 7 Absatz 2 des Gesetzes nur 
solche Forderungen und Schulden zu berücksichtigen, die 
auf das abgabepflichtige Vermögen entfallen. 

Zu § 4 Absatz 2 des Gesetzes 
§ 7 

Gesellschaftsbeteiligung 
Der Abgabepflicht unterliegen Anteile an dem nach § 51 

festzustellenden abgabepflichtigen Vermögen von cffenen 
Handelsgesellschaften, Kommanditgesellschaften und ähn
lichen Gesellschaften, bei denen die Gesellschafter als 
Unternehmer (Mitunternehmer) anzusehen sind. 

Zu § 4 Absatz 3 Ziffer 1 und § 7 Absatz 2 Ziffer 1 
des Gesetzes 

§ 8 
Forderungen und Schulden in ausländischer Währung 
(1) Forderungen und Schulden in ausländischer Währung 

sind mit den Umrechnungssätzen in Deutsche Mark umzu
rechnen, die in der Anlage 1 dieser Verordnung verzeichnet 
sind. Sind Forderungen oder Schulden auf einen anderen 
Umrechnungskurs abgestellt, so ist dieser andere Umrech
nungskurs zugrunde zu legen. 

(2) Forderungen in ausländischer Währung, die auf 
Grund des Kontrollratsgesetzes Nr. 5 oder entsprechender 
Maßnahmen im Ausland der Verfügung des Abgabepflich
tigen entzogen, und solche, die auf Grund des Militär
regierungsgesetzes Nr. 53 abgeliefert worden sind, sind 
außer Ansatz zu lassen. 

(3) Soweit Zahlungen nach deutschem Recht mit be
freiender Wirkung an die Konversionskasse für deutsche 
Auslandsschulden geleistet und Zahlungen an die Deutsche 
Verrechnungskasse bewirkt worden sind, sind entsprechende 
Schulden nicht anzusetzen. 

(4) Forderungen und Verbindlichkeiten mit einer Valuta
wertklausel gelten nicht als Forderungen und Verb ·ndlich
keiten in ausländischer Währung. 

(5) Als Schulden in ausländischer Währung gelten auch 
Darlehnsverpflichtungen gegenüber ausländischen Gläubi
gern, die durch Hingabe von Waren oder sonstigen Sach
werten zu tilgen sind, soweit die Sachwerte in entsprechender 
Güte und Menge im Inland nicht beschafft werden können. 

Zu § 4 Absatz 3 7.iffcr 2 und § 7 Absatz 2 Ziffer 2 
Buchstabe b dei> Gesetzes 

§ 9 
Forderungen und Verbindlichkeiten aus Anzahlun~en 
(1) Forderungen aus Anzahlungen für noch zu bewirkende 

Lieferungen und Leistungen, für die der Abgabepfllchtige 
(Besteller) von dem ihm nach § 20 des Umstellungsgesetzes 
zustehenden Rücktrittsrecht keinen Gebrauch gemacht hat, 
gehören nur insoweit zum abgabepflichtigen Vermögen, als 
die Anzahlung im Verhältnis von einer Reichsmark zu einer 

Deutschen Mark auf die ursprüngliche Verbindlichkeit des 
Bestellers angerechnet wird. Satz 1 gilt auch dann, wenn der 
Abgabepflichtige (Besteller) sich mit e'n.cr geringe:,·en An
rechnung seiner Anzahlung einversLn :1c1 erklärt hat, 
vorausgesetzt, daß diese Anrechnung dns Verhältnis von 
100 Reichsmark zu 6,5 Deutschen Mark übersteigt, 

(2) Absatz 1 gilt entsprechend für Ve;·bindlichkeiten aus 
Anzahlungen. 

Zu § 5 Ziffet·n 1 bis 6 des Gesetzes 
§ JO 

Anwendbarkeit der Grundsteuervol'schriften 
(1) Die Frage, unter welchen Voraussetzungen Grund

besitz für einen öffentlichen D:enst oder Gebrauch von 
Körperschaften des öffentlichen Rechts (§ 5 Ziffer 1 des 
Gesetzes), für Zwecke der religiösen Unterweisung oder für 
Verwaltungszwecke öffentlich-rechtlicher Religionsgesell
schaften (§ 5 Ziffer 2 des Gesetzes), für Betriebs- oder 
Verwaltungszwecke der Deutschen Reichsbahn oder der 
Betriebsvereinigung der Südwestdeutschen Eisenbahnen (§ 5 
Ziffer 4 des Gesetzes), für Betriebs- oder Verwaltungszwecke 
der Deutschen Post (§ 5 Ziffer 5 des Gesetzes) oder der 
Reichsautobahnen (§ 5 Ziffer 6 des· Gesetzes) unmittelbar 
benutzt wird, bestimmt sich nach den zur Durchführung des 
Grundsteuergesetzes ergangenen Vorschriften. Das gleiche 
gilt für die Frage, unter welchen Voraussetzungen Grund
besitz als dem Gottesdienst einer öffentlich-re·chtlichen 
Religionsgesellschaft gewidmet anzusehen ist (§ 5 Ziffer 2 
des Gesetzes). 

(2) Die Befreiung nach § 5 Ziffern 1 bis 6 des Gesetzes 
wird nicht dadurch ausgeschlossen, daß Grundbesitz einer 
begünstigten Körperschaft nicht von ihr selbst. sondern von 
einer anderen bec;ünstigten Körperschaft für deren be~ün
stigte Zwecke unmittelbar benutzt wird. 

Zn § 5 Ziffer 3 c1es GesetzeJ 
§ 11 

T1'56·er der S0zia1ve1·sic.herungcn 
(1) Träger der Sozialversicherungen sind: , 

1. Tt·ägel' der K.rankenvel's!ch'Grung: 
Ortskrankenkassen 
Landkrankenkassen 
Betriebskranken:{assen 
Innungskrankenkassen 
See-Krankenkasse 
Knappschaften 
Ersatzkassen für Arbeiter 
Ersatzkassen für Angestellte; 

2. Träger der Unfallversicherung: 
Gewerbliche BerufsgenossenschaftEn 
Sec-Berufsgenossenschaft 
Landwirtschaftliche Berufsgenossenschaften 
Geme;ndeunfallversicherungsverbände 
Ausführung2behörden für Unfallversicherung; 

3. Träger der Rentenversicherung: 
Landesversicherungsanstalten 
Reichsbahnversicherungsanstalt 
See-Kasse 
Knappschaften; 

4. Träger der Arbeitslosenvet·sicherung: 
Reichsstock für Arbeitseinsatz (Miltel der Arbeitslosen

versicherung). 
(2) Den Trägern der Sozialversicherungen werden gleich

gestellt zusätzliche Versorgungseinrichtungen der Länder und 
Gemeinden (Gemeindeverbände), der Deutschen Reichsbahn, 
der Betriebsvereinigung der Südwestdeutschen Eisenbahnen 
und der Deutschen Post sowie die Zusatzversorgungsanstalt 
des Reichs und der Länder. 

Zu § 5 Ziffern 7 bis 10 des Gesetzes 
§ 12 

Mitteilung des Anspruchs auf Befreiung 
Abgabepflichtige, die aus § 5 Ziffern 7 bis 10 des Ge

setzes einen Anspruch auf Befreiung von der Abgabe her
leiten, haben dies mit Begründung dem zuständigen Finanz
amt bis zum 20. August 19491) mitzuteilen. 

Zu § 5 Ziffer 7 des Gesetzes 
§ 13 

Befreiung der Unternehmen mit Ausgleichsforderungen 
(1) Als Unternehmen. die. nach dein Umstellungsgesetz 

und seinen Durchführungsverordnungen bei nicht ausge
glichener Bilanz Anspruch auf Zuteilung von Ausgleichs-

1) Durch Anordnung des Direl<tors der Verwaltung für Finanzen vom 8. August 1949 (vgl. S. 229) geändert on: .,20. Oktober 19i9". 
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forden:mgen gegen die öffentliChe Hand haben, kommen in 
Betracht: 
1. Geldinstitute gemäß § 11 des Umstell~~ngsgesetzes. Als 

solche gelten alle Banken, Bankgeschafte, Sparkassen, 
Kreditgenossenschaften, Girozentralen, Genossenschafts
zentralen, ferner die Bank deutscher Länder, die Landes
zentralhanken die Postscheckämter, die Postsparkassen 
sowie alle s~nstigen Kreditanstalten des öffentlichen 
Rechts. Als Geldinstitute gelten auch Grundkreditanstal
ten Kommunalkreditanstalten. Schiffsbeleihungsbanken 
und Ablösungsanstalten gemäß § 22 des Umstellungs
gesetzes; 

2. Versicherungs- und Rückversicherungsunternehmen ge
mäß § 24 Absatz 2 des Umstellungsgesetzes; 

3. Bausparkassen nach Maßgabe einer noch zu erlassenden 
Durchführungsverordnung zum Umstellungsgesetz. 
(2) Von der Heranziehung \ron Unternehmen der im Ab

satz 1 bezeichneten Art zur Abgabe ist so lange abzusehen; 
bis durch Bestätigung der Umstellungsrechnung entschieden 
ist, daß gembiß § 8 Satz 2 der Zweiten Durchführungsver
ordnung zum Umstellungsgesetz (Bankenverordnung) oder 
§ 13 Abatz 2 der 23. Durchführungsverordnung zum Umstel
lungsgesetz (Umstellungsrechnung der Versicherungsunter
nehmen) oder entsprechender Bestimmungen für Bauspar
lmssen ihre Aktiven die Passiven nach der Umstellungs
rechnung übersteigen und der Unterschiedsbetrag deshalb 
ihrem vorläufigen Eigenkapital zugeschlagen wird. 

(3) Die Unternehmen haben dem zuständigen Finanzamt 
nach Bestätigung ihrer Umstellungsrechnung unverzüglich 
zu erklären, ob ihnen eine Ausgleichsforderung zusteht oder 
welcher Betrag ihrem vorlüufigen Eigenkapit<:~l zugeschlagen 
wird. 

(4) Unternel1men der im Absatz 1 bezeichneten Art, 
deren Aktiven die Passiven nach der Umstellungsrechnung 
übersteigen und bei denen der Unterschiedsbetrag ceshalb 
ihrem vorlüufigen Eigenkapital zugeschlagen wird, sind 
verpflichtet, die Abgabe zu leisten. Bemessungsgrundlage 
ist ihr abgabepflichtiges Vermögen, jedoch höchstens der 
Betrag, der gemäß § 8 Sätze 2 und 3 der Zwe\ten Durch
führungsverordnung zum Umstellungsgesetz (Bm1kenverord
nung) oder § 13 Absätze 2 und 3 der 23. Durchführungsver~ 
ordnung zum Umstellungsgesetz (Umstellungsrechnung der 
Versicherungsunternehmen) ihrem vorläufigen Eigenkapital 
zugeschlagen wird. Entsprechendes gilt für Bausparkassen 
nach Maßgabe einer noch zu erlassenden Durchführungs
verordnung ZU!Tl Umstellungsgesetz. 

(5) Unternehmen, die gemäß Absatz 4 abgabepflichtig 
sind, haben innerhalb eines Monats, nachdem sie von del' 
Bestätigung der Umstellurigsrechnung Kenntnis erlangt 
haben, die bis zu diesem Zeitpunkt fälligen Abgaberaten 
nachzuentrichten. 

Zu § 5 Ziffer 8 des Gesetzes 

§ 14 
Befreiung ldrehlicher, gemeinnütziger und mildtätiger 

1\:örperschaftcn usw. 
Zu dem Kreis der 1nch § 5 Ziffer 8 des Gesetzes begün

stigten Körperschaften gehören auch die öffenilich-recht
lichen Heligionsgesellschaften. 

§ 15 
Gefährdung der Erfüllung der begiinstigt~n Zweclre 
{1) Eine Gefährdung der Erfüllung der kirchlichen, ge

meinnützigen oder mildtätigen Zwecke ist anzunehmen. 
wenn durch die Entrichtung der Abgabe 
1. die im Haushalt der Körperschaft vorgesehenen Mittel 

zur Erfüllung der unmittelbar begünstigten Zwecke er
heblich gekürzt werden oder 

2. die Verzinsung und Tilgung von Darlehen, die nach der 
Währungsreform aufgenommen worden sind, um. die 
unmittelbar begünstigten Zwecke erfüllen zu können, 
ganz oder teilweise unmöglich gemacht wird oder 

3. Maßnahmon für die notwendige Unterhaltung oder Wie
derherstellung von Einrichtungen, die den unmittelbar 
begünstigten Zwecken dienen, nicht durchgeführt werden 
können. 
(2) In den F~illen des Absatzes 1 ist nur der Grundbesitz 

abgRbcpflichtig, der einem Gewerbebetrieb dient. 
(3) Lagen die Voraussetzungen des Absatzes 1 am Wäh

nmgssiichtag vor, so gilt die Befreiung von der Abg8be für 
das erste Erhebungsjahr (1. April 1949 bis 31. März 1950). 
Satz 1 gilt entsprechend für elvnige spätere ErhebungsjaJ1re 
der Abgabe, wenn zu ihrem Beginn die Voraussetzungen 
des Satzes 1 erfüllt sind. 

Zu § 5 Ziffer !l cles Gesetzes 
§ 16 

Befreiung gemeinnütziger Wohnungs- und 
Siedlungsunternehmen 

(1) Die von den zuständigen Aufsichtsbehörden der Län
der anerkannten gemeirinützigen Wohnungs- und Siedlungs
unternehmen sind vorläufig bis zum 31. März 1950 von der 
Abgabe freizustellen. Sie haben innerhalb eines Vierteljahrs 
nach diesem Zeitpunkt nachzuweisen, daß sie im vorange
gangenen Jahr mindestens denjenigen Betrag, den sie unter 
Berücksichtigung des § 24 Absatz 1 des Gesetzes als Abgabe 
zu leisten gehabt hätten. für Wohnungsbauvorhaben und 
Siedlungsmaßnahmen verwendet haben, die ih vollem Um
fang unmittelbar dem Kreis der Geschädigten (§ 31 des Ge
setzes) zugute kommen. Wird dieser Nachweis fristgemäß 
geführt, so wird die Befreiung endgültig ausgesprochen; 
andernfalls ist die Abgabe nachzuentrichten. 

(2) Die Vorschriften des Absatzes 1 gelten entsprechend 
für das Erhebungsjahr vom 1. April 1950 bis 31. Mürz 1951 
und etwaige spätere Erhebungsjahre der Abgabe. 

Zu § 5 Ziffer 11 {les Gesetzes 
§ 17 

Personen, die Anspl'Hch auf Unte•·haltshilfe haben oder von 
der öffentlichen Fiil'sorge unterstützt werden 

(1) Abgabepflichtige, die nach § 5 Ziffer 11 des Gesetzes 
Befreiung von der Abgabepflicht beanspruchen, haben dem 
zuständigen Finanzamt durch eine Bescheinigung des Amts 
für Soforthilfe oder der öffentlichen Fürsorgestelle nachzu
weisen, daß sie einen Anspruch auf Unterhaltshilfe haben 
oder daß sie von der öffentlichen Fürsorge unterstützt wer
den. Liegen die Voraussetzungen für die Unterhaltshilfe 
oder für die Unterstützung durch die öffentliche Fürsorge 

, zwar vor, nimmt der Abgabepflichtige aber davon Abstand, 
sie in Anspruch zu nehmen, so kann das Finanzamt auf 
Grund eigener Prüfung die Befreiung von der Abgabepflicht 
gewähren. Das gleiche gilt, wenn durch die Entrichtung der 
Abgabe die Voraussetzungen für die Befreiung nach § 5 
Ziffer 11,rdes Gesetzes eintreten würden. Das Finanzamt 
kann sich bei der Prüfung der Anträge auf Befreiung nach 
den Sätzen 2 und 3 der Hilfe des Amts für Soforthilfe oder 
der öffentlichen Fürsorgestelle bedienen. 

(2) Macht der Abgabepflichtige glaubhaft, daß er einen 
Antrag auf Gewährung von Unterhaltshilfe nach dem So
forthilfegesetz oder auf Unterstützung durch die öffentliche 
Fürsorge gestellt hat, so gilt er bis zur Entscheidung über 
seinen Antrag als vorläufig von der Abgabe befreit. Er hat 
die Entscheidung des Amts für Soforthilfe oder der Für
sorgesteile dem Finanz<,~mt unverzüglich anzuzeigen. Bei 
einer Ablehnung des Antrags sind die fällig gewordenen 
Abgaberaten nachzuentrichten. 

(3) Die Abgabe mindert sich um ein Zwölftel des jähr
lichen Abgabebetrags für jeden Monat, in dem die Voraus
setzungen für einen Anspruch auf Unterhaltshilfe oder auf 
Unterstützung durch die öffentliche Fürsorge vorliegen. 
Dabei gelten Teile eines Monats als voller Monat. Falls sich 
bei Fälligkeit der ersten Abgaberate übersehen läßt, daß die 
Voraussetzungen für eine Befreiung im Laufe des ersten 
"'rhebungsjahrs (1. April 1949 bis 31. März 1950) eintreten 
·verden, kann das Finanzamt die vorläufige Befreiung für 
das ganze Erhebungsjahr gewühren; entsprechend kann für 
etwaige spätere Erhebungsjahre von den Verhültnissen bei 
'hrem Beginn ausgegangen werden. Fallen die Voraus
setzungen fort, so hat der Abgabepflichtige dies dem zu
ständigen Finanzamt unverzüglich anzuzeigen. 

Zu § 7 des Gesetzes 
§ 18 

Nichtabzugsfähigkeit von Geschäftsguthaben bei 
Genossenschaften 

Abweichend von § 52a der Durchführungsverordnung 
zum Reichsbewertungsgesetz sind bei Genossenschaften die 
Geschäftsguthaben der Genossen nicht abzugsüihig. 

Zu § 7 Ahsatz 2 Ziffer 2 Buchstabe a des Gesl'tzcs 
§ 19 

Abzugsfähi;;k~H von Pensionsverpflichhm::;cn 
(1) Der Kapitalwert der Pensionsver'pflichlu.ngen ist nur 

insoweit abzugsfähig, als seine Abzugsfülligkeil bei einer 
Feststellung des Einheitswerts des Betriebsvermögens anzu
erkennen \väre. 

(2) Besteht fijr /.;ugehöl'igc oder frlih2re Zugehörige eines 
Unternehmens eine rechtsfähige Pensionskasse oder eine 
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'rechtsfähige Unterstützungskasse, die die Voraussetzungen 
der §§ 5 und 6 oder der §§ 5 und 7 der Durchführungsver
ordnung zum Vermögensteuergesetz vOm 2. Februar 1935 
(Reichsgesetzbl. I S. 100t) erfüllt, so kann das Betriebsver
mögen des Unternehmens in der folgenden Weise gekürzt 
werden: 
1. Bei Bestehen eüJ.er rechtsfähigen Pensionskasse: 

a) wenn sich das Unternehmen bis zum Tage der Ab
gabe der Vermögensanzeige (§ 19 Ziffer 1 des Ge
setzes) der Pensionskasse gegenüber verpflichtet hat, 
voll oder teilweise für die fehlenden Beträge einzu
treten, die erforderlich sind, um. eine das gesetzliche 
Umstellungsverhältnis (§ 24 des Umstellungsgesetzes) 
übersteigende Pensionsleistung der Pensionskasse, 
höchstens jedoch bis zur Höhe des Nennbetrags der 
frühereh Leistungen in Reichsmark, zugunsten der 
bereits am Währungsstichtag laufenden Pensionsfälle 
zu ermöglichen: 

Das Unternehmen kann den Betrag abziehen, der 
sich ergibt, wenn der in der Umstellungsrechnung 
(23. Durchführungsverordnung zum Umstellungs
gesetz) für die am. Währungsstichtag laufenden 
Pensionen enthaltene Teil des Deckungskapitals 
(Deckungsgrundbetrag) unter Zugrundelegung der 
Verpflichtungserklärung nach den geltenden 
Grundsätzen und Vveisungen der Versicherungs
aufsichtsbehörde neu berechnet und von diesem 
neu berechneten Teil des Deckungskapitals der 

Deckungsgrundbetrag abgesetzt wird; 
b) wenn das Unternehmen die zu a) bezeichnete Ver

pflichtung bis zmTJ. Tage der Abgabe der Vermögens
anzeige nicht übernommen hat, jedoch über seine lau
fenden Versicherungsbeiträge hinaus der Pensions
kasse nach dem 20. Juni 1948 Mittel zu dem unter a) 
bezeichneten Zweck zugeführt hat: 

Das Unternehmen kann den Betrag der bis zur 
Abgabe der Vermögensanzeige zugeführten Mittel 
abziehen, höchstens jedoch das Doppelte der Mehr ... 
leistungen, die die Pensionskasse in der Zeit vom 
1. Januar bis zum 30. Juni 1949 den Leistungs
en:Ypfängern auf Grund der Zuführung der Mittel 
gezahlt hat; 

c) wenn das Unternehmen sich zum teilweisen Ein
treten für fehlende Beträge im Sinne der Ziffer 1 a 
verpflichtet und daneben der Pensionskasse Mittel im 
Sinne der Ziffer 1 b zugeführt hat, so sind beide Ab
züge nebeneinander zulässig, jedoch nicht über den 
Betrag hinaus, der bei einer Neuberechnung des 
Deckungskapitalanteils gemäß Ziffer 1 a unter Zu
grundelegung einer vollen Umstellung der am Wäh
rungsstichtag laufenden Pensionsverbindlichkeiten 
der Pensionsi~asse im Verhältnis von einer Reichs
mark zu einer Deutschen Mark abzugsfähig sein 
würde. 

2. Bei Bestehen einer rechtsfähigen Unterstützungskasse, 
die laufende Unterstützungen (ohne Rechtsanspruch der 
Leistungsempfänger) an frühere Zugehörige des Unter
nehmens oder deren Hinterbliebene gewährt, wenn die 
für solche Leistungen angesammelten Vermögensteile der 
Unterstützungskasse nach dem Stand am Währungsstich
tag geringer sind als der Betrag, der sich ergibt, wenn 
die am Währungsstichtag laufenden Unterstützungen in 
der zuletzt in Reichsmark gewährten Höhe nach den 
Bewertungsgrundsätzen des Reichsbewertungsgesetzes 
kapitalisiert werden -(Deckungskapital): 
a) Das Unternehmen kann den am Deckungskapital feh

lenden Betrag in Deutscher Mark insoweit abziehen, 
als es sich bis zum Tage der Abgabe der Vermögens
anzeige der Unterstützungskasse gegenüber vel'i'flich
tet hat, für den fehlenden Betrag einzutreten, und 
siehergestellt ist, daß die Unterstützungskasse den zu
gesagten Betrag ausschließlich für die Auszahlung der 
am Währungsstichtag 'laufenden Unterstützungen ver
wendet; 

b) insoweit, als eine unter a) bezeichnete Verpflichtung 
nicht eingegangen ist, kann das Unternehmen die 
Mittel, die es der Unterstützungskasse in der Zeit 
vom Währungsstichtag bis zum. Tage der Abgabe der 
Vermögensanzeige zum Zwecke der Auffüllung des 
Kassenvermögens bis zur Erreichung des Deckungs
kapitals ohne Verpflichtung zugeführ't hat, von seinem 
Betriebsvermögen abziehen, höchstens aber das Dop
pelte der in der Zeit vom 1. Januar bis zum 30. Juni 
1949 von der Unterstützungskasse an die Leistungs
empfänger gezahlten laufenden Unterstützungen. 

'I l; 

Zu § 8 des Gesetzes 
§ 20 

Beriicksichtigung von \Vertänderungen beim Grundbesitz 
(1) Wird ein Einheitswert, der der Bemessung der Ab

gabe zugrunde gelegt ist, du~Th eine Wertfortschreibung 
(z. B. wegen Bauten, Ankaufs oder Veräußerung von Par
zellen, Verfalls des Gebäudes, Kahlhieben bei Forsten) oder 
durch eine Artfortschreibung (z. B. wegen Umwandlung von 
Bauland in gärtnerisch genutztes Gelände) auf einen vor 
dem Wäl'lrungsstichtag liegenden Zeitpunkt neu festgestellt, 
so ist § 218 Absatz 4 der Reichsabgabenordnung anzuwen
den. 

(2) Änderungen in dem Wert oder in der Art des Grund
besitzes, die nach dem 31. Dezember 1947 eingetreten sind, 
sind vorbehaltlich des § 9 Ziffer 1 des Gesetzes nicht zu 
berücksichtigen. 

Zu § 9 Ziffer 1 des Gesetzes 
§ 21 

Kdegsschädeu an Gebäuden 
Schäden und sonstige Wertminderungen an Gebäuden, 

die durch Demontagen, Restitutionen oder gleichartige Maß
nahmen eingetreten sind, werden wie Kriegsschäden an 
Gebäuden behandelt. • 

§ 22 

Vollzer5tiirte Gebäude 
Als vollzerstörte Gebäude gelten auch solche, bei denen 

lediglich die Keller oder die Grundmauern erhalten ge
l:llieben sind. 

Zn § 11 des Gesetzes 
§ 23 

Maßgebende Zeitpunlde fih· die Feststellung des Bestands 
(1) Für den der Bewertung zugrunde zu legenden Be

stand des Betriebsvermögens sind folgende Zeit'punkte maß-
gebend: \ 
1. für die Betriebsgrundstücke und Gewerbeberechtigungen: 

der Beginn des Währungsstiehtags. Dies gilt auch dann, 
wenn die Betriebsgrundstücke und die Gewerbeberech
tigungen in dem zuletzt festgestellten Einheitswert des 
gewerblichen Betriebs nicht enthalten sind; 

2. für die übrigen Gegenstände des Anlagevermögens: 
der Zeitpunkt, der der Feststellung des letzten Einh2its
werts zugrunde gelegt ist; die bei der Feststellung des 
Einheitswerts über den Bestand getroffene Entscheidung 
ist maßgebend. Bei Betrieben, für die ein Einheitswert 
nicht festzustellen war, und bei Betrieben, die in der 
Zeit vom 1. Januar 1948 bis zum 20. Juni 1948 neu ge
gründet worden sind, ist der Bestand vom Beginn des 
Währungsstichtags anzusetzen; 

3. für das Vorratsvermögen: der Beginn des Währungs
stichtags; 

4. für die nicht zum Vorratsverrnögen zu rechnenden For
derungen und Verbindlichkeiten: der Beginn des Wäh
rungsstichtags. 
(2) Sind in den Fällen des Absatzes 1 Ziffer 2 Satz 1 seit 

dem dort vorgeschriebenen Zeitpunkt durch Demontagen, 
Restitutionen oder gleichartige Maßnahmen, denen nicht 
bereits durch Wertfortschreibung Rechnung getragen wor
den ist, bis zum Währungsstichtag Gegenstände des Anlage
vermögens aus dem Betriebsvermögen ausgeschieden, deren 
Gesamtwert 10 v. H. des Anlagevermögens nach § 11 Ziffer 2 
des Gesetzes übersteigt, so sind die ausgeschiedenen Gegen
stände bei der Berechnung der Abgabe außer . Ansatz zu 
lassen. -

Zu § 11 Ziffern 1 und 3 des Gesetzes 
§ 24 

Bewertung von Betrieb'ignmdstiiclren als Waren 
Sind Betriebsgrundstücke als Waren anzusehen (z. B. 

bei Grundstückshändlern), so sind sie abweichend von § 11 
Ziffer 3 des Gesetzes nach § 11. Ziffer 1 des Gesetzes zu 
bewerten. 

Zu § 11 Ziffer 2 des Gesetzes 
§ 25 

Gcsunlume Schiffe , 
Infolge von Kriegsereignissen gesunkene Schiffe sind bei 

der Bewertung des Betriebsvermögens außer Ansatz zu 
lassen, wenn ihre Bergung am Währungsstichtag noch nicht 
beendet war. 

/ j } j ) ) I I 
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§ 26 

Immaterielle Werte 
Firmenwerte Urheberrechte, geschützte und nicht ge

schützte Erfind~mgen und ähnliche immaterielle Werte mit 
Ausnahme der Gewerbeberechtigungen sind bei der Bewer
tung des abgabepfl~chtigen Betriebsvermögens außer Ansatz 
zu lassen. 

zu § 11 Ziffern 2 bis 4 des Gesetzes 
§ 27 

Verteilung der Forderung-en und Schulden innerhalb 
des Betl'iebsvermögens 

(1) Von den zum abgabepflichtigen Betriebsvermög~n ge
hörenden Forderungen (§ 4 Absatz 3 des Gesetzes) smd zu 
rechnen: 
1. zum Vorratsvermögen: 

a) Forderungen in ausländischer Währung, wenn sie aus 
der Veräußerung von Vorratsvermögen entstanden 
sind; 

b) Forderungen aus Anzahlungen für noch zu bewir
kende Lieferungen und Leistungen, wenn das Wirt
schaftsgut für das die Anzahlung geleistet ist, nach 
Lieferung 'zum Vorratsvermögen des Bestellers (Gläu
bigers) gehört; 

c) Forderungen auf Schadenersatzleistung und aus Ge
währleistungsabmachungen, wenn die Forderung aus 
dem Erwerb von Vorratsvermögen herrührt oder in 
anderer Weise mit dem Vorratsvermögen des Gläu
bigers in Beziehung steht; 

2. zum übrigen Betriebsvermögen: die übrigen Forderungen. 
(2) Die vom abgabepflichtigen Betriebsvermögen abzugs

fähigen Schulden und sonstigen Verbindlichkeiten (§ 7 Ab
satz 2 des Gesetzes) sind von folgenden Vermögensteilen ab
zusetzen: 
1. vom Vorratsvermögen: 

a) Schulden in -ausländischer Währung, wenn sie aus 
dem Erwerb von Vorratsvermögen entstanden sind; 

b) Schulden aus Anzahlungen für noch zu bewirkende 
Lieferungen und Leistungen, wenn das Wirtschafts
gut, für das die Anzahlung geleistet ist, vor Lieferung 
zum Vorratsvermögen des Empfängers der Anzahlung 
gehört hat oder von ihm herzustellen ist; 

c) Verpflichtungen zur Schadenersatzleistung und aus 
Gewährleistungsabmachungen, wenn die Verpflich
tung aus der Veräußerung von Vorratsvermögen her
rührt oder in anderer Weise mit dem Vorratsvermögen 
des Schuldners in Beziehung steht; 

2. vom übrigen Betriebsvermögen: die übrigen Verbindlich
keiten sowie die Verbindlichkeiten nach Ziffer 1, soweit 
sie das Vorratsvermögen übersteigen. 

2:1 § 11 Ziffern 2 und 3 des Gesetzes 
§ 28 

Überhöhungen der Anschaffungs- oder Herstellungskosten 
(1) Übed1öhte Anschaffungskosten oder Herstellungs

kosten beilil Vorratsvermögen (§ 11 Ziffer 3 Absatz 1 Satz 2 
des Gesetzes) werden in den nachstehend bezeichneten Fäl
len in der folgenden Weise berücksichtigt: 
1. Sind Wirtschaftsgüter nach dem 8. Mai 1945 zu Preisen 

angeschafft oder hergestellt worden, die über den gesetz
lich zulässigen Preisen lagen, so sind sie mit den gesetz
lich zulässigen Preisen anzusetzen, die am 20. Juni 1948 
in Kraft waren. 
Wirtschaftsgüter, deren Verkaufspreise in Deuts-cher Mark 
nach der Währungsreform unter den Anschaffungskosten 
oder Herstellungskosten in Reichsmark lagen, sind mit 
den am 31. August 1948 erzielbar gewesenen Verkaufs
erlösen abzüglich einer handelsüblichen Gewinnspanne 
anzusetzen. 

0, Nicht vertretbare Sachen, die nach § 20 Absatz 3 Satz 3 
des Umstellungsgesetzes mit dem gemeinen Wert auf den 
Anspruch des Unternehmers angerechnet werden, sind 
auch für die Soforthilfeabgabe mit dem gemeinen Wert 
anzusetzen. 
(2) Die Vorschrift des Absatzes 1 Ziffer 1 gilt in den 

Fällen, in denen ein gewerblicher Betrieb in der Zeit vom 
1. Januar 1948 bis zum 20. Juni 1948 neu gegründet ist, ent
sprfchend für die Bewertung der Gegenstände des Anlage
vermögens mit Ausnahme der Betriebsgrundstücke und der 
Gewerbeberechtigungen (§ 11 Ziffer 2 Schlußsatz des Ge
setzes). 

Zu § 16 des Gesetzes 
§ 29 

Berechnung- der allgemeinen Soforthilfeabgabe 
Für die Anwendung des § 16 des Gesetzes ge-yten die fol

genden Bestimmungen: 
1. Die Gesamtwerte der folgenden Vermögensarten sind 

nach Abzug der auf sie entfallenden abzugsfähigen 
Schulden (§ 7 des Gesetzes) je für sich auf volle 10(); 
Deutsche Mark nach unten abzurunden: 
a) des land- und 'forstwirtschaftlichen Vermögens: 
b) der Mietwohngrundstücke und der Einfamilienhäuser, 

die zum Grundvermögen natürlicher Personen ge
hören· 

c) des übrigen abgabepflichtigen Vermögens. 

I 2. Der Freibetrag (§ 15 Absatz 2 des Gesetzes) ist von 
dem Wert des in Ziffer 1 Buchstabe c bezeic):meten Ver
mögens abzusetzen. Ist dieser Wert niedriger als der 
Freibetrag, so i~t der Unterschiedsbetrag von dem Ge
samtwert des in Ziffer 1 Bilchstaben a und b bezeich
neten Vermögens abzusetzen. 

3. Die Abgabe ist für jede Vermögensart (Ziffer 1 Buch
staben a bis c) gesondert zu berechnen. 

4. Der auf das land- und forstwirtschaftliche Vermögen 
entfallende Teil der Abgabe ist, wenn das gesamte ab
gerundete abgabepflichtige Vermögen (Gesamtvermögen) 
zwischen 15 100 und 19 500 Deutschen Mark liegt, zu be
rechnen: 
a) bei einem Gesamtvermögen zwischen 

15 100 und 16 500 Deutschen Mark mit 21/4 v. H., 
b) bei einem Gesamtvermögen zwischen 

16 600 und 18 000 Deutschen Mark mit 21/2 v. H., 
c) bei einem Gesamtvermögen zwischen 

18 100 und 19 500 Deutschen Mark mit 23/4 v. H. 

Zu § 18 Absah 1 Satz 1 Ziffer 2 des Gesetzes 
§ 30 

Durch behördliche Maßnahmen blocldertes Vorratsvermögen 
(1) Als durch behördliche Maßnahmen blockiert ist der

jenige Teil des Vorratsvermögens anzusehen, der über die 
allgemeinen · Bewirtschaftungsvorschriften hinaus durch 
unmittelbare und ausdrückliche Entscheidung der Militär
regierung, deutscher Behörden, der Joint Export Import 
Agency (JEIA) oder anderer Lenkungsstellen der freien 
Verfügung des Abgabepflichtigen am . Währungsstichtag 
unverschuldet entzogen gewesen ist. 

(2) Bei der Berechnung, ob und inwieweit das Vorrats
vermögen den Normalbestand übersteigt, ist der nach Ab
satz 1 blockierte Teil außer Ansatz zu lassen. 

Zn § 18 Absatz 1 Satz 3 des Gesetzes 
§ 31 

Steuerbarer Gesamtumsatz 
(1) Zum steuerbaren Gesamtumsatz (Sollumsatz) in der 

Zeit vom 1. A'pril bis zum 30. November 1948 im Sinne des 
§ 18 Absatz 1 Satz 3 des Gesetzes rechnen auch solche 
auf diese Zeit entfallenden Umsätze, die im Zusammenhang 
mit nachgemeldetem Vorratsvermögen (§ 18 Absatz 4 Zif
fer 1 des Gesetzes) stehen, wenn der Abgabepflichtige bis 
zum 20. August 19491 ) entsprechend berichtigte Umsatzsteuer 
erklärungen abgibt. Die Vorschrift des § 18 Absatz 4 Ziffer 1 
Buchstabe c des Gesetzes über die Befreiung von Steuer
nacherhebungen wird dadurch nicht berührt. 

" (2) Dem steuerbaren Gesamtumsatz (Sollumsatz) sind die 
Umsätze hinzuzurechnen, die in der Zeit vom 1. April bis 
zum 30. November 1948 in Zollauschlüssen innerhalb des 
Währungsgebiets ausgeführt worden sind. 

(3) Bei mehrstufigen Betrieben der Textilindustrie wird 
der steuerbare Gesamtumsatz (Sollumsatz) um drei Achtel 
erhöht. 

§ 32 
Jndusti'ie und Hamlwerlt. 

Gemischte Betriebe 
(1) Umsätze in Waren, die im Betrieb des Abgabepflich

tigen in der Weise bearbeitet oder verarbeitet worden sind, 
daß dadurch die Umsatzsteuervergünstigung für Großhan
delslieferungen ausgeschlossen ist oder ausgeschlossen sein 
würde, rechnen zu den Umsätzen in der Industrie oder im 
Handwerk. Das gleiche gilt für Umsätze von Waren, die 
nach einer in den §§ 21, 29 Absatz 1 und § 68 der Durch
führungsbestimmungen zum Umsatzsteuergesetz besonders 
zugelassenen Bearbeitung oder Verarbeitung geliefert wor

den sind. 

1) Durch Anordnung des Direktors der Verwaltung flir Finanzen vom 8, August 1949 (vgl. ;s. 229) -geändert in: "20. Oktober 1949". 
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(2) Bei gemischten Betrieben (z. B. IndustHe und Handel 
oder Handwerk und .Handel) ist für die Frage, ob die Hälfte 
oder ein Viertel des steuerbaren Gesamtumsatzes (Sollum
satzes) als Normalbestand gilt, entscheidend, auf welc .. en 
Betriebsteil der Umsatz überwiegend entfällt. Betriebe, die 
buchmäßig oder durch Belege nachweisen, welche Umsätze 
auf die einzelnen Betriebsteile entfallen, können auf Grund 
der in den einzelnen Betriebsteilen erzielten Umsätze geson
derte Normalbestände berechnen. Der Normalbestand der 
Apotheken ist nach den Bestimmungen zu errechnen, die für 
Industrie und Handwerk gelten. 

Zu § I8 Absatz I Satz 4 des Gesetzes 

§ 33 

Teilstundung der Soforthilfesomlerabgabe 
fiir Ausfuhrbetriebe 

Bei Betrieben der Industrie, des Handwerl{s und des 
Handels ist auf Antrag von der Soforthilfesonderabgabe der 
Bruchteil zu stunden, der sich aus der Teilung der Umsätze 
an ausländische Abnehmer (§ 23 der Durchführungsbestim
mungen zum Umsatzsteuergesetz) durch den steuerbaren 
Gesamtumsatz (Sollumsatz) für die Zeit vom 1. April bis 
zum 30. November 1948 ergibt. Das gilt nur, wenn dieser 
Bruchteil mindestens 15/wo beträgt. Bei Betrieben der Indu
strie und des Handwerks werden den Umsätzen an auslän
dische Abnehmer Umsätze an Ausfuhrhändler gleichgestellt, 
soweit der Ausfuhrhändler die an ihn gelieferten Gegen
stände ohne Bearbeitung oder Verarbeitung oder nur nach 
einer im § 68 der Durchführungsbestimmungen zum Um
satzsteuergesetz zugelassenen Bearbeitung oder Verarbei
tung an einen ausländischen Abnehmer geliefert hat. 

§ 34 

Sonderregelung fiir zeitlich gebundene Betriebe 
Saisonbetriebe oder in der Rohstoffversorgung, der Fa

brikation oder dem Absatz zeitlich gebundene Betriebe 
können statt des Umsatzes in der Zeit vom 1. April bis zum 
30. November 1948 den Umsatz in der Zeit vom 1. Dezember 
1947 bis zum 30. November 1948 zugrunde legen. Als Nor
malbestand' gilt in diesen Fällen bei der Industrie und beim 
Handwerk ein Drittel, im übrigen ein Sechstel des steuer
baren Gesamtumsatzes (Sollumsatzes). 

§ 35 

Sonder:regelung für besondere Umsatzvet·hältnisse 
Für Unternehmen, bei denen wegen außergewöhnlicher 

Kriegsschäden, Demontagen, Restitutionen, Verlagerung in 
das Währungsgebiet oder aus anderen Gründen, die der 
Abgabepflichtige nicht zu vertreten hatte, der Umsatz in 
der Zeit vom 1. A•pril bis zum 30. November 1948 als Maß
stab offenbar wirtschaftlich unrichtig wäre, kann für die 
Ermittlung des Normalbestands statt des tatsächlichen Um
satzes dieses Zeitraumes auf Antrag der Umsatz zugrunde 
gelegt werden, der bei der möglichen Ausnutzung der Lei
stungsfähigkeit am Währungsstichtag in diesem Zeitraum 
normalerweise hätte erzielt werden können. 

§ 36 
B~sondere Berechnun'-:' des Normalbestands bei 

bestimmten Gewerbezweigen 
In der Industrie und im Handwerk des Stahl- und 

Schiffbaues, des Maschinenbaues, der Elektrotechnik und 
der Feinmechanik und Optik sind als Normalbestand vor
weg anzusetzen: 

die Bestände an augearbeiteten Materialien und an Zu• 
lieferungen, soweit die einzelnen Wirtschaftsgüter oder An
lagen, zu denen diese Bestände auf Grund der am Wäh· 
rungsstichtag vorliegenden Aufträge verarbeitet werden 
sollten, eine Fertigungsdauer von mehr als sechs Monaten 
beanspruchen. 

§ 37 
Besondere Berechnung des Normalbestands 

in anderen Fällen 
Bei Betrieben der Industrie, des Handwerks und des 

Hm1clels ist wenn das Vorratsvermögen überwiegend aus 
Wirtschaftsgütern besteht, deren Herstellung, Verarbeitung 

, oder artbedingte Lagerung im Betriebe nachweislich mehr 
als acht Monate erfordert, der volle steuerbai'e Gesamtum
satz (Sollumsatz) in der Zeit vom 1. April bis zum 30. No
vemb'2r 1948 alG Normalbestand anzusetzen. 

Zu § 18 Absatz 1 Satz 5 des Gesetzes 
§ 38 

Sonderregelung für das Lebensiuittelgewerbe 
(1) Bewirtschaftet geblieben sind alle Lebensmittel, die 

auf Grund der Zweiten Verordnung zur Durchführung des 
Bewirtschaftungsnotgesetzes vom 23. April 1948 (Gesetz
und Verordnungsblatt des Wirtschaftsrats S. 37) und der 
dazu ergangenen Durchführungsbestimmungen am 31. August 
1948 noch bewirtschaftet waren. Die in den Absätze11 2 und 3 
getroffene Sonderregelung gilt für diejenigen von ihnen, die 
in der Anlage 2 dieser Verordnung aufgeführt sind. 

(2) Eine Vorratshaltung für die im Absatz 1 genannten 
Lebensmittel im Sinne des § 18 Absatz 1 Satz 5 des Gesetzes 
gilt dann als vorgeschrieben, wenn diese Lebensmittel 
1. entweder bei einem Unternehmen oder für ein Unter

nehmen von der zuständigen Behörde mit der ausdrück
lichen Bezeichnung als Vorratsreserve eingelagert waren, 
oder 

2. einem· Unternehmen unter Vorbehalt behördlicher Wei
terverfügung zugeteilt waren, über sie aber bis zum Wäh
rungsstichtag noch nicht verfügt war, oder 

3. bei einem Unternehmen durch behördliche Verfügung 
ohne Verschulden des Abgabepflichtigen beschlagnahmt 
waren, ohne daß die Beschlagnahme bis zum Währungs
stichtag aufgehoben war, oder 

4. von einem Unternehmen auf Grund von Vorschriften 
über die Andienungspflkht der zuständigen Behörde 
angedient waren, über die Lebensmittel aber bis zum 
Währungsstichtag von der Behörde noch nicht verfügt 
war, oder 

5. aus einer behördlichen Zuteilung herrühren, über die 
nur nach Maßgabe der Vorschrift über die Verbrauchs
regelung verfügt werden durfte. 
(3) Die Soforthilfesonderabgabe beträgt in den Fällen 

des Absatzes 2 zwei vom Hundert des Werts, jedoch nur bis 
zur Höhe des Nonnalbestands. 

§ 39 
Zusammentreffen der Voraussetzungen der §§ 30 und 38 

Ist ein Destand an Lebensmitteln nach § 38 Absatz 3 nur 
mit 2 v. H. zur Soforthilfesonderabgabe heranzuziehen und 
zugleich nach § 30 Absatz 1 blockiert, so ist auch auf ihn 
die Vorschrift des § 30 Absatz 2 anzuwenden. 

§ 40 
Sonderregelung fiir Versorgungsbetriebe 

Bei Unternehmen, denen zur Sicherstellung der öffent
lichen Versorgung (Elektrizität, Gas, Wasser, Verkehr) 
infolge behördlicher Anordnung oder Zuteilung eine Vor
ratshaltung vorgeschrieben war, sind die Vorräte an_Brenn
stoffen aller Art und an Gas bei der Bemessung der Sofort
hilfesonderabgabe außer Ansatz zu lassen. 

Zu § 18 Ahsatz 4 Ziffer I Buchstaben b und c des Gesetzes 
§ 41 

Begt•iffsbestimmungen 
(1) Steuern jeder Art, die nicht nacherhoben werden 

(§ 18 Absatz 4 Ziffer 1 Buchstabe c des Gesetzes), sind alle 
Steuern, die der Abgabepflichtige hätte entrichten müssen 
1. im Hinblick auf Vorgänge, die zur Bildung und Entwick

lung der Mittel zur Beschaffung des nachgemeldeten 
Vorratsvermögens oder zur Bildung und Entwicklung des 
nachgemeldeten Vorratsvermögens selbst geführt haben 
(z. B. Einkommensteuer, Körperschaftsteuer, Gewerbe
steuer, Umsatzsteuer, Erbschaftsteuer, Tabaksteuer, 
Zuckersteuer); 

2. im Hinblick auf seine Rechte an dem nachgemeldeten 
Vorratsvermögen oder an solehem Vermögen, aus dem 
er das nachgemeldete Vorratsvermögen unmittelbar oder 
mittelbar gebildet hat (z. B. Vermögensteuer). . 
(2) Sonstige Steuervergehen (§ 18 Absatz 4 Ziffer 1 Buch-

stabe b: des Gesetzes) stehen im Zusammenhang mit dem 
nachgemeldeten Vorratsvermögen, . . 
1. soweit der Abgabepflichtige die im Absatz 1 bezeichneten 

Steuern verkürzt, in bezug auf sie eine Steuerordnungs
widrigkeit begangen oder hinsichtlich der im Absatz 1 
bezeichneten Gegenstände sich eines Bannbruchs oder 
einer Steuerhehlerei schuldig gemacht hat; 

2. soweit der AbgabepfUchtige Steuern verkürzt hat, die 
wegen der Veräußerung des nachgem~~deten Vorrat.sver
möcrens oder wegen de;.· bei der Veraußerung erzielten 
ErlÖse zu entrichten waren, oder soweit er in bezug auf 
diese Steuern eine Steuerordnungswidrigkeit began
gen hat. 
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(3) Verstöße gegen die Preis- und Bewirtschaftungsvor
schriften (§ 18 Absatz 4 Ziffer 1 Buchstabe b des Gesetzes) 
stehen im Zusamm.enhang mit dem. nachgemeldeten Vorrats
vermögen, soweit der Abgabepflichtige sie .in Verbind_ung 
mit den in Absatz 1 Ziffer 1 oder Absatz 2 Z1ffer 2 bezeich
neten Vorgängen oder durch andere Handlungen oder Unter
lassungen in bezug auf das nachgemeldete Vorratsverrn.ögen 
während der Dauer seines Eigentums oder Besitzes be
gangen hat. 

Zu § 18 Absatz 4 Ziffer 1 des Gesetzes 
§ 42 

Berichtigung dl'r An;pben über tlen Bestand 
des Vorratsvermögens 

Für die Nachmeldung des Vorratsvermögens (Berichti
gung der Angaben über den Bestand, Nachholung unter
lassener Angaben) gelten hinsichtlich des Inhalts, der Form 
und der Zuständigkeit die Vorschriften des Artikels IX des 
Anhangs zum Gesetz Nr. 64. 

§ 43 
Frist zur Berichtigung der Angaben über den Bestand 

des Vorratsvermögens 
(1) Die in § 18 Absatz 4 Ziffer 1 des Gesetzes vorgeschrie

bene allgemeine Frist zur Nachmeldung des verschwiegenen 
Vorratsvermögens (20. August 1949)1) ist eine Ausschlußfrist 
(§ 83 Absatz 1 Satz 3 der Reichsabgabenordnung). 

(2) Ist der Abgabepfliehtige ohne sein Verschulden ver
hindert, die Frist einzuhalten, so sind die Vorschriften über 
die Gewährung von Nachsicht (§§ 86, 87 und § 83 Absatz 2 
Satz 2 der Reichsabgabenordnung) entsprechend anzu-
wenden. 

§ 44 
Unverschuldete Nichtangabe von Vorratsvermögen 

bei der Bestandsaufnahme 
(1) Wenn den Abgabepflichtigen kein Verschulden daran 

trifft daß das Vorratsvermögen bei der Bestandsaufnahme 
nach' Artikel IX des Anhangs zum Gesetz Nr. 64 nicht ge
meldet wurde, so hat er, wenn er den nichtgemeldeten Teil 
des Vorratsvermögens bis zum 20. August 19491

) nachmeldet, 
folgende Wahl: 
1. Er kann die etwa nachzuerhebenden Steuern einschließ

lich des Säumniszuschlags nach Abschnitt I des Steuer
säumnisgesetzes vom 24. Dezember 1934 (Reichsgesetzbl. I 
S. 1271) und des etwa verwirkten Strafzuschlags nach 
Artikel XVI Absatz 6 des K,ontrollratsgesetzes Nr. 12 

· vom 11. Februar 1946 entrichten. 
2. Er kann statt dessen die Rechtswirkungen des § 18 Ab

satz 4 Ziffer 1 des Gesetzes für sich in Anspruch nehmen. 
(2) Gibt der Abgabepflichtige bis zum 20. August 19491

) 

nicht an, für welche der beiden in Absatz 1 bezeichneten 
Möglichkeiten er sich entschieden hat. so treten die Rechts
wirkungen des § 18 Absatz 4 Ziffer 1 des Gesetzes ein. 

§ 45 
Nachmeldung von Vorratsvermögen, das ein andet•et• 

in Besitz hatte 
(1) Wenn jemand, der Vorratsvermögen eines anderen 

am Stichtag der Bestandsaufnahme im Besitz hatte und 
diese Tatsache entgegen der im § 6 des Artikels IX des An
hangs zum Gesetz Nr. 64 angeordneten Verpflichtung nicht 
gemeldet hat, diese Meldung bis zum 20. August 1949 1

) nach
holt, so erlangt er Straffreiheit für die in § 18 Absatz 4 
Ziffer 1 Buchstabe b des Gesetzes aufgeführten Vergehen 
und Verstöße, die ihm selbst hinsichtlich des in Betracht 
komrnenden Vorratsvermögens des Abgabepflichtigen zur 
Last fallen. 

(2) Meldet der Abgabepflichtige selbst Vorratsvermögen, 
das ein anderer, ohne diese Tatsache zu melden, am Stich
tag der Bestandsaufnahme im Besitz hatte, bis zum 20. 
August 19491) nach, so bleibt der andere wegen ihrn selbst 
zur Last fallender Vergehen oder Verstöße (§ 18 Absatz 4 
Ziffer 1 Buchstabe b des Gesetzes) hinsichtlich dieses Vor
ratsvermögens straffrei. 

Zu § 18 Absatz 4 Ziffern 1 uml 2 des Gesetzes 

§ 46 

Rechtswirkungen ller Nachmeldung nur eines Teils 
des verschwiegenen Vorratsvermögens 

(1) Umfaßt die Nachmeldung nicht den ganzen Bestand 
an Vorratsvermögen, der bei der Bestandsaufnahme vorsätz
lich oder fahrlässig nicht angegeben worden ist, sondern 
nur einen Teil davon, so treten die Rechtswirkungen des 

§ 18 Absatz 4 Ziffer 1 des Gesetzes hinsichtlich des nach
gemeldeten Teils ein. 

(2) Hinsichtlieh des vorsätzlich oder fahrlässig nicht 
nachgemeldeten Teils des Vorratsvermögens gilt § 18 Ab
satz 4 Ziffer 2 des Gesetzes. Die in diesem Falle duPch den 
Abgabepflichtigen für die Zeit bis zum 20. Juni 1948 nach
zuentrichtenden Steuern (§ 18 Absatz 4 Ziffer 2 Buchstabe c 
des Gesetzes) werden wie folgt errechnet: 
1. Für jede Steuerart und für jeden Erhebungszeitratun 

werden die Steuerbeträge festgestellt, die der Abgabe
pflichtige bei steuerlicher Auswertung der im § 41 Ab
satz 1 aufgeführten Merkmale entrichten müßte, wenn 
diese statt auf das nachgemeldete Vorratsvermögen auf 
das ganze Vorratsvermögen bezogen würden. 

2. Von diesen .Beträgen werden die Steuerbeträge abge
zogen, die sich bei steuerlicher Auswertung der im § 41 
Absatz 1 aufgeführten Merkmale ergeben würden. wenn 
diese auf das bei der Bestandsaufnahme nach Artikel IX 
des Anhangs zum Gesetz Nr. 64 angemeldete Vorrats
vermögen zuzüglich des nachgemeldeten Vorratsver
nl.Ög'ens bezogen würden. 
(3) Säumniszuschläge und Strafzuschläge der in § 18 

Absatz 4 Ziffer 1 Buchstabe d des Gesetzes bezeichneten 
Art werden für die Zeit vor und nach dem 20. Juni 1948 
nur auf die nach Absatz 2 berechneten Steuerbeträge 
erhoben. 

Zu § 18 Absatz 5 Ziffer 3 des Gesetzes 

§ 47 
Form der Anzeige des Bestands an nichtgewerblichem 

Vorratsvermögen 
Für die Anzeige des Bestands an nichtgewerblichem Vor

ratsvermögen (§ 3 Absatz 1 Ziffer 3 Sätze 2 und 3 des Ge
setzes) genügt es, abweichend von § 42, wenn der Abgabe
pflichtige das Vorratsvermögen in der Vermögensanzeige 
und Selbstberechnung (§ 19 des Gesetzes) angibt. 

Zu § 18 Absätze 4 und 5 des Gesetzes 

§ 48 
Pauschalierung von Steuernachzahlungen und Zuschläge11 

Die Finanzämter können in den Fällen des § 44 Absatz 1 
Ziffer 1 im Einvernehmen mit dem Abgabepflichtigen die 
Besteuenmgsgrundlagen für die Nachzahlungen im Pauseh
weg ermitteln und die Steuernachzahlungen sowie die 
Säumniszuschläge und Strafzuschläge in Pauschbeträgen 
festsetzen. Das gleiche gilt für die Fälle des § 18 Absatz 4 
Ziffer 2 Buchstabe c und des § 18 Absatz 5 Ziffer 4 des 
Gesetzes, in denen verkürzte Steuern und verwirkte Zu
schläge nacherhoben werden. 

Zu § 19 des Gesetzes 

§ 49 
Fristverlängerung fiir die Selbstberechnung nur 

in Ausnahmefällen 
(1) Das. Finanzamt kann nur in besonders begründeten _,. 

Ausnahmefällen die Frist für die Verm.ögensanzeige und 
Selbstberechnung der Abgabe (§ 19 des Gesetzes) auf An-
trag verlängern. · 

(2) Wird neben der Fristverlängerung nach Absatz l 
auch eine Stundung gefordert. so muß diese besonders be
antragt und begründet werden. 

§ 50 

Gesonderte Angabe von Forderuug·en un<l Schulden 
Die Forderungen, die nach § 27 Absatz 1 Ziffer 1 dem 

Vorratsvermögen zuzurechnen sind, sind beim Vorratsver
mögen gesondert anzugeben. Entsprechendes gilt für die 
Schulden und Verbindlichkeiten. die nach § 27 Absatz 2 
Ziffer 1 vom Vorratsvermögen abzusetzen sind. 

§ 51 
Gesonderte Festellung bei Personengesellschaften 

(1) Die Verpflichtung zur Anzeige des Bestands und des 
Werts des gesamten abgabepflichtigen Vermögens nach 
Maßgabe des § 19 Ziffer 1 des Gesetzes obliegt bei offenen 
Handelsgesellschaften, Kommanditgesellschaften und ähn
Hchen • Gesellschaften, bei denen . die Gesellschafter als 
Untet·nehrner (Mitunternehmer) anzusehen sind, neben den 
Gesellschaften auch der Gesellschaft. Sie hat dabei mit
zuteilen, in. welcher Weise sich das Vermögen auf die ein
zelnen Gesellschafter verteilt. 

I) Durch Anordnung des Direktors der Verwctltung für Finanzen vom 8. August 1949 (vgl, s. 221l) geändert in: "20. Oktober 1949'', 
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(2) Absatz 1 gilt entsprechend für die Berechnung des 
Reuezuschlags nach § 19 Ziffer 2 des Gesetzes. 

(3) Die Anzeigen nach den Absätzen 1 und 2 sind an das 
für die Gesellschaft zuständige Betriebsfinanzamt zu rich
ten. Dieses hat eine gesonderte Feststellung unter sinn
gemäßer Anwendung der §§ 215, 216, 218 und 219 der 
Reichsabgabenordnung zu treffen. 

§ 52 
Sondervermögen 

(1) In den Fällen, in denen zur Zeit der Vermögens
anzeige (§ 19 des Gesetzes) die Person, der abgabeptlichtiges 
Vermögen zuzurechnen ist. oder in denen das rechtliche 
Schicksal dieses Vermögens ungewiß ist und aus diesem 
Grunde durch Anordnung der Militärregierung oder deut
scher Behörden ein Treuhänder oder Verwalter zur Ver
waltung des Vermögens bestellt ist oder das Vermögen der 
Anzeigepflicht und Vermögenssperre unterliegt, ist das Ver
mögen vorläufig gesondert zur Soforthilfeabgabe heranzu
ziehen. 

(2) Die Person oder die Dienststelle, der die Verwaltung 
des Vermögens zur Zeit der Vermögensanzeige obliegt, hat 
in sinngemäßer Anwendung der §§ 104, 105 und 106 der 
Reichsabgabenordnung die Erklärung für das Vermögen ab
zugeben und die sich daraus ergebende Abgabe aus den 
Mitteln des Vermögei1s zu entrichten. Sie ist verpflichtet, 
dem Finanzamt Mitteilung zu machen, sobald dr;rjenige 
feststeht, dem das Vermögen zuzurechnen ist (Absatz 3). 

(3) Wird in den Fällen des Absatzes 1 die Ungewißheit 
durch Entscheidung der zuständigen Stelle oder durch Eini
gung beseitigt, so ist derjenige. dem das Vermögen zuge
sprochen wird. für die Abgabe so zu behanddn. wie wenn 
er bereits am Währungsstichtag Eigentümer des Vermögens 
gewesen wäre. Die bisher für das Vermögen geleisteten 
Abgaberaten sind anzurechnen oder, wenn die im Satz 1 
bezeichnete Person oder das ihr zugesprochene Vermögen 
nroht abgabepflichtig ist, zu erstatten. Soweit die Befreiung 
von der Abgabepflicht gemäß § 5 des Gesetzes von dem 
Zweck abhängt, für den ein Vermögensgegenstand benutzt 
wird, ist in den Fällen der Rückerstattung eines entzoge
nen Vermögensgegenstands seine Benutzung zur Zeit der 
Entziehung maßgebend. 

(4) War die im Absatz 3 bezeichnete Person bereits für 
anderes abgabepflichtiges Vermögen zur Abgabe heran
gezogen worden, so ist die bisherige Festsetzung ohne Rück
sicht auf ihre Rechtskraft entsprechend zu berichtigen. Die 
Berichtigungsfestsetzung ist selbständig anfechtbar. soweit 
die Änderung reicht. 

(5) Bestand die Ungewißheit (Absatz 1) am Währungs
stichtag und ist sie vor der Vermögensanzeige weggefallen, 
so hat derjenige, dem das Vermögen zugesprochen ist" das 
Vermögen anzuzeigen. Er ist für die Abgabe so zu behan
deln, wie wenn er bereits am Währungsstichtag Eigentümer 
des Vermögens gewesen wäre. Absatz 3 Satz 3 gilt ent
Sprechend. 

Zu § Z1 des Gesct::es 
§ 53 

Zuständiges Finanzamt. Grumlsatz 
Zuständig ist das Finanzamt. dem die Besteuerung nach 

dem Vermögen im Währungsgebiet obliegt. 

§ 51 
Zuständiges l"inanzamt in besonderen Fällen 

(1) Erstreckt sich in den Fällen des § 1 Absatz 2 das ab
gabepflichtige Vermögen von Gebietskörperschaften oder 
anderen Körperschaften des öffentlichen Rechts Über die 
Bezirke mehrerer Finanzämter, so bestimmt der Oberfinanz
präsident oder die sonstige den Finanzämtern übergeord
nete Dienststelle das zuständige Finanzamt. 

2) Für die Deutsche Reichsbahn und die Betriebsvereini
gung der Südwestdeutschen Eisenbahnen sowie die Deutsche 
Post bestimmt der Oberfinanzpräsident oder die sonstige 
dem Finanzamt übergeordnete Dienststelle nach Anhörung 
der beteiligten Direl<tionen das zuständige Finanzamt. 

§ 55 

Znstcllung·Gbcvolhnächtigtc und Anzeigepflichten für 
Ab<c.ahepflielliige außcdmlb des \Vi.ihrungsgebiets 

(1) Ab~:;:,bepflichtige, die ihren Wohnsitz oder gewöhn
lichen Aufenthalt oder ihre Geschäftsleitung außerhalb des 
Wühnmgsgebiets haben. haben dem Finanzam.t auf Verlan
gen einen Vertreter im Währungsgebiet zu bestellen, der 

ermächtigt ist, Schriftstücke zu empfangen, die für sie be
stimmt sind. Unterlassen sie dies, so gilt ein Schriftstück 
mit der Aufgabe zur Post als zugestellt, selbst wen11 es als 
unbestellbar zurücldwmmt. 

(2) Ist bereits ein ständiger Vertreter mit allgemeiner 
Vollmacht im Währungsgebiet bestellt, so gilt er als Zu
stellungsbevol!nl.iichtigter auch für das die Sofül'thilfeabgabe 
betreffende Verfahren. 

(3) Befindet .sich abgabepflichtiges Vermögen, das einem 
in Absatz 1 bezeichneten Abgabepflichtigen gehört, iln Be
zirk mehrerer Finanzämter des Währungsgebiets, so hat der 
Abgabepflichtige die durch § 19 des Gesetzes vorgeschrie
bene Vermögensanzeige und Selbstberechnung bei dem Fi
nanzamt einzureichen, in dessen Bezirk sich der nach seiner 
Berechnung wertvollstEl_Teil des Vermögens befindet. Den 
anderen im Satz 1 bezeichneten Finanzämtern des Wäh
rungsgebiets hat der Abgabepflichtige bis zum 20. August 
1949 1

) mitzuteilen, bei welchem Finanzamt er die Vermögens
anzeige und Selbstberechnung eingereicht hat. oder bei 
Fristverlängerung (§ 49) einreichen wird. 

(4) Bestehen Zweifel darüber, welches von mehreren im 
Gebiet verschiedener Länder gelegenen Finanzämtern zu
ständig ist, so kann auf Antrag einer Landesregierung der 
Direktor der Verwaltung für Finanzen im Benehmen mit 
den beteiligten Landesregierungen das zuständige Finanz
amt bestimmen.-

(5) Die Absätze 1 bis 4 gelten entsprechend für Per
sonengesellschaften (§ 51). 

§ 56 
Haftung bei Übergang von Vermögen einei' Jl~örperschaft. 

Entflechtung 
(1) Geht nach dem Währungsstichtag abgabepf!ichtiges 

Vermögen einer Körper;schaft im ganzen oder in Teilen, 
die wirtschaftlich einem selbständigen Betrieb gleichgeach
tet werden können, auf mehrere andere Personen oder eine 
andere Person über, so haften die Nachfolger als Gesamt
schuldner für die Abgabe. Als Nachfolger gelten die über
nehmenden Personen und, wenn die Körperschaft bestehen 
bleibt, auch diese. 

(2) Jeder Nachfolger kann Aufteilung der Abgabeschuld 
bei dem für die Körperschaft (Absatz 1) zuständigen Finanz
amt verlangen; die Aufteilung kann auf Antrag auch für die 

·Vergangenheit ausgesprochen werden. Die Aufteilung hat 
nach dem Verhältnis der Steuerwerte zu erfolgen, die der 
Berechnung der Abgabe zugrunde liegen; bei Bestehen von 
Umstellungsgrundschulden sind die Zinsen und Tilgungs
betrbige dem Nachfolger anzurechnen, auf den das belastete 
Grundstück übergeht. Beantragen die Nachfolger nach ge
meinsamem Plan eine andere Aufteilung, so kann das Fi
nanzamt die Aufteilung entsprechend vornehmen. 

(3) Im Aufteilungsverfahren sind alle Nachfolger zu 
hören. Der Aufteilungsbescheid wirkt für und gegen alle 
Nachfolger. Jedem Nachfolger stehen die Rechtsmittel des 
§ 20 des Gesetzes zu. 

(4) JVIit der Rechtskraft des Aufteilungsbescheids haftet 
jeder Nachfolger nur für den im Aufteilungsbescheid ange
gebenen Teil der Abgabe. 

(5) Ändert sich die Abgabe der Körperschaft (Abs. 1), 
so sind für die Berichtigung des Aufteilungsbescheids die 
Vorschriften des § 218 Absatz 4 der Reichsabgabenordnung 
entsprechend anzuwenden. 

(6) Mit der Rechtskraft des Aufteilungsbescheids geht die 
örtliche Zuständigkeit auf die für die Nachfolger zustän
digen Finanzämter über. 

§ 57 

Pauschalierung in Sonderfällen 
Der Direktor der Verwaltung für Finanzen des Vereinig

ten Wirtschaftsgebiets kann in den Fällen, in denen die 
Ermittlung der Abgabegrundlagen mit besonderen Schwie
rigkeiten verbunden ist (z. B. bei der Deutschen Reichs
bahn), im Einvernehmen mit dem. Abgabepflichtigen die 
Abgabegrundlagen ganz oder teilweise im Pauschwege er
ri1itteln und die Abgabe in einem Pauschbetrag festsetzen. 

§ 58 
Verwaltungshilfe 

Die Gemeindebehön1en, insbesondere die Grundsteuer
behörden, sind verpflichtet, den Finanzämtern jede erfor
derliche Aus!mnft und Hilfe zu leisten (§§ 25 und 188 der 
Rcichsabgabenordnung). Sie haben insbesondere auf Anfor
dern auch ihre technischen Einrichtungen (KGrteicn. Adrcs
sier<emlagcn usw.) zur Verfügung zu stellen. 

1) Durch Anordnung des Direktors der VerwR1tung für Finanzen von1 8. August Hl49 (vgl, ·S. 22D) gefindert in: "20. Oktobe::r 18·19". 



222 Nr. 28 - Tag der Ausgahe: 18. August 1949 

Zu §§ 21 und 22 des· Gesetzes 
§ 59 

Stnnchtno; de!' Abgabe 
(1) Für die Abgabe kommt nicht ein Erlaß, sonelern ledig

lich eine Stundung in Betracht. 
(2) Über Anträge auf Stundung der Abgabe ist nach den 

Verhältnissen am Fälligkeitstag zu entscheiden. 
(3) Zahlungsunfähigkeit als Stundungsgrund ist insbe

sondere dann anzunehmen, wenn der Abgabepflichtige 
weder über die zur Entrichtung der Abgabe erforderlichen 
flüssigen Mittel (Geld, Guthaben, fällige Forderungen) ver-
fügt, noch sie sich auf zurnutbare Weise, z. B. durch Ver
äußerung von Vermögensteilen, beschaffen kann. 

(4) Als zumutbar gilt unter anderem insbesondere auch 
die Veräußerung entbehrlichen Hausrats. Bei gewerblichen 
Betrieben ist die Veräußerung von Vermögensteilen in der 
Regel dann zumutbar, wenn es sich um Waren oder Fertig
erzeugnisse handelt. Eine Stundung der Abgabe kommt also 
z. B. insoweit nicht in Betracht, als die Mittel zur Entrich
tung der Abgabe durch Veräußerung leicht absetzbarer 
Waren oder Fertigerzeugnisse beschafft werden können. Als 
zumutbar gilt auch die Veräußerung solcher Anlagegegen
stände des Betriebsvermögens, mit deren Ausnutzung in ab
sehbarer Zeit nicht zu rechnen ist. 

§ 60 
Besondere Berücksichtigung von erlittenen Schäden 
Ist der Abgabepflichtige durch erhebliche Schäden oder 

durch Kriegsfolgeschäden im Sinne des § 31 des Gesetzes 
und des § 21 dieser Verordnung (Währungsschäden, Flücht
lingsverluste, Kriegssachschäden. Verluste der politisch 
Verfolgten, Schäden durch Demontagen, Restitutionen usw.) 
in eine seine Existenz bedrohende Notlage geraten, so ist 
bei der Prüfung seiner Zahlungsfähigkeit auf notwendige 
Maßnahmen des Abgabepflichtigen zur Sicherung seiner 
Existenz Rücksicht zu nehmen. Bei juristischen Personen 
gilt als die Existenz bedrohende Notlage sinngemäß der Fall, 
daß die Einziehung der Abgabe auch nach Einsatz aller 
eigenen Mittel unmittelbar zur völligen oder teilweisen 
Stillegung des Betriebs führen würde. Bei Flüchtlingsbetrie
ben und Schwerbeschädigtenbetrieben istbei der Einziehung 
der Abgabe auf die erschwerten Verhältnisse, unter denen 
diese Betriebe arbeiten, Rücksicht zu nehmen. 

§ 61 
Stundung bei Nichtabwälzbarkeit im Innenverhältnis 

(1) Gehören zum abgabepflichtigen Vermögen eines Un
ternehmens Gegenstände, bezüglich deren dem Abgabe
pflichtigen am Fälligkeitstag eine amtliche Mitteilung zu
gegangen war, daß Ansprüche eines anderen~ Staats auf 
Übereignung oder Rückübereignung schweben (z. B. Ge
genstände, die durch Demontage oder Restitution bedroht 
sind; X-Schiffe), und übersteigt der Gesamtwert dieser 
Gegenstände 10 v. H. des Anlagevermögens nach§ 11 Ziffer 2 
des Gesetzes, so ist derjenige Betrag der Abgabe zu stun
den, um den sie sich ermäßigen würde, wenn die Gegen
stände nicht zum abgabepflichtigen Vermögen gehören wür
den. 

(2) Wird in den Fällen des Absatzes 1 der Anspruch auf 
Übereignung oder Rückübereignung eines bei der Stun
dung berücksichtigten Gegenstands aufgegeben, so hat das 
Unternehmen dies dem Finanzamt unverzüglich anzuzeigen. 
Die im Hinblick auf diesen Gegenstand gestundeten Be
träge der Abgabe sind am nächsten Fälligkeitstag nachzu
entrichten. 

Zu § 23 des Gesetzes 
§ 62 

Stundung bei Nichtabwälzbarkeit im Innenverhältnis 
Dem Abgabepflichtigen ist bis zur Höhe des Teils der 

allgemeinen Soforthilfeabgabe, der nach § 23 des Gesetzes 
auf den Berechtigten abgewälzt werden kann, Stundung zu 
gewähren, wenn im Falle der Abwälzung der Berechtigte 
und im Falle der Nichtabwälzung der Abgabepflichtige 
selbst in eine die Existenz bedrohende Notlage geraten 
würde. 

Zu § ~!4 Absatz 1 des Gesetzes 
§ 63 

Anrechnung der Zinsen und Tilgungsbeträge 
(1) Die Zinsen und Tilgungsbeträge, die für die auf Grund 

des Gesetzes zur Sicherung von Forderungen für den La
. stenausgleich vom 2. September 1948 (Gesetz- und Verord-

nungsblatt des Wirtschaftsrats S. 87) entstandenen Grund
schulden (Umstellungsgrundschulden) zu leisten sind. wer
den wie folgt behandelt: 
1. Bei der Selbstberechnung der Abgabe: 

a) Der Abgabepflichtige hat bis zum 20. August 19491) 

anzugeben: 
die Höhe der Umstellungsgrundschulden, 
den Zinssatz und den Tilgungssatz (bei Tilgungshypo
theken gegebenenfalls auch den Nennbetrag der Um
stellungsgrundschuld, aus dem die Jahresleistung be
rechnet wird), 
den Betrag, der auf die Zeit vom 1. April1949 bis zum 
31. M~irz 1950 entfallenden Leistungen (Zinsen und 
Tilgungsbeträge) ohne Abzug von gestundeten oder 
ausgesetzten Leistungen. 
die Stellen, an die er die Leistungen zu entrichten hat 
(grundschuldverwaltende Stellen). 

b) Der Abgabepflichtige kann die Abgabe, die er für die 
Zeit vom 1. April 1949 bis zum 31. März 1950 zu leisten 
hat, soweit sie auf Grundbesitz entfällt, um den vol
len Betrag der auf denselben Zeitraum entfallenden 
Leistungen kürzen. Dabei sind Leistungen, die nach 
§ 5 Absatz 3 der Verordnung zur Durchführung des 
Gesetzes zur Sicherung von Forderungen für den 
Lastenausgleich vom 7. September 1948 (Gesetz- und 
Verordnungsblatt des Wirtschaftsrats S. 88) als ge
stundet gelten, vorläufig auf die Abgabe anzurechnen. 
Zinsen, die auf Grund des § 5 Absatz 4 der Verord
nung erlassen sind, und Tilgungsbeträge, deren Ein
ziehung auf Grund der genannten Bestimmung aus
gesetzt ist, können entsprechend den Vorschriften des 
Absatzes 3 auf Abgaberaten angerechnet werden, die 
auf denjenigen Grundbesitz entfallen, auf dem die in 
Betracht kommenden Umstellungsgrundschulden 
ruhen und dessen Einheitswert nach § 9 des Gesetzes 
im ;Hinblick auf Kriegsschäden gemindert worden ist. 

c) Der nach der Kürzung verbleibende Betrag der all
gemeinen Soforthilfeabgabe ist an den einzelnen Fäl
ligkeitsterminen nach § 17 des Gesetzes zu entrichten. 

2. Bei Nachprüfung der Selbstberechnung durch das. Fi
nanzamt: 
a) Zwecks Feststellung der nach § 24 Absatz 1 des Ge

setzes anrechnungsfähigen Leistungen hat d!e grund
schuldverwaltende Stelle dem Schuldner bis zum 31. 
Dezember 1949 eine Bescheinigung in zweifacher Aus
fertigung auszustellen, die folgende Angaben enthält: 
Bezeichnung des verpfändeten Grundbes!tzes, 
Nennbetrag der Umstellungsgrundschuld, aus dem die 
Jahresleistung berechnet wird, 
den Betrag, der auf die Zeit vom 1. April 1949 bis 
zum 31. März 1950 entfallenden Leistungen (Zinsen 
und Tilgungsbeträge) ohne Abzug von gestundeten 
oder ausgesetzten Leistungen. 

b) Der Abgabepflichtige hat eine Ausfertigung dieser Be
scheinigung bis zum 31. Januar 1950 seinem zuständi
gen Finanzamt einzureichen. Das Finanzamt hat nach 
Prüfung der ihm eingereichten Unterlagen gegebenen
falls den auf Grund der Selbstberechnung vorläufig 
zum Soll gestellten Abgabebetrag zu berichtigen. So
weit die Bescheinigung nicht fristgemäß vorgelegt 
wird, hat das Finanzamt von einer Anrechnung der 
Leistungen nach Ziffer 1 b abzusehen oder eine be
reits angeordnete Anrechnung aufzuheben. 

(2) Der Abgabepflichtige hat bis zum 30. Juni 1950 sei
nem zuständigen Finanzamt Bestätigungen der grundschuld
verwaltenden Stellen darüber einzureichen: 
1. welche Zinsen und Tilgungsbeträge er in der Zeit vom 

1. April 1949 bis zum 31. März 1950 für die Zeit ab 
1. April 1949 tatsächlich entrichtet hat; 

2. welche Zinsen ihm für die Zeit vom 1. April 1949 bis zum 
31. März 1950 erlassen worden sind und für welche auf 
diesen Zeitraum entfallenden Tilgungsbeträge die Ein-
ziehung ausgesetzt worden ist. _ 

In jeder Bestätigung ist anzugeben, auf welche Einheit des 
Grundbesitzes sie sich beziehen. 

(3) Das Finanzamt hat d~e in den Bestätigungen ange
gebenen. Beträge wie folgt zu behandeln: 
1. Die in Absatz 2 Ziffer 1 bezeichneten Beträge sind .auf 

die Abgabe anzurechnen, die auf den gesamten Gnmd
besitz des Abgabepflichtigen entfällt. Übersteigen die 
anrechenbaren Beträge die im Erhebungszeitraum zu 
entrichtende Abgabe, so ist der Mehrbetrag auf die Ab
gabe für spätere Erhebungszeiträume anzurechnen so
weit er nicht nach § 26 Absatz 2 des Gesetzes bei der 

1) Durch Anordnung des Direktors der Verwaltung für Finanzen vom 0. August 1949 (vgl. S. 229) geändert ;n: "20. Oktober 1949". 
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Ermittlung des Einkommens und des Gewerbeertrags ab
gezogen worden ist. 

2. Die in Absatz 2 Ziffer 2 bezeichneten Beträge sind nur 
von der Abgabe abzusetzen, die auf denjenigen Grund
besitz entfällt, auf dem die in Betracht kommenden Um
stellungsgrundschulden ruhen urid dessen Einheitswert 
nach § 9 des Gesetzes im Hinblick auf Kriegsschäden 
gemindert worden ist. Die Abgabe gilt insoweit als ge
stundet. 
(4) Als Tilgungsbeträge gelten alle planmäßigen und 

außerplanmäßigen Kapitalrückzahlungen. 
(5) Als Grundbesitz im Sinne dieser Bestimmungen gelten 

auch im Schiffsregister eingetragene Schiffe und Schiffs
- bauwerke im Sinne des Gesetzes vom' 15, November 1940 

(Reichsgesetzbl. I S. 1499) sowie Bahneinheiten. 

§ 64 
Anrechnung der Zinsen und Tilgungsbeträge 

bei Veräußerung 
Ist ein mit einer Umstellungsgrundschuld belastetes 

Grundstück veräußert worden, so gelten die Zahlungen, die 
der Erwerber auf die Umstellungsgrundschuld leistet, für 
die Anwendung der Vorschriften über die Soforthilfeabgabe 
als Zahlungen des Veräußerers. 

Zu § 28 Ziffern 1 und 2 des Gesetzes 
§ 65 

Einlösung von Beschaffungsscheinen 
In den Richtlinien des Verwaltungsrats nach § 70 des 

Gesetzes kann vorgesehen werden, daß Urkunden, die nach 
diesen Richtlinien den Geschädigten zum Bezug von Be
darfsgegenständen im· Rahmen der Soforthilfe ausgehändigt 
werden (Beschaffungsscheine), zur Entrichtung der Sofort
hilfeabgabe und anderer Abgaben in Zahlung genommen 
.werden. 

Zu § 28 Ziffer 3 des Gesetzes 
§ 66 

Vergünstigung bei Verpachtung land- und forstwidschaft· 
lieber Betriebe an Fliichlinge 

(1) Wird in der Zeit vom 1. April 1949 bis zum 30. Sep
tember 1950 ein land- und forstwirtschaftlicher Betrieb im 
Sinne des Reichsbewertungsgesetzes an Flüchtlinge (§ 31 
Ziffer 1 des Gesetzes) auf mindestens 9 Jahre verpachtet, 
so bleibt die auf den Betrieb entfallende Soforthilfeabgabe 
unerhoben. Das gilt nur, wenn das Landwirtschaftsamt den 
Pachtvertrag genehmigt und die zuständige Siedlungs
behörde oder eine von ihr beauftragte Stelle auf Grund der 
vom Präsidenten des Hauptamts für Soforthilfe für die In
anspruchnahme dieser Vergünstigung aufgestellten Richt
linien dem Pachtvertrag zugestimmt hat. Die Vergünstigung 
beginnt mit dem Anfang des Kalendervierteljahrs, das dem 
folgt, in dein der Betrieb an den Flüchtling zur Bewirtschaf
tung übergeben wird. Die Vergünstigung entfällt, wenn das 
Pachtverhältnis vor Ablauf von 9 Jahren nach der Über-

ANLAGE 1 

Umrechnungslabelle fiir ausl1indis1Jhe 'Vährungen 
(auf der Basis US-Dollar 0.30 = DM 1.- nach dem Stich
tag vom 31. Dezember 1948) 
Land Währung Dl\'1 

Afghanistan 100 Afghani 25.56 
Aegypten 1 Pfund 13.77 
Aethiopien 1 Dollar 1.34 
Argentinien 1 Peso 0.69 
Australien 1 Pfund 10.74 
Belgien 100 Franken 7.60 

Belgis eh Kongo 100 Franken 7.60 
Bolivien 100 Boliviano 7.93 
Brasilien 100 Cruzeiros 18.01 
Bulgarien 100 Lewa l.16 
Chile 100 Peso 10.75 
Costa Rica 1 Colon 0.59 
Dänemark 100 F:ronen 69.45 
Dominikauische Republik 1 .Peso 3.33 
Ekuador 100 Sucre 24.69 
EI Salvador 1 Colon 1.33 
Finnland 100 Finnmarl: 2.45 
Frankreich 100 Franken 1.25 

Algerien 100 Franken 1.25 
Tunis 100 Franken 1.25 
Marokko lOD Franken 1.25 

gabe erlischt, mit dem Ende des Kalendervierteljahrs, in 
dem das Pachtverhältnis endet. Beruht jedoch das Erlöschen 
auf einem Umstand, den der Verpächter zu vertret.en hat, 
so entfällt die Vergünstigung mit rückwirkender Kraft. 

(2) Der unmittelbaren Verpachtung an einen Flüchtling 
wird gleichgestellt die Verpachtung an ein anerkanntes ge
meinnütziges· Siedlungsunternehmen im Sinne des Reichs
siedlungsgesetzes oder an ein anderes Unternehmen im 
Sinne des § 5 Ziffer 9 des Soforthilfegesetzes zum Zwecke ' 
der Weiterverpachtung an einen Flüchtling. 

(3) Die Absätze 1 und 2 gelten entsprechend für die Ver
pachtung von Teilen land- und forstwirtschaftlicher Be
triebe. 

(4) Die Beträge, die nach den Absätzen 1 bis 3 unerhoben 
bleiben, werden auf die im § 25 des Gesetzes bezeichneten 
Abgaben so angerechnet, als ob sie entrichtet wären. 

Zu § 29 des Gesetzes 
§ 67 

Vorrang dinglicher Sicherungen 
(1) Liegen die Voraussetzungen für die Einräumung eines 

später gegebenenfalls einzutragenden Vorrangs vor, so er
teilt das Finanzamt auf Antrag einen schriftliChen Bescheid, 
daß dem zur Sicherung eines volkswirtschaftlich er
wünschten Investitionskredits zu bestellenden Grundpfand
reoht der Vorrang vor etwaigen dinglichen Belastungen des 
in Betracht kommenden Grundbesitzes zur Sicherung der 
Abgaben, auf die die Soforthilfeabgabe angerechnet wird, 
eingeräumt werden wird. Auflagen, von deren Erfüllung die 
Einräumung des Vorrangs nach § 29 Absatz 1 Satz 3 des 
Gesetzes abhängig gemacht wird, sind in dem Bescheid an
zugeben; die Einräumung des Vorrangs darf später nicht 
von der Erfüllung weiterer Auflagen abhängig gemacht 
werden. Zustänqig ist das Belegenheitsfinanzamt, bei Schif
fen, Schiffsbauwerken und Bahneinheiten das Betriebs
finanzamt. 

(2) Eine auf Grund der Verordnung zur Durchführung 
des Gesetzes zur Sicherung von Forderungen für den La
stenausgleich vom 7. September 1948 (Gesetz .. und Verord
nungsblatt des Wirtschaftsrats S. 88) bewilligte Vorrangs-. 
einräumung gilt zugleich auch als Einräumung des Vorrangs 
vor etwaigen anderen Belastungen des in Betracht kom
menden Vermögengegenstands zur Sicherung der Abgaben, 
auf die die Soforthilfeabgabe angerechnet wird, ohne daß 
es einer erneuten Prüfung oder eines schriftlichen Bescheids 
des Finanzamts (Absatz 1) bedarf. 

Bad Romburg v. d. H., den 8. August 1949 

Der Direktor 

der Verwaltung für Finanzen 

des Vereinigten Wirtschaftsgebkts 

Hartmann 

Franz. Kolonien in Afrika 
Frz. Kol. im Stillen Ozean 
Franz. Vorderindien 
Franz. Indochina 

Griechenland 
Großbritannien 

Britisch Westafrika 
Britisch Ostafrika 
Rhodesien 
Bahama-Inseln 
Bermuda-Inseln 
Falkland-Inseln 
Gibraltar 
Jamaica 
Malta 
Cypern 
B1itisch-Westindien 
Britisch-Honduras 
Britisch-Nord-Borneo 

Malaia 
Sarawak 
Hongkong 
Mauritius 
Sesehelien 
Fidschi-Inseln 
Tonga-Inseln 
Guatemala 
Honduras 

100 C. F. A. Franken 
100 C F. P. Franken 

1 Rupie 
1 Piaster 

100 Drachmen 
1 Pfund 
1 Pfund 
1 Schilling 
1 Pfund 
1 Pfund 
1 Pfund 
1 Pfund 
1 Pfund 
1 Pfund 
1 Pfund 
1 Pfund 
1 W. I. Dollar 
1 Dollar 
1 Dollar 
1 Dollar 
1 Dollar 
1 Dollar 
1 Rupie 
1 Rupie 
1 Pfund 
1 Pfund 
1 Quetzal 
1 Lempira 

2.50 
6.63 
1.-
0.21 
0.03 

13.43 
13.43 

0.67 
13.43 
13.43 
13.43 
13.43 
13.43 
13.43 
13.43 
13.43 
2.79 
3.33 
1.56 
1.56 
1.56 
0.83 
1.-
1.-

12.10 
10.72 

3.33 
1.66 
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Indien 1 Rupie 1.-
Irak 1 Dinat· 13.43 
Iran 100 Rial 10.33 
Irland 1 Pfund 13.43 
Island 100 Kronen 51.37 
Italien 100- Lire 0.58 
Japan 100 Yen 1.23 
Jugoslawien 100 Dinare 6.66 
Kanada 1 Dollar 3.33 
Kolumbien 1 Peso 1.90 
Kuba 1 Peso 3.33 
Libanon 1 Pfund 1.52 
Luxemburg 100 Franken 7.60 
Mexiko 1 Peso 0.68 
Niederlande 100 Gulden 125.65 

Surinam und Cura<;ao 100 Gulden 176.75 
Nikaragua 1 Cordoba 0.66 
Norwegen 100 Kronen 67.16 
Österreich 100 Schillinge 33.33 
Palästina 1 Pfund 13.43 

ANLAGE 2 

zur Durchführungsverordnung zum Ersten Teil des 
Soforthilfegesetzes 
Zusammenstellung 

der am 31. August 1948 bewirtschafteten Lebensmittel, auf 
die die Sonderregelung des § 38 Absätze 2 und 3 anzu
wenden ist. 

Soweit in der nachstehenden Zus-ammenstellung Erzeug
nisse aufgeführt sind, die auch als Futtermittel oder Saatgut 
Verwendung finden, gilt die Sonderregelung nur insoweit, 
als die Erzeugnisse für die menschliche Ernährung bestimmt 
waren. 
Getreide: 

Roggen, Weizen, Spelz (Dinkel, Fesen), Emer, Einkorn, 
Gerste. Hafer, Buchweizen, Hirse, Mais (Welschkorn, 
türkischer Weizen und Kukuruz), Dari sowie Gemenge, 
auch aus Hülsenfrüchten mit Getreide, sowie Erzeugnisse 
aus diesen Früchten; 

Brotgetreide: 
Roggen, Weizen. Spelz (Dinkel, Fesen), Emer und Ein

korn, auch im Gemenge, sowie Erzeugnisse aus diesen 
Früchten. Als Erzeugnisse aus Brotgetreide gelten auch 
Brot, Backwaren (mit Ausnahme von Dauerbackwaren) 
und Teigwaren; 

HiUsenfriichte: 
Erbsen, Bohnen, Linsen, Ackerbohnen, Wicken und 

Gemenge aus Hülsenfrüchten sowie Erzeugnisse aus 
diesen Früchten; 

Sonstige landwirtschaftliche Erzeugnis~e: 
Reis. Kaffee-Ersatz und -zusatzmittel, ohne Rücksicht 

auf ihren Ursnrungsort, sowie sclrwarzer und grüner Tee; 
Nährmittel, 1\:indernährmittel; 
Tiere: 

Rindvieh einschl. Kälber, Schafe, Schweine, Schlacht
pferde; 

Tierische Erzeugnisse: 
Fleisch von Rindvieh (einschl. Kälbern), Schafen, 

Schweinen. Pferden, die bei deren Schlachtung anfallende 
Nebenausbeute und die aus diesen Tieren hergestellten 
Fleischwaren; 

Milch (von Kühen); 
Milcherzeug-nisse (von Kühen): 

Butter, Butterschmalz, Käse jeder Art, einschl. 
Schmelzkäse. Käsezubereitungen und Quark, 
alle SztUermilchsorten (Sauermilch, Joghurt, Kefir u. ä.), 
entrahmte Frischmilch, saure Magermilch, Magermilch
Joghurt, Magermilch-Kefir u. ä., Buttermilch, geschla
gene Buttermilch, Sahne in jeder Form, 
Milch- und Sahnedauerwaren (sterilisierte Mi_lch und 
Sahne), eingedickte Milch und eingedickte Magermilch, 
gezuckert und ungezuckert, Milchpulver, Sahnepulver, 
Pulver aus entrahmter Milch, Buttermilchpulver, Kasein 
jeder Art, 
Milchzucker, 
unter Verwendung von Vollmilch oder entrahmter Milch 
hergestellte Milchmischgetränke, 
Milcheiweißerzeugnisse jeder Art (z. B. schlag- und back
fähiges Milcheiweiß, Zieger u. ä.); 

Volleipulver; 

Panama 1 Balboa 3.33 
Paraguay 1 Guarani 1.07 
Peru 1 Sol 0.51 
Philippinen 1 Peso 1.66 
Polen 100 Zloty 0.83 
Portugal 100 Escudo 13.43 
Rumänien 100 Leu 2.22 
Schweden 100 Kronen 92.73 
Schweiz 100 Franken 77.43 
Spanien 100 Peseten 30.46 
Südafrikanische Union 1 Fund 13.43 
Syrien 1 Pfund 1.52 
Tschechoslowakei 100 Kronen 6.66 
Türkei 1 Pfund 1.19 
UdSSR 100 Rubel 62.86 
Ungarn 100 Forint 28.66 
Uruguay 1 Peso 1.51 
Venezuela 1 Bolivar 0.99 
Verein. Staaten v. Amerika 1 Dollar 3.33 

Öle und Fette: 

,. Ölsämereien und Ölfrüchte (Stat. Warenverz. 13 bis 
17), tierische Fette (Talg, Schmalz und Speck - Stat. 
Warenverz. 109, 126 bis 128 -), Knochenfette (aus Nr. 130 
Stat. Warenverz.), Tran (nicht gehärtet - Stat. Waren
verz. Nr. 131 -), fette Öle mit Ausnahme von Holzöl 
und Rizinusöl (Stat. Warenverz. Nr. 166, 167), pflanzl. 
Fette (Stat. Warenverz. 168, 171), 
Margarine, Kunstbutter, pflanzlicher Talg (Stat. Waren
verz. 205), 
gehärtete Fette, Öle und Trane (Stat. Warenverz. 207 A), 
Kunstspeisefette (Stat. Warenverz. 207 B), 
sowie alle weiteren aus solchen Erzeugnissen durch 
Mischung, Be- oder Verarbeitung gewonnenen Öle, 
Fette oder fetthaltigen Zubereitungen; 

Kartoffeln; 
Rartuffelerzeugnisse (mit Ausnahme von Spiritus): 

Kartoffelflocken Trockenkartoffeln, Kartoffelwalz-
mehl u. ä.; · 

Stäl'l>e und StäriH·veredelungset·zeugnisse: 
Trockenkartoffelstärke und deren Veredelungserzeug

nisse, Roh- oder Feuchtstärke 
Glukose (Stärkezucker) sowi~ glukoseähnliche Erzeug
nisse in fester und flüssiger Form aus jedwedem Rohstoff 
Dextrin sowie dextrinähnliche Erzeugnisse aus jedweden.; 
Rohstoff, Stärkesago, Stärkegraupen und Stärkegrieß 
Weizenstärke und Weizenkleber ' 
Maisstärke und deren Derivate', 
Reisstärke und deren Derivate 
Stärke aus sonstigen landwirt~chaftlichen Erzeugnissen, 
Back- und Puddingpulver und Backhilfsm.ittel aus land
wirtschaftlichen Erzeugnissen oder aus Erzeugnissen die 
aus landwirtschaftlichen Erzeugnissen gewonnen sin'd; 

Zuekerriiben; 
Zucker: 

Aus Rüben, Zuckerrohr oder Melasse hergestellter 
Zucker, und zwar: Rohzuckerersterzeugnis, Rohzucker
nacherzeugnis, Verbrauchszucker sowie flüssiger Zucker 
Abläufe - ausgenommen Melasse - ' 
Sirupe mit Reinheitsgehalt von über 7o Ofo; 

Sonstige ErzeUgnisse aus Zucl!:errüben und Zucllerrolu: 
Alle aus Zuckerrüben und Zuckerrohr hergestellten 

Erzeugnisse - mit Ausnahme des Zuckerrübenkrauts 
(Zuckerrübensafts) - einschl. Süßwaren, die unter Ver
wendung von Zucker hergestellt sind; 

Brotaufstrichmittel: 

Aus Frisch- oder Trockenobst hergestellte Obstkon
fitüren und Marmeladen, Pflaumenm.us, Obstgelees und 
Obstkraut aller Art. sowie Rübenkraut - soweit die vor
genannten Erzeugnisse gewerbsmäßig hergestellt sind -; 

Obstsirup mit 65°/o Zuckergehalt: 
Dauerbackwaren, insbesondere Hart- und Weichkeks Bis

kuits und Waffeln, Zwieback, Delikateßbrezeln, Oblaten, 
Lebkuchen und Honigkuchen; 

Sojam'[)hl entfettet und Sojamehl halbfett; 
Biet· (1,70foig), Bierersatzgetränk; 
Nahrungsmittel auf mikrobiologischer Gnnullage, insbeson

dere Hefen, Myceleiweiß und deren Verarbeitungserzeug
nisse (z. B. Hefeextrakt). 
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Durchfiihrungsverordmmg zum Zweiten und Dritten Teil 
des Soforthilfegesetzes 

(Soforthilfe-DVO) 

Vom 8, August 1949 

Auf Grund des § 83 Absatz 1 des Soforthilfegesetzes wird 
mit Zustimmung des Wirtschaftsrats und des Länderrats 
verordnet: 

Zu § 30 

(Voraussetzungen der Soforthilfe) 

1. Soforthilfe kann, soweit nichts anderes bestimmt wird, 
nur dem unmittelbar Geschädigten selbst gewährt werden. 
Antrag auf Gewährung von Leistungen kann daher von den 
Erben des unmittelbar Geschädigten nicht mehr gestellt 
werden. 

2. Bereits be\villigte Leistungen werden, soweit nicht 
etwas anderes bestimmt wird, nicht gewährt, wenn der An
tragsteller vor der Bewirlmng stirbt. 

3. Die Voraussetzung, daß der Geschädigte infolge der 
Schädigung der Hilfe bedarf. gilt dann als gegeben, wenn 
mit Wahrscheinlichkeit anzunehmen ist, daß <!P "'':::ile die 
Schädigung nicht der Hilfe bedürfte. Bei Flüchtlingen ist 
ohne besondere Nachprüfung zu unterstellen, daß diese 
Voraussetzung gegeben ist. 

4. Währungsgebiet ist das Gebiet der Länder Bayern, 
Hansestadt Bremen. Hessen. Württemberg-Baden. Hanse
stacH· Hamburg, Niedersachsen, Nordrhein-Westfalen, 
Schleswig-Holstein, Baden. Rheinland-Pfalz und Württem
berg-Hohenzollern. 

5. Der Entlassung aus Kriegsgefangenschaft steht die 
Entlassung aus außerhalb der vier Besatzungszonen und der 
Stadt Berlin gelegenen Internierungslagern gleich. 

Zu § 31 
(Geschädigte) 

1. Wer verschiedenen Geschädigtengruppen (§ 31 Ziffer 1 
bis 4) angehört, erhält die in § 32 vorgesehenen Arten der 
Soforthilfe nur als Angehöriger einer Gruppe, und zwar der 
Gruppe, in der ihm nach den Vorschriften des Gesetzes die · 
günstigste Behandlung zuteil werden kann. 

Zu § 31 Ziffe1· 1 (Flüchtlinge) 
2. Zum Gebiet der vier Besatzungszonen gehören nicht 

der von der Sowjetunion bestezte Teil Ostpreußens und die 
vorläufig unter polnische Verwaltung gestellten Gebiete. 

3. Die Voraussetzungen des §. 31 Ziffer 1 sind nur gege
ben, wenn der Geschädigte seinen letzten Wohnsitz oder 
dauernden Aufenthalt vor der Vertreibung außerhalb des 
Bereichs der vier Besatzungszonen und der Stadt Berlin 
hatte. 

4. Die Voraussetzungen des § 31 ,ziffer 1 sind nicht ge
geben, wenn der Geschädigte (z. B. als abgeordneter Beam
ter) einen Wohnsitz im Bereich der vier Besatzungszonen 
und der Stadt Berlin un1.mt<crbrochen beibehalten hat. 

Zu § 31 Ziffer 2 (Sachgrcschädigte) 
5. Nach dem 31. Juli 1945 entstandene Sachschäden blei

ben bis auf weiteres unberüch:sichtigt. 
6. Sachschäden, für die nur Entschädigungen auf Grund , 

anderer Bestimmungen als der Verordnung vom 30. Novem
ber 1940 (RGBI. I S. 15'17) beansprucht werden können be-
gründen die Voraussetzung des § 31 Ziffer 2 nicht. ' 

7. Als im Währungsgebiet entstanden gelten auch solche 
Sachschäden. die außerhalb des Währungsgebiets an einem 
Schiff entstanden sind, das in ein Schiffsregister des Wäh
rungsgebiets eingetragen war. 

8. Ein zu berücksichtigender Sachschaden liegt insoweit 
nicht mehr vor, als der erlittene Sachschaden durch bereits 
gewührte Entschädigungszahlungen zahlenmäßig ausgegli
chen ist. 

0. Sachschäden, auf welche die Anwendung der Verord
nung vom 30. November 1940 (RGBl. I S. 1547) nachträglich 
durch Anordnung nach § 1 Absatz 5 der Verordnung ausge
dehnt worden ist, sind nicht zu berücksichtigen. 

Zu § 31 Ziffer 3 (\'\'i:ihrungsgeschädigte) 
10. An~prüche im Sinne des § 31 Ziffer 3 müssen am 

21. Juni 1!H8 bestanden haben und im Zeitpunkt der An
tragslcllung rechtlich und Zählenmüßig zweifelsfrei fest
stehen. 

11, Altr:elclc~uthaben sind Ansprüche im Sinne des § 31 
Ziffer :3. Das Vorl.ic,r;en eines Wiihrungsschaclens wird da
durch nicht ::lu::,:::;cschlos;::;cn: ch:tß ein Alteelc1guthaben für 
rlie Anrechnung des Kopfbetrages herangezogen worden ist. 

12. Einem Währungsschaden wird die Einstellung von 
Rentenzahlungen, die aus Reichsmitteln zum Ausgleich von 
im ersten Weltln·ieg erlittenen Liquidations- und Gewalt
schäden gewährt wurden, gleichgestellt. 
Zu § 31 Ziffer 4 (Politisch Verfolgte) 

13. Als politisch Verfolgte nach § 31 Ziffer 4 gelten alle 
Personen. die aus politischen, rassischen oder religiösen 
Gründen wesentliche wirtschaftliche Nachteile erlitten haben, 
auch wenn sie nach Landesrecht nicht zu den "politisch 
Verfolgten" im engeren Sinne, sondern zu den "politisch 
Geschädigten'' gehören. 

14. Wesentlich sind wirtschaftliche Nachteile, welche die 
wirtschaftlichen Grundlagen des Antragstellers derart ver
nichtet oder nachhaltig erschüttet haben, daß er die Aus
wirkungen bis zum Zeitpunkt der Antragstellung nicht hat 
überwinden können. 

15. Wenn der politisch Verfolgte durch eine zur politi
schen Überprüfung eingesetzte Spruchbehörde rechtskräftig 
als Aktivist oder Hauptschuldiger eingestuft worden ist, gilt 
ohne weiteres als erwiesen, daß er der nationalsozialisti
schen Gewaltherrschaft Vorschub geleistet hat. 

Zu § 3?. 
(Arten der Soforthilfe) 

Die einzelnen Arten der Soforthilfe I'önnen von den Ge
schädigten nebeneinander in Anspruch genommen werden. 

Zu § 33 
(Höchstbett·ag) 

1. Ist der Geschädigte sowohl Währungsgeschädigter als 
auch Sachgeschädigter, so werden beide Schäden bei der 
Feststellung der Höhe des Gesamtschadens nach § 33 zu
sammengerechnet. Schäden, die dem Gesch~idigten und sei
nen in § 36 Absatz 2 genannten Angehörigen entstanden 
sind, werden bei der Feststellung der Höhe des Gesamt
schadens ebenfalls zusammengerechnet. 

2. Bei Sachschäden an land- und forstwirtschaftlichem 
Vermögen, Grundvermögen und Betriebsvermögen wird die 
Höhe des Gesamtschadens unter Zugrundelegung der Ein
heitswerte berechnet. Soweit Einheitswerte nicht vorliegen, 
bleibt es dem Präsidenten des Hauptamts für Soforthilfe 
überlassen, im Wege allgemeiner Weisung das Nähere zu 
bestimmen. 

3. Über Art und Höhe clcs Sachschadens ist stets eine 
amtliche Bescheinigung. smveit möglich eine solche der 
Feststellungsbehörde, erforderlich. ' 

4. Bei der Feststellung der Höhe des Gesamtschadens 
mindern sich erlittene Sachschäden um den Reichsmark
Nennbetrag etwa bereits empfangener Entschädigungszah
lungen. Darüber, ob und inwieweit Entschädigungszahlun
gen geleistet sind, ist eine Bescheinigung der Feststellungs
behörde erforderlich. 

5. Bei Anwartschaften aus Lebensversicherungsverträgen 
ist die Höhe des Schadens durch eine Bescheinigung der 
Lebensversicherungsgesellschaft nachzuweisen. Bei der Be
rechnung des Schadens ist von dem am Währungsstichtag 
vorhandenen Deckungskapital auszugehen. 

6. Ist der Schaden durch Umstellung von Renten auf 
Grund von Verträgen mit privaten oder öffentlichrecht
lichen Versicherungsunternehmen entstanden, so bestimmt 
sich der Wert der Rente nach dem Lebensalter des Gläubi
gers. Als Wert wird angenommen 

bei einem 
Lebensalter bis zu 20 Jahren .......... das 
von mehr als 20 bis zu 25 Jahren das 
von mehr als 25 bis zu 30 Jahren das 
von mehr als 30 bis zu 35 Jahren das 
von mehr als 35 bis zu 40 Jahren das 
von mehr als 40 bis zu 45 Jahren das 
von mehr als 45 bis zu 50 Jahren das 
von mehr als 50 bis zu 55 .Jahren 
von mehr als 55 bis zu 60 Jahren 
von mehr als 60 bis zu 65 Jahren 
von mehr als 65 bis zu 70 .Jahren 
von mehr als 70 bis zu 75 Jahren 
von mehr als 75 bis zu 80 Jahren 
von mehr als 80 bis zu 85 Jahren 

das 
das 
das 
das 
das 
das 
das 

von mehr als 85 Jahren ............. ,. . . das 
des Wertes der Jahresrente. 

25fache 
24fache 
23fache 
22fache 
2lfache 
20fache 
18fache 
16fache 
14fache 
12fache 
10fache 
8fache 
6fache 
4fache 
3fache 

7. Soweit in den Fällen der Ziffer 6 die Dauer der Rente 
von der Lebenszeit mehrerer Personen abhiingt, ist 

a) wenn das Recht mit dem Tod des zuletzt Sterbenden 
erlischt, das Lebensalter des .Jüngsten maßgebend; 
das entsprechende Vielfache der Tabelle der Ziffer 6 
ist um 2. für jede weitere Person zu erhöhen; 
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b) wenn das Recht mit dem Tod des zuerst Sterbenden 
erlischt, das Lebensalter des Ältesten maßgebend; 
das entsprechende Vielfache der Tabelle der Ziffer 6 
ist um 2 für jede we:tere Peison zu ernüißigen. 

8. Handelt es sich bei den Anspruchsberechtigten um 
Gläubiger von Vorzugsrenten nach dem Gesetz über die Ab
lösung öffentlicher Anleihen vom 16. Juli 1925 (RGBJ. I 
S. 137, AnlAblGes.) in der Fassung des Gesetzes zur Än
derung und Ergänzung von Vorschriften auf dem Gebiete 
des Finanzwesens vom 23. März 1934 (RGBl. I S. 232) und 
der Verordnungen zur Änderung des Gesetzes über die 
Ablösung öffentlicher Anleihen vom 31. Mai 1944 (RGBl. I 
S. 127) und vom 31. August 1944 (RGBl. I S. 195), so ist 
über dei1 Wert einer Vorzugsrente des Reichs eine Beschei
nigung der Schuldenverwaltung des Vereinigten Wirt
schaftsgebiets, über den Wert einer Vorzugsrente eines Lan
des eine Bescheinigung derjenigen Landesbehörde vorzu
legen, welche· die Rente bezahlt hat. 

Der Wert der Rente berechnet sich nach Ziffer 6, jedoch 
mit den nachfolgenden Abweichungen: 

a) In Fällen von eintacher Vorzugsrente (§ 20 Absatz 1 
AnlAblGes.) ist als Mindestwährungsschaden der 
tennutzung an Stelle von 80 v. H., wenn der Gläubi
ger am. Währungsstichtag (21. 6. 1948) das 60. Lebeas
jahr vollendet hatte, 120 v. H., andernfalls 100 v. H. 
des Nennbetrages des der Rente zugrunde liegenden 
Auslosungsrechts angenommen. Eine Berücksichtigung 
des Wertes des der Rente zugrunde liegenden Aus
losungsrechts findet daneben nicht statt. Ist jedoch 
der auf diese Weise errechnete Kapitalwert der Vor
zugsrente geringer als der allgemein mit dem zehn
fachen Nennbetrag anzunehmende Wert des der 
Rente zugrunde liegenden Auslosungsrechts, ist als 
'Nährungsschaden der Wert des Auslosungsrechts an
zusetzen. 

b) In Fällen von erhöhter Vorzugsrente (§ 20 Absatz 2 
Anl.Abl.Ges.) ist als Mindestwährungsschaden der 
fünffache Nennbetrae des der Berechnung der Vor
zugsrente zugrunde li~genden Auslosungsrechts anzu
setzen. 

9. Ist der Schaden durch die Einstellung von Renten
zahlungen entstanden, die auf Grund von Liquidations-, u.nd 
Gewaltschäden gewährt wurden (vgl. Ziffer 12 zu § 31), 
dann ist der Nachweis der Bewilligung der Rente sowie eine 
Bescheinigung der zuständigen Oberfinanzkasse über die 
frühere tatsächliche Zahlung dieser Rente, m'ndestens aber 
einer dieser Belege erforderlich. Der Wert dieser Renten
zahlungen berechnet sich nach Ziffer 6." 

Zu § 35 
(Voraussetzungen de1· lJnterhaltshilfe) 

1. Eine Frau, die das 60. Lebensjahr vollendet hat (§ 35 
Absatz 1 Ziffer 1), erhält Unterhaltshilfe nach § 36 Ab
satz 1 und gegebenenfalls Absatz 2 nur dann, wenn sie 
alleinsteht oder wenn ihr Ehemann, ohne selbst antrags
berechtigt zu sein, den notwendigen Lebensbedarf nicht ge
währen kann. 

2. Eine Frau gilt im Sinne der Ziffer 1 und des § 35 
Absatz 2 Ziffer 1 als alleinstehend, wenn der Ehemann 
verstorben ist oder sich in Kriegsgefangenschaft befindet 
oder außerhalb der vier Besatzungszonen und der Stadt 
Berlin festgehalten oder unbekannten Aufenthalts ist, oder 
wenn die Ehefrau zur Herstellung der ehelichen Gemein
schaft nicht verpflichtet ist und tatsächlich von ihrem Ehe
mann getrennt lebt. 

3. Bescheinigungen über die dauernde Erwerbsunfähig-
1\:eit sind vom Amtsarzt auf Antrag der Soforthilfebehörde 
gebührenfrei zu erteilen. 

4. Als notwendiger Lebensbedarf im Sinne des § 35 Ab
satz 1 Ziffer 2 gelten die Beträge der Unterhaltshilfe nach 
§ 36 oder ihnen entsprechende Sachleistungen. 

5. Eigene Mittel nach § 35 Absatz 1 Ziffer 2 sind das ge
samte verwertbare Vermögen und Einkommen des Geschä'
digten und seiner in § 36 Absatz 2 genannten Angehörigen, 
besonders Bezüge oder Ansprüche in Geld oder Geldeswert 
aus gegenwärtigem oder früherem Arbeits- oder Dienstver
hältnis sowie Rentenansprüche, jedoch nicht familienrecht
liche Unterhaltsleistungen Angehöriger oder Leistungen, 
die ihm ohne rechtliche Verpflichtung von dritter Seite ge
währt werden. 

6. Der lVIietwert der Wohnung· im eigenen Hause ist bei 
Bere2hnung der eigenen Mittel mit höchstens monatlich 20 
DM für den Anspruchsberechtigten und je 5 weiteren DM 
für Ehefrau und Kinder (§ 36 Abstz 2) zu berücksichtigen. 

7. Der Verbrauch noch erhaltener Vermögenswerte ist 

dem Geschädigten nur mit der Einschränkung zuzumuten 
daß nicht als verwertbar gelten: ' 

a) ein ldeineres Vermögen bis zum Werte von 500 DM 
für den alleinstehenden Geschädigten zuzüglich je 
100 DM für jeden in § 36 Absatz 2 genannten Ange
hö~·;gcn, j:doch bis zur Höchstgrenze von 1000 DM, 

b) ein angcms~sencr Hausrat, wobei die bisherigen 
Leben:;verhältni~s= des Geschädigten zu berücksich
tigen sind, 

c) Familien- und Erbstücke, deren Veräußerung den Ge
schädigten hart treffen würde oder deren Verkehrs
we;:t außer Verhältnis zu dem Wert steht den sie 
für den Geschädigten oder seine Familie h~ben 

d) Gegenstände, die zur Befriedigung geistiger, b~son
ders wissenschaftlicher oder künstlerischer Bedürf
nisse dienen und deren Besitz nicht Luxus ist 

e) ein kleineres Hausgrundstück, das der Ges~hädigte 
allein oder zusammen mit bedürftigen Angehörigen, 
denen es nach seinem Tode weiter als Wohnung die
nen soll, ganz oder zum größten Teil bewohnt. 

Der Verbrauch oder die Verwertung sonstigen Vermö
gens darf nur verlangt werden, wenn dies keine besondere 
Härte für den Geschädigten bedeutet. 

8. Als unterhaltsberechtigter Angehöriger im Sinne des 
§ 35 Absatz 1 Ziffer 2 gilt auch das uneheliche Kind im 
Verhältnis zum Vater. 

9. Der Geschädigte kann Unterhaltshilfe nicht bean
spruchen, wenn er absichtlich Verhältnisse herbeigeführt 
hat, welche die Voraussetzungen nach § 35 Absatz 1 Zif
fer 2 schaffen sollten. 

10. Bei Anwendung des § 35 Absatz 2 Ziffer 1 werden 
nur diejenigen Kinder berücksichtigt, deren Unterhalt die 
Mutter überwiegend bestreitet. Nicht berücksichtigt werden 
daher uneheliche Kinder, für die Unterhalt, und P-flege
kinder, für die Pflegegeld gewährt wird. 

11. Vollwaisen sind auch uneheliche Kinder, deren Mut
ter verstorben ist. Als Vollwaisen gelten ferner Kinder von 
Eltern, die slch in Kriegsgefangenschaft befinden oder 
außerhalb der vier Besatzungszonen und der Stadt Berlin 
festgehalten oder unbekannten Aufenthalts sind. 

12. In Berufsausbildung (§ 35 Absatz 3) stehen Kinder, 
welche eine Schule (mit Ausnahme der Berufsschule) be
suchen oder in einem Lehrverhältnis stehen. 

Zu § 36 
(Beträge der lJnterhaltshilfe) 

1. Im Haushalt des Anspruchsberechtigten lebende Ab
kömmlinge, deren Eltern verstorben oder zur Erfüllung 
ihrer Unterhaltsverpflichtung außerstande sind, werden den 
nach § 36 Absatz 2 zu berücksichtigenden Kindern gleich
gestellt. 

2. Befindet sich im Haushalt eines Ehepaares, das nach 
§ 36 Absatz 1 und 2 Unterhaltshilfe bezieht, ein eheliches 
Stiefkind oder ein uneheliches Kind der Ehefrau oder ein 
Pflegekind, so ist ein solches Kind zu berücksichtigen, so
weit ihm nicht von anderer Seite Unterhalt oder Pflegegeld 
gewährt wird. 

3. Zu den nach § 36 Absatz 4 anzurechnenden Renten
leistungen gehören auch die Leistungen der Arbeitslosen
fürsorge. Der Mietwert der Wohnung im. eigenen Hause ist 
gemäß Ziffer 6 zu § 35 anzurechnen. 

4. Im Sinne des § 36 Absatz 4 sind auch Rentenleistungen, 
die dem Geschädigten für zurückliegende Monate bewilligt 
werden, auf die für diese Monate gewährte Unterhaltshilfe 
nachträglich anzurechnen. Die Träger der Rentenversiche
rung sind daher verpflichtet, insoweit die Auszahlung der 
Renten an den Soforthilfefonds zu bewirken. 

Zu§ 37 
(Unterhaltszuschuß) 

Bei Zahlungen von Unerhaltszuschuß werden Zuschläge 
für Angehörige (§ 36 Absatz 2) nicht gewährt. 

zu § 3J 
(Zeitraum) 

1, Geschädigte, die erst nach Inkrafttreten des Gesetzes 
das 65. (Frauen das 60.) Lebensjahr vollenden, erhalten 
Unterhaltshilfe mit Wirkung vom Ersten des Monats ab, 
in dem sie das 65. bzw. 60. Lebensjahr vollenden. 

2. Wenn die auf Grund des § 39 für einen zurückliegen
den Zeitraum nachzuzahlenden Beträge 100 DM überstei
gen, ist jeweils der für einen der zurückliegenden Monate 
nachzuzahlende Betrag mit einer Monatszahlung der laufen
den Unterhaltshilfe so lange zu verbinden, bis der Gesamt
betrag nachgezahlt ist. 
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3. Unterhaltshilfe wird zunächst bis zum 31. März 1950 
gewährt, soweit sie nicht nach § 33 in Verbindung mit § 37 
Absatz 2 zu einem früheren Zeitpunkt entfällt. 

Zu § 40 

(Rechtsanspruch) 
Der Rechtsanspruch auf Unterhaltshilfe steht vorbehalt

lich des § 42 des Gesetzes nur dem unmittelbar Geschädig
ten zu (vgl. auch Ziffer 1 zu § 30). 

Zu § 41 
(Nachb·ägliche Veränderungen) 

1. Wenn der Anspruchsberechtigte verstorben oder nicht 
in der Lage ist, Anzeige zu erstatten, sind hierzu die Ehe
frau und die Erben, gegebenenfalls deren gesetzliche Ver
treter, verpflichtet. 

2. Der Anspruchsberechtigte ist verpflichtet, dem Amt 
für Soforthilfe anzuzeigen, wenn ihm rückwirkend der An
spruch auf eine Rente für Monate zuerkannt wird, für die 
er Unterhaltshilfe bereits erhalten hat. Er hat, soweit der 
Träger der Rentenversicherung nicht die auf diese Monate 
entfallenden Rentenbeträge bis zur Höhe der Unterhalts
hilfe unmittelbar an den Soforthilfefonds abgeführt hat 
(vgl. Ziffer 4 zu § 36), diese Beträge dem Soforthilfefonds 
zu erstatten. 

Zu§ 42 
(Verfahren bei Tod des Anspruchsberechtigten) 

Im Falle des Todes des Anspruchsberechtigten werden 
rechtskräftig festgestellte Ansprüche auf Unterhaltshilfe 
für einen zurückliegenden Zeitraum (einschließlich des 
)Todesmonats) in Abweichung von Ziffer 2 zu § 30 aus
bezahlt. 

Zu§ 43 

(Ausbildungshilfe) 
1. Kinder und Jugendliche stehen in Ausbildung, wenn 

ihre Berufsausbildung noch nicht abgeschlossen ist. Sie 
dürfen nicht mehr volksschulpflichtig sein und sollen in der 
Regel das 30. Lebensjahr noch nicht vollendet haben. 

2. Zum Kreise der Geschädigten zählen Kinder und Ju
gendliche auch dann, wenn sie Unterhaltsansprüche gegen 
Geschädigte geltend machen konnten, denen infolge der 
Schädigung die Übernahme der Ausbildungskosten ganz 
oder teilweise unmöglich geworden ist, ohne daß von ande
rer hierzu rechtlich verpflichteter Seite entsprechende Lei~ 
stungen bewirkt werden können. 

3. Ausbildungszuschüsse werden höchstens für die Dauer 
eines Jahres bewilligt. Sie werden in der Regel in monat
lichen Teilbeträgen gezahlt. Wegen des Verfahrens gilt 
Ziffer 6 zu § 59. Die Zuschüsse können unmittelbar an die 
ausbildende Stelle gezahlt werden. 
\ 4. Ausreichende eigene Mittel sind auch dann nicht vor
handen, wenn dem Antragsteller oder den Unterhaltsver
pflichteten unter Berücksichtigung ihrer sonstigen Verhält-
11iSse nicht zugemutet werden kann, etwa vorhandenes eige
nes Vermögen oder Einkommen einzusetzen. 

Zu§ 44 
(Aufbauhilfe) 

1. Hilfe nach § 44 Absatz 1 kann gewährt werden, wenn 
glaubhaft gemacht wird, daß der Geschädigte zur Zeit der 
Gewährung sich und seiner Familie nicht durch eigene, der 
Vorbildung entsprechende Tätigkeit den ausreichenden Le
bensunterhalt zu beschaffen vermag und daß durch die 
Gewährung, gegebenenfalls zusammen mit sonstigen mit 
Sicherheit zu erwartenden Maßnahmen, die Voraussetzun
gen für die Erlangung einer gesicherten Existenz, auch mit
tels Umschulung für einen neuen Beruf, geschaffen werden. 
Aufbauhilfe ist in der Regel in einem Betrag zu gewähren. 

2. Beihilfe für den Ausbau beschädigten Wohmaums 
oder für die Erstellung von Wohnraum im Wege der Selbst
hilfe (§ 44 Absatz 2) ist nur zu gewähren, wenn der Ge
schädigte durch den Schadensfall angemessene Wohnmög
lichkeit verloren hat und wenn sichergestellt ist, daß die 
Beihilfe wirtschaftlich in vollem Umfang dem Geschädigten 
zugute kommt. 

Zu § 45 
(Hausrathilfe) 

1. Ein sofortiger dringender Bedarf ist gegeben, soweit 
dem Geschädigten unter Berücksichtigung seiner beruf
lichen Tätigkeit und der Zahl seiner Angehörigen die un
entbehrlichen Gegenstände an Kleidung, Gerät und Ein
richtung fehlen; ein sofortiger dringender Bedarf an Ein
richtungsgegenständen liegt nur vor, soweit außerdem die 
Voraussetzungen für die Führung eines eigenen Haushalts 

gegeben sind, insbesondere, wenn der notwendige Wohn
raum vorhanden ist. 

2. Aus eigenen Mitteln kann der Bedarf nicht gedeckt 
werden, wenn dem Geschädigten eigenes Ver.mögen oder 
Einkommen, das er unter Berücksichtigung seiner sonstigen 
Verpflichtungen zur Beschaffung des notwendigen Hausrats 
einsetzen könnte, nicht zur Verfügung steht. 

3. In Abweichung von Ziffer 2 zu § 30 wird eine be
willigte Hausratshilfe auch gewährt, wenn der Antragsteller 
selbst vor der Bewirkung stirbt, aber Angehörige nach § 36 
Absatz 2 des Gesetzes vorhanden sind, bei denen ein Be
darf gleicher Art und gleichen Umfangs vorliegt. 

Zu§ 46 
(Hilfe füt• wirtschaftliche Vorhaben) 

1. Über Maßnahmen nach § 46 entscheidet der Präsident 
des Hauptamts für Soforthilfe (Präsident). Anträge auf Lei
stungen nach § 46 sind beim Landesamt für Soforthilfe ein
zureichen. 

2. Die Höhe der Gemeinschaftshilfe ist in der Regel so 
zu bemessen, daß die auf diesem Wege den einzelnen Ge
schädigten zukommende Hilfe sich in einem Rahmen hält 
der dem Umfang der Leistungen entspricht, die als Aufbau~ 
hilfe dem einzelnen gewährt werden können. 

Zu § 47 
(Hilfe an Gemeinschaftseinrichtungen) 

1. Als Träger von Versorgungsleistungen nach § 47 Ab-· 
satz 1 gelten Einrichtungen, soweit sie nach Gesetz oder 
Satzung laufende Leistungen zum Zwecke der Lebenssiche
rung gewähren. Als Träger von Versorgungsleistungen 
gelten z. B. auch die Träger der Rentenversicherung die 
Pensionskassen sowie hinsichtlich der Zahlung von Vor~ugs
renten nach dem Anleiheablösungsgesetz die Schuldenver
waltung des Vereinigten Wirtschaftsgebiets. 

2. Als Verbände der Wohlfahrtspflege nach § 47 Absatz 2 
gelten Verbände und Einrichtungen, soweit es ihnen nach 
Satzung oder nach sonstiger auf die Dauer verbindlicher 
Regelung obliegt, Personen zu unterstützen, die infolge ihrer 
körperlichen oder geistigen Beschaffenheit oder ihrer wirt
schaftlichen Lage der Hilfe bedürfen. Füi· die Höhe der 
Leistungen, die diesen Verbänden und Einrichtungen ge
währt werden können, gilt Ziffer 2 zu § 46 entsprechend. 

Zu§ 49 
(Behörden) 

Die. mit der Durchführung des Zweiten Teiles des Ge
setzes beauftragten Dienststellen einschließlich der bei die
sen gebildeten Ausschüsse und des Spruchsenats werden 
unter der Bezeichnung "Soforthilfebehörden" zusammen
gefaßt 

Zu§ 50 
(Ämter für Soforthilfe) 

1. Die Ämter für Soforthilfe werden bei den Behörden 
der allgemeinen Verwaltung in der Kreisstufe gebildet; sie 
führen die Bezeichnung dieser Behörden mit dem Zusatz 
"Amt für Soforthilfe". Soweit ein Bedürfnis vorliegt, können 
Zweigstellen errichtet werden. 

2. Die Landesregierung kann nähere Bestimmungen über 
die Organisation erlassen. 

Zu §51 

(Soforthilfeausschiisse) 
1. Die Zahl der zu bildenden Soforthilfeausschüsse richtet 

sich nach den örtlichen Bedürfnissen. 
2. Die Vertretungskörperschaften der Stadt- und Land

kreise wählen mindestens die doppelte Anzahl der erforder
lichen Beisitzer, damit die Besetzung der Ausschüsse jeder
zeit gesichert ist. 

3. Vor der Wahl der Beisitzer kann Vertretern anerkann
ter Organisationen der Geschädigtengrupp•~n Gelegenheit 
zur Stellungnahme gegeben werden. 

4. Die Reihenfolge der Heranziehung der Beisitzer ist 
durch das Amt für Soforthilfe im voraus festzulegen. Die 
Landesregierung oder an deren Stelle das Landesamt für 
Soforthilfe kann nähere Weisungen erlassen. 

5. Die Landesregierung erläßt Bestimmungen über die 
Gewährung von Tagegeldern und Reisekostenvergütung an 
die Beisitzer. 

Zu §§ 51, 53 und 56 
Die Wahl von Beisitzern aus der Gruppe der Währungs

geschädigten kann unterbleiben. Insoweit wirken· in den 
Ausschüssen Beisitzer mit, die nicht ausdrücklich als An
gehörige einer Geschädigtengruppe gewählt worden sind. 
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Zu§ 52 
(Landesämter fiit• Soforthilfe) 

Die Landesregierung bestimmt, bei welchen Landes
behörden Limdcsämter für Soforthilfe zu bilden sind; sie 
führen die Bezeichnung dieser Behörden nüt dem Zusatz 
Landesamt für Soforthilfe". Die Landesämter für Sofort

hilfe sind im Zuge der Sachaufsicht die einzigen Zwischen
stellen zwischen den Ämtern für Soforthilfe und dem 
Hauptamt für Soforthilfe. Werden die Landesämter für So
forthilfe bei einer obersten Landesbehörde gebildet, so kön
nen in orößeren Ländern Außenstellen bei den Regierungs
präsidei~ten oder den diesen entsprechenden Behörden er
richtet werden; werden die Landesämter für Soforthilfe bei 
den Regierungspräsidenten oder den diesen entsprechenden 
Behörden gebildet, so kann die Landesregierung .bei. einer 
obersten Landesbehörde eine Verbindungsstelle emnchten. 

2. Es geben abschriftlich Kenntnis 
a) der Präsident von seinen Weisungen an die Landes

ämter für Soforthilfe oder deren Außenstellen 
b) die Landesämter für Soforthilfe oder deren Außen

stellen von ihren Berichten an den Präsidenten 
der Verbindungsstelle bei der obersten Landesbehörde, 

c) die Landesämter für Soforthilfe oder _der.~n Auße~;
stellen von ihren Weisungen an d1e Amter fur 
Soforthilfe 

dem Präsidenten. 
Zu §53 

(ßeschwerdcausschüsse) 
1. Soweit Außenstellen der Landesämter für Soforthilfe 

errichtet werden, werden auch bei diesen Außenstellen Be
schwerdeausschüsse gebildet. 

2. Im übrigen gelten die Durchführungsbestimmungen 
zu § 51 entsprechend. 

Zu § 54 
(Hauptam~ für Soforthilfe) 

Der Präsident verkehrt mit den Ämtern für Soforthilfe, 
den Soforthilfeausschüssen und den Beschwerdeausschüssen 
in der Re".el über das Landesanü für Soforthilfe. Ein un
mittelbare~ Geschäftsverkehr mit diesen Stellen beschränkt 
sich auf Ausnahn>efälle, insbesondere auf Eilsachen; in die
sen Fällen gil)t der Präsident Abschrift seiner Weisung ~n 
das Landesamt für Soforthilfe oder gegebenenfalls an d1e 
Verbindungsstelle bei der obersten Landesbehörde (vgl. 
Ziffer 1 zu § 52). 

Zu § 55 
(Kontrollausschuß und ständiger Beirat) 

1. Ernannte Mitglieder des Kontrollausschusses und des 
ständigen Beirats können sich in den Sitzungen vertreten 
lassen. 

2. Die Mitglieder des Kontrollausschusses wählen aus 
ihrer Mitte einen Vorsitzenden und dessen Stellvertreter. 
Das gleiche gilt für den ständigen Beirat. 

Zu§ 56 
(S pruchsenat) 

1. Die Ziffern 3 und 4 rzu § 51 gelten entsprechend. 
2. Der Präsident "Crläßt Bestimmungen über die Gewäh

rung von Tagegeldern und Reisekostenvergütung an die 
Beisitzer. 

Zu § 5"1 
(Beauftragter des Hauptamts für Soforthilfe) 

1. Zum Beauftragten des Hauptamts für Soforthilfe (Be
auftragter) soll in der R.egel ein Beamter der Finanzverwal
tung bestellt werden. 

2. Dem Beauftragten ist von allen Soforthilfebehörden 
Upterstützung, insbesondere Einsicht in d~e Akten .zu ge
währen um ihn in den Stand zu setzen, d1e Interessen des 
Soforthllfefonds wahrzunehmen und ,entsprechende Anträge 
im Verfahren zu stellen. Er ist nicht befugt, Weisungen 
zur Durchführung des Gesetzes zu erteilen. 

Zu § 58 
(Amts- und Rechtshilfe) 

Die Soforthilfebehörde kann im Wege des Amtshilfe
ersuchens auch Auskunft über die steuerlichen Verhältnisse 
des Geschädigten verlangen; aus dem Ersuchen muß her
vorgehen, daß der Geschädigte sich mit der Erteilung die
ser Auskunft einverstanden erklärt hat. 

Zu §59 
(Einreichung det· Anträge) 

1. Die ·Anträge sind auf vorgeschriebenem Formblatt 
einzureichen. Dabei ist zu erklären, mit welchen Urkun
den der Antragsteller seine Angaben beleg.en kann (z. B. 

Ausweis als Flüchtling oder politisch Verfolgter, Abrech. 
nung der Abwicklungsbank). 

2. Die Beschaffung der Formblätter bleibt der Rege
lung durch die Länder vorbehalten. 

3. Andere Stellen als die Gemeindebehörden oder die 
von der Limdesregierung bestimmten entsprechenden Be
hörden sind zur Entgegennahme von Anträgen bis auf 
weiteres nicht ermächtigt. 

4. Die Gemeindebehörde oder die von der Landesregie
rung bestimmte entsprechende Behörde hat, soweit die 
Anträge nicht hinreichend begründet sind oder Angaben zu 
einzelnen Teilen fehlen, auf Ergänzung zu dringen, ge
gebenenfalls den Antragsteller zu diesem Zwecl\: vorzu
laden. Alsdann hat sie die Anträge mit kurzer eigener Stel
lungnahme dem Amt für Soforthilfe zuzuleiten. 

5. Maßgebend im Sinne des § 39 ist der Zeitpunkt der 
Einreichung des Antrags bei der Gemeindebehörde oder der 
von der Landesregierung bestimmten entsprechenden Be
hörde, nicht der Eingang beim Amt für Soforthilfe. 

6. Jugendliche, die das 18. Lebensjahr vollendet haben 
und sich zum Zwecke der Berufsausbildung außerhalb des 
Wohnsitzes des Unterhaltsverpflichteten aufhalten, können 
Antrag auf AusbildungshÜfe selbst stellen. Der Präsident 
kann das Amt für Soforthilfe des Ausbildungsortes für zu
ständig erklären. 

Zu §§ 60 bis 64 
1. Für die Bescheide und Beschlüsse der Soforthilfe

behörden sind. vorgeschriebene Formblätter zu verwen
den. Die Beschaffung der Formblätter bleibt der Regelung 
durch die Länder vorbehalten. 

2. Der Beauftragte ist zu allen Ausschußsitzungen zu 
laden; die Ausschüsse sind auch beschlußfähig, wenn der 
Beauftragte zwar geladen, in der Sitzung aber nicht an
wesend ist. 

Zu § 60 
(Entscheidungen übet· Unterh,altshilfe) 

Zu § 60 Absatz 1 (Vorbescheid) 
1. Anträge, denen durch den Vorbescheid. ohne weiteres 

stattgegeben werden kann, sind vorweg zu bearbeiten. Die 
Entscheidung durch Vorbescheid ist stets zulässig, wenn 
der Antragsteller sich mit dem Inhalt der beabsichtigten 
Entscheidung einverstanden erklärt hat. 

2. Der Vorbescheid ergeht schriftlich. Aus ihm muß sich 
ergeben, ob der Geschädigte die Unterhaltshilfe als Flücht
ling, Sachgeschädigter, Währungsgeschädigter oder als po
litisch Verfolgter erhält und worauf die Bewilligung ge
stützt ist. 

3. Der Vorbescheid ist dem Beauftragten und, falls dieser 
nicht binnen einer Woche nach Bekanntgabe den Sofort
hilfeausschuß anruft, dem Antragsteller bekanntzugeben. 
Verzichtet der Beauftragte schon vor dem Ablauf der Frist 
auf die Anrufung des Soforthilfeausschusses, so kann der 
Vorbescheid dem Antragsteller alsbald bekanntgegeben 
werden. 

4. Die Bekanntgabe wird durch eingeschriebenen Brief 
(gegen Rückschein) oder in der Weise bewirkt, daß das 
Schriftstück dem Empfänger cl,urch das Amt für Sofort
hilfe oder in dessen Auftrag durch die Gemeind,cbehörde 
oder die von der Landesregierung bestimmte entsprechende 
Behörde gegen datierte Empfangsbestätigung aus:sehäncligt 
wird. 
Zu § 60 Absatz 2 (Entscheidungen des Sofol'thilfe
ausschusses) 

5. Dem Antragsteller ist in jedem Falle Gelegenheit zur 
Stellungnahme zu geben, bevor sein Antrag ganz oder teil
weise abgelehnt wird. 

6. Aus dem Beschluß des Soforthilfeausschusses muß 
sich ergeben, ob der Geschädigte die Unterhaltshilfe als 
Flüchtling, Sachgeschädigter, Währungsgeschädigter oder 
als politisch Verfolgter erhält. 

7. Der Beschluß ist dem Beauftragten 'und dem Antrag
steller bekanntzugeben. Für die Form gilt Ziffer 4. 

Zu § 61 
(Beschwerde gegen EEtscheidtmgen über Unterhaltshilfe) 

1. Die Beschwerde soll beim Soforthilfeausschuß einge
legt ·werden; die Frist ist jedoch auch gewahrt, wenn sie 
rechtzeitig umnittelbar beim Beschwerdeausschuß einge
legt wird. Die Beschwerde kann schriftlich oder zu Proto
koll eingereicht werden und ist zu begründen. Sofern die 
Begründung nicht gleichzeitig mit der Einlegung der Be
schwerde erfolgt, kann sie in angemessener Frist nachge
holt werden. 

2. Die Sitztmgen des Beschwel'deausschusscs sind öf
fentlich. 
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3. In dem Beschluß des Beschwerdeausschusses ist an
zugeben, ob die Rechtsbeschwerde wegen grundsätzlicher 
Bedeutung der Sache zugelassen wird oder nicht. 

4. Ziffer 7 zu § 60 gilt entsprechend. 
5. Legt der Beschwerdeausschuß, statt selbst zu ent

scheiden, gemäß § 62 Absatz 3 die Beschwerde als Rechts
beschwerde wegen . grundsätzlicher Bedeutung der Sache 
unmittelbar dem Spruchsenat vor, so ist dies dem Antrag
steller und dem Beauftragten mit kurzer Begründung be
kanntzugeben. 

Zu § 62 
(Rechtsbeschwcnle gegen Entscheidungen über 

Unterhaltshilfe) 
1. Für die Form der Einlegung der Rechtsbeschwerde! 

gilt Ziffer 1 zu § 61 entsprechend. 
2. Die Sitzungen des Spruchsenats sind öffentlich. 

Zu§ 63 
(Entscheidungen in sonstigen Fällen) 

1. Der Bescheid nach § 63 ist zu begründen. Bei Ab
lehnung genügt zur Begründung die Feststellung, daß der 
Umfang der verfügbaren Mittel die Berücksichtigung des 
Antrags nicht zugelassen habe. 

2. Der Bescheid hat die Belehrung zu enthalten, daß 
ein Rechtsmittel nicht gegeben sei, daß aber der Antrag
steller die ·Entscheidung des Beschwerdeausschusses an
rufen könne, wenn er beweiserhebliche Tatsachen dafür 
vorzubringen vermöge, daß der Bescheid auf einem Er
lnessensmißbrauch beruhe. 

3. Der in Aussicht genommene Bescheid ist vör der Be
kanntgabe an den Antragsteller zur Kenntnis des Beauf
lragten zu bringen. Teilt der Beauftragte binnen zehn 
Tagen unter . Begründung mit, daß nach seiner Auf
fassung der Bescheid einen Ermessensmißbrauch darstelle, 
so hat der Soforthilfeausschuß den Bescheid nochmals zu 
überprüfen und gegebenenfalls abzuändern. Nach Ablauf 
der Frist, gegebenenfalls nach nochmaliger Prüfung, ist der 
Bescheid dem Antragsteller bekanntzugeben. 

4. Für die Form der Bekanntgabe gilt Ziffer 4 zu § 60. 
5. Ist durch Bescheid die Gewährung von Soforthilfe 

ausgesprochen, so hat sie der Leiter des Amts für Sofort
hilfe zu veranlassen, wenn nicht binnen 2 Wochen nach 
Bekanntgabe die Entscheidung d.es Beschwerdeausschusses 
angerufen worden ist. Wird die Entscheidung nachträg
lich angerufen, so werden bis dahin noch nicht bewirkte 
Leistimgen ausgesetzt. 

Zu § 64 
(Anrufung des Beschwerdeausschusses in sonstigen Fällen) 

1. Die Entscheidung des Beschwerdeausschusses (Ziffer 2 
zu § 63) kann nur schriftlich angerufen werden. 
. 2. Die Sitzungen des Beschwerdeaussschusses sind öf
lentlich. 

3. Im Falle der Ablehnung einer vom Geschädigten be
:;mtragten Abänderung des Bescheides genügt zur Begrün
lung die Feststellung, daß ein Ermessensmißbrauch seitens 

des Soforthilfeausschusses nicht festgestellt sei. 
4. Entscheidet der Beschwerdeausschuß, daß ein Ermes

sensmißbrauch vorliege, so hat er die Angelegenheit zu er
neuter Entscheidung an den Soforthilfeausschuß zurück
zuverweisen. 

5. Die Entscheidung äst dem Beauftragten und dem Be
schwerdeführer bekanntzugeben. Für die Form der Be
kanntgabe gilt Ziffer 4 zu § 60. 

Ano1•<1nung 

über die Verlegung von Terminen im Sof01·thilfeges.etz 

Vom 8. August 1949 

Auf Grund des § 85 des Gesetzes zur Milderung drin
gender sozialer Notstände (Soforthilfegesetz) wird bestimmt: 

1. Die Zahlungstermine werden wie folgt verlegt: 
a) Die allgemeine Soforthilfeabgabe für das erste Er

hebungsj a hr ist in den Fällen des § 17 Absatz 2 
Ziffer 1 des Soforthilfegesetzes mit je einem Drittel 
des Jahresbetrags am 20. Oktober 1949, am 20. De
zember 1949 und am 20. Februar 1950 zu entrichten. 

b) Die Soforthilfesonderabgabe (§ 18 Absatz 2 des So
forthilfegesctzes) ist mit je einem Drittel am 20. No
vember 1949, am 20. Januar 1950 und am 20. März 
1950 zu entrichten. 

c) Der Reuezuschlag (§ 18 Absatz 4 Ziffer 1 Buchstabe a 

Zu § 65 
(Form der Entscheidungen) 

Für die Entscheidungen des Soforthilfeausschusses ist 
die. Unterschrift des Vorsitzenden ausreichend Entschei
dungen des Beschwerdeausschusses oder cJ.es Spruchsenats 
.sind von sämtlichen mitwirkenden Mitgliedern zu unter
zeichnen. 

Zu § 67 
(Gebiilll'cn) 

1. Die Gebühr fällt, sofern sie nicht nach § 67 Satz 3 
erstattet wird, derjenigen Gebietskörperschaft zu. die nach 
§ 78 die Verwaltungskosten zu tragen hat. · 

2. Kosten, die durch die Beibringung von Zeugnissen 
die Anhörung von Zeugen oder sonst durch Maßnahme!~ 
entstehen, die der Begründung des Antrages dienen, trägt 
der Antragsteller selbst; soweit die Soforthilfebehörden je

,doch besonde1:~ ~rhebungen, insbesondere die ,Anhörung 
von Sachverstand1gen, fur notwendig halten, l'önnen die 
Kosten der Gebietskörperschaft auferlegt werden die nach 
§. 78 die Verwaltungskosten zu tragen hat. Die Kosten 
eme.s etwa beauftragten Rechtsbeistandes trägt in jedem 
Fall der Antragsteller. 

Zu§ 68 
(Verfahren bei nachträglichen Veränderungen) 

Ändern skh die Voraussetzungen der Unterhaltshilfe 
zugunsten des· Geschädigten (z. B. durch Geburt eines 
Kindes oder dur~?. Wegf:'lll bisher angerechneter Renten), 
so hat der Geschad1gte emen neuen Antrag zu stellen der 
nach den §§ 59 ff. zu behandeln ist. ' 

Zu § 75 

(Anrechnung von Fürsorgeleistungen in der Ubergangszeit) 
1. Als gleichartige Fürsorgeleistungen sind anzurechnen 

Leistungen, die nach den Riebtsätzen oder als Mietbeihil
fen gewährt wurden, nicht aber Sonderleistungen ein
maliger oder laufender Art. 

2. Leistungen der geschlossenen Fürsorge sind in sinn
gemäßer Anwendung der Regelung nach Ziffer 1 anzu
rechnen. 

Zu § 77 

(Ehrenamtlicb,keit) 
Ehrenamtliche Mitarbeit, insbesondere als Beisitzer in 

den Soforthilfeausschüssen, Beschwerdeausschüssen und 
beim Spruchsenat, kann nur aus wichtigen Gründen abge
lehnt werden. Als wichtig sind insbesondere Gründe an
zusehen, die nach dem Gemeinderecht der Länder zur 
Ablehnung eines Ehrenamtes in der Gemeinde berechtigen. 

Zu § 78 
(Verwaltungsltosten) 

Jede an der Durchführung des Gesetzes beteiligte Ge
bietskörperschaft trägt diejenigen Kosten selbst die tat-
sächlich bei ihr anfallen. ' 

Bad Romburg v. d. H., den 8. August 1949 

Der Direktor 
der Verwaltung für Finanzen 

des Vereinigten Wirtschaftsgebietes 
Hartmann 

des Soforthilfegesetzes) ist am 20. November 1949 zu 
entrichten. 

Im übrigen tritt in den §§ 18 und 19 des Soforthilfe
gesetzes sowie in den §§ 12, 31, 43, 44, 45, 55 und 63 der 
Durchführungsverordnung zum Ersten Teil des Sofort
hilfegesetzes jeweils anstelle des 20. August 1949 der 
20. Oktober 1949. 

3. Der in § 39 Satz 2 des Soforthilfegesetzes genannte Ter
min für die Antragstellung wird vom 31. Juli 1949 auf 
den 30. September 1949 verlegt, 

Bad Romburg v. d. H., den 8. August 1949 

Der Direktor 
der Verwaltung für Finanzen 

des Vereinigten Wirtschaftsgebietes 
Hartmann 
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BERICHTIGUNG 
In der Verordnung zur Durchführung des Sozialversiche

rungs-Anpassungsgesetzes vom 27. Juni 1949 (WiGBI. S. 101) 
ist auf Seite 102. unter der Paragraphenbezeichnung "§ 10" 
einzufügen: "Zu § 9 des Gesetzes". 
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GESETZ 
zur 

Förderung <ler Eingliedemng von Heimatvertl'iebenen in die Landwirtschaft (Flüchtlingssiedlungsgesetz). 

Vom 10. August 1949, 

In Ergänzung des Gesetzes zur Milderung dringender sozialer Notstände (Soforthilfegesetz- SHG) vom 8. August 
1949 (WiGBl. S. 205) hat der Wirtschaftsrat das folgende Gesetz beschlossen: 

Artikel I 
§ 1 

(1) Heimatvertriebene, die aus der Landwirtschaft stam
men, sollen dadurch wieder in die Landwirtschaft einge
gliedert werden, daß sie entweder als Siedler im Sinne der 
Siedlungs- und Bodenreformgesetzgebung oder sonst als 
Eigentümer oder Pächter landwirtschaftlicher Grundstücke 
angesetzt werden. Für die Ansetzung kommen vor allem 
auslaufende Höfe, deren unwirtschaftliche Zerschlagung 
verhindert werden soll, sowie wüste Höfe, die sich für eine 
.Wiederinbetriebnahme eignen, in Frage, Zu diesem Zweck 
werden die für die Ansetzung erforderlichen zusätzlichen 
Mittel zur Verfügung gestellt und Eigentümern, die für die 
Zwecke dieses Gesetzes landwirtschaftliche Grundstücke 
freiwillig hergeben, Vergünstigungen gewährt. 

'(2) Die Durchführung dieses Gesetzes obliegt den Län
dern. Die zuständigen Landesbehörden beteiligen dabei nach 
Maßgabe der nach § 13 zu treffenden Bestimmungen die 
berufsständische Vertretung der Landwirtschaft, die Ver
t<etungen der Heimatvertriebenen und die Selbsthilfeein
richtungen. 

§ 2 
(1) Heimatvertriebene im Sinne dieses Gesetzes sind Ge

schädigte r.ach § 31 Ziffer 1 des Soforthilfegesetzes. 
(2) Auslaufende Höfe (§ 4) sind landwirtschaftliche Be

triebe, deren Eigentümer diese nicht mehr selbst bewirt
schaften oder bewirtschaften können und keine Erben 
haben, die zur Selbstbewirtschaftung des Betriebes in der 
Lage sind. 

(3) Wüste Höfe (§ 5) sind früher selbständige landwirt
schaftliche Betriebe, deren Betriebsgebäude ganz oder teil
weise noch vorhanden sind, deren Land aber veräußert oder 
verpachtet oder anderweitig zur Nutzung abgegeben ist. 

§ 3 
Können für die Ansetzung von Heimatvertriebenen als 

Siedler Mittel nicht oder nicht rechtzeitig oder nur in 
unzureichendem Maße eingesetzt werden, so kann dem Land 
zugunsten jedes angesetzten Heimatvertriebenen eine Bei
hilfe bis zu 5000 Deutsche Mark gewährt werden, wenn das 
Land entsprechende Beihilfen leistet. 

§ 4 
Wird ein auslaufender Hof von seinem Eigentümer unter 

Mitwirkung der Siedlungsbehörde an einen Heimatvertrie
benen veräußert oder auf mindestens 12 Jahre verpachtet, 
so kommen folgende Vergünstigungen in Frage: 
1. auf dem Gebiete der Erbschaft- (Schenkungs-) -steuer 

treten Vergünstigungen nach Maßgabe der Vorschriften 
der Artikel II bis IV ein; 
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2. beansprucht der bisherige Eigentümer eine ortsübliche 
und angemessene Versorgung mit Wohnung und Unter• 
halt (zum Beispiel: Altenteil) und übernimmt das Land 
die Bürgschaft hierfür, so stellt das Vereinigte Wirt
schaftsgebiet das Land insoweit frei, als es aus der 
Bürgschaft in Anspruch genommen wird; 

3. zur Schaffung von Ersatzwohnraum kann im einzelnen 
Falle ein zinsloses Darlehen bis zum Betrage von 5000 
Deutsche Mark gewährt werden; 

4. soweit der Hof zum abgabepflichtigen Vermögen nach 
dem Soforthilfegesetz gehört, bleibt die Soforthilfeabgabe 
nSJch Maßgabe des Soforthilfegesetzes und seiner Durch
führungsbestimmungen unerhoben; 

5. die Einkünfte aus der Verpachtung auslaufender Höfe 
oder aus einer bei der Veräußerung vorbehaltenen Ver
sorgung gemäß Nr. 2 rechnen nicht zum einkommen
steuerpflichtigen Einkommen, soweit diese Einkünfte 
jährlich 2000 Deutsche Mark nicht übersteigen. 

§ 5 

(1) Die Vorschriften des § 4 Nr. 4 und 5 gelten ent· 
sprechend, wenn der Eigentümer eines wüsten Hofes diesen 
unter Mitwirkung der Siedlungsbehörde an einen Heimat
vertriebenen veräußert oder auf mindestens 12 Jahre ver
pachtet. 

(2) Ein Pacht- oder sonstiges Nutzungsverhältnis über 
Grundstücke, die von ihrem Eigentümer zur Ausstattung 
eines wüsten Hofes zur Verfügung gestellt werden, kann 
ganz oder teilweise vorzeitig aufgelöst werden, wenn da· 
dureh die Wirtschaftlichkeit des Betriebes, dem die Grund
stücke bisher dienten, nicht nachhaltig beeinträchtigt wird. 

(3) Den Antrag auf Auflösung eines Pacht- oder son
stigen Nutzungsverhältnisses stellt die Siedlungsbehörde. 
Ueber den Antrag entscheidet das für die Entscheidung 
in Pachtsachen zuständige Gericht. Auf die Entschädigung 
für die vorzeitige Auflösung findet § 7 Absatz 2 des Ge
setzes zur Ergänzung des Reichssiedlungsgesetzes vom 
4. Januar 1935 (RGBI. I S. 1) entsprechende Anwendung. 

(4) Für notwendige bauliche Aufwel'. :lungen können Dar
lehen oder Beihilfen bis zu 500()1 Deutsche Mark gewährt 
werden. 

§ 6 

Werden, abgesehen von den Fällen der§§ 4 und 5, land
wirtschaftliche Grundstücke unter Mitwirkung der Sied
lungsbehörde an Heimatvertriebene veräußert oder auf min
destens 12 Jahre ver,pachtet oder im Wege des Erbbaurechts 
vergeben, so gelten die Vorschriften des § 4 Nr. 3 bis 5 ent
sprechend; 
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Erfolgt eine Veräußerun! :um Zwecke der Ansetzung ·.I 
von Heimatvertriebenen an ein gemeinnütziges Siedlungs
unternehmen im Sinne der Siedlungs- und Bodenreform
gesetzgebung, so finden die Vorschriften der §§ 4 bis 6 ent
sprechende Anwendung. 

§ 8 
In den Fällen der §§ 4 bis 6 ist die Ausübung des Vor

kaufsrechts nach § 4 des Reichssiedlungsgesetzes ausge
schlossen. 

§ 9 
Heimatvertriebenen können zur Uebernahme von land

wirtschaftlichen Grundstücken in den Fällen der §§ 4 bis 6 
zinslose Darlehen bis zur Höhe von 500 Deutsche Mark je 
ha übernommene Fläche, jedoch .nicht mehr als 5000 Deutsche 
Mark gewährt werden. 

§ 10 
Die Vergünstigungen dieses Gesetzes }{Önnen auf Antrag 

der Siedlungsbehörde auch in den Fällen gewährt werden, 
in denen Heimatvertriebene bereits vor dem Inktrafttreten 
dieses Gesetzes entsprechend den §§ 4 bis 6 angesetzt wor
den sind. 

§11 
(1) Die für die Zwecke dieses Gesetzes erforderlichen 

Mittel stellt das Vereinigte Wirtschaftsgebiet zur Verfü
gung. 

(2) Die Richtlinien für die Gewährung von Beihilfen, von 
Darlehen und für die Freistellung der Länder (§ 4 Nr. 2) 
erläßt der Direktor der Verwaltung für Ernährung, Land
wirtschaft und Forsten im Einvernehmen mit dem Direktor 
der Verwaltung für Finanzen. 

§ 12 
Auf Geschäfte, die der Durchführung dieses Gesetzes 

dienen, finden die Vorschriften des § 29 des Reichssiedlungs
gesetzes entsprechende Anwendung. 

§ 13 
Die Landesregierungen bestimmen, welche Stellen die 

Aufgaben der Siedlungsbehörde wahrzunehmen haben und 
in welchem Umfang die Siedlungsbehörde unter Beteiligung 
der Flüchtlingsbehörde in den Verfahren nach §§ 4 bis 7 
mitzuwirken hat; sie bestimmen ferner, in welcher Weise 
die berufsständische Vertretung der Landwirtschaft, die 
Vertretungen der Heimatvertriebenen und die Selbsthilfe
einrichtungen zu beteiligen sind; sie erlassen die notwen
digen Verwaltungsanordnungen. 

Artikel II 
Das Erbschaftssteuergesetz vom 22. August 1925 (RGBl. I 

S. 320) in der Fassung des Arl!i.li:els IV des Anhangs zum 
Gesetz Nr. 64 zur vorläufigen Neuordnung von Steuern vom 
22. Juni 1948 wird wie folgt geändert: 

Im§ 18 
1. wird im Absatz 1 hinter Nr. 11 folgende Nr. lla ein

gefügt: 
"lla. Ein Erwerb 

a) von Vermögen, das aus Erlösen stammt, die der 
Erblasser (Schenker) für eine nach dem 21. Juni 

f948 durchgeführte Veräußerung eines auslaufen
den Hofes an einen Heimatvertriebenen erworben 
hat; 

b) eines auslaufenden Hofes, wenn er von .d€m Erben 
(Beschenkten) inn~rhalb ,v.on 12 :tYionqten. ;:ta:~h ~V;:·, 
langter Kenntnis von dem Anfall oder Wah1'end 
der Dauer eines Pachtverhältnisses gemäß Buch
stabe c) an einen Heimatvertriebenen veräußert 
wird;··. · 

c) eines auslaufenden Hofes, der vo.n dem Erblasse{ 
(Schenker) ·auf die Daue·r von mindestens zwölf 
Jahren an einen Heimatvertriebenen verpachtet 
worden ist, zur Hälfte des auf dieses Vermögen 
entfallenden Steuerbetrages; der restliche Steuer
betrag wird bis zur Beendigung des Pachtverhält
nisses gestundet. Das gleiche gilt, wenn die Ver
pachtung durch den Erben (Beschenkten) inner
halb von zwölf Monaten nach erlangter Kenntnis 
von dem Anfall erfolgt. Diese Steuervergünsti
gungen entfallen rückwirkend, wenn das Pacht
verhältnis vor Abll'luf von zwölf Jahren nach der 
Uebergabe erlischt." 

2. wird hinter Absatz 1 folgeU:der neuer Absatz 1a ein
gefügt: 

"1a. Steuerbegünstigt gemäß Nr. lla ist nur eine Veräuße
rung oder Verpachtung eines auslaufenden' Hofes an 
einen Heimatvertriebenen gemäß § 4 in Verbindung 
mit § 2 Absatz 2 des Gesetzes zur Förderung der 
Eingliederung von Heimatvertriebenen in die Land
wirtschaft (Flüchtlingssiedlungsgesetz) vom 10. August 
1949 (WiGBl. S. 231). Der Veräußerung an einen 
Heimatvertriebenen steht gleich die Veräußerung an 
ein gemeinnütziges Siedlungsunternehmen im Sinn der 
Siedlungs- und Bodenreformgesetzgebung gemäß § 7 
des Flüchtlingssiedlungsgesetzes." 

Artikel 111 

Die Vergünstigungen des § 4 Nr. 1 und 5 werden nur ge
währt, wenn die Veräußerung oder Verpachtung bis zum 
31. Dezember 1953 vorgenommen worden ist. 

Artikel IV 

(1) Dieses Gesetz tritt am Tage nach seiner Verkündung 
in Kraft. 

(2) Die Einkommensteuervergünstigung des § 4 Nr. 5 
gilt vom 1. Januar 1949 ab. Die Vorschriften des Artikels II 
finden auf Erwerbe Anwendung, für die die Steuerschuld 
nach dem 31. Dezember 1948 entstanden ist oder entsteht. 

Das vorstehende Gesetz wird nach Zustimmung des 
Länderrates hiermit verkündet. 

Frankfurt am Main, den 10. August 1949. 

Der Präsident des Wirtschaftsrates 
Dr. Erich Köhler 

GESETZ 
zur 

Aenderung des Gesetzes zur Sicherung von Forderungen für den Lastenausgleich. 

Vom 10. August 1949, 

Der Wirtschaftsrat hat das folgende Gesetz beschlossen: 

Artikel I 
§ 1 Abs. 2 des Gesetzes zur Sicherung von Forderungen 

für den Lastenausgleich vom 2. September 1948 (WiGBl. 
S, 87) erhält folgende Fassung: 

"(2) Die Vorschriften dieses Gesetzes gelten sinngemäß 
auch für 
1. Schiffshypotheken, 
2. Pfandrechte an Bahneinheiten, 
3. Abgeltungslasten, die ein· Darlehen zur Abgeltung der 

Gebäudeentschuldungssteuer gemäß der Verordnung 
vom 31. Juli 1942 (RGBl. I S. 501) si!chern, 

4. Zusatzforderungen, die gemäß § 10 der (ersten) Verord
nung des Reichspräsidenten über die Zinserleichterung 
für den landwirtschaftlichen Realkredit vom 27. Septem
ber 1932 (RGBl. I S. 480) auch ohne Eintragung ein 
Recht auf Befriedigung aus dem Grundstück gewähren, 

5. Renten der Deutschen Landesrentenbank, 
6. Entschuldungsrenten gemäß Art. 53 und 54 der sieben

ten Verordnung zur Durchführung der landwirtschaft
lichen Schuldenregelung vom 30. April 1935 (RGBl. I 
S. 572) und Art. 5 der achten Verordnung zur Durch
führung der landwirtschaftlichen Schuldenregelung vom 
20. Juni 1936 (RGBl. I S. 496)." 
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Artikel II 

· 'In das Gesetz zur Sicherung von Forderungen für den 
Lastenausgleich werden nach § 3 eingefügt: 

"§ 3a 
(1) Sind Grundstücke von Kriegssachschäden im Sinne 

der Kriegssa·chschädenverordnung vom 30. November 1940 
(RGBI. I S. 1547) oder von solchen Schäden betroffen, die 
infolge von Maßnahmen der Besatzungsmacht, insbesondere 
durch Demontagen oder Restitutionen eingetreten sind. so 
ist auf die nach § 1 entstehenden Grundschulden auf Antrag 
ganz oder teilweise zu verzichten. 

(2) Ein Verzicht darf nur ausgesprochen werden, wenn 
der Einheitswert des Grundstückes, der auf Grund der Vor
schriften des Abschnitt I des Gesetzes betreffend Fort
schreibungen und Nachfestst"!lungen von Einheitswerten 
des Grundbesitzes auf den 21. Juni 1~48 vom 10. März 1949 
(WiGBl. S. 25) ermittelt ist, um mehr als 10 v. H. niedriger 
festgestellt worden ist, als der letzte Einheitswert vor dem 
Schadensfall. Für Grundstücke, die am 21. Juni 1948 zu 
mehr als 70 v. H. des letzten Einheitswertes vor dem Scha
densfall belastet waren, ermäßigt sich die in Satz 1 ge
nannte Schadensquote auf 5 v. H.; zur Belastung des Grund
stückes gehören solche Rechte nicht, die bei Ablauf des 
20. Juni 1948 dem Eigentümer zustanden oder gegen deren 
Geltungmachung in diesem Zeitpunkt dem Eigentümer eine 
Einrede zustand, die sich nicht nur auf den Zeitpunkt der 
Geitendmachung bezog. 

(3) Der Verzicht auf die Grundschuld ist in Höhe des 
Betrags auszusprechen, der sich aus dem Verhältnis des 
Sachschadens zu dem Einheitswert des letzten Feststel
lungszeitpunktes vor dem Schadensfall errechnet. Als Sach
schaden gilt der Unterschied zwischen dem letzten Einheits
wert vor dem Schadensfall und dem auf den 21. Juni 1948 
fortgeschriebenen Einheitswert. 

(4) Sind die Schäden nach dem 21. Juni 1948 entstan
den, so ist an Stelle des auf diesen Tag fortzuschreibenden 
Einheitswertes der Einheitswert einzusetzen, der für den 
nächsten Feststellungszeitpunkt nach Eintritt des Schadens 
festzustellen ist. 

§ 3b 
(1) Ist ein zerstörtes oder beschädigtes Gebäude (§ 3a 

Abs. 1) in der Zeit vom 21. Juni 1948 bis zum 31. März 1953 
wieder aufgebaut worden, so kann der Eigentümer nach 
beendigtem Aufbau auch verlangen, daß auf den Teil der 
Grundschulden verzichtet wird, für den die Leistungen aus 
den Erträgnissen des im Rahmen des Aufbauplans als 
Dauerbau wiederhergestellten Gebäudes nicht aufgebracht 
,werden können. 

ZWEITE VERORDNUNG 
zur Durchführung des Gesetzes 

zur Sicherung von Forderungen für den Lastenausgleich. 

Vom 8. August 1949. 

Auf Grund des § 4 des Gesetzes zur Sicherung von For
derungen für den Lastenausgleich vom 2. September 1948 
(Gesetz- und Verordnungsblatt des Wirtschaftsrates des Ver
einigten Wirtschaftsgebietes S. 87) wird mit Zustimmung 
des Wirtschaftsrates und des Länderrates verordnet: 

Artikel I 

Vorschriften über die Umstellungsgrundschuld. 
§ 1 

Auf Umstellungsgrundschulden an Grundstücken im 
Eigentum von solchen Geldinstituten, Versicherungsunter
nehmen und Bausparkassen, die nach dem Umstellungs
gesetz und seinen Durchführungsverordnungen bei nicht 
ausgeglichener Bilanz Ans'pruch auf Zuteilung von AWI
gleichsforderungen g~en die öffentliche Hand haben, wer
den Leistungen bis auf weiteres nicht erhoben. 

§ 2 
Die mit der Ausübung der Rechte betraute Stelle kann 

auf Antrag einer Aenderung de.t Ranges der Grundschuld 
--' § 5 Abs. 2 (b) der (ersten) Durchführungsverordnung ~ 
auch zugunsten eineil Rechts zustimmen, du be8tellt wird, 
um die Ausführung von Neu-, Ergänzungs- und Umbauten 
sowie von landwirtschaftlichen Meliorationen zu ermög-

(2) Bei der Aufstellung der Ertragsrechnung sind· die 
öffentlichen Lasten, die notwendigen Kosten für die Be
wirtschaftung, die Verpflichtungen aus umgestellten Grund
pfandrechten Dritter, die angemessene Verzinsung und Til
gung der Wiederherstellungskosten sowie eine angemessene 
Verzinsung von Eigenkapital zu berücksichtigen. 

§ 3c 
Bei wiederhergestellten Betriebsgrundstücken, die vom 

Eigentümer selbst genutzt werden, ist unter Berücksichti
gung der gesamten wirtschaftlichen und finanziellen Ver
hältnisse des Betriebes sinngemäß zu verfahren. 

§3d 
Dem Eigentümer kann vor Beginn des Aufbaus rechts

verbindlich :rugesichert werden, daß auf die nach § 1 ent
standene Grundschuld verzichtet werden wird, wenn die 
Voraussetzungen des § 3b gegeben sind. Im Falle eines. 
Eigentumsüberganges gehen die Rechte aus der Zusicherung 
auf den neuen Eigentümer über. 

§ 3e 
(1) Der Verzicht ist dem Grundbuchamt oder dem Eigen

tümer gegenüber in der Form des § 29 der Grundbuchord
nung zu erklären. 

(2) Durch den Verzicht geht die Grundschuld auf den 
Eigentümer über. § 1176 BGB ist entsprechend anzuwen
den. Ist für das umgestellte Recht bestimmt, daß es . durch 
Verzi'Cht des Glä:ubigers erlischt, so erlischt die Umstel
lungsgrundschuld durch Verzicht. 

§ 3f 
Der Verzicht und die verbindliche Zusicherung werden 

vom Finanzamt oder von einer durch die Landesregierung 
mit Zustimmung des Direktors der Verwaltung für Finan
zen bestimmten anderen Stelle erklärt." 

Artikel 111 
Dieses Gesetz tritt mit Wirkung vom 1. Juli 1948 in 

Kraft. 

Das vorstehende Gesetz wird nach Zustimmung des 
Länderrates hiermit verkündet. 

Frankfurt am Main, den 10. August 1949. 

Der Präsident des Wirtschaftsrates 
Dr. Erich Köhler 

liehen. Der Rangänderung soll in diesen Fällen jedoch nur 
zugestimmt werden, wenn dadurch die Sicherheit der 
Grundschuld nicht gefährdet wird und wenn die Zins- und· 
Tilgungssätze für das Recht, zu dessen Gunsten die Rang
änderung eingeräumt wird, den zur Zeit der Geldaufnahme 
üblichen Jahresleistungen auf erststellige Tilgungshypo
theken entsprechen. 

§ 3 
Dient eine umgestellte Hypotl)ek der Sicherung einer auf 

ausländische Währung lautenden Forderung, so sind die aus 
der Umstellungsgrundschuld geschuldeten Beträge gestundet, 
deren der Schuldner bedarf, um seinen Verpflichtungen aus 
der auf ausländische Währung lautenden Verbindlichkeit 
nachzukommen, soweit deren Gegenwert in Deutscher Mark 
den Umstellungsbetrag der Hypothek übersteigt. 

§ 4 
Die Erteilung eines Briefes für die Umstellungsgrund

schuld ist ausgeschlossen. 
§ 5 

Ein vor dem 21. Juni 1948 zu Lasten des umgestellten 
Rechts eingetragener Rangvorbehalt wirkt auch gegen die 
UI'rultellungsgrundschuld. Dasselbe gilt für eine bei dem 
umgestellten Recht eingetragene Löschungsvormerkung. 

§ 6 

(1) Das Kapital der Umstellungsgrundschuld wird mit 
Ausnahme der Tilgungsleistungen auf Tilgungshypotheken 
auch dann nicht fällig, wenn das Kapital des umgestellten 
Rechts ohne Kündigung fällig wird. 

(2) Bis zum Inkrafttreten der endgültigen Regelung über 
den Lastenausgleich kann in das Grundstücl~: wegen fälliger 
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Zins- und Tilgungsleistungen aus der Umstellungsgrund
schuld nicht im Wege der Zwangsversteigerung vollstreckt 
werden. 

§ 7 
Besteht für das umgestellte Recht ein vollstreckbarer 

Titel, so ist zur Vollstreckung aus der Umstellungsgrund
schuld zugunsten der Verwaltung des Vereinigten Wirt
schaftsgebietes der die Rechte verwaltenden Stelle auf 
Antrag eine besondere vollstreckbare Ausfertigung zu er
teilen. Hierfür ist die Stelle zuständig, der die Erteilung 
der Vollstreckungsklausel für das umgestellte Recht zu
kommt. Vor der Erteilung der Ausfertigung soll der Schuld
ner gehört werden. 

§ 8 
Bei einer Tilgungshy'pothek ist die mit der Ausübung 

der Rechte aus der Umstellungsgrundschuld betraute Stelle 
bet:echtigt, der Berechnung des Betrages der Umstellungs
grundschuld den Stand der Kapitalschuld zugrunde zu legen, 
der sich aus dem Tilgungsplan in Reichsmark für den 1. Juli 
1948 ergibt. 

§ 9 
Die Umstellungsgrundschuld geht durch ihre Ablösung 

- § 5 Abs. 1 Satz 1 der (ersten) Durchführungsverordnung 
-:- auf den Eigentümer über. Ist jedoch für das umgestellte 
R,echt bestimmt, daß es im Falle der Befriedigung des Gläu
bigers erlischt, so erlischt die Umstellungsgrundschuld 
durch ihre Ablösung. 

§ 10 
(1) Die Bestimmungen. des Gesetzes und die Durchfüh

rungsvorschriften, die sich auf Grundstücke, Gebäude und 
Hypotheken, Grund- und Rentenschuld beziehen, sind, auch 
soweit dies nicht ausdrücklich bestimmt ist, auf Bahnein
heiten und Pfandrechte an Bahneinheiten entsprechend an
zuwenden. 

(2) Die Rechte aus der Umstellungsgrundschuld an einer 
Bahneinheit, die sich über mehrere Länder erstreckt, wer
den von dem Lande ausgeübt, in dem die Eisenbahn, welche 
die Bahneinheit bildet, ihren Verwaltungssitz hat. · 

§11 

(1) Im Schiffsregister eingetragene Schiffe im Sinne des 
§ 1 Abs. 2 des Gesetzes sind Schiffe, die bei Inkrafttreten 
des Gesetzes in einem Schiffsregister im Währungsgebiet 
eingetragen waren, gleichgültig ob sie sich zu dieser Zeit 
im Währungsgebiet oder mit dem Willen des Verfügungs
berechtigten außerhalb des Währungsgebietes befinden. 

(2) Das Gesetz ist auf gesunkene oder für total verloren 
erklärte Schiffe nicht anzuwenden, auch wenn sie später 
wieder geborgen worden sind. · 

(3) An Schiffen entstehen statt Umstellungsgrundschul
den Umstellungslasten. 

(4) Die Leistungen aus den Umstellungslasten sind ge
stundet, 
a) solange das Schiff nicht in unbestrittenem deutschen 

Eigentum steht und der deutschen Wirtschaft nicht end
gültig zur Verfügung überlassen ist, 

b) solange der Gläubiger des umgestellten Rechts oder der 
Eigentümer den Wohnsitz nicht im Währungsgebiet hat. 
(5) Pfandrechte an Schiffen im Sinne von § 1 Abs. 2 des 

Gesetzes sind nur Schiffshypotheken. 
(ß) Die Bestimmungen des Gesetzes und die Durchfüh

rungsvorschriften, die sich auf Grundstücke, Gebäude und 
Hypotheken an Grundstücken beziehen, sind auch, soweit 
dies niclit ausdrücklich bestimmt ist, unbeschadet der Ab
sätze 7 und 8, auf im Schiffsregister eingetragene Schiffe 
und auf Schiffshypotheken mit der Maßgabe ents~)rechend 
anzuwenden, daß an Stelle der Vorschriften des Bürger
lichen Gesetzbuches und der Grundbuchordnung die 'Tor
schriften des Gesetzes über Rechte an eingetragenen Schif
fen und Schiffsbauwerken vom 15. November 1940 (Reichs
gesctzbl. I S. 1499) und der Schiffsregisterordnung vom 
19. Dezember 1940 (Reichsgesetzbl. I S. 1591) treten und 
Schiffshypotheken Sicherungshypotheken an Grundstücken 
gleichgeachtet werden. 

(7) Soweit der Eigentümer am 21. Juni 1948 die Befugnis 
aus § 57 Abs. 3 und 4 des Gesetzes über Rechte an ein
getragenen Schiffen und Schiffsbauwerken hatte, entsteht 
eine Umstellungslast nicht. Der Eigentümer kann, solange die 
Schiffshypothek nicht gelöscht ist, eine neue Schiffshypo
thek in Deutscher Mark im Range und bis zur Höhe des 
Reichsmarkbetrages der erloschenen Schiffshypothek be
siell<m. 

(8) Die Umstellungslast erlischt durch ihre Ablösung, 
§ 57 Abs. 3 und 4 des Gesetzes über Rechte an eingetra
genen Schiffen und Schiffsbauwerken ist entsprechend an
zuwenden. 

Artikeln 

Verfahrensvorschriften. 

§ 12 
(1) .Die Umstellungsgrundschuld wird in das Grund

buch nur eingetragen, soweit sie auf den Eigentümer über
t~agen wird oder übergegangen ist. Bei der Eintragung sind 
dte §§ 1192 und 1115 des Bürgerlichen Gesetzbuches anzu
;nen~en; hinsichtlich der Zins- und Zahlungsbedingungen 
1st dte Bezugnahme auf das umgestellte Recht zulässig. 

(2) Die Aenderung des Rangverhältnisses eines im Grund
buch eingetragenen Rechts zu einer nicht eingetragenen 
Umstellungsgrundschuld bedarf der Eintragung. Die Un1-
stellungsgrundschuld ist hierbei durch den Hinweis auf das 
umgestellte Recht zu bezeichnen, bei dem sie entstanden ist. 

§ 13 
(1} Eine vor dem 21. Juni 1948 eingetragene Hypothek, 

Grundschuld oder Rentenschuld soll nicht in der Form des 
§ 46 Abs. 2 der Grundbuchordnung gelöscht werden. Wenn 
nach dem 20. Juni 1948 eine Hypothek, Grundschuld oder 
Rentenschuld auf dem Grundbuchblatt gelöscht worden ist 
so ist bei der Uebertragung des Grundstücks oder eine~ 
Grundstücksteils auf ein anderes Grundbuchblatt das ge
löschte Recht und der Löschungsvermerk mitzuübertragen. 
Dasselbe gilt im Falle der Umschreibung des Grundbuchs. 

(2) Abs. 1 ist nicht anzuwenden, wenn feststeht, daß im 
Range nach dem umgestellten Recht keine Umstellungs
grundschuld entstanden ist, oder das übertragene Grund
stück oder der übertragene Grundstücksteii aus der Haf
tung für die Umstellungsgrundschuld entlassen worden ist. 

§ 14 
Von der Löschung eines umgestellten Rechts, das am 

21. Juni 1948 zugunsten eines anderen als des Eigentümers 
eingetragen war, soll das Grundbuchamt die Stelle benach
richtigen, die für den Fall der Entstehung einer Umstel
lungsgrundschuld zur Ausübung der Rechte aus dieser 
Grundschuld berufen ist. Die Benachrichtigung kann unter
bleiben, wenn aus einer vor dem 21. Juni 1948 errichteten 
öffentlichen Urkunde oder einer vor diesem Zeitpunkt 
öffentlich beglaubigten Urkunde hervorgeht, daß das um
gestellte Recht am 21. Juni 1948 dem Eigentümer zustand. 

Artiltel III 

Uebergangsvorschriften. 

§ 15 
(1) Die Vorschriften des Art. I treten mit Wirkung vom 

1. Juli 1948 in Kraft. 
(2) Die Vorschriften der Art. II und III treten mit der 

Verkündung dieser Verordnung in Kraft. 
(3) Die Vorschriften dieser Verordnung treten an die 

Stelle des § 5 Abs. Satz 3 und des § 13 Abs. 3 Satz 2 der 
(ersten) Durchführungsverordnung. 

Frankfurt am Main, den 8. August 1949. 

Der Vorsitzer 
des Verwaltungsrat;; 

Dr. Pün der 

Der Direktor Der Direktor 
der Verwaltung für Verkehr der Verwaltung für Wirtschaft 

Dr.-Ing. Fr o h n e I. V. 

Der Direktor 
der Verwaltung für Post und 

Fernmeldewesen 
Schuberth 

Der Direktor 
der Verwaltung für Arbeit 

Anton S t o r c h 

Dr. S c h a 1 f e j e w 

Der Direldor 
derVerwaltungfür Ernährung, 
Landwirtschaft und Forsten 
Schlang. e-S eh ö n in g en 

Der Direktor 
der Verwaltung für Finanzen 

H a r t m a n n . _J 



Gesetzblatt der Verwaltung des Vereinigten Wirtschaftsgebietes 

GESETZ 
zur 

vorläufigen Regelung der Kriegsfolgelasten im Rechnungsjahr 1949, 

Vom 6, August 1949, 

Der Wirtschaftsrat hat das folgende Gesetz beschlossen: 

§ 1 
(1) Die Verwaltung des Vereinigten Wirtschaftsgebietes 

trägt die Aufwendungen für Besatzungskosten und Flücht
lingskosten nach näherer Bestimmung eines besonderen Ge
setzes mindestens in der Höhe, die dem Aufkommen der 
den Ländern zustehenden Verbrauchssteuern mit Ausnahme 
der Biersteuer innerhalb des Vereinigten Wirtschaftsgebie
tes entspricht. 

(2) Zur Deckung dieser Aufwendungen geht nach Maß
gabe des in Absatz 1 vorgesehenen Gesetzes das Aufkom
men der den Ländern zustehenden Verbrauchssteuern mit 
Ausnahme der Biersteuer auf die Verwaltung des Ver
einigten Wirtschaftsgebietes über. 

(3) Nach Maßgabe des in Abs. 1 vorgesehenen Gesetzes 
leisten die Länder die in Abs. 1 bezeichneten Ausgaben 
und erheben die in Abs. 2 bezeichneten Steuern für Rech
nung des Vereinigten Wirtschaftsgebietes. 

§ 2 
(1) Bis zum Irrkrafttreten des in § 1 bezeichneten Ge

setzes leisten am 15. jeden Monats als Abschlagszahlungen 
aus dem Aufkommen aus den in § 1 Abs. 2 bezeichneten 
Steuern an die Verwaltung des Vereinigten Wirtschafts
gebietes 
L Nordrhein-Westfalen ein Zwölftel von 75 Millionen DM, 
2. Hessen ein Zwölftel von 10 Millionen DM, 
3. Württemberg-Baden ein Zwölftel von 129 Millionen :9M, 
4. Hamburg ein Zwölftel von 196 Millionen DM, 
5. Bremen ein Zwölftel von 90 Millionen DM. 

(2) Die für de:1 15. April und 15. Mai 1949 zu leistenden 
Abschlagszahlungen werden mit je einem Viertel am 15. 
Juni, 15. Juli, 15. August und 15. September 1949 ent
richtet. 

§ 3 
, (1) Aus den Leistungen gemäß § 2 erhalten am 20. eines 
jeden Monats als Abschlagszahlungen für die nach § 1 
Abs. 1 auf die Verwaltung des Vereinigten Wirtschaftsge
bietes übergehenden Kriegsfolgelasten 
1. Bayern ein Zwölftel von 100 Millionen DM, 
2. Niedersachsen ein Zwölftel von 180 Millionen DM, 
3. Schleswig-Holstein ein Zwölftel von 220 Millionen DM, 

(2) § 2 Abs. 2 findet entsprechende Anwendung. 

§ 4 
Stellt der Rechnungshof des Vereinigten Wirtschaftsge

bietes fest, daß die vom Land Niedersachsen auf Anwei
sung der britischen Besatzungsmacht nach dem 30. April 
1949 aufgebrachten Besatzungskosten und Besatzungsfolge
kosten im Monatsdurchschnitt ein Zwölftel von 500 Mil
lionen DM übersteigen, so erhöhen sich die gemäß § 2 zu 
leistenden Abschlagszahlungen und der gemäß § 3 Absatz 1 
an das Land Niedersachsen zu zahlende Betrag um 70 vom 
Hundert des Unterschiedes. Die in § 2 genannten Ab
schlagszahlungen erhöhen sich in dem Verhältnis, in dem 

die Einzelbeträge zum Gesamtbetrag stehen. 5 vom Hun..., 
dert des Unterschiedes leistet das Land Bayern 10 vom 
Hu?dert d7s Unterschiedes leistet das Land Schle~wig-Hol
stem .an ~te Verw~ltung des Vereinigten Wirtschaftsgebie
tes, dte dtese Betrage an das Land Niedersachsen abführt. 

§ 5 
(1) Auf die den Ländern Bayern, Niedersachsen und 

Schiewig-Holstein nach § 3 zustehenden Beträge sind die 
Leistungen anzurechnen, die diese Länder für die Zeit nach 
dem 1. April 1949 als Finanzhilfe von den Ländern Nord
rhein-Westfalen, Hessen, Württemberg-Baden, Harnburg 
und Bremen erhalten haben. 

(2) Die nach § 2 an die Verwaltung des Vereinigten 
Wirtschaftsgebietes abzuführenden Beträge vermindern sich 
um die Leistungen, welche die Länder Nordrhein-Westfalen, 
Hessen, Württemberg-Baden, Harnburg und Bremen für die 
Zeit nach dem 1. April 1949 als Finanzhilfe .an die Län
der Bayern, Niedersachsen und Schleswig-Holstein erbracht 
haben. 

§ 6 
Die in den §§ 2 und 3 festgesetzten Beträge sind für die 

Zeit ab 1. Oktober 1949 durch Gesetz neu festzusetzen, 
wenn und soweit die finanzwirtschaftliehen Tatbestände, 
auf denen diese Beträge beruhen, sich so grundlegend ge
wandelt haben, daß eine Neubemessung der Beträge bei 
billiger Berücksichtigung der finanziellen Bedürfnisse aller 
Länder geboten ist. Bis zum Inkraftreten eines solchen Ge
setzes sind die in den §§ 2 und 3 festgesetzten Beträge wei
terzuleisten. 

§ 7 
Der Direktor der Verwaltung für Finanzen erläßt mit 

Zustimmung des Finanzausschusses des Wirtschaftsrates 
und des Finanzausschusses des Länderrates die zur Durch
fjihrung dieses Gesetzes erforderlichen Verwaltungsanord
nungen; er kann dabei den Begriff der Besatzungskosten 
und Besatzungsfolgekosten im Sinne des § 4 und der Fi
nanzhilfe im Sinne des § 5 bestimmen. 

§ 8 
Die nach Maßgabe dieses Gesetzes geleisteten und emp

fangenen Zahlungen werden auf die Zahlungen angerechnet, 
die sich aus dem in § 1 vorgesehenen Gesetz ergeben. 

§ 9 
Das Gesetz tritt mit Wirkung vom 1. April 1949 in Kraft 

und am 31. Dezember 1949 außer Kraft. 

Das vorstehende Gesetz wird nach Zustimmung des 
Länderrates hiermit verkündet. 

Frankfurt am Main, den 6. August 1949. 

Der Präsident des Wirtschaftsrates 
Dr. Erich Köhler 

GESETZ 
über 

den Betrieb von Hochfrequenzgeräten, 

Vom 9. August 1949, 

Der Wirtschaftsrat hat das folgende Gesetz beschlossen: 

§ 1 
(1) Wer Geräte oder Einrichtungen in Betrieb nimmt, 

die elektromagnetische Schwingungen im Bereich von 10 
kHz bis 3 000 000 MHz erzeugen oder verwenden (Hochfre
quenzgeräte), bedarf einer Genehmigung. 

(2) Hochfrequenzgeräte, die zu fernmeldemäßigen Ueber
mittlungen bestimmt sind, fallen nicht unter dieses Gesetz. 

§ 2 
(1) Die Genehmigung wird durch die Verwaltung für 

Post- und Fernmeldewesen erteilt, wenn das Hochfrequenz
gerät 
a) innerhalb des Vereinigten Wirtschaftsgebietes betrieben 

wird und 
b) keine Funkdienste stört, 'die in anderen als den diesen 
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Hochfrequenzgeräten zugewiesenen Frequenzbereichen 
(13 560 kHz ± 0,05%, 27 120 kHz ± 0.6%, 40.68 MHz ± 
0.05 %) betrieben werden. 
Sie ist übertragbar. 
(2) Die Genehmigung kann unter der Auflage erteilt 

werden, daß das Hochfrequenzgerät nur auf dem Grund
stück betrieben werden darf, das in der Genehmigungs
urkunde angegeben ist. 

~ § 3 

(1) Für bestimmte Arten und Baumuster von Hoch
frequenzgeräteil kann die Verwaltung für Post- und Fern
meldewesen "Allgemeine Genehmigungen" erteilen. 

(2) Die Erteilung einer "Allgemeinen Genehmigung" kann 
von dem Hersteller beantragt werden. 

(3) Die .,Allgemeinen Genehmigungen" werden im Amts
blatt der Verwaltung für Post- und Fernmeldewesen ver
öffentlicht. 

§ 4 
(1) Der Antrag auf Erteilung einer Genehmigung ist an 

die für den Wohnsitz des Antragstellers zuständige Ober
postdirektion zu richten, 

(2) Er muß enthalten: 
a) Name, Beruf und Wohnort des Antragstellers, 
b) Art, technische Kennzeichnung und Verwendungszweck 

des Hochfrequenzgerätes, 
c) Bezeichnung des Grundstücks, auf dem das Hochfre

quenzgerät betrieben werden soll. 

§ 5 
(1) Die Genehmigung wird gebührenfrei erteilt. 
(2) Der Antragsteller hat die durch die technische Prüfung 

'des Hochfrequenzgerätes entstehenden Verwaltungskosten 
zu erstatten. 

- § ,6 

Die Genehmigung kann von der Verwaltung für Post
und Fernmeldewesen widerrufen werden, wenn 
a) die Voraussetzungen ihrer Erteilung (§ 2 Abs. 1) nicht 

mehr vorliegen, , - - --~~----,, 

b) das Hochfrequenzgerät unter Verletzung des § 2 Abs. 2 
betrieben 

1 
wird. ' 

§ 7 
Wer beim Inkrafttrete0 dieses Gesetzes Hochfrequenz

geräte betreibt, die nach § 1 Abs. 1 genehmigungspflichtig 
sind, hat die Genehmigung unverzüglich zu beantragen. Bis 
zur Entscheidung über den Antrag gilt der Betrieb des 
Hochfrequenzgerätes als genehmigt. 

§ 8 
Wer Hochfrequenzgeräte, die nach § 1 Abs. 1 genehmi

gungs'pflichtig sind und für die keine "Allgemeine Geneh
migung" (§ 3) besteht, in Betrieb nimmt oder unter Ver
letzung einer Auflage (§ 2 Abs. 2) betreibt oder den Be
trieb fortsetzt, ohne gemäß § 7 einen Antrag auf Genehmi
gung gestellt zu haben, wird mit Geldstrafe- bis zu 150.
DM bestraft. Außerdem kann auf Einziehung des Hoch
frequenzgerätes erkannt werden. 

§ 9 
Dieses Gesetz tritt einen Monat nach seiner Verkün

dung in Kraft. 

Das vorstehende Gesetz wird nach Zustimmung des Län
derrates hiermit verkündet. 

Frankfurt am Main, den 9. August 1949. 

Der Präsident des Wirtschaftsrates 
Dr. Erich K ö h 1 e r 

GESETZ 
über 

den übergebietliehen Verkehr mit Erzeugnissen der Landwirtschaft und Fischerei. 

Vom 12. August 1949. 

Der Wirtschaftsrat hat das folgende Gesetz beschlossen: 

§ 1 
\1). Das Verbringen von Erzeugnissen der Landwirtschaft 

und Fischerei aus einem Lande in ein anderes Land des 
Vereinigten Wirtschaftgebietes kann nur entweder von dem 
Direktor der Verwaltung für Ernährung, Landwirtschaft 
und Forsten oder von den Obersten Landesbehörden für 
Ernährung und Landwirtschaft mit vorheriger Zustimmung 
des Direktors nach -Anhören der beteiligten Länder be.,. 
schränkt werden. 

(3) Alle Beschränkungen, die der Vorschrift des Absatzes 
1 nicht entsprechen, sind mit dem Inkrafttreten dieses Ge
setzes aufgehoben . 

(2) Beschränkungen im Sinne des Absatzes 1 sind ins
besondere Ausfuhr- und Einfuhrverbote 'aller Art, Sperren 
aller Art und jeder Begleitpapierzwang. Hierunter fallen 
nicht Beschränkungen, die seitens der öffentlichen Ver
kehrsträger aus betrieblichen Gründen angeordnet werden. 

§ 2 
Dieses Gesetz tritt am Tage nach der Verkündung in 

Kraft. 

Das vorstehende Gesetz wird nach Zustimmung des Län
derrates hiermit verkündet. 

Frankfurt am Main, den 12. August 1949. 

Der Präsident des Wirtschaftsrates 
Dr. Erleh Köhler 

GESETZ 
über 

die Feststellung eines Nachtrages zum Baushaltsplan der Verwaltung des Vereinigten Wirtschaftsgebietes für clu 
Rechnungsjahr 1949. 

Vom 15. August 1949. 

Der Wirtschaftsrat hat das folgende Gesetz beschlossen: 

§ 1 § 3 
Dieses Gesetz tritt mit seiner Verkündung in Kraft. In dem Gesetz über die Feststellung des Haushaltsplans 

·der Verwaltung des Vereinigten Wirtschaftsgebietes für das 
Rechnungsjahr 1949 vom 22. Juli 1949 (WiGBl. S. 187) bei
gefügten Haushaltsplan der Ve-rwaltung des Vereinigten 
.Wirtschaftsgebietes treten die aus der Anlage ersichtlichen 
'Aenderungen ein. 

Das vorstehende Gesetz wird hiermit verkündet nach• 
dem der Länderrat von seinem Einspruchsrecht keir:en Ge• 

§ 2 
Die zur Durchführung dieses Gesetzes erforderlichen Be

~timmungen erläßt der Direktor der Verwaltung für 
Finanzen. 

brauch gemacht hat. 

Frankfurt am Main, den 15. August 1949. 

De-r Präsident des Wirtschaftsrates 
Dr. Erleb Köhler. 

~I 
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Gesamtplan 
Anlage zum Narutrag zum Haushaltsplan 

Für das Rechnungsjahr 1949 treten hinzu 

Ein- l 
zel- Kap. Dienststellen Einnahmen Ausgaben Bleibt 
plan 

Ioddauernde I einmalige I Summe 
Oberschuß ( +) 
Zuschuß (-) 

DM DM DM DM DM 

III 1 \'orsitzer des Verwaltungs-
rats und Direktorialkanzlei - 200 000 - 200000 - 200000 

Summe für sich 

: 
lila Personalamt 

3 Dienststrafkammern - 14 400 - 14 400 - 14400 

Summe für sich 

IIIb 1 Statistisches· Amt 85 400 1066 200 225 000 1291200 - 1205 800 

Summe für sich 

IV Verwaltung für Verkehr 

1 Verwaltung für Verkehr 4 000 000 4 075 000 
., 

4 000 000 75 000 - 75 000 
2 Wasserstraßendirektionen 

und -ämter (Binnenwasser-

l 
straßen) - 2 000 000 2 000 000 - 2 000 000 .. 

6 Deutsches Hydrographisches 
Institut 

290 000 - - 290 000 - 290 000 
10 Wetterdienst für das Verei-

nigte Wirtschaftsgebiet 
- Zentralamt - ,..... -7 700 500 ,...... -7 700 5oo + 7 700 500 

10 Wetterdienst für das Ver-
einigte Wirtschaftsgebiet - - britische Besatzungszone 
Zentralamt - . 158 600 2 577 500 65 500 2 643 000 - 2 484 400 

11 \Vetterdienst für das Ver-
einigte Wirtschaftsgebiet 

' -britische Besatzungszone 
Außendienststellen - . 37 900 1362 400 27 000 1389 4oo I - 1:351 500 

lla Wetterdienst für das Ver-
einigte Wirtschaftsgebiet 
- amerikacisehe Besat-
zungszone -Zentralamt - 3 835 900 - 3 835 900 - 3 835 900 

Zusammen . . 4196 500 150 300 6 382 500 6 532 800 - 2 336 300 

V Verwaltung für Ernährung, 
Landwirtschaft und Forsten 

1 Verwaltungsamt . p...i! 13180 000 87 000 000 100 180 000 '- 100 180 000 

Summe für sich 

VI Verwaltung für Wirtschaft 

1 Verwaltungsamt . 159 500 000 113 349 000 45 000 000 158 349 000 + '1151 000 
Summe füx: sich 

'I I . I ! I ! l . I I i I I ) ! ~ 
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Ein-
zel- Kap. 
plan 

VIa 

1/17 

IX 
1 

6 

X 

2 

4 

5 

6 

E 12 

XIII 1 

Nr. 29 - Tag d~r Ausgabe: 24. August 1949 

Für das Rechnungsjahr 1949 treten hinzu 

Dienststellen Einnahmen Ausgaben 

DM 
fortdauernde I 

DM 
einmalige I 

DM 

Fachstellen im Bereich der 
gewerblichen Wirtschaft 
Fachstellen 1 920 300 3 815 400 44 000 

Summe für sich 

Verwaltung für Finanzen 
Verwaltungsamt . - 75 000 1 000 000 

Stelle für Wertpapierberei-
nigung und Beratungsstel-
len im Ausland 300 000 --

Zusammen - 375 000 1 000 000 

Allgemeine Finanzverwal-
tung 

Steuern, Zölle und Abgaben 90 000 000 -__, 

R.ückeinnahmen aus dem 
Soforthilfefonds 30 000 000 --
Sonstige Ausgaben . - 5 000 000 -
Minderausgaben . - -21630 900 -
Darlehen an den Soforthilfe- -

fonds - - 30 000 000 

Zusammen 120 000 000 -16 630 900 30 000 000 

Rechnungshof - 398 300 133 000 

Summe für sich 

Gesamtabschluß des Nachtrags. 

Einzelpläne III bis VIa, IX 
und XIII . . 165 702 200 132 548 600 139 784 500 

Einzelplan X . . . . 

Zusammen 

120 000 000 - 16 630 900 30 000 000 

285 702 200 115 917 700 169 784 500 

Summe 

DM 

3 859 400 

1 075 000 

300 000 

1 375 000 

-
-

5 000 000 

-21630 900 

30 000 000 

13 369100 

531 300 

272 333 100 

13 369 100 

285 702 200 

I 
---

Bleibt 
Überschuß (+) 
Zuschuß (-) 

DM 

- 1 939 100 

........, 1 075 000 

' 

- 300 000 

- 1375 000 

+ -90 000 000 

+ 30 000 000 

- 5 000 000 

+ 21 630 900 

- 30 000 000 

+ 106 6.30 900 

- 531 300 

-106 630 900 

+ 106 630 900 

Gesamtabschluß des Haushaltsplans für 1949 unter Berü<ksichtigung des Nachtrags. 

Einzelpläne I bis IX, XI bis 
XIII und XX 217 289 500 553 379 800 538 379 800 1 091 759 600 -874 470 100 

86 029 900 + 874 470 100 Einzelplan X . . . . . • • . 960 500 000 ---------1--------1----------1-----------56 029 900 30 000 000 

Insgesamt • _L., • 1177 789 500 609 409 700 568 379,800 1 177 789 500 - - _j 
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DURCHFVHRUNGSBESTIMMUNG Nr. 1 
zu dem Gesetz Nr. 15 der Militärregierungen 

(Verwaltungsangehörige der Verwaltung des Vereinigten 
Wit·tschaftsgebietes.) 

Zur Durchführung der §§ 29, 65 des Gesetzes Nr. 15 wird. 
mit Zustimmung des Verwaltungsrates bestimmt: 

1. Bei Dienstantritt, spätestens aber bei Aushändigung der 
Anstellungsurkunde, wird der Beamte durch den Dienst
vorgesetzten (§ 8 [1)) oder einen von ihm hiermit be
auftragten Beamten gemäß § 29 verpflichtet. 

2. Vor der Abgabe der Versicherung nach § 29 ist der zu 
Verpflichtende mit dem Inhalt der Versicherung be
kannt zu machen und in angemessener Weise auf ihre 
Bedeutung hinzuweisen. Dabei ist er zur Erläuterung 
der Verpflichtung, innerhalb und außerhalb des Dienstes 
für die demokratische Ordnung zu wirken, insbesondere 
auf die Bestimmungen der §§ 25 (1-3), 27 Satz 2 und 3 
und § 30 des Gesetzes aufmerksam zu machen. 

3. Die Versicherung wird nach Verlesen der in § 29 vor
geschriebenen Formel dadurch abgegeben, daß jeder Be
amte einzeln die Worte: "Ich gelobe es" nachspricht. 
Gleichzeitig wird er durch Handschlag verpflichtet. 
Werden mehrere Beamte gleichzeitig verpflichtet, so ge
nügt die einmalige Verlesung der Formel. 

4. Ueber die Verpflichtung ist eine Niederschrift nach an
liegendem Muster aufzunehmen. Die Niederschrift ist 
von dem Beamten, der die Versicherung abgegeben hat, 
und von dem Bamten, der die Verpflichtung abgenom
men hat, zu unterzeichnen. Sie ist zu den Personalakten 
des Beamten zu nehmen. 

5. Verwaltungsangehörige, die bereits Beamte sind, sind 
alsbald, möglichst bis zum 15. Juli 1949, gemäß § 29 zu 
verpflichten. Verwaltungsangehörige, die zur Zeit An
gestellte sind und nach § 79 (c) in das Beamtenverhältnis 
übernommen werden, sind alsbald nach de1· Ueber
nahme, spätestens jedoch mit der Aushändigung <ler An
stellungsurkunde, zu verpflichten. 
Beamte im Ruhestand werden nicht verpflichtet. 
Die Verpflichtung von Beamten, denen die Ausübung des 
Dienstes untersagt worden ist, kann bis zur Wiederauf
nahme des Dienstes unterbleiben. 

6. Ehemalige Beamte der Verwaltung des Vereinigten Wirt
schaftsgebietes werden im Falle ihrer Wiederanstellung 
als Beamter erneut verpflichtet. Die Oberste Dienstbe
hörde kann für bestimmte Beamtengruppen, bei denen 
es üblich ist, daß einzelne Personen wiederholt für kurze 
Zeit in das Beamtenverhältnis berufen werden, bestim
men, daß von einer erneuten Verpflichtung abzusehen 
ist. In diesen Fällen ist der Beamte darauf hinzuweisen, 
daß die frühere Verpflichtung ihn auch für sein neues 
Amt bindet; ein entsprechender Vermerk soll in die 
Personalakten aufgenommen werden. 

7. Weigert sich ein Beamter, die in § 29 vorgesehene Ver
sicherung abzugeben, so ist er nach § 65 spätestens zum 
Ende des Monats zu entlassen, in dem er seine Weige
rung dEm Dienstvorgesetzten oder dem von diesem ge
mäß Ziff. 1 beauftragten Beamten erklärt hat. 

Frankfurt am Main, den 11. Mai 1949. 

Das Personalamt 
der Verwaltung des Vereinigten Wirtschaftsgebietes 

Dr. Op p ler 

·Anlage 
Muster. 

Verhandelt 

:•··· ........... . ........ , ..... , den ............. . 
(Behörde) 

Niederschrift über die Verpflichtung d .. 

(Vorname) (Familienname) 

geb. am .................... in ......................... . 

........................................................... 
(Amtsbezeichnung) 

bei ........................................................ . 

des Vereinigten Wirtschaftsgebietes. 

D. . . . Erschienene wurde auf die Bedeutung der Ver
pflichtung hingewiesen. Es wurde die Verpflichtungsformel 
vorgelesen: 

"Ich gelobe: 
Ich werde meine Dienstpflichten gewissenhaft erfüllen 
die Gesetze halten und innerhalb und außerhalb de~ 
Dienstes für die demokratische Ordnung wirken." 

Er (Sie) erklärte unter gleichzeitiger Verpflichtung durch 
Handschlag: 

"Ich gelobe es." 

gelesen genehmigt unterschrieben 

· · · ·iv~~-~~~~> · · · · · · · · · ·iF~~.;il;~~;1~~~~i · · · 
Dies wird unterschriftlich bescheinigt: 

.. (Ü~t·e·r~~h·r.ift ·~~d. Di~~;t~t~Ü~·~g. d~~. D·i~~~t~~~-g~.s~t~t~~ · ' 
oder des von ihm beauftragten Beamten.) 

(Verpflichtung gemäß § 29 Ges. Nr. 15.) 

DURCHFÜHRUNGSBESTIMMUNG Nt·. 2 
zu dem Gesetz Nr. 15 der .Militärregierungen 

(Verwaltungsangehörige det• Verwaltung des Vereinigten 
Wirtschaftsgebietes). 

Zw· Durchführung von § 48 des Gesetzes Nr. 15 (Erho
lungsurlaub der Beamten) wird mit Zustimmung des Ver
waltungsrats bestimmt: 

1. Die Verw~ltungsangehörigen, auf welche die Bestim
n:ungen fur Bea~te des Gesetzes Nr. 15 Anwendung 
fi?den, erhalt.~n fur das Urlaubsjahr vom 1. April 1949 
b1s zu~n 31. M~rz 1950 .~rholungsmlaub unter Fortgewäh
rung Ihrer Dienstbezuge nach den Urlaubsvorschriften 
1948 vom 10. Mai 1948 (Personalblatt 1949 s. 14). 

2. Der Erholungsurlaub für Arbeiter (Lohnempfänger) der 
V:erwaltung des Vereinigten Wirtschaftsgebietes regelt 
s1ch nach den Tarifvereinbarungen. 

Frankfurt am Main, den 11. Mai 1949. 

Das Personalamt 
der Verwaltung des Vereinigten Wirtschaftsgebietes. 

Dr. 0 PP 1 er 

DURCHFVHRUNGSBESTIMMUNG Nr. 3 
zu dem Gesetz Nr. 15 der Militärregierungen 

(Verwaltungsangehörige det· Verwaltung des Vereinigten 
Wirtschaftsgebietes). 

Betr.: Gesetz Nr. 15 der Militärregierungen 
- Ueberleitung von Angestellten in Dauerstellen 
des einfachen, mittleren und gehobenen Dienstes -
§ 79 c 2. 

Gemäß § 79 c 2 des Gesetzes Nr. 15 wird im B.enehmen 
mit den Obersten Dienstbehörden der Verwaltung des Ver
einigten Wirtschaftsgebietes zur Ueberleitung von bisherigEn 
Angestellten bei den Obersten Dienstbehörden in Dauer
stellen mit Zustimmung des Verwaltungsrates bestimmt: 
1. Sobald bei einer Obersten Dienstbehörde oder einer ihr 

unterstellten odE·r angegliEderten Behörde die Dauer
stellen des einfachen, mittleren und gehobenen Dienstes 
im Sinne des § 79 c 1 bestimmt sind, können sich alle 
Angestellten, die am 15. Juli 1949 seit mindestens einem 
Jahr bei der Vewaltung des Vereinigten Wirtschafts
gebietes beschäftigt waren, zur U Eberleitung in eine 
Dauerstelle ihrer Dienststelle melden. Eine öffentliche 
Bekanntmachung der Dauerstellen erfolgt nicht. 

2. Die Meldungen sind auf dem Dienstwege bei der für den 
Angestellten zuständigen Obei·sten Dienstbehörde auf 
einem Formblatt nach anliegendem Muster in zwei 
Stücl~en einzureichen. Beizufügen .sind .in je einem Stücl.;: 
folgende Unterlagen: 

a) eigenhändig geschriebener Leb2nslauf, 
b) beglaubigte Abschrift der Spruchkammerentschei-

dung oder des Entnazifizierungsbescheides. 
Die vorgesetzte Dienstbehörde ].;:ann in gE,eigneten F'ällen 
die Vorlage eines amtsärztlichen Zeugnisses über den 
Gesundheitszustand verlangen. 

3. Meldet sich ein Angestellter für mehrere Stellen seiner 
Dienststelle, so hat er für jede Meldung je 2 besonde·re 
Formblätter auszufüllen und anzugeben, in welcher 
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Reihenfolge die Meldungen gelten sollen. Die unter I 
Ziffer 2 a und b bezeichneten Unterlagen sind nur ein
mal der Meldung beizufügen, die in erster Linie berück
sichtigt werden soll. In den übrigen Meldungen ist auf 
diese Meldung Bezug zu nehmen. 

4. Der Dienstvorgesetzte füllt die Spalte 4 des Formblatts 
aus und gibt die Meldungen mit den Unterlagen an die 
Oberste Dienstbehörde weiter, die ein Stück mit deri 
Unterlagen dem Personalamt zuleitet. Die Oberste 
Dienstbehörde prüft an Hand der Personalakten die Voll
ständigkeit der für die Beurteilung der persönlichen 
Eignung erforderlichen Unterlagen und stellt unter 
eigener Verantwortung fest, ob die persönliche Eignung 
des Angestellten für das vorgesehene Amt in politischer 
Hinsicht auch unter dem Gesichtspunkt der Uebernahme 
in ein lebenslängliches Beamtenverhältnis bejaht werden 
kann (§§ 3 Abs. 1, 14, Satz 1 des Gesetzes Nr. 15). 

Handelt es sich um die Uebernahme in ein Amt des 
gehobenen Dienstes, so übersendet die Oberste Dienst
behörde die Personalakten derjenigen Angestellten, die 
von den Vorschriften über die Befreiung von National
sozialismus und Militarismus betroffen sind, mit ihrer 
Feststellung dem Personalamt, das binnen 2 Wochen 
nach Eingang der Akten Widerspruch gegen die Fest- ' 
stellung der Obersten Dienstbehörde erheben lmnn. Wer
den die Bedenken des Personalamts in der Erörterung 
mit der Obersten Dienstbehörde nicht behoben, so legt 
der Leiter des Personalamts den Vorgang dem für die 
politische Prüfung der Beamten bestimmten Ausschuß 
vor, der endgültig entsche•idet. 

5. Die fachliche Eignung des Angestellten für die Stelle 
wird durch eine Ueberprüfung seines fachlichen Wissens 
festgestellt, soweit der Angestellte nicht bereits eine 
Fachprüfung der Laufbahn abgelegt hat, für die er sich 
meldet. 

Bei Angestellten des einfachen Dienstes, bei Schreib
kräften und persönlichen Sekretärinnen wird die fach
liche Befähigung bei der Eignungsprüfung (vgl. Ziff. 6) 
ermittelt. 

Angestellte des mittleren oder gehobenen Dienstes 
haben unter Aufsicht zwei !SChriftliche Arbeiten anzu
fertigen, die den Anfordenmgen entsprechen müssen, 
die an einen Beamten des mittleren · oder gehobenen 
Dienstes zu stellen sind und von denen nur eine dem 
Aufgabengebiet der Stelle zu entnehmen ist, für die der 
Angestellte sich gemeldet hat. Es sind wahlweise je zwei 
Aufgaben zu stellen. Für die Anfertigung der Arbeiten 
soUen in der Regel nicht mehr als je zwei Stunden zur 
Verfügung stehen. Die schriftliche Prüfung kann nicht 
wiederholt werden; zu ihrer Ergänzung kann die Oberste 
Dienstbehörde eine mündliche Prüfung vornehmen. Das 
Ergebnis der Gesamtprüfung ist wie folgt zu bewerten: 

a) sehr gut, 
b) gut, 
c) befriedigend, 
d) ausreichend, 
e) nicht ausreichend. 

6. Durch die Eignungsprüfung wird cLie persönliche Eig
nung des Angestellten für die Stelle, für die er sich ge
meldet hat, nach wissenschaftlichen Gesichtspunkten 
ermittelt. Die Eignungsprtifung besteht aus einem 
schriftlichen Teil, der als Gruppenprüfung, und einem 
mündlichen Teil, der als Einzelprüfung durchgeführt 
wird. Das Ergebnis der Eignungsprüfung wird durch 
folgende Eignungsurteile gekennzeichnet: 

a) besonders zu empfehlen, 
b) gut zu empfehlen, 
c) zu empfehlen, 
d) weniger zu empfehlen, 
e) nicht zu empfehlen. 

7. Die fachliche Ueberprüfung der Angestellten des mitt
leren oder gehobenen Dienstes ist von jeder Obersten 
Dienstbehörde durchzuführen, die einen Prüfungsleiter 
und· die für die einzelnen Fachrichtungen und Laufbah
nen erforderlichen Prüfer bestellt. Die Prüfungsaufgaben 
werden von der Obersten Dienstbehörde ausgewählt und 
dem Personalamt mitgeteilt. Das Personalamt kann 
binnen 2 Wochen der Verwendung der Aufgaben wider
sprechefl. Die Aufgaben sind versiegelt aufzubewahren ' 
und dürfen erst am Prüfungstage in Gegenwart der An
gesteUten geöffnet werden, Die Arbeiten sind unter Auf
sicht des Prüfers zu fertigen. Es dürfen nur solche Hilfs
mittel benutzt werden, die der Prüfungsleiter zuge
lassen hat. 

Angestellte, die :in der Prüfung zu täuschen versuchei:i, 
sind von der weiteren Teilnahme an der Prüfung aus
zuschließen; die Prüfung gilt dann als nicht. besJ<t,l}den. 
Angestellten, die nicht am Sitze der Obersten Dienst
behörde beschäftigt sind, kann zur Ersparnis von Reise
aufwendungen gestattet werden, die Arbeiten bei jhrer 
Beschäftigungsbehörde zu fertigen. In diesem Falle sind 
die versiegelten Prüfungsaufgaben dem Behördenleiter 
durch eingeschriebenen Brief zu übersenden; er hat für 
eine ordnungsmäßige Beaufsichtigung des Angestellten 
bei der Anfertigung der Arbeiten zu sorgen. Der Behör
denleiter ist für die Beachtung der Prüfungsvorscb.riften 
verantwortlich. Er übersendet die fertiggestellten Ar
beiten unverzüglich durch eingeschriebenen Brief dem 
Prüfungsleiter. 

Die Arbeiten sind von dem Prüfungsleiter im Beneh
men mit dem jeweiligen Prüfer zu bewerten, die bewet·
teten Prüfungsarbeiten sind dem Personalamt im ver
schlossenen Umschlag alsbald unter Beifügung der 
Personalakten zu übersenden. Eine allgemeine dienst
liche Beurteilung des Angestellten durch den Dienstvor:.. 
gesetzten ist beizufügen. 

8. Die Eignungsprüfung wird von Eignungsprüfern mit 
abgeschlossener Hochschulausbildung vorgenommen. Eine 
Liste der Eignungsprüfer wird den Obersten Dienst
behörden von dem Personalamt mitgeteilt. 

9. Die Auswertung der Prüfungsergebnisse und der ein
gereichten Unterlagen und die Auslese erfolgen durch 
eine Auslesekommission. Die ·Kommission besteht aus: 

a) einem Vertreter der Obersten Dienstbehörde, bei 
der die Stelle zu besetzen ist, 

b) einem Vetreter der Verwaltungsangehörigen, der 
von der Obersten Dienstbehörde auf Vorschlag des 
Betriebsrates bestellt wird; er soll :innerhalb dieser 
Verwaltung derselben oder einer höheren Lauf
bahngruppe angehören als derjenigen, zu der die 
in der Meldung bezeichnete Stelle rechnet, 

c) einem Vertreter des Personalamts. 
Die bei der fachlichen Ueberprüfung und der Eig~ 

nungsprüfung beteiligten Prüfer sind als Berater zu den 
Sitzungen der Kommission zuzuziehen. Hält die Kom
mission es für erwünscht, sich einen persönlichen Ein
druck von dem Angestellten zu verschaffen, so kann sie 
ihn rz.u einer Besprechung hemnziehen. Die Entscheidun'
gen der Auslesekommission können lauten: 

a) besonders geignet, 
b) gut geeignet, 
c) geeignet, 
d) nicht geeignet. 

Besondere persönliche Verhältnisse, z. B. politische 
oder ;rassische Verfolgung, Schwerbeschädigung, lange 
Kriegsgefangenschaft, Verlust der Heimat, politische Be
lastung, Gesundheitszustand, können anschließend an die 
Entscheidung in einem Hinweis der Kommission zum 
Ausdruck gebracht werden. Die Entscheidung :i.st dem 
Angestellten durch die für ihn zuständige Oberste 
Dienstbehörde mitzuteilen und mit einem entsprechend.en 
Vermerk in die Personalakten aufzunehmen. 

Die Oberste Dienstbehörde nimmt die Einweisung in 
die Dauerstellen vor; dabei soll der am besten geeignete 
Angestellte den Vorzug erhalten. Die Einweisung erfolgt 
ohne Rücksicht auf das Datum der abgelegten Prüfung 
mit Wirkung vom 1. Juli 1949. Bis zu diesem Zeitpunkt 
verbleibt es bei der Regelung durch die Richtlinien 
Nr. 1 Ziff. III des Personalamtes (Beibehaltung des bis
herigen Besoldungs- oder Versorgungsstandes). Erfordert 
eine. Dauerstelle besondere Fähigkeiten, denen ein nach 
diesen Bestimmungen geprüfter Angestellter nicht ge
nügt, so kann ausnahmsweise von der Besetzung dieser 
Stelle abgesehen werden. 

10. Für die Deutsche Reichsbahn und die Deutsche Post 
sowie für die nachgeordneten Stellen der Verwaltung 
für Verkehr erlassen der Präsident der Deutschen Reichs
bahn, der Direktor der Verwaltung für Post- und Fern
meldewesen oder der Direktor der Verwaltung für Ver
kehr im Einvernehmen mit dem Personalamt die Be
stimmUngen für die Ueberleitung der Angestellten in 
Dauerstellen (§ 79 c 2). 

Frankfurt am Main, den I. Juni 1949. 

Das :Personalamt 
der Verwaltung des Vereinigten Wirtschaftsgebietes. 

Dr. Op p I er 
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Anlage (Vorderseite) 

lf,Qr~.bl~.tt der Meldung gemäß Durchführungsbestimmung 
~·:"., . ·, Nr. 3 ~um Gesetz Nr. 15. 

: (Mit Schreibmaschine ausfüllen und umseitige An
merkungen beachten) 

An (Anm. 1) ......................••••.... • • • · 

in ................ : ........ . 

................ .' ......... , den .............. 1949 

Meldung Nr. 
des Angestellten (Vorname) 
bei (Anm. 3) 

(Anm. 2) 
(Zuname) 

Ich bitte, mich in eine Dauerstelle der nachbezeichneten 
Art überzuleiten: 
1. Oberste. Dienstbehörde. Falls die 

Stelle bei einer nachgeordneten 
Behörde zu besetzen ist, auch 
diese angeben 

2. Laufbahngruppe der Stelle (ein
facher Kanzlei-, mittlerer, g,e

.. hobener oder höherer Dienst) 
3. Bezeichnung der Stelle 

.(Anm. 4) 
4. (Von der Behörde auszufüllen, 

bei der die Stelle zu besetzen 
ist) 
Welche besonderen Kenntnisse 

... sind für diese Stelle erforderlich? 
5. Im öffentlichen Dienst seit: 

Bei der Verwaltung d. V. W. G. bin ich beschäftigt seit 
und rz.war: vom bis 'bei 

Vergütungs- (Besoldgs.-) Gruppe: 
vom 
Mein jetziges Dienstverhältnis bei 

besteht seit dem 
· Vergütungs- (Besoldgs.-) Gruppe: 

als 

Ich habe im wesentlichen folgende Dienstgeschäfte ver
richtet: 

Anlage (Rücl{seite) 

Zu meiner Person mache ich noch folgende 
Personalangaben: 

6. Geburts-Tag und Jahr: 
7. Familienstand, Zahl und Alter 

der unversorgten Kinder: 
8. Abgelegte Fachprüfung 

(z. B. - mittlerer- gehobener -
Zolldienst am ........ bis ........ ) 

9. Besondere Verhältnisse (heimatvertrieben, Heimkehrer, 
schwerbeschädigt - Grad der Beschädigung - politisch 
oder rassisch verfolgt usw.): 

10. Angabe der Vorstrafen für Vergehen und Verbreclwn 
oder Abgabe der nachstehenden eidesstattlichen Er-
klärung: · 

Eidesstattliche Erklärung 
Ich versichere an Eides Statt, daß ich wegen eines. Ver
gehens oder Verbrechens nicht bestraft bin, und daß ich 
auch kein früheres Amt durch dienststrafgerichtliche 
Verurteilung verloren habe. 
Ich bin mir bewußt, daß ich Strafverfolgung zu ge
wärtigen habe und daß eine Anstellung als Beamter für 
nichtig erklärt werden kann, wenn diese Versicherung 
nicht der Wahrheit entspricht. 
Anlagen: 
1 Lebenslauf (handschriftlich) 
1 begl. Abschrift der Spruchkammel'€\lltscheidung oder 
des Entnazifizierungsbescheides. 
oder: Anlagen bei Meldung Nr ..... 

(Unterschrift, Vor- und Zuname) 

Anmerkungen: 
(1) Die Meldung hat der Angestellte an seine Oberste 

l>ienstbehörde zu richten, er hat s.ie jeooch in doppelter 

Ausfertigung bei der Behörde abzugeben, bei der er z. z. 
beschäftigt wird. Ist die Stelle bei der Beschäftigungsbe
hi?rde des Angestellten zu besetzen, die nicht selbst Oberste 
Dienstbehörde ist, dann hat diese beide Stücke der Mel
dung mit den Anlagen nach Ausfüllung der Spalte 4 an 
ihre Oberste Dienstbehörde, sonst an die Behörde abzu
geben, bei der die Stelle nach Spalte 1 zu besetzen ist. 
Diese füllt Spalte 4 aus und verfährt entsm·echend. 

(2) Nur zu numerieren, wenn sich e~irÜ A~gestellter für 
m e h r e r e Stellen melden sollte, und zwar in der Reihen
folge, wie er wünscht, daß die Meldungen berücksichtigt 
werden. 

(3) Falls nicht bei der Obersten Dienstbehörde beschäf
tigt, auch Beschäftigungsbehörde angeben z. B. "Verwal
tung für Ernährung, Landwirtschaft -qnd 'Forsten, Außen
handelsstelle Frankfurt/M.-Griesheim". 

(4) z. B. Sachbearbeiter im Hauptbüro, Registrator in der 
Personalabteilung, Stenotypistin usw. 

DURCHFtJHRUNGSBESTIMMUNG Nr. 4 
zu dem Gesetz Nr. 15 der Militärregierungen 
(Verwaltungsangehörige der Verwaltung des 

Vereinigten Wirtscbaftsgebietes.) 

Zur Durollführung von § 13 des Gesetzes Nr. 15 (Oeffent
liohe Bekanntmachung der freien Stellen) wird im Beneh
men mit den Obersten Dienstbehörden bestimmt: 

1. Freie Stellen im Sinne des § 13 Abs. 1 sind Dauer- und 
Zeitstellen einschließlich der Be<förderungsstellen, die 
erstmals zu besetzen oder- z. B. durch Tod, Versetzung, 
Beförderung, Entlassung, Eintritt in den Ruhestand oder 
sonstiges Ausscheiden des bisherigen Stelleninhabers
.frei geworden sind. Eine freie Stelle wird nicht dadul'oh 
besetzt, daß ein Beamter sie verwaltet. 

2. Dauer- oder Zeitstellen, von denen feststeht, daß sie in 
naher Zukunft frei werden, stehen freien Stellen im 
Sinne der Ziff. 1 gleich. 

3. F'l:eie Stellen sind von der zur Anstellung befugten Be
hörde im Personalblatt (Amtliches Mitteilungsblatt des 
Personalamtes der Verwaltung des Vereinigten Wirt
schaftsgebietes) bekanntzumachen. In geeigneten Fäl
len sollen außerdem andere Möglichkeiten zur Bekannt
machung ausgenutzt werden, z. B. Veröffentlichung in 
Amts- oder Mitteilungsblättern der einzelnen Verwal
tungen, insbesondere der Betriebsverwaltungen, oder 
Ansahlag in Dienstgebäuden. Aus besonderen Gründen 
kann die Verwaltung freie Stellen außerdem in Tages
oder Fachzeitungen oder Zeitschriften bekanntmachen. 
Abweichungen von der in Satz 1 getroffenen Regelung 
bedüt,fen der Zustimmung des Personalamtes. 
Die Bekanntmachung unterbleibt, wenn die Aufgaben 
der Stelle i·hre Besetzung nicht oder einstweilen .nicht 
erfordern. 

4. Die Bekanntmachungen sind so rechtzeitig vorzuneh
men, daß den Bewerbern von der Veröffentlichung an 
in der Regel eine Frist von 4 Woohen bleibt, sich um 
die Anstellung Jür die ausgeschriebene Stelle zu be
werben. 

5. Bei der öffentHchen Bekanntmachung von freien Stellen 
sind die Anforderungen an die fachliche und persönliche 
Eignung für das vorgesehene Amt so genau und be
stimmt wie möglich zu bezeichnen. In der Regel sind 
anzugeben: 
a) Bezeichnung und Sitz der Beschälftigungsbehörde, 
b) Aufgabengebiet der Stelle, 
c) Dienstbezeichnung und Besoldung der Stelle, 
d) Dauer- oder Zeitstelle, 
e) geforderte Kenntnisse und Fähigkeiten, 
f) sonstige Anforderungen (Lebensalter, Hoch- oder 

Fachschulbi,ldung, Prüfungen, Sprachkenntnisse), 
g) geforderte Bewerbungsunterlagen (Lebenslauf mit 
Angaben über frühere Zugehörigkeit zur NSDAP und 
ihren Gliederungen, Entnazifizierungsbescheid, Zeug
nisse), 
h) Stelle und Frist für die Einreichung von Bewer

bungen, 
i) sonstiges. 

6. Bewerbungen für Stellen bei einer Obersten Dienst
behörde sind je nach dem Wortlaut <'!.er Belmnnt
machung (Ziff. 5 h) 
a) beim Personalamt oder 
b) bei der Obersten Dienstbehörde einzureichen. 
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Im Falle a) kann das Personalamt im Einvernehmen 
n1.it der Oberscel1 Dienstbehörde Bewerber, die offen
sichtlich nicht die fachliche oder persönliche Eignung 
für das vorgesehene Amt besitzen oder sonst offen·
sichtlich den Anforderungen der öffentlichen Bekannt
machung nicht entsprechen, im Wege der Vorauslese 
ausscheiden. 

7. Nach DurchfüHrung der Vorauslese (Ziff. 6) sind die für 
die Anstellung oder Beförderung am besten geeigneten 
Bewerber gemäß den Durchführungsbestimmungen zu 
§ 14 des Gesetzes zu ermitteln. 

8. Das Personalamt h:ann prüfen, ob die öffentlichen Be
kanntmachungen und die Auswertung der eingehenden 
Bewerbungen den gesetzlichen Bestimmungen ent
sprechen. 

9. Nach § 13 Abs. 2 des Gesetzes Nr. 15 kann mit Zustim
mung des Personalamtes ausnahmsweise von der öffent
lichen Bekanntmachung für bestimmte Gruppen abge
sehen werden. ·Gruppen im Sinne dieser Bestimmung 
bilden namentlich solche Stellen, die für den Aufbau 
der Verwaltung oder den Adstieg der Verwaltungs
angehörigen von geringer Bedeutung sind. Kommt inner
halb einer Verwaltung nur ein Kreis von Bewerbern 
mit besonderer fachlicher Eignung in Betracht, so kann 
die im § 13 Abs. 2 Satz 2 des Gesetzes Nr. 15 zugelassene 
besohränkte Bekanntmachung mit Zustimmung des Per
sonalamtes durch unmittelbare Mitteilungen an diesen 
Kreis von Bewerbern geschehen. 

10. Anträge auf Unterlassung oder Beschränkung der öffent
lichen Bekanntmachung nach Ziff. 9 sind von den Ober
sten Dienstbehörden rechtzeitig an das Personalamt zu 
richten, das seine Zustimmung allgemein oder für den 
Einzelfall und unter Bedingungen oder Auflagen oder 
befristet erteilen kann. 

11. Hat ein Bewerber nioht berücksichtigt werden können, 
so werden ihm die Bewerbungsunterlagen mit einem 
Bescheid freigemacht zurückgesandt. 
Will die Verwaltung eine Bewerbung, die nicht berück
sichtigt werden konnte, bei der Besetzung einer künftig 
freiwerdenden Stelle erneut prüfen, so kann sie die 
Bewerbungsunterlagen zurückbehalten und den Bewer
ber entspreohend unterrichten. 
Hält die Verwaltung einen Bewerber, der nicht berück
sichtigt werden konnte, für eine Verwendung in einer 
anderen Verwaltung besonders geeignet, so leitet sie die 
Bewerbungsunterlagen an das Personalamt Dieses prüft 
die Bewerbungsunterlagen und kann nach Abs. 1 ver
fahren oder dem Bewerber mitteilen, daß er bei künf
tigen Bewerbungen auf die beim Personalamt aufbe
wahrten Bewerbungsunterlagen Bezug nehmen könne. 

1'2. Bestimmungen über die Bekanntmachung der Besetzung 
von Anwärterstellen und über Prüfungen bleiben den 
Durchführungsbestimmungen zu§§ 15, 17,18 vorbehalten. 

Frankfurt' am Main, den 17. Juni 1949. 

Das Personalamt 
der Verwaltung, des Vereinigten Wirtschaftsgebietes 

Dr. 0 pp 1 er . 

DURCHFÜHRUNGSBESTIMMUNG Nr. 5 
zu dem Gesetz Nr. 15 der Militärregierungen. 

(Verwaltungsangehörige der Ve1·waltung des Vereinigten 
Wirtschaftsgebietes). 

Zur Durchführung der §§ 16, 72 des Gesetzes Nr. 15 
(Aufteilung der Stellen für Arbeiter und Beamte) wird mit 
Zustimmung des Verwaltungsrates bestimmt: 
1. Die in der Anlage A zu dieser Durchführungsbestim

mung aufgeführten Stellen sind Stellen für Arbeiter; 
die in der Anlage B aufgeführten Stellen sind Stellen 
für Beamte. 

2. Die Durchführungsbestimmung begründet weder einen 
Anspruch auf eine bestimmte Dienst- oder Tätigkeits
bezeichnung noch auf eine bestimmte Besoldung oder 
Vergütung. 

3. Verwaltungsangehörige, die am 15. März 1949 Beamte 
auf Lebenszeit in der Verwaltung des Vereinigten Wirt
schaftsgebietes waren, bleiben nach § 79 (Abs. 1 a) des 
Gesetzes Nr. 15 der Militärregierungen Beamte awf Le
benszeit auch wenn ihre Stellen nach Anlage A Stellen 
für Arbeiter sind. 

4. Der Erlaß weiterer Bestimmungen über die Zuweisung 
der Stellen zu bestimmten Gruppen und über die Auf-

gliederung der Sammelbezeichnungen in besoldungs. 
mäßiger Hinsicht bleibt vorbehalten. 

Frankfurt am Main, den 29. Juni 1949. 

Das Personalamt 
der Verwaltung des Vereinigten 

Wirtschaftsgebietes 
Dr. 0 p p !er 

zur 
Anlage A 

Durchführungsbestimmung Nr. 5 
zu dem Gesetz Nr. 15. 

1. Aktenhefter 
2. Amtsgehilfen (Boten) 
3. An- und Umdrucker 
4. Apparatebauer 
5. Arbeiter 
6. Arbeiter an Vervielfäl

tigungsapparaten 

57. Maler 
58. Maschinenbauer 
59. Maschinenmeister 
60. Maschinensetzer 
61. Maschinenwarte 
62. Maschinenwärter 
63. Maschinisten 

7. Aufsichtspersonen 
Reinigungsfrauen 

über 64. Maurer 

8. Bauaufseher 
9. Beifahrer für Lastkraft-

wagen 
10. Boten (Amtsgehilfen) 
11. Buchbinderarbeitet 
12. Buchbinder 
13. Bürogehilfen 
14. Dreher 
15. Drucker 
16. Druckereiarbeiter 
17. Elekt.riker 
18. Elektromeister 
19. Fahrbereitschaftsauf-

seher 
20. Fährwarte 
21. Fahrstuhlführer 
22. Feinmechaniker 
23. Garagenwärter 
24. Gärtner 
25. Gehil·fen 
26. Gespannführer 
27. Hallenmeister 
28. Handwerker 
29. Handwerksmeister 
30. Hausarbeiter-
31. Hausgehilfinnen 
32. Hausmeister 
33. Hausschlosser 
34. Hausverwalter 
35. Hauswarte 
36. Hauswirtschafterinnen 
37. Heizer 
38. Hilfsarbeiter 
39. Hofmeister 
40. Hofreiniger 
41. Installateure 
42. Installationswerkmeister 
43. Institutswärter 
44. Karteiführer 
45. Kassenboten 
46. Klempner 
47. Köche 
48. Kraftfahrer 
49. Kraftfahrzeughand-

werker 
50. KraftfahQ'zeugmeister 
51. Krankenbesucher 
52. Laboratoriumsarbeiter 
53. Lagerarbeiter 
54. Lageraufseher 
55. Lagerwarte 
56. Lehrlinge 

ferner bei der 
110. Fernmeldearbeiter 
111. Fernmeldebauhand

werker 
112. Fernmeldebauhilfs

arbeiter 

65. Mechaniker 
66. Melkergehilfen 
67. Melkermeister 
68. Meßgehilfen 
69. Ministerialamtsgehilfen 

(Boten) 
70. Ministerialoberamts

gehilfen (Boten) 
71. Modelltischler 
72. Monteure 
73. Nachtwächter 
74. Oberamtsgehilfen 

(Boten) 
75. Oberdrucker 
76. Oberlageraufseher 
77. Oberheizer 
78. Obermaschinenmeister 
79. Obermaschinisten 
80. Oberzollmaschinisten 
81. Oberzollschiffer 
82. Parkarbeiter 
83. Pförtner 
84. Putzfrauen (Reinigungs

frauen) 
85. Putzhilfen (Reinigungs

hilfen) 
86. Reinigungsfrauen (Putz

frauen) 
87. Reinigungshilfen (Pu~-

hilfen) 
88. Rohrleger 
89. Schiffsheizer 
90. Schlosser 
91. Schmiede 
92. Schweinemeister 
93. Schweinewärter 
94. Sitzungsdiener 
95. Tierpfleger 
96. Tischler 
97. Tischlermeister 
98, Versuchsfeldarbeiter 
99. Vervielfiiltiger 

100. Wachleiter 
101. Wächter 
102. Wagenreiniger 
103. Werkstättemeiniger 
104. Werkzeugmacher 
105. Wirtschaftsführerinnen 
106. Zeichner mit einfacher 

Tätigkeit 
107. Zollmaschinisten 
108. Zollschiffer 
109. Zugmaschinenfahrer 

Deutschen Post: 
113. Postarbeiter 
114. Postfacharbeiter 
115. Posthandwerker 
116. Postjungboten 

ferner bei der Deutschen Reichsbahn: 
117. Angelernte Arbeiter 118. Arbeiter beim Auffüllen 

von Akkumulatorenbat· 
tei,ien 
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119. Lokomotivheizer 
Matrosen 

Arbeiter in Holztränke
anstalten und Schwellen
lagern 

148. 
149. 
150. Mineure in Steinbrüchen 

120. 151. Oberbahnwärter Arbeiter im Lokomotiv
und Wagenbehandlungs-. 
dienst 

152. Oberkraftwagenführer 

121. 
153. Oberlokomotivheizer 
154. Oberschrankenwärter 

122. 
123. 

Arbeiter im Samariter
dienst 
Arbeitsprüfer 
Aushilfskrankenbesucher 

155. Oberputzer (Aufsichts
dienst in den Lokomotiv
schuppen) 

124. Badewärter ge- 156. Raugierarbeiter 
157. Scharwerker 

125. Bahnhofsarbeiter im 
mischten Dienst 

126. Bahnunterhaltungs- 158. Schiebebühnenarbeiter 
arrbeiter 159. Schiebebühnenführer 

127. Bahnwärter 
128. Briefsortierer 

160. Schiffsheizer auf Fähr
schiffen 

129. Desinfektoren 161. Schiffsmaschinisten 
Fährschiffen 

auf 
130. Dienstfrauen bei 

D-Zügen 
131. Drehscheibenwärter 

162. Schiffsobermaschinisten 

132. 

133. 

134. 
135. 
136. 
137. 
138. 

139. 
140. 

Fahrkartenordner bei 
Verkehrskontrollen 
Fahrzeugführer bei 
Elektrokarren und 
Schiebefahrzeugen 
Filmvorführer 
Gasarbeiter 
Gasfüller 
Gepäckarbeiter 
Gleisstopfmaschinen
wärter 
Gleiswerker 
Güterbodenarbeiter 

141. Handschweißer 
142. Isolierer 
143. Kabellöter 
144. Kohlenlader 
145. Ladekranwärter 
146. Lampenwärter 
147. Lehrgesellen. 

auf Fährschiffen 
163. Schlackenlader 
164. Schrankenwärter 
165. Signalreiniger 
166. Signa.lwärter 

167. Telegraphenunterhal
tungsarbeiter 

168. Übernachtungswärter 

169. Viehwagemeiniger 
170. Vorarbeiter von ange

lernten Arbeitern 
171. Vorarbeiter von unge-

lernten Arbeitern 
172. Vorhandwerker 

173. Wagenschreiber 
174. Wäscher in den Wasch-

anstalten 
175. Weicheureirriger 
176. WerkführerfürDruckerei 
177. Werkmänner 

ferner bei der Verwaltung für Verl~ehr 
- außer der Deutschen Reichsbahn -: 

178. Baggerführer (soweit sie 
nicht Patent A 3 oder C 3 
haben) 

179. Baggermeister (soweit sie 
nicht Patent A 3 oder C 3 
haben) 

180. Bootsmänner 
181. Decksmänner (Matrosen) 
182. Fährmeister (Fähr-

maschinenwärter) 
183. Leichtmatrosen 
184. Leitende Maschinisten 
185. Leuchtfeuerwärter 
186. Lithographen 
187. MaschinenasSlistenten 
188. Materialverwalter 
189. Matrosen (Decksmänner) 

190. Oberwinkelmesser 
191. Schiffsführer 
192. Schiffsjungen 
193. Schiffsmaschinisten 
194. Schiffsobermaschinisten 
195. Schleusenaufseher 
196. Schleusengehilfen 
197. Schleusenwärter 
198. Seesteuermänner auf 

kleiner Fahrt 
199. Taucher 
200. Wasserbauvorwerker 
201. Wasserbauwerker 
202. Winkelabsetzer 
203. Winkelmesser 

Die Nummern 204 bis 500 
bleiben offen. 

Anlage B 
zur Durchführungsbestimmung Nr. 5 

zu dem Gesetz Nr. 15. 

501. Abteilungsleiter des 511. Assistenten, wissen-
Hauptamts für Sofort- schaftliehe 
hilfe 512. Aufseher von Loch-

502. Abte.Uungsvorsteher bei kartenstellen 
wissenschaftlichen Ver- 513. Betriebsassistenten 
suchs- und Forschungs- 514. Betriebsleiter 
ansbaUen 515. Betriebswmie 

503. Administratoren 516. Bezirkszollkommissare 
504. Amtsräte 517. Bibliothekare 
505. Aquarienverwalter 518. Bibliotheksamtmänner 
506. Archivare 519. Bibliotheksgehilfen 
507. Archivhilfskräfte 520. Bibliotheksinspektoren 
508. Assistenten 521. Bibliotheksoberamt-
509. Assistenten bei parla- männer 

menta·rischen Ausschüs- 522. Bibliotheksoberinspek-
en ~ren 

510. Assistenten, technische 523. Botenmeister 

524. Buchhalter 
525. Chef-Dolmetscher 
526. Dipl.-Dolmetscher 
527. Dipl.-Ingenieure 
528. Direktoren bei wissen

schaftlichen Versuchs
und Forschungsanstalten 

529. Dolmetscher 
530. Expedienten 
531. Fahrbereitschaftsleiter 
532. Fernmeldeaufseher 
533. Fernschreiber 
534. Fernsprecher 
535. F~nanzamtmänner 
536. Finanzassistenten 
537. Finanzinspektoren 
538. Finanzobersekretäre 
539. Finanzräte 
540. Finanzsekretäre 
541. Forstamtmänner 
542. Forstmeister 
543. Funker 
544. Geldzähler 
545. Gutsinspektoren 
546. Gutssekretäre 

547. Hauptreferenten 
548. Hilfsarbeiter, wissen-

schaftliche 
549. Hilfsbibliothekare 
550. Hilfslaboranten 
551. Hilfsreferenten 

552. Ingenieure 
553. Institutsdirektoren 

554. Kanzleiassistenten 
555. Kanzleivorsteher 
556. Kanzlisten 
557. Kleintierzuchtleiter 

558. Laboranten 
559. Lagerverwalter 
560. Landforstmeister 
561. Leiter der Zollgrenz

direktionen 
562. Lektoren mit Sprach

kenntnissen 
563. Locher in Lochkarten-

stellen 
564. Lochkarten-Prüfer 
565. Lochkarten-Sortierer 
566. Lochkarten-Tabellierer 

567. Maschinenbetriebsleiter 
auf Seekreuzern 

568. Minist-erialdirektoren 
569. Ministerialdirigenten 
570. Ministerialkanzleivor-

steher 
571. Ministerialregistratoren 
572. Ministerialräte 

573. Oberamtmänner 
574. Oberassistenten, 

technische 
575. Oberassistenten, 

wissenschaftliche 
576. Oberbetriebswarte 
577. Oberbotenmeister 
578. Oberfinanzinspektoren 
579. Oberfinanzräte 
580. Oberförs:oer 
581. Oberforstmeister 
582. Obergeldzähler 
583. Oberingenieure 
584. Oberlandforstmeister 
585. Oberpräparatoren 
586. Oberregierungsbauräte 
587. Oberregierungsdirek

toren 
588. Oberregierungsräte 
589. Oberregierungs- und 

-bauräte 
590. Oberregierungs- und 

-landwirtschaftsräte 
591. Oberregierungs- und 

-medizinalräte 
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592. Oberregierungs- und 
- Veterinärräte 

593. Obersekretäre 
594. Oberwachtmeister 
595. Oberzollinspektoren 
596. Oberzollsekretäre 
597. Parlamentsstenografen 
598. Präsidenten 
599. Präsident· der Biologi

schen Zentralanstalt für 
Land- und Forstwirt
schaft 

600. Präsident des Dienst
strafhofes 

601. Präsident des Hauptamts 
für Soforthilfe 

602. Präsident der Physika
lisch-Technischen An
stalt 

603. Präsident der Zoll-Leit
stelle 

604. Pressestenografen 
605. Professoren bei wissen

schaftlichen Versuchs
und Forschungsanstalten 

606. Rechnungsführer 
607. Redakteure 
608. Referenten 
609. Regierungsamtmänner 
610. Regierungsassistenten 
611. Regierungsbauamt

männer 
612. Regierungsbaudirektoren 
613. Regierungsbauinspek-

toren 
614. Regierungsbauräte 
615. Regierungsdirektoren 
616. Regierungsinspektoren 
617. Regierungsoberamt-

männer 
618. Regierungsoberbauamt

männer 
619. Regierungsoberbau

direktoren 
620. Regierungsoberbau

inspektoren 
621. Regierungsoberinspek-

toren 
622. Regierungsobersekretäre 
623. Regierungsräte 
524. Regierungssekretäre 
625. Regierungs- und Bauräte 
626. Regierungs- und Land

wirtschaftsräte 
627. Regierungs- und Medi

zinalräte 
628. Regierungs- und Vete-

rinärräte 
629. Registratoren 
630. Registraturgehilfen 
631. Registraturvorsteher 
632. Revierförster 

633. Sachbearbeiter im Büro-, 
Kassen- und Pressedienst 

634. Sachverwalter 
635. Schriftleiter 
636. Seidenbauinspektoren 
637. Sekretäre · 
638. Sekretäre bei Parlamen-

tarischen Ausschüssen 
639. Senatspräsidenten 
640. Senatsräte 
641. Staatsfinanzräte 
642. Staatssekretäre 
643. Statistiker 
644. Stenotypisten 
645. Technische Assistenten 
646. Technische Regienmgs

arntmänner 
647. Technische RegJierungs

assistenten 
648. Technische Regierungs

inspektoren 
649. Technische Regierungs

oberamtmänner 
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650. Tedmische Regierungs
oberinspektoren 

651. Technische Regierungs
obersekretäre 

652. Technische Regierungs-
sekretäre 

653. Telegrafistelf 
654. Übersetzer 
655. Vertreter (ständiger) des 

Präsidenten der Zoll
Leitstelle 

656. Verwaltungsamtmänner 
657. Verwal tungsdiirektoren 
658. Verwaltungsinspektoren 
659. VerwaltungsoberinSpek

toren 
660. Verwalbungsobersekre

täre 

661. Verwaltungssekretäre 
662. Vizepräsidenten 
663. Wachtmeister 
664. Werkmeister 
665. Wirtschaftsstellenleiter 

666. Zeichner für schwierige 
Arbeiten 

667. Zollamtmänner 
668. Zollassistenten 
669. Zollbetriebsassistenten 
670. Zollboobsleute 
671. Zollgrenzkommissare 
672. Zollinspektoren 
673. Zollkapitäne 
674. Zollräte 
675. Zollsekretäre 
676. Zollwachtmeister 

fe1·ner bei der Deutschen Post: 

677. Abteilungspräsidenten 
678. Fernmeldeassistenten 
679. Fernmeldebauführer 
680. Fernmeldebetriebs-

assistenten 
681. Fernmeldebetriebgwarte 
682. FernmeldeinSpektmen 
683. Fernmeldeoberinspek

toren 
684. Fernmeldeobersekretäre 
685. Fernmeldeoberwerk-

meister 
686. Fernmeldesekretäre 
687. Fernmeldewerkmeister 
688. Oberinspektoren 
689. Oberpostamtmänner 
690. Oberpostbauinspektoren 
691. Oberpostbauräte 
692. Oberpostdirektoren 
693. Oberpostinspektoren 
694. Oberpostmeister 
695. Oberposträte 
696. Oberpostsekretäre 
697. Oberpostverwalter 
698. Oberwerkmeister im 

Kraftwagend1enst 
699. Oberwerkmeister im 

Maschinendienst 
700. Postamtmänner 
701. Postassistenten 
702. Postbauinspektoren 
703. Postbauräte 
704. Postbetriebsassistenten 
705. Postbetriebswarte 
706. Postboten 
707. Postinspektoren 
708. Postmeister 
709. Posträte 

710. Postschaffner 
711. Postsekretäre 
712. Postverwalter 
713. Präsident des Fern

meldetechnischen Zen
tralamtes 

714. Präsident des Posttech
nischen Zentralamtes 

715. Präsident der Hauptver
verwaltung der Versor
gungsanstalt der Deut
schen Post 

716. Präsidenten der Ober
postdirektionen 

717. Präsidenten der Foot
sparkassenämter 

718. Technische Fernmelde-
assistenten 

719. Technische Fernmelde-
inspektoren 

720. Technische Fernmelde-
oberinspektoren 

721. Technische 013erpost-
inspektoren 

722. Technische Postassi-
stenten 

723. Technische Postbetriebs-
assistenten 

724. Technische Postbetriebs-
warte 

725. Technische Postinspek-
toren 

726. Vizepräsidenten 

727. Werkmeister im Kraft
wagendienst 

728. Werkmeister im Ma
schinendienst 

ferner bei der Deutschen Reichsbahn: 

729. Abnahmelokomotiv
führer 

730. Abteilungspräsidenten 
der Reichsbahndirek
täonen 

731. Bahnhelfer (alter Ord-
nung) 

732. Bahnhofsschaffner 
733. Bahnpolizeiamtmänner 
734. Bahnpolizeihauptwacht-

meister 
735. Bahnpolizeiinspektoren 
736. Bahnpolizeimeister 
737. Bahnpolizeioberamt

männer 
738. Bahnpolizeioberinspek-

toren 
739. Bahnpolizeiobermeister 
740. BahnpoHzeioberräte 
741. Bahnpolizeioberwacht

meister 
742. Bahnpolizeiräte 
743. Bahnpolizeiwachtmeister 

744. Bahnwarte (alter Ord
nung) 

745. Betriebsoberwerkmeister 
746. Erste Seesteuermänner 

auf Hochseefährschiffen 
747. Fernmeldewerkführer 
748. Fernmeldewerkmeister 

749. Lademeister 
750. Ladeschaffner 
751. Ladeschaffner im ge-

mischten Dienst 
752. Lehrlokomotivführer 
753. Leitungsaufseher 
754. Leitungsmeister 
755. Lokomotivbebriebs-

inspektoren 
756. Lokomotivdienstleiter 
757. Lokomotivführer 
758. Lokomotivwarte 
759. Maschinisten (alter Ord

nung) 
760. Oberbahnhofsschaffner 

761. Oberbahnwarte {alter 
Ordnung) · 

~62. Qberfernmeldewerk-
meister 

· 763. Oberlademeister 
764. Oberladeschaffner 
765. Oberlandmesser 
766. Oberlandmesser auf 

wichtigen Dienstposten 
767. Oberleitungsaufseher 
768. Oberleitungsmeister 
769. Oberlokomotivführer 
770 .. Oberlokomotivwarte 
771. Oberrangieraufseher 
772. Oberrangiermeister 
773. Oberreichsbahnräte 
77.4. Oberrottenführer 
775. Oberrottenmeister 
776. ObersignalwePkmeister 
777. Oberstellwerksmeister 
778. Oberstofflagerführer 
779. Oberstofflagermeister 
780. Oberstreckenwarte 
781. Obertriebwagenführer 
782. Obertriebwagenschaffner 
783. Oberverkehrswarte 
784. Oberwagenwerkmeister 
785. Oberwegewarte 
786. Oberweichenwärter 
787. Oberwerkmänner (alter 

Ordnung) 
788. Oberwerkmeister 
789. Oberwerkmeister für 

Druckereien 
790. Oberwerkmeister für 

Heiz- und Kraftwerke 
791. Oberzugführer 
792. Oberz,ugschaffner 

793. Präsident der Deutschen 
Reichsbahn 

794. Präsidenten der Generad.
betriebsleitungen 

795. Präsident des Haupt
prüfungsamtes 

796. Präsidenten der Reichs
bahndirekllionen 

797. Präsidenten der Reichs
bahnzentralämter 

798. Präsident des Reichs-
bahnsozialamtes 

799. Rangieraufseher 
800. Rangiermeister 
801. Reichsbahnamtmänner 
802. Reichsbahnassistenten 
803. Reichsbahnbetriebs'c.. 

assistenten 
804. Reichsbahnbetriebs

warte 
805. Reichsbahndiplom-

ingenieure 
806. Reichbahndirektoren 
807. Reichsbahninspektoren 
808. Reichsbahnoberamt

männer 
809. Reichsbahnober

inspektoren 
810. Reichsbahnobersekretäre 

·'•)'-. 

8ll. Reichsbahnräte 
812. Reichsbahnsekretäre · '" 
813. Reichsbahnunter-

assistenten 
814. Reservelokomotivführer 
815. Rottenführer 
816. Rottenmeister 

817. Schiffsführer auf Fähr
schiffen (die mindestens 
Patent A 3 haben) 

818. Schiffskapitäne auf 
Fährschiffen 

819. Schrankenwärter (alter 
Ordnung) 

820. Signalwerkführer 
821. Signalwerkmeister 
822. Stellverliretender Präsi

dent der Deutschen 
Reichsbahn · 

823. Stellwerksmeister 
824. Steuermänner auf Fähr

schiffen (die mindestens. 
Patent A 3 haben) 

825. Stofflagerführer 
826. Stofflagermeister 
827. Streckenwarte 
828. Technische Reichsbahn

amtmänner 
829. Technische Reichsbahn

assistenten 
830. Technische Reichsbahn

inspektoren 
831. Technische Reichsbahn

oberamtmänner 
832. Technische Reichsbahn

oberinspektQren 
833. Technische Reichsbahn

obersekretäre 
834. Technische Reichsbahn

obersekretäl1e im Be
triebsmaschinendienst 

835. Technische Reichsbahn-
sekretäre 

836. Triebwagenführer 
837. Triebwagenschaffner 
838. Verkehrswarte 
839. Vizekapitäne 
840. Vizepräsidenten 
841. Wagenaufseher (alter 

Ordnung) 
842. Wagenmeister 
843. Wagenwerkmeister 
844. Wegewarte 
845. Weichenwärter 
846. Werkführer 
847. Werkführer für Gärt

nereien 
848. Werkführer für Heiz

und Kraftwerke 
849. Werkmänner (alter Ord

nung) 
850. Werkmeister für 

Druckereien 
851. Wel'kmeister für Heiz

und Kraftwerke 
852. Zugführer 
853. Zügschaffner 

ferner bei der Verwaltung fiir Verkehr 
- außer der Deutschen Reichsbahn -: 

854. Abteilungsdirektoren 859. Direktor beim Meteoro-
heim Deutschen Hydro- logischen Amt für Nord.: 
graphischen I<nstitut westdeutschland 

855. Abteilungsdirektoren 860. 
.beim Meteorologischen 861 
Amt für Nordwest- · 

Fotolaboranten 
Fotooptiker 

deutschland 

856. Baggerführer (die min
destens Patent A 3 oder 
C 3 haben) 

857. Ba,ggermeister (die min
destens Patent · A 3 oder 
C 3 haben) 

858. Bauhofvorsteher 

862. 
863. 

Hafenkapitäne 
Hafenmeister 

864. Institutstechniker 

865. Kapitäne auf großer 
Fahrt (Patent A 6) 

866. Kapitäne auf kleiner 
Fahrt (die mindestens 
Patent A 3 haben) 
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867. Ka'l·tographen 
868. Kartographenamt

männer 
!l69. Kartpgraphenin.spek- , 

toren , 
870. Kartographenoberamt

:män.ner 
871. Kartographenober-

inspektoren 
872. Karta-Kupferstecher 
873. Karta-Lithographen 

874. Lagerbuchführer 
875. Leitende Ingenieure 
876. Leiter von Druckereien 

(Faktoren und Korrek
toren) 

877. Leiter von Rechen
gruppen 

878. Leiter von Versuchs
werkstätten 

879. Leuchtfeuerassistenten 
880. Leuchtfeuerober-

assistenten 
881. Leuchtfeuersekretäre 
882. Lotsen 
883. Lotsenkmnmandeure 
884. Lotsenoberinspektoren 

885. Maschinenbetriebsleiter 
886. Maschineningenieure 

(die mindestens Patent 
C 5 haben) 

887. Meteorologen 
888. Meteorologische Phy-

siker 

889. Nautische Amtmänner 
890. Nautische Assistenten 
891. Nautische Hilfsarbedter 
892. :Nautische Inspektoren 
893. Nautische Oberamt

n1änner 
894. Nautische Ober-

inspektoren 
895. Nautische Obersekretäre 
896. Nautische Sekretäre 

897. Oberregierungsver-
messungsräte 

898. Oberschiffskapitäne 
899. Oberschleusenmeister 
900. Oberseekapitäne 
901. Oberseeschleusenmeister 
902. Oberstrommeist~r 
903. Oberwerkmeister 
904. Oberzeichner auf Ver

messungsfahrzeugen 

905. Präsident des Deutschen 
Hydrographischen 
Insti·\:uts 

906. Präsidenten der Wasser
straßendirektionen 

909. Reproduktionstechniker 

910. Schleusenmeister 
911. Schleusenwarte 

(mit mehr als vier Hilfs
bediensteten) 

912. Schiffsingenieure 
(die mindestens Patent 
C 5 habeh) 

913. Schiffsführei· bei der 
Binnenschiffahrt (soweit 
sie ein dem Patent A 3 
entsprechendes Fluß
patent haben) 

914. Schiffskapitäne (die niin-
destens Patent A 3 haben) 

915. Seekapitäne 
916. Seekartenberichtiger 
917. Seeschleusenmeister 
918. Seesteuermänner auf 

großer Fahrt (die minde-: 
stens Patent A 5 haben) 

919. Strommeister 

920. Technische Amtmänner 
921. Technische Inspektoren 
922. Technische Ober

inspektoren 
923. Technische Ober-

sekretäre 
924. Teehiliische Rechner 
925. Technische Sekretäre 

926. Vermessungsamtmänner 
927. Vermessungsassistenten 
.928. Vermessungsgruppen-

leiter 
929. Vermessungsinspektoren 
930. Vermessungsleiter 
931. Vermessungsoberamt

männer 
932. VermessungsOiber

inspektoren 
933. Vermessungsober-

sekretäre 
934. Vermessungssekretäre 
935. Vermessungstechniker 
936. Vizepräsidenten 

937. Wasserbauwerkmeister 
938. Wasserstraßen-

betriebswarte 
939. Wasserstraßendirektoren 
940. Wetterdienstamtmänner 
941. Wetterdienstinspektoren 
942. Wetterdienstober

amtmänner 
943. Wetterdienstober

inspelüoren 
944. WetterdienstlOber-

sekretäre 
945. Wetterdienstsekretäre 
946. Wetterdiensttechniker 
947. Wissenschaftler 

907. Rechner 948. Zeichner auf Vermes-
908. Regierungsvermessungs- sungsf<Uhrzeugen 

räte 949. Zeichner im Wetterdienst 

DURCHFtJHRUNGSBESTIMMUNG Nr. 6 

zu dem Gesetz Nr. 15 der Militärregierungen 
(Verwaltungsangehörige der Ve~altung des 

vereinigten Wirtschaftsgebletes) 

lJeberleitung von Angestellten in Dauerstellen des höheren 
Dienstes - § 79 c 2 -

Nach § 79 c 2 des Gesetzes Nr. 15 wird im Benehmen 
mit den Obersten Dienstbehörden der Verw:altung des V~r
einigten Wirtschaftsgebietes zur U eberl~ltung ':':on bJ~
herigen Angestellten bei den Obersten D1ens~behorden m 
Dauerstellen des höheren Dienstes mit Zushmmung des 
Verwaltungsrates bestimmt: 

1 Für die Meldung zur Ueberleitung in Dauerstellen des 
· höheren Dienstes gelten die Vorschriften in Ziff. 1-4 

der Durchführungsbestimmung Nr. 3 über die Ueber-

' leiiung von Angestellten in Dauerstellen des einfachen, .. , 
mittleren und gehobenen Dienstes vom 1. Juni 1949 
(Personalblatt S. 74) sinngemäß. 
Angestellte, die nach Beschlüssen der vom Wirtschafts
rat eingesetzten politischen Prüfungsausschüsse wäh
rend einer über den 15. Juli 1949 hinausgehenden Frist 
nicht als Beamte auf Lebenszeit beschäftigt werden 
dürfen, können sich erst nach Ablauf dieser Frist zur 
Ueberleitung in Dauerstellen des höheren Dienstes 
melden; ist die Beschäftigung nur unter Auflagen ge
nehmigt worden, so dürfen sich die Angestellten nur 
unter Beachtung dieser Auflagen melden. 

2. Zur Feststellung der fachlichen Eignung und zur För
derung der Ausbildung der Angestellten auf dem Ge
biete der Verwaltung werden besondere Vortragsre.ihen 
bei der Verwaltungsakademie in Speyer eingerichtet. 
Jede Vortragsreihe soll zwei Wochen dauern und den 
Teilnehmern einen allgemeinen Ueberblick über den 
Staats- und -Verwaltungsaufbau, vor allem über die 
staats- und verwaltungsrechtliche Entwicklung in 
Deutschland seit der Kapitulation und über die Or
ganisation und die Zuständigkeiten der Verwaltung des 
Vereinigten Wirtschaftsgebietes und der künftigen 
Bundesre'publik' geben. Die in diesem Zusammenhang 
maßgebenden Gesetze sowohl der Militärregierungen 
als der deutschen gesetzgebenden Körperschaften sollen 
in dem erforderlichen Umfang behandelt werden. 
Neben den Lehrern der Verwaltungsakademie können 
hierzu Verwaltungsangehörige der Verwaltung des Ver
einigten Wirtschaftsgebietes und sonstige geeignete 
Kräfte herangezogen werden. 

3. Die Teilnahme an der Vortragsreihe soll dazu bei
tragen, die Angestellten als Beamte des höheren Dien
stes vielseitig verwendbar zu machen. Die Vortrags
reihe darf deshalb keinen schulmäßigen Charakter 
tragen, vielmehr sollen die Teilnehmer soviel als mög
lich zu eigener Mitarbeit angeregt und herangezogen 
werden, wie sie der selbständigen Tätigkeit eines Be
amten des höheren Dienstes entspricht. 

.zu diesem Zweck sollen die Angestellten während ihrer 
Teilnahme an der Vortragsreihe zwei kürzere Vorträge 
halten. Sie können sich ein Thema aus ihrem Arbeits
gebiet selbst wählen, daneben soll ihnen ein allgemeines 
Thema von einem Lehrer der Verwaltungsakademie ge
stellt werden. Einem jeden Vortrag soll sich eine Aus
sprache anschließen, in der der Vortragende Fragen 
der übrigen Teilnehmer beantwortet. Ferner sollen 
unter kleineren· Gruppen von Teilnehmern zwanglose 
Rundgespräche stattfinden, bei denen Themen erörtert 
werden, die von Lehrern der Verwaltungsakademie oder 
von Teilnehmern genannt werden. Rundgespräche kön
nen auch dazu dienen, das Thema eines Vortrags weiter 
zu verfolgen und zu vertiefen. Bei den Rundgesprächen 
soll ein Teilnehmer die Aussprache leiten; die Rund
gespräche sollen innerhalb einer angemessenen Zeit 
entweder zur Bildung einer gemeinsamen Meinung der 
Gesprächsteilnehmer oder zur Klarstellung ihrer ver
schiedenen, begründeten Ansichten führen. 

4. An den Vorträgen sollen Lehrer der Verwaltungs
akademie, Pr\ifungsleiter der Obersten Dienstbehörde 
(Ziff. 7 der Durchführungsbestimmung Nr. 3) und son
stige Beamte des höheren Dienstes, die von den Obersten 
Dienstbehörden dazu bestimmt werden, als Zuhörer 
teilnehmen. Sie können sich an der Aussprache über 
die Vorträge sowie an Rundgesprächen beteiligen. 

5. Zum Abschluß der Vortragsreihe findet zwischen einer 
aus fünf Mitgliedern bestehenden Kommission und 
einer Gruppe von nicht mehr als sechs Teilnehmern, 
die möglichst derselben Verwaltung angehören sollen, 
ein gemeinsames Gespräch statt. Bei diesem Ges'präch 
sollen vor allem Fragen erörtert werden, die im Laufe 
der Vortragsreihe behandelt worden sind. 
Die Kommission besteht aus zwei Lehrern der Verwal
tungsakademie, zwei Beamten des höheren Dienstes der 
Verwaltung des Vereinigten Wirtschaftsgebietes, von 
denen einer Prüfungsleiter derjenigen Verwaltung sein 
so-ll, bei der die Dauerstellen zu besetzen sind, und 
einem Vertreter des Personalamts. Mindestens drei Mit
gli.eder der Ko-mmission müssen bei mindestens einem 
Vortrag eines jeden Teilnehmers oder bei einem von 
einem Teilnehmer geleiteten Rundgespräch zugehört 
haben. 

6. Die Kommission beurteilt die Eignung der Teilnehmer 
mit folgenden Bewertungen: 
a) besonders zu empfehlen, 
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b) gut zu empfehlen, 
c) zu empfehlen, 
d) weniger zu empfehlen, 
e) nicht zu .empfehlen. 
Bei der Abgabe des Eignungsurteils sind die Gesamt
persönlichkeit des Teilnehmers, ferner das Schluß
ges'präch und die sonstigen Leistungen während der 
Teilnahme an der Vortragsreihe angemessen zu berück
sichtigen. n'er Grad der Eignung eines Teilnehmers für 
den höheren Dienst richtet sich vor allen1. danach, ob 
er fähig ist, eigene Gedanken zu entwickeln und sie 
l~lar, folgerichtig und auch für einen mit seinem Fach
gebiet nicht vertrauten Zuhörer verständlich vorzu
tragen. 

7. Der Prüfungsleiter bei jeder Obersten Dienstbehörde 
arbeitet Vorschläge für die Reihenfolge aus, in der 
die zugelassenen Angestellten zu den Vortragsreihen 
eingeladen werden sollen. Er soll dabei die dienstlichen 
Bedürfnisse und die persönlichen Wünsche der Ange
stellten nach Möglichkeit berücksichtigen. 
Die Prüfungsleiter reichen die Vorschlagslisten mög
lichst frühzeitig dem Personalamt ein, das die An
gestellten im Benehmen mit der Verwaltungsakademie 
in Speyer zur Teilnahme an einer Vortragsreihe ein
lädt. Das Personalamt soll nach Möglichkeit Angestellte 
aus verschiedenen Verwaltungen zu derselben Vortrags
reihe einladen, um den Gedankenaustausch unter den 
Teilnehmern zu fördern. 

8. Angestellte, die bereits Beamte des höheren Dienstes 
gewesen sind, sind von der Teilnahme an der Vortrags
reihe befreit. 
Aus besonderen Gründen kann die Oberste Dienst
behörde im Einvernehmen mit dem Personalamt einen 
Angestellten ausnahmsweise· von der Teilnahme an der 
Vortragsreihe befreien, wenn entweder 
a) der Angestellte eine zur Laufbahn des höheren 

Dienstes berechtigende Prüfung abgelegt hat, oder 
b) seine Teilnahme wegen seiner hervo1;ragenden 

Kenntnisse und Fähigkeiten oder seiner langjährigen 
praktischen Erfahrungen entbehrlich erscheint. 

9. Die Kosten der Vortragsreihen trägt die Verwaltung des 
Vereinigten Wirtschaftsgebietes. Zu den Kosten der 
Unterbringung und Verpflegung in Speyer zahlt jeder 
Teilnehmer einen Betrag von DM 2.80 für jeden Tag 
seiner Teilnahme. Die Hin- und Rückreisetage bei Be
ginn und Ende der Vortragsreihe zählen dabei zusam
men als ein Tag, Die Fahrkosten der 3. Wagenklasse 
werden den Teilnehmern erstattet. 
Den Teilnehmern wird für die Dauer der Vortragsreihe 
Dienstbefreiung unter Fortzahlung ihrer vollen Bezüge 
gewährt; insgesamt 6 Tage werden jedoch auf den 
ihnen zustehenden Erholungsurlaub angerechnet. 

1 10. 

11. 

Die Auslese der Teilnehmer und derjenigen Angestell~ 
ten, die nach· Ziff. 8 von der Teilnahme befreit sind, 
wird durch eine Auslesekommission vorgenommen, 
welche die eingereichten Unterlagen und bei, den Teil~ 
nehmern die Beurteilungen nach Ziff. 6 berÜcksichtigt. 
Die Auslesekommission besteht aus: 
a) einem Vertreter der Obersten Dienstbehörde, bei der 

die Stelle zu besetzen ist, 
b) einem Vertreter der. Verwaltungsangehörigen, der 

von der Obersten Dienstbehörde auf Vorschlag des 
Betriebsrats bestellt wird. Er muß innerhalb dieser 
Verwaltung derselben oder einer höheren Laufbahn
gruppe angehören· als derjenigen, zu der die in der 
Meldung bezeichnete Stelle rechnet, 

c) einem Vertreter des Personalamts. 
Nach Möglichkeit sollen als ·Mitglieder der Auslese
kommission Beamte berufen werden, die nach Ziff. 4 
bei Vorträgen und Rundgesprächen der Teilnehmer zu
gehört haben. 
Die Mitglieder der Kommission, die bei den Teilneh
mern das Ergebnis der Vortragsreihe bewertet haben 
(Ziff. 6), können als Berater zu den Sitzungen der Aus
lesekommission zugezogen werden. 
Hält die Auslesekommission es für erwünscht, sich einen 
'Persönlichen Eindruck von einem Teilnehmer zu ver
schaffen, so kann sie ihn zu einer Besprechung heran
ziehen. Angestellte, die nach Ziff. 8 von der Teilnahme 
an der Vortragsreihe befreit sind, sind zu einer Bespre
chung heranzuziehen. 
Die Entscheidungen der Auslesekommission können 
lauten: 
a) besonders geeignet, 
b) gut geeignet, 
c) geeignet, 
d) nicht geeignet. 
Im übrigen gelten die Vorschriften in Ziff. 9 Abs. 3·, 4 
der Durchführungsbestimmung Nr. 3 sinngemäß. 

Für die Deutsche Reichsbahn und die Deutsche Post 
sowie für die nachgeordneten Stellen der Verwaltung 
für Verkehr erlassen der Priisident der Deutschen 
Reichsbahn, der Direktor für Verwaltung für Post- und 
Fernmeldewesen oder der Direktor der Verwaltung fi.ir 
Verkehr im Einvernehmen mit dem Personalamt die 
Bfstimmungen für die Ueberleitung der Angestellten in 
Dauerstellen des höheren Dienstes (§ 79 c 2). 

Frankfurt am Main, den 6. Juli 1949. 

Das Personalamt 
der Verwaltung des Vereinigten Wirtschaftsgebietes 

Dr. Opple r 

· Druckfehlerberichtigung. 

In der Bekanntmachung über die Vertretung der Ver
waltung des Vereinigten Wirtschaftsgebietes in Rechtsstrei
tigkeiten vom 19. Juli 1949 muß es in der letzten Zeile der 
Ziffer 1 statt "1949" richtig "1924" heißen. 
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GESETZ 
iiber die Wählbarkeit zum Betriebsrat. 

Vom 9. August 1949. 

Nr. 30 

Der Wirtschaftsrat hat das folgende Gesetz beschlossen: 

§ 1 

Mehrheitsbeschluß der Arbeitnehmer des Betriebes gebilligt 
worden sind. 

(1) Mitglieder oder Ersatzmitglieder eines Betriebsrates 
können diejenigen Arbeitnehmer des Betriebes sein, die die 
bürgerlichen Ehrenrechte besitzen und nicht wegen Unter
stützung der nationalsozialistischen Gewaltherrschaft Be
schränl{ungen hinsichtlich ihres aktiven Wahlrechts für die 
politischen Körperschaften unterworfen sind. 

(2) Landesrechtliche Vorschriften über die Wählbarkeit 
zum Betriebsrat bleiben unberührt, soweit sie nicht im 
Widerspruch zu Abs. 1 stehen. Dies gilt auch für ent
sprechende Bestimmungen in Wahlordnungen, die durch 

§ 2 
Dieses Gesetz tritt am Tage na~h der Verkündung in 

Kraft. 

Das vorstehende Gesetz wird hiermit verl{ündet, nach
dem der Wirtschaftsrat die Abänderungen des Länderrates 
zurückgewiesen hat. 

Frankfurt am Main, den 9. August 1949. 
Der Präsident des Wirtschaftsrates 

br. Erich K ö h 1 er 

GESETZ 
iiber 

die Steuerfreiheit einer Wohn\mgsbauanlei he det· Iüeditanstalt fiir Wiederaufbau. 

Vom 10. August 1949. 

Der Wirtschaftsrat hat das folgende Gesetz beschlossen: 
§ 1 

Die Kreditanstalt für Wiederaufbau wird eine nicht 
höher als mit 31/2 vom Hundert verzinsliche Anleihe (Woh
nungsbauanleihe) ausgeben, deren Zeichnungsfrist am 31. 

Dezember 1949 abläuft. Der Erlös der Anleihe ist zur Finan
zierung des Wohnungsbaues zu verwenden. Diese Anleihe 
ist befreit: 
1. hinsichtlich der Anleihebeträge von 

a) der Vermögensteuer, 
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b) der Erbschaftsteuer (auch Schenkungsteuer), soweit es 
sich um Anleihebeträge handelt, die vom Erblasser 
(Schenker) selbst gezeichnet worden sind, 

c) der Gewerbekapitalsteuer; 

2. hinsichtlich der Zinsen von 
a) der Einkommensteuer, 
b) der Körperschaftsteuer, 
c) der Gewerbeertragsteuer; 

3. von der Wertpapiersteuer. 

§ 2 

(1) Für den Erwerb von Wohnungsbauanleihe dürfen Ein
kommensteuervergünstigungen nach § 10 Absatz 1 Ziffer 2 
Buchstabe d des Einkommensteuergesetzes in der Fassung 
des Anhangs zum Gesetz Nr. 64 zur vorläufigen Neuordnung 
von Steuern vom 22. Juni 1948 (GVBl. Beil. 4) und des 

Zweiten Gesetzes zur vorläufigen Neuordnung von Steuern 
vom 20. April 1949 (WiGBl. S. 69) nicht gewährt werden. 

(2) Die Wohnungsbauanleihe zählt nicht zu den Schuld
verschreibungen im Sinn des § 32a Absatz 1 Ziffer 5 Satz 5 
des Einkommensteuergesetzes in der in Absatz 1 bezeich
neten Fassung, zu deren Erwerb ein Teil des gesondert aus
zuweisenden Betrages (§ 32a Absatz 1 Ziffer 4 des Einkom
mensteuergesetzes) zu verwenden ist. 

§ 3 
Dieses Gesetz tritt am Tage nach seiner Verkündung in 

Kraft. 

Das vorstehende Gesetz wird nach Zustimmung des Län
derrates hiermit verkündet. 

Frankfurt am Main, den 10. August 1949. 
Der Präsident des Wirtschaftsrates 

Dr. Erich K ö h 1 e r 

GESETZ 
zur 

Aenderung des Sozialve•·sicherungs- 1\npassungsgesetzes. 

Vom 10. August 1949. 

Der Wirtschaftsrat hat das folgende Gesetz beschlossen: 
§ 1 

1. Im § 21 des Sozialversicherungs-Anpassungsgesetzes · 
wird folgender Absatz 2 eingefügt: 

"(2) Der § 1 Abs. 3 gilt nicht für Versicherungsfälle. für 
die ein rechtskräftiger und leistungsfestsetzender Be
scheid erst nach der Verkündung dieses Gesetzes ergeht. 
Bei Anwendung des § 1273 der RVO ist die Rente. die 
dem Verstorbenen zur Zeit des Todes zustand oder zu
gestanden hätte. stets mit den aus dem Gesetz si'ch er
gebenden Erhöhungen zu berechnen." 

2. Die bisherigen Absätze 2 bis 6 erhalten die Bezeich
nung 3 bis 7. 

§ 2 
Dieses Gesetz tritt mit Wirkung vom 1. Juni 1949 in 

Kraft. 

Das vorstehende Gesetz wird nach Zustimmung des Län
derrates hiermit verkündet. 

Frankfurt am Main, den 10. August 1949. 
Der Präsident des Wirtschaftsrates 

Dr. Erleb K ö h 1 er 

GESETZ 
zur Aenderung des Gesetzes zum AusgleJ eh· volkswirtschaftlicher Demontagefolgen 

(Demontageausgleichsgesetz). 
Vom 10. August 1949. 

Der Wirtschaftsrat hat das folgende Gesetz beschlossen: 

Artikel I 
Das Gesetz zum Ausgleich volkswirtschaftlicher Demon

tagefolgen (Demontageausgleichsgesetz) vom 19. Mai 1948 
(WiGBI. S, 43) wird wie folgt geändert und ergänzt: 

1. Nach § 11 wird folgende Bestimmung als § lla ein
gefügt: 

"§ lla 
Die Oberste Landesbehörde kann Produktionsmittel 

schon vor Beginn des Ueberlassungsverfahrens beschlag
nahmen. wenn zu befürchten ist, daß der Eigentümer oder 
Besitzer ein Produktionsmittel beiseite schafft. um sich 
einer in Aussicht stehenden Ueberlassungsanordnung zu 
entziehen. § 12 ist entsprechend anzuwenden. Die Beschlag
nahme ist aufzuheben, wenn binnen einer Frist von drei 
Monaten keine Ueberlassungsanordnung ergangen ist. Eine 

Besi:hlagnahme nach Satz 1 kann erst nach einer Frist von 
drei Monaten nach der Aufhebung wiederholt werden." 

2. § 14 Absatz 3 e1·hält folgende Fassung: 
"(3) Die Ueberlassung zu Eigentum ist anzuordnen, so
bald der verfügungsberechtigte Ueberlassungsschuldner 
sie selbst wählt und sie dem 1]eberlassungsgläubiger zu
gemutet werden kann." 

Artikel II 
Dieses Gesetz tritt am Tage nach seiner Verkündung in 

Kraft. 

Das vorstehende Gesetz wird nach Zustimmung des Län
derrates hiermit verkündet. 

Frankfurt am Main, den 10. August 1949. 
Der Präsident des Wirtschaftsrates 

Dr. Erich I{ ö h 1 e r 

GESETZ 
iiber 

die ~~Heuerbefreiung von Branntwein zur Herstellung von Treibstoff. 
Vom 10. August 1949. 

Der Wirtschaftsrat hat das folgende Gesetz beschlossen: 
§ 1 

Das Gesetz zur Aenderung des Gesetzes über das Brannt
weinmonopol vom 21. Oktober 1948 (WiGBI. S. 103) wird 
wie folgt geändert: 

Es werden in§ 1 Nr. I: 
a) ersetzt in Satz 1 Ziffer 4 die Zahl "300" durch die Zahl 

))0'", 
b) gestrichen in Satz 2 in der ersten Klammer die Zahl "4" 

und ein Komma, 
c) eingefügt in Satz 2 in der zweiten Klammer hinter dem 

, r .r ' / ,- 1 1 1 ' ' 

Wort "Ziff." die Zahl "4" und ein Komma. 
§ 2 

Dieses Gesetz tritt am Tage nach der· Verki.indung in 
Kraft. 

Das vorstehende Gesetz wird nach Zustimmung des Län
derrates hiermit verkündet. 

Frankfurt am Main, den 10. August 1949. 
Der Präsident des Wirtschaftsrates 

Dr. Erich K ö h 1 er 
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GESETZ 
über die 

Abführung von Geldmitteln der "Zentralbiiro für Mineralöl GmbH." in Harnburg aus der Bewirtschaftung 
Treibstoffen, 

Vom 10. August 1949, 

Der Wirtschaftsrat hat das folgende Gesetz beschlossen: 

§ 1 

(1) Die bei der Bewirtschaftung von Vergaserkraftstoff 
und Dieselkraftstoff bei der "Zentralbüro für Mineralöl 
GmbH." in Harnburg aus der Nichterhebung der Eingangs
abgaben für eingeführte Fertigöle seit dem 15. Mai 1948 und 
künftig erS'parten Beträge an Zoll- und Umsatzausgleichs
steuer sind an die Verwaltung des Vereinigten Wirtschafts
gebietes abzuführen. 

(2) Absatz 1 gilt entsprechend für den Spiritusau3gleich
fonds und für die Beträge, die auf Grund von Anordnungen 
des früheren Reichskommissars für die Preisbildung über 
Preisausgleichsmaßnahmen bei dem Vertrieb von Diesel
kraftstoff angesammelt worden sind und künftig angesam
melt werden. 

§ 2 
(1) Die Beträge entsprechend § l sind in Einnahme und 

Ausgabe im Haushaltsplan der Verwaltung .des Vereinigten 
Wirtschaftsgebietes nachzuweisen. 

(2) Die Einnahmen und Ausgaben für das Rechnungs
jahr 1948 sind in einer Sonderrechnung auszuweisen, die 
der Nachprüfung durch den Rechnungshof unterliegt. 

§ 3 
Dieses Gesetz tritt am Tage nach der Verkündung in 

Kraft. 

Das vorstehende Gesetz wird nach Zustimmung des Län
derrates hiermit verkündet. 

Frankfurt am Main, den 10. August 1949. 
Der Präsident des Wirtschaftsrates 

Dr. Erich K ö h 1 er 

DRITTES GESETZ 
zur Aenderung des Gesetzes zur Erhebung einer Abgabe 

"Notopfer Berlin". 

Vom 10, August 1949. 

Der Wirtschaftsrat hat das folgende Gesetz beschlossen: 

§ 1 

Das Gesetz zur Erhebung einer Abgabe "Notopfer Ber
lln" in der Fassung vom 11. April 1949 (WiGBl. S. 64) wird 
:wie folgt geändert: 

1. § 4 Absätze 4 und 5 erhalten folgende Fassung: 
"(4) Die Abgabe bemißt sich von dem um 52 Deutsche 
Mark monatlich gekürzten Arbeitslohn, bei dem die Ab
züge (§ 27 der Lohnsteuer-Durchführungsverordnung) 
für Zwecke der Lohnsteuer berücksichtigt sind. 
(5) Die Abgabe der Arbeitnehmer wird nicht erhoben, 
wenn für den Erhebungszeitraum (§ 3) Lohnsteuer nicht 
einzubehalten ist." 

2. § 5 wird wie. folgt . geändert: 
a) Abs. 1 erhält folgende Fassung: 
"(1) Die Abgabe der Arbeitnehmer wird durch Abzug 
vom Arbeitslohn erhoben." 

b) Abs. 4 erhält folgende Fassung: 
"(4) Der Arbeitgeber hat die gesamten Abgabebeträge, 
die er für einen Erhebungszeitraum einbehalten hat, 
spätestens an dem Tage, an dem er die Lohnsteuer für 
den gleichen Erhebungszeitraum abzuführen hat, an die 
Kasse des für die Abführung der Lohnsteuer zuständi
gen Finanzamtes abzuführen." 

3. § 7 Absatz 1 wird wie folgt geändert: 
"(1) Die Abgabe der Veranlagten wird von jeder natür
lichen Person erhoben, die zur Einkommensteuer veran
lagt wird." 

4. § 11 erhält folgende neue Fassung: 
"§ 11 

Unilang der Abgabepflicht 
(1) Die Abgabe der Körperschaften wird auch dann er
hoben, wenn eine Veranlagun« zur Körperschaftsteuer 
rnoM durchzuführen ist. 
(2) Soweit nach § 4 des Körperschaftsteuergesetzes eine 
persönliche Befreiung von der Körperschaftsteuer ge
geben ist, ist der Abgabepflichtige auch von der Abgabe 
der Körperschaften befreit." 

5. § 17 Ziffer 1 erhält folgende Fassung: 
"1. als Abgabe der Arbeitnehmer zugleich mit der für 
den gleichen Erhebungszeitraum abzuführenden Lohn
steuer (§ 5 Absatz 4)." 

§ 2 
Irrkrafttreten 

Dieses Gesetz tritt am Tage nach der Verkündung in 
Kraft mit der Maßgabe, daß 
1. die Vorschriften über die Abgabe der Arbeitnehmer awf 

Erhebungszeiträume Anwendung finden, die am Tage 
nach der Verkündung dieses Gesetzes enden; 

2. die Vorschriften über die Abgabe der Veranlagten und 
über die Abgabe der Körperschaften auf die nach In
krafttreten dieses Gesetzes zu entrichtenden Vorauszah
lungen und auf die Veranlagung für den Erhebungszeit
raum 1949 Anwendung finden. 

Das vorstehende Gesetz wird nach Zustimmung des 
Länderrates hiermit verkündet. 

Frankfurt am Main, den 10. August 1949, 
Der Präsident des Wirtschaftsra t<=s 

Dr. Erich K ö h I e r 

GESETZ 
zur 

Aufhebung einiger Verordnungen und Bestimmungen <1es Binnenschiffahrtsrechts. 

Vom 9. August 1949, 

Der Wirtschaftsrat hat das folgende Gesetz beschlossen: 
§ 1 

Es werden aufgehoben: 
1. Die Verordnung zur Durchführung der Vetordnung zur 

Bekämpfung von Notständen im Verkehr vom 23. Novem
ber 1939 (Deutscher Reichsanzeiger und Preußischer 
Staatsanzeiger 1939 Nr. 276). 

2. Die Verordnung zur Durchführung der Verordnung zur 
Bekämpfung von Notständen im Verkehr vom 12. Sep
tember 1940 (Deutscher Reichsan.zeiger und Preußischer 
Staatsanzeiger 1940 Nr. 220)

1 

3. Die Verordnung zur Durchführung der Verordnung zur 
Bekämpfung von Notständen im Verkehr vom 3. Dezem
ber 1940 (Deutscher Reichsanzeiger und Preußischer 
Staatsanzeiger 1940 Nr. 288). 

4. Die Verordnung zur Durchführung der Verordnung zur 
Bekämpfung von Notständen im Verkehr vom 5. August 
1941 (Deutscher Reichsanzeiger und Preußischer Staats
anzeiger 1941 Nr. 186). 

5. Die Verordnung zur Beschleunigung des Schiffsumlaufs 
der Binnenschiffahrt vom 20. September 1944 (Reichsge
setwlatt 1944 Teil I S. 213). 
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6. § 1 Abs. 2-4 und § 2 Satz 2 der Verordnung zur vorüber
gehenden Aenderung einiger Vorschrift~n des Fr~cht
rechts der Binnenschiffahrt vom 17. Mm 1943 (Reichs
gesetzblatt 1943 Teil I S. 311). 

§ 2 
Dieses Gesetz tritt am Tage nach seiner Verkündung in 

Kraft. 

RICHTLINIEN 

über <lie Beseitigung von Vorrechten aus 
Wehr- und Reichsarbeitsdienst. 

Vom 5. August 1949. 

Zur Durchführung des Artikels III des Kontrollrats
gesetzes Nr. 34 vom 20. August 1946 werden folgende Richt
linien erlassen: 

§ 1 

Allgemeine beamtenrechtliche Vorschriften 
(1) Alle Vorschriften, in denen <;Ien InhaJ:~r.~ von .. Ver

sorgungsscheinen, Anstellungsschemen, . M!litar.anv:arter
urkunden und Anwärterurkunden des ReichsarbeitSdienstes 
bei dem Stellenvorbehalt, der Vorbildung, Vormerkung, 
Einberufung Einstellung, Anstellung und Beförderung Vor
rechte eing~räumt worden sind, sind mit Wirkun_g vom 
26. August 1946 aufgehoben. Die bis zu dies~m Zeltl?_unkt 
bereits begrÜndeten Rechte bleiben gewahrt, Jedoch durfen 
Beamte die auf Grund der aufgehobenen Vorschriften be
vorzugt' eingestellt, angestellt oder befördert wo1:den si~d, 
bei künftigen Anstellungen und Beförderungen mcnt gun
stiger gestellt werden als sonstige Beamte. 

(2) Beamte, die infolge ihrer Heranziehung ~um W~hr-, 
Krie<>s- und Reichsarbeitsdienst ihren Vorbereitungsdienst 
in d:r zivilen Verwaltung nicht antreten oder nicht be
enden konnten und die ohne Ablegung der Prüfung zum. 
außerplanmäßigen Beamten ernannt worden sind, dürfen 
nur nach Ablegung der vorgeschriebenen Prüfung angestellt 
werden. · 

§ 2 

Besol<lungsrechtliche Vorschriften 
(1) Ehemalige Militäranwärter, A::wärter . des Reichs

arbeitsdienstes und Versorgungsanwarter, die vor dem 
26. August 1946 in den Vorbereitungsdienst a:ufgenommen 
oder in den Probedienst eingestellt worden smd, erhalten 
von diesem. Zeitpunkt ab nur die Bezüge der Zivilanwärter. 

(2) Planmäßige Beamte aus dem Kreise der. Militäran
wärter der Anwärter des Reichsarbeitsdienstes, der Ver
sorgungsanwärter_ und der Inhaber ?es Be?mtensc~_ein~s 
unterliegen vom 26. August 1946 ab mcht mehr den ~~r s~e 
bisher geltenden Sonderbestimmungen, sondern den fur d1e 
übrigen Beamten maßgebenden Besoldungsbestimmungen. 

(3) Die in den Absätzen 1 und 2 aufgeführten Beamten, 
die vor dem 26. August 1946 erstmalig als solche eingestellt 
oder angestellt worden sind, behalten ihr nach dem Besol
dungsgesetz vom 16. Dezember 1927 (RGBl. I S. 349) und 

·der Besoldungsordnung für die Reichsbahnbeamten vom 
10. Januar 1928 (RMinBl. S. 104) festgesetztes Diäten- oder 
Besoldungsdienstalter über den genannten Zeitpunkt hinaus 
bei sofern es nicht Veränderungen nach den für alle Be
amte gültigen Besoldungsbestimmungen unterworfen ist 
(z. B. nach Nr. 41 bis 45a Bes. V.). 

§ 3 

Versorgungsrechtliche Vorschriften 
(1) Die Zeit der vollen Beschäftigung als Inhaber eines 

Versorgungsscheines und die Zeit als Militäranwärter oder 
Anwärter des Reichsarbeitsdienstes (§ 82 Ziff. 3 und 4 des 
Deutschen Beamtengesetzes) können bei der Berechnung 
der ruhegehaltfähigen Dienstzeit nur im Rahmen des § 85 
Abs. 1 Ziff. 5 des Deutschen Beamtengesetzes berücksich
tigt werden. 

(2) Kriegsjahre nach § 83 des Deutschen Beamtengesetzes 
sind für die Zeit der Verwendung in S•panien in den Jahren 
1936 bis 1939 und für die Zeit des Kriegsdienstes in den 
Jahren 1939 bis 1945 einschließlich der Kriegsgefangenschaft 
in diesen und den folgenden Jahren zur ruheg•ehaltfähigen 
Dienstzeit nicht mehr hinzuzurechnen. 

(3) Die in den Absätzen 1 und 2 für die Berechnung der 
ruhegehaltfähigen Dienstzeit bezeichneten Einschränkungen 
gelten für die seit dem 26. August 1946 eingetretenen Ver-

r • • 

Das vorstehende Gesetz wird nach Zustimmung des Län
derrates hiermit verkündet. 

Frankfurt am Main, den 9. August 1949. 

Der Präsident des Wirtschaftsrates 
Dr. Erich K ö h I er 

sorgungsfälle und für die seit diesem Zeitpunkt in den 
Wartestand getretenen Beamten. 

(4) Die Versorgungsbezüge der Hinterbliebenen eines Be
amten, der sich am 26. August 1946 im Ruhestand befunden 
hat, sind aus dem unverändert bleibenden Ruhegehalts
betrage des Verstorbenen zu berechnen. 

§ 4 

Schlußbestimmungen 

(1) Die bis zum 31. August 1949 etwa entstandenen 
Ueberzahlungen sind in Ausgabe zu belassen. 

(2) Soweit Maßnahmen, die diesen Richtlinien entspre
chen, auf Grund von Anordnungen der Militärregierungen 
bereits mit Wirkung von einem vor dem Inkrafttreten des 
Kontrollratsgesetzes Nr. 34 liegenden Zeitpunkt ab durch
geführt worden sind, verbleibt es dabei. 

Frankfurt am Main, den 5. August 1949. 

Der Vorsitzer des Verwaltungsrates 
des Vereinigten Wirtschaftsgebietes 

In Vertretung 
Schlange-Schöningen 

BEKANNTMACHUNG 
über den Schutz von Erfindungen, Mustern und 

Warenzeichen auf einer Ausstellung. 

Vom 2. August 1949. 

Auf Grund des § 1 des "Gesetzes zur Aenderung des 
Gesetzes betreffend den Schutz von Erfindungen, Mustern 
und Warenzekhen auf Ausstellungen vom 18. März 1904" 
vom 3. Februar 1949 (WiGBI. S. 13) wird bekanntgemacht: 

Der durch das Gesetz vom 18. März 1904 (RGBl. S. 141) 
vorgesehene Schutz von Erfindungen, Mustern und Waren
zeichen tritt ein 
1. für die in de1· Zeit vom 30, Juli bis 14. August 1949 in 

Iiöln stattfindende "Bäckerei-Fachausstellung"; 
2. für die in der Zeit vom 15. September bis 3, Oldober 

1949 in Niirnberg stattfindende "11. Ausstellung von Er
findungen und Neuheiten" der Bayerischen Erfinder
Schutzvereinigung e. V., Sitz Nürnberg. 

Frankfurt am Main. den 2. August 1949. 

Der Leiter des Rechtsamts 
Strauß 

BEKANNTMACHUNG 

über den Schutz von Erfindungen, Mustern und 
Warenzeichen auf einer Ausstellung, 

Vom 5. August 1949. 

Auf Grund des § 1 des "Gesetzes zur Aenderung des 
Gesetzes betreffend den Schutz von Erfindungen, Mustern 
und Warenzeichen auf Ausstellungen vom 18. März 1904* 
vom 3. Februar 1949 (WiGBl. S. 13) wird bekanntgemacht: 

Der durch das Gesetz vom 18. März 1904 (RGBI. S. 141) 
vorgesehene Schutz von Erfindungen, Mustern und Waren
zeichen tritt ein für die in der Zeit vom 18. bis 23. Septem
ber 1949 in Franl{furt am Main stattfindende "Frankurter 
Herbstmesse". 

Frankfurt am Main, den 5. August 1949. 

Der Leiter des Rechtsamts 
Strauß 
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BEI{ ANNTIHACH1UN G 

iiber den Schutz von Erfindungen, Mustern und 
Wa1·enzeichen auf einer Ausstellung. 

Vom 16. Juli 1949. 

Auf Grund des § 1 des "Gesetzes zur Aenderung des 
Gesetzes betreffend den Schutz von Erfindungen, Mustern 
und Warenzeichen auf Ausstellungen vom 18. März 1904" 
vom 3. Februar 1949 (WiGBl. S. 13) wird bekanntgemacht: 

Der durch das Gesetz vom 18. März 1904 (RGBl. S. 141) 
vorgesehene Schutz von Erfindungen Mustern und Waren
zeichen tritt ein für die in der Zeit vom 24, bis 27. Juli 
1949 in Franll:furt am Main stattfindende "Dechema-Infor
mations-Tagung", 

Frankfurt am Main, den 16. Juli 1949. 

Der Leiter des Rechtsamts 
Strauß 

GESETZ 
iiber 

die Errichtung eines Patentamtes im Vereinigten Wirtschaftsgebiet. 
Vom 12. August 1949. 

Der Wirtschaftsrat hat das folgende Gesetz beschlossen: 

§ 1 

(1) Für das Vereinigte Wirtschaftsgebiet wird ein Patent
amt errichtet. Das Patentamt führt die Bezeichnung "Deut
sches Patentamt im Vereinigten Wirtschaftsgebiet." 

(2) Das Patentamt hat seinen Sitz in München. 
(3) Der Vorsitzende des Verwaltungsrats des Vereinigten 

Wirtschaftsgebietes kann mit Zustimmung des Wirtschafts
rates Zweigstellen d~s Patentamts errichten. 

§ 2 

Das Patentamt ist eine dem Leiter des Rechtsamtes der 
Verwaltung des Vereinigten Wirtschaftsgebietes (Leiter 
des Rechtsamtes) nachgeordnete Behörde. 

§ 3 
Die auf Grund des Gesetzes über die Errichtung von 

Annahmestellen für Patent-, Gebrauchsmuster- und Wareu
zeichenanmeldungen vom 5. Juli 1948 (Gesetz- und Ver-

Beltanntmachung 
über die Eröffnung des Deutschen Patentamtes 

im Vereinigten Wirtschaftsgebiet. 

Vom 25. August 1949, 

Auf Grund des § 4 des Gesetzes über die Errichtung 
eines Patentamtes im Vereinigten Wirtschaftsgebiet vom 
12. August 1949 (WiGBl. S. 251) wird bekanntgemacht: 

Ordnungsblatt des Wirtschaftsrates des Vereinigten Wirt
schaftsgebietes S. 65) errichteten Annahmestellen werden 
mit der Eröffnung des Patentamtes aufgelöst. Ihre Auf
gaben und Befugnisse gehen auf das Patentamt über. 

§ 4 
Der Vorsitzende des Verwaltungsrats des Vereinigten 

Wirtsdh!aftsgebietes erläßt auf Vorschlag des Leiters des 
Rechtsamts die zur Durchführung dieses Gesetzes erforder
lichen Vorschriften. Er gibt den Zeitpunkt der Eröffnung 
des Patentamtes und der Zweigstellen im Gesetzblatt der 
Verwaltung des Vereinigten Wirtschaftsgebietes bekannt. 

§ 5 
Das Gesetz tritt mit seiner Verkündung in Kraft. 

Das vorst:ehende Gesetz wird nadh Zustimmung des Län-
derrates hiermit verkündet. . 

Frankfurt am Main, den 12. August 1949. 
Der Präsident des Wirtschaftsrates 

Dr. Erich K ö h 1 er 

Das Deutsche Patentamt im Vereinigten Wirtschafts~ 
gebiet wird am 1. Oktober 1949 in München, Deutsches 
Museum, eröffnet. 

Frankfurt am Main, den 25. August 1949. 

Der Vorsitzer des Verwaltungsrates 
des Vereinigten Wirtschaftsgebietes 

Dr. P ü n d c r 

GESJiTZ 
über 

Verbesserungen der gesetzlichen Unfallversicherung. 

Vom 10. August 1949. 

Der Wirtschaftsrat hat das folgende Gesetz beschlossen: 

Abschnitt I 
Anpassung der Unfallrenten an das veränderte Lohn- und 

Preisgefüge 
§ 1 

{1) In der Unfallversicherung werden zu den Renten für 
Unfalle, die sich vor dem 1. Januar 1949 ereignet haben, 
Zuschläge nach den Vorschriften der §§ 2 bis 6 gezahlt, 
wenn und solange der Berechtigte im Vereinigten Wirt
schaftsgebiet wohnt. Zu den Verletztenrenten werden die 
Zuschläge nur gezahlt, solange die Rente mindestens 50 vom 
Hundert der Vollrente beträgt oder der Verletzte auf Grund 
mehrerer Unfälle oder Kriegsbeschädigungen Verletzten
renten (Beschädigtenrenten) bezieht, deren Hundertsätze zu
sammen mindestens 50 vom Hundert erreichen; Renten, für 
die der Verletzte abgefunden ·worden ist, werden für die 
Zusammenrechnung der Hundertsätze mehrerer Renten 
nur berücksichtigt, wenn sie mehr als 10 vom Hundert be
tragen haben. 

(2) Auf Antrag des Berechtigten ist ein rechtsmittelfähi
ger Bescheid zu erteilen. 

§ 2 
(1) Die Zuschläge werden in Hundertsätzen der Rente ·,·j 

berechnet. 
(2) Als Zuschlag ist der Hundertsatz festzustellen, um 

den der auf der Grundlage des Arbeitsverdienstes in der 
Zeit vom 1. Januar bis 30. Juni 1949 errechnete Jahres
arbeitsverdienst eines gleichartigen, in der Erwerbsfähdgkeit 
nicht beschränkten Versicherten in dem Betrieb, in dem sich 
der Unfall ereignet hat, höher ist, als der der Renten
berechnung zugrunde gelegte Jahresarbeitsverdienst. 

Ist der Betrieb eingestellt oder ist in ihm kein gleich
artig Beschäftigter tätig, so ist ein möglichst gleichartiger 
Betrieb am Beschäftigungsort, an dem sich der Unfall er
eignet hat, maßgebend. Ist ein solcher Betrieb nicht vor
handen oder liegt der Unfallbetrieb nicht im Vereinigten 
Wirtschaftsgebiet oder in einem Land der französischen 
Besatzungszone, so ist ein möglichst gleichartiger Betrieb 
in der Gegend zum Vergleich heranzuziehen, in 'der der 
Verletzte oder die Hinterbliebenen im Zeitpunkt des In
krafttretens dieses Geset.zes ihren Wohnsitz haben. Ziehen 
der Verletzte oder die Hinterbliebenen erst nach dem In
krafttreten dieses Gesetzes in das Vereinigte Wirtschafts
gebiet zu, so ist der erste Wohnsitz nach dem Zuzug maß
gebend. 

(3) Der Versicherungsträger kann den Zuschlag nach 
der Berechnungsart des Abs. 2 auch für Gruppen von Ver
sicherten gleicher Beschäftigungsart einheitlich festsetzen. 
Dabei treten an die Stelle der für den Einzelfall maß
gebenden Jahresarbeitsverdienste deren durchschnittliche 
Werte für die Gruppe. Der Versicherungsträger bedarf hier-

··' 
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zu der Zustimmung der Aufskhtsbehörde. Zuständig ist die 
Aufsichtsbehörde der Hauptverwaltung oder der Verwal
tungsstelle des Versicherungsträgers, die im Vereinigten 
Wirtschaftsgebiet oder in einem Land der französischen 
Besatzungszone die Aufgaben der Hauptverwaltung wahr
nimmt. 

(4) Die Zuschläge sind auf ein Vielfaches von 5 vom 
Hundert aufzurunden. Ergibt sich bei Anwendung der Abs. 
2 und 3 ein Zuschlag von weniger als eine Deutsche Mari<:: 
monatlich, so wird er nicht gewährt. 

§ 3 
(1) Der Zuschlag zu einer Vollrente (§ 559a Abs. 1 Nr. 1 

der Reichsversicherungsordnung) wird nur insoweit ge-· 
währt als die Summe von Rente und Zuschlag 200 Deutsche 
Mark 'monatlich nicht übersteigt. Bei Teilrenten (§ 559a 
Abs. 1 Nr. 2 der Reichsversicherungsordnung) ist die Höchst
grenze gleich dem Teil von 200 Deutsche Mark monatlich, 
der dem Grad der Minderung der Erwerbsfähigkeit ent
sprkht. 

(2) Der Zuschlag zu einer Witwenrente von zwei Fünf
tel des Jahresarbeitsverdienstes (§ 588 Abi;. 1 Satz 2 der 
Reichsversicherungsordnung) wird nur insoweit gewährt, 
als die Summe von Rente und Zuschlag 120 Deutsche Mark 
monatlich nicht übersteigt. Für die übrigen Hinterbliebenen
renten ist diese Höchstgrenze 60 Deutsche Mark monatlich. 

§ 4 
(1) Der Zuschlag zu einer Vollrente ist so zu bemessen, daß 

die Summe von Rente und Zuschlag mindestens 70 Deutsche 
Mark monatlich erreicht. Bei Teilrenten ist der Mindest
betrag gleich dem Teil von 70 Deutsche Mark monatlich, 
der dem Grad der Minderung der Erwerbsfähigkeit ent
spricht. 

(2) Der Zuschlag zu einer Witwenrente ist so zu bemes
sen, daß die Summe von Rente und Zuschlag den Betrag 
von 40 Deutsche Mark monatlich erreicht. Für die übrigen 
Hinterbliebenenrenten ist der Mindestbetrag 30 Deutsche 
Mark monatlich. 

§ 5 
(1) Die Kinderzulagen (§ 559b der Reichsversicherungs-

ordnung) werden in der Weise erhöht, daß für jedes zu
lageberechtigte Kind als Zuschlag 10 vom Hundert des Zu
schlags zur Rente zu zahlen sind. 

(2) Für die Höchstgrenzen des § 3 werden die Kinderzu
lagen und die zu ihnen gewährten Zuschläge nkht berück
sichtigt. 

(3) Für die Berechnung der Höchstgrenze der Hinter
bliebenenrenten nach § 595 der Reichsversicherungsordnung 
werden die Zuschläge nicht berücksichtigt. 

§ 6 
(1) Für die Renten der landwirtschaftUchen Unfallver

sicherung gelten die §§ 2 bis 5 nur insoweit, als die Rente!li:; 
nach dem tatsächlicfhen Jah!resarbeitsverdienst berechm;tv 
sind (§ 940 der Reichsversicherungsordnung). 

(2) Für die nach Durchschnittssätzen (§ 932 der Reichs
verskherungsordnung) berechneten Renten sind die nach 
§ 1 Abs. 1 zu gewährenden Zuschläge so zu bemessen, daß 
die Summe von Rente und Zuschlag den Betrag ergibt, der 
sich bei einer Berechnung nach den Durchschnittssätzen 
ergeben würde, die für das Jahr 1949 neu festgesetzt wor
den sind oder noch festgesetzt werden. Ergibt sich hiernach 
ein Zuschlag von weniger als eine Deutsche Mark, so wird 
er ni·cht gewährt. 

- § 7 
(1) Die Vollrente für Unfälle, die sich nach deni 31. De

zember 1948 ereignet haben oder ereignen, ist mindestens 
70 Deutsche Mark monatlich. Der Mindestbetrag für eine 
Teilrente von 50 und mehr vom Hundert ist gleich dem 
Teil von 70 Deutsche Mark monatlich. der dem Grad der 
Minderung der Erwerbsfähigkeit entspricht. 

(:2) Die Witwenrente für die im Abs. 1 genannten Unfälle 
ist mindestens 40 Deutsche Mark monatlich; für die übrigen 
Hinterbliebenenrenten ist der Mindestbetrag 30 Deutsche 
Mark monatlich. 

(3) Das Tagegeld in der Unfallversicherung (§ 559e 
Abs. 2 der Reichsversicherungsordnung) beträgt mindestens 
0,50 Deutsche Mark täglich. 

(4) In der Landwirtschaftlichen Unfallversicherung gel
ten die Abs. 1 und 2 nur insoweit, als die Renten nach dem 
tatsächlichen Jahresarbeitsverdienst berechnet sind (§ 940 
der Reichsversidhenmgsordnung). 

Abschnitt II 

Sonstige Vorschriften 

!i 8 
(1) Es werden aufgehoben: 

1. der § 12 der Ersten Verordnung über die Vei•einfachung 
des Lohnabzugs ·vom 1. Juli 1941 (RGBI. I S. 362); 

2. die §§ 2 bis 10 der Verordnung über die Anpassung 
der sozialen Unfallversicherung an den totalen Kriegs
einsatz vom 9. November 1944 (RGBI. I S. 324) sowie die 
Erlasse des ehemaligen Reichsarbeitsministers vom 17. 
Oktober 1944 (Amtliche Nachrichten für Reichsversiche
rung S. II 283) und vom 4. November 1944 (Amtliche 
Nachrichten für Reichsversicherung S. II 298); 

3. der Erlaß des ehemaligen Reichsarbeitsministers vom 
21. September 1944 (Amtliche Nachrichten für Reichs
versicherung S. II 262); 

4. die Nummer 2 der Sozialversicherungsanordnung Nr. 17 
vom 6. August 1947 (Arbeitsblatt f. d. brit. Zone Heft 
9 s. 305). 

(2) Die §§ 783 bis 842 der Reichsversicherungsordnung, 
die durch § 2 Abs. 1 der in Abs. 1 Nr. 2 bezeichneten Ver
ordnung vom 9. November 1944 aufgehoben sind, treten in 
der am 31. Dezember 1944 gültigen Fassung wieder in Kraft. 

(3) Bei der Festsetzung der Unilagen und Beiträge durch 
die Träger der Unfallversicherung haben die Preisbehörden 
nicht mitzuwirken. 

§ 9 
Der § 556 Satz 2 der Reichsversicherungsordnung wird 

aufgehoben. 
§ 10 

Im § 558c Abs. 2 Nummer 2 der Reichsversicherungs
ordnung wird der Höchstbetrag für das Pflegegeld von 75 
auf 100 Deutsche Mark monatlich heraufgesetzt. 

§11 
Dem § 563 Abs. 2 Satz 1 der Reichsversicherungsordnung 

wird folgender Halbsatz angefügt: 
"; in diesem Falle werden jedoch vom täglichen Durch
schnittsverdienst nur fünf Sechstel berücksichtigt, wenn 
im Unternehmen regelmäßig nur an fünf Tagen der 
Woche, aber insgesamt mindestens 46 Stunden gearbeitet 
wird." 

§ 12 
Der § 588 Abs. 1 Satz 2 der Reichsversicherungsordnung 

erhält folgende Fassung: 
"Die Rente beträgt zwei Fünftel des Jahresarbeitsver
dienstes, wenn die Witwe das 60. Lebensjahr vollendet 
hat oder solange sie durch Krankheit oder andere Ge
brechen wenigstens die Hälfte ihrer Erwerbsfähigkeit 
verloren hat." 

§ 13 
Dem § 783 der Reichsversicherungsordnung wird folgen-

der Abs. 3 angefügt: 
"(3) Die Satzung der Berufsgenossenschaft kann bestim
men, daß von der Errichtung einer Zweiganstalt abge
sehen wird. In diesem Falle gelten für die Versicherung 
der nicht gewerbsmäßigen Bauarbeiten und der selbst .. 
versicherten Unternehmer solcher Bauarbeiten die Vor
schriften der §§ 785, 787, 798 bis 835 entsprechend. Die 
im § 793 vorgesehenen Vorschriften sind in die Satzung 
der Berufsgenossenschaft aufzunehmen." 

Abschnitt III 

Uebergangs- und Schlußvorschriften 

§ 14 
Der Direktor der Verwaltung für Arbeit kann den Wort

laut der entsprechenden Vorschriften der. Sozialversiche
rungsgesetze und der zu ihnen erlassenen Durchführungs,. 
vorschriften in Anpassung an dieses Gesetz neu bekannt
machen. 

§ 15 
Dieses Gesetz tritt mit Wirkung vom 1. Juni 1949 in 

Kraft. 

Das vorstehende Gesetz wird nach Zustimmung des 
Länderrates hiermit verkündet. 

Frankfurt am Main, den 10. August 1949. 
Der Präsident des Wirtschaftsrates 

Dr. Erich K ö h 1 e r 
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GESETZ 
zur 

Aenderung des Gesetzes über die Einrichtung von Dienststrafltammern. 

Vom 12. August 1949. 

Der Wirtschaftsrat hat das folgende Gesetz beschlossen: 

Artikel I 
Das Gesetz über die Einrichtung von Dienststrafkam

mern zur Durchführung schwebender Dienststrafverf~ hren 
gegen Verwaltungsangehörige der Verwaltung des Ver
einigten Wirtschaftsgebietes vom 5. Juli 1948 (Gesetz- und 
Verordnungsblatt des Wirtschaftsrates 1948, Seite 67) gilt 
bis auf weiteres für die Beamten und Ruhestandsbeamten, 
die dem Gesetz Nr. 15 der MilitäiTegierung Deutschland 
unterliegen. mit folgenden Aenderungen: 

Abschnitt 1 
Dienststrafverfahren 

§ 1 
(1) Gehaltskürzung, Entfernung aus dem Dienst, Kür

zung und Aberkennung des Ruhegehaltes können nur im 
Dienststrafverfahren und nur gegen Beamte auf Lebenszeit 
und Ruhestandsbeamte verhängt werden. Die Durchführung 
des Dienststrafverfahrens obliegt der obersten Dienst
behörde als Dienststrafbehörde. Sie kann diese Befugnis 
auf ihr unmittelbar nachgeordnete Behörden übertragen, 
sie jedoch allgemein oder im Einzelfall wieder an sich 
ziehen. 

(2) Zuständig ist die oberste Dienstbehörde, welcher der 
Beschuldigte bei Beginn des Dienststrafverfahrens (§ 3 
Satz 2 oder § 4 Absatz 1) untersteht, bei einem nicht 
wiederbeschäftigten Beamten im Wartestand und bei einem 
Ruhestandsbeamten die Behörde, die bei seinem Eintritt 
in den Wartestand oder in den Ruhestand zuständig war. 
Besteht diese Behörde nicht mehr, so bestimmt das Perso
nalamt welche Behörde zuständig ist. Die Zuständigkeit 
der Di~nststrafbehörde wird durch eine Beurlaubung oder 
Abordnung des Beschuldigten nicht berührt. 

(3) Gegen einen RÜbestandsbeamten findet ein Dienst
strafverfahren nur statt wegen eines vor Eintritt in den 
Ruhestand begangenen Dienstvergehens oder wegen einer 
der in § 42 Absatz 2 des Gesetzes Nr. 15 bezeichneten 
Handlungen. 

§ 2 
(1) Um die einheitliche Handhabung der Dienststraf

gewalt sicherzustellen, ernennt der Vorsitzende des Ver
waltungsrates am Sitze des Dienststrafhofes einen Be
amten mit Befähigung zum Richteramt oder höheren Ver
waltungsdienst zum Vertreter des öffentlichen Interesses. 

(2) Hält der Vertreter des öffentlichen Interesses die 
Durchführung eines Dienststrafverfahrens für angezeigt, so 
ist seinem Antrage von der Dienststrafbehörde stattzuge
ben. Ihm sind auf sein Ersuchen die Dienststrafvorgänge 
mit den Personalakten und sonstigen Akten vorzulegen. 

(3) Der Vertreter des öffentlichen Interesses ist an die 
Weistmgen des Vorsitzenden des Verwaltungsrates oder des 
Leiters des Personalamtes gebunden. Er kann zur Wahr
nehmung der ihm nach diesem Gesetz obliegenden Auf
gaben mit seiner Vertretung andere Beamte beauftragen, 
welche die gleiche Befugnis besitzen. 

§ 3 

Hält die Dienststrafbehörde nach dem Ergebnis der Er
'mittlungen den Sachverhalt für hinreichend aufgeklärt, so 
teilt sie dem Beschuldigten und dem Vertreter des öffent
lichen Interesses mit, daß sie von der Untersuchung r ··zu
sehen beabsichtige. Die Verfügung ist zuzustellen. Zwei 
Wochen nach Zustellung entscheidet die Dienststrafbehörde 
gemäß § · 6, wenn nicht der Vertreter des öffentlichen Inter
esses die Durchführung der Untersuchung beantragt hat. 

§ 4 
(1) Verfährt die Dienststrafbehörde nicht nach § 3, so 

bestellt sie einen Beamten mit der Befähigung zum Richter
amt zum Untersuchungsführer und stellt diese Verfügung 
dem Beschuldigten und dem Vertreter des öffentlichen 
Interesses zu. 

(2) Der Untersuchungsführer ist in der Durchführung 
der Untersuchung unabhängig und, abgesehen von den 
Fällen des § 50 der Dienststrafordnung, an Weisungen nicht 
gebunden. Die Vorschriften der Strafprozeßordnung über 
Ausschließung und Ablehnung des Untersuchungsrichters 
gelten sinngemäß. Ueber die Ablehnung beschließt die 

Dienststrafkammer endgültig. Die Vorschriften des § ß gel
ten sinngemäß. 

(3) Der Beschuldigte kann sich im Dienststrafverfahren 
nach Bestellung des Untersuchungsführers eines Verteidi
gers bedienen. Zu Verteidigern können gewählt werden die 
bei einem deutschen Gericht zugelassenen Rechtsanwälte, 
Verwaltungsrechtsräte, Rechtslehrer an deutschen Hoch
schulen, Beamte und Vertreter von Beamtenorganisationen. 
Andere Personen können durch den Vorsitzenden als Ver
teidiger zugelassen werden. 

(4) Nach der ersten Vernehmung des Beschuldigten sind 
ihm und dem Verteidiger auf Antrag die Akten einschließ
lich der Personalakten jederzeit zur Einsicht und Fertigung 
von Abschriften vorzulegen, soweit nicht hierdurch der 
Untersuchungszweck gefährdet wird oder andere gesetz
liche Vorschriften entgegenstehen. Auf Antrag des Unter
suchungsführers kann die Dienststrafkammer die Einsicht 
beschränken, wenn die Gefährdung wesentlicher öffent
licher Interessen zu besorgen ist 

(5) Hält der Untersuchungsführer das Ziel der Unter
suchung für erreicht, so hat er dem Beschuldigten Gelegen
heit zu geben, die Akten, soweit nicht andere gesetzliche 
Vorschriften entgegenstehen, einzusehen und sich abschlie
ßend zu äußern. Danach legt der Untersuchungsführer die 
Akten mit einem zusammenhängenden Bericht der Df~nst
strafbehörde vor. Der Bericht soll die Tatsachen, in denen 
ein Dienstvergehen erblickt wird (Anschuldigungspunkte) 
und die Beweismittel geordnet darstellen. Er darf diese 
Tatsachen zuungunsten des Beschuldigten nur insoweit 
verwerten, als diesem im Dienststrafverfahren Gelegenheit 
gegeben worden ist, sich dazu zu äußern. 

§ 5 
(1) Die Dienststrafbehörde muß das Verfahren einstEllen, 

wenn 
1. es unzulässig ist, 
2. der Beschuldigte stirbt, 
3. der Beschuldigte aus dem Beamtenverhältnis aus

scheidet oder entlassen wird, 
4. bei einem Ruhestandsbeamten die Folgen einer ge

richtlichen Verurteilung eintreten, 
5. der Beschuldigte als Ruhestandsbeamter auf seine 

Rechte als solcher der zuständigen Behörde gegen
über schriftlich verzichtet. Durch einen solchen Ver
zicht erlöschen die Ansprüche auf Buhegehalt und 
Hinterbliebenenversorgung sowie die Befugnis, die 
Amtsbezeichnung und die im Zusammenhang mit 
dem früheren Amt verliehenen Titel zu führen und 
die Dienstkleidung zu tragen. 

(2) Die Dienststrafbehörde kann das Dienststrafverfahren 
einstellen, wenn sie dies nach dem Ergebnis der Unter
suchung für angebracht hält; sie kann in diesem Falle auch 
eine Dienststrafe im Rahmen der ihr nach § 11 Absatz. 2 
tmd § 24 der Dienststrafordnung zustehenden Befugnis ver
hängen. Wird eine Dienststrafe verhängt, so können die 
Kosten des Verfahrens dem Beschuldigten auferlegt wer
den. Die Dienststrafbehörde l~ann das Verfahren auch dann 
einstellen, wenn sie ein Dienstvergehen zwar für erwiesen, 
eine der im § 1 Absatz 1 Satz 1 genannten Strafen aber 
nicht für gerechtfertigt hält und entweder seit Begehung des 
Dienstvergehens mehr als fünf Jahre verstrichen s;nd (§ 15 
Abs. 1) oder das Verfahren sich gegen einen Ruhestands
beamten richtet. 

(3) In den Fällen des Absatz 1 und des Absatz 2 Satz 1 
und 3 gelten § 22 Absatz 2 und § 27 der Dienststrafordnung 
sinngemäß. 

(4) Die Einstellungsverfügung ist zu begründen und dem 
Beschuldigten und dem Vertreter des öffentlichen Inter
esses zuzustellen. 

(5) Hält der Vertreter des öffE~ntlichen Interesses die 
Einstellung nicht für gerechtfertigt, so lmnn er innerhalb 
einer Frist von vier ·wachen nach der Zustellung Antrag 
auf dienststrafgerichtliche Entscheidung stellen (§ 6 Absatz 
4). Die Dienststrafbehörde hat dem Beschuldigten, unter 
Uebersendung einer Abschrift des Antrages, Gelegenheit 
zur Aeußerung zu geben und legt sodann ihre Einstellungs
verfügung mit dem Antrage des Vertreters des öffentlichen 
Interesses und der etwaigen Stellungnahme des Beschul-
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digten zusammen mit den Akten der Dienststrafkammer 
vor. 

§ 6 
(1) Die Dienststrafbehörde entscheidet ohne ?lündlich.e 

Verhandlung in eigener Verantwortung nach frewr Debet
zeugung auf Grund der Akten. Si~ l'ann zm;1 Gegenstand 
ihrer Entscheidung nur das Ergebms der Ermittlungen oder 
die im Bericht des Untersuchungsführers verzeichneten An
schuldigungspunkte machen. Zuungunsten des Beschul
digten dürfen Tatsachen nur insoweit _verw~rtet werden, 
als ihm Gelegenheit gegeben worden Ist, sich dazu zu 
äußern. . . 

(2) Durch die Entscheidung kann nur em.~ der m. § 1 
Absatz 1 Satz 1 genannten Strafen verhangt ·roden. 
Lautet die Strafe auf Entfernung aus dem Dienst oder Ab
erkennung des Ruhegehaltes, so kann die ?iensts~raf
behörde in der Entscheidung dem Beschuldigten emen 
Unterhaltsbeitrag gemäß § 64 der Dienststrafordnung be
willigen. 

(3) Die Entscheidung ist schriftl~ch abzufass~~1 und. mit 
Gründen zu versehen. Hat die Dienststrafbehorde emen 
Unterhaltsbeitrag bewilligt oder entgegen dem Antrag des 
Beschuldigten nicht bewilligt, so sind die Gründe. dafür an
zugeben. Die Entscheidung ist vom Leiter der Dien~tstraf
behörde oder seinem ständigen Vertreter zu unterzeichnen. 
Sie ist dem Beschuldigten und dem Vertreter des öffent
lichen Interesses zuzustellen. 

(4) Binnen einer Frist von vier Wochen nach Zustellung 
der Entscheidung der Dienststrafbehörde können der Be
schuldigte und der Vertreter des öffentlichen Interesses 
Antracr auf dienststrafgerichtliche Entscheidung stellen. Im 
übrige"'n finden die §§ 67, 68, 70 bis 72 Absatz 1 der Dienst
strafordnung sinngemäß Anwendung. 

(5) Mit d.em Eingang des Antrages ist das Verfahren bei 
der Dienststrafl<ammer anhängig. 

Abschnitt 2 
Dienststrafgerichte 

§ 7 
(1) Dienststrafgerichte sind: 

im ersten Rechtszug die Dienststrafkammern, 
im zweiten Rechtszug der Dienststrafhof. 

Sie werden bei dem Personalamt gebildet. 
(2) Die Dienststrafgerichte sind unabhängig und nur 

dem Gesetz unterworfen. Die Mitglieder üben ihre Tätig
keit in richterlicher T:Jnabhängigkeit aus. 

(3) Mitglieder der Dienststrafgerichte sind: die Vorsitzen
den, ihre Stellv.ertreter, richterliche und nichtrichterliche 
Beisitzer. Sie müssen Beamte auf Lebenszeit sein, das 35. 
Lebensjahr vollendet und ihren Wohnsitz im Vereinigten 
Wirtschaftsgebiet haben. 

(4) Die• Vorsitzenden, ihre Stellvertreter und die richter
l!chen Beisitzer müssen die Befähigung zum Richteramt 
hab2n. Sie werden auf Vorschlag des Leiters des Personal
amtes vom Vorsitzenden des Verwaltungsrates hauptamtlich 
ernannt. Auf sie findet § 8 des Gerichtsverfassungsgesetzes 
Anwendung. 

(5) Die nichtrichterlichen Beisitzer werden von dem 
Leiter des Personalamtes aus den Vorschlagslisten der Ver
waltungen und der fachlich zuständigen Gewerkschaften 
je zur Hälfte gewählt und für die Dauer von drei Jahren 
ernannt. Wird. während der Amtszeit die Bestellung neuer 
Mitglieder erforderlich, so werden sie nur für den Rest der 
Amtszeit bestellt. 

(6) Das Nähere über die Ernennung der Beisitzer, ins
besondere über das Vorschlagsrecht der Verwaltungen und 
der Gewerkschaften, desgleichen über ihre Heranziehung 
zu den einzelnen Sitzungen, bestimrnt die Durchführungs
verordnung. 

§ 8 
(1) Das Amt eines nichtrichterlichen Mitgliedes, gegen 

das ein Dienststrafverfahren, oder wegen eines Verbrechens 
oder vorsätzlichen Vergehens ein Strafverfahren eingeleitet, 
oder dem die Ausübung des Dienstes untersagt ist (§ 41 des 
Gesetzes Nr. 15), ruht während eines dieser Verfahren oder 
während der Dauer der Untersagung. 

(2) Das Amt eines nichtrichterlichen Mitgliedes erlischt, 
wenn es im Strafverfahren zu einer Freiheitsstrafe oder 
an Stelle einer Freiheitsstrafe zu einer Geldstrafe oder im 
Dienststrafverfahren zu Geldbuße oder einer schwereren 
Strafe rechtskräftig verurteilt wird. Es erlischt ferner, 
wenn es seinen Wohnsitz außerhalb des Bezirkes der 
Dienststrafkammer verlegt ode1~ mit seinem Einverständnis 

in ein Amt außerhalb des Bezirkes der Dienststrafkammer 
versetzt wird. 

§ 9 
(1) Der Vorsitzende eines Dienststrafgerichtes kann Bei

sitzern, die sich ohne vorherige Entschuldigung ihren Pflich
ten entziehen, die dadurch verursachten Auslagen aufer
legen. Bei nachträglicher genügender Entschuldigung kann 
er seine Anordnung ganz oder teilweise aufheben. 

(2) Auf Einspruch des Betroffenen entscheidet das 
Dienststrafgericht endgültig, dem der Betroffene angehört. 

§ 10 
Der Vorsitzende des Verwaltungsrates bestimmt den Be

zirk der Dienststrafkammern. Er kann bei einer Dienst
strafkammer mehrere Abteilungen bilden. Der Präsident 
des Dienststrafhofes erläßt für· die Dienststrafkammern 
nach deren Anhörung eine Geschäftsordnung, 

§ 11 
(1) Zuständig ist die Dienststr.afkammer, in deren Be

zirk der Beschuldigte bei Zustellung der angefochtenen 
Entscheidung der Dienststrafbehörde seinen dienstlichen 
Wohnsitz hat. Liegt der dienstliche Wohnsitz im Ausland, 
so ist die Dienststrafkammer am Sitz des Dienststrafhofes 
zuständig; für bestimmte Arten von Beamten im Gref'zdienst 
kann jedoch der Vorsitzende des Verwaltungsrates. im Ein
vernehmen mit dem Personalamt, die dem dienstlichen 
Wohnsitz am nächsten liegende Dienststrafkammer als zu
ständig bezeichnen. 

(2) Bei wiederbeschäftigten Wartestandsbeamten ist der 
Sitz der Behörde, bei anderen Wartestandsbeamten oder 
Ruhestandsbeamten der Wohnsitz oder, wenn ein Wohnsitz 
im Vereinigten Wirtschaftsgebiet nicht mehr besleht. der 
letzte dienstliche Wohnsitz maßgebend. 

(3) Streitigkeiten über die Zuständigkeit von Dienststraf
kammern entscheidet auf Antrag einer Dienststrafkammer 
oder einer anderen am Verfahren beteiligten Stelle der 
Dienststrafhof durch Beschluß. 

§ 12 
Die Dienststrafkammer entscheidet mit drei Mitgliedern: 

dem Vorsitzenden (oder seinem Stellvertreter) und zweli 
nichtrichterlichen Beisitzern. Einer der Beisitzer soll der 
Laufbahn und möglichst dem Verwaltungszweig des Be
schuldigten, der andere einer fachlich zuständigen Gewerk
schaft angehören. Das Nähere über die En1ennung der Bei
sitzer und ihre Heranziehung zu den einzelnen Sitzungen 
wird in den Durchführungsvorschriften geregelt. 

§ 13 
(1) Der Dienststrafhof gliedert sich in Dienststrafsenate. 

Das Nähere bestimmt der Vorsitzende des Verwaltungsrates 
auf Vorschlag des Personalamtes. Er setzt die Geschäfts
ordnung fest. 

(2) Der Dienststrafsenat beschließt mit drei richterlichen 
Mitgliedern einschließlich des Vorsitzenden. Er entscheidet 
in der Hauptverhandlung mit drei richterlichen Mitglie
dern einschließlich des Vorsitzenden und zwei nichtrichter
lichen Mitgliedern. Im übrigen gilt § 12 sinngemäß. 

Artikel II 
Anwendung der Dienststrafordnung 

Die Dienststrafordnung vom 26. Janua,r 1937 (RGBl. I 
Seite 71) und die Durchführungsverordnungen vom ::9. Juni 
1937 (RGBl. I Seite 690) und vom 27. August 1938 (RGBl. I 
Seite 1069) sind, soweit sie nicht auf nationalsozialistischen 
Anschauungen beruhen (Artikel II Ziffer 3 und Artikel III 
Ziffer 4 des Militärregierungs-Gesetzes Nr. 1), mit folgen
der Maßgabe sinngemäß anzuwenden: 

§ 14 
(1) Soweit in der Dienststrafordnung auf § 22 Abs. 1 des 

Deutschen Beamtengesetzes verwiesen ist, tritt an dessen 
Stelle § 42 Abs. 1 und 2 des Gesetzes Nr. 15. 

(2) Das Gerichtsverfassungsgesetz und die Strafprozeß
ordnung sind in der Fassung der Bekanntmachung vom 
22. März 1924 (RGBl. I Seite 299 und Seite 322) sinnpemäß 
anzuwenden. 

(3) Die Bezeichnungen Vorermittlungen und förmliches 
Dienststrafverfahren sind durch Ermittlungen und Dienst
strafverfahren zu ersetzen. Im übrigen tritt, wenn nichts 
anderes bestimmt ist, in allen Fällen an die Stelle der Ein
leitungsbehörde die Dienststrafbehörde, an die Stelle des 
Vertreters der Einleitungsbehörde oder der obersten Dienst
behörde der Vertreter des öffentlichen Interesses, und an 
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MILITARY GOVERNMENT GERMANY 
UNITED STATES AREA OF CONTROL 

Regulation No. 1 
umler Military Government Law No. '15 

Regulation Concerning Certain Liabilities of Colliery 
Undertal>ings 

Pursuant to paragraph 6 of Article II and paragraph 26 
of Article XI of Military Government Law No. 75, "ReOl·ga
nization of German Coal and Iran and Steel Industries," 
it is hereby ordered as follows: 

1. The following rules shall govern liabilities affecting 
colliery undertakings and colliery assets falling under 
Article li of Military Government Law No. 75: 

(a) Paragraph 17 of Article V of this law shall not apply 
to charges and encumbrances created on or after 
10 November 1948 with the approval of Military Gov
ernment; 

lb) Unsecured liabilities incurred on or after 10 November 
J 1948 by undertakings the assets of which are seized 

and transferred to companies formed under paragraph 3 
of Article II of this law shall be assumed by such 
companies provided the liabilities (i) were inct~rred in 
the normal course of business in relation to the assets 
transferred and (ii) did not arise from transactions 
prohibited by Military Government Law No. 52 or 
otherwise by Military Government. 

2. This regulation shall come into force on 22 April 1949. 

BY ORDER OF MILITARY GOVERNMENT 

MILITARY GOVERNMENT GERMANY 
BRITISH ZONE OF CONTROL 

Regulation No. 1 
Under Military Government Law No. 75 

Regulation Concerning Certain Liabilities of Colliery 
Undertaldngs 

Pursuant to paragraph 8 of Article II and paragraph 30 
of Article XI of Military Government Law No. 75, "ReOl·ga
nisation of German Coal and Iron an Steel Industries'', it 
is hereby ordered as follows: 

1. The following rules shall govern liabilities affecting 
colliery undertakings and colliery assets falling under 
Article II of Military Government Law No. 75: 

(a) Paragraph 19 of Article V of this Law shall not apply 
to charges and encumbrances created on or after 
10 November 1948, with the approval of Military Gov
ernment; 

(b) Unsecured liabilities incurred on or after 10 November 
1948 by · undertakings the assets of which are seized 
and transferred to companies formed under paragraph 5 
of Article II of this Law shall be assumed by such 
companies provided the liabilities (i) were incurred in 
the normal course of business in relation to the assets 
transferred, and (ii) did not arise from transactions 
prohibited. by Military Government Law No. 52 or 
otherwise by Military Government. 

2. This regulation shall come into force on 22 April 1949. 

BY ORDER OF MILITARY GOVERNMENT 

MILITÄRREGIERUNG DEUTSCHLAND 
AMERIKANISCHES I{ONTROLLGEBIET 

Erste Durchführungsverordnung 
zum Gesetz Nr. 75 der Militärregierung 

Verordnung über Verbindlichl>eiten 
von l{ohlenbergwerl>sbetrieben 

Gemäß Artikel II, Ziffer 6 und Artikel XI, Ziffer 26 des 
Gesetzes Nr. 75 der Militärregierung "Umgestaltung des 
deutschen Kohlenbergbaues und der deutschen Eisen- und 
Stahlindustrie" wird hiermit folgendes angeordnet: 

1. Auf Verbindlichkeiten, für die Kohlenbergwerksbe
triebe und Vermögenswerte im Kohlenbergbau haften, die 
unter Artikel II des Gesetzes Nr. 75 der Militärregierung 
fallen, sind die folgenden Vorschriften anzuwenden: 
a) Artikel V, Ziffer 17 des Gesetzes gilt nicht für Haitungen 

und Belastungen, die mit Genehmigung der Militär
regierung am oder nach dem 10. November 1948 begrün
det worden sind. 

b) Ungesicherte Verbindlichkeiten, die am oder nach dem 
10. November 1948 von Betrieben eingegangen worden 
sind, deren Vermögenswerte beschlagnahmt und an Ge
sellschaften übertragen wurden, die gemäß Artikel II, 
Ziffer 3 des Gesetzes gebildet worden sind, werden von 
diesen Gesellschaften übernommen, vorausgesetzt, daß 
diese Verbindlichkeiten (i) im gewöhnlichen Geschäfts
verkehr entstanden sind und sich auf die übertragenen 
Vermögenswerte beziehen, und (ii) nicht aus Geschäften 
herrühren, die durch Gesetz Nr. 52 oder sonstige Maß
nahmen der Militärregierung untersagt sind. 

2. Diese Durchführungsverordnung tritt am 22. April 
1949 in Kraft. 

IM AUFTRAGE DER MILITÄRREGIERUNG 

MILITÄRREGIERUNG DEUTSCHLAND 
BRITISCHES I{ONTROLLGEBIET 

Erste Durchführungsverordnung 
zum Gesetz Nr. 75 der Militärregierung 

Verordnung über Verbindlichkeiten 
von l{ohlenbergwerksbetrieben 

Gemäß Artikel II, Ziffer 8 und Artikel XI, Ziffer 30 
des Gesetzes Nr. 75 der Mi:iitärregierung "Umgestaltung des 
deutschen Kohlenbergbaues und der deutschen Eisen- und 
Stahlindustrie" wird hiermit folgendes angeordnet: 

1. Auf Verbindlichkeiten, für die Kohlenbergwerksbe
triebe und Vermögenswerte im Kohlenbergbau haften die 
unter Artikel II des Gesetzes Nr. 75 der Militärregie~·ung 
fallen, sind die folgenden Vorschriften anzuwenden: 
a) Artikel V, Ziffer 19 des Gesetzes gilt nicht für Haftungen 

und Belastungen, die mit Genehmigung der Militär
regierung am oder nach dem 10. November 1948 begrün
det worden sind. 

b) Ungesicherte Verbindlichkeiten, die am oder nach dem 
10. November 1948 von Betrieben eingegangen worden 
sind, deren Vermögenswerte beschlagnahmt und an Ge
sellschaften übertragen wurden, die gemäß Artikel II, 
Ziffer 5 des Gesetzes gebildet worden sind, werden von 
diesen Gesellschaften übernommen, vorausgesetzt, daß 
diese Verbindlichkeiten (i) im gewöhnlichen Geschäfts
verkehr entstanden sind und sich auf die übertragenen 
Vermögenswerte beziehen, und (ii) nicht aus Geschäften 
herrühren, die durch Gesetz Nr. 52 oder sonstige Maß
nahmen der Militärregierung untersagt sind. 

2. Diese Durchführungsverordnung tritt am 22. April 
1949 in Kraft. 

IM AUFTRAGE DER MILITÄRREGIERUNG 
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MILITARY GOVERNIVIENT GERMANY 
UNITED STATES AREA OF CONTROL 

Order No. 9 
Pursuant to Article III (5) of Military Government 

' Proclamation No. 7 

Bizonal Economic Administration 

WHEREAS Article III, paragraph (5) of Military Gov
ernment Proclamation No. 7 provides that the .Economic 
Council shall have the power to adopt and enact ord
inances on such matters as may be determined from time to 
time by the Bipartite Board; 

AND WHEREAS the Bipartite Board has determined 
that the Economic Council shall have the power to adopt 
and enact ordinances for the settlement of matters concern
ing German securities for the purpose of removing the con
fusion which has arisen in respect thereof; 

AND WHEREAS the British Military Government is 
issuing Order No. 9 pursuant to British Military Govern
ment Ordinance No. 126; 

NOW IT IS HEREBY ORDERED AS FOLLOWS: 
1. The Economic Council shall, within the United States 

Zone, have the power to adopt and enact ordinances for 
the settlement of matters concerning German securities 
(Wertpapiere) for the purpose of removing the confusion 
which has arisen in respect thereof. 

2. This Order. shall become effective in the Laender of 
Bavaria, Bremen, Hesse and Wuerttemberg-Baden on 10 June 
1949. 

BY ORDER OF MILITARY GOVERNMENT 

MILITARY GOVERNMENT GERMANY 
BRITISH ZONE OF CONTROL 

Order No. 9 
Pursuant to Article III (5) of Military Government 

Ordinance No. 126 · 

Bizonal Economic Administration 

WHEREAS Atiicle III, paragraph (5) of Military Govern
ment Ordinance No. 126 provides that the Economic Council 
shall have the power to adopt and enact ordinances on such 
matters as may be determined from time to time by the 
Bipartite Board; 

AND WHEREAS the Bipartite Board has determined that 
the Economic Council shall have the power to adopt and 
enact ordinances for the settlement of matters concerning 
German securities for the purpose of removing the confu
sion which has arisen in respect thereof; 

AND WHEREAS the United States Military Government 
is issuing Order No. 9 pursuant to United States Military 
Government Proclamation No. 7; 

NOW IT IS HEREBY ORDERED AS FOLLOWS: 
1. The Economic Council shall, within the British Zone, 

have the power to adopt and enact ordinances for the settle
ment of matters concerning German securities (Wert
papiere) for the purpose of removing the confusion which 
has arisen in respect thereof. 

2. This Order shall become efft~ctive on 10 June, 1949. 

BY ORDER OF MILITARY GOVERNMENT 

MILITARY GOVERNMENT GERMANY 
UNITED STATES AREA OF CONTROL 

Law No. 20 

Election of Certain Public Servants to the Fh·st Bundestag 

WHEREAS the Military Governors and Commanders-in
Chief of the United States, British and French Zones have 
agreed to enact simultaneously legislation providing that 
members of the First Bundestag should not at the same time 
hold certain positions in the public service. 

l\ULITÄRREGIERUNG DEUTSCHLAND 
AMERIKANISCHES RONTROLLGEBIET 

Anordnung Nr, 9 

auf Grund des Artikels III (5) der Proklamation Nr. 7 
der lVfilitärregierung 

Verwaltung des Vereinigten Wirtschaftsgebietes 

Artikel III, Absatz (5) der Proklamation Nr. 7 der Mili
tärregierung bestimmt, daß der Wirtschaftsrat das Recht 
hat, Gesetze anzunehmen und zu erlassen über solche An
gelegenheiten. die jeweils vom Bipartite Board bestimmt 
werden. 

Der Bipartite Board hat bestimmt, daß der Wirtschafts
rat das Recht haben soll, Gesetze zur Regelung von Fra
gen des deutschen Wertpapierwesens anzunehmen und zu 
erlassen, um die auf diesem Gebiet entstandene Verwirrung 
zu beseitigen. 

Die Britische Militärregierung wird die Anordnung Nr. 9 
auf Grund der Verordnung Nr. 126 der Britischen Militär
regierung erlassen. 

Es wird daher angeordnet: 
1. Der Wirtschaftsrat hat in der amerikanischen Zone das 

Recht, Gesetze zur Regelung von Fragen des deutschen 
Wertpapierwesens anzunehmen und erlassen, um die auf 
diesem Gebiet entstandene Verwirrung zu beseitigen. 

2. Diese Anordnung tritt am 10. Juni 1949 in den Län
dern Bayern, Bremen, Hessen und Württemberg-Baden in 
Kraft. 

IM AUFTRAGE DER MILITÄRREGIERUNG 

MILITÄRREGIERUNG DEUTSCHLAND 
BRITISCHES KONTROLLGEBIET 

Anordnung Nr. 9 
auf Grund des Artikels III (5) der Verordnung Nr, 126. 

der Militärregierung 

Verwaltung des Vereinigten Wirtschaftsgebietes 

Artikel III, Absatz (5) der Verordnung Nr. 126 der Militär
regierung bestimmt, daß der Wirtschaftsrat das Recht hat, 
Gesetze anzunehn1en und zu erlassen über solche Ange
legenheiten, die jeweils vom Bipartite Board bestimmt 
werden. 

Der Bipartite Board hat bestimmt, daß der Wirtschafts
rat das Recht haben soll, Gesetze zur Regelung von Fra
gen des deutschen Wertpapierwesens anzunehmen und zu 
erlassen, um die auf diesem Gebiet entstandene Verwirrung 
zu beseitigen. 

Die amerikanische Militärregierung wird die Anordnung 
Nr. 9 auf Grund der Proklamation Nr. 7 der amerikanischen 
Militärregierung erlassen. 

Es wird daher angeordnet: 
1. Der Wirtschaftsrat hat in der britischen Zone das 

Recht, Gesetze zur Regelung von Fragen des deutschen 
Wertpapierwesens anzunehmen und zu erlassen, um die auf 
diesem Gebiet entstandene Verwirrung zu beseitigen. 

2. Diese .Anordnung tritt am 10. Juni 1949 in Kraft. 

IM AUFTRAGE DER MILITÄRREGIERUNG 

MILITÄRREGIERUNG DEUTSCHLAND 
AMERII{ANISCHES H:ONTROLLGEBIET 

Gesetz Nr. 20 

VVahl von gewissen Angehörigen des öffentlichen Dienstes 
z,um ersten Bundestag 

Die Militärgouverneure und Oberbefehlshaber der ameri
kanischen. der britischen und der französischen Zone sind 
übereingelwmmen. gleichzeitig Rechtsvorschriften zu erlas
sen. durch die es Mitgliedern des ersten Bundestages unter
sagt wird. zugleich gewisse Stellungen im öffentlichen 
Dienst zu bekleiden. 
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NOW THEREFORE IT IS HEREBY ORDERED AS 
FOLLOWS: 

ARTICLE I 
Judges and officials (Beamte und Angestellte) of the 

public service, if elected to the First Bundestag, shall upon 
acceptance of election cease by operation of law to be 
members of the public service. 

ARTICLE II 
Article I shall not apply to: 
a. persans holding an honorary office, 
b. persans who do not receive a fixed salary, 
c. teachers in institutions of higher learning, 
d. ministers and servants of · the Churches and other 

religious corporations under public law as well as of 
associations thereof 

unless they also hold some other position in the public ser
vice. 

ARTICLE III 
Article 26 of Military Government Law No. 15 ''Bizonal 

Public Servants", as amended by Amendment No. 1 to that 
Law, shall not apply to the election for the First Bun
destag. 

ARTICLE IV 
The Gennan text of this law shall be the official text 

and the provisions of Military Government Ordinance No. 3 
and of Article II paragraph 5 of Military Government Law 
No. 4 shall not apply to such text. 

ARTICLE V 
This law is applicable with'n the Laender of Bavaria, 

Bremen, Hesse and Wuerttemberg-Baden. It shall become 
effective on 2 June 1949. 

BY ORDER OF MILITARY GOVERNMENT 

MILITARY GOVERNMENT GERMANY 
BRITISH ZONE OF CONTROL 

Law No, 20 

Election of Cet·tain Public Servants to the First Bundestag 

WHEREAS the Military Governors and Commanders-in
Chief of the British, United States and French Zones have 
agreed to enaot simultaneously legislation providing that 
members of the First Bundestag should not at the same time 
hold certain positions in the public service. 

NOW IT IS HEREBY AS FOLLOWS:-

ARTICLE 1 
Judges and officials (Beamte und Angestellte) of the 

public service, if elected to the First Bundestag, shall, on 
acceptance of election to the First Bundestag, cease by 
operation of law to be members of the publio Service. 

ARTICLE 2 
The provisions of Article 1 shall not apply to:
(a) persans holding an honorary office, 
(b) persans who do not receive a fixed salary, 
(c) teachers in institutions of higher learning, 
(d) ministers and servants of the Churches and other 

religious vorzorations under public law as well as of 
associations thereof. 

unless they also hold some other position in the public 
service. 

ARTICLE 3 
Article 26 of Military Governn1ent Law No. 15, "Bizonal 

Public Servants), as amended by Amendment No. 1 to that 
LajV, shall not apply to the election for the First Bundestag. 

ARTICLE 4 
The German text of this law shall be the official text 

and the provisions of Military Government Ordinance No. 3 
and of Article II paragraph 5 of Military Government LF~W 
No. 4 shall not apply to such text. 

AR'l'l~LE 5 
This Law shall become effcct;.,e on 2nd June, 1949. 

BY ORDER OF MILITARY GtNT<:RNMENT 

Es wird daher verordnet: 

ARTIKEL I 
Wird ein Richter, ein Beamter oder ein Angestellter 'des 

öffentlichen Dienstes zum Mitglied des ersten Bundestages 
gewählt, so scheidet er mit der Annahme der Wahl ohne 
weiteres aus dem öffentlichen Dienst aus. 

ARTIKEL II 
Artikel I findet keine Anwendung auf: 
a. Personen, die ein Ehrenamt bekleiden, 
b. Personen, die keine feste Besoldung beziehen, 
c. Hochschullehrer, 
d. Seelsorger und Beamte der Kirchen oder anderer Re

ligionsgesellschaften des öffentlichen Rechts sowie 
ihrer Verbände, 

soweit sie nicht zugleich eine andere Stellung im öffent
lichen Dienst bekleiden. 

ARTIKEL III 
§ 26 des Gesetzes Nr. 15 der Militärregierung (Verwal

tungsangehörige der Verwaltung des Vereinigten Wirt
schaftsgebietes) in der Fassung der Ersten Aenderung findet 
auf die Wahl zum ersten Bundestag keine Anwendung. 

ARTIKEL IV 
Der deutsche Wortlaut dieses Gesetzes ist der maß

gebende Wortlaut. Die Vorschriften der Militärregierungs
verordnung Nr. 3 und des Artikels II, Ziffer 5 des Militär
regierungsgesetzes Nr. 4 finden auf diesen Wortlaut keine 
Anwendung. 

ARTIKEL V 
Dieses Gesetz findet in den Ländern Bayern, Bremen, 

Hessen und Württemberg-Baden Anwendung. Es tritt am 
2. Juni 1949 in Kraft. 

IM AUFTRAGE DER MILITÄRREGIERUNG 

MILITARREGIERUNG DEUTSCHLAND 
BRITISCHES KONTROLLGEBIET 

Gesetz Nr. 20 

Wahl von gewissen Angehörigen des öffentlichen Dienstes 
zum ersten Bundestag 

Die Militärgouverneure und Oberbefehlshaber der briti
schen, der amerikanischen und der französischen Zone sind 
übereingekommen, gleichzeitig Rechtsvorschriften zu erlas
sen, durch die es untersagt wird, zugleich gewisse Stellun
gen im öffentlichen Dienst zu bekleiden, 

Es wird daher verordnet: 

ARTIKEL 1 
Wird ein Richter. ein Beamter oder ein Angestellter des 

öffentlichen Dienstes zum Mitglied des ersten Bundestags 
gewählt, so scheidet er mit der Annahme der Wahl ohne 
weiteres aus dem öffentlichen Dienst aus. 

ARTIKEL 2 
Artikel 1 findet keine Anwendung auf 
(a) Personen, die ein Ehrenamt bekleiden, 
(b) Personen, die keine feste Besoldung beziehen, 
(c) Hochschullehrer. 
(d) Seelsorger und Beamte der Kirchen oder anderer Re

ligionsgesellschaften des öffentlichen Rechts sowie 
ihrer Verbände. soweit sie nicht zugleich eine andere 
Stellung im öffentlichen Dienst bekleiden. 

ARTII{EL 3 
§ 26 des Gesetzes Nr. 15 der Militärregierung (Verwal

tungsangehörige des Vereinigten Wirtschaftsgebietes) in der 
Fassung der Ersten Aenderung findet auf die Wahl zum 
ersten Bundestag keine Anwendung. 

ARTIKEL 4 
Der deutsche Wortlaut dieses Gesetzes ist der maßge

bende Wortlaut. Die Vorschriften der Militärregienmgs
verordnung Nr. 3 und des Artikels II Ziffer 5 des Militär
regierungsgesetzes Nr. 4 finden auf diesen Wortlaut kdne 
Anwendung, 

ARTm:EL 5 
Dieses Gesetz tritt an< 2. Juni 1949 in Kraft. 

IM AUFTRAGE DER MILITÄRREGIERUNG 
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ORDONNANCE No. 216 

relative a l'election de certains fonctionnaires a la premiere 
Assemblee Federale 

Attendu que les Gouverneurs Militaires et Commandants 
en Chef des Zones d'Occupation Fran<;aise, Americaine et 
Britannique, sont convenus de promulguer simultanement 
des dispositions legislatives interdisant le cumul de cer
taines fonctions publiques avec un mandat electif a la pre
miere Assemblee Federale. 

Le Commandant en Chef Fran<;ais en Allemagne. 
Vu le Decret du 15 Juin 1945 portant creation d'un Com

mandement en Chef Fran<;ais en Allemagne, modifie par 
celui du 18 Octobre 1945. 

ORDONNE: 
ART. !er. - Les magistrats et les fonctionnaires (Beamte 

und Angestellte) elus a la premiere Assemblee Federale 
perdront de plein droit leur qualite de magistrat ou de 
fonctionnaire, s'ils optent pour leur mandat electif. 

ART. 2. - Les dispositions de l'Article !er ne s'appli
quent pas: 

a) - aux personnes qui exercent des fonctions publi
ques a titre benevole; 

b) - aux personnes qui ne per<;eivent pas un traitement 
fixe; 

c) - aux membres de l'enseignement superieur; 
d) - aux Mirristres des Cultes et hauts fonctionnaires 

des Eglises et des Associations et Federations re
ligieuses de droit public; 

~ a moins que les personnes ci-dessus designees 
n'exercent d'autres fonctions publiques. 

ART. 3. - Le texte allemand de la presente ordonnance 
fera foi. 

ART. 4. -La presente ordonnance entrera en vigueur le 
2 Juin 1949. Elle sera publiee au Journal Officiel du Com
mandement en Chef Fran<;ais en Allemagne et executee 
comme loi dans la Zone Fran<;aise d'Occupation. 

Baden-Baden, le 2 Juin 1949. 

Le General d'Armee KOENIG 

Commandant en Chef Fran<;ais en Allemagne 

P. KOENIG 

VERORDNUNG Nr. 216 

betreffend Wahl von gewissen Angehörigen des öffentlichen 
Dienstes zum ersten Bundestag 

Die Militärgouverneure und Oberbefehlshaber der fran
zösischen, der amerikanischen und britischen Zone sind 
übereingekommen, gleichzeitig Rechtsvorschriften zu erlas
sen, durch welche es Mitgliedern des ersten Bundestages 
untersagt wird, zugleich gewisse Stellungen im öffentlichen 
Dienste zu bekleiden. 

Der Commandant en Chef Fran<;ais en Allemagne erläßt 
daher unter Bezugnahme auf 

das Dekret vom 15. Juni 1945 über die Schaffung e,ines 
Commandant en Chef Fran<;ais en Allemagne, abgeändert 
durch das Dekret vom 18. Oktober 1945, 

folgende 

VERORDNUNG: 
Art i k e l 1. Wird ein Richter, ein Beamter oder ein 

Angestellter des öffentlichen Dienstes zum ersten Bundestag 
gewählt, so scheidet er mit der Annahme der Wahl ohne 
weiteres aus dem öffentlichen Dienste aus. 

A r t i k e 1 2. Artikel 1 findet keine Anwendung auf 
a) Personen, die ein Ehrenamt bekleiden, 
b) Personen, die keine feste Besoldung beziehen, 
c) Hochschullehrer, 

. d) Seelsorger, Beamte der Kirchen oder anderer Reli
gionsgesellschaften des öffentlichen Rechts sow:e 
ihrer Verbände - soweit sie nicht zugleich eine an
dere Stelle im öffentlichen Dienste bekleiden. 

Art i k e 1 3. Der deutsche Wortlaut dieser Verordnung 
ist der maßgebende. 

Art i k e 1 4. Diese Verordnung tritt am 2. Juni 1949 in 
Kraft. Sie ist im Amtsblatt des französischen Oberkom
mandos in Deutschland zu veröffentlichen und als Gesetz 
in der französischen Besatzungszone auszuführen. 

Baden-Baden, den 2. Juni 1949. 

Der General d'Armee KOENIG 

Commandant en Chef Fran<;ais en Allemagne 

P. KOENIG 
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die Stelle der Ansehuldigungsschrift die Entscheidung der 
Dienststrafbehörde. 

(4) Soweit in der Dienststrafordnung auf § 52 verwiesen 
wird, tritt an dessen Stelle § 5 dieses Gesetzes. 

(5) Keine Anwendung finden die §§ 1, 11 Absatz 1, 28 
bis .41, 43, 44, 49 Absatz 3, 51 bis 53 Absatz 4, 55 bis 57, 60, 
105, 106, 109 bis 121 der Dienststrafordnung. 

§ 15 
(1) § 3 erhält folgenden Absatz 2: 

(2) Sind seit Begehung eines Dienstvergehens, das 
eine Bestrafung mit Warnung, Verweis oder Geld
buße gerechtfertigt hätte, mehr als fünf Jahre ver
strichen, so findet eine Dienststrafverfolgung nicht 
statt. 

(2) § 4 erhält folgenden Absatz 3: 
(3) Das Dienetstrafgericht kann neben der Gehalts
kürzung ein auf Lebenszeit begründetes Beamten
verhältnis bis zur Dauer von zwei Jahren zu einem 
Beamtenverhältnis auf Probe erklären. Die Entlas
sung kann in diesem Falle nur ausgesprochen wer
den, wenn ein Dienstvergehen festgestellt wird. Die 
Entlassung ist an keine Frist gebunden. 

(3) § 13 Abs. 1 wird durch folgende Bestimmung ersetzt: 
Das Dienststrafverfahren kann durchgeführt werden, 
auch wenn wegen derselben Tatsachen d1e seinen 
Gegenstand bilden, die öffentliche Klage im straf
gerichtlichen Verfahren erhoben ist oder erhoben 
wird; es kann jedoch bis zti dessen Beendigung aus
gesetzt werden. Ergeht nach Abschluß des Dienst
strafverfahrens in dem gegenstandsgleichen strafge
richtliehen Verfahren ein rechtskräftiges Urteil auf 
G1'Und von tatsächlichen Feststellungen, die von denen 
der Entscheidung der Dienststrafbehörde ode1· des 
Urteils des Dienststrafgerichtes abweichen, so gelten 
die abweichenden Feststellungen des strafgericht
liehen Urteils als neue Tatsachen im Sinne des § 83 
Abs. 1 Ziffer 1. 

(4) § 25 erhält folgenden Satz 2: 
Die Verfügung ist auch dem Vertreter des öffent
lichen Interesses zuzustellen. 

(5) § 26 Abs. 3 und 4 werden durch folgende Bestim-
mungen ersetzt: 

Gegen die auf Beschwerde ergehende Entscheidung 
ist weitere Beschwerde an den nächsthöheren Dienst
vorgesetzten und gegen dessen Entscheidung die Be
schwerde an die Dienststrafkammer zulä~~i~. Diese 
entscheidet endgültig durch Beschluß. 

(6) In § 27 Satz 1 werden die Worte "innerhalb eines 
Jahres" durch die Worte "innerhalb von sechs Monaten" 
ersetzt. In Satz 1, letzter Satzteil, sind die Worte "die Ein
leitung des förmlichen Dienststrafverfahrens veranlassen" 
zu ersetzen durch die Worte: "das Dienststrafverfahren 
durchführen". 

§ 27 erhält folgenden neuen Absatz 2: 
(2) Der Vertreter des öffentlichen Interesses kann 
entsprechende Anträge auf Abänderung der Entschei
dung (Absatz 1) stellen. Seinem Antrage, die erlas
sene Dienststrafverfügung aufzuheben und das 
Dienststrafverfahren durchzuführen, hat die Dienst
strafbehörde stattzugeb2n. 

§ 16 
(1) Irn § 58 Absatz 1 Satz 1 fallen die Worte ,.nach Ab

lauf der Frist des § 55" weg. 
(2) § 60 erhält folgende Fassung: 

Die Hauptverhandlung ist öffentlich. Die Oeffentlich
keit kann unter denselben Voraussetzungen wie im 
strafgerichtliehen Verfahren ausgeschlossen werden. 

(3) In § 61 Absatz 1 Satz 1 treten an Stelle der Worte 
,;Ein vom Vorsitzenden" die Worte: "Der Vorsitzende oder 
eiri 'von ihm". 

(4) § 62 Absatz 1 erhält folgende Fassung: 
Die Dienststrafkammer kann zum Gegenstand der 
Urteilsfindung nur die in der Entscheidung der 
Dienststrafbehörde als Dienstvergehen bezeichneten 
Ansehuldigungspunkte macheü. Iiu Falle des § 5 Ab
satz 5 des Gesetzes zur Aenderung des Gesetzes über 
die Einrichtung von Dienststrafkammern vom 12. 
August 1949 (WiGBl. S. 253) tt·;tt an die Stelle der 
Entscheidung der Dienststrafb2hörde der Bericht des 
Untersuchungsführers. 

(5) § 63 Abs. 3 Satz 2 erhält fJlgende Fassu:<g: 
Sie hat das Verfahren durch Urteil einzustellen, 
wenn sie die Voraussetzungr3n des § 5 Abs. 2 Satz 3 

des Gesetzes zur Aendcrung des Gesetzes über die 
Einricht~mg von Dienststrafkammern vom 12. August 
1949 (W1GBI. S. 253) für vorliegend erachtet. 

(~) In § 76 Absatz 1 Satz 1 werden hinter das Wort "Ent
scheidungen" die Worte: "der Dienststrafbehörde und" ein
gefügt. 

§ 17 
(1) § 78 erhält folgend~ Fassung: 

Die Dienststrafbehörde kann einen Beamten vorläufig 
des Dienstes entheben, wenn der Untersuchun"s
führer bestellt wird oder bestellt worden ist. Sie ka~rm 
diese Anordnung gleichzeitig mit der Entscheidung 
oder später treffen, wenn sie von der Untersuchung 
abgesehen hat. 

(2) § 79 erhält folgenden Absatz 4: 
(4) Hat die Dienststrafbehörde oder die Diensstraf
kammer auf Entfernung aus dem Dienst oder auf 
Verlust des Ruhegehaltes erkannt so sind mit Beginn 
des auf die Zustellung der Ent~cheidung oder des 
Urteils folgenden Kalendermonats die vollen Dienst
oder Ruhegehaltsbezüge bis auf den Betrag eines 
etwa zugebilligten Unterhaltsbeitrages einzubehalten. 

(3) In § 83 Ziffer 1, erster Satzteil, werden hinter die 
Worte "rechstkräftigen Entscheidung" die Worte eingefügt: 
"der Dienststrafbehörde oder". 

(4) § 86. Absatz 1 Ziffer 2 wird durch folgende Worte 
ersetzt: 

"2. der Vel·treter des öffentlichen Interesses". 
(5) § 104 erhält folgende Fassung: 

(1) Dem Vorsitzenden des Verwaltungsrates steht das 
Gnadenrecht in Dienststrafsachen zu. Er übt es selbst 
aus oder überträgt die Ausübung anderen Stellen. 
(2) Wird die Strafe der Entfernung aus dem Dienst 
im Gnadenwege aufgehoben, so gilt § 70 des Gesetzes 
Nr. 15 sinngemäß. 

§ 18 

· (1) In § 107 treten an Stelle der Worte "Beamten auf 
Widerruf" die Worte: "Beamten auf Kündigung oder auf 
Probe". 

(2) § 108 erhält folgende Fassung: 
(1) Gegen hauptamtliche Mitglieder der Dienststraf
gerichte sowie gegen den P6\sidenten, den Vizepräsi
denten und die Direktoren des Rechnungshofes im 
Vereinigten Wirtschaftsgebiet kann eine Dienststrafe 
nur durch Dienststrafgerichte verhängt werden. 
(2) Die Dienststrafkammer entscheidet auf Antrag der 
obersten Dienstbehörde über die Durchführung des 
Dienststrafverfahrens gegen hauptamtliche l.VIitglie
der der ::>ienststrafkammern; ferner in diesen Fällen 
über die Bestellung des Untersuchungsführers, über 
die vorläufige Dienstenthebung, über die Einbehal
tung von Dienstbezügen und übet· die Aufhebung 
diese~· Anordnungen. Gegen die Entscheidungen der 
Dienststrafkammer ist die Beschwerde an den Dieast
strafhof zulä5sig. Der Vertreter des öffentlichen Inter
esses verfaßt auf Grund des Berichtes des Unter
suchungsführers eine Ansehuldigungsschrift und legt 
sie mit den Akten der Dienststrafkammer vor. 
(3) Sämtliche Beisitzer der Dienststrafkammer wie 
des Dienststrafhofes müssen hauptamtliche Richter 
sein. 
(4) Für das Dienststrafverfahren gegen die haupt-

amtlichen Mitglieder d2s Dienststrafhofes oder gegen 
die in Abs. 1 genannten Mitglieder des Rechnungs
hofes wird ein besonderer Dienststrafsenat beim 
Dienststrafhof gebildet. Er entscheidet unter dem 
Vorsitz des Präsidenten des Dienststrafhofes und 6 
Beisitzern, die je zur Hälfte hauptamtlich dem Dienst
strafhof und dem Rechnungshof angehören. Die Bei
sitzer wercl.en von dem Vorsitzenden ·des Verwal
tungsrates auf 3 Jahre bestellt. Der Dienststrafsenat 
entscheidet endgültig. Im übrigen gilt Absatz 2 sinn
gemäß. 

Arlil•el IU 

Verfahren in den Sonderfällen des Gesetzes Nt•. 15 

§ 19 
(1) Ueber die im Gesetz Nr. 15 zugelassene Beschwerde 

in den Fällen: 
1. des § 36 Abs. 4 (GehaltsYerlust bei Fernbleiben vom 

Dienst) 
2. der §§ 40 Abs. 2 und 66 Abs. 3 (Maßnahmen wegen 

Minderleistung) und 
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3. des § 60 Abs. 5 (Zwangsweise Versetzung in den 
Ruhestand) 

entscheidet die Dienststrafkammer. 
(2) Die Beschwerde ist schriftlich im Falle des Abs. 1 

Ziffer 1 innerhalb einer Woche und in den Fällen des Abs. 1 
Ziffer 2 und Ziffer 3 innerhalb von zwei Wochen seit Be
kanntgabe der Entscheidung bei dem Dienstvorgesetzten 
einzulegen, welcher die Entscheidung getrof~~n hat .. Die 
Beschwerclefrist wird auch gewahrt, wenn wahrend Ihres 
Laufes die Beschwerde bei der zuständigen Dienststraf
kammer eingeht. Die Beschwerde hat aufschiebende Wir
kung nur in den Fällen der §§ 60 Abs. 5 und 66 Abs. 3 des 
Gesetzes Nr. 15. 

(3) Die DienststraJkammer kann Beweise nach den Vor
schriften der Dienststrafordnung erheben. Sie entscheidet 
ohne mündliche Verhandlung durch Beschluß. Vor der Be
schlußfassung kann das persönliche Erscheinen des Beam
ten angeordnet werden, wenn er es beantragt oder das Ge
richt es für erforderlich hält. Soweit in den Fällen des Ge
setzes Nr. 15 der Dienstvorgesetzte oder die oberste Dienst
behörde ermächtigt sind, nach ihrem Ermessen zu ent
scheiden, kann die Dienststraflmmmer die verhängte Maß
nahme durch eine andere ersetzen. 

(4) Gegen den Beschluß ist in den Fällen des Abs. 1 
Ziffer 2 und 3 die weitere Beschwerde an den Dienststraf
hof zulässig. Für das Verfahren gelten Abs. 2 und 3 sinn
gemäß. 

(5) Wegen der Kosten gelten die §§ 99 bis 101 der Dienst
strafordnung sinngemäß. 

(6) Das Beschwerdeverfahren nach den Vorschriften des 
Abs. 1 Ziffer 2 und Abs. 2 bis 5 findet auch im Falle des 
§ 21 Abs. 3 des Gesetzes über Maßnahmen auf besoldungs
rechtlichem und versorgungsrechtlichem Gebiete vom 22. 
August 1949 (WiGBl. S. 259) Anwendung. 

§ 20 
(1) Ungeachtet der Maßnahmen nach § 36 Abs. 2 und 3 

und nach § 40 Abs. 1 des Gesetzes Nr. 15 kann der Dienst
vorgesetzte eine Dienststrafverfügung erlassen oder die 
oberste Dienstbehörde ein Dienststrafverfahren durchfüh
ren. Die Dienststrafkammer kann die beiden Verfahren 
miteinander verbinden. In diesem Falle gelten für das wei
tere Verfahren die Vorschriften der Dienststrafordnung. 

(2) Wird der Beamte vorläufig des 'Dienstes enthoben 
(§ 78 der Dienststrafordnung), während er ohne Urlaub 
schuldhaft dem Dienste fernbleibt, so dauert der Verlust 
der Dienstbezüge fort, bis der Dienstvorgesetzte feststellt, 
daß der Beamte seine Amtsgeschäfte wiederaufgenommen 
hätte, wenn er hieran nicht durch die vorläufige Dienst
enthebung gehindert worden wäre. 

Artikel IV 

Uel)ergangs- und Schlußbestimmungen 

§ 21 

Dieses GEsetz gilt ohne Rücksicht auf den Zeitpunkt, in 
dem das Dienstvergehen begangen ist. Es findet keine 
Anwendung auf Dienstvergehen, deren Verfolgung nach 
den bisherigen Vorschriften wegen Verjährung oder aus 
sonstigen Grü~;den unzulässig war. 

§ 22 

Schwebende Dienststrafverfahren gehen mit dem Inkraft
treten dieses Gesetzes in der Lage, in der sie sich befinden, 
auf die nach diesem Gesetz zuständigen Behörden über. Die 
bis zum 14. Juli 1948 eingeleiteten Dienststrafverfahren 
bleiben bei den Dienststrafgerichten anhängig. Maßnahmen, 
dlie nach den bisherigen Gesetzen getroffen worden sind, blei
ben rechtsgültig. Rechtsgültig sind auch die bei Inkraft
treten dieses Gesetzes schwebenden Verfahren: 

a) auf welche die Bestimmungen der Verordnung über 
Vereinfachungen auf dem Gebiet des Dienststraf
rechts vom 17. Mai 1940 (RGBl. I Seite 781) und ihre 
Durchführungsvorschriften angewandt worden sind, 
oder 

b) die nach dem 13. Juli 1948 auf Grund des Gesetzes 
über die Einrichtung von Dienststrafkammern, oder 

c) die von der Deutschen Reichsbahn, Oberleitung der 
US-Zone, der Reichsbahn-Generaldirektion Bielefeld 
oder der Hauptverwaltung der Eisenbahnen des ameri
kanischen und britischen Besatzungsgebietes einge
leitet worden sind. 

§ 23 

(1) Dienststrafverfahren, die nach bisherigen Gesetzen 
' rechtskräftig entschieden sind, können wiederaufgenom~ 

men werden, wenn: 

a) der Verurteilte bei einer Verwaltung des Vereinigten 
Wirtschaftsgebietes tätig ist oder tätig gewesen ist, 
oder seine frühere Behörde geschlossen in eine solche 
Verwaltung übergeführt worden ist, und 

b) das frühere Urteil auf ~tfernung aus dem Dienst 
oder Verlust des Ruhegehaltes lautet, sofern es nach 
dem 1. Januar 1930 rechtskräftig geworden ist. 

(2) Wenn das Dienststrafgericht, dessen Entscheidung in 
dem Wiederaufnahmeverfahren angefochten wird (§§ 86 
Absatz 2, 87 der Dienststrafordnung) oder das nach § 89 
Abs. 2 der Dienststrafordnung für das weitere Verfahren 
zuständig wäre, nicht mehr besteht, tritt an seine Stelle 
der Dienststrafhof. Er kann die Sache sowohl für das Zu
lassungs- als auch für das weitere Verfahren an eine 
Dienststrafkammer verweisen. 

(3) Absatz 2 gilt sinngemäß im Falle des § 96 der Dienst· 
strafordnung. 

§ 24 

(1) Ist gegen eine der in § 23 Abs. 1 Buchstabe a) be
zeichneten Personen 

a) wegen eines in der Zeit vom 30. Januar 1933 bis zum 
8. Mai 1945 ausschließlich oder überwiegend aus poli
tischen Gründen begangenen Dienstvergehens eine 
Dienststrafe verhängt, oder ist eine Handlung oder 
Unterlassung ausschließlich oder überwiegend aus 
politischen Erwägungen dienststrafrechtHob geahndet 
worden, 

b) in der Zeit vom 30. Januar 1933 bis zum 8. Mai 1945 
eine Dienststrafe verhängt worden, die nach der in 
der Entscheidung festgestellt~n Tat und unter den 
Zeitumständen als überm~L _g hart und deswegen als 
nationalsozialistisch anzusefi,en ist, so ist die dienst
strafreohtlidh.e Entscheidung aufzuheben oder die er
kannte Strafe angemessen zu mildern. Die Vorschrif
ten der Dienststrafordnung über die Wiederaufnahme 
des Verfaru:ens gelten sinngemäß, soweit nichts ande~ 
res bestimmt ist. 

(2) Der Antrag ist schriftlich bei der obersten Dienst
behörde zu stellen, die über die Zulassung entscheidet. § 1 
Absatz 2 gilt sinngemäß. Ueber die Beschwerde im Falle 
des § 88 Abs. 3 der Dienststrafordnung entscheidet die 
Dienststrafkammer. Läßt die oberste Dienstbehörde die 
Wiederaufnahme zu, so entscheidet die Dienststrafkammer 
durch Beschluß .. § 23 Abs. 2 gilt sinngemäß. 

§ 25 

Die auf Grund dieses Gesetzes ergehenden Entschei
dungen der Dienstvorgesetzten, Dienststrafbehörden und 
Dienststrafgerichte sind für die Bem·teilung der vor einem 
Gericht geltend gemachten vermögensrechtlichen An
sprüche 'bindend. 

§ 26 

(1) Bestimmungen zur Durchführung dieses Gesetzes er
läßt das Personalamt mit Zustimmung des Verwaltungs
rates, soweit das Gesetz nichts anderes vorschreibt. 

. j 

(2) Die Durchführungsbesthrtmungen bestimmen c. :eh, 
welche Bezüge als Dienstbezüge im Sinne der §§ 6, 7, 79 
der Dienststrafordnung anzusehen sind. · 

§ 27 

Dieses Gesetz tritt am Tage nach seiner Verkündung in 
Kraft. 

Das vorstehende Gesetz wird nach Zustimmung des 
Länderrates hiermit verkündet. 

Frankfurt am Main, den 12. August 1949. 

! J 

Der Präsident des Wirtschaftsrates 

Dr. Erich K ö h 1 er 

I I 1).) .~ .'~ '1 i} ) l f 
',.' / ) I ' '. ' •- .: __ • 
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GESETZ 
zur 

Aenderung des Gesetzes zum Schutze der landwirtschaftlichen Kulturpflanzen. 

Vom 18, August 1949. 

Der Wirtschaftsrat hat das folgende Gesetz beschlossen: 

Artikel I 
Das Gesetz zum Schutze der landwirtschaftlichen Kul

turpflimzen vom 5. März 1937 (RGBl. I S. 271) wird wie 
folgt geändert: 

1. § 1 erhält folgende Fassung: 
"(1) Die Bestimmungen dieses Gesetzes dienen 

1. zur Verhütung und Bekämpfung von Krank
heiten der Kulturpflanzen, 

2. zur Verhütung des Auftretens von Schädlingen 
der Kulturpflanzen und zur Bekämpfung der 
Schädlinge, 

3. ·zur Verhütung und Bekämpfung von sonstigen 
Schäden an Kulturpflanzen, 

4. zur Verhütung der EinschleP'pung von Krank
heiten und Schädlingen der Kulturpflanzen aus 
dem Ausland. 

(Pflanzenschutz). 
~) Als Pflanzen irn Sinne dieses Gesetzes gelten auch 
Teile von Pflanzen. 
(3) Der Pflanzenschutz erstreckt sich auch auf den 

.Schutz von Erzeugnissen aus Kulturpflanzen (Pflanzen
erzeugnisse) vor Krankheiten und Schädlingen (Vorrats
schutz)." 

2. a) In § 2 Abs. 1 werden die Worte vor Nr. 1 durch fol
gende Worte ersetzt: 
"(1) Zur Durchführung eines wirksamen Pflanzen
schutzes im Inland und damit auch zur Verhütung 
der Verschleppung von Kranl{heiten oder Schädlin
gen nach dem Ausland kann der Direktor der Ver
waltung für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten 
des Vereinigten Wirtschaftsgebietes (Direktor)". 

b) In § 2 Abs. 1 Nr. 3 wird das Wort "Baumschulen" 
durch die Worte "Baum- oder Rebschulen" ersetzt. 

c) § 2 Abs. 1 Nr. 7 erhält folgende Fassung: 
"7. Die Anwendung bestimmter Verfahren, Mittel 

oder Geräte für Verhütungs- oder Bekämpfungs
maßnahmen vorschreiben;" 

d) In § 2 Abs. 1 Nr. 8 wird nach dem Wort "anordnen" 
hinzugefügt: 
"oder die Verwendung von nicht geeignetem Saat
gut verbieten, soweit dies zur Verhütung oder Be
kämpfung von Krankheiten oder zur Verhütung des 
Auftretens von Schädlingen, insbesondere zur Ver
hinderung des Anbaus anfälliger Pflanzensorten er
forderlich ist." 

e) § 2 Abs. 1 Nr. 12 erhält folgende Fassung: 
"12. Maßnahmen treffen, durch die der Handel mit 
Mitteln oder Geräten verhindert wird, die zur Ver
'hütung oder Bekäm'pfung ungeeignet sind;" 

f) Am Ende von § 2 Abs. 1 Nr. 15 tritt an die Stelle des 
Punktes ein Strichpunkt. 

g) In § 2 Abs. 1 wird als Nr. 16 hinzugefügt: 
"16. bei Gefahr im Verzuge vorläufige Verhütungs
oder Bekämpfungsmaßnahmen auch sonstiger Art 
treffen;" 

h) In § 2 Abs. 1 wird als Nr. 17 hinzugefügt: 
"17. Bestimmungen über die Mitwirkung der forst
wirtschaftlichen und weinbauliehen Dienststellen 
und Institute, soweit sie sich mit Aufgaben des 
Pflanzenschutzes befassen, sowie über die Mitwir
kung der Vogelschutzwarten bei der Durchführung 
des wirtschaftlichen Vogelschutzes und der Schad
vogelbekämpfung treffen." 

i) § 2 Abs. 2 erhält folgende Fassung: 
"(2) Der Direktor kann, außer im Falle des Absat
zes 1 Nr. 5, seine Befugnisse auf die Obersten Lan
desbehörden für Ernährung, Landwirtschaft und 
Forsten übertragen, auch mit dem Recht der Weiter
übertragung auf nachgeordnete Dienststellen." 

3. a) In § 3 werden die Worte vor Nr. 1 durch folgende 
Worte ersetzt: 

\' 
\ \ I 
j ) / 

"Zur Verhütung der Einschleppung von Kranl,heiten 
oder Schädlingen aus dem Ausland kann der Direk
tor" 

\ i I I ) I 

b) Am Ende vor § 3 Nr. 5 tritt an die Stelle des Punktes 
ein Strichpunkt. 

c) In § 3 wird als Nr. 6 hinzugefügt: 
,;6. bei Gefahr im Verzuge vorläufige Maßnahmen 
auch sonstiger Art treffen." 

4. In der Ueberschrift zu § 4 werden die Worte "Mitwir
kung der Biologischen Reichsanstalt für Land- und 
Forstwirtschaft" durch das Wort "Pflanzenschutzfor
schung" ersetzt. 

5. § 4 erhält folgende Fassung: 
"Die Erforschung der Krankheiten und Schädlinge so
wie die Ausarbeitung und Prüfung der zur Durchfüh
rung des Pflanzenschutzes geeigneten Verfahren liegt 
der Biologischen Zentralanstalt in Verbindung mit an
deren wissenschaftlichen Einrichtungen und mit den 
Pflanzenschutzämtern (§ 5) ob, in Bayern der Baye
rischen Landesanstalt für Pflanzenbau und Pflanzen
schutz in Zusammenarbeit mit der Biologischen Zen
tralanstalt." 

6. a) § 5 Abs. 1 erhält folgende Fassung: 
"(1) Der Pflanzenschutz wird von den Pflanzenschutz
ämtern der Länder, in Bayern von der Bayerischen 
Landesanstalt für Pflanzenbau und Pflanzenschutz 
ausgeübt (Pflanz,enschutzdienst)." 

b) In§ 5 Abs. 2 werden die Worte im Anfang von "Den 
Pflanzenschutzämtern" bis "bestimmen" gestrichen 
und durch die Worte ersetzt: "Dem Pflanzenschutz
dienst liegt ob" 

c) § 5 Abs. 2 Nr. 1 erhält folgende Fassung: 
"1. die öffentliche Aufklärung über das Auftreten 
von Krankheiten und Schädlingen sowie über Ver
hütungs- oder Bekämpfungsmaßnahmen, die Bera
tung und Anleitung in Fragen des Pflanzenschutzes;" 

d) In § 5 Abs. 2 Nr. 3 werden vor den Worten "die 
regelmäßige Berichterstattung" die Worte eingefügt: 
"nach näherer Bestimmung des Direktors". Die 
Worte "an die Biologische Reichsanstalt für Land
und Forstwirtschaft" und "an die genannte Behörde" 
werden gestrichen. 

e) § 5 Abs. 2 Nr. 4 erhält folgende Fassung: 
"4. die Lenkung der technischen Durchführung so
wie die Ueberwachung der auf Grund der §§ 2 und 3 
angeordneten Maßnahmen;" 

f) In § 5 Abs. 2 Nr. 5 werden die Worte "zur Bekämp
fung von Kranl,heiten und Schädlingen" durch .die 
Worte "zu Verhütungs- oder Bekäm'pfungsmaßnah
men" ersetzt. 

g) § 5 Abs. 3 und 4 werden gestrichen. 
7. a) § 6 Abs. 1 wird einziger Absatz und erhält folgende 

Fassung: 
"Die Ueberwachung der Einfuhr, Durchfuhr und 
Ausfuhr von Pflanzen, Pflanzenerzeugnissen und 
sonstigen Gegenständen, die aus Gründen des Pflan
zenschutzes zu untersuchen sind, die Entseuchung 
sowie die Ausstellune von Gesundheitszeugnissen 
liegt im Rahmen des Pflanzenschutzdienstes nach 
näherer Bestimmung des Direktors dem Pflanzen
beschauerdienst ob." 

b) § 6 Abs. 2 wird gestrichen. 
8. In der Ueberschrift zu § 7 wird däs Wort "Bekämpfungs

maßnahmen" durch die Worte "Verhütungs- oder Be
kämpfungsmaßnahmen" ersetzt. 

9. a) § 7 Abs. 1 Satz 1 erhält folgende Fassung: 
"Eigentümer und Nutzungsberechtigte sind ver
pflichtet, die auf Grund dieses Gcsetzes getroffenen 
Maßnahmen durchzuführen; sie lwben die Ueber
wachung ihrer Betriebe und. soweit nach den gel
tenden Bestimmungen die Verhüt•.mg oder Be
kümpfung ihnen nicht selbst obliegt, cm~h die Durch
führung der Verhütungs- oder Bekämpfungsmaß
nahmen zu gestatten " 

b) § 7 Abs. 2 erhält folgende Fassung: 
"(2) i<:ommen die in Abs. 1 Satz 1 b:czeic!nEt:::m Per
sonen den ihnen obliegenden Verpflichtun.r;:n trotz 
besonderer Aufforderung durch dccn pfl~ nc::ncchtltz
dienst oder andere mit der Durchführung von Ver-

! j ) ) ) I I i I I 
) ; 
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hütungs- oder Bekämpfungsmaßnahmeü beauftragte 
Stellen nicht nach, so können diese Stellen die Maß
nahmen auf Kosten des Verpflichteten selbst vor
nehn1en oder vornehmen lassen." 

c) In § 7 Abs. 3 wird das Wort "kann" durch das Wort 
"können" und das Wört "Bekämpfungsmaßnahmen" 
durch die Worte .,Verhütungs- oder Bekämpfungs
n;mßnahmen" ersetzt. 

10. § ß eri1iilt folgende FassuLg: 
"Die Oberste Landesbehörde für Ernähl'ung, Landwirt
schaft und Forsten (Oberste Landesbehörde) kann im 
Einvernel1men mit dem Direktor diejenigen Personen 
und Betrieb2, die infolge der Durchführung angeord
neter Verhütungs- oder Bekämpfungsmaßnahmen vor 
Schaden bewahrt w2rden, zur Deckung der durch die 
notwendigen MaGnahmen entstandenen Unkosten her
anziehen; die Oberste Landesbehörde oder die von ihr 
beauftragten Stellen setzen die Höhe der Unkosten fest 
und verteilen sie anteilsmäßig auf die Betroffenen, so
weit die hierfür bereitzustellenden öffentlichen Mittel 
nicht ausreichen." 

11. a) § 9 Abs. 1 wird gestrichen. 
b) Der bisherige § 9 Abs. 2 wird Abs. 1 Satz 1 und 

erhält folgende Fassung: 
Tritt dur·ch Verhütungs- oder Bekämpfungsmaß
~ahmen die auf Grund dieses Gesetzes oder der zu 
seiner Durchführung ergangenen Bestimmungen ge
troffen sind, ein Schaden ein, so ist im Falle unbil
liger Härte, insbesondere bei unverschuldeter erheb
licher wirtschaftlicher Schädigung, aus öffentlichen 
Mitteln eine angemessene Entschädigung zu· gewäh
ren, wenn gesunde Pflanzen oder Pflanzenerzeugnisse 
vernichtet werden oder der Wert der Pflanzen oder 
Pflanzenerzeugnisse oder der Ertrag des Bodens 
durch die Maßnahmen gemindert wird." 

c) § 9 Abs. 3 wird Abs. 2 und erhält folgende Fassung: 
"(2) Das Entschädigungsverfahren richtet sich nach 
dem in dem betreffenden Lande geltenden Recht." 

12. § 10 erhält folgende Fassung: 
,,Verfügungen der für die Durchführung von Verhü
tungs- oder Bekämpfungsmaßnahmen zuständigen Stel
len können nach den geltenden Bestimmungen im Ver
waltungsrechtswege angefochten werden." 

13. § 11 erhält folgende Fassung: 
"(1) Für Beratung sowie für Ueberwachung und andere 
behördliche Maßnahmen, soweit sie die Prüfung und 
Kontrolle von Verfahren, Mitteln und Geräten oder die 
Gutachtertätigkeit auf dem Gebiete des Pflanzenschutzes 
zum Gegenstand haben, sowie für die Ausstellung von 
Gesundheitszeugnissen werden Gebühren erhoben. 
Das Nähere bestimmt die Gebührenordnung, die der 
Direktor im Einvernehmen mit dem Direktor der Ver
waltung für Finanzen erläßt. 
(2) Das Aufkommen aus den in Absatz 1 genannten Ge
bühren ist nach näherer Bestimmung des Direktors für 
die Aufgaben des Pflanzenschutzes zu verwenden." 

14. In § 12 werden die Worte "Biologische Reichsanstalt für 
Land- und Forstwirtschaft" durch die Worte ,,Biologische 
Zentralanstalt" ersetzt. 

15. § 13 e1·hält fo1gen..<e E'assung: 
"(1) Wer vorsätzlich oder fahrlässig den auf Grund des 
§ 2 erlassenen Vorschriften des Direktors oder der 
Obersten Landesbehörden, sofern diese Vorschriften 
ausdrücklich auf § 13 dieses Geshzes verweisen oder 
der Vorschi·ift des § 7 Abs. 1 zuwiderhandelt wil:d mit 
Gefängnis bis zu zwei Jahren und mit Gelds'trafe oder 
mit einer dieser Strafen bestraft, wenn die Zuwider
handlung eine Wirtschaftsstraftat ist; ist die Zuwider
handlung eine Ordnungswidrigkeit, so kann eine Geld
buße festgesetzt werden. 
(2) Ob eine Zuwiderhandlung nach Absatz 1 im einzel
nen Falle Wirtschaftsstraftat oder Ordnungswidrigkeit 
ist, bestimmt sich nach § 6 Abs. 2 und 3 des Wirtschafts
strafgesetzes vom 26. Juli 1949 (WiGBl. S. 193). Die 
§§ 25 bis 48 und § 53 des Wirtschaftsstrafgesetzes sind 
anzuwenden. Für das Verfahren gelten die Vorschriften 
des Zweiten Buches und die §§ 100 und 101 des Wirt
schaftsstrafgesetzes. Die Oberste Landesbehörde oder, 
soweit nachgeordnete Behörden des Vereinigten Wirt-
Schaftsgebietes dieses Gesetz 'durchzuführen huben, der 
Direktor bestimmen die für das Bußgeldverfahren zu
ständige Verwaltungsbehörde. 
(3) Bezieht sich die Zuwiderhandlung nach Absatz 1 auf 
eine nach § 3 Nr. 1, 4, 5 über Einfuhr, Ausfuhr oder 
Durchfuhr erlassene Vorschrift oder Anordnung, so 
wird die Zuwiderhandlung als Bannbmch bestraft mit 
der Maßgabe, daß an Stelle der im § 134 des Vereins
zollgesetzes angedrohten Geldstrafe in Höhe des Dop
pelten des Wertes Geldstrafe in unbegrenzter Höhe tritt. 
Neben der Geldstrafe kann auf Gefängnis bis zu zwei 
Jahren erkannt werden." 

16. In § 14 wird als Satz 2 hinzugefügt: 
"Neben der Strafe kann auf Einziehung nach den Vor
schriften der §§ 39 bis 47 des Wirtschaftsstrafgesetzes 
vom 26. Juli 1949 (WiGBl. S. 193) erkannt werden." 

17. § 15 wird gestrichen, als neuer § 15 wird mit der Ueber
schrift "Erzwingung durch Verwaltungsmaßnahmen" 
eingefügt: "Die Erzwingung von Handlungen oder 
Unterlassungen durch Verwaltungsmaßnahmen richtet 
sich nach Landesrecht." 

18. § 16 wird gestrichen. 
19. § 17 wird gestrichen. 

Al'tikel II 
Der Präsident des Wirtschaftsrates wird ermächtigt, das 

Gesetz zum Schutze der landwirtschaftlichen Kulturpflanzen 
vom 5. März 1937 unter der Ueberschrift "Gesetz zum 
Schutze der Kulturpflanzen" ohne den bisherigen Vorspruch 
in der Fassung dieses Gesetzes mit neuem Datum bekannt
zumachen. 

Artikel 111 
Dieses Gesetz tritt am Tage nach seiner Verkündung in 

Kraft. Mit dem gleichen Zeitpunkt treten alle diesem 
Gesetz entgegenstehenden Bestimmungen außer Kraft. 

Das vorstehende Gesetz wird nach Zustimmung des 
Länderrates hiermit verkündet. 
Frankfurt am Main, den 18. August 1949. 

Der Präsident des Wirtschaftsrates 
Dr. Erich K ö h 1 e r 

GESETZ 
iiber eine Handwerkszählung im Vereinigten Wirtschaftsgebiet. 

Vom 18. August 1949. 

Der Wirtschaftsrat hat das folgende Gesetz beschlossen: 

§ 1 
Im Jahre 1949 wird e·ine allgemeine Handwerkszählung 

durchgeführt. 
§ 2 

(1) Die allgemeine Handwerkszählung erstreckt sich auf 
die betrieblichen und sozialen Verhältnisse des Handwerks. 

(2) Der Direktor der Verwaltung für Wirtschaft des Ver
einigten Wirtschaftsgebietes erläßt im EinVernehmen mit 
dem Leiter des Statistischen A1l.1tes des Vereinigteil Wirt
schaftsgebietes die zur Durchführung dieses Gesetzes er
forderlichen Bestimmungen. 

§ 3 
Das Statistische Amt des Vereinigten Wirtschaftsgebie

tes veranlaßt und leitet die Zählung; ihre Durchführung ob
liegt den Ländern. 

§ 4 
Die Länder tragen die Kosten der bei ihnen anfallenden 

Arbeiten. 

§ 5 
Wer ein Handwerk selbständig betreibt, ist verpflichtet, 

die auf Grund dieses Gesetzes an ihn gerichteten Fragen 
über die betrieblichen und sozialen Verhältnisse seines Be-
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triebes vollständig und wahrheitsgemäß innerhalb der ge
setzten Frist zu beantworten. 

ll 6 

Die bei der Zählung über die Verhältnisse der einzelnen 
Personen und Betriebe gemachten Angaben dürfen nur zu 
statistischen Zwecken verwendet werden. Die Verwendung 
zu steuerlichen Zwecken ist unzulässig, Alle mit der Zäh
lung befaßten Stellen und Personen sind gegenüber jeder
mann zur Verschwiegenheit über die bei der Zählung zu 
ihrer Kenntnis kommenden Angelegenheiten und Verhält
nisse der einzelnen Betriebe verpflichtet. 

~ 7 
(1) Wer entgegen den Vorschriften des § 5 eine an ihn 

gestellte Frage wissentlich unvollständig oder wahrheits
widrig beantwortet oder wer sich weigert, sie zu beant
worten, ~ird mit Geldstrafe bis zu 10 000 Deutsche Mark 

bestraft. Wer entgegen der Vorschrift des § 5 eine gestellte 
Frage nicht in der gesetzten Frist beantwortet, wird mit 
Geldstrafe bis zu 5000 Deutsche Mark bestraft. 

(2) Die Strafverfolgung in den Fällen des Absatzes 1 
tritt nur auf Antrag des Leiters des Statistischen Amtes 
des Vereinigten Wirtschaftsgebietes oder des Leiters des zu
ständigen Statistischen Landesamtes ein. 

§ 8 
Dieses Gesetz tritt am Tage nach seiner Verkündung in 

Kraft. 

Das vorstehende Gesetz wird nach Zustimmung d.es 
Länderrates hiermit verkündet. 

Frankfurt am Main, den 18. August 1949. 
Der Präsident des Wirtschaftsrates 

Dr. Erich Köhler 

GESETZ 

über 

Maßnahmen auf besoldungsrechtlichem und versorgungsrechtlichem Gebiet. 

Vom 22. August 1949. 

Der Wirtschaftsrat hat das folgende Gesetz beschlossen: I 
I. Abschnitt: Besoldung 

§ 1 

' Die Beamten der Verwaltung des Vereinigten Wirt
schaftsgebietes erhalten vom Tag der Anstellung ab 
Dienstbezüge nach den für planmäßige Beamte geltenden 
Bestimmungen 'des Besoldungsgesetzes vom 16. Dezember 
1927 in der Fassung des Gesetzes vom 30. März 1943 -
RGBl. I S. 189 - und der Zweiten Verordnung zur Siche
rung der Währung und der öffentlichen Finanzen vom 
20. Oktober 1948- WiGBl. S. 111 -sowie der Besoldungs
ordnung für die Reichsbahnbeamten vom 10. Januar 1928 
-'-- RMinBl. S. 104 -, soweit in den folgenden Vorschriften 
11ichts anderes bestimmt ist. 

§ 2 

(1) Für die nach Inkrafttreten des Gesetzes Nr. 15 an
gest·ellten Beamten ist das Besoldungsdienstalter in den 
Eingangsgruppen frühestens auf den Ersten des Monats 
festzusetzen, in dem der Beamte 

im höheren Dienst das 28. Lebensjahr, 

im gehobenen Dienst das 26. Lebensjahr, 

im mittleren und einfachen Dienst das 24. Lebensjahr 

vollendet hat. 

(2) Beim Uebertritt :in die Eingangsgruppe einer höhe
ren Laufbahn ist das Besoldungsdienstalter nach § 7 Besol
dungsgesetz (§ 6 Besoldungsordnung für die Reichsbahn
beamten) festzusetzen. 

§ 3 

(1) Die nach Inkrafttreten des Gesetzes Nr. 15 angestell
ten Beamten erhalten 

a) im höheren Dienst 
bis zur Vollendung des 27. Lebensjahres 80 v. H. 
nach " 27. 90 v. H. 

des Anfangsgrundgehalts ihrer Besoldungsgruppe na 2h 
Vollendung des 28. Lebensjahres Grundgehalt nach Maß
gabe des Besoldungsdienstalters, 

b) im gehobenen Dienst 
bis zur Vollendung des 21. Lebensjahres 60 v. H. 
nach " 21. " 80 v. H. 

23. " 90 V. H. 
25. 95 V. H. 
26. " Grundgehalt 

des Anfangsgrundgehalts ihrer Besoldungsgruppe nach 
Maßgabe des Besoldungsdienstalters, 

c) im mittleten und einfachen Dienst 
bis zur Vollendung des 17. Lebensjahres 40 v. H. 
nach 1'/. " 60 v. H. 

19. 70 v. H. 

" 21. " 80 v. H. 

" 
23. 90 v. H. 
24. ,, Grundgehalt 

des Anfangsgrundgehalts ihrer Besoldungsgrupp~ einschl. 
der nicht ruhegehaltsfähigen Zulagen (Ges. v. 3. 12. 48 -
WiGBl. S. 137), nach Maßgabe des Besoldungsdienstalters. 

(2) Die jeweiligen Bezüge sind vom Ersten des Monats 
ab zu zahlen, in den der Geburtstag fällt. 

(3) Beamte der Besoldungsgruppen 11 und 10 der Besol
dungsordnung A (17a bis 14 des Besoldungsplans für die 
Reichsbahnbeamten), die das 21. Lebensjahr noch nicht 
vollendet haben, erhalten bei voller Arbeitsleistung den für 
Beamte nach Vollendung des 21. Lebensjahres vorgesehenen 
Vomhundertsatz des Anfangsgrundgehalts. 

(4) Neben den Bezügen nach den Absätzen 1 bis 3 ist det· 
Wohnungsgeldzuschuß nach der Tarifklasse des Anfangs
grundgehalts der jeweiligen Besoldungsgruppe nach den 
§§ 9 bis 11 des Besoldungsgesetzes (§§ 8 bis 11 der Besol
dungsordnung für die Reichsbahnbeamten) zu gewähren. 

§ 4 
Beamte auf Kündigung im Vorbereitungsdienst erhalten 

Unterhaltszuschüsse nach Bestimmungen, die das Personal
amt mit Zustimmung des Verwaltungsrats erläßt. 

§ 5 
(1) Erhält ein beim Inkrafttreten dieses Gesetzes vorhan

c.~ner, nach Tarifordnung, Tarifvertrag oder Allgemeiner 
Dienstordnung entlohnte;.· Verwaltungsangehöriger der Ver
wallung des Vereinigten Wirtschaftsgebietes bei der Anstel
lung als Beamter auf Kündigung nach diesem. Gesetz 
Dienstbezüge, die niedriger sind als seine bisherigen Bezüge 
- vermindert um den Arbeitnehmeranteil an den Beiträgen 
zur Sozialversicherung und Zusatzversorgung -, so wird 
ihm. eine Ausgleichszulage in Höhe des Unterschiedsbetrages 
gewährt, wenn die Besoldungsgruppe der verlassenen Ver
gütungsgruppe (Lohngruppe) vergleichbar oder höher be
wertet ist. Die vergleichbaren Vergütungs- und Besoldungs
gruppen sind in dem anliegenden Verzeichnis enthalten; für 
die Reichsbahnarbeiter bestimmt die Verwaltung für Ver
kehr die vergleichbaren Lohn- und Besoldungsgru'ppen; ein 
Rechtsanspruch auf die Einstufung in eine bestimmte Be
soldungsgruppe kann nicht hergeleitet werden. 

(2) Ist die Besoldungsgruppe geringer bewertet, so ist 
eine Ausgleichszulage nur insoweit zu gewähren, als die 
Dienstbezüge hinter den - um den Arbeitnehmeranteil 
verminderten - bisherigen Bezügen zurückbleiben, die dem 
Verwaltungsangehörigen in der vergleichbaren Vergütungs
gruppe (Lohngrup'}le) zugestanden hätten. 

(3) Bei der Berechnung der Ausgleichszulage bleiben 
Kinderzuschläge und Aufwandsentschädigungen außer Be
tracht. 
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(4) Soweit die Ausgleichszulage einem Beamten auf Kün
digung gewährt wird, der infolge der Einweisung in die 
Besoldungsordnung eine Minderung des Wohnungsgeldzu
schusses erfährt, bestimmt sich die Höhe der Ausgleichszu
lage nach dem jeweiligen dienstlichen Wohnsitz. 

(5) Die Ausgleichszulage wird gewährt, bis sie durch Er
höhung der neuen Bezüge, insbesondere durch Aufsteigen 
in den Dienstaltersstufen oder durch Uebertritt in eine an
dere Besoldungsgruppe ausgeglichen wird. Dabei werden 
Aenderungen des Wohnungsgeldzuschusses und des ört
lichen Sonderzuschlags, die durch Versetzung nach einem 
anderen Ort oder durch Einweisung des Dienstortes in eine 
andere Ortsklasse eintreten, nicht angerechnet. 

(6) Die Ausgleichszulage ist nicht ruhegehaltsfähig. 

(7) Ausgleichszulagen, die weniger als eine Deutsche 
Mark monatlich betragen, werden nicht ausgezahlt. 

(8) Auf Verwaltungsangehörige, die Beamte auf Lebens
zeit werden, findet Absatz 1 bis 7 sinngemäß Anwendung, 
wenn die zugrunde zu legenden Dienstbezüge der vergleich
baren Vergütungsgruppe (Lohngruppe) 300 DM oder weniger 
betragen haben. Uebersteigen diese Dienstbezüge 300 DM, 
so wird eine Ausgleichszulage nur insoweit gewährt, als 
der Unterschiedsbetrag mehr als 10 vom Hundert des 300 
DM übersteigenden Teils der Dienstbezüge beträgt. 

(9) Absatz 1 bis B gilt sinngemäß für Beamte, die Bezüge 
nach der Diätenordnung (Anlage 5 des Besoldungsgesetzes, 
Anlage 3 der Besoldungsordnung für die Reichsbahnbeam-
ten) erhalten haben. · 

(10) Die Ausgleichszulage wird unter Berücksichtigung 
der sich aus Absatz 5 ergebenden Kürzungen bis zur gesetz
lichen Neuregelung "- längstens jedoch bis zum 30. Juni 
1951 - gewährt, über den Zeitpunkt einer Anstellung auf 
Lebenszeit hinaus jedoch nur nach Maßgabe des Absatz B. 

§ 6 
(1) Di~ dem Besoldungsgesetz vom 16. Dezember 1927 als 

Anlage 1 beigefügte Besoldungsordnung A ist mit folgenden 
Ergänzungen anzuwenden: 
Besoldungsgruppe 9: 
Stenotypisten. soweit nicht in den Besoldungsgruppen Ba 
und 7a, 
Besoldungsgruppe Ba: 
Stenotypistin, soweit nicht in den Besoldungsgruppen 9 
und 7a, 
Besoldungsgru)Ype 7a: 
Stenotypisten, soweit nicht in den Besoldungsgruppen 9 
und Ba. 

(2) Der der Besoldungsordnung für die Reichsbahnbeam
ten vom 10. Januar 192B als Anlage 1 beigefügte Besol
dungsplan ~st mit folgenden Ergänzungen anzuwenden: 
Besoldungsgruppe 13: 
Stenoty•pisten, soweit nicht in den Besoldungsgruppen 11 
und 9, 
Besoldungsgruppe 11: 
Stenot)~pisten, soweit nicht in den Besoldungsgruppen ; 3' 
und 9, 
Besoldungsgruppe 9: 
Stenoty•pisten, soweit nicht in den Besoldungsgruppen 13 
und 11. 

(3) Das Personalamt wird ermächtigt, mit Zustimm.ung 
des Verwaltungsrats Beamte, die in der Besoldungsordnung 
A oder dem Besoldungsplan nicht aufgeführt sind, einer der 
vorhandenen Besoldungsgruppen zuzuteilen. 

II, Abschnitt: Versorgung 
1. Beamte auf Lebenszeit. 

§ 7 
(1) Soweit die nach Inkrafttreten dieses Gesetzes als 

Beamte auf Lebenszeit angestellten Verwaltungsangehörigen 
der Verwaltung des Vereinigten Wirtschaftsgebietes früher 
rentenversicherungspflichtig waren, gilt für die Aufrecht
erhaltung ihrer Anwartschaft in der Rentenversicherung die 
Zeit der versicherungsfreien Beamtentätigkeit als Ersatzzeit 
im Sinne von § 1267 Abs. 1 der Reichsversicherungsordnung. 

(2) Für die Gewähr~mg der Rente gilt beim Eintritt des 
Versicherungsfalles folgendes: 

1. Falls die Halbdeckung im· Sinne von § 1265 der 
Reichsversicherungsordnung erfüllt ist, wird der 
Grundbetrag der Rente zu dem Teil gewährt, der dem 
Verhältnis der in der Rentenversicherung zurück
gelegten Versicherungszeiten zu der Summe dieser 
Versicherungszeiten und der in versicherungsfreier 
Beamtentätigkeit zurückgelegten Dienstzeiten ent
spricht. 

2. Ist die Halbdeckung nicht erfüllt, so wird C:ie ge
samte Rente, soweit sie nicht auf freiwilligen Bei
trägen beruht, nur zu dem in Ziffer 1 angegebenen 
Teil gewährt. 

§ B 
(l) Auf die Versorgungsbezüge der im § 7 bezeichneten 

B~amten und ihrer Hinterbliebenen - mit Ausnahme der 
Abfindung (§ 9) - werden die ihnen aus der Rentenver
sicherung und aus Zusatzversorgungseinrichtungen gewähr
ten Leistungen, soweit sie nicht auf freiwilligen Beiträgen 
beruhen, angerechnet. 

(2) Im Falle einer Anrechnung nach Absatz 1 ist die Zeit 
einer riach Vollendung des siebenundzwanzigsten Lebens
jahres abgeleisteten rentenversicherungspflichtigen Beschäf_ 
tigung als ruhegehaltsfähige Dienstze(t zur Hälfte zu berück
sichtigen; eine Beschäftigung im öffentlichen Dienst ist, so
weit sie fünf Jahre übersteigt, voll zu berücksichtigen. Eine 
Berücksichtigung über die Hälfte hinaus hat zu erfolgen, 
soweit Renten aus einer Ueberversicherung oder aus einer 
Zusatzversorgung gewährt werden. Das Nähere bestimmen 
die vom Personalamt im Einvernehmen mit der Verwaltung 
fü~:: Finanzen erlassenen Richtlinien. 

(3) Der Verzicht auf die Geltendmachung eines Renten
anspruchs oder auf eine zuerkannte Rente schließt deren 
Anrechung auf die Versorgungsbezüge nicht aus. 

§ 9 

(l) Ein Beamter auf Lebenszeit, der auf seinen Antrag 
entlassen wird, erhält auf Antrag eine Abfindung. 

(2) Die Abfindung beträgt nach vollendeter 
zwei- oder dreijähriger Dienstzeit das Zweifache, 
vier- und fünfjähriger Dienstzeit das Dreifache. 
sechsjähriger Dienstzeit das Vierfache, 
siebenjähriger Dienstzeit das Fünffache, 
achtjähriger Dienstzeit das Sechsfache, 
neunjähriger Dienstzeit das Siebenfache, 
zehnjähriger Dienstzeit das Achtfache, 
elfjähriger Dienstzeit das Neunfache, 
zwölfjähriger Dienstzeit das Zehnfache, 
dreizehnjähriger Dienstzeit das Elffache, 
vierzehn- oder mehrjähriger Dienstzeit das Zwölffache 

der Dienstbezüge des letzten Monats, höchstens jedoch den 
zwölffachen Monatsbetrag aus der Endstufe der Besoldungs
gruppe A 1 a. ~ 

(3) Durch die Abfindung werden alle sonstigen Versor
gungsansprüche abgegolten. Eine Nachentrichtung von Bei
trägen zur Rentenversicherung unterbleibt.· · 

(4) Als Dienstzeit gilt die Zeit, die der Beamte nach Voll
endung des siebzehnten Lebensjahres im Dienste des Reichs, 
der zonalen Verwaltungen, der Verwaltung des Vereinigten 
Wirtschaftsgebietes, der Länder oder sonstiger Körperschaf
ten, Anstalten und Stiftungen des öffentlichen Rechts als 
Beamter, Angestellter oder Arbeiter zurückgelegt hat, so
weit sie nicht bereits durch Gewährung einer anderen Ab
findung oder eines Ruhegehalts abgegolten ist. Die Zeit 
einer ehrenamtlichen Tätigkeit und die Zeit in einem Amt, 
das die Arbeitskraft des Beamten nur nebenbei beanS'prucht, 
bleibt unberücksichtigt. 

(5) Die Abfindung wird nicht gewährt, 
1. wenn der Beamte seine Entlassung beantragt hat, weil 

ihm ein gerichtliches Strafverfahren oder eine Dienst
strafmaßnahme drohte, 

2. wenn im unmittelbaren Anschluß an die Entlassung 
ein neues Beam.tenverhältnis begründet wird. 

(6) Die Abfindung ist beim. Ausscheiden in einer Summe 
zu zahlen. 

(7) Der verheiratete weibliche Beamte kann beantragen, 
daß ihm die Abfindung in Form einer Rente gewährt wird. 
Für die Gewährung dieser Abfindungsrente gilt folgendes: 

1. Die Zusicherung der Abfindungsrente ist vor del' Ent
lassung schriftlich zu beantragen und von der fi.ii· die 
Entlassung zuständigen Behörde schriftlich zu. bestä
tigen. 

2. Die Abfindungsrente wird auf Antrag gewährt, nach
dem festgestellt ist, daß die Berechtigte nach amts
ärztlichem Gutachten dauernd arbeitsunfähig im 
Sinne der Reichsversicherungsordnung ist und daß 
die für den angemessenen Lebensunterhalt erforder
lichen· Mittel nicht vorhanden sind. 

3. Die Abfindungsrente wird in Höhe des Ruhegehalts 
gewährt, das der weibliche Beamte erhalten haben 
würde, wenn er im Zeitpunkt seiner Entlassung in 
den Ruhestand versetzt worden wäre. 
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2. Beamte auf' Probe und auf Kündigung. 

§ 10 

(1) Beamte auf Probe oder auf Kündigung sind in der 
Rentenversicherung versicherungspflichtig, soweit sie als 
Angestellte versicherungspflichtig wären; im übrigen unter
liegen sie nicht der Sozialversicherung. 

(?.) Die Beiträge zur Rentenversicherung und zu Zusatz
versorgungseinrichtungen werden von der Verwaltung ge
tragen. 

§ 11 
Werden einem Beamten- auf Probe oder auf Kündigung 

oder seinen Hinterbliebenen Versorgungsbezüge gewährt, ~o 
finden die Vorscbdften des § 8 entsprechende Anwendung. 

§ 12 

(1) Ein Beamter auf Probe oder auf Kündigung, der nach 
§ 67 des Gesetzes Nr. 15 der Militärregierungen entlassen 
wird, enthält als Uebergangsgeld die Bezüge des letzten 
Monats nach vollendeter 

einjähriger Dienstzeit für einen Monat, 
dreijähriger Dienstzeit für zwei Monate, 
fünfjähriger Dienstzeit für drei Monate, 
achtjähriger Dienstzeit für vier Monate, 
zehnjähriger Dienstzeit für fünf Monate, 

zwölf- oder mehrjähriger Dienstzeit für sechs Monate. 

(2) Als Dienstzeit gilt die Zeit, die der Beamte nach Voll
endung des siebzehnten Lebensjahres im Dienste des Reichs, 
der zonalen Verwaltungen, der Verwaltung des Vereinigten 
Wirtschaftsgebietes, der Länder oder sonstiger Körperschaf
ten, Anstalten und Stiftungen des öffentlichen Rechts als 
Beamter, Angestellter oder Arbeiter zurückgelegt hat, so
weit sie nicht bereits durch Gewährung eines Uebergangs
geldes, einer Abfindung, eines Unterhaltsbeitrages oder 
eines Ruhegehaltes abgegolten ist. Die Zeit einer ehrenamt
lichen Tätigkeit und die Zeit in einem Amt, das die Arbeits
kraft des Beamten nur nebenbei beansprucht, bleibt unbe
rücksichtigt. 

(3) Das Uebergangsgeld wird nicht gewährt, 

1. wenn der Beamte aus einem wichtigen Grunde, den 
er zu vertreten hat, entlassen wird, 

2. wenn im unmittelbaren Anschluß an die Entlassung 
ein neues Beschäftigungsverhältnis begründet wird, 

3. wenn ein Unterhaltsbeitrag gewährt wird. 

(4) Das Uebergangsgeld wird in Monatsbeträgen für die 
der Entlassung folgende Zeit wie die Dienstbezüge gezahlt. 
Es ist längstens bis zum Ende des Monats zu zahlen, in 
dem das fünfundsechzigste Lebensjahr vollendet wird. Beim 
Tode des Em•pfängers ist der noch nicht ausgezahlte Betrag 
den von der obersten Dienstbehörde zu bestimmenden 
Hinterbliebenen in einer Summe zu zahlen. 

(5) Hat der Entlassene während der Bezugszeit für das 
Uebergangsgeld ein neues Beschäftigungsverhältnis begrün
det, so entfällt für dessen Dauer die Zahlung des Ueber
gangsgeldes. 

(6) Leistungen aus der Rentenversicherung und aus Zu
satzversorgungseinrichtungen sowie Versorgungsbezüge, die 
für den gleichen Zeitraum gewährt werden, für den Ueber
gangsgeld zusteht, sind, soweit sie nicht auf freiwilligen 
Beiträgen beruhea, auf das Uebergangsgeld anzu~·echnen. 

(7) Die Zahlung des Uebergangsgeldes ist auf die Berech
nung der ruhegehaltfähigen Dienstzeit ohne Einfluß. 

(8) Erhält der Entlassene kein Uebergangsgeld oder ist er 
bei Ablauf der Zeit, für die ihm nach Absatz 1 Uebergangs
geld zusteht, noch unverschuldet arbeitslos, so wird ihm 
eine Uebergangsbeihilfe in Höhe der Leistungen nach den 
Vorschriften des Gesetzes über Arbeitslosenvermittlung und 
Arbeitslosenversicherung gewährt, und zwar für die Zeit
räume, für die diese Leistungen vorgesehen sind. Die Zeit 
des Bezuges von Uebergangsgeld ist auf diese Zeiträume 
anzurechnen. 

(9) Soweit Entlassung:::n aus dienstlichen Erfordernissen 
notwendig werden, sollen davon heimatverdrängte Verwal
tungsangehörige verschont bleiben, sofern die im Verhältnis 
zur Bevölkerung ermittelte Anteilsziffer von heimatver
drängten Verwaltungsangehörigen noch nicht erreicht wird. 

§ 13 

(1) Als ruhegehaltsfähige Dienstbezüge gelten für die 
nach § 61 des Gesetzes Nr. 15 der Militärregierungen in den 
Ruhestand versetzten Beamten auf Kündigung ohne Dienst
bezüge (§ 4) die Unterhaltszuschüsse. Beim Vorliegen ehes 
Dienstunfalles ist § 14 Abs. 1 Ziffer 2 anzuwenden. 

{2) Die Hinterbliebenen eines Beamten auf Kündigung 
ohne Dienstbezüge (§ 4) erhalten als Sterbegeld den dem 
Verstorbenen zuletzt gewährten Unterhaltszuschuß. 

3. Gemeinsame Vorschriften. 
§ 14 

(1) Die ruhegehaltsfähigen Dienstbezüge bemessen sich 
für einen durch Dienstunfall Verletzten, der 

1. als Beamter ein aufsteigendes Gehalt bezogen hat: 
nach dem Durchschnittssatz aus der bei der Beendi.
gung des Dienstverhältnisses erreichten und bei der 
bis zur Vollendung des fünfundsechzigsten Lebens
jahres erreichbar gewesenen Dienstaltersstufe seiner 
Besoldungsgruppe, 

2. als Beamter auf Kündigung keine Dienstbezüge erhal
ten hat(§ 4): 
na.ch dem Anfangsgrundgehalt der Eingangsgruppe 
semer Laufbahn. 

(2) Befindet sich der in Abs. 1 Ziff. 1 bezeichnete Beamte 
no~h nicht im Anfangsgrundgehalt (§ 3), so ist von diesem 
be1 der Berechnung des Durchschnittssatzes auszugehen. 

(3) Deckt sich der errechnete Durchschnittssatz nicht mit 
einer Dienstaltersstufe, so richtet sich der Wohnungsgeld
zuschuß nach der nächsthöheren Dienstaltersstufe. 

§ 15 

(1). Wird ein Beamter auf Probe oder auf Kündigung, 
der mch:t nach § 61 des Gesetzes Nr. 15 dar Militärregie
rungen m den Ruhestand zu versetzen ist wegen Dienst
unfähigkeit oder Erreichung der Altersgre~ze entlassen so 
k~nn ihm .. auf Zeit oder Jebenslänglich ein UnterhaUsbeitrag 
b1s zur Hohe des gesetzheben Ruhegehalts bewilligt werden. 
Falls der Beamte das siebenundzwanzigste Lebensjahr noch 
nicht vollendet hat, kann ihm ein Unterhaltsbeitrag auf Zeit 
bewilligt werden, der fünfundzwanzig vom Hundert der 
ruhegehaltsfähigen Dienstbezüge nicht übersteigen darf. 

(2) ~inem Beamten auf Lebenszeit, d.er wegen mangeln
der Le1stung nach § 66 des Gesetzes Nr. 15 der Militärregie
r~mgen entlassen wird, kann auf Zeit oder lebenslänglich 
em Unterhaltsbeitrag bis zu fünfundsiebzig vom Hundert 
des gesetzlichen Ruhegehalts bewilligt werden. 

(3) Der Witwe und den Kindern eines Beamten, dem 
nach Abs. 1 oder 2 ein Unterhaltsbeitrag bewilligt worden 
ist oder hätte bewilligt werden können, kann Witwen- und 
Waisengeld bis zur gesetzlichen Höhe als Unterhaltsbeitrag 
auf Zeit oder lebenslänglich bewilligt werden. 

(4) Die Entscheidung nach den Abs. 1 bis 3 trifft die 
oberste Dienstbehörde nach den vom Personalamt im Ein
vernehmen mit der Verwaltung für Finanzen erlassenen 
Richtlinien. 

§ 16 

Die §§ 10 bis 15 dieses Gesetzes und der § 61 des Gesetzes 
Nr. 15 der Militärregierungen finden auf Beamte auf Kün
digung, die ein Amt bekleiden, das ihre Arbeitskraft nur 
nebenbei beansprucht, keine Anwendung. 

§ 17 

Zusicherungen in den Dienstverträgen nach § 8 des 
Uebergangsgesetzes über die Rechtsstellung der Verwal
tungsangehörigen des Vereinigten Wirtschaftsgebietes vom 
23. Juni 1948 (WiGB!. S. 54) bleiben unberührt. 

§ 18 

Die versorgungsrechtlichen Vorschriften des Deutschen 
Beamtengesetzes in seiner ursprünglichen Fassung, die 
nicht nationalsozialistischen Inhalts sind, sowie die Zweite 
und Dritte Verordnung zur Sicherung der Währung und der 
öffentlichen Finanzen vom 20. Oktober 1948 und 16. März 
1949 (WiGBl. 1948 S. 111, 1949 S. 24) bleiben in Kraft, so
weit sie mit den Bestimmungen dieses Gesetzes nicht in 
Widerspruch stehen. 
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III. Abschnitt: Sonstige Vorschriften Anlage zu § 5 Abs, 1 
Vergleichbare Gruppen 

§ HJ 

Zur Wiedergutmachung nationalsozialistischen Unrechts 
ist das Besoldungsdienstalter sowie die ruhegehaltsfähige 
Dienstzeit in dem der Benachteiligung entsprechenden Um
fange zu verbessern. Die Entscheidung trifft die oberste 
Dienstbehörde im Einvernehmen mit dem Personalamt. 

§ 20 

(1) Beamte, Wartestandsbeamte und Ruhestandsbeamte 
werden in ihren Bezügen insoweit gekürzt, als sie in der 
Zeit vom 30. Januar 1933 bis 8. Mai 1945 durch Anstellung, 
Beförderung oder Besserstellung in ihren Bezügen eine 
gegenüber anderen vergleichbaren Beamten sachlich nicht 
gerechtfertigte Bevorzugung aus politischen Gründen er
fahren haben. 

(2) Die Versorgungsbezüge der Hinterbliebenen von Be
amten die zu Lebzeiten von der Vorschrift des Abs. 1 
betroffen wären, werden entsprechend gekürzt. 

(3) Die Entscheidung trifft die oberste Dienstbehörde im 
Einvernehmen mit dem PersonalamL 

§ 21 
Die zur Durchführung dieses Gesetzes erforderlichen 

Bestimmungen erläßt das Personalamt mit Zustimmung des 
Verwaltungsrates. 

§ 22 
Dieses Gesetz tritt mit Wirkung vom 1. J·uli 1949 in Kraft. 

Das vorstehende Gesetz wird hiermit verkündet, nach
dem der Wirtschaftsrat den Einspruch des Länderrates 
zurückgewiesen hat. 

Frankfurt am Main, den 22. August 1949. 

Der Präsident des Wirtschaftsrates 

Dr. Erich Köhler 
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GESETZ 
iiber die Beltamllnng det· Vel'folgten des Nationalsozialismus in det• Sozialvet•sicherung. 

Vom "22. August 1949. 

Der Wirtschaftsrat hat das folgende Gesetz beschlossen: 

§ 1 
(1) Verfolgte des Nationalsozialismus im Sinne dieses 

Gesetzes - nachstehend als Verfolgte bezeichnet - sind 
1. Versicherte, die nachweislich unter der nationalsozia

listischen Gewaltherrschaft in der Zeit vom 30. Januar 
1933 bis 8. Mai 1945 wegen ihrer politischen Haltung, 
ihres Glaubens, ihrer Weltanschauung oder ihrer Rasse 
.in Haft genommen wurden oder ihr Arbeitsverhältnis 
aufgeben müßten, ohne in ein gleichwertiges Arbeits
verhältnis eingestellt zu werden, oder in das Ausland 
geflüchtet sind, 

2. Versicherte, die nachweislich in der Zeit vom 30 .. Januar 
1933 bis 8. Mai 1945 durch Maßnahmen 
a) einer Dienststelle des Reiches, eines deutschen Lan

des oder einer sonstigen Körperschaft oder Anstalt 
des öffentlichen Rechts oder 

b) einer Dienststelle oder eines Amtsträgers der NSDAP 
sowie einer ihrer Gliederungen oder angeschlossenen 
Verbände 

aus den in Nr. 1 bezeichneten Gründen dauernde Ge
brechen erworben oder den Tod erlitten haben, 

3. die Hinterbliebenen der unter Nr. 1 und 2 genannten 
Personen. 
('2) Als Versicherte im Sinne des Absatzes 1 gelten auch 

Personen, die in die deutsche Sozialversicherung überführt 
worden sind. 

(3) Als Haft im · Sinne dieses Gesetzes gelten Inhaft
nahme durch die Polizei oder durch in Absatz 1 Ziffer 2 
Buchstabe b) bezeichnete Stellen oder Personen. 

§ 2 
In der Krankenversicherung dürfen bei einem Ver

sicherten der im § 1 Abs. 1 Nr. 1 bezeichneten Art, in ent
sprechender Anwendung des § 209 a Abs. 1 der Reichsvcr
sicherungsordnung, die Zeiten seiner Haft., die durch die 
erzwungene Aufgabe des Arbeitsverältnisses hervorgeru
fene Arbeitslosigkeit und des Auslandsaufenthaltes nicht 
zu seinem Nachteil berücksichtigt werden, soweit der Er
werb eines Rechts aus der Krankenversicherung von der 
Zurücklegung einer Wartezeit oder davon abhängt, daß 
eine Versicherung von bestimm.ter Dauer innerhalb eines 
gleichfalls bestiinmten Zeitraums bestanden hat. Dies gilt 
auch fiit• die Zeit einer Arbeitslosigkeit bis zu drei Monaten, 
die sich unmittelbar an die genannten Zeiten anschließt. 

§ 3 
(1) In den Rentenversicherungen gellen bei den Ver

folgten die Zeiten der Haft, der durch die erzwunge"ne Auf-
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gabe des Arbeitsverhältnisses hervorgerufenen Arbeits
losigkeit und des Auslandsaufenthaltes als Ersatzzeiten für 
Wartezeit und Anwartschaft. 

(2) Ist ein Verfolgter infolge der im § 1 Abs. I Nr. 2 
genannten Maßnahmen invalide oder berufsunfähig gewor
den oder gestorben, so gilt die Wartezeit in den Renten
versicherüngen als erfüllt. 

(3) Als Wartezeit im Sinne von Abs. 1 gelten auch' die 
im § 9 der Verordnung über die Neuregelung der Renten
versicherung im Bergbau vom 4. Oktober 1942 (RGBI. I 
S. 569) für die Gewährung des Knappschaftssoldes vor
geschriebenen Versicherungszeiten von dreihundert und 
einhundertundachtzig Beitragsmonaten, letztere jedoch nur, 
wenn unmittelbar vor den anzurechnenden Zeiten wesent
lich bergmännische Arbeiten verrichtet wurden. 

§ 4 
(1) Für die im § 3 Abs. 1 bezeichneten Ersatzzeiten 

werden Steigerungsbeträge nach den Vorschriften der 
Rentenversicherungen gewährt, wenn die Versicherung 
vorher bestanden hat. Die Steigerungsbetrüge werden aus 
dem Versicherungszweig geleistet, zu dem der letzte Beitrag 
vor den genannten Ersatzzeiten entrichtet wurde. Hat ein 
Versicherter unmittelbar vorher mehreren Versicherungs
zweigen gleichzeitig angehört, so wird der Steigerungs
betrag nur aus dem Versicherungszweig gewährt, in dem 
er am höchsten ist. 

(2) Sind für die genannten Ersatzzeiten freiwillige Bei
träge entrichtet, so werden für sie Steigerungsbeträge neben 
denen nach Abs. 1 gewährt. 

(3) Die Höhe der nach Abs. 1 zu gewiihrenden Steige
rungsbetrüge richtet sich nach der Klasse, zu der der letzte 
Beitrag vor den genannten Ersatzzeiten enh ichtel worden 
ist, oder, falls der letzte Beitrag nicht nach Klassen ent
richtet wurde, nach dem letzten, vorher bescheinigten 
Arbeitsverdienst, mindestens jedoch nach den Sätzen der 
vierten Beitragsklasse oder der Gehaltsklasse D. Auf An
trag des Berechtigten ist statt dessen für die Berechnung 
des Steigerungsbetrages ein Beitrag oder ein Arbeitsver
dienst zugrunde zu legen, der dem Durchschnitt der letzten 
drei Monate VOl' den genannten Ersatzzeiten entspricht, 
wenn diese Berechnung günstiger ist. 

(4) Macht der Versicherte glaubhaft, daß er während 
der Ersatzzeiten einen höheren Arbeitsverdienst ah; den 
nach Abs. 1 und 3 anzurechnenden gehabt hätte, so sind 
die Steigerungsbetrüge nach dem höheren Arbeitsverdienst 
zu berechnen. 

(5) Hat ein Verfolgter aus den im § 1 Abs. 1 Nr. l 
genannten Grünelen ein anderes Arbeitsverhältnis eingehen 
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müssen, durch das seine Rente geringer geworden ist als 
sie beim Weiterbestehen seines letzten Arbeitsverhältnisses 
vor dessen Wechsel gewesen wäre, so ist ihm auf Antrag 
der Unterschiedsbetrag zu gewähren. Abs. 4 ist entspre
chend anzuwenden. 

(6) Verfolgte, bei denen die Versicherung vor den im 
§ 3 Abs. 1 bezeichneten Zeiten nicht bestanden hat und 
die bis zur Verkündung dieses Gesetzes eine die Renten
versicherungspflicht begründende Beschäftigung aufgenom
men haben, erhalten für die genannten Zeiten ebenfalls 
Steigerungsbeträge nach den Vorschriften der Rentenver
si~herungen, und zwar nach den Sätzen der vierten Bei
tragsklasse oder der Gehaltsklasse D. Diese Steigerungs
beträge werden nicht für Zeiten gewährt, die vor der Voll
endung des fünfzehnten Lebensjahres liegen. 

(7) Die Steigerungsbeträge nach den vorstehenden Vor
schriften werden nicht gewährt, wenn die im § 3 Abs. l 
bezeichneten Ersatzzeiten bereits bei der Bemessung 
beamtenrechtlicher Versorgungsgebührnisse angemessen be
rücksichtigt sind. 

§ 5 
In den Füllen des § 3 Abs. 2 beginnt die Rente, ab

weichend von § 1286 der Reichsversicherungsordnung, mit 
dem Ablauf des Monats, in dem der Versicherungsfall 
eingetreten ist. Dies gilt jedoch nur, wenn die Rente inner
halb von 6 Monaten nach Inkrafttreten dieses Gesetzes 
beantragt wird. 

§ 6 

Soweit Verfolgten die ihnen nach den Vorschriften der 
Unfallversicherung, der Rentenversicherungen oder des 
Versorgungsrechts zustehenden Renten auf Grund der im 
§ 1 Abs. 1 Nr. 2 bezeichneten Maßnahmen vorenthalten 
wurden, sind diese Renten, soweit sie noch nicht gewährt 
worden sind, auf Antrag nachzuzahlen. Entgegenstehende 
Vorschriften sind nicht mehr anzuvvenden. Bei Renten der 
Sozialversicherung sind die Nachzahlungen von den zustän
digen Versicherungsträgern, bei Versorgungsrenten von den 
nunmehr für die Renten an Kriegsbeschädigte und Kriegs..: 
hinterbliebene zuständigen Versicherungsanstalten zu lei
sten; nachzuzahlende Versorgungsrenten werden den Ver
sicherungsanstalten in gleicher Weise aus öffentlichen 
Mitteln erstattet wie die sonstigen Renten an Kriegsbeschä
digte und Kriegshinterbliebene. Die Nachzahlung erfolgt 
nach den beim Inkrafttreten dieses Gesetzes maßgebenden 
Rechtsvorschriften unter Berücksichtigung der Währungs
vorschriften. 

§ 7 
Die den Trägern der Sozialversicherung aus den Vor

schriften dieses Gesetzes entst.ehenden lVIE·hraufwendungen 

werden ihnen aus Mitteln des Landes erstattet, in welchem 
der Versicherungsträger seinen Sitz hat. 

§ 8 

Hat ein Verfolgter aus den im § 1 Abs. 1 Nr. 1 genann
ten Gründen ein anderes At~beitsverhältnis eingehen müssen 
und während dieser neuen Beschäftigung einen Arbeits
unfall erlitten, so ist der Berech,nung der Rente auf Antrag 
das Einkommen zugrunde zu legen .. das der Verfolgte im 
letzten Jahr vor dem Wechsel der Beschäftigung erzielt 
hat, wenn es für den Verfolgten günstiger ist. 

§ 9 
Die zur Durchführung dieses Gesetzes erforderlichen 

Vorschriften werden von den Landesregierungen oder den 
von ihnen bezeichneten Stellen erlassen. Diese sollen die 
Durchführungsvorschriften einander angleichen und ins
besondere das Nähere über die alsbaldige Feststellung der 
Unterlagen zur Durchführung der §§ 3 und 4 bestimmen. 

§ 10 
(1) Dieses Gesetz tritt mit Beginn des Monats in Kraft, 

der auf den Monat folgt, in dem dieses Gesetz verkündet 
wird. Es gilt auch für bereits vor diesem Zeitpunkt fest
gestellte Renten. Mit dem gleichen Zeitpunkt treten für 
den Bereich der britischen Zone 
a) die Sozialversicherungsanordnung Nr. 24 vom 22. Okto

ber 1947 (Arbeitsblatt f. d. brit. Zone 1947 Nr. 11 S. 394), 
b) der Erlaß des Präsidenten des Zentralamts für Arbeit 

vom 15. Juli 1947 (Arbeitsblatt f. d. brit. Zone 1947 Nr. 9 
s. 306) 

außer Kraft. 
(2) Soweit in Landesge.setzen zur Wiedergutmachung 

nationalsozialistischen Unrechts oder zur Entschädigung 
von Verfolgten der nationalsozialistischen Gewaltherrschaft 
Vorschriften über die Behandlung der Verfolgten in der 
Sozialversicherung enthalten sind, treten diese Vo1·schriften 

. mit dem Inkrafttreten dieses Gesetzes außer Kraft. 

Das vorstehende Gesetz ·wird nach Zustimmung des 
Länderrates hiermit verkündet. 

Frankfurt am Main, den 22. August 1949. 

Der Präsident des Wirtschaftsrates 
Dr. Erich Köhler 

GESETZ 
z \11' 

Ergänzung des Geset.zes betreffend die Ennöglichung dm· Ratlitalk•·editbeschaffung fiil• lamlwil'tschaftliche Pächter. 

Vom 18. August 1949. 

Der Wirtschaftsrat hat das folgende Gesetz beschlossen: 

§ 1 

(1) Die Vorschriften der §§ 17 bis 21 des Gesetzes, be
treffend die Ermöglichung der Kapitalkreditbeschaffung 
für landwirtschaftliche Pächter, vom 9. Juli 1926 (R.GBI. I 
S. 399, 412) in der Fassung des Kapitels XIV der Verordnung 
des Reichspräsidenten über Maßnahmen auf dem Gebiete 
der Finanzen, der Wirtschaft und der Rechtspflege vom 
18. März 1933 (R.GBI. I S. 109, 121) und der Verordnung über 
die Verlängerung der Geltungsdauer des Gesetzes, betref
fend die Ermöglichung der Kapitalkreditbeschaffung für 
landwirtschaftliche Pächter, vom 20. Dezember 1943 (RGBL I 
S. 681) finden bis auf weiteres mit der Maßgabe Anwen
dung, daß die Aufgaben und Befugnisse des Pachtkredit
ausschusses von der für die Bankenaufsicht zuständigen 
Obersten Landesbehörde im Einvernehmen mit der Obersten 
Landwirtschaftsbehörde wahrgenommen werden. Vor der 
Zulassung eines Kreditinstituts ist der nach Absatz 2 zu 
bildende Ausschuß zu hören. Die Zulassung gilt für den 
Bereich des Vereinigten Wirtschaftsgebietes. 

(2) Der Ausschuß nach Absatz 1 Satz 2 .besteht aus neun 
Mitgliedern, von denen drei vom Verwaltungsrat des Ver
einigten Wirtschaftsgebietes berufen werden, die mit den 

Fragen des Pachtrechts und des Pachtkreditwesens vertraut 
sind und weder Pächter noch Verpächter sein dürfen. Zwei 
Mitglieder werden vom Länderrat des Vereinigten Wirt
schaftsgebietes und vier auf Vorschlag der Bauernverbände 
vom Direktor der Verwaltung für Ernährung, Landwirt
schaft und Forsten berufen, und zwar je zur Hälfte Vel'
pächter und Pächter. Der Ausschuß wird erstmalig vom 
Direktor der Verwaltung für Ernährung, Landwirtschaft 
und Forsten einberufen. Er wählt seinen Vorsitzenden und 
gibt sich eine Geschäftsordnung, die der Genehmigung des 
Verwaltungsrats des Vereinigten Wirtschaftsgebietes bedarf. 

§ 2 
Dieses Gesetz tritt am Tage nach seiner Verkündung in 

Kraft und am 31. Dezember 1950 außer Kraft. 

Das, vorstehende Gesetz wird nach Zustimmung des 
Länderrates hiermit verkündet. 

Frankfurt am Main, den 18. August 1949. 

Der Präsident des Wirtschaftsrates 
Dr. Erich K ö h 1 e r 
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')• 
GESETZ 

über Lohnstatistik. 

Vom 22. August 1949. 

Der Wirtschaftsrat hat das folgende Gesetz beschlossen: 

§ 1 
Zur Feststellung von Lohn- und Gehaltsverhältnissen 

und von sonstigen Arbeitsbedingungen der Arbeitnehmer 
sowie der in Heimarbeit Beschäftigten und anderer arbeit
nehmerähnlicher Personen sind vom Statistischen Amt 
des Vereinigten Wirtschaftsgebietes und den statistischen 
Landesämtem statistische Erhebungen durchzuführen. 

§ 2 
Der Direktor der Verwaltung für Arbeit bestimmt Zeit

punkt, Art und Umfang der Statistik unter MitwiTkung 
der Obersten Arbeitsbehörden der Länder sowie der Spitzen
organisationen der Gewerkschaften und der Vereinigungen 
der Arbeitgeber im Benehmen mit dem Statistischen Amt 
des Vereinigten Wirtschaftsgebietes. 

§ 3 
(1) Die Befragten sind zur ordnungsgemäßen Ausfüllung 

und fristgemäßen Uebersendung der Erhebungspapiere 
sowie zur Beantwortung von mit der Erhebung zusammen-
h~ingenden Fragen verpflichtet · 

(2) Die Richtigkeit und Vollständigkeit der Angaben 
sind durch Unterschrift der Befragten und des Betriebs
rates zu bestätigen. Die Befragten haben den die Statistik 
durchführenden Stellen auf Verlangen die zur Nachprüfung 
ihrer Angaben erforderlichen Unterlagen vorzulegen. 

(3) Ein Anspruch auf Erstattung der den Befragten 
durch die Mitwirkung an diesen Erhebungen entstehenden 
Kosten besteht nicht. 

§ 4 
Die Verwaltung des Vereinigten Wirtschaftsgebietes und 

die Länder tragen die K6sten der bei ihnen jeweils anfal
lenden Arbeiten. 

§ 5 
Ueber die durch die Erhebungen gewonnene Kenntnis 

der Verhältnisse in den einzelnen Betrieben und der ein-

zeinen Personen ist Verschwiegenheit zu wahren. Die Er
gebnisse der Erhebungen dürfen nur zu statistischen Zwek
ken benutzt werden. 

§ 6 
(1) Mit Geldstrafe bis zu eintansend Deutsche Mark wird 

bestraft, wer den ihm nach § 3 dieses Gesetzes obliegenden 
Verpflichtungen nicht oder nicht fristgemliß nachkommt 
oder die erforderlichen Angaben wahrheitswidrig oder 
unvollständig macht oder andere veranlaßt, wahrheits
widrige oder unvollständige Angaben zu machen. 

(~) Die Strafvetfolgung tritt nur auf Antrag des Leiters 
des Statistischen Amtes des Vereinigten Wirtschaftsgebietes 
oder des Leiters des statistischen Landesamtes ein. Der 
Antrag kann zurückgenommen werden. 

§ 7 
(1) Dieses Gesetz tritt am Tage nach seiner Verkündung 

in Kraft. 
(2) Mit dem Tage des Inkrafttretens dieses Gesetzes 

treten für das Vereinigte Wirtschaftsgebiet das Gesetz be
treffend Lohnstatistik vom 27. Juli 1922 (RGBl. I S, 656) 
und die Verordnung zur Ausführung des Gesetzes betref
fend Lohnstatistik vom 8. Auge~st 1938 (RGBl. I S. 1013) 
außer Kraft. 

Das vorstehende Gesetz wird hiermit verkündet. nach
dem der Wirtschaftsrat die Abiindenmg des Llinclcrrutes 
abgelehnt hat. 

Frankfurt am Main, den 22. August 1949. 

Der Pdisident des Wirtschaftsrates 

Dr. Erich K ö h I e r 

GESETZ 
zur 

Regelung der Besteuerung des KleiniJflanzcrtabaks im Emtejahr 1949. 

Vom 22. August 194.9. 

Der Wirtschaftsrat hat das folgende Gesetz beschlossen: 

§ 1 

Tabakpflanzer, die Tabak auf einer Grundfläche von 
nicht mehr als 50 qm anbauen, nicht mehr als 200 Pflanzen 
setzen und den Ernteertrag ausschließlich für den eigenen 
Hausbedarf verwenden (Tabakkleinpflanzer). entrichten 
eine Pflanzensteuer nach folgenden Sätzen: 

bis zu 100 Pflanzen . . . . . . . . . . . . . . 0 DM 
von 101-150 Pflanzen , , . . . . . . . . 6 DM 
von 151--200 Pflanzen 12 DM 

§ 2 

Der Direktor der Verwaltung für Finanzen des Vereinig
ten Wirtschaftsgebietes trifft die näheren Bestimmungen. Er 
kann insbesondere die Zeitpunkte der Entstehung und der 
Fälligkeit der Steuerschuld festlegen, Er kann weiter die 
Lohnverarbeitung und den Umtausch von Kleinpflanzer
rohtabak in Fertigerzeugnisse bei angemeldeten Herstellern 
oder bei von Herstellern beauftragten, zollamtlich angemel
deten Sammelstellen zulassen und die Lohnverarbeitung 
und den Umtausch davon abhängig machen, daß der Tabak
kleinpflanzer den Anbau bei der zuständigen Meldest~lle 
bis zu einem bestimmten Termin angemeldet hat. Er kann 
ferner anordnen, daß die im Lohn hergestellten oder die 
eingetauschten Fertigerzeugnisse zu ennäßigten K!leinver
kaufspreisen und ermäßigten Steuersätzen abgegeben 
werden. 

§ 3 
Zuwiderhandlungen gegen die Bestimmungen dieses Ge

setzes und die dazu ergehenden Ausführungsbestimmungen 
werden nach den Vorschriften der Reichsabgabenordnung 
bestraft. 

§ 4 
(1) Dieses Gesetz tritt mit Wirkung vom 1. Juni 1949 in 

Kraft. Gleichzeitig treten § 2 des Artikels VII (Tabak
steuer) des Anhangs zum Gesetz Nr, 64 zur vorläufigen 
Neuordnung von Steuern vom 22. Juni 1948 (Beilage Nt\ 4 
zum Gesetz- und Verordnungsblatt des Wirtschaftsrates) und 
§ 68 Absatz 1 Ziffer 1 des Tabaksteuergesetzes vom 4. April 
1939 außer Kraft. 

(2) Dieses Gesetz tritt am 30. Juni 1950 außer Kraft. 

Das vorstehende Gesetz wird hierl1lit verkündet. nach-, 
dem der Wirtschaftsrat die Abänderungen des Liinclerrate~ 
zurückgewiesen hat. 

Frankfurt am Main, den 22, August 1949. 

Der Präsident des Wirtschartsrates 

Dr. Erich Köhler 
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BEKANNTMACHUNG 

der neucn Fassung der Einkommensteuergesetzes. 

Vom 10. August 1949. 

Auf Grund des Artikels XII des Anhangs zum Gesetz 
Nr. 64 zur vorläufigen Neuordnung von Steuern vom 22. 
Juni 1948 (Beilage Nr. 4 zum Gesetz- und Verordnungsblatt 
des Wirtschaftrates des Vereinigten Wirtschaftsgebietes 
Nr. 14 vom 26. Juli 1948) wird nachstehend der Wortlaut 
des Einkommensteuergesetzes in der nunmehr geltenden 
Fassung bekannt gegeben. 

Bad Homburg v. d H., den 10. August 1949. 

Der Direktor 
der Verwaltung für Finanzen 

des Vereinigten Wirtschaftsgebietes 

Hartmann 

Jt~inkommensteuergesetz in der Fasstmg vom 10. August 1949 
(EStG 19,19). 

I. Steuerpflicht 

§ 1 
{1) Natürliche Personen, die im Inland einen Wohnsitz 

oder ihren ·gewöhnlichen Aufenthalt haben, sind unbe
·schränkt einkommensteuerpflichtig. Die unbeschränkte 
Einkommensteuerpflicht erstreckt sich· auf ·Sätntliche Ein
künfte. 

(2) Natürliche Personen, die im T"h•nd weder einen Wohn
sitz noch ihren gewöhnlichen Au.-..4thalt haben, sind be
schränkt einkommensteuerpflichtig mit inländischen Ein
künften im Sinn des § 49. 

11. Einkommen 
1. Elnlmnitsarlen, Einkünfte; Einkommen 

§ 2 

(1) Die Einkommensteuer .bemißt sich nach dem Einkom
men, das der Steuerpflichtige innerhalb eines Kalenderjah
l'es bezogen hat. 

(2) Einkommen ist der Gesamtbe1rag der Einkünfte aus 
den im Absatz 3 bezeichneten Einkunftsarten nach Aus
gleich mit Verlusten, die sich aus einzelnen Einkmiftsarten 
ergeben, und nach Abzug der Sonderausgaben (§ 10). 

(3) Der Einkommensteuet• unterliegen nur: 
1. Einkünfte aus Land- und Forstwirtschaft, 
2. Einkünfte aus Gewerbebetrieb, . 
3. Einkünfte aus selbständiger Arbeit, 
4. Einkünfte aus nichtselbständiger Arbeit, 
5. Einkünfte aus Kapitalvermögen, 
6. Einkünfte aus Vermietung und Verpachtung, 
7. sonstige Einkünfte im Sinn des § 22. 
Zu welcher Einkunftsart die Einkünfte im einzelnen Fall 
gehören, bestimmt sich nach den §§ 13 bis 24. 

· (4) Einkünfte im Sinn des Absatzes 3 sind: 
!. bei Land- und Forstwirtschaft, Gewerbebelrieb und 

selbsWndiger Arbeit der Gewinn (§§ 4 bis 7e und 9a), 
2 bei den anderen Einlwnftsarten der Überschuß der Ein

nahmen übet• die Werbungskosten (§§ 8 und 9). 
(5) Bei Land- und Forstwirten und bei Gewerbetreiben

den, deren Firma im Handelsregister ~ingett·agen ist und . 
die Bücher nach den Vorschriften des Handelsgesetzbuches 
ordnungsmäßig führen, ist der Gewinn aus Land- und 
.F'()rstwirtschaft oder . aus Gewerbebetrieb bei Ermittlung 
'des .Einkommens ;füt· das Kalenderjahr zu berücksichtigen, 
i11 dem das Wirtschaftsjahr endet. WirtschaftsJahr ist: 
!. bei. Land- und Forstwirten, gleichviel ob sie Bücher 

führen oder nicht, der Zeitraum vom 1. Juli bis zum 
20 . .Juni; 

2. bei Gewerbetreibenden der Zeitraum, für den sie regel
mäßig Abschlüsse mach~n. 

Steuerfrei sind: 

2. Steuerh·ele Elnklinlle 
§ 3 

1. Bezüge aus der Sozialversicherung; 
2. Betdige, die versorgungshalber gezahlt werden; 

I I ' · 

3. Bezüge aus der öffentlichen Fürsorge; 
die in Ziffern 1 bis 3 bezeichneten Einkünfte sind inso
weit steuerfrei, als sie schon nach dem Einkommen
steuergesetz vom 27. Februar 1939 Steuerfreiheit genos
sen haben; 

4. Renten aus der Sozialversicherung, soweit sie nicht un
ter Ziffer 1 fallen und Renten, die auf Grund eines 
Versicherungsvertrages gezahlt werden, bis zu einem 
Betrage von insgesamt 600 Deutsche Mark jährlich. So
weit diese Renten insgesamt 600 Deutsche Mark jährlich 
übersteigen, sind sie steuerpflich1 i" Die Steuerbefrei
ung für Renten aus Versicherunlc,. ,riigen gilt nur für 
Renten bis zu einem Höchstbetrage von 3600 Deutsche 
Mark; 

5. BezUge im Rahmen der Soforthilfe nach dem Ersten 
Lastena usgleichsgesetzt); 

6. Entschädigungen auf Grund arbeitsrechtlicher Vorschrif
ten wegen Entlassung aus einem Dienstverhältnis; 

7. Zuwendungen aus öffentlichen Mitteln oder öffentlichen 
Stiftungen, die Studierenden als Studien- und Ausbil
dungsbeihilfen gewährt werden; 

8. die aus öffentlichen Kassen gezahlten Aufwandsentschä
digungen und Reisekosten. Dagegen sind Entschädigun
gen, die fi.ir Verdienstausfall und Zeitverlust gezahlt 
werden, steuerpfliChtig. 

3. Gewinn 
§ 4 

Gewinnbegriff im allgemeinen 
(1) Gewinn ist der Unterschiedsbetrag zwischen dem Be

,!'iebsvermögen am Schluß des Wirtschaftsjahrs und dem 
Betriebsvermögen am Schluß des vot·angegangenen Wirt
schaflsjahrs, vermehrt um den Wert der Entnahmen und 
vermindert um den Wert der Einlagen. Entnahmen sind 
alle Wirtschaftsgüter (Barentnahmen. Waren, Erzeugnisse, 
Nutzungen und Leistungen), die der Steuerpflichtige dem 
Betrieb für sich, für seinen Haushalt oder für a:ildere 
betriebSfremde Zwecke im Laufe des Wirtschaftsjahrs ent
nommen hat. Einlagen sind alle Wirtschaftsgüter (Bar
einzahlungen und sonstige Wirtschaftsgüter), die der 
Steuerpflichtige dem. Betrieb im Laufe des Wirtschafts
:iahrs zugeführt hat. Bei der Ermittlung des Gewinns sind 
die Vorschriften über die Betriebsausgaben (Absatz 4) und 
über die Be"·ertung (§ 6) zu befolgen. Der Wert des Grund 
und Bodens, der zum Anlagevermögen gehört, bleibt außer 
Ansatz. 

(2) Der Steuerpflichtige darf die Vermögensübersicht 
(Bilanz) auch nach ihrer Einreiclmng beim Finanzamt än
dern, soweit sie den Grundsätzen ordnungsmäßiger Buch
führung unter Befolgung der Vorschriften dieses Gesetzes 
nicht entspricht. Darüber hinaus ist eine Änderung der 
Vermögensübet·sicht (Bilanz) nur mit Zustimmung des Fi
uanzamts, im Rechtsmittelverfahren mit: Zustimmung det· 
Rechtsmittelbehörde zulässig. 

(3) Weicht das Betriebsvermögen am Schluß des einzelnen 
Wirtschaftsjahrs vom Betriebsvermögen am Schluß des vor-: 
angegangenen Wirtschaftsjahrs in der Regel nicht wesent
lich ab, so kann als Gewinn del' Überschuß der Betriebs
einnahmen über die Betriebsausg<lben angesetzt werden. 
Dabei können wirtschaftlich ins Gewicht fallende SchWan
kungen im Betriebsvermögen, die in einem Wirtschaftsjahr 
ausnahmsweise auftrete11, durch Zuschläge oder Abschliige 
berücksichtigt werden. 

(4) Betriebsausgaben sind die Aufwendungen, die durch 
den Betrieb veranlaßt sind. 

§ 5 
Ge W'i n n bei Vollkauf I e u t e n 

Bei Gewerbetreibenden, deren Firma im Handelsregister 
eingetragen ist, ist für den Schluß des Wirtschaftsjahrs 
das Betriebsvermögen anzusetzen (§ 4 Absatz 1 Satz 1), das 
nach den Grundsätzen ordnungsmäßiger Buchführung aus
zuweisen ist.. Die Vorschriften über die Entnahmen und 
die Einlagen (§ 4 Absatz 1), über die Zulässigkeit der Bi
lanzänderung (§ 4 Absatz 2), über die Betriebsausgaben 
(§ 4 Absatz 4) und über die Bewertung (§ 6) sind zu be
folgen. 

§ 6 
Bewertung 

Für die Bewertung der einzelnen Wirtschaftsgüter, die 
dem Betrieb dienen, gilt das folgende: 

1) Nacil § 82 des Geset.zes zm Mildenmg dringender SOI!ialer Notstände (Soforthilfegesetz -. SHG) werden nach dessen hlllrafHrelen 
an die S\elle d{;r Worte "nach dem Brsten . Laste»ausgleichsges elz" die. Worte "nach ~em SoiorlhHfeg~elz" ~·eten, 

/ 
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1. Wirtschaitsgüter' des A'nlagevermögens, die der Ab
nutzung unterliegen, sind mit den Anschaffungs- oder 
Herstellungskosten,. vermindert um die Absetzung(m für 
Abnutzung nach § 7, anzusetzen. Ist der Teilwert nie
driger, so kann dieser angesetzt werden. Teilwert ist det· 
Betrag, den ein Erwerber des ganzen Betriebs im Rahmen 
des Gesamtkaufpreises .für das einzelne Wirtschaftsgut 
ansetzen würde; dabei ist davon auszugehen, daß der 
Erwerber den Betrieb fortführt. Bei Wirtschaftsgütern 
die bereits am Schluß des vorangegangenen Wirtschafts~ 
jahrs zum Anlagevermögen des Steuerpflichtigen gehört 
haben, darf der Bilanzansatz nicht über den letzten Bi
lanzansatz hinausgehen. 

2. Andere als die in Ziffer 1 bezeichneten Wirtschaftsgüter 
des Betriebs (Grund und Boden, Beteiligungen, Ge
schäfts- oder Firmenwert, Umlaufsvermögen) sind mit 
den Anschaffungs- oder Herstellungskosten anzusetzen. 
Statt der AnschafEungs- oder Herstellungskosten kann 
der niedrigere Teilwert (Ziffer 1 Satz 3) angesetzt wer
den. Bei Wirtschaftsgütern, die bereits am Schluß des 
vorangegangenen Wirtschaftsjahrs zum Betriebsvermö
gen gehört haben, kann der Steuerpflichtige in den fol
genden Wirtschaftsjahren den Teilwert auch dann an
setzen, wenn er höher ist als der letzte Bilanzansatz; es 
dürfen jedoch höchstens die Anschafflings- odet' Her
stellungskosten angesetzt werden. Bei land- und forst
wirtschaftlichen Betrieben ist auch der Ansatz des höhe
ren Teilwerts zulässig, wenn das den Grundsätzen ord
nungsmäßiger Buchführung entspricht. 

3. Verbindlichkeiten sind unter sint1gemäßet· Anwendung 
der Vorschriften der Ziffer 2 anzusetzen. 

4. Entnahmen des Steuerpflichtigen für sich, für seinen 
·Haushalt oder für andere betriebsfremde Z\\recke sind 
mit dem Teilwert anzusetzen. 

,5. Einlagen sind mit dem Teilwei·t für den Zeitpunkt der 
Zuführung, höchstens jedoch mit den l<.lfsächlichen An

'· :. : schaffungs- oder Herstell ungsl~osteri anzusetzen. · 
6, . Bei Eröffnung eines Betriebs oder entgeltlichem El'\verb 

:eines Betriebs sind die Wirtschaftsgüter mit. dem. Teil
wert, höchstens jedoch mit den tatsächlichen AnsciÜ<f
.fvngs- oder· Herstellungskost~n anzusetzen. · · 

§ 7 
Abs~tzun·g für Abnutzung oder Su·bstan.z-. 

verl'ingerung 
(1) Bei Gebäuden und sonstigen Wirtschaftsgütern, deren 

Verwendung oder Nutzung durch den Steuerpflichtigen zur 
EFzielung von Einkünften sich erfahrungsgem~iß auf einen 
Zeitraum von mehr als einem Jahr erstreckt, kann jeweils 

·J'ür:ein Jahr. der Teil der Anschaffungs-.. oder Herstellungs-
k0sten abgesetzt werden, der bei Verteilung dieser Kosten 
altf ·die : Gesamtdauer der Verwendung oder Nutzung auf 
·eln .Jahr ent;fülJt (Absetzung für Abnutzung). Die Absetzung 
bemißt sich hierbei nach der betriebsgewöhnlichen Nut
f'J.ll1gsdauer .des Wirtschaftsguts, Absetzungen für. :;tußer
gewöhnliche technische odei· wirtschaftliche Abnqtzung sind 
zqJ.ässig. · 
·.·(2)· ·Bei Bergbauuntcmehmen, Steinbrüchen und arideren 
Betrieben,-die einen Verbrauch der Substanz mit sich brin
gen; sind· Absetzungen für Substanzveningenmg zuWssig. 
Al~satz.-t ist entsprechend anzuwenden. 

§ 7a 

Bewe·rtu.n,g.s·fH·eihe.it für Ersatzbesc.baffung 
b e w e g I i c h e r W i r t s c h a f t s g. i.i t e r 

(1) Steuerpflichtige, die den Gewinn auf Grund ordnungs
m~ißigc'i Buehführung ennitle!n, können für clh? abnutz
b{lrun i;t;\Vt: r:;!tci.~e11 Wil'·ts·chaftsgüler de~ L\rrl,·tgC\'ennJgeas, 
die im· Wege der Ersatzbeschaffung angesdt,,ff: <.Jder lterge
std1t worden sind·; .neben der nach § 7 von den Anschaf
fungs- oder Renstellungskosten zu bemessenden Absetzung 
für: A:bnutzung A:bschreibungsfreiheit in folgender Weise in 
A:nspruch nehmen: 
a)" Irri Jahr der Anschaffui1g oder Herstellung und in dem 
· · 'd<:il;auf folgenden· Jalw können 'bis zu insgesamt 50 vom 
'·Htindert det' Anschaff'tthgs- ode·r HerstellungsH:osten, 

höchstens jedoch für alle in Betracht kommenden Wirt
schaftsgüter eines Unternehmens bis zu 100 000 Deutsche 
Mark jährlich, oder. 

\~). es)~ännl'n,. wenn, von .~ler Regelung z~t a kejn Gebrauch 
gemacht wird, für di~ \n B_()tr<\cht l.commenden .,W,il:t .. ., 
schaftsgüter eines Unternehmens im Jahr der Anscllaf
fung oder Herstellung und in dem darauf folgenden 

. 'JHhi• b'i's zü ·je 15· vom· HÜndeit~ aer Aiisduiftüngs-' 'odei· 
Herste!lun'gsk6sten al:i'gescl1riehen· \Verde'ri. . . . . .. 

D~e Al~setz.ut)g für Abnutzung in den folgenden Jahren be
mißt stch nach dem dann noch vorhandenen Restwert und 
d~r Restnut.zungsd;mer der einzelnen Wirtschaftsgüter, für 
dte Abschretbungsfreiheit nach Satz 1 in Anspruch genom
men worden ist. 

(2) Eine Ersatzbesehaffung im Sinn des Absatzes 1 ·liegt 
V?r, wenn das a.ngeschaffte oder hergestellte Wirtschaftsgut 
dt~selbe oder eme entsprechende Aufgabe erfüllt wie ein 
Wtrtschaftsgut, das nach dem 1. Januar 1939 aus dem Be
tt:iebsvermög.en ausgeschieden ist. Als Ersatzbeschaflung 
gilt .auc~1 dte Anschaffung oder Herstellung von Wit;t
schaftsgutern durch Steuerpflichtige der im Absatz 1 be
zeichneten Art, die wegen Verfolgung aus Gründen .der 
Rasse, Religion, Nationalität, Weltanschauung oder politi
scher Gegnerschaft gegen den NationRisozialismus oder als 
Flüchtlinge oder als Vertriebene ihre frühere Erwerbs
gnmdlage yerloren haben. 

(3) Die Steuerbegünstigung des Absatzes 1 kann nm· für 
diejenigen ,abnutzbaren beweglichen Wirtschaftsgüter des 
Anlagevermögens in Anspruch genommen werden die in 
der Zeit vom 1. Januar 1949 bis zum 31. Dezeml;et' 1952 
angeschafft odei· hergestellt worden sind. · , · ' 

(4) Steuerpflichtige, die von einer der Vergünstigungen 
des Absatzes 1 Gebrauch machen, können auch in den spä
teren Jahren der Geltungsdauer dieser Vorschrift eine Be
wertungsfreiheit nach Absatz. 1 nur in der erstmalig ge
w~ihlten Art el'langen. 

(5) Sind mehrere Personen an einem Unternehmen als 
Mitunternehmer beteiligt, so kann flit· das Unternehmen 
nur entweder von der Vergünstigung des Absatzes 1 Buch
stabe a oder von der Vergüristigung des Absatzes 1 Buch~ 
stqb() b Gebrauch gemacht werden; Absatz 4 findet ent'
sprechertde Anwendung. Im Fall der Bewei-tungsfreiheit 
nach Abs.atz .1 Buchstabe a beträgt die -nöchstgrenze der 
Abschreiblll1g für das gesamte Uriternehmen 100 000 Deut-
sche Mark ' · · · · · · 

§ 7b 
E r h ö h t e Ab s e t z u n g en f i.i r W o h n g e b ä u d e 
Bei Gebäuct~ii, die n~ch det11 3i. :Oe~eri1ber 1948 errichtet 

worden sind und die zu mehr als 80 vom Hundert Wohn
zwecken dienen, können al.l\\reichend von § ·7 im 'Jahr der 
HerstellUng und in dem darau'f folgenden Jahr· auf· AntP&g 
je 10 vom Hundert der Herstellungskosten abgesetzt'.wer~ 
den ... Ferner können in ·den darauf folgenden zehn Jaht,en 
anstelle der ·nach § 7 zu bem.essenden Absetzung für Ab" 
mttzung jeweils· bis ·ZU 3 vom Hundert· der Herstellungs, 
kosten abgesetzt werden. Nach Ablauf dieser zehn Jal~re 
bemessen sich die Abs~tzungen Jür. Abnutzuqg naeh dem 
dann noch vorhandenen Restwert und der Restnutzungs
dauer· des Gebüude.s.''Den Herstellungskosten eines ·Gebäu
des werden die Aufwencltirigeti · gleithgestellt, die i1<1ch dem 
31. Dezember 1948 zum Wiederatifbaü eines dtli·(~h Kri'egs
einwirkung ganz. oder teil\veise ierstörtcn Gebi.i'udes ge~ 
macht werden, wenn dieses Üehiiudc Öhi1e den ·wiederauf.c 
bau nicht l'rl.EÜ1i· 'o'dii-t• Ilicht mehr voll zu Wohi1z:wed<i~·i1 \ier:: 
we!fdet werden kann. ,, · · -,,,., · ,,: ""''' 

§ 7c 
Förderung ~·es Woli.nungsbaues . 

Steuerpflichtige, die den Ge\vinn auf Grund m·driurigs
müßiger BLtchfi.ih1·ung erinit te!ti, können Zuschüsse 'oder 
unverzii1slichc D'arle1~·en zur· Förderung des Wohmingsbriues 
in1 Jalir der rl.ii1g_ape 'qls Betriebsausgabe ahsetzeri, \venn 
die Zuschüsse odet' Darlehen· gegeben werden <in 

a.) get11einn~itzfg~ \\robl ungl'untemehmen, 
b) Organe der ~taatlichen Wohiltmgspo!itik. 
c) ·gemeiiH~ützige SiecÜul1gsunternchmen~ 
q) zur Au::;gaJ,)e v<,>l:t. Heimstätten zugelassene Unternehinen, 
e) . 5onstige. Wohnungs- und. Siedlungsunternehmen und 

private Baulierren,-soweit durch· Zuschüsse oder unver
zinsliche Darlehen der Bau von Wöhnungen gefördet:t 
wit:d, die hinsiChtlich der Gt·öße, Ausstattung und Miete 
(Mietwert) den Vorschrifte'n etitsprechen, · die für die 
unter Buchstaben a bis d genannten Unternehmen ·gel-

. ten. Der N<1chweis ·hiedi.ir wi·rcl durch eine Bescheinigung 
der für das Wohnungswesen· zuständigen mittleren Vcr
waltungsbehörden erbracht. 

§ 7d 
Bewertungsfreiheit für Schiffe· 

Bei Schiffen, die nach. dem.31. -Dezember ,1948 ang~schafft 
oder herg()st~llt . .word,~n, siq<;l, ,h:ö~me.n ncbqn ,der nach.~ 7 
von den Anschaf(ungs- oder Hero;tellüngskostcn zü beme~
senden Absetzung für Abnutzung im Jahr der Anscha[fung 

·oder Hef~tellüt'!'g 'ttt1d ill' deih' 'darauf folgenden· Jahr bis zu 
]e.l5' ~roni 'ifi.irtdet:f der 'A'rischäffurigs...' oddl· HE}std!üngs-
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[{osten abgesetzt Werden. Die Absetzung· für Abnutzung in 
den folgenden Jahren bemißt sich nach d~;m dann noch 
vorhandenen Restwert und der Restnutzungsdauer des 
Schiffes Den Anschaffungs- oder HerRLdlungskosten eines 
Schiffes werden die Aufwendungen gleichgestellt, die nach 
dem 31. Dezember 1948 zur Wiederherstellung eines durch 
Kriegseinwirkung ganz oder teilweise zerstörtP.n Schiffes 
gemacht werden. 

§ 7e 
Bewertungsfreiheit für Fabrik g e b'ä u d e und 

landwirtschaftliche Betriebsgebäude 
(1) Gewerbetreibende, die den Gewin.': ~1ach § 4 A~satz 1 

oder nach § 5 auf Grund ordnungsmaßiger Buchfuhrung 
ermitteln, können bei Gebäuden, die im eigenen gewerb
lichen Betrieb unmittelbar 
a) der Fertigung oder 
b) der Bearbeitung von zum Absatz bestimmten Wirt-

schaftsgütern oder 
c) der Wiederherstellung von Wirtschaftsgütem 
dienen, und nach dem 31. Dezember 1948 hergestellt wor
den sind neben der nach § 7 von den Herstellungskosten 
zu beme~senden Absetzung für Abnutzung im Wirtschafts
jahr der Herstellung des Gebäudes und in dem darauf fol
genden Jahr bis zu je 10 vom Hunde~·t der He_rstellungs
kosten absetzen. In den folgenden WirtschaftsJahren be
messen sich die Absetzungen für Abnutzung nach dem 
Restwert und der Restnutzungsdauer des Gebäudes. Den 
Herstellungskosten eines Gebäudes werden die Aufwen
dune gleichgestellt, die nach dem 31. Dezember 1948 zum 
Wiede1·aufbau eines durch · Kriegseinwirkung ganz o~er 
teilweise zerstörten Gebäudes gemacht werden, wenn dte
ses Gebäude ohne den Wiederaufbau nicht mehr oder 
nicht mehr voll zu einem der im Satz 1 bezeichneten Zwecke 
verwendet werden kann. 
. (2) Absatz 1 ist entsprechend ~nwen?bar auf_ die Her

stellungskosten von land- und fors!.wu·tschaftl!chen Be
triebsgebäuden und auf die Aufwendungen zum "Yied~r
aufbau von durch Kriegseinwirkung ganz oder teilweise 
zerstörten land- und forstwirtschaftliehen Betriebsgebäu
den wenn der Gewinn aus Land- und Forstwirtschaft auf 
Gru'nd ordnungsmäßiger Buchführung ermittelt wird. 

4. Ubersdmß der Einnahmen über die Werbungskosten 
§ 8 

Einnahmen 
(1) Einnahmen sind alle Güter, _die. in G.eld oder Gel? es

wert bestehen 11nd dem Steuerpflichtigen un Rahm.en emer 
der Einkunftsarten des § 2 Absatz 3 Ziffern 4 bis 7 zu
fließen. 

(2) Einnahmen, die nicht in Ge.~d bes.tehen. (Woh1~~n?, 
Kost, Waren und sonstige Sachbezuge), smd nut den ubh
chen Mittelpreisen des VeJ·brauchsorts anzusetzen. 

§ 9 
Wer~) ungskosten 

Werbungskosten sind Aufwendungen zur Erwerbung, 
Sicherung und Erhaltung der Einnahmen. Sie sind bei der. 
Einkunftsart abzuziehen, bei der sie erwachsen sind. Wer
bungskosten sind auch: 
1. Schuldzinsen und auf besonderen Verpflichtungsgründen 

beruhende Renten und dauernde Lasten, soweit sie mit 
einer Einkunftsart in wirtschaftlichem Zusammenhang 
stehen; 

2. Stetwrn \'Om Grundbt:·sitz, sonstige öffentliche Abgaben 
und Versichenmgsbeiträge, soweit solche Ausgaben sich 
auf Gebäude oder auf Gegenstände beziehen, die dem 
steuerpflichtigen zur Einnahmeerzielung dienen; 

3. Beiträge zu Be1·ufsständen und sonstigen Berufsverbän
den, deren Zweck nicht auf einen wirtschaftlichen Ge
schäftsbetrieb gerichtet ist; 

4. notwendige Aufwendungen des Steuerpflichtigen für 
Fahrten zwischen Wohnung und Arbeitsstätte; 

5. Aufwendungen für Arbeitsmittel (Werkzeuge und Be
rufskleidung); 

6. Absetzungen für Abnutzung Lind für Substanzverringe
rung (§§ 7, 7b und 7d). 

4a. Nidttberü<kslmtigung von Verlusten 
§ 9a 

Bei der Veranlagung zur Einkommensteuer sind keine 

Gutschriften und keine Ermäßigungen. für aus folgenden 
Ursachen entstehende Verluste zu gewähren: 
a) Wehrmachtaufträge, 
b) öffentliche Schuld, 
c) durch den Krieg verursachte Zerstörungen oder Beschä

digungen, 
d) Steuergutscheine. 

5. Sonderausgaben 
§ 10 

(1) Sonderausgaben, die vom Gesamtbetrag der Einld.inite 
abzuziehen sind, sind nur die folgenden: 
1. Schuldzinsen und auf besonderen Verpflichtungsgründen 

beruhende' Renten und dauernde Lasten, die weder Be
triebsausgaben oder Werbungskosten sind noch mit Ein
künften in wirtschaftlichem Zusammenhang stehen, die 
bei der Veranlagung außer Betracht bleiben; 

2 .. die folgenden Aufwendungen zu steuerbegünstigten 
Zwecken: 
a) Beiträge und Versicherungsprämien zu Kranken-, 

Unfall-, Haftpflicht-, Angestellten-, Invaliden- und 
Erwerbslosen-Versicherungen. zu Versicherungen auf 
den Lebens- oder Todesfall und zu Witwen-, Wai
sen-, Versorgungs- und Sterbekassen; 

b) Beiträge an Bausparkassen zur Erlangung von Bau
darlehen; 

c) Aufwendungen für den ersten Erwerb von Anteilen 
an Bau- und Wohnungsgenossenschaften und an Ver
brauchergen<?ssenschaften; 

d) Beiträge auf Grund anderer·Kapitalansammlungsver
träge, wenn der Zweck des Kapitalansammlungsver
trages als steuerbegünstigt anerkannt worden ist; 

e) Ausgaben zur Förderung gemeinnütziger, mildtätiger, 
kirchlicher, religiöser und wissenschaftlicher Zwecke, 
wenn diese Zwecke als steuerbegünstigt anerkannt 
word ..... sind; 

f) Aufwendungen für die Wiederbeschaffung von Haus
rat und Kleidung, die infolge von Kriegseinwirkung 
oder von Verfolgung aus den in § 7a Absatz 2 ge
nannten Gründen verloren wurden, und die entspre
chenden Aufwendungen der I•'lüchtlinge und der 
Vertriebenen; 

3. die Hälfte des nicht entnommenen Gewinns bis zur 
Höhe von 15 vom Hundert des Gesamtgewinns; Von;us
setzung dafür ist, daß der Gewinn auf Grund ordnungs
mäßiger Buchführung nach § 4 Absatz 1 oder nach § 5 
ermittelt wird. Als nicht entnommen gilt auch der Teil 
des Gewinns, der zur Zahlung der auf das Betriebsver
mögen entfallenden Abgabe auf den Lastenausgleich1) 

verwendet wird. Wil·d in einem der folgenden. fünf
Jahre mehr als der laufende Jabresgewinn entnommen, 
so unterliegt die Mehrentnahme einer Nachversteuerung. 
In Dm·chführungsverordnungen ist für Entnahmen 'in 
Verlustjahren angemessene Vorsorge zu treffen; 

4. bei Steuerpflichtigen, die den Gewinn nach § 4 Absatz 1 
oder nach § 5 auf Grund ordnungsmäßiger Buchfüh
rung ermitteln, die in dim drei vorangegangenen Wirt
schaftsjahren entstandenen Verluste aus Land- und 
Forstwirtschaft, aus Gewerbetrieb und aus selbständiger 
Arbeit, soweit sie nicht bei der Veranlagung für die 
vorangegangenen KaiEmderjahre ausgeglichen oder ab
gezogen worden sind. Die Höhe des Verlustes ist nach 
den Vorschriften der §§ 4 bis 7e und 9a zu ermitteln; 

5. bezahlte Kirchensteuern; 
6. bezahlte Vermögensteuer. 
(2) 
l. Unter Absatz 1 fallen auch Sonderausgaben für die 

Ehefrau und diejenigen Kinder des Steuerpflichtigen, 
die mit ihm zusammen veranlagt werden, oder für über 
18 Jahre alte Kinder, für die dem Steuerpflichtigen 
Kü;derermäßigung gewährt wird. 

2. Beiträge und Versicherungsprämien an solche Versiche
rungsunternehmen und Bausparkassen, die weder ihre 
Geschäftsleitung noCh ihren Sitz im Inland haben, sind 
nur dann abzugsfähig, wenn diesen Unternehmen die 
Erlaubnis zum Geschäftsbetrieb im Inland erteilt ist. 

3. Für die Sonderausgaben im Sinn des Absatzes 1 Zif
fer 2 gilt folgendes: 
a) die Aufwendungen sind bis zu einem Jahresbetrag 

von 800 Deutsche Mark in voller Höhe abzugsfähig. 

1) Nach § 82 des Gesetzes zur Milderung dringender sozialer Notstände (Soforthilfegesetz - SHG) werden nach dessen Inkrafttreten 
an die stelle der Worte "Abgabe auf den Lastenausgleich" die Worte "Abgabe nach dem Soforthilfegesetz" treten. 
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Dieser Betrag .erhöht sich um je 400 Deutsche Mark 
im Jahr' für die Ehefrau und für jedes Kind im Sinn 
des § 32 Absatz 4 Ziffer 4. Soweit sich die Erhöhung 
nach der Zahl der Kinder bemißt, tritt sie nur ein, 
wenn dem Steuerpflichtigen für diese Kinder Kinder
ermäßigung zusteht oder gewährt wird Für Sonder
ausgaben fm Sinn des Absatzes 1 Ziffer 2 Buchstabe f 
erhöht sich der in Satz 1 genannte Jahresbetrag um 
200 Deutsche Mark, der in Satz 2 genannte Betrag 
um je 100 Deutsche Mark; 

u) die Ausgaben zur Förderung besonders anerkannter 
wissenschaftlicher Einrichtungen und zur Förderung 
besonders anerkannter mildtätiger Einrichtungen sind 
bis zur Höhe von insgesamt 5 vom Hundert des Ge
samtbetrages der Einkünfte in jedem Fall, also auch 
dann voll abzugsfähig, wenn die in Buchstabe a ge
nannten Beträge überschritten werden; 

c) übersteigen die Sonderausgaben im Sinn des Ab
satzes 1 Ziffer 2 die in den Buchstaben a und b 
genannten Beträge, so ist der darüber hinausgehende 
Beirag zur Hälfte abzugsfähig .• In diesem Fall dürfen 
jedoch über die in den Buchstaben a und b gemmn
ten Beträge hinaus vom Gesamtbetrag der Einkünfte 
nur noch abgezogen werden: 
höchstens 7,5 vom Hundert des Gesamtbetrags der 
Einkünfte, jedoch nicht mehr als 7 500 Deutsche Mark 
für Sonderausgaben im Sinn des Absatzes 1 Ziffer 2 
Buchslaben e und f und nicht mehr als 15 000 Deut-
sche Mark insgesamt; · 

d) für Sonderausgc,ben 1m Sinn des Absatzes 1 Ziffer 2 
Buchstaben a bis d erhöhen sich bei Steuerpflichtigen, 
die mindestens vier Monate vor dem Ende des Ver
anlagungszeitraums das 50. Lebensjahr vollendet ha
ben und in deren Einkommen überwiegend Einkünfte 
aus selbständiger Arbeit oder aus nichtselbständiger 
Arbeit enthalten sind, die folgenden Beträge: 
der in Buchstabe a Satz 1 genannte Jahresbetrag von 
800 Deutsche Mark auf 1600 Deutsche Mari{, 
der in Buchstabe a Satz 2 genannte Betrag von je 
400 Deutsche Mark auf je 800 Deutsche Mark, 
der in Buchstabe c Satz 2 genannte Beirag von 
7,5 vom Hundert des Gesamtbetrags der Einkünfte 
auf 15 vom Hundert des Gesamtbetrags der Ein
künfte; 

e) liegen Sonderausgaben im Sinn des Absatzes 1 Zif
fer 3 vor, so sind die entsprechenden Einkünfte bei 
der Berechnung des Gesamtbetrags der Einkünfte 
im Fall der Buchstaben c und d auszuscheiden. 

4. Hat die Steuerpflicht nicht während eines vollen ~alen
derjahres bestanden, so ist der Jahresbetrag nach Zif
fer 3 entsprechend der Zahl der vollen Monate, in denen 
die Steuerpflicht bestanden hat, herabzusetzen und auf 
volle Deutsche Mark nach unten abzurunden. 

6. Vereinnahmung und Verausgabung 
§ 11 

(1) Einnahmen sind innerhalb des Kalenderjahrs bezo
gen, in dem sie dem Steuerpflichtigen zugeflossen sind. 
Regelmäßig wiederkelleende Einnahmen, die dem Steuer
pflichtigen kurze Zeit vor Beginn oder lwrze Zeit nach 
Beendigung des Kalenderjahrs, zu dem sie wirtschaftlich 
gehören, zugeflossen sind, gelten als in dies~m Kal~nder
jahr bezogen. Die Vorschriften über die Gewmnermlttlung 
(§ 4 Absatz 1. § 5) bleiben unberührt. 

(2) Ausgaben sind für das Kalenderjahr abzusetzen, in 
dem sie geleistet worden sind. Für regelmäßig wiederkei;
rende Ausgaben gilt Absatz 1 Satz 2 entsprechend. D1e 
Vorsehriften über die Gewinnermittlung (§ 4 Absatz 1, § 5) 
bleiben unberührt. 

7. Nichtabzugsfähige Ausgaben 
§ 12 

Unbeschadet der Vorschrift des § 10 dürfen weder bei 
den einzelnen Einkunftsarten noch vom Gesamtbetrag der 
Einkünfte abgezogen werden: 
1. die für den Haushalt des Steuerpflichtigen und für den 

Unterhalt seiner Familienangehörigen aufgewendeten 
Beträge. Dazu gehören auch die Aufwendungen für die 
Lebensführung, die die wirtschaftliche oder gesellschaft
liche Stellung des Steuerpflichtigen mit sich bringt, auch 
wenn sie zur Förderung des Berufs oder der Tätigkeit 
des Steuerpflichtigen erfolgen; 

2. freiwillige Zuwendungen und Zuwendungen an gesetz
lich unterhaltsberechtigte Personen, auch wenn diese 
Zuwendungen auf einer besonderen Vereinbarung be
ruhen; 

3. die Steuern vom Einkommen und sonstige Personen
steuern. 

8. Die einzelnen Einkunftsarten 
a) Land· und Forstwirtsdtalt (§ 2 Absatz 3 Ziffer II 

§ 13 
E i n k ü n f t e a u s L a n d- u n d F o r s t w i r t s c h a f t 

(1) Einkünfte aus Land- und Forstwirtschaft sind: 
1. Einkünfte aus dem Betrieb von Landwirtschaft, Forst

wirtschaft, Weinbau, Gartenbau, Obstbau, Gemüsebau, 
Baumschulen und aus allen Betrieben, die Pflanzen und 
Pflanzenteile mit Hilfe der Naturkräfte gewinnen; 

2. Einkünfte atts Tierzucht, Viehmästereien, Abmelkställen, 
Geflügelfarmen und ähnlichen Betrieben, wenn zur Tier
zucht oder Tierhaltung überwiegend Erzeugnisse ver
wendet werden, die im eigenen land- und forstwirt
schaftlichen Betrieb gewonnen sind; 

3. Einkünfte aus Binnenfischerei, Fischzucht und Teich
wirtschaft; 

4. Einkünfte aus Jagd, wenn diese mit dem Betrieb einer 
Landwirtschaft oder einer Forstwirtschaft in Zusam
menhang steht. 

(2) Zu den Einkünften im Sinn des Absatzes 1 gehören 
auch: 
1. Einkünfte aus einem land- und forstwirtschaftliehen 

Nebenbetrieb. Als Nebenbetrieb gilt ein Betrieb, der 
dem land- und forstwirtschaftliehen Hauptbetrieb zu 
dienen bestimmt ist; 

2. der Nutzungswert der Wohnung des Steuerpflichtigen, 
wenn die Wohnung die bei Betrieben gleicher Art übli
che Gi·öße nicht überschreitet. 

(3) Bei nichtbuchführenden Land- und Forstwirten, deren 
Einkünfte aus Land- und Forstwirtschaft nach Durch
schnittsätzen ermittelt werden, werden diese Einkünfte im 
vollen Umfang zur Einkommensteuer herangezogen, wenn 
das Einkommen den Betrag von 6000 Deutsche Mark jähr
lich übersteigt. Wenn das Einkommen diesen Betrag nicht 
übersteigt, so werden die Einkünfte aus Land- und Forstwirt
schaft zur Einkommensteuer nur herangezogen, soweit sie 
den Betrag von 1000 Deutsche Mark übersteigen. Verluste 
aus Land- und Forstwirtschaft dürfen bei Ermittlung des 
Einkommens nur ::~usgeglichen (§ 2 Absatz 2) werden, wenn 
sie 1000 Deutsche Mark übersteigen. 

(4) Einwanderern, welche die seit dem 8. Mai 1945 be
stehenden Grenzen Deutschlands überschritten haben und 
Land- oder Forstwirtschaft betreiben, ohne daß ihr Ein
kommen 6000 Deutsche Mark übersteigt, wird ein Frei
betrag von 2000 Deutsche Mark gewährt. Dieser Freibetrag 
wird auf die Dauer von fünf Jahren gewährt, und zwar 
vom 1. Januar 1946 oder vom Tage der Einreise ab, falls 
diese zu einem späteren Zeitpunkt erfolgt ist. Er wird nicht 
mehr gewährt ''"'' dem Tage ab, an dem die obenerwähn-

' ten Personen die Land- oder Forstwirtschaft aufgeben. 
(5) Personen, die sich nach dem 8. Mai 1945 als Land

wirte niedergelassen haben und deren Einkommen 60()0 
D.:~ttsche Mark nicht übersteigt, wird ein Freibetrag von 
2000 Deutsche lYiark gewährt. Dieser Freibetrag wird auf 
die Dauer von fünf Jahren gewährt, und zwar vom 1. Ja
nuar 1946 oder von dem Tag der Niederlassung ab, falls 
diese zu einem späteren Zeitpunkt erfolgt ist. Er wird 
jedoch solchen Personen nicht gewährt, die eü1mal ein 
Recht darauf hatten und sich nach Verlust dieses Rechts 
aufs neue als Landwirte niedergelassen haben. 

§ 14 
Veräußerung des Betriebs 

(1) Zu den Einkünften aus Land- und Forstwirtschaft 
gehören auch Gewinne, die bei der Veräußerung oder Auf
gabe eines land- und forstwirtschaftliehen Betriebs oder 
Teilbetriebs erzielt werden. Veräußerungsgewinn ist der 
Betrag, um den der Veräußerungspreis nach Abzug der Ver
äußerungskosten den Wert des Betriebsvermögens über
steigt, der nach § 4 Absatz 1 für den Zeitpunkt der Ver
äußerung ermittelt wird. 

(2) Die Steuerpflicht tritt nur ein, wenn der Veräuße
rungsgewinn bei der Veräußerung des ganzen Betriebs 
den Betrag von 10 000 Deutsche Mark und bei Veräußerung 
eines Teilbetriebs den entsprechenden Teil von 10 000 Deut
sche Mark übers.teigt. 

(3) Die Einkommensteuer vom Veräußerungsgewinn wird 
auf Antrag ermäßigt oder erlassen, wenn der Steuerpflich
tige den veräußerten Betrieb oder Teilbetrieb innerhalb 
der letzten drei Jahre vor der Veräußerung erworben und 
infolge des Erwerbs Erbschaftsteuer entrichtet hat. 
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· · b) Gewerbebelrieb 
U 2 Absatz 3 Ziffer 2) 

§ 15 
Einkünfte aus Gewerbebetrieb 

Einkünfte aus Gewerbebetrieb sind: 
1. Einkünfte aus ·gewerblichen Unternehmen. Dazu gehören 

auch Einkünfte aus gewerblicher Bodenbewirtschaftung, 
z. B. aus Bergbauunternehmen und aus Betrieben zur 
Gewinnung von Torf, Steinen und Erden, soweit sie 
nicht land- oder forstwirtschaftliche Nebenbetdebe sind; 

. 2. die Gewinnanteile der Gesellschafter einer offenen 
Handelsgesellschaft, einer Kommanditgesellschaft und 
einer anderen Gesellschaft, bei der der Gesellschafter 
als Unternehmer (Mitunternehmer) anzusehen ist, und 
die Vergütungen, die der Gesellschafter von der Gesell
schaft für seine Tätigkeit im Dienst der Gesellschaft 
oder füt• die Hingabe von Darlehen oder für die Über
lassung von Wirtschaftsgütern bezogen hat; 

3. die Gewinnanteile der persönlich haftenden Gesellschaf
ter einer Kommanditgesellschaft auf Aktien, soweit sie 
nicht auf Antpile am Grundkapital entfallen, und die 
Vergütungen, die dei· persönlich haftende Gesellschafter 
von der Gesellschaft für seine Tätigkeit im Dienst der 
Gesellschaft oder für die Hingabe von Darlehen oder für 
die Überlassung von Wirtschaftsgütern bezogen hat. 

§ 16 
Veräußerung des Betriebs 

(1) Zu den Einkünften aus Gewerbebetl'iebgehören auch 
Gewinne, die erzielt werden. bei der Veräußerung 
·1. des ganzen Gewerbebetriebs oder eines Teilbetriebs; 
2. des Anteils eines Gesellschafters, der als Unternehmer 

(Mitunternehmer) des Beti·iebs anztisehen ist (§ 15 Zif
fer 2); 

3. des Anteils eines persönfich hafteilden Gesellschafters 
einer KommanditgesellsclÜift auf Aktien (§ 15 Ziffer 3). 

(2) Veräußerungsgewinn im Sinn des Absatzes 1 ist der 
:Betrag, um. den der Veräußerungspreis nach Abzug der 

. Veräußerungskosten den Wert des Betriebsvermögens (Ab
. 's'atz·l ·Ziffer 1) oder den Wert des Anteils am Betriebs

vermögen (Absatz 1 Ziffern 2 und 3) übersteigt. Der Wert 
· !ies Betriebsvermögens oder des Anteils ist· für den Zeit
. ptlnld der Veräußerung nach § 4 Absatz 1 oder nach § 5 zu 
ermitteln. · 

(3) Als· Veräußerung gnt auch die Aufgabe des Gewerbe
betl'iebs. Werden die· einzelnen dem Betrieb gewidmeten 
Wirtschaftsgüter im Rahmen der Aufgabe des Betriebs ver-

. . atißei{ so sind die Veräußerungspreise anzusetzen. Wer
den die Wirtschaftsgütei· nicht veräußert,· so· ist der ge
meine Wert im Zeitpunkt der Aufgabe anzusetzen. Bei 
Aufgabe eines Gewerbebetr.iebs, a11 dem mehrere Personen 
beteiligt waren, ist für jeden einzelnen Beteiligten der ge
lneine Wert der Wirtschaftsgüter anzusetzen, die er bei der 
Auseinandersetzung erhalten hat. 

.. ' (4) Die -steuerpflicht trilt nur ein, ·wenn der · Veräuße
rungsgewinn bei der Veräußerung des ganzen·· Gewerbe
betriebs (Absatz· 1 Ziffer 1) den Betrag von 10 000 Deutsche 
·Mark und ·bei der Veräußerung eines Teilbctl'iebs oder 
eines Anteils am Betriebsvermögen (Absatz 1 Ziffern 1 bis 
3) den entsprechenden Teil von l.O:GQO Deutsche M;n-k über
steigt. 

(5) Die· Einkommensteuer vom Veräußenmgsgewinn wird 
alif Antrag ermäßigt oder erlassen, wenn der· Steuerpflich
tige den veräußerten Betrieb oder Teilbetrieb· oder den 
veräußerten Anteil am :Betriebsvermögen innerhalb der 
letzten drei Jahre vor der Veräußerutig erworben und in
folge des Erwerbs Erbschaftsteuer· entrichtet hat. · 

§ 17 
.\r er ä u ß er u n g wes e n f1 i c'h.e r Be t e)l i.g.un g· e n 

(1) Zu den Einkünften· aus Gewerbebetrieb. gehört auch 
··der .Gewinn aus der. Veräqßerung eines An.teils an einer 

Kapitalgesellschaft, wenn der Veräußerer am Kapit<ll ,der 
Gesellschaft wesentlich beteiligt war und der veräußerte 
Anteil eins vom Hundert des Grund- oder Stammkapitals 
der Gesellschaft übersteigt .. Eine wesentliche Beteiligung 
ist ,gegeben, wenn ·der Veräußerer allein oder 1nit seineh 

.. ,Ängehöt;igc;m an dei· Kapitalgesellschaft zu, mehr als einem 
.Viertel umnittelbar 'oder mittelbar, z. B. durch Tt'euliänder 
· odet; diü;ch eine · Kapita}gesellschaft innerhalb der· letzten 

, fiinf Jahre beteiligt war. · · · · · · 
(2) V~rä'tißet;tüigsgewitin i'm Sh'm des Absatzes· i ist der 

·Betrag, un1' dem der Ver'äüßei.·ungspteis'. ilach ·Abzug 'der 
Veräußerungskosten die Anschaffungskosten übersteigt. · 

(3) Die Steuerpflicht tritt nur eih, wenn det' · Veräuße
rungsgewinn den dein veräußerten Anteil an der Kapital
gesellschaft entsprechenden Teil von 10 000 Deutsche Mark 
übet'steigt. 

(4) Die Einkommensteuer vom Veräußerungsgewinri wird 
auf Anh•a:g ermäßigt oder erlassen, \Venn der Steuer
pflichtige den veräußerten Anteil an der Kapitalgesellschaft 
innerhaib der letzten drei Jahre vor der Veräußerung 
erworben und infolge des Erwerbs Erbschaftsteuer ent 
.richtet hat. 

(5) Verluste, die bei der Veräußerung von Anteilen an 
einer Kapitalgesellschaft entstanden sind dürfen bei Er
mittlung des Einkommens nicht ausgeglichen (§ 2 Absatz 2) 
werden. 

c) Selbständige Arbeit 
(§ 2 Absatz 3 Ziffer 3) 

§ 18 
(0 Einkünfte aus selbständigei· Arbeit sind: 

1. Einkünfte aus freien Berufen. Zu den freien Berufen 
gehören insbesond~i·e die wissenschaftliche, künstleri
sche, schriftstellerische, unterrichtende oder erzieheri
sche Tätigkeit, die Bel'Ufstätigkeit der Arzte, Rechts
anwälte und Notare, der Ingenieure, der Arciütekten, 
der Handelschemiker, der Heilpraktiker, der Dentisten, 
der Landmesser, der Wirtschaftsprüfer, der Steuer
berater, der Buchsachverständigen und ähnlicher Berufe; 

2. Einkünfte der Einnehmer einer staatlichen Lotterie, 
wenn sie nicht Einkünfte aus Gewerbebetrieb sind; 

3. Einkünfte aus sonstiger selbständige!· Arbeit, z. B. Ver
gütungen für die Vollstreckung von Testamenten, für 
Vermögensverwaltung und für die Tätigkeit als Auf
sichtsratsmitglied. 

(2) Einkünfte nach Absatz 1 sind auch dann· steuer
pflichtig, wenn es sich mü· um eine vorübergehende Tätig
keit handelt. 

(3) Zu den Einl}ünften aus selbständiger Arbeit 'gehören 
auch Gewinne, die bei der Veräußerung ·aes dex. se~b
ständigen Arbeit dielienden Vermögims .oder bei. Al!fgabe 
der Tätigkeit erzielt werden. Die Einkömmensteuei: von 

. Gewinnen in1 Sinn des Satzes 1 wird aüf Antrag ~rmäßigt 
oder erlassen, wenn der Steuerpflichtjge · das . ve~·~i.ißerte 
Vermögen innerhalb der letzten drei Jahre vo1;· de1' Ver-

: älißet·ung erworben· und· infolge 'des Erwerb's Et'bschaft-
steüei· entrichtet hat. · · · ·· ' ·. ·: 

d) Nh:htselbsländlge Arbeit· 
· , · (§ 2 Absat~ .3 Zilf~r: 4) 

§ 19 ~ . ; I 

· '· (1) · Zü 'den Einkünften ·aüs nichtselbständiger At·beit ge.., • 
1ii'ireii': ·. · · •· · · .. · ·· 
1. Gehälter, Löhne, Gra.tifikatiorien, Tal1lien1el1 i.iüi.l alidl:\1·e 

Bezüge und Vorteile;· ·die für eine Beschäftigung im 
öffentlichen oder privaten Dienst gewührt werden; 

2. Wartegelder, Ruhegelder,· Witwen- und Waisengelder 
und, andere, Bezüge .und Vorteile .>1\lS. früheren Dienst-
leistungen. · 

, ,Es.)st gl~icll~~Utig,ob et> .. s.ich tp:1 _I.aüfe.'n~e <,>d'e~··t~m··eil~
. malige ~ezüge han.delt und ob· em HechtsansprU:ch a\lf s1e 
besteht. · · · · · · · " 

(2) Zu den Einkünften aus nichtselpständlg'e( Ät'beit .ge-
·hören nicht:. , , . , • . .. . .. . . .. . .. . . . . . " 
1. durchlaufende Gelder und Beh'äge, .durcl1 ·die )\.us'lagen. 
· . des Arbeitnehm€l'll f~h· den. Arbeitg~ber ersetzt werden; 

2. die Beträge, die . den in. privatem .piehst. äji,gestellten 
Personen für Reise\;:osten nn.d F<Jhrtaüslagen. gezahlt 
werden, soweit sie .die ·t1\tsächliehen Aufw.end,upgen nicht 
übersteigen. · · 

e) Kap1tai~ennöge11 
(§ 2Absalz ~ Ziffer,5) 

· · !! 2o~ · · 
(1) Zu den Einkünften aus .Kapital:vermögen gehören: 

1. Gewinnanteile (Dividenden), Zinsen;· A.usbeuten und 
~onstige Bezüge aus Aktien; Küxeil, Gt'mußscheinen, An
teilen an Gesellschaften mit beschtänktei.' Haftung, an 
Er\verbs- und Wirtschaftsgenoss·ensch'aften U:nd · Kolo
riialgesellscl1aften, aus Anteilen an de1; Reichsbanlot und 
an bergbautreibenden Vei·einigüilgen, · die dü~ Hechte 
ei11e1' jui·istischen Pe1;son 'haben·;· 

2. Einkünfte aus der 'Beteiligung an ·einem Hand·iüsge
werbe als stiller Gesellschafter; 

3. Zinsen aus Hyt:~otheken und Grundschulden und Renten 
aus Renttmschttlden. ·Bei. Tilgt:mgsl1ypofheken und Til
gungsgnh'ldschul'den ist' nür äer TeiJ.:de1; Zahlllhg steuer

.. · pilichtig; del"' als ·Zins auf den jeweili-gen Kapitalrest 
entfällt;: - · · · .t ., :; . · - .. , 
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. 4. Zinsen aus sonstigen Kapitalforderungen jeder Art, z.B. 
aus Dal'lehen, Anleihen, Einlagen und Guthaben bei 
Sparkassen, Banken und anderen Kreditanstalten; 

5. Diskontbeträge von Wechseln und Anweisungen ein
schließlich der SchatzwechseL 

(2) Zu den Einkünften aus Kapitalvermögen gehören 
auch: 
I. besondere Entgelte. oder Vorteile, die neben den in Ab

satz 1 bezeichneten Einkünften oder an deren Stelle ge
währt werden; 

2. Einkünfte aus der Veräußerung von Dividendenschei
nen, Zinsscheinen und sonstigen Ansprüchen, wenn die 
dazu gehörigen Aktien, Schuldverschreibungen oder 
sonstigen Anteile nicht mitveräußert werden. 

(3) Soweit Einkünfte der in den Absätzen 1 und 2 be
zeichneten Art zu den Einkünften aus Land- und Forst
wirtschaft, aus Gewerbebetrieb, aus selbständiger Arbeit 
oder aus Vermietung und Verpachtung gehören, sind sie 
diesen Einkünften zuzm;echnen. 

J) Vermietung und Verpa<htyng 
(§ 2 Absatz 3 Ziffer 6) 

§ 21 
(1) Einkünfte aus Vermietung und Verpachtung sind: 

1. Einkünfte aus Vermietung und Verpachtung von unbe
weglichem Vermögen, insbesondere von Grundstücken, 
Gebäuden, Gebäudeteilen, Schiffen, die in ein Schiffs
register eingetragen sind, und Rechten, die den Vor
schriften· des. bürgerlichen Rechts über Grundstücke un
terliegen (z. B. Erbbaurecht, Erbpachtrecht, Mineralge
winnungsrecht); 

2. · Einkünfte aus Vermietung und Verpachtung von Sach
inbegriffen, insbesondere von beweglichem Betriebsver-
J,Uögen; . · 

.3, Eü)kün'fte aus zeitli.ch begrenzter Überlassung vqn Rech
ten, ilisbesondere von schriftstellerischen, künstlel'ischen 
und gewerblichen Urheberrechten, von gewerblichen 

· Eil'.falü·ungen und ·.v.on Gerechtigkeiten und Gefällen; 
'4.· Einkünfte aus der Veräußerung von Miet- Und Pacht-

1 ' • ·· ~iilsfoi·de~·~lngCn, ~at~ch danri,. Wen11. die :mblkÜt)fte iln 
Ve1'äußerungsp1~eis von Grundstücken enthalten sind 
üb:d die Miet- oder Pachtzinsen sich auf einen Zeitraum 
'beziehen;· in den1 dei· Ve1·außerer noch Besitzer viar. 

.. · ·(~ Z\1 den Ein)~:ün~ten .aus Vermietüng tmd Verp~chtung 
gehört auch der Nutzungswert der Wohnqng im eigenen 
Haus oder der Nutzungswert einer dem Steuerpflichtigen 
ganz oder teilweise· unentgeltlich überlassenen Wohnung 
einschließlich der zugehörigen sonstigen Räume und Gär-
1en. 
"l (3)· Einkünfte. der :·in den Absätzen .l .und ~ .b.ez~ichnelen 
Art sind Einkünften ·aus anderen Einkunftsarten zuzurech-

• ne.n ... soweit ,sie . zu diesen gehören. · · 
11l Sonstige Elnkünile 
(§ 2 Absatz 3 Ziffer 1) 

§ 22 
A't· t e n d 'er sonstige 11 Einkünfte· 

Sonstige Einkünfte sind: 
, 1. · wjederkehi;end·e . :ßezUge, s9w.eit sie' nicht . iu andel'en 

Einkunftsarten (§ 2 Absatz 3 Ziffern 1 bis 6) gehören, 
insbesondere 
a) 'vei:erhiiche' Renten; 

. . . b) J;,eibrenten, Leibgedinge, Zeitrenten und andere un-
. · vei·erbliche Re'riten, · · · · · · · 

. c) Zuschüsse uhd sori'stige Vorteile, ,,',die als wieder
kelirende Bezüge gevyährt wercwn,,{llt die Zuwendung 
I1'eiwiUig oder a'n eine gesetzlich unterhaltsberech., 
'tigte Pm'sori gewährt, so ist sie nicht dem Emp~än
ger zuzurechnen, wenn der Geber unbeschrankt 
steuerpflichtig' 'ist; · · · 

2. Einkünfte aus Speltulatiönsgescliäften im Sinn des § 23; 
:1. Einkünfte aus Leistungen; soweit sie weder zu anderen 

·Einkunfl'sal'ten ··(§ 2 ·Absatz 3. Ziffel'n 1 bis 6) noch zu 
den Einkünften im Sinn der. Ziffer 1 oder Ziffer 2 ge
hören, z. B. Einki.inft~t aus gelegentlichen -Vermit.tlungen 
tmd aus de1· Vel'Jnii?tl~ng beweg:lich~l'·GegenstälJde; Sol
che ·Einkünfte sind~nicht steuerpfitchtrg~ werin sie weni
ger. als 300 Deutsche Mark im Kalenderjahr t;>etragen 
-haben. übersteigen die Werbungskosten die Einnahmen, 
so darf der übersteigende Betrag bei Ennittlung des 
Einkommens nicl)t ausgeglichen (§ 2 Absatz 2) werden. 

§ 23 
S p e k u I. at io n s g e s eh ä f t ':. 

(1) Spekul~horisgeschäfte · (§ .22. Ziffer. 2) sind: .. 
·1. Veräußerungsgeschäfte, bei denen der· Zeitraum. zwi

sttlen Anschaffung und Veräu~enmg betriigt: 

a) bei Grundstücken .und Rechten, die den Vorschriften 
des bürgerlichen Rechts über Grundstücke unterlie
gen (z. B. Erbbaurecht, Erbpachtrecht, Mineralgewin
nungsrecht), nicht mehr als zwei Jahre, 

b) bei anderen Wirtschaflsgütern, insbesondere bei 
Wertpapieren, nicht mehr als ein Jahr; 

2. Veräußerungsgeschäfte, bei denen die Veräußerung der 
Wirtschaftsgüter früher erfolgt als der Erwerb. 

(2) Außet• Ansatz bleiben die Einkünfte aus der Veräuße
rung von: 
1. Schuld- und Rentenverschreibungen von Schuldnern, 

die Wohnsitz, Geschäftsleitung oder Sitz im Inland ha
ben, es sei denn, daß bei ihnen neben der festen Ver
zinsung ein Recht auf Umtausch in Gesellschaftsanteile 
(Wandelanleihen) oder eine Zusatzverzinsung, die sich 
nach der Höhe der Gewinnausschüttung des Schuldners 
richtet, eingeräumt ist oder daß sie von dem Steuer
pflicht.igen im Ausland erworben worden sind; 

2. l~orderungen, die in ein inländisches öffentliches Schuld
buch eingetragen sind; 

3. Vorzugsaktien der Deutschen, Reichsbahn. 
(3) Spekulationsgeschäfte liegen nicht vor, wenn Wfrt

schaftsgüter veräußert werden, deren Wert bei Einkünften 
im Sinn des § 2 Absatz 3 Ziffern 1 bis 6 anzusetze~ ist. 

(4) Gewinn ode1~ Verlust aus Spekulationsgeschäften ist 
der Unterschied zwischen dem Veräußerungspreis einerseits 
und den Anschaffungs- oder Herstellungskosten und den 
Werbungskosten anderseits .. Gewinne aus Spekulations
geschäften bleiben steuerfrei, wenn der aus Spekulations
geschäften erzielte Gesamtgewinn im Kalenderjahr wenig·er 
als 1000 Deutsche Mark betragen hat. Verluste aus Speku
lationsgeschäften dürfen nur bis zur Höhe des Spekulations
gewinns, den der Steuerpflichtige im gleichen Kalenderjahr 
et·zielt hat, ausgeglichen werden. 

hl Gemeinsame Vors<hrlilen 
' § 24 

Zu den Einkünften im Sinn des § 2 Absatz 3 gehören· 
auch: . . 
1. Entschädil~ungen, die gewährt worden sind ., . 

a) als Ersatz für· entgangene oder entgehen<;le Einna!m~en 
oder . . ... .'.' 

b) für die Aufgabe oder N~chtausü.bung einer. Tätigifeit, 
für die Aufgabe .einer Gewinnbeteiligung .oder eü1er 
'Anwartscl1aft. auf eine solche; . . . 

·2. EiHkiin& ·aus einer ehemaligen. Tätigkeit im Sinn des 
.§ 2 Absatz 3 Ziffern L bis 4 oder .. atis einem früpe1:en 
Rechtsverhältnis im Sinn des § 2 Absatz 3 Ziffeni. 5.bis 

. 7, und zwar. auch dann, wem~ sie dein- Steuei·pfllchÜ~en 
als Rechtsnachfolg~r zufließen, .. . . .... 

111. Yeranlagung 

§ 25 
Veranlag.un.gsze.it.raum . . 

',', 

. (1) Die Einkommensteuer wird nach Ablauf des,Kalender
·jahrll (Veranlagungszeitraums) .nach dem .Ein,kommen, yer
anlagt; das der Steue1:pflichtige in diesem. Veranlagungs
zeitraum bezogen hat, soweit nicht nach § 46 eine Ver~h-
Iagtmg unterbleibt. .· . _ . .'. 

(2) Hat die Steuerpflicht nicht wähllend des vollen .Ver
anlagungszeitraums bestanden, so wird . das während . der 

· Dat~er :dei· Steuerpflicht bezogene Einkommen zpgrunde ge
legt. In diesem~ Fall kann die VeranlagUng bei Wegf~Jl 

··dei· Steuerpflicht sofort vorgenommen wet'den. 

§ 26 
Ha .u· s h a l t s b e s t e u er u n g :: Eh e g a t t e n . 

(1) Ehegatten werden zusammen veranlagt, solange beide 
unbeschränkt steuerpflichtig ·sind und nicht dauernd· ge
trimnt leben. Dho!se Voi'aussetzungen müssen itn Veranla
gungszeitraum mindestens vier~Monate bestanden haben. 

(2) Bei· der Zusmnmenveraniagtmg sind die Einkünfte 
d~r· Ehega-tten zusammenzurechnen. 

§ ·27 
Ha.ushalt:SbesteuerUilg: Kinder 

(1) Dei· Haushaltsvorstatld und seitl.e- Kinder, fÜr di~ ihm 
Kinderermäßigung nach § 32 Absatz .4 Ziffer ~ zu~~~,bt, 
werden zusammen veranlagt, .sola11ge. er und dte Ktn~er 
unbeschränkt steuerpflichtig sind. · .. 

(2) Bei der. zus~mmenve1·anlagm1g sind <l.ie ~inki,infte 
des Haushaltsvorstand~ un~l. der Kinder zusamme!).Zlll'~~h-
nen. 
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(3} Einkünfte aus nichtselbständiger Arbeit {§ 2 Absatz 3 
Ziffer 4), die Kinder auf Grund eines gegenwärtigen oder 
zukünftigen Arbeitsverhältnisses aus einem dem Haushalts
vorstand fremden Betrieb beziehen, scheiden bei der Zu
sammenveranlagung aus. 

§ 28 
Besteuerung bei fortgesetzter Güter

gemeinschaft 
Bei fortgesetzter Gütergemeinschaft gelten Einkünfte, die 

in das Gesamtgut fallen, als Einkünfte des überlebenden 
Ehegatten; wenn dieser unbeschränkt steuerpflichtig ist 

§ 29 
Durchschnittsätze 

(1) Durchschnittsätze können aufgestellt werden: 
1. für die Ermittlung des Gewinns aus Land- und Forst

wirtschaft, aus Gewerbebetrieb oder aus selbständiger 
Arbeit; 

2. für die Ermittlung des Überschusses der Einnahmen 
über die Werbungskosten bei Vermietung und Verpach
tung. 

(2) Die aufgestellten Durchschnittsätze sind zugrunde zu 
legen: 
1. der Gewinnermittlung, wenn 

a) der Umsatz die vom Reichsminister der Finanzen' 
bestimmte Grenze nicht übersteigt und 

b) ordnungsmäßige Bücher nicht geführt werden oder 
die Bücher sachliche Unrichtigkeit vermuten lassen; 

2. der Ermittlung der Einkünfte aus Vermietung und Ver
pachtung, wenn die Werbungskosten nicht ordnungs
mäßig aufgezeichnet werden oder die J.tlfzeichnungen 
sachliche Unrichtigkeit vermuten lassen. 

(3) Der Nutzungswert der Wohnung im eigenen Haus 
kann in eiriem Hundertsatz des zuletzt festgestellten Ein
heitswerts des Grundstücks bemessen werden. 

(4) Der Steuerpflichtige kann nicht einwenden, daß die 
Durchschnittsätze zu hoch festgesetzt seien. 

§ 30 
Besteuerung bei Auslandsbeziehungen 
Der Oberfinanzpräsident~) kann bei Einkünften aus 

Land- und Forstwirtschaft, aus Gewerbebetrieb oder aus 
selbständiger Arbeit ohne Rücksicht auf das ausgewiesene 
Ergebnis die Einkommensteuer in einem Pauschbetrag 
festsetzen wenn besondere unmittelbare oder mittelbare 
wirtschattliche Beziehungen des Betriebes zu einer Person, 
die im Inland entweder nicht oder nur beschränkt steuer
pflichtig ist, eine Gewinnminderung ermöglichen. Der 
Oberfinanzpräsident2) entscheidet nach seinem Ermessen. 

§ 31 
Pausebbesteuerung 

Der Reichsminister de1 Finanzen") kann. 
1. die Einkommensteuer bei Personen, die durch Zuzug aus 

dem Ausland unbeschränkt steuerpflichtig werden, bis 
zur Dauer von zehn Jahren seit Begründung der un
beschränkten Steuerpflicht in einem Pauschbetrag fest
setzen, 

2. die Besteuerung der Auslandsbeamten abweichend von 
den allgemeinen Vorschriften regeln. 

IV. 'Tarif 
§ 32 

Steuerklassen 
(1) Die zu veranlagende Einkommensteuer bemißt sich 

nach der Ahlage zu diesem Gesetz. Dabei gilt das folgende: 
(2) Steuerklasse I 

1. In die Steuerklasse I fallen die Personen, die weder zu 
Beginn des Veranlagungszeiti·aums noch mindestens vier 
Monate in diesem Veranlagungszeitraum verheiratet 
waren. 

2. In die Steuerklasse I gehören nicht die Personen, die in 
eine der unten aufgezählten Steuerklassen li und III 
fallen. 

(3) Steuerklasse II 

In die ·Steuerklasse li fallen folgende Personen, soweit sie 
nicht zur Steuerklasse 111 gehören: ' 
1. Personen, die zu Beginn des Veranlagungszeitraums 

oder mehr als vier Monate in diesem Veranlagungszeit
raum verheiratet waren. 

2. Unverheiratete Personen, die mindestens vier Monate 
vor Ablauf des Veranlagungszeitraums das 65. Lebens
jahr vollendet haben. 

(4) Steuerklasse 111 

1. In die· Steuerklasse Ill fallen die Personen, denen Kin
derermäßigung zusteht (Ziffer 2) oder auf Antrag ge
währt wird {Ziffer 3). 

2. Kinderermäßigung steht dem Steuerpflichtigen für Kin
der zu, die im Veranlagungszeitraum mindesh~ns vier 
Monate das 18. Lebensjahr noch nicht vollendet hatten. 

3. Kinderermäßigung wird dem Steuerpflichtigen auf An
trag gewährt für Kinder, die im Veranlagungszeitraum 
mindestens vier Monate das 25. Lebensjahr noch nicht 
vollendet hatten· und während · dieser Zeit auf Kosten 
des Steuerpflichtigen unterhalten und für einen Beruf 
ausgebildet worden sind. 

4. Kinder im Sinn der Ziffern 2 und 3 sind: 
a) eheliche Kinder, 
b) eheliche Stiefkinder, 
c) für ehelich erklärte Kinder, 
d) Adoptivkinder, 
e) uneheliche Kinder (jedoch nur im Verhältnis zur 

leiblichen Mutter), 
f) Pflegekinder. 

§ 32a 
Steuererleichterung für buchführende 

Gewerbetreibende und für buchführende 
Land- und Forstwirte 

(1) Übersteigt das Einkommen 30 000 Deutsche Mark und 
sind in dem Einkommen Einkünfte aus Gewerbebetrieb 
oder aus Land- und Forstwirtschaft enthalten, so wird auf 
Antrag der Gewinn aus Gewerbebetrieb oder aus Land
und Forstwirtschaft in der Weise steuerbegünstigt, daß er 
mit einem Steuersatz von 50 vom Hundert zur Einkommen
steuer herangezogen wird, wenn folgende Voraussetzungen 
sämtlich erfüllt sind: 
1. der Gewinn muß auf Grund ordnungsmäßiger Buch

führung nach § 4 Absatz 1 oder § 5 ermittelt worden 
sein; 

2 der Gewinn muß nach Ausgleich mit den die übrigen 
Einkünfte übersteigenden Verlusten (§ 2 Absatz 2) bei 
Steuerpflichtigen der Steuerklasse I 30 800 Deutsche 
Mark übersteigen; der Betrag von 30 800 Deutsche Mark 
erhöht sich um je 400 Deutsche Mark für die Ehefrau 
und für jedes Kind, für das dem Steuerpflichtigen Kin
derermäßigung zusteht oder gewährt wird; 

3. die Entnahmen dürfen 15 000 Deutsche Mark nicht über
steigen; nicht zu den Entnahmen rechnen in diesem Fall 
die Beträge, die für folgende Zwecke entnommen wer
den: 
a) zur Zahlung der auf das Betriebsvermögen entfal-. 

Ienden Abgabe auf den Lastenausgleich'), 
b) zur Zahlüng der auf den Gewinn entfallenden Steu

ern vom Einkommen und zur Zahltmg der auf das 
Betriebsvermögen entfallenden Vermögensteuer, 

c) für Sonderausgaben im Sinn des § 10 Absatz 1 Zif
fer 2 in der sich aus § 10 Absatz 2 Ziffer 3 Buch
staben a und b ergebenden Höhe und für Sonder
ausgaben im Sinn des § 10 Absatz 1 Ziffer 5; 

4. der nicht entnommene Gewinn ist nach Abzug der in 
Ziffer 3 Buchstaben a bis c genannten Beträge in der 
Buchführung gesondert auszuweisen; 

5. der nach Ziffer 4 gesondert auszuweisende Betrag darf 
nur zu einem Bruchteil, der sich bei Teilung des Werts 
des Anlagevermögens außer den Beteiligungen und 
Wertpapieren durch den steuerbaren Umsatz ergibt, im. 
eigenen Betrieb verwendet werden. Hierbei sind das 

I) Diese Regelung ist in § I der vom Direktor der Verwaltung für Finanzen des Vereinigten Wirtschaftsgebietes erlassenen Verordnung über 
die Aufstellung von Durchschnittsätzen für die Ermittlung des Gewinns aus Land- und Forstwirtschaft vom 2. Juni 1949 (WiGBl. S. 95). 

2) oder die entsprechende obere Finanzbehörde. 
S) zu § 31 Ziffer 1: Diese Regelung erfolgt nach § 44 der Einkommensteuer-Durchfühnmgsverordnung (EStDV 1949) vom 2. Juni 1949 

(WiGBI. S. 109) durch die oberste Finanzbehörde des Landes. 
zu § 31 Ziffer 2: Diese Regelung ist in § 38 der vom Direktor der Verwaltung für Finanzen des Vereinigten Wirtschaftsgebietes e·rlassenen 
Lohnsteuer-Durchführungsverordnung (LStDV 1949) vom 16. Juni 1949 (WiGBl. S. 157) erfolgt, 

~) Nach § 82 des Gesetzes zur Milderung dringender sozialer Notelände (Soforthilfegesetz - SHG) werden nach dessen Inkrafttreten 
an die Stelle der Worte ,,Abgabe auf den Lastenatisgleich" die Worte "Abgabe nach dem Soforthilfcgesetz" treten. 



Gesetzblatt der Verwaltung des Vereinigten Wirtschaftsgebiete 273 

Anlagevermögen zu Beginn des· Wirtschaftsjahrs, das im 
· · Veranlagungszeitraum endet, und der steuerbare Um

satz im Veranlagungszeitraum zugrunde zu legen. Sind 
beim Anlagevermögen Kriegsschäden entstanden, so 
kann beim Anlagevermögen der Bilanzwert vor Ent
stehung des Kriegsschadens zugrunde gelegt werden. 
Für Betriebe der Industrie, des Handwerks und der 
Landwirtschaft müssen jedoch mindestens 50 vom Hun
dert, für sonstige Betriebe mindestens 20 vom Hundert 
verbleiben. Der übrige Teil des nach Ziffer 4 gesondert 
auszuweisenden Betrags ist zum Erwerb von bestimm
ten, auf drei Jahre gesperrten Schuldverschreibungen 
des Vereinigten WirtsdÜl.ftsgebietes oder der Kredit
anstalt für Wiederaufbau oder zu steuerbegünstigten 
Zwecken im Sinn des § 10 Absatz 1 Ziffer 2 Buchstabe d 
zu verwenden; 

6. die Steuersätze des § 34 dürfen nicht in Anspruch ge
notrlmen werden. 

(2) Macht der Steuerpflichtige von der Regelung in Ab
satz 1 Gebrauch, so gilt hinsichtlich der Sonderausgaben 
folgendes: 
1. die Abzüge im Sinn des § 10 Absatz 1 Ziffer 3 sind für 

den Gewinn aus Gewerbebetrieb und aus Land- und 
Forstwirtschaft nicht zulässig; 

2. bei der Anwendung des § 10 Absatz 2 Ziffer 3 Buch
staben c und d sind die Einkünfte aus Gewerbebetrieb 
und aus Land- und Forstwirtschaft bei der Berechnung 
des Gesamtbetrags der Einkünfte auszuscheiden. 

(3) Für die Berechnung der Einkommensteuer gilt im Fall 
des Absatzes 1 im übrigen folgendes: Auf den Teil des 
Einkommens, der nach Abzug des steuerbegünstigten Ge
winns (Absatz 1) verbleibt, ist der durd1schnittliche Steuer
satz anzuwenden, der sich ohne Inanspruchnahme der Ver
günstigung des Absatzes 1 bei der Veranlagung des Ein
kommens ergeben würde. 

(4) übersteigen in einem der fünf folgenden Wirtschafts
jahre bei dem Steuerpflichtigen oder seinem Gesamtrechts
nad1folger die Entnahmen aus dem Betrieb den laufenden 
Jahresgewinn und den Betrag, der im Jahre der Begün
stigung weniger entnommen ist als 15 000 Deutsche Mark, 
so unterliegt der übersteigende Betrag (Mehrentnahme) 
einer Nachversteuerung. In Durchführungsverordnungen ist 
für Entnahmen in Verlustjahren angemessene Vorsorge zu 
treffen. 

§ 33 
Außergewöhnliche Belastungen 

Bei der Veranlagung werden auf Antrag außergewöhn
liche Belastungen, die dem Steuerpflichtigen zwangsläufig 
erwachsen und seine steuerliche Leistungsfähigkeit wesent-
1id1 beeinträchtigen, durch Ermäßigung der Einkommen
steuer berücksichtigt. 

§ 34 
Steuersätze bei außerordentlichen 

Einkünften 
(1) übersteigt das Einkommen 6 000 Dcutsd1e Mark und 

sind darin außerordentliche Einkünfte enthalten, so ist auf 
Antrag die Einkommensteuer für die außerordentlichen 
Einlrünfte a'Uf 10 bis 40 vom Hundert der außerordent
lichen Einkünfte zu bemessen. Auf die anderen Einkünfte 
ist die Einkommensteuertabelle anzuwenden. 

(2) Als außerordentliche Einkünfte im ~inn des· Ab
satzes 1 kommen nur in Betracht: 
1. Veräußenmgsgewinne· im Sinn der §§ 14, 16, 17, § 18 

Absatz 3; 
2. Entschädigungen im Sinn von § 24 Ziffer 1; 
3. Zinsen, die nach den §§ 14, 34 und 43 des Gesetzes über 

die Ablösung öffentlicher Anleihen vom 16. Juli 1925 
(Reichsgesetzbl. I S. 137) in der Fassung des Gesetzes 
zur Änderung und Ergänzung von Vorschriften auf dem 
Gebiete des Finanzwesens vom 23. März 1934 (Reichs
gesetzbl. I S. 232) bei der Einlösung von Auslosungs
rechten bezogen werden. 

(3) Die Steuersätze nach Absatz 1 sind auf Antrag auch 
auf Einkünfte aus außerordentlichen Waldnutzungen anzu
wenden, wenn ein Bestandsvergleich für das stehende Holz 
nicht vorgenommen wird. Als außerordentliche Wald
nutzungen gelten ohne Unterschied der Betriebsart alle aus 
wirtschaftlichen Gründen gebotene Nutzungen, die über die 
nach forstwirtschaftliehen Grundsätzen nachhaltig zu er
zielenden jährlichen regelmäßigen Nutzungen hinausgehen. 
Bei Waldnutzungen infolge höherer Gewalt (Eis-, Schnee-, 
Windbruch, Insektenfraß oder Brand) ermäßigt sich die 
nach Absatz 1 zu berechnende Einkommensteuer auf die 
Hälfte. 

(4) Einkünfte, die die Entlohnung für eine Tätigkeit dar
stellen, die sich über mehrere Jahre erstreckt, unterliegen 
der Einkommensteuer zu den gewöhnlichen Steuersätzen. 
Zum Zweck der Einkon'lmensteuerveranlagung können die
se Einkünfte auf die Jahre verteilt werden, in deren Ver
lauf sie erzielt wurden, und als Einkünfte eines jeden die
ser Jahre angesehen werden, vorausgesetzt, daß die Gesamt
verteilung drei Jahre nicht überschreitet. 

(5) Die Steuersätze nach Absatz 1 sind auf Antrag bei 
Steuerpflichtigen mit Einkünften aus nichtselbständiger 
Arbeit oder aus selbständiger 1\rbeit, die aus einer Berufs
tätigkeit im Sinn des § 18 Absatz 1 Ziffer 1 bezogen wer
den, auf Nebeneinkünfte aus wissenschaftlicher, künstle
rischer oder schriftstellerischer Tätigkeit unter folgenden 
Voraussetzungen anzuwenden: 

1. die Einkünfte aus nichtselbständiger Arbeit oder die 
Einkünfte aus der Berufstätigkeit müssen die übrigen 
Einkünfte überwiegen; 

die Einkünfte aus wJssenschaftlicher, künstlerischer oder 
schriftstellerischer Tätigkeit dürfen nicht zu den Ein
künften aus nichtselbständiger Arbeit gehören und 
müssen von den Einkünften aus der Berufstätigkeit ab
grenzbar sein. 

Die Steuersätze nach Absatz 1 sind in diesen Fällen aut 
die Einkünfte aus wissenschaftlicher, künstlerischer oder 
schriftstellerischer Tätigkeit anzuwenden, die 50 vom Hun
dert der Einkünfte aus nichtselbständiger Arbeit oder aus 
der Berufstätigkeit nicht übersteigen. 

§ 34a 

Steuersätze 
für Entlohnung von Mehrarbeit bei 

Einkünften aus nichtselbständiger Arbeit 

Sind gesetzlich oder in Tarifverträgen für Dienste, die 
über die Dauer der gesetzlichen oder tarifmäßigen Arbeits
zeit hinaus geleistet werden (Mehrarbeit), besondere Ent
lohnungen vorgesehen, so wird der Grundlohn mit 5 vom 
Hundert versteuert; die Zuschläge sind steuerfrei. Die 
gesetzlichen oder tariflichen Zuschläge für Sonntags-, 
Feiertags- und Nachtarbeit sind auch dann steuerfrei, wenn 
es sich nicht um Mehrarbeit handelt. 

V. Eutl'icbtung der St.euer 

I. Vorauszahlungen 

§ 35 

Bemessung und Entrichtung der Voraus
zahlungen 

(1) Vorauszahlungen auf die Einkommensteuer sind am 
20. April, 20. Juli, 20. Oktober und 20. Januar zu entrichten. 

(2) Die Grundlage für die Berechnung der Vorauszah
lungen bildet für jedes Vierteljahr das Einkommen des 
vorhergehenden Vierteljahres. 

(3) Vorbehaltlid1 der Ausnahmebestimmungen im Satz 2 
dieses Absatzes muß jeder Steuerpflichtige gleichzeitig mit 
der Vorauszahlung eine "vierteljährliche Erklärung" ab
geben, in der er angeben muß, wie er die Vorauszahlung 
berechnet hat. Land- und Forstwirte, die keine Bücher füh
ren, sowie Personen, deren Einkommen für das vorher
gehende Vierteljahr 1 000 Deutsche Mark nicht übersteigt, 
brauchen diese Erklärung nicht abzugeben .. 

(4) Falls die vierteljährlichen Vorauszahlungen 25 vom 
Hundert oder mehr unter dem tatsächlichen Betrag der 
endgültig für das Vierteljahr zu zahlenden Steuern liegen, 
muß der Steuerpflichtige als Strafe eine zusätzliche Steuer 
zahlen, die sich auf 15 vom Hundert der endgültig für das 
betreffende Vierteljahr errechneten Summe beläuft. Bei der 
Ermittlung, ob ein Minderbetrag von 25 vom Hundert oder 
mehr besteht, wird ein für ein Vierteljahr zuviel bezahlter 
Betrag dem Steuerpflichtigen für die Steuerzahlung des 
folgenden Vierteljahres gutgeschrieben. 

(5) Das Finanzamt kann nötigenfalls die Richtigkeit der 
von dem Steuerpflichtigen in seiner auf Grund des Absatzes 
3 abgegebenen vierteljährlichen Steuererklärung über sein 
Einkommen gemachten Angaben sofort nachprüfen und 
eine neue Berechnung der Steuerschuld vornehmen, ohne 
das Jahresende und die Abgabe der jährlichen Einkom
mensteuererklärung abzuwarten. 

§§ 36 und 37 
fallen fort 
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2. 'Steuerabzug vom Arbeitslohn 
(Lohnsteuer) 

§ 38 

Entrichtung der Lohnsteuer 
(1) Bei Einl;;ünften f\US nichtselbständiger .Arbeit wird die 

Einkommensteuer durch Abzug vom Arbeltslohn erhoben 
(Lohnsteuer). Der Arbeitgeber hat die Lohnsteuer für den 
Arbeitnehmer bei jeder Lohnzahlung einzubehalten und an 
das F'inanzamt abzuführen. 

(2) Wenn der Arbeitslohn ganz oder teilweise aus Sachbe
zügen (§ 8) besteht, und der Barlohn zur .Deckung der 
Lohnsteuer nicht ausreicht, so hat der ArbeJtneluner dem 
Arbeitgeber den zur Deckung der Lohnsteuer erforder
lichen Betrag zu zahlen. Unterläßt das der Arbeitnehmer, 
so hat der Arbeitgeber einen entsprechenden Teil der Sach
bezüge nach seinem Ermessen zurückzubehalten und die 
Lohnsteuer abzuführen. 

(3.) Der Arbeitnehmer ist beim Steuerabzug vom Arbeits
lohn. (Lohnsteuer) Steuerschuldner. Der Arbeitgeber haftet 
aber für die Einbehaltung und Abführung der Lohnsteuer. 
Der Arb~itnehmer (Steuerschuldner) wird nur in Anspruch 
genommen, 
1. wenn der Arbeitgeber den Arbeitslohn nicht vorschrifts

mäßig gekürzt hat oder 
2. wenn der Arbeitnehmer weiß, daß der Arbeitgeber die 

einbehaltene Lotinsteuer nicht vorschriftsmäßig abge
führt hat und dies dem Finanzamt nicht unverzüglich 
mitteilt oder 

3. wenn der Arbeitnehmer eine .ihm ausdrücklich aufer
legte Verpflichtung, seine Lohnsteuerkarte berichtigen 
zu jassen, nicht. erfüllt. 

§ 39 

B e m e s s u n g d e r L o h n s t e u e ·r· 
.. (1) Die Löhnsteuer bemißt sich nach der Anlage zu die
sem Gesetz. Wird der Arbeitslohn füi: einen monatlichen 
Zeitraum gezahlt, so betragen die Lohnstufen und die 
Lohnsteuer ein Zwölftel des Jahresbetrages. Wird der Ar
beitslohn für einen anderen als· monatlichen ZeitraLUÜ ge
zahlt, so betragen die Lohnstufen und · d'ie Lohnsteuer 
Bru-chteile der Beträge der Lohnsteuertabelle für ·monat~ 
liehe Lohnzahlung, und zwar: 

für nicht ·mehr als vier Arbeitsstunden, abet' nicht 
.. mehr als einei1 halben Arbeitstag '/5", 

·für mehr als vier Arbeitsstunclen, aber nicht mehr 
. ··'als· einen Arbeitstag 1/ 26 , 

für volle Arbeitswochen 6
/ 26 . 

Für die Anwendung 'der-Lohnsteuerta·beH'e·· gilt das folgende: 
(2) Steuerklasse I 

1.: .In. die Steuerldasse I fallen die Arbeitnehmer, die nicht 
. :verheiratet sind. 

2.· •Unter Ziffer 1 fallen nicht: 
it) Arbeitnehmer, denen Kinclerermäßigul1g zusteht' (Ab

's.atz 4 ·zifüh 2) oder auf Antrag ge\vährt wit'd (Absatz 
4''Ziffer 3) · ... . · 

· b) utive{·heira~ete Arbeitt1ehmer, die das 65. Lel)e~·~jahr. 
vollendet haben (Absatz :3 Ziffer 2). 

"(3l s'te'~ie1·tdass'e ri · · · · ·· ·· ·· 
In die s·teuerklasse. II fallen, sowei·t si·e· nicht. zur Steuer
klasse III gehören: 
1. die Arbeitnehmer, die verheiratet sind,. 
2. unverheiratete Arbeitnehmer, die cl·as 65. Lebensjahr 

vollendet haben. 
· (4) Steuerklasse III 

1. · In die Steuerklasse· III fallen die Arbeitnehmet', denen 
Kinderermäßigung zUsteht (Ziffei:· 2) oder i.lu(At1trag ge-
\\iähi't \\drei (Ziffer 3). · · · · · 

2. Dem Arbeitnehmer steht l(inclerermäßigung zu für Kin
d.E)r, die das 18. Lebensjahr .. noch nicht vollendet. ·haben. 

3. Dem Arbeitnehmer wird auf Antrag Kinderermäßigung 
··gewährt· für Kinder, die· auf KDsten des :Arbeitnehmers 

unterhalten und für einen Beruf ausgebildet werden und 
das 25,, Lebensjahr.- noch: nicht· vollendet haben. 

4. · Kinder· im Sinn der Ziffern 2 und :l sind: 
a) eheliche Kinder, 

·,.~) eheli,che' SÜefl~i·i1cler: 
c) für ehelich erklärte Kinder, 

· d) •Adoptrvkihclet', ·' .. , 

e) uneheliche Kinder (jedoch nur irn Vei·hältnis zür leib
lichen Mutter), 

f) Pflegekinder. 
(5) Für die Eintragung der Steuerklasse .und der Zahl der 

Kinder bei Ausschreibung der Lohnsteuerkarte (§ 42) sind 
die Verhältnisse zu Beginn des Kalenderjahres maßgebend, 
für das die Lohnsteuerkarte ausgeschrieben wird. Findet 
ei'ne Personenstanclsaufnahn1e statt, so sind die Verhält
nisse am Stichtag der Personenstanclsaufriahme maßgebend. 
Treten bei einem Arbeitnehmet' die Voraussetzungen für 
eine ihm günstigere Steuerklasse ein oder erhöht sich die 
Zahl der bei der Steuerklasse III zu berücksichtigenden 
Personen, so ist auf Antrag die Lohnsteuerkarte zu er
gänzen. Die Ergänzung ist erst bei der Lohnzahlung zu be
rücksichtigen, bei der die ergänzte Lohnsteuerkarte vor
gelegt wird. 

(6) Die Höhe der Loht~steuer wird in folgenden Fällen 
durch Rechtsverordnung bestimmt: 
1. wenn der Arbeitnehmer dem Arbeitgeber keine Lohn

steuerkarte (§ 42) vorlegt; 
2. wenn der Arbeitnehmer itt mehreren Dienstverhält

nissen gleichzeitig steht; 
3. wenn die Ehefrau, die nicht dauernd -vom Ehemann ge

trennt lebt, in einem Dienstverhältnis steht; 
4. wenn ein Zeitraum, für den der Arbeitslohn gezahlt 

wird, nicht festgestellt werden kann. 

§ 40 
Wllt fort 

§ 41 

Berücksichtigung 
b es o n cl e r er V 'e r h ä n n i·s s e 

(1) Auf Antrag des Arbeitn'el11ners . wei:den fi.lr. die Be-· 
rechnung der Lo\msteuer die folgenden Beträge V.Qtn. Ar7. 
beitslohn abgezogen: 
1:·'· Weni1 die Wer6tmgskosten (~ 9),. die .lielc'ien Eitl~~i,ii1~ten 

aus nichtselbständiger Arbeit ei'Wachsen, . 312' Deutsche. 
Mark im Jahr (monatlich 26 Deutsdie Mark) übet·ste'igen,' 
der 312 Deutsche Mark (m'onatlich 26 Deutsche )VJ.nl'k) 
'ül)'ersteigende 'Betrag; · · · ·. ' ,. · 

2. wenn die Sonderausgaben im Sinn des § 10 Äi)säf~ 1 
Ziffer 1, Ziffer 2 Buchstaben a, b, e und f, Ziffern 5 und 
6 und Absatz· 2 312· Detttsche Mat'k im 'Jafir (monatlich 
26 Deutsche Mark) ül:iei;sleigen; ·aer 312 Deutsche Mark 
(monatlich 26 Deutsche Mark) übers.teigende Betrag; 

3. wenn Sonderausgaben im Sinn des.§ l:.O··Absatz <1 ·Ziffer 
2 Buchstaben c und d. und Absatz 2 vorliegen, der Be-
trag. qie~er. Sonderausgaben; .. :- >· 

4. wenn außergewöhnliche·Belastungen dem· Arbei-tn:ehnHJP' 
zwangsläufig .erwachsen und seine · stcuerlkhe ··bei:-: 
stungsfähigkeit wesentlich beeinträchtigen (§ 38), :~in· 
vom Finanzamt zu bestimmender Betrag;· 

(2) Das Finanzamt hat die nach AlJ'satz 1' voth Arbeit;';~· 
lohn abzüzie'henden Beträge auf'der' Lohrist'eucrk::l·ue '(§'42) · 
einzutragen. Der Abzug ist erst bei dei· Lbhi1Zalilühg ·,iot'-· 
zunehtüen; bei d~t' dem At;beitgeber ·die 'Lolrri8'tei.tet·k~u·lc · 
mil clieset''Eintragung Völ'ge!e·gt wird. · .. , ·· '': 

§ 42 

Lohnste'Uerkarte 
Der Arbeilt1ehmt•f' muß sich für die ·Lohi1sieüerberech

nung vor Beginn des Kalenderjahrs oder des Dienstver
hältnisses von der Gemeindebehörde. eine .Lohnsteuerkarlu 
au3bchreibcn lassen und muß· diese d<~m .ArbeltgdJ.er· vor;. 
legen. Der Arbeitgeber hat die L0hnsteuerkar-te während. 
der Dauer des lJienst verhältnisses a'ufzubewah.ren uncl,. sie. 
dem Arbeitnehmer am Ende des Kalenderjahrs oder .be~. 
Beendigung des Dienstverhältnisses zuri.ickzugeJ:ii:m.. Der 
Reichsminister der Finamen'l kann .ein ;c~nderes Vedaht:en 
vorschreiben. 

3, Steuerabzug vom Kapltalt>rl!'a!l 
(Kapitalerii·agsleul'i') · . 

§ 43 
Steuerabzugs p f I ich t i g e Kap i Ia I er t r..ä g e 

(l) Bei den folgenden inländischen Kapitalertrügen wird . 
die Einkommensteuer durch Abzug vom 'Kapitalert.rag· (Ka
pitalertragsteuer) erhoben: 

1 ) Dies·e ne·g~·lunk 'i's't. in ·<I er \'onl·· n(·t•ekt{)l;· der. ·vet'vv'·attliüg für _i!'inanzeil ... Ci es· "·Veie'iiiig(e·i1: \Virtschartsgeb~ete·s eritisSenen 'Lohrisleucr
DurchfUhrungsverordnurig (LStDV ·HN9) vom· 16: ·'Jt\lli •HIH (WiG l:ll. S. lo7) erColgt (VgJ;· 'di<" ·§§ 7 · biii·' !6; :W; · :fT•'ttnd · 36· "J"St'DV'·UH!l). 
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1, Gewinnanteilen (Dividenden), Zinsen, Ausbeuten und 
sonstigen Bezügen aus Aktien, Kuxen, Genußscheinen, 
Anteilen an Gesellschaften mit beschränkter Haftung, 
an E1'werbs- und Wirtschaftsgenossenschaften und Ko
lonialgesellschaften, aus Anteilen an der Reichsbank und 
an bergbautreibenden Vereinigungen, die die Rechte 
einer juristischen Person haben; 

2. Einkünften aus der Beteiligung an einem Handelsge
werbe als stiller Gesellschafter. 

(2) Steuerabzugspflichtige Kapitalerträge sind auch be
sondere Entgelte oder Vorteile, die neben den im Absatz 1 
bezeichneten Kapitalerträgen oder an rleren Stelle gewährt 
werden. 

(3) Kapitalerträge sind als inländische anzusehen, wenn 
der Schuldner Wohnsitz, Geschäftsleitung oder Sitz im In
land hat. 

§ 44 
Bemessung und Entrichtung 

der Kapitalertragsteuer 

(1) Der Schuldner hat die K::~pitnlertragsteuer mit 25 vom 
Hundert der Kapitalerträge für den Gläubiger einzubehal-
1en. Er hat den Steuerabzug in dem Zeitpunkt vorzuneh
men, in dem die Kapitalerträge dem Gläubiger zufließen, 
und die einbehaltene.n Steuerabzüge innerhalb einer Woche 
an das Finanzamt abzuführen. Der Steuerabzug ist auch 
dann vorzunehmen, wenn die Kapitale1·träge beim Gläu
biger zu den Einkünften aus Land- und Forstwirtschaft, 
aus Gewerbebetrieb, aus selbständiger Arbeit od.er aus Ver
mietung und Verpachtung gehören. 

(2) Dem Steuerabzug unterliegen die vollen Kapitaler
tt·äge ohne Abzug. 

(3) Der Gläubiger ist beim Steuerabzug vom Kapitaler
trag (Kapilalertragsteuer) Steuerschuldner. Der Schuldner 
de1~ Kapitalerträge haftet aber für die Einbehaltung und 
Abführung der Kapitalertragsteuer. Der Gläubiger (Steuer-
schi.lldner) wird nur in Atispruch genommen, 
I. wenn der Schuldner die Kapitalerträge nicht vol·schritt~
. mäßig gekih'zt hat oder 

2 .. wenn der Gläubiger weiß, daß der Schuldner die einbe
I.Jaltene Kapitalertragsteuer nicht vorschriftsmäßig ab
geführt hat und dies dem Finan?.anü nicht unverzüglich 
mitteilt. 

~- ~hmerabzu11 vo.11. Aui81dilsrahvulllthttlf"" 
IAnfsldilsralsleuer) 

§ 45 
Steuerllbzugsp!lichtige All.lsi<:htsrat~

vergütungen 
Bei Mitgliedern des Aufsichtsrais (Vel'waltungsra.ts) von 

Aktiengesellschaften, Kommanditgesellsc-haften auf Aktien, 
Berggewerk'3chaften, Gesellschaften mit beschränkter Haf
tung und sonstigen Kapitalgesellschaften, Genossenschaften 
und Personenvereinigungen des privaten und des öffentli~ 
chen Rechts, bei denen die Gesellschafter nicht als Unter
nehmer (Mitunternehmer) anzusehen sind, unterliegen di<) 
Vergütungen jeder Art, die ihnen von den genannten Un
temehnnmgen für die Überwachung der Geschäfts-führung 
gewährt werden (Aufsichtsratsvei·gütungen), dem Steuer
llb:wg (Aufsichlsrat.steueol'). 

§ 45a 
Bemessung und Entricht.ung der 

· A u f s i c h t s l'a t s i e u e .r 

(1) Das Unternehmen hat die Aufsichtsratsteuer mit 50 
vom Hundert der Aufsichtsratsvergütung für das Auf
sichtsraismitglied einzubehalten. Es hat den Steuerabzug 
in ·dem Zeitpunkt vorzunehmen, in dem die Aufsichtsrats
vergütung dem Aufsichtsratsmitglied zufließt, und die ein
behaltenen Steuerabzüge innerhalb einer Woche an das 
Finanzamt (Finanzkasse) abzuführen. 

(2) Dem Steuerabzug unterliegt der volle Betrag der Auf
sichtsratsvergütung ohne jeden Abzug. Werden Reisekosten 
(Tagegelder und Fahrtauslagen) besonders gewährt, so ge
hören sie zu den Aufsichtsratsvergütungen nur insoweit, als 
sie die tatsächlichen Auslagen übersteigen. 

(3) Das Aufsichtsratsmitglied ist beim Steuel'abzug von 
Aufsichtsratsvergütungen (Aufsichtsratsteuer) Steuerschuld
ner. Das Unternehmen haftet aber für die Einbehaltung und 
Abführung .der Steuer. Das Aufsichtsratsmitglied (Steuer
schuldner) wird nur in Anspruch genommen: 
i. wemt das Unternehmen . die Aufsichtsr~lsverg~itung 

nkht vo1·schriftsmäßig gekürzt hat oder 

I 2. wenn das Aufsichtsratsmitglied weiß, daß das Unter
nehmen die einbehaltene Steuer nicht vorschriftsmäßig 
abgeführt hat und dies dem Finanzamt nicht unver
züglich mitteilt. 

5. Veranla!lung von sleuerabzugspilirntlgen Einkünften 

§ 46 
(1) Besteht das Einkommen ganz oder teilweise aus Ein

künften aus nichtselbständiger Arbeit, von denen ein 
Steuerabzug vorgenommen worden ist, so wird der Steuer
pflichtige mit dem Einkommen veranlagt, wenn 
I. das Einkommen 24 000 Deutsche Mark oder mehr be

trägt oder . 
2. die Einkünfte, von denen der Steuerabzug vom Arbeit.~

lohn nicht vorgenommen worden ist, mehr als 600 Deut
sche Mark betragen oder 

3. der Steuerpflichtige Einkünfte aus mehreren Dienst
verhältnissen bezogen hat, die dem Steuerabzug vom 
Arbeitslohn unterlegen haben, und der Gesamtbetrag 
dieser Einkünfte 3 600 Deutsche Mark übersteigt oder 

4. der Steuerpflichtige die Veranlagung beantragt und ein 
berechtigtes Interesse nachweist. 

(2) Ist aus den in Absatz -1 bezeichneten Gründen eine 
Veranlagung ausgeschlossen, so gilt die Einkommensteuer, 
die auf die Einkünfte aus nichtselbständiger Arbeit ent
fällt, für den Arbeitnehmer als abgegolten, wenn seine 
Haftung el'loschen ist (§ 38 Absatz 3). 

6. Absdtlußzahlun11 
§ 47 

(1) Auf die Einkommensteuerschuld werden angerechnet: 
1. die für den Veranlagungs?.eit.raum entrichteten Voraus

zahlungen, 
2. die durch Steuerabzug einbehaltenen Beträge, soweit sie 

auf die im Veranlagungszeitraum bezogenen Einkünfte 
entfallen. 

(2) Ist die I~inkommensteuerschuld größer als die Summe 
der Beträge, die nach Absatz 1 anzurechnen sind, so ist der 
Unterschiedsbetrag innerhalb eines Monats nach Bekannt
gabe des Steuerbescheids zu entrichten (Abschlußzahlung). 

(3) Ist die Einkommensteuerschuld kleiner als die Summe 
der Beträge, die nach Absatz l anzurec·hnen sind, so wird 
der Unterschiedsbetrag nach. Bekanntgabe des Steuerbe
scheids dem Steuerpflichtigen nach seinet· Wahl entweder 
auf ;oeine Steuerschuld gutgesc·hrieben oder zurückgezahlt. 

VI. Be~ttet~trn»K na.tllt d~m Verbrttlltft 

§ 4ß 
(1) Der Steuerpflichtige kann nach dem Verbrauch be

steUert werden, wenn der Verbrauch im Kalenderjahr 
l.O 000 Deutsctle Mark überstiegen hat w1d um mindestens 
die Hälfte höher ist als das Einkommen. Der Betrag von 
10 000 Deutsche Mark erhöht sich um :ie 2 000 Deutsche 
Mark .für jedes Kind, für das dem Steuerpflichtigen Kin
derel'mäßigung nach § a2 Absatz 4 zusteht oder gewälwt 
wird. 

(2) Zum Verbraud1 gehören alle Aufwendungen df'8 
Steuerpilidüigen Iür seinen Haushalt und fi.ir seine Le
bensführung und die Lebensführung seiner Angehörigen. 

(3) Zum Verbraud1 gehören nicht: 
1. die Sonderausgaben· (§ 10 Absat?. 1).; 
2. die Steuern vom Einkommen ·und s<mstige Pei'SOlHm

steueru; -
3. Ausgabeii für Aussteuern oder Ausstattungen, Aoweit 

sie das den Verhältnissen des Steuerpflichtigen entspre
chende Maß nicht tiberstiegen hal:ien; 

4. Ausgaben fi.lr politische, wissenschaftliche, künstleüst>l1e, 
mildtätige oder gemeinnützige Zwecke;· 

S. Ausgaben, die durch Krankheiten, Todesfälle oder Un
glücksfälle oder durch körperliche oder geistige Gebre
chen verursat-ht sind; 

G. Aufwendungen, die durch Gelnn·t eines Kindes ent
• standen sind; 

'1. außerordentlid1e Aufwendungen, die durch den Unter
halt oder die Erziehung eines Kindes oder dmi Unter
halt eines bedi.lr.ftigen Angehörigen entstanden sind; 

8. Aufwendungen aus sozialen Bewegg1·ünden für Arbeit
nehmer oder frühere Arbeitnehmer oder für ihre Ange-
hörigen; · 

9. der 'feil. de..~ Verbrauchs, den der Steuerpflichtige he
stritten hat 
a) aus Einkommen, das. er in den letzten drei Jahren 

vel;l!teuer.t; aber nicht verbrau<!ht hat, 
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b) aus Bezügen, die nach § 3 steuerfrei sind, oder aus 
Bezügen, die dem Steuerpflichtigen nach § 22 Zif
fer 1 Buchstabe c Satz 2 nicht zuzurechnen sind. 

(4) Die Einkommensteuer nach dem Verbrauch beträgt 
nur die Hälfte der Steuer, die sich aus der Einkommen
steuertabeile ergibt. Wenn der sich danach ergebende 
Steuerbetrag geringer ist als der Steuerbetrag, der sich bei 
Zugrundelegung des Einkommens ergeben würde, so ist der 
Besteuerung nicht der Verbrauch, sondern das Einkommen 
zugrunde zu legen. 

VII. Besteuerung beschränkt Steuerpflichtiger 
§ 49 

B e s c h r ä n k t s te u e r p f 1 i c h t i g e . E i n k ü n f t e 
Inländische Einkünfte im Sinn der beschränkten Ein

kommensteuerpflicht (§ 1 Absatz 2) sind: 
1. Einkünfte aus einer im Inland betriebenen Land- und 

Forstwirtschaft (§§ 13, 14); 
2. Einkünfte aus Gewerbebetrieb (§§ 15, 16), für den im 

Inland eine Betriebstätte unterhalten wird oder ein 
ständiger Vertreter bestellt ist, und Einkünfte aus der 
Veräußerung eines Anteils an einer inländischen Kapi-

. talgesellschaft (§ 17); 
3. Einkünfte aus selbständiger Arbeit (§ 18), die im In

land ausgeübt oder verwertet wird oder worden ist; 
4. Einkünfte aus nichtselbständiger Arbeit (§ 19), die im 

Inland ausgeübt oder verwertet wird oder worden ist, 
und Einkünfte, die aus inländischen öffentlichen Kassen 
einschließlich der Kassen der Deutschen Reichsbahn 
und der Reichsbank mit Rücksicht auf ein gegenwärti
ges oder früheres Dienstverhältnis gewährt werden; 

5. Einkünfte aus Kapitalvermögen im Sinn des § 20 Ab
satz 1 ZiEfern 1 und 2, wenn der Schuldner Wohnsitz, 
Geschäftsleitung oder Sitz im Inland hat, und Einkünfte 
im Sinn des § 20 Absatz 1 Ziffern 3 und 4, wenn das 
Kapitalvermögen durch inländischen Grundbesitz, durch 
inländische Rechte, die den Vorschriften des bürger
lichen Rechts über Grundstücke unterliegen, oder durch 
Schiffe, die in ein inländisches Schiffsregister eingetra
gen sind, unmittelbar odet• mittelbar gesichert ist. Aus
genommen sind die Dividenden aus Vorzugsaktien der 
Deutschen Reichsbahn und Zinsen aus Anleihen und 
Forderungen, die in ein ·öffentliches Schuldbuch einge
tragen sind · oder über die Teilschuldverschreibungen 
ausgegeben sind. Die Einkünfte aus Teilschuldverschrei
bungen unterliegen aber der beschränkten Steuerpflicht, 
wenn bei ihnen neben der festen Verzinsung ein Recht 
auf Umtausch in Gesellschaftsanteile (Wandelanleihen) 
oder eine Zusatzverzinsung eingeräumt ist, die sich nach 
der Höhe der Gewinnausschüttungen des Schuldners 
richtet (GewinnobÜgationen), und wenn der Schuldner 
Wohnsitz, Geschäftsleitung oder Sitz im Inland hat; 

6. Einkünfte aus Vermietung und Verpachtung (§ 21), wenn 
das unbewegliche Vermögen, die Sachinbegriffe oder 
Rechte im Inland belegen oder in ein inländisches öf-

fentliches Buch oder Register eingetragen sind oder in 
einer inländischen Betriebstätte verwertet werden; 

7. sonstige Einkünfte im Sinn des § 22 Ziffer 1 soweit 
sie dem Steuerabzug unterworfen werden; ' 

8. sonstige Einkünfte im Sinn des § 22 Ziffer 2, soweit es 
sich um Spekulationsgeschäfte mit inländischen Grund
stücken· oder mit inländischen Rechten handelt die den 
Vorschriften des bürgerlichen Rechts über Gr~ndstücke 
unterliegen. 

§ 50 
Sondervorschriften für beschrän.kt 

Steuerpflichtige· 
(1) Beschränkt Steuerpflichtige dürfen Betriebsausgaben 

(§ 4 Absatz 4) oder Werbungskosten (§ 9) nur insoweit ab
ziehen, als sie mit inländischen Einkünften im wirtschaft
lichen Zusammenhang stehen. Die Vorschriften des § 10 
(Sonderausgaben), des § 32a (Steuererleichterung für buch-· 
führende Gewerbetreibende und für buchführende Land-: 
und Forstwirte), des § 33 (außergewöhnliche Belastungen) 
und des § 34 (Steuersätze bei außerordentlichen Einkünften) 
sind nicht anwendbar. 

(2) Bei Einkünften, die dem Steuerabzug unterliegen und 
bei Einkünften im Sinn des § 20 Absatz 1 Ziffern 3 und 4 · 
ist für beschränkt Steuerpflichtige ein Ausgleich (§ 2 Ab
satz 2) mit Verlusten aus anderen Einkunftsarten nicht zu
lässig. 

(3) Die Einkommensteuer bemißt sich bei beschränkt 
Steuerpflichtigen, die veranlagt werden, nach Steuerklasse , 
II der Einkommensteuertabelle. Sie beträgt aber min-. 
destens 25 vom Hundert der Einkünfte. ' 

(4) Die Einkommensteuer für Einkünfte, die dem Steuer
abzug vom Arbeitslohn, vom Kapitalertrag oder von Auf
sichtsratsvergütungen unterliegen, gilt bei beschränkt 
Steuerpflichtigen durch den Steuerabzug als abgegolten, 
wenn die Einkünfte nicht Betriebseinnahmen eines inländi- ' 
sehen Betriebs sind. Die Höhe der Lohnsteuer wird durch 
Rechtsverordnung bestimmt. · 

(5) Das Finanzamt kann die Einkommensteuer bei be- . 
schränkt Steuerpflichtigen ganz oder zum Teil erlassen. 
oder in einem Pauschbetrag festsetzen, wenn es aus volk::;.: 
wirtschaftlichen Gründen zweckmäßig ist oder eine gesoü
derte Berechnung der Einkünfte besonders schwiet·i!~ ist. 

(6) Das Finanzamt kann die Einkommensteuer von be-· 
schränkt steuerpflichtigen Einkünften, soweit diese nichli: 
bereits dem Steuerabzug unterliegen, im Wege des· Steuer-:· .. 
abzugs erheben, wenn dies zur Sicherstellung des Steuer- . 
anspruchs zweckmäßig ist. Das Finanzamt bestimmt hier-
bei die Höhe des Steuerabzugs, · · 

VIII. Sdllußvorschriften 
§ 51 

Es treten in Kraft: 
1. Die vorstehende Fassung dieses Gesetzes mit Ausnahme . 

des § 34a am 1. Januar 1949. 
2. § 34a am 1. Apl'il 1949. 

Anlage 
(§ 32 und § 39 .des Einkommensteuergesetzes) 

Grundtabelle A 

1. Die Einkommensteuer beträgt in Steuerklasse I bei einem Einkommen: 

bis 750 DM 0 DM 
über 750 bis 1200 DM 0 + 12 0/o des 750 DM übersteigenden Betrags 

1 200 2 400 54 + 18 °/o 1 200 
2 400 " 

3 600 270 + 24 °/o 2 400 
3 600 " 

4 800 558 + 30 °/o 3 600 
4 800 " 

6 000 918 + 36 °/o 4 800 
6 000 " 

7 200 1 350 + 42 Gfo 6 000 .. 
7 200 " 

9 000 1854 + 48 °/o 7 200 
9 000 " 

13 200 2 718 + 54 °/o 9 000 " 13 200 
" 

18 000 4 986 + 60 °/o 13 200 
18 000 " 

24 000 7 866 + 66 Oft 18 000 
24 000 " 

30 000 11826 + 72 Oft 24 000 
30 000 " 

40 000 16146 + 78 °/o 30 000 
40 000 60 000 23 946 + 84 "Iu 40 000 
60 000 100 000 40 746 + 90 Oft 60 000 

100 000 " 150 000 76 746 + 91 °/t 100 000 
150 000 200 000 122 246 + 92 o;. 150 000 
200 000 

" 
250 000 168 246 + 93 "Iu 200 000 

250 000 214 746 + 95 "Iu 250 000 

2. Auf die Steuerkla~sen li und III werden die Steuersätze der Ziffer 1 mit den folgenden Maßgaben angewendet: 
a) 600 DM des Jahreseinkommens aller Steuerpflichtigen der Steuerldassen II und 111 bleiben steuerfrei. 
b) Für jedes Kind, für das dem Steuerpflichtigen gemäß § 32 des Einkommensteuergesetzes eine Steuerermäßi

gung zusteht oder auf Antrag gewährt wird, bleiben weitere 600 DM des Jahreseinkommens steuerfrei. 
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3. Bei Einkommim bis 5000 DM ist die Einkommensteuer nach der Tabelle B zu ermitteln. Bei höheren Einkommen 
ist die Steuer nach den Ziffern 1 und 2 zu errechnen. 

4. Die Lohnsteuer bemißt sich nach den Ziffern 1 bis 3 unter Berücksichtigung eines Pauschbetrages für Werbungs-
kosten und Sonderausgaben von 624 DM jährlich. 

5. Bei Jahreslöhnen bis 5224 DM ist die Jahreslohnsteuer nach der Tabelle C zu ermitteln. 

Tabelle B 

Veranlagte Einkommensteuer für Einkommen bis 5000 DM 

Einkommen Steuer~ Steuer- Steuerklwe lll bei Kinde~<rmäoigung für Einkommen Steuer• Steuer- 5teuerklasse lll bei KindererntiBig~IDll für 
von-bis klasse ~lasse I l 3 4 J von-bis k!asJe klasse 1 2 3 4 5 

I ll Kind Kinder Kinder Kinder Kinder I II Kind Kinder Kinder Kinder Kinder 

bis 750 2851-2900 378 243 138 104 62 5 
751- 800 8 2901-2950 390 252 144 107 64 9 
801- 850 13 2951-3000 402 261 153 110 67 13 
851- 900 18 3001-3050 414 270 162 113 70. 17 
901- 950 24 9 3051-3100 426 282 171 116 72 21 
951-1000 30 14 3101-3150 438 294 180 120 75 25 

1001-1050 35 18 3151-3200 450 306 189 123 78 29 
1051-1100 40 22 3201-3250 462 318 198 126 80 32 
1101-1150 45 26 3251-3300 474 330 207 130 82 35 
1151-1200 50 30 3301-3350 486 342 216 133 84 39 
1201-1250 55 34 6 3351-3400 498 354 225 136 86 42 
1251-1300 63 38 10 3401-3450 510 366 234 140 88 45 
1301-1350 72 42 14 3451-3500 522 378 243 142 91 49 
1~~51-1400 81 46 18 3501-3550 534 390 252 145 92 49 
1401-1450 90 50 22 3551-3600 546 402 261 153 94 50 
1451-1500 99 54 26 3601-3650 558 414 270 162 96 51 
1501-1550 108 58 30 6 3651-3700 573 426 282 171 98 52 
1551-1600 117 62 34 10 3701-3750 588 438 294 180 100 53 
1601-1650 126 66 38 14 3751-3800 603 450 306 189 102 54 
1651-1700 135 70 42 18 3801-3850 618 462 318 198 104 55 
1701-1750 144 74 46 22 3851-3900 633 474 330 207 106 55 
1751-1800 153 77 49 25 3901-3950 648 486 342 216 110 56 
1801-1850 162 81 52 28 3951-4000 663 498 354 225 117 57 4 
1851-1900 171 84 55 31 4001-4050 (}78 510 366 234 126 58 5 
1901-1950 180 88 58 34 4051-4100 693 522 378 243 135 59 7 
1951-2000 189 92 61 37 4101-4150 708 534 390 252 144 60 8 
2001-2050 198 96 64 40 4151-4200 723 546 402 261 153 61 10 
2051-2100 207 100 68 44 4201-4250 738 558 414 270 162 62 11 
2101-2150 216 108 71 47 4251-4300 753 573 426 282 171 63 13 
2151__:2200 225 117 75 51 6 4301-4350 768 588 438 294 180 72 13 
2201-2250 234 126 78 54 10 4351-4400 783 603 450 306 189 81 13 
2251-2300 243 135 82 58 14 4401-4450 798 618 462 318 198 90 13 
2301-2350 252 144 87 61 18 4451-4500 813 633 474 330 207 99 13 
2351-2400 261 153 92 69 22 4501-4550 828 648 486 342 216 108 18 
2401-2450 270 162 97 73 26 4551-4600 843 663 498 354 225 117 24 
2451-2500 282 171 102 77 30 4601-4650 858 678 510 366 234 1'26 30 
2501-2550 294 180 107 81 34 4651-4700 873 693 522 378 243 135 36 
2551-2600 306 189 112 84 38 4701-4750 888 708 534 390 252 144 42 
2601-2650 318 198 116 87 42 4751-4800 903 723 546 402 261 153 48 
2651-2700 330 207 120 91 46 4801-4850 918 738 558 414 270 162 54 
2701-2750 342 216 125 94 50 4851-4900 936 753 573 426 282 171 63 
2751-2800 354 225 129 97 54 4901-4950 954 768 588 438 294 180 72 
2801-2850 366 234 133 101 58 4951-5000 972 783 603 450 306 189 81 

Tabelle C 
Jahreslohnsteuertabelle für Jahreslöhne bis 5224 DM 

Jahreslohn Steuer· Steuer- Steuerklasse lii bei Kindererntäßigung lür Jahreslohn Steuer- Steuer- Steuerklasse 111 bei Kinderermäßigung für 

l'On-bis klasse klasse I l 3 4 5 von-bis klasse klme 1 2 3 4 5 

I li Kind Kinder Kinder Kinder Kinder I li Kind Kinder Kinder Kinder Ki~dtr 

bis 1374 1975-2024 81 46 18 
1375-1424 8 2025-2074 90 50 22 
1425-1474 13 2075-2124 99 54 26 
1475-1524 18 2125-2174 108 58 30 
1525-1574 24 9 2175-2224 117 62 34 9 

1575-1624 30 14 2225-2274 126 66 38 12 

1625-1674 35 18 2275-2324 135 70 42 15 

1675-1724 40 22 2325-2374 144 74 46 22 

1725-1774 45 26 2375-2424 153 77 49 25 

1775-1824 50 30 2425-2474 162 81 52 28 

1825-1874 55 34 2475-2524 171 84 55 31 

1875-1924 63 38 2525-2574 180 88 58 34 

1925-1974 72 42 12 2575-2624 189 92 61 37 
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jaiLn·slohu titeuer- Steurr-
VtiU- hi~ kla~<;e k.lussl' 

I II 

2625--2674 198 9ß 
2ß75--2724 207 100 
2725-27.74 2lß 103 
2775-2824 225 117 
2825-2874 234 126 
2875-2924 243 135 
2925-2974 252 144 
2975-3024 2ßl 153 
3025-3074 270 lß2 
3075-3124 282 171 
3125-3174 294 180 
3175-3224 306 189 
3225-3274 318 198 
3275-3324 330 207 
3325-3374 342 216 
3375-3424 354 225 
3425-3474 366 234 
3475-3524 378 243 
3525-3574 390 252 
3575-3624 402 261 
3()25-3674 414 270 
3675-3724 426 282 
3725-3774 438 294 
3775-3824 450 306 
3!125-3874 462 318 
3875-3924 474 330 
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Steuerklasse Ul bei KindcrermiiUigung Hit· lnhuslohu Stcm·r~ Steuer-
· \~ou. bis kla•st· kla5sr I CO 3 4 'i 

Kind 1\.inder tdndef Kinder Kinder I II 

64 40 3925-3974 486 342 
ß8 44 3H75-4024 493 354 
71 47 4025-4074 510 3ß6 
75 51 4075-4124 522 378 
78 54 4125-4174 534 390 
82 58 12 4175-4224 546 402 
87 61 18 4225-4274 558 414 
92 69 22 4275-4324 573 42ß 
97 73 26 4325--4374 588 438 

102 77 30 4375-4424 603 450 
107 81 34 4425-4474 618 4ß2 
112 84 38 4475-4524 633 474 
116 87 42 4525-4574 648 486 
120 91 4ß 4575-4624 663 498 
125 94 50 46:!5-4674 678 510 
129 97 54 4675-4724 693 522 
133 101 58 4725-4774 708 534 
138 104 62 --; 4775-4824 723 546 
144 107 64 4825-4874 738 558 
153 110 67 13 4875-4924 753 573 
162 113 70 17 4925-4974 768 588 
171 116 72 21 4975-5024 783 603 
180 120 75 25 5025-5074 798 618 
189 123 78 29 5075-5124 813 638 
198 126 80 32 5125-5174 828 648 
207 130 82 35 5175-5224 843 663 

D ruckfehlerberich tig u ng en 

1. In cter Durchführungsverordnung zum Ersten Teil des 
Soforthilfegesetzes (StDVO-SHG) vom 8. August 1949 
(WiGBI. S. 214) sind folgende Berichtigungen vorzu
nehmen: 
a) Auf Seite 220 ist in § 51 Absatz 1 in der 7. Zeile statt 

.,Gesellschaften" zu setzen "Gesellschaftern". 
b) Auf Seite 222 lautet die Ueberschrift zu § 61: "Stun

dung in den Fällen der Demontage und Restitution". 
2. In der Durchführungsverordnung zum Zweiten und Drit

ten Teil des Soforthilfegesetzes (Soforthilfe-DVO) vom 
3. August 1949 (WiGBI. S. 225) sind folgende Bcridlti
gungen vorzunehmen: 
a) Auf Seite 226 (linke Spalte) lauten in Zi[fer 8 Ab

satz 2 Buchstabe a zu § 33 die ersten beiden ;>:eilen: 
.,a) In Fällen von einfacher Vorzugsrente (§ 20 Ab

satz 1 AnlAblGes.) werden als Wert der einjäh-
rigen Ren-". 

b) Auf Seite 228 ist vor den Text zu § 52 zu setzen "l.". 
c) Auf Seite 228 ist in Ziffer 1 zu § 60 in cler ersten Zeile 

vot• ,.Vorbescheid" das Wort "den" zu streichen. 

Steuerklasse- llliH': Kiuderel'miiiHguug Hlr 
l 2 ' 4 ~ 

Kind Kinder h.inder Kinder Kinder 

216 133 84 39 
225 13ß 8ß 42 
234 140 88 45 
243 142 91 49 
252 145 92 49 
261 153 94 50 
270 162 9ß 51 
282 171 98 52 
294 180 100 53 
30ß 189 102 54 
318 198 104 55 
330 207 lOß 55 
342 216 110 56 
354 225 117 57 4 
366 234 126 58 5 
378 243 P5 59 7 
390 252 144 60 8 
402 261 153 61 10 
414 270 162 62 H 
426 282 171 63 1:~ 

438 294 180 72 u 
450 306 189 81 13 
462 318 198 90 13 
474 330 207 99 u 
486 342 216 108 18 
498 354 225 117 2-l 
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GESETZ 
über die Et·öffnungsbilanz in Deutscher Maril: und die n:a!litalneufestsetzung 

(D-Marltbilanzgesetz). 

Vom 21. August 1949. 

Der Wirtschaftsrat hilt das folgende Gesetz beschlossen: 

ABSCHNITT I 

Eröffnungsbilanz 
Erster Untet•abschnitt 

Allgemeine Vorschriften 
§ 1 

Eröffnungsbilanz 
Kautleute mit Hauptniederlassung (Sitz) im W~ihrungs

''ebiet die zur Führung von Handelsbüchern verpflichtet 
~ind, haben für den 21. Juni 1948 ein Inventar und eine 
Eröffnungsbilanz in Deutscher Mark aufzmtellen. Das 
Gleiche gilt für solche gemeinnützigen Wohnungsunterneh
men, Wirtschaftsbetriebe der öffentlichen Hand: gleichviel 
in welcher Rechtsform diese Unternehmen betneben wer
dt·n, sowie für solche bergrechtliehen Gewerkschaften, die 
ihren Sitz im Währungsgebiet haben. 

§ 2 
Zweigniederlassungen und sonstige· Betriebsstätten 

im Währungsgebiet 
{l) Kaufleute und bergrechtliche Gewerkschaften, die 

ihre Hauptniederlassung (Sitz) in Deutschland außerhalb 
des Währungsgebiets haben, sind. verpflichtet, 
a) über die von ihren 'Zweigniederlassungen oder sonstigen 

Betriebsstätten im Währungsgebiet betriebenen Geschäfte, 
b) über das dem Geschäftsbetrieb des Unternehmens im 

Währungsgebiet dienende Vermögen, 
c) über das sonstige im Währungsgebiet vorhandene Ver

mögen des Unternehmens gesondert Buch zu führen und 
Rechnung zu legen. Das Gleiche gilt für solche noch be
stehenden Unternehmen, die im Handelsregister (Ge
nossenschaftsregister) ilü·er Hauptniederlassung (Satz 1) 
ohne Sitzverlegung gelöscht worden sind, mit der Maß
gabe, daß sie außerdem auch über das sonstige im Aus
land vorhandene Vermögen des Unternehm.ens geson
dert Buch zu führen und Rechnung zu legen haben. Die 
Vorschriften des Handelsgesetzbuches über Handels
bücher sowie die Vorschriften dieses Gesetzes über die 
Aufstellung eines Inventars und einer Eröffnungsbilanz 
geHen insoweit entsprechend. Gleiches gilt sinngemäß 
für nach dem 20. Juni 1948 errichtete Zweigniederlas
sungen oder sonstige Betriebsstätten solcher Unlemeh
men. 
(2) Die Unternehmen haben für ihre im Währungsgebiet 

befindlichen Zweigniederlassungen einen oder mehrere 
ständige Vertreter mit Wohnsitz im Währungsgebiet zu be
stellen. sofern nicht: der Geschäftsinhaber (Gesellschafter) 
oder die gesetzlichen Vertreter des Untern.ehmens den 
Wohnsitz im Währungsgebiet haben oder nach anderen Vor-
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schritten ein gesetzlicher Vertreter für die Zweignieder
lassungen bestellt ist. Die ständigen Vertreter vertreten das 
Unternehmen hinsichtlich des Vermögens, über das nach 
Abs. 1 gesondert Buch zu führen ist; sie haben die Befug
nisse von gesetzlichen Vertretern. Sie sind zur Eintragung 
im Handelsregister (Genossenschaftsregister) anzumelden. 
Das Gericht kann aus wichtigem Grund die Eintragung der 
Bestellung ablehnen oder die Bestellung widerrufen. Unter
hält das Unternehmen im Währungsgebiet nur Bctriebs
stiitten, so hat es am Ort der Geschäftsleitung oder der Ver
waltung für die Betriebsstätten im Währungsgebiet eine 
Zweigniederlassung zu errichten. 

(3) Die Errichtung der Zweigniederlassung und die Be
stellung der ständigen Vertreter ist abweichend von §§ 13, 
13a des Handelsgesetzbuches, §§ 35, 36 des Aktiengesetzes 
beim Gericht des Sitzes der Zweigniederlassung zur Ein
tragung in das Handelsregister (Genossenschnftsrcgister) 
anzumelden; das Gericht des Sitzes der Zweigniederlassung 
hat die Eintragungen von Amts wegen dem Gericht des 
Sitzes mitzuteilen. Das Gleiche gilt für alle sonstigen aus
schließlich die Zweigniederlassung betreffenden Anmel
dungen durch den ständigen Vertreter. 

(4) Wird die Errichtung der Zweigniederlassung oder die 
Bestellung der ständigen Vertreter nicht binnen sechs Mo
naten nach InkrafttrEcten des Gesetzes bei dem Gericht 
des Sitzes der Zweigniederlassung angemeldet, so hat es \'on 
Amts wegen die Errichtung der Zweigniederlassung einzu
tragen, einen ständigen Vertreter für die Zweignieclerlas
stu1g zu bestellen und dessen Bestellung einzutragen. Auf L\n
trag der gesetzlichen Vertreter des Unternehmens kann das 
Gericht die von Amts wegen erfolgte Bestellung des sti-in
digen Vertreters widerrufen. Die Eintragungen haben ferner 
von Amts ·wegen zu erfolgen, wenn 
a) die Betriebsstätte oder die Zweigniederlassung erst nach 

dem Inkraft treten dieses Gesetzes errichtet wird und die 
Anmeldungen nicht binnen sechs lVIanalen nach Errich
tung erfolgen, 

b) die _Bestellung eines ständigen Vertreters vom Gericht 
widerrufen und die Bestellung eines anderen sUindigen 
Vertreters nicht angemeldet oder dessen Eintragung aus 
wichtigem Grund abgelehnt wird. 
(5) Der ständige Vertreter hat Anspruch auf Ersatz an

gemessener barer Auslagen und auf Vergütung für seine 
Tätigkeit. Die Auslagen und die Vergütung setzt das Ge
richt fest, wenn der ständige Vertreter sich nicht mit dem 
Unternehmen einigen kann; gegen die Festsetzung ist die 
sofortige Beschwerde .zuUissig; die weitere Beschwerde ist 
aüsgeschlossen. Aus· der rechtskrMtigen Festsetzung findet 
die Zwangsvollstreckung nach der Zivilprozeßordnung statt .. 

(6) Der Verwaltungsrat .dq V:ereinigten Wirtschaftsgc-
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bietes oder die von ihm beauftragte Stelle kann im Wege 
der Durchführungsverordnung bestimmen, wieweit die vor
stehenden Vorschriften niclit anzuwenden sind auf Unter
nehmen, die ihre Hauptniederlassung (Sitz) in einem deut
schen Gebiet außerhalb des Währungsgebietes haben, in 
dem diesem Gesetz entsprechende Vorschriften über die 
Aufstellung einer Eröffnungsbilanz sowie über die Kapi
talneufestsetzung gelten. 

§ 3 
Vorschriften für die Eröffnungsbilanz. Fristen 

(1) Soweit sich nicht aus diesem Gesetz etwas anderes er
gibt, finden die allgemeinen nach dem Gesetz oder der 
Satzung für das Inventar und die Jahresbilanz geltenden 
Vorschriften .auch auf die Aufstellung des Inventars sowie 
die Aufstellung, Prüfung, Vorlegung, Feststellung und Ver
öffentlichung der Eröffnungsbilanz Anwendung. Auf die 
Aufstellung der Eröffnungsbilanz von Wirtschaftsbetrieben 
der öffentlichen Hand findet § 42 des Handelsgesetzbuches 
keine Anwendung; die Eröffntingsbilanz ist zu prüfen. 

(2) Soweit in den folgenden Absätzen nichts anderes be
stimmt ist, ist die Eröffnungsbilanz spätestens bis zum 
30. September 1949 festzustellen. 

(3) Für die Eröffnungsbilanzen von Aktiengesellschaften, 
Kommanditgesellschaften auf Aktien, Gesellschaften mit be
schränkter Haftung und Genossenschaften beginnen die für 
die Aufstellung, Vorlegung, Feststellung und Veröffent
lichung des Jahresabschlusses geltenden gesetzlichen und 
satzungsmäßigen Fristen am 1. Juli 1949. 

(4) Die in § 125 Abs. 5 des Aktiengesetzes bestimmte Frist 
beträgt für die Eröffnungsbilanz, auch wenn die Satzung 
dies für den Jahresabschluß nicht bestimmt, sieben Monate. 

(5) Die Eröffnungsbilanzen von Gesellschaften mit be
schränkter Haftung und Genossenschaften sind spätestens 
bis zum 31. Januar 1950 festzustellen. Die im § 41 Abs. 4 des 
Gesetzes betreffend die Gesellschaften mit beschränkter 
Haftung und die im § 33 Abs. 3 des Genossenschaftsgesetzes 
bestimmte Frist zur Veröffentlichung des Jahresabschlusses 
wird für die Eröffnungsbilanz auf neun Monate verlängert. 
§ 15 der Verordnung über Maßnahmen auf dem Gebiet des 
Rechts der Handelsgesellschaften und der Erwerbs- und 
Wirtschaftsgenossenschaften vom 4. September 1939 (Reichs
gesetzbl. I S. 1694) gilt für die Eröffnungsbilanz nicht. 

(6) Das Registergericht kann auf Antrag des Vorstandes 
(persönlich haftende Gesellschafter, Geschäftsführer) die 
Fristen angemessen verlängern, wenn glaubhaft gemacht 
wird daß diese aus Gründen, die das Unternehmen nicht 
zu v~rtreten hat, nicht eingehalten werden können. Die Ver
längerung soll sechs Monate nicht übers~~i~en. Da~ Gleic~e 
gilt für die gesetzlichen und satzungsmaß1gen Fnsten fur 
die Aufstellung, Vorlegung, Feststellung und Veröffent
lichung des ersten Jahresabschlusses in Deutscher Mark. 

(7) Verlegt ein Einzelkaufmann oder eine juristische Per
son die Hauptniederlassung oder eine Handelsgesellschaft 
den Sitz nach dem 20. Juni 1948 in das Währungsgebiet, so 
finden die Vorschriften dieses Gesetzes mit der Maßgabe 
Anwendung, daß das Inventar und die Eröffnu~gsbilanz für 
den Tag der Eintragung des Unternehmens Im Handels
register (Genossenschaftsregister) aufzustellen sind und das 
Gericht der neuen Hauptniederlassung oder des neuen Sitzes 
die Fristen für die Eröffnungsbilanz bestimmt. 

§ 4 
l?eststellung der Eröffnungsbilanz 

Die Eröffnungsbilanz einer Aktiengesellschaft oder Kom
manditgesellschaft auf Aktien wird durch' die Hauptver
sammlung festgestellt. 

Zweiter Unterabschnitt 

Allgemeine Bewertungsvorschriften 
§ 5 

Allgemeiner Bewertungsgrundsatz 
(1) Vermögensgegenstände dürfen, soweit sich nicht aus 

§§ 6 bis 34 etwas anderes ergibt, höchstens mit dem Wert 
angesetzt werden, der ihnen am Stichtag der Eröffnungs
bilanz beizulegen ist. 

(2) Auf die Eröffnungsbilanz sind § 133 Nr. 1 bis 3 des 
Aktiengesetzes, § 42 Nr. 1 des Gesetzes betreffend die Ge
sellschaften mit beschränkter Haftung, § 33c Nr. 1 und 2 
des Genossenschaftsgesetzes sowie entsprechende Bestim
mungen der Satzung (des Gesellschaftsvertrages, des Sta
tuts) nicht anzuwenden. 

(3) Für die künftigen Jahresbilanzen gelten die in der 
Eröffnungsbilanz angesetzten Werte als Anschaffungs- oder 
Herstellungskosten im Sinne der im Abs. 2 angeführten 
gesetzlichen Vorschriften. 

(4) Soweit die §§ 6 bis 34 Vorschriften über den Wert
ansatz von Forderungen ausländischer Gläubiger und von 
Verbindlichkeiten inländischer Schuldner gegenüber aus
ländischen Gläubigern enthalten, wird hierdurch die For
derung des ausländischen Gläubigers in ihrem Inhalt und 
Umfang nicht berührt. 

§ 6 
Be1·ücksichtigung späterer Währungs- und l{riegsfolge

maßnahmen 
(1) DiLs Vierte Gesetz zur Neuordnung des Geldwesens 

(Festkontogesetz) nebst seinen Durchführungsbestümnungen, 
die Vorschriften über die Neuordnung des Geldwesens in 
dem französischen, ,britischen tmd amerikanischen Sektor 
von Groß-Berlin sowie über die Währungsreform in der 
s~wjetischen Besatzungszone Deutschlands, namentlich 
d1e Anordnung der Deutschen Wirtschaftskommission 
für die sowjetische Besatzungszone "über die Behand
lung von Forderungen von Kreditinstituten in den West
zonen (etnschließlich des Saargebiets) oder geschlossenen 
Banken in Groß-Berlin gegen Schuldner in der sowjeti
schen Besatzungszone Deutschlands" vom 18. August 1948 
und ähnliche Maßnahmen, die zwischen dem 21. Juni 1948 
und dem Tage des Inkrafttr~tens dieses Gesetzes getroffen 
worden sind, sind bei den Wertansätzen zu berücksichtigen. 

(2) Demont~gen, Reparationsentnahmen und~ ähnliche 
·Maßnahmen, die in der Zeit zwischen dem 21. Juni 1948 
und dem Tage des Inkrafttretens dieses Gesetzes getroffen 
werden, können, wenn ihre Durchführung mutmaßlich eine 
Ueberschuldung der Kapitalgesellschaft zur Folge hat, bei 
den Wertansätzen berücksichtigt werden. 

§ 7 
Anzuwendendes Währungsrecht 

Ist zweifelhaft, welches Währungsrecht auf in Reichs
mark begründete Forderungen oder Verbindlichkeiten anzu
wenden ist, so ist für deren Wertansatz in der Regel von 
folgenden Grundsätzen auszugehen: 

1. Befindet sich der Schuldner innerhalb Deutsch
lands, so ist das Währungsrecht des letztbekannten 
Wohnsitzes (Sitzes) zugrunde zu legen, den der Schuld
ner vor dem 21. Juni 1948 gehabt hat, es sei denn, daß 
sich der Schwerpunkt des Rechtsverhältnisses am 
21. Juni 1948 eindeutig an einem anderen Ort befunden 
hat oder die Voraussetzungen· der Nr. 3 vorliegen. 

2. Bei durch Grundpfandrecht gesicherten Forderun
gen ist davon auszugehen,. daß sich diese nach dem 
Währungsrecht am Ort der belegenen Sache richten. 

3. Reichsmarkforderungen gegen Schuldner mit Wohn
sitz (Sitz) in Deutschland außerhalb des Währungsgebie
tes gelten für ihren Wertansatz als nach den Vorschriften 
des Umstellungsgesetzes auf Deutsche Mark umgestellt, 
soweit in Vermögen vollstreckt werden kann, das sich 
im Währungsgebiet befindet. 

§ 8 
Oeffentlich-rechtliche Verfiigungsbeschränkungen 

Vermögensgegenstände, die einer Verfügungsbeschränkung 
auf Grund der Gesetze Nr. 52 oder 53 der Militärregierungen 
und des § 26 Abs. 2 des Umstellungsgesetzes oder einer 
sonstigen gegen jeden wirkenden Verfügungsbeschränkung 
unterliegen, brauchen nicht allein wegen dieser Verfügungs
beschränkung mit einem niedrigeren Wert angesetzt zu 
werden. In dem Bericht über die Neufestsetzung (§ 48) ist 
der Gesamtbetrag der Vermögensgegenstände anz;ugeben, die 
solchen Verfügungsbeschränkungen unterliegen. 

§ 9 
Auslandsvermögen 

(1) Vermögensgegenstände, die von dem Kontrollrat
gesetz Nr. 5 oder entsprechenden Maßnahmen im Ausland 
erfaßt worden sind, sowie Vermögensgegenstände, die au.f 
Grund des Gesetzes Nr. 53 der Militärregierung abgeliefert 
wurden, sind mit einem Erinnerungsposten von einer Deut
schen Mark anzusetzen, es sei denn, daß besondere Gründe 
einen höheren Wertansatz rechtfertigen. 

(2) In dem Bericht über die Neufestsetzung (§ 48) sind 
diese Gegenstände mit dem zuletzt vor Inkrafttreten der in 
Abs. 1 genannten Maßnahmen in der Bilanz ausgewiesenen 
Wert unter Berücksichtigung eines Verhältnisses von einer 
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Deutschen Mark für jede Reichsmark aufzuführen. Bei Va
luta-Forderungen ist außerdem der Nennbetrag in auslän
discher Währung anzugeben. 

§ 10 
Valuta-Schuldverhältnisse 

(1) Für den Wertansatz von Valuta-Verpflichtungen und 
nicht unter § 9 fallenden Valuta-Forderungen ist der Um
rechnungskurs von 0.30 USA-Dollar für eine Deutsche Mark 
zugrunde zu legen; für die Umrechnung der übrigen Fremd
Valuten ist die von der Bank deutscher Länder als Anlage 
zu Nr. 21 der Richtlinien zur Erstellung der Reichsmark
schlußbilanz und der Umstellungsrechnung der Geldinsti
tute im Oeffentlichen Anzeiger für das Vereinigte Wirt
schaftsgebiet Nr. 10 vom 5. Februar 1949 veröffentlichte 
Umrechnungstabelle zugrunde zu legen. 

(2) Valuta-Vel'pflichtungen und nicht unter § 9 fallende 
Valuta-Forderungen, die vor Aufstellung der Eröffnungs
bilanz getilgt worden sind, sind mit dem Betrag anzusetzen. 
der zu ihrer Tilgung verwandt worden ist. 

§ 11 
Geldwel'tschuldverhältnisse 

(1) Für den Wertansatz von Forderungen und Verbind
lichkeiten, die nicht auf einen bestimmten Betrag lauten, 
sondern nach dem Inhalt des Schuldverhältnisses in deut
scher Währung in Höhe des Wertes einer bestimmten Menge 
von Edelmetallen, Waren, Wertpapieren oder ausländischen 
Zahlungsmitteln oder von Sach- und Dienstleistungen zu 
erfüllen sind, ist dieser Wert zugrunde zu legen; §§ 10, 
20 und 22 sind entsprechend anzuwenden. 

(2) Abs. 1 findet keine Anwendung, wenn der Wert einet· 
bestimmten Menge von Feingold geschuldet wird; in diesem 
Falle ist für den Wertansatz der Umstellungsbetrag in Deut
scher Mark zugrunde zu legen, der sich aus den Vorschrif
ten des Umstellungsgesetzes für den durch den Preis von 
2790 Reichsmark für 1 kg Feingold bestimmten Reichsmark
betrag ergibt. 

(3) § 5 Abs. 4 findet Anwendung. Im Falle des Abs. 2 
ist in dem Bericht über die Neufestsetzung (§ 48) der Un
terschiedsbetrag zwischen dem Wertansatz und der Höhe 
der Verbindlichkeit nach dem für ihren Inhalt und Umfang 
maßgebenden Recht anzugeben. 

§ 12 
Schuldverhältnisse mit Wertsicherungsklausel 

(1) Für den Wertansatz von Forderungen und Verbindlich
keiten, die auf einen bestimmten Reichsmarkbetrag lauten, 
aber mit einer Wertsicherungsklausel versehen sind, ist der 
Umstellungsbetrag in Deutscher Mark zugrunde zu legen, 
der sich aus den Vorschriften des Umstellungsgesetzes für 
den Reichsmarkbetrag ohne Berücksichtigung der Wert
sicherungsldausel ergibt. 

(2) § 5 Abs. 4 findet Anwendung, In dem Bericht über 
die Neufestsetzung (§ 48) ist der Unterschiedsbetrag zwi
schen dem Wertansatz und der Höhe der Verbindlichkeit 
nach dem für ihren Inhalt und Umfang maßgebenden Recht 
anzugeben. 

§ 13 
Erinnerungsposten als Höchstwerte bei der Einstellung von 

l{a}Jitalentwertungsl•onten 
Werden in die Eröffnungsbilanz Kapitalentwertungs

konten (§§ 36, 37) eingestellt, so ist in den Fällen, in denen 
dieses Gesetz die Ansetzung eines Vermögensgegenstandes 
mit einem Erinnerungsposten zuläßt, der Vermögensgegen
stand an Stelle des sonst zulässigen Wertes mit dem Er
innerungsposten in der Eröffnungsbilanz anzusetzen. 
Gleiches gilt in den Fällen, in denen dieses Gesetz die An
setzung eines Vermögensgegenstandes mit einem Erinne
rungs'posten vorschreibt, aber einen höheren Wertansatz 
aus besonderen Gründen zuläßt. 

§ 14 
Lastenausgleich 

(1) Ansprüche und Verbindlichkeiten, die sich otus dem 
Lastenausgleich ergeben, sind, soweit sich nicht aus diesem 
Gesetz etwas anderes ergibt, in der Eröffnungsbilanz nicht 
anzusetzen. Dies gilt auch für die auf Grund des Gesetzes 
zur Sicherung von Forderungen für den Lastenausgleich 
vom 2. September 1948 (Gesetz- und Verordnungsblatt des 
Wirtschaftsrats des Vereinigten Wirtschaftsgebietes 1948 
S. 87) unct der entsprechenden Gesetze der französischen 
Zone entstandenen Grundschulden; sie sind jedoch in der 
Eröffnungsbilanz zu vermerl,en. 

(2) Soweit sich aus dem Lastenausgleich Veränderungen 
im Vermögen der in § 1 bezeichneten natürlichen und 
juristischen Personen ergeben, ist deren Eröffnungsbilanz 
und gegebenenfalls die Eröffnungsbilanz ihrer Gesellschaf
ter mit Wirkung auf den 21. Juni 1948 zu berichtigen. 

(3) Soweit die Vorschriften über den Lastenausgleich 
einen anderen Wertansatz als nach den Vorschriften dieses 
Gesetzes zwingend anordnen, gelten diese Werte auch als 
Höchstwerte für die Eröffnungsbilanz. 

(4) Vorschriften über die Durchführung der Berichtigung 
der Eröffnungsbilanz bleiben vorbehalten. 

Dritter Unterabschnitt 

Besondere Bewertungsvorschriften 
§ 15 

Aldiven 
Für den Ansatz der einzelnen Posten auf der Aktiv

seite der Eröffnungsbilanz gelten §§ 16 bis 27. 
§ 16 

Grunclstüclw innerhalb cles Währungsgebietes 
(1) Grundstücke innerhalb des Währungsgebietes sind 

höchstens mit den Einheitswerten anzusetzen, die auf den 
letzten Feststellungszeitpunkt festgesetzt worden sind. Fest
setzungen auf Zeitpunkte nach dem 21. Juni 1948 sind nicht 
zu berücksichtigen. Auf in Reichsmark festgesetzte Einheits
werte ist § 2 des Währungsgesetzes anzuwenden. 

(2) Ist das Grundstück in der steuerlichen Reichsmark
schlußbilanz mit einem höheren Wert als dem nach Abs. 1 
maßgebenden Einheitswert angesetzt, so kann es bis zu 
diesem höheren Wert, jedoch höchstens mit dem Wert, der 
ihm am Stichtag der Eröffnungsbilanz beizulegen ist, an
gesetzt werden. Braucht eine steuerliche Reichsmarkschluß
bilanz nicht aufgestellt zu werden, so tritt an ihre Stelle 
die handelsrechtliche Reichsmarkscl;llußbilanz. 

(3) Soweit an Gebäuden Kriegsschäden oder sonstige 
Wertminderungen eingetreten sind, die am Stichtag der 
Eröffnungsbilanz noch fortbestehen und durch eine Wert
fortschreibung noch nicht berücksichtigt worden sind, ist 
der Einheitswert anteilmäßig zu mindern. · 

§ 17 
Grundstücke außerhalb des Währungsgebietes 

Bei dem Wertansatz von Grundstücken, die außerhalb des 
Währungsgebietes, aber innerhalb Deutschlands liegen, 
ist die Möglichkeit, ül;>er das Grundstück, seinen Ertrag 
oder einen etwaigen Verkaufserlös zu verfügen, zu berück
sichtigen. In begründeten Fällen können die Grundstücke 
mit einem Erinnerungsposten von einer Deutschen Mark 
angesetzt werden. 

§ 18 
Bewegliches Anlagevermögen 

(1) Bewegliche Gegenstände des Anlagevermögens (ins
besondere Maschinen, Schiffe, maschinelle Anlagen und 
sonstige Betriebsvorrichtungen, auch wenn sie wesentliche 
Bestandteile eines Grundstücks sind, Werkzeuge und Ein
richtungsgegenstände) sind höchstens mit dem Wert anzu
setzen, der sich auf der Grundlage der am 31. August 1948 
in der amerikanischen und britischen Zone geltenden ge
wöhnlichen Wiederbeschaffungs- oder Herstellungskosten 
(Neuwert) unter Berücksichtigung der tatsächlichen Ge
samtnutzungsdauer im Verhältnis zur bisherigen tatsäch
lichen Nutzung ergibt. 

(2) Ist der Neuwert am letzten Tag des Monats, in dem 
dieses Gesetz in Kraft tritt, niedriger, so ist höchstens dieser 
an Stelle des nach Abs. 1 für den 31. August 1948 errech
neten Neuwerts dem Wertansatz zugrunde zu legen. 

(3) Für die anteilmäßige Berücksichtigung der Gesamt
nutzungsdauer gemäß Abs. 1 sind im einzelnen folgende 
Grundsätze anzuwenden: 
a) Entspricht die bisherige tatsächliche Nutzung dem Zeit

raun1, für den steuerliche Absetzungen für Abnutzung 
bei Gegenständen dieser Art bisher üblich waren (be
triebsgewöhnliche Nutzungsdauer), so sind die Gegen
stände höchstens mit einem Drittel des Neuwerts (Abs. 1 
oder 2) anzusetzen. 

b) Erreicht die bisherige tatsächliche Nutzung noch nicht 
das Ende der betriebsgewöhnlichen Nutzungsdauer, so 
kann der Betrag von einem Drittel des Neuwerts. für 
jedes Jahr, für das solche Absetzungen noch möglich ge
wesen wären, um den Betrag erhöht werden, der sic?t 
aus einer Teilung von zwei Dritteln des Neuwerts durch 
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die Gesamtzahl der Jahre der betriebsgewöhnlichen 
Nutzungsdauer ergibt. Sind Gegenstände dieser Art in 
einem kürzeren Zeitraum als dem der betriebsgewöhn
lichen Nutzungsdauer voll abgeschrieben. so sind sie 
höchstens mit einem Drittel des Neuwerts anzusetzen. 

c) Uebersteigt die bisherige tatsächliche Nutzung die be
triebsgewöhnliche Nutzungsdauer. so ist der Betrag. von 
einem Drittel des Neuvverts um einen den tatsächlichen 
Verhältnissen entsprechenden angemessenen Abschlag zu 
kürzen. 

§ 19 
Beteiligungen und andere Wert(Japiere 

<les Anlagevermöge}ls 
Beteiligungen im Sinne des § 131 Abs. 1 A II 6 des 

Aktiengesetzes sowie andere Wertpapiere des Anlage
vermögens sind nach den für Wertpapiere des Umlauf
vermögens (§§ 21, 22) geltenden Vorschriften anzusetzen, 

· soweit nicht besondere Gründe einen höheren Ansatz recht
fertigen. 

§ 20 
Vol'l'atsvermögen 

(1) Gegenstände des Vorratsvermögens (insbesondere 
Roh-. Hilfs- und Betriebsstoffe. halbfertige und fertige Er
zeugnisse sowie Waren) sind höchstens mit dem Wert an
zuset7.en, der sich auf der Grundlage der am 31. August 1948 
in der amerikanischen und britischen Zone geltenden ge
wöhnlichen Wiederbeschaffungs- oder Herstellungskosten 
€rgibt (Neuwert). Ist der Neuwert am letzten Tag des Mo
nats, in dem dieses Gesetz in Kraft tritt, niedriger. so ist 
höchstens dieser zugrunde zu legen. 

(2) Sind Gegenstände des Vorratsvermögens vor dem 
1. September 1948 veräußert worden, so sind sie höchstens 
mit dem Wert anzusetzen, der sich aus dem Verkaufserlös 
unter Abzug der handelsüblichen Gewinnspanne ergibt, falls 
dieser niedriger ist, alsc, die nach Abs. 1 zulässigen Höchst
werte. 

§ 21 
Wertpapiere des Reichs untl sonstige 

Forderungen geg·en <las Reich 
Wertpapiere, die Rechte gegen das Reich oder die in 

§ 14 Nr. 2 bis 5 des Umstellungsgesetzes aufgeführten 
Schuldner verbriefen (einschließlich der im Reichsschuld
'buch eingetragenen Forderungen gegen das Reich), Kriegs
schädenforderungen sowie sonstige Forderungen gegen das 
Reich oder die im § 14 Nr. 2 bis 5 des Umstellungsgesetzes 
·aufgeführten Schuldner sind mit einem Erinnerungsposten 
von einer Deutschen Mark anzusetzen. Das gleiche gilt für 
etwaige Entschädigungsansprüche auf Grund von Demon
tagen, Reparationsentnahmen und ähnlichen Maßnahmen. 

§ 22 
Sonstige Wertpa}Jiere und Anteile 

(1) Wertpapiere, die im Währungsgebiet an einer deut
schen Börse amtlich notiert oder im geregelten Freiverkehr 
gehandelt werden, sind höchstens zu den Steuerkurswerten 
anzusetzen. An deren Stelle treten vorläufig die Werte, 
die von der Bank deutscher Länder für die Umstellungs
rechnung der Geldinstitute mit Stichtag vom 31. Dezember 
1948 im Oeffentlichen Anzeiger für das Vereinigte Wirtschafts
gebiet und in den amtlichen Bekanntmachungsorgauen 
der Länder der französischen Zone veröffentlicht worden 
sind. 

(2) Wertpapiere, für die ein BÖrsenkurs gemäß Abs. · 1 
nicht festgesetzt ist, und nicht in Wertpapieren verkörperte 
Anteile (Geschäftsanteile, Anteile an Personengesellschaften) 
sind vorläufig höchstens mit einem Drittel des letzten vor 
dem 21. Juni 1948 festgestellten Vermögenssteuerwertes an
zusetzen, es sei denn, daß besondere Gründe einen höheren 
Wertansatz rechtfertigen. 

(3) Anteile (Aktien, Geschäftsanteile, Anteile an Per
sonengesellschaften) an Geldinstituten und Versicherungs
unternehmen. für die ein Börsenkurs gemäß Abs. 1 nicht 
festgesetzt ist, dürfen vorläufig höchstens im Verhältnis von 
einer Deutschen Mark für je zehn Reichsmark des in der 
steuerlichen Reichsmarkschlußbilanz ausgewiesenen Wertes 
angesetzt werden; § 16 Abs. 2 Satz 2 gilt entsprechend. 

(4) Wertpapiere von Ausstellern im Währungsgebiet sind, 
wenn sie sich im Girosammeldepot befinden, vorläufig 
höchstens mit siebzig vom Hundert der gemäß Abs. 1 und 
2 zulässigen Wertansät7.e anzusetzen. 

(5) Andere vor dem !. .Januar 1945 ausgestellte Wert
papiere, für die Lieferbarkeltsbescheinigungen nach den 

"Richtlinien für die Bescheinigung der Lieferbarkeit von 
Wert~)apieren" bisher nicht erteilt worden sind und in der 
ab 1. Juli 1948 geltenden Fassung dieser Richtlinien nicht 
erteilt werden können, dürfen nur mit einem Erinnerungs
posten von einer Deutschen Mark angesetzt werden, soweit 
nicht besondere Gründe einen höheren Ansatz rechtfertigen. ' 

(6) Wertpapiere in Streifbanddepots im Saargebiet sind 
wie Wertpapiere im Währungsgebiet zu behandeln. 

§ 23 
Eigene Aktien otlel' Geschäftsanteile 

(!) Eigene Aktien oder Geschäftsanteile dürfen höchstens 
mit dem nach der Umstellung sich ergebenden neuen Nenn
betrag angesetzt werden; sie dürfen jedoch, wenn der Be
trag der freien Rücklagen geringer ist, höchstens mit diesem 
Betrag angesetzt werden. 

(2) Soweit eigene Aktien oder Geschäftsanteile vor dem 
Tage des Inkrafttretens dieses Gesetzes veräußert worden 
sind, kann an Stelle des in Abs. 1 bestimmten Höchstwer
tes der Veräußerungserlös als Höchstwert angesetzt werden. 

§ 24 
Forderungen. Grundsatz 

(1) Bei dem Wertansatz von Forderungen sind die Vor
schriften des Umstellungsgesetzes und dessen Durchfüh
rungsverordnungen zu berücksichtigen. 

(2) Zweifelhafte Forderungen sind nach ihrem wahr
scheinlichen Wert anzusetzen, uneinbringliche Forderungen 
abzuschreiben. Als zweifelhaft gilt auch eine Forderung, 
bei der mit einer Herabsetzung im Vertragshilfeverfahren 
gerechnet werden muß. 

(3) Ist eine Forderung nach dem 20. Juni 1948 bis zur 
Aufstellung der Eröffnungsbilanz im Wege der Vertrags
hilfe herabgesetzt worden, so ist diese Herabsetzung bei 
dem Wertansatz zu berücksichtigen. Das Gleiche gilt, wenn 
eine I!'orderung durch Parteivereinbarung höher oder nied
riger festgesetzt worden ist, als dem gesetzlichen Umstel
lungsverhältnis entsprechen würde. 

§ 25 
Schwebende Geschäfte 

Lieferungsansprüche aus Kauf- und Werkverträgen, für 
die die Gegenleistung bereits vor dem 21. Juni 1948 bewirkt 
war, können so angesetzt werden, als wel}n die Lieferung 
bereits am 21. Juni 1948 erfolgt wäre. 

§ 26 
Forderungen gegen Schuldner in Deutschland 

außerhalb tles Währungsgebietes 
(1) Forderungen gegen Schuldner in Deutschland außer

halb des Währungsgebietes können mit einem Erinnerungs
posten von einer Deutschen Mark angeset7.t werden. 

(2) Für Forderungen, die nach den in dem französischen, 
britischen und amer.ikanischen Sektor von Groß-Bedin 
geltenden Vorschrifteh zur Neuordnung des Geldwesens um
gestellt sind, sowie für Forderungen an Schuldner im Saar
gebiet gelten §§ 5, 24 Abs. 2, 3. 

§ 27 
Posten, die der Rechnungsabgrenzuhg dienen 

(1) Für periodische Einnahmen und Ausgaben die sich 
auf einen Zeitraum beziehen, in den der 20. Juni l948 fällt, 
können als aktive Abgrenzungsposten angesetzt werden: 
a) Ausgaben vor dem 21. Juni 1948, soweit sie Aufwand für 

die Zeit nach d('m 20. Juni 1948 darstellen (transitorische 
Aktiva). 

b) Einnahmen na.ch dem 20. Juni 1948. soweit sie El'trag für 
die Zeit vor dem 21. Juni 1948 darstellen (antizipative 
Aktiva). 
(2) Die transitorischen Aktiva sind höchstens mit dem 

Betrag anzusetzen, um den sich die Ausgaben nach dem 
21. Juni 1948 tatsächlich vermindern. Die antizipativen 
Aktiva sind mit dem Betrag anzusetzen, um den sich die 
Einnahmen nach dem 20. Juni 1948 tatsächlich erhöhen. 

(3) Für anteilige Zinsen sowie für sonstige wieder
kehrende Leistungen gelten Abs. 1 und 2 sinngemiiß. 

§ 28 
Passiven 

Für den Ansatz der einzelnen Posten auf der Passivseite 
der Eröffnungsbilanz gelten §§ 29 bis 34. · 
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§ 29 
P ensi o nsl'iic l's tellungen 

(1) Für die Verpflichtungen aus den bereits am 21. Juni 
1948 laufenden Pensionen ist eine Rückstellung in Höhe 
eines versicherungsmathematisch auf der Grundlage eines 
dreieinhalbprozentigen Rechnungszinsfußes errechneten Ge
genwartswerts auszuweisen. Die Passivierungspf!icht besteht 
jedoch insoweit nicht, als bei vorsichtiger Beurteilung der 
künftigen Entwicklung des Unternehmens anzunehmen ist, 
daß die Pensionsverpfliehtungen aus den Jahreserträgen er
füllt werden können; Abs. 3 bleibt unberührt. 

(2) Für die am 21. Juni 1948 bestehenden Anwartschaftcn 
auf Pensionen kann eine Rückstellung bis zur Höhe eines 
versicherungsmathematisch auf der Grundlage eines clrei
cinhalbprozentigen Rechnungszinsfußes errechneten Gegcn
wartswerts ausgewiesen werden. 

(3) Eine in der Reichsmarkschlußbilanz ausgewiesene 
Rückstellung für Pensionsverpflichtungen (einschließlich der 
Anwartschaften) ist mindestens im Verhältnis von einer 
Deutschen IVIark für je zehn Reichsmark in die Eröffnungs
bilanz zu übernehmen. 

(4) Eine nach Abs. 2 'und 3 in die Eröffnungsbilanz ein
gestellte Rückstellung darf für den durch sie noch nicht 
gedeckten Teil der Anwartschaflen durch jährliche Zufüh
rungen auf die Höhe gebracht werden, die sich unter der 
Annahme einer am 21. Juni 1948 neu gegebenen Pensions
zusage errechnet. 

(5) Hat sich der Umfang der am 21. Juni 1948 bestelwn
den Pensionsverpflichtungen (einschließlich der Anwart
schaften), insbesondere auf Grund des § 21 oder des § 27 des 
Umstellungsgesetzes. bis zur Aufstellung der Eröffnungs
bilanz gemindert, so ist diese Minderung bei der Bemessung 
der Rückstellungen für diese Verpflichtungen zu beri.ici<:
sichtigen. 

(6) In dem Bericht über die Neufestsetzung (§ 48) ist der 
Fehlbetrag der Rückstellungen anzugeben, der sich errechnet, 
wenn die am 21. Juni 1948 bestehenden Pensionsverpflich
tUngen (einschließlich der Anwartschaften) ;n der Höhe 
zurückgestellt werden würden, die sieh versicherungsmathe
matisch auf der Grundlage eines dreieinhalhprozentigen 
Rechnungszinsfußes als Gegenwartswert errechnet. 

§ 30 
VedJimllichlieiten. Gnmdsa tz 

(1) Bei dem Wertansatz von Verbindlichkeilen sind die 
Vurschl'iften des Umstellungsgesetzes und dessen Durch
fühnmgsverordnungen zu berücksichtigen. 

(2) Verbindlichkeiten sind mit dem Werte anzusetzen. 
der ihnen am Stichtilge dPr Eröffnungsbilanz beizulegen ist. 

(3) Ist eine Verbindlicl1keit nach dem 20. Juni 1948 bis 
zur .. Aufstellung der Eröffnungsbilanz im Wege der Ver
tragshil'fe herabgesetzt worden, so ist diese Herabsetzung 
bei. dem Wehansatz zu berücksichtigen. Das Gleiche gilt, 
wenn eine Verbindlichkeit durch Parteivereinbarung höher 
oder 'niedriger festgesetzt worden ist, als dem gesetzlichen 
Umstellungsverhällnis entsprechen würde. 

§ 31 

·verl.Jinlllichkeiten gegenüber ausländischen Gläul.Jigem 

(1) Verbindlichkeiten gegenüber ausliindischen Gläubi
gern sind nur insoweit anzusetzen, als sie nach der 
deutschen Gesetzgebung über die Tilgung von Auslandsver
bindlichkeiten noch geschuldet werden .. Insbesondere sind 
die bis zum 8. IVIai 1945 an die> Konversionskasse für 
deutsche Auslandsschulden abgefühl'len Zins- und Tilgungs
beträge nicht mehr als Verbindlichkeiten anzusetwn. Dies 
gilt auch für etwaige Verzugszinsen. § 5 Abs. 4 findet An
wendung, 

(2) Ist für die Verbindlichkeit eine Sicherheil bt:stellt, die 
von dem Kontrollratsgesetz Nr. 5 oder entsprechenden lVIaß
nahmen im Ausland erJ'aßt oder nach dem Gesetz Nr. 53 der 
IVIilitürregierungen abgeliefert worden ist. so ist dies zu VET

merken. 
(3) In dem Bericht über die Neufestsetzung (§ 48) ist an

zugeben, für welche Valutaverbindlichkdlen (Zins- und Til
gungsbetrfige) der Re:chsmarkgc-genwert an die Konversions
kasse für deutsche Auslandsschulden gezahlt und, soweit der 
Schuldner hierüber unterrichtet ist, wieweit diese den aus
l~indischen Gläubigern zugeführt worden sind. 

(4) Abs. 2 und 3 gelten auch für Kredite, die unter die 
Deutschen Kreditabkommen fallen (Siillhaltekredite). 

§ 32 
lteiehsmat'kverbin!llichkeiten gegeniiber Angehiirlgen 

de1· Vereinten Nationen 
(1) Hat ein Angehöriger der Vereinten Nationen der Um

stellung einer Reichsmarkverbindlichkeit bis zum 20.· Ok
tober 1948 widersprochen oder die Annahme einer nach den 
Vorschriften des Umstellungsgesetzes angebotenen oder be
wirkten Leistung verweigert, so darf die Verbindlichkeit 
gleichwohl nur mit einem Zehntel ihres Reichsmark
nennbet.rages eingesetzt werden (§ 15 Abs. 2 des Umstel
lungsgesetzPs). 

(2) In dem Bericht über die Neufestsetzung (§ 43) ist an
zugeben, hinsichtlich welcher Betrüge Widerspruch eingelegt 
ist oder der Gläubiger die Annahme einer angebotenen 
Leistung verweigert hat, und welche sonstigen Reichsmark
verbindlichkeiten auf Deutsche Mark umgestellt sind, die 
Angehörigen der Vereinten Nationen ge:;chuldet '\verclc>n. 

§ 33 
Vei'bindlichkeiten gegenüber geschlossenen 

Geldinstituten 
Verbindlichkeiten gegenüber geschlossenen Geldinstituten 

~mit Sitz außerhalb des Währungsgebietes sind mit dem sich 
bei Anwendung der Umstellungsvorschriften ergebenden 
Betrag in Deutscher IVIark anzusetzen 

§ 34 
l'osten, die der Rechnungsabgt·enzung dienen 

(1) Für periodische Einnahmen und Ausgaben. die sich 
auf einen Zeitraum beziehen, in den der 20. Juni 1948 Hillt, 
sind als passive Abgrenzungsposten anzusetzen: 
a) Einnahmen vor dem 21. Juni 1948, soweit sie Ertrag 

für die Zeit nach dem 20. Juni 1948 cl:wstellen (transito
rische Passiva), 

b) Ausgaben nach dem 20. Juni 1948, soweit sie Aufwand 
für die Zeit vor dem 21. Juni 1948 darstellen (anlizipative 
Passiva). 
(2) Die transitorischen Passiva sind mit dem Belrag an

zusetzen, um den sich die Einnahmen nach dem 20. Juni 
1948 tatsächlich vermindern; die ant.izipativen Passh·a sind 
mil dem Betrag anzusetzen. um den sich die Ausgnben 
nach dem 20. Juni 1948 tatsiichlich erhöhen. 

(3) F'ür anteilige Zinsen sowie für Löhne und Gehültel' 
gelten Abs. 1 und 2 sinngemäß. 

ABSCHNITT II 
N eufestsctzung der Rapitalvel'hiiltnisse von 

Rat>italgesellschaften 
§ 35 

Endgültige Neufestsetzung 
(1) Aktiengesellschaften, Kommanditgesellschaften aul 

Aktien ltild Gesellschaften mit beschrünl..:ter Haftung 
haben ihr Grundkapital oder Stammkapital (Nennkapit.al) 
und ihre Aktien oder Gesclüiftsanteile (Anteile) in Deut
scher IVIark neu festzusetzen. 

(2) Das neue Nennkapital ist, wenn nicht von der Befug
nis der §§ 36 bis 38 Gebrauch gemacht wird, in Höhe des 
Betrages des bei der AufstE'ilung der Eröffnungsbilanz nach 
Abzug der Schulden sich ergebenden Vermögens festzu
setzen. soweit der Betrag nicht in Rücklage gestellt wird. 

(3) Den Betrag des nach Abzug der Schulden sich erge
benden Vermögens, der nicht für das Nennkapital in An
spruch genommen, sonelern in Rücklage gestellt wird, haben 
Aktiengesellschaften und Kommanditgesellschaften aur 
Aklic:n clet· gesetzlichen Rücklage, Gesellschaften mit be
schrünlor:-r Haftung einer besonderen Rücklage zuzuweisen, 
die nur zum Ausgleich von Wertminderungen und zur 
Deckung von sonstigen Verlusten verwendet. werden darf. 
Dies gilt nicht, soweit der Betrag nötig ist, um freie .Rück
lagen, die in der Reichsmarkschlußbilanz ausgewiesen sind, 
in angemessener Höhe fortzuführen, wobei das Verhältnis 
zwischen der in der Reichsmarkschlußbilanz ausgewiesenen 
gesetzlichen Hücklage (Sonderrücldage), soweit diese das 
Nennlmpital nicht übersteigt, und den freien RUcklagen 
nicht zu Ungunsten der gesetzlichen Rücklage vcr~inclert 
wcrdei1 darf. 

(4) Die Gesellschafter dürfen auf Grund der Neufest
setzung keine Zahlungen erhalten und von der Verpflichtung 
zur Leistung von Einlagen nicht befreit werden; die§§ 56, 84, 
85 und B9 des Aktiengesetzes und die §§ 30, 31, 4:J und 44 
des Gesetzes botreffend die Gesellschaften mit beschrünkler 
Haftung sind sinngemüß anzuwenden. 
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§ 36 
Vorläufige Neufestsetzung durch Einstellung eines 

Kapitalenh, ertungskontos 
(1) An Stelle einer endgültigen Neufestsetzung nach § 35 

kann die Neufestsetzung vorläufig in der Weise durch
geführt werden. daß das in der Reichsmarkschlußbilanz 
ausgewiesene Nennkapital mit dem gleichen Betrage in 
Deutscher Mark in die Eröffnungsbilanz übernommen und 
der Unterschied. um den der Betrag des Nennkapitals das 
bei der Aufstellung der Eröffnungsbilanz nach Abzu'( der 
Schulden sich ergebende Vermögen übersteigt, als Kapital
entwertungskonto auf der Aktivseite der Eröffnungsbilanz 
eingestellt wird 

(2} Das Kapitalentwertungskonto darf nicht höher sein 
als der halbe Betrag des Nennkapitals. Die Beibehaltung 
einer gesetzlichen Rücklage (Sonderrücklage) oder von 
freien Rücklagen neben dem Kapitalentwertungskonto ist 
unzuliissig. Die Gesellschaft ist verpflichtet, das Kapital
entwertungskonto innerhalb .von drei Geschäftsjahren aus-
zugleichen. Zur Tilgung sind Werterhöhungen auf Grund 
der Berichtigung von Wertansätzen (§ 47) sowie die jähr
lichen Reingewinne zu verwenden, deren anderweitige 
Verwendung einschließlich der Einstellung in gesetzliche 
oder freie Rücklagen unzulässig ist, solange das Kapital
entwertungskonto besteht. 

(3) Die vorläufige Neufestsetzung nach Abs. 1 kann mit 
einer Neufestsetzung nach § 35 in der Weise verbunden wer
den, daß das Nennkapital auf einen unter dem in der 
Reichsmarkschlußbilanz ausgewiesenen Nen"Rkapital liegen
den Betrag in Deutscher Mark ermäßigt und das Kapital
entwertungskonto nur in Höhe des Unterschiedes eingestellt 
wird, um den der Betrag des neu festgesetzten ermäßigten 
Nennkapitals das bei der Aufstellung der Eröffnungsbilanz 
nach Abzug der Schulden sich ergebende Vermögen noch 
übersteigt; das nach Abzug der Schulden sich ergebende 
Vermögen muß hierbei den Mindestnennbetrag des Nenn
kapitals gemäß § 44 erreichen.· Soweit das Nennkapital 
ermäßigt jst, liegt eine endgültige Neufestsetzung vor; für 
die vorläufige Neufestsetzung gilt Abs. 2 sinngemäß. 

(4) Die Durchführung des Ausgleichs durch Tilgung 
semäß Abs. 2 gilt als endgültige Neufestsetzung. 

§ 37 
Außerordentliches n:apitalentwertungskonto 

Befinden sich erhebliche Teile des Vermögens im Aus
land oder sind in der Eröffnungsbilanz erhebliche Ver
mögensteile mit Erinnerungsposten angesetzt worden, so 
kann ein außerordentliches Ka•pitalentwertungskonto bis 
zum Gesamtbetrage der mutmaßlichen späteren Wertan
sätze in die Eröffnungsbilanz eingestellt werden. Das außer
ordentliche Kapitalentwertungskonto darf allein oder zu
sammen mit einem Kapitalentwertungskonto nach § 36 
nicht höher sein als neun Zehntel des Nennkapitals; es muß 
besonders ausgewiesen werden. Die Gesellschaft ist ver
pflichtet, das außerordentliche Kapitalentwertungskonto 
innerhalb von sechs Jahren auszugleichen. Im übrigen fin
det § 36 entsprechend Anwendung. 

§ 3!l 
Kapitalverlustkonto bei Ueberscbuldung 

(1) Ergibt sich bei der Aufstellung der Eröffnungsbilanz 
eine Ueberschuldung, die auf Kriegs- oder Kriegsfolgeschä
den beruht, so kann ein Kapitalverlustkonto bis zur Höhe 
dieser Schäden in die Eröffnungsbilanz eingestellt werden, 
wenn das von der Gesellschaft betriebene Handelsgewerbe 
ohne Berücksichtigung -der Schäden lebensfähig ist. Als 
Kriegsfolgeschäden gelten nicht Währungsverluste, die 
durch die Gesetze über die Neuordnung des Geldwesens 
verursacht sind. 

(2) Das Nennkapital ist in Höhe des durch die Einstel
lung des Kapitalverlustkontos entstandenen Ueberschusses 
der Aktiven über die Schulden festzusetzen. Uebersteigt das 
danach festzusetzende Nennkapital das im Reichsmark
abschluß ausgewiesene Nennkapital, so ist· da's Kapitalver
lustkonto entsprechend niedriger einzustellen. 

(3) Neben einem Kapitalverlustkonto können Kapital
entwel'tungskonten nach §§ 36, 37 mit der Maßgabe gebildet 
werden, daß der Unterschiedsbetrag zwischen dem in der 
Rekhmarkschlußbilanz ausgewiesenen Nennkapital und 
den Aktiven nach Abzug der Schulden auf der Aktivseite 
eingestellt wird. Ein nach § 36 eingestelltes Kapitalentwer
tungskonto darf jedoch nicht höher sein als der halbe Be
trag des neu festgesetzten Nennkapitals, ein nacb § 37 ein-

gestelltes Kapitalentwertungskonto nicht höher sein als 
neun Zehntel des neu festgesetzten Nennkapitals. 

(4) Die Einstellung eines Ka'Pitalverlustkontos ist nur 
mit Zustimmung der Obersten Wirtschaftsverwaltung des 
Landes im Einvernehmen mit der Landesjustizverwaltung 
zulässig; die Zustimmung ist zu erteilen, wenn die Voraus
setzungen für die Bildung des Kapitalverlustkontos vor
liegen und ein gesamtwirtschaftliches Bedürfnis an der 
Fortführung des Unternehmens in der bisherigen Rechts
form anzuerkennen ist. 

(5) Die zwangsweise Tilgung des Kapitalv~:rlustkcmtos 
bleibt besonderen ges'etzlichen Vorschriften vorbehalten. 

(6) Im übrigen finden §§ 36, 37 entsprechende Anwen
dung. 

§ 39 
Bezugsrecht 

Wird während des Besteheus eines Kapitalentwertungs
kontos nach §§ 36, 37 eine Kapitalerhöhung beschlossen, so· 
ist jedem Anteilseigner auf sein Verlangen ein seinem 
Anteil an dem bisherigen Nennkapital entsprechender Teil 
der neuen Anteile zuzuteilen, es sei denn, daß ein Dritter 
die Anteile übernommen und sich verpflichtet hat, sie den 
Anteilseignern zum Bezuge anzubieten. 

§ 40 
Bilanzmäßige Riiekwil'lmng der Neufestsetzung 

In der Eröffnungsbilanz sind Nennkapital und Rück
lagen in der Höhe auszuweisen, wie sie nach der Neufest
setzung bestehen sollen. 

§ 41 
Wahrung der gesellschaftsrechtlichen und vertraglichen 

. Beziehungen 
(1) Das Verhältnis der mit den Anteilen verbundenen 

Rechte zueinander wird durch die Neufestsetzung nicht 
berührt. 

(2) Vertragliche Beziehungen der Gesellschaft zu Dritten, 
die von der Gewinnausschüttung der Gesellschaft, dem 
Nennbetrag oder dem Wert ihrer Aktien oder ihres Nenn
kapitals oder in sonstiger Weise von den bisherigen Kapi
tal- oder Gewinnverhältnissen abhängen, bestimmen sich 
nach den durch die Neufestsetzung eingetretenen neuen 
Kapital- oder Gewinnverhältnissen; dies gilt insbesondere 
in den Fällen der §§ 50, 114 des Aktiengesetzes. Dritte 
brauchen eine durch die Neufestsetzung eintretende Kür
zung ihrer Rechte nach Satz 1 nicht gegen sich ge. ten zu 
l~ssen, soweit sie darauf beruht, daß in der Eröffnungs
bilanz das Nennkapital zu den Rücklagen in einem durch 
§ 35 Abs. 2 und 3 nicht bedingten ungünstigeren Verhältnis 
steht, als dies in der Reichsmarkschlußbilanz der Fall ist. 

§ 42 
Nicht volleingezahlte Anteile 

Anteile, auf die die Einlagen nicht in voller Höhe ge
leistet sind, gelten im Verhältnis der Anteile der Gesell
schafter zueinander für die Neufestsetzung als voll eingeznhlt. 
Der Anspruch der Gesellschaft auf die ausstehenden Ein
lagen bleibt unberührt; auf ausstehende Bareinlagen sind 
§§ 13, 16 des Umstellungsgesetzes anzuwenden. 

§ 43 
Einziehung von .eigenen Anteilen 

(1) Die Hauptversammlung (Gesellschafterversammlung), 
die über die Eröffnungsbilanz und die Neufestsetzun~ be
schließt, kann die Einziehung von eigenen Anteilen ·be
schließen. Dies gilt auch für Anteile, die in der Zeit vom 
21. Juni 1948 bis zum Inkrafttreten dieses Gesetzes er
worben worden sind. 

(2) Auf die Einziehung sind die Vorschriften über die 
Kapitalherabsetzung niC'ht anzuwenden. 

(3) Die Einziehung gilt für die Neufestsetzung als bereits 
am Stichtag der Eröffnungsbilanz erfolgt. 

§ 44 
Mindestncnnbeträg·e nach der Neufestsetzung 

(1) Das Grundkapital einer Aktiengesellschaft oder einer 
Kommanditgesellschaft auf Aktien muß nach der Neufest
setzung mindestens fünfzigtausend Deutsche Mark betragen. 
IJies gilt nicht, wenn die Gesellschaft zugleich mit der 
Neufestsetzung die Erhöhung des Grundka'pitals auf min
destens fünfzigtausend Deutsche Mark beschließt, und wenn 
der Kapitalerhöhungsbeschluß zugleich mit der Neufest~ 
setzung eingetragen wird. § 80 Abs. 2 bleibt unberührt. 
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(2) Das Stammkapital einer Gesellschaft mit beschränkter 
Haftung muß nach der Neufestsetzung mindestens fünf
tausend Deutsche Mark betragen. Abs. 1 Satz 2 und 3 gilt 
sinngemäß. 

(3) Bei der Neufestsetzung können Aktien auf zwanzig, 
fünfzig oder einhundert Deutsche Mark oder ein Vielfaches 
dieser Beträge gestellt werden; auf zwanzig oder fünfzig 
Deutsche Mark jedoch nur, soweit dies zum Ausgleich von 
Spitzenbeträgen nötig ist, oder soweit der auf die Aktien 
entfallende Betrag einhundert Deutsche Mark nicht erreicht. 
§ 8 Abs. 1 und 3 des Aktiengesetzes gelten für die auf zwan
zig oder fünfzig Deutsche Mark gestellten Aktien nicht. 

(4) Geschäftsanteile können auf jeden durch zehn 
Deutsche Mark teilbaren Betrag, müssen jedoch auf min
destens fünfzig Deutsche Mark gestellt werden. Je zehn 
Deutsche Mark eines Geschäftsanteils gewähren eine 
Stimme, soweit der Gesellschaftsvertrag nichts anderes be
stimmt. 

(5) Eine Verminderung der Zahl der Anteile aus Anlaß 
der Neufestsetzung ist nur zulässig, soweit ohne sie der für 
die Anteile vorgeschriebene Minelestnennbetrag nicht ein
gehalten werden kann. 
(6) Aktien, die nicht auf einhundert Deutsche Mark oder ein 
Vielfaches dieses Betrages lauten, sollen spätestens bis zum 
31. Dezember 1954 in Aktien, die auf einhundert Deutsche 
Mark oder ein Vielfaches von einhundert Deutsche Mark 
lauten, umgetauscht werden. 

§ 45 
Umwandlung und Neufestsetzung 

(1) Wird eine Kapitalgesellschaft nach dem Gesetz über 
die Umwandlung von Kapitalgesellschaften vom 5. Juli 1934 
(Reichsgesetzbl. I S. 569) und seinen Durchführungsverord
nungen umgewandelt, so bedarf es der Neufestsetzung nach 
den Vorschriften dieses Abschnittes nicht; die Eröffnungs
bilanz kann nach den für die gewählte neue Rechtsform 
geltenden Vorschriften aufgestellt werden. Kapitalgesell
schaften. die erst nach dem 31. Dezember 1936 entstanden 
sind, bedürfen in diesem Falle zur Umwandlung nach Satz 1 
nicht der Genehmigung nach § 2 der Vierten Durchführungs
verordnung zum Gesetz über die Umwandlung von Kapital
gesellschaften vom 24. Juni 1937 (Reichsgesetzbl. I S. 661). 

(2) Wird eine Kapitalgesellschaft zugleich mit der Neufest
setzung nach dem Aktiengesetz in eine Kapitalgesellschaft 
anderer Rechtsform umgewandelt, so kann die Eröffnungs
bilanz nach den für die gewählte neue Rechtsform gelten
den Vorschriften aufgestellt werden. 

§ 46 
AusgleicH' nicht getilgter U:apitalentwel·ttmgskonten 

(1) Wird ein Kapitalentwertungskonto nicht innerhalb 
der in § 36 Abs. 2 Satz 3, § 37 Satz 3 bestimmten Frist 
ausgeglichen, so hat die Hauptversammlung (Gesellschaf
terversammlung) spätestens bei der Beschlußfassung über 
den Jahresabschluß des dritten (sechsten) Geschäftsjahres 
die Maßnahmen zu beschließen, die erforderlich sind, um 
das Kapitalentwertungskonto auf andere Weise als durch 
Tilgung, insbesondere durch Ermäßigung des Nennkapitals, 
auszugleichen. Eine Vermehrung des Vermögens durch neue 
Einlagen ist, falls Hit· die Leistung der Einlagen Vorteile 
gewährt werden oder im Falle der Nichtleistung Nachteile 
eintreten sollen, nur insoweit zulässig, als ohne sie der 
Mindestnennbetrag für Anteile nicht eingehalten werden 
könnte. Sollen Sacheinlagen gemacht werden, so sind §§ 150, 
151 Abs. 3, § 155 Abs. 3 Nr. 2, Abs. 4 des Aktiengesetzes 
(§ 5 Abs. 4 des Gesetzes betreffend die Gesellschaften mit 
beschränkter Haftung) sinngemäß anzuwenden. 

(2) Die Maßnahmen gemäß Abs. 1 sind unverzüglich 
durchzuführen. Ihre Durchführung gilt als endgültige Neu
festsetzung. Die für die Neufestsetzung geltenden Vorschrif
ten sind auf sie anzuwenden. § 30 Abs. 3 bleibt unberührt. 

(3) Auf eine Ennäßigung des Grundkapitals einer Aktien
gesellschaft oder Kmnmanditgesellschaft auf Aktien finden 
§§ 177, 179 des Aktiengesetzes sinngemäß Anwendung; da
gegen gelten §§ 175, 176, 173, 180, 181 des Aktiengesetzes 
nicht. 

(4) Auf eine Ermäßigung des Stammkapitals einer Gesell
schaft mit beschränkter Haftung findet § 58 des Gesetzes 
betreffend die Gesellschaften mit beschränkter Haftung 
keine Anwendung. Im Falle der Verminderung der Zahl 
der Geschäftsanteile findet § 179 des Aktiengesetzes sinn
gemäß Anwendung. 

§ 47 
Berichtigung von Wertansätzen 

(1) Ergibt sich nach der Neufestsetzung bei der Aufstel· 
lung späterer Jahresbilanzen für 
a) Vermögensgegenstände außerhalb des Währungsgebietes, 

insbesondere Forderungen gegen Schuldner außerhalb 
des Währungsgebietes, 

b) Auslandsvermögen, 
c) Valutaschuldverhältnisse, 
d) sonstige Vermögensgegenstände, die nach diesem Gesetz 

mit einem Erinnerungsposten oder mit einem vorläufigen 
Wert eingesetzt worden sind, 

daß Wertminderungen und sonstige Verluste in der bei der 
Beschlußfassung über die Eröffnungsbilanz angenommenen 
Höhe tatsächlich nicht eingetreten waren oder nachträglich 
ausgeglichen sind, so ist der Unterschiedsbetrag in die 
gesetzliche Rücklage (Sonderrücklage) einzustellen, soweit 
er nicht gemäß § 36 Abs. 2 zur Tilgung eines Kapital
entwertungskontos zu verwenden ist oder zur Tilgung einel 
Kapitalverlustkontos verwandt wird. 

(2) Ergibt sich nach der Neufestsetzung bei der Aufstellung 
späterer Jahresbilanzen, daß Vermögensgegenstände der in 
Abs. 1 Buchst. a bis d genannten Art bei der Beschlußfas
sung über die Eröffnungsbilanz mit einem tatsächlich zu 
hohen oder Verbindlichkeiten mit einem zu geringen Wert 
eingesetzt worden sind, so kann der dadurch eingetretene 
Verlust in ein bei der Neufestsetzung gebildetes Kapitalent,.. 
wertungskonto innerhalb der durch die §§ 36, 37 vorge
schriebenen Grenzen oder in ein bei der Neufestsetzung ge~ 
bildetes Kapitalverlustkonto eingestellt werden. 

(3) Abs. 1 und 2 gelten entsprechend für Grundstücke, wenn 
der nach § 16 für den Wertansatz maßgebende Einheitswert 
sich infolge von Wertfortschreibung oder Aenderung gegen
über dem in der Eröffnungsbilanz angesetzten Wert erhöht 
oder erniedrigt. 

§ 48 
Bericht über die Neufestsetzung und Prüfung 

Bei Aktiengesellschaften und Kommanditgesellschaften 
auf Aktien hat der Vorstand (persönlich haftende Gesell
schafter) zugleich mit der Eröffnungsbilanz einen Berich1 
aufzustellen und vorzulegen, in dem die Vorschläge für die 
Neufestsetzung zu machen und die wesentlichen Umstände 
darzulegen sind, die für die Bewertung der Vermögens
gegenstände und für die Vorschläge für die Neufestsetzung 
der Kapitalverhältnisse maßgebend gewesen sind. Auf den 
Bericht sind im übrigen die Vorschriften des Aktienge
setzes über den Geschäftsbericht sinngemäß anzuwenden. 
Die Prüfung durch den Abschlußprüfer hat sich auf dia 
Vorschläge flir die Neufestsetzung zu erstrecken. Macht dio 
Gesellschaft von der Befugnis des § 36 Gebrauch, so haben 
die Prüfer sich auch zu der Frage zu äußern, ob die tat
sächlichen Angaben, auf die der Vorstand (persönlich he.f• 
tende Gesellschafter) seine Annahme gründet, daß das Kapi
talentwertungskonto fristgemäß ausgeglichen werden kann, 
richtig und vollständig sind. Macht die Gesellschaft von 
der Befugnis der §§ 37, 38 Gebrauch, so haben sich die 
Prüfer darüber zu äußern. ob die Voraussetzungen hierfür 
vorliegen. 

§ 49 
Prüfungspflicht bei Aktiengesellschaften und 

KommamUtgesellschaften auf Aktien 
(1) Die Eröffnungsbilanz und die Vorschläge für die Neu

festsetzung der Ka•pitalverhältnisse einer Aktiengesellschaft 
oder Kommanditgesellschaft auf Aktien sind zu prüfen. 
Auf die Prüfung finden die für die Prüfung des Jahresab
schlusses geltenden Vorschriften Anwendung. 

(2) Der für die Prüfung des Reichsmarkabschlusses be
stellte Abschlußprüfer gilt auch für die Prüfung der Er
öffnungsbilanz und der Vorschläge für die Neufestsetzung 
der Kapitalverhältnisse als bestellt, falls nicht ein anderer 
Abschlußprüfer bestellt wird. § 136 Abs. 4 des Aktiengesetzes 
ist anzuwenden. 

§ 50 
Prüfungspflicht bei Gesellschaften mit beschdin!der Haftung 

(1) Die Eröffnungsbilanz und.clie Vorschläge für clfe Neu
festsetzung des Stammkapitals einer Gesellschaft mit be
schränkter Haftung sind in entsprechender Anwendung der 
§§ 135 bis 141 des Aktiengesetzes sowie des § 48 dieses Ge
setzes zu prüfen, wenn entweder 
a) das in der Reichsmarkschlußbilanz ausgewiesene Stamm

kapital den Betrag von fünfhunderttausend Reichsmark 
oder die in der Reichsmarkschlußbilanz ausgewiesene 
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Bi-Ianzsumlne den Betrag von zwei Millionen Reichsmark 
erreicht oder überschreitet, oder 

b) in die Eröffnungsbilanz ein außerordentliches Kapitalent
wertungskonto (§ 37) eing0stellt ist. 
(2) Die Prüfer werdeh von den Geschäftsführern be

stellt; die Bestellung bedarf der Zustimmung des Auf
sichtsrats, wenn der Gesellschaftsvertrag einen solchen vor
sieht. 

(3) Zu Prülern können insoweit auch vereidigte Buch
prüfer bestellt werden. Bei Gesellschaften, an denen aus
l~indische Gesellschafter mit mehr als der Hälfte des 
Stammkapitals beteiligt sind, können für die Prüfung der 
Eröffnungsbilanz auch ausländische Rechnungsprüfer be
stellt werden, die in ihrem Heimatstaat zur Prüfung von 
Jahresabschlüssen zugelassen sind. 

§ 51 

Einfache RatJitalmehrheit 
(1) Für den Beschluß der Hauptversammlung über die 

Eröffnungsbilanz, die Einziehung von Aktien. ttnd die Neu
festsetzung genügt die einfache Mehrheit des bei der Bescllluß
fassung vertretenen Grundkapitals ohne Rücksicht auf die 
StimmenzahL Eines Sonderbeschlusses der einzelnen Aktien
gattungen bedarf es nicht. Dies gilt auch dann, wenn die 
Satzung etwas anderes bestimmt. Für eine zugleich mit 
der Neufestsetzung beschlossene Erhöhung des Grundkapitals 
(§ 44) gelten jedoch die Vorschriften des Aktiengesetzes 
über die Kapi\alerhöhung. 

(2) Abs. 1 gilt für die Gesellschaft mit beschränkter 
Hal'!ung sinng0mi~ß. 

§ 52 
Inhalt de~· Anmeldung. Pt•iifung dm·ch das Gcl'icht 

(1) Bei der Anmeldung des Beschlusses über die Neu
festsetzung sind die festgestellte Eröffnungsbilanz und die 
Berichte des Vot·st::mdes (der persönlich hartenden Gesell
schafter) und des Aufsichtsrats zum Handelsregister des 
Sitzes der Gesellschaft einzureichen. Bei der Anmeldung 
hat der Vorstand (persönlich haftende Geselbchafter) zu 
erkliircn, daß die Beschlüsse über die Eröffnungsbilanz und 
die Neufestsetzung nicht angefochten sind oder die Anfech

·1ung rechtskräftig zurückgewiesen ist. 
(2) Abs. 1 gilt für die Gesellschaft mit beschränktet· Haf

tung sinngemäß. Der Anmeldung ist eine von den Anmel
·denden unterschriebene Liste der Gesellschafter beizufügen, 
aus der Name, Vorname, Stand und \V'ohnort der Gesell
schafter sowie ihre Stammeinlagen und die darauf noch zu 
leistenden Einzahlungen hervorgehen. 

(3) Das Registergericht kann die Eintragung der Neu
festsetzung auch ablehnen; wenn die Prüfer den Bcstäti
glingsvcrmcr!' für die Eröffnung~bilanz versagt haben. 

.(4l Ist ·clie Eröffnungsbilanz einer Gesellschaft mit be
schränkter Haftung nicht geprüft worden, so kann das Ge
richt die Eintragung der Neufestsetzung auch ablehnen. 
wenn die Eröffnungsbilanz offensichtlich nicht den gesdz~ 
H~l1en Vorschriften entspricht. Auf Antrag einer Mincler
lwit, deren Anteile zusi.unmen den zehnten Teil des bis
herigen Stammkapitals in Reichsmark eneichen. kann das 
Gericht die Prüfung der Eröffnungsbilanz anoi·dn.cn und 
Abschlußprüfer (§ 137 des Aktiengesetzes) bestellen. Dem 
Antrag ist nur stattzugeben, wenn Verdachtsgründe beige
.brach! werden, daß bei der Auf~tellung der Eröffnungsbilanz 
Unredlichkeiten oder grobe Verletzungen des Geset~es oder 
der Satzung vorgekommen sind. Vor der Anordnung sind 
die GeschäftGf'i.ihrer zu hören. · 

§ 53 
Anmeldung und Eintragung der vorläufigen Neufestset:wng 

sowie des Ausgleichs 
(1 l Der Vorstand (persönlich haftende Gesellschafter. Gc

sc.'häftsführer) hat die vorläufige Neufestsetzung nach §§ :36 
b1s :38 zur Eintragung in das Handelsregister anzumelden. 

(2) Die Durchführung des Ausgleichs der Kapitalent
wertungskonten durch Tilgung nach § 36 Abs. 2, § 37 oder 
durch andere Maßnahmen nach § 46 ist gleichfalls zur Ein
tragurlg in das Handelsregister anzumelden. In der Anmel
dung hat der Vorstand (persönlich haftende Gesellschafter 
Gcschiiftsführer) zu erklären, in welcher Weise der Aus~ 
gleich durchgeführt ist. Ist der Ausgleich mittels Vermeh
rung des Vermögens durch neue Einlagen erfolgt so finden 
die Vorschriften des § 28 Abs. 2 und des § 29 Abs. 1 des 
Aktiengesetzes sinngemäß Anwendung. Der Anmeldung sind 
außerdem die Jahresabschlüsse, in denen der Ausgleich 
durchgeführt ist, bei Aktienge:;ellschaften und Kommandit~ 

gesellschaften auf Aktien die Berichte des Vorstandes (der 
persönlich haftenden Gesellschafter) .und des Aufsichts
rats beizufügeri. Auf die Anmeldung finden § 295 Abs. 1 
Nr. 1 und 2, § 304 des Aktiengesetzes sowie § 82 Abs. 1 Nr. 1, 
Abs. ,2 und 3 des Gesetzes betreffend die Gesellschaften 
n1it beschrünkter Haftung entsprechende Anwendung. 

§ 54 
Umtausch und Zusammenlegung von Altlien 

(1) Die auf Reichsmarl' Iaulenden Aktien sind, sobald aui 
Grund der Wertpapierbereinigung Einzelurkunden ausge
stellt werden können, in Aktien, die auf Deutsche Marl' 
lauten, umzutauschen oder abzustempeln. Müssen Aktien 
zusammengelegt werden, so ist auf den Umtausch und die 
Abstempclung § 179 des Aktiengesetzes, andernfalls § 67 des 
Aktiengesetzes sinngemäß anzuwenden. Die für die Ein
rcichung der Aktien gesetzte Frist ~oll sich nicht über ein 
Jahr nach der Eintragung der Neufestsetzung hinaus er
strecken. 

(2) Bevor die Neufestsetzung in das Handelsregister ein
getragen ist und Einzelurkunden auf Grund der Wertpapier
bereinigung ausgestellt werden können, dürfen die Aktien 
nicht umgetauscht oder abgestempelt werden. 

(3) We~·den Mehrstimmrechtsaktien umgetauscht, so be
darf die Ausgabe der neuen Aktien keiner Genehmigung 
nach § 12 Abs. 2 des Aktiengesetzcs, wenn das Verhältnis 
von Stimmenzahl und Nennbetrag unverändert 'Jleibt oder 
sich zuungunsten der f>tfinmenzahl ändert. 

(4) Das Registergericht kann, sobald die Voraussetzun
gen des Abs. 1 vorliegen. die Vorstandsmitglieder zur 
Durchführung des Umtausches oder der Abstempelung 
durch Ordnungsstrafen anhalten. Der Vorstand und der 
Vorsit.zer des Aufsichtsrats oder sein Stellvertreter haben 
die Durchführung zur Eintragung im Handelsregister an
zumelden. 

§ 55 
Durchführung der Neufestsetzung von Geschäftsanteilen 

Bevor die Neufestsetzung in das Handelsregister einge
tragen ist, dürfen die sich aus ihr ergebenden neuen Ge
schäftsanteile nicht gebildet werden. Werden im Falle der 
Verminderung der Zahl der Geschäftsanteile der Gesell
schart Anteile nicht zur Verwertung für Rechnung der Be
teiligten zur Verii.igung gestellt, so sind die an Stelle der 
bisherigen Geschäftsanteile zu bildenden neuen Geschäfts
anteile für Rechnung der Beteiligten durch die Gesellschaft 
im Wege der öffentlichen Versteigerung zu verkaufen. D.er 
Erlös ist den Beteiligten nach Abzug der Kosten auszuzah
len, oder, wenn ein Hecht zur Hinterlegung besteht' z~1 

· hinterlegeil. · ' 
§ 56 

Uebcrsehuldung oder Verlust des halben Nenukatlitals 
(1) Der Vorstand (persönlich haftende Ge~ellschaftet· 

Gcschüft:sführer) ist. bis zur Beschlußfassung der Hauptver: 
smnmlung (Gesellschafterversammlung) über die Neufest
setzung nicht verpflichtet, wegen einer be.i Aufstellung der 
Eröffnungsbilanz sich ergebenden Ueberschulclung gemäß § ßß 
Abs. 2 Satz 2 des Aktiengesetzes, § 64 Abs. 1 Satz 1 Halbsatz 
2 des Gesetzes betreffend die Gesellschaften mit beschränk• 
ter .Haf~ung die Eröffnung des, Konkursverfahrens oder des 
genchthchen Vergleichsverfahrens zu beantragen. Während 
dieser Zeit ist er auch von der Pflicht zur Einberufung einer 
Hauptversammlung (Gesellschafterversammlung) nach § 83 
Abs. 1 des Aktiengesetzes, § 49 des Gesetzes belreffend die 
Gesellschaften mit beschränkter Hafturig wegen eines Vei·
lustes des Nennkapitals, der sich bei der Aufstellung der 
Eröffnungsbilanz ergibt, befreit. 

(2) I~t eine. vorläufige Neufestsetzung (§§ 36, 37) im Han
delsregister cmgetraeen, so ist der Vorstand (persönlich haf
tende Gesellschafter, Geschäftsführer) wegen eines Vcr
lu~:.es des Nennkapilals, der sich bei der Aufstellung der 
Eroffnungsbilanz ergibt, für die Zeit, die nach § 36 Abs. 2 
Satz 3, § :w Satz 3 zum Ausgleich der Kapitalentwertungs
konten vorgesehen ist, von der Pflicht zur Einberufung einer 
Hauptversamm.lung (Gesellschafterversammlung) nach § 83 
Abs. 1 des AktJengesetzes, § 49 des Gesetzes betreffend die 
Gesellschaften mit beschränkter Haftung befreit. Gleiches 
gilt für die Dauer des Bestehens eines Kapitalverlustkontos 
nach § 38. 

§ 57 
Unbillige Häl'te als Anfechtungsgrund 

(1) Der Vorstand, Mitglieder des Vorstandes oder des 
Aufsiehstrats können die Anfechtung der Beschlüsse der 
Hauptversammlung einer Ald.iengesellsohaft oder Komman-
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ditgcsellschaft auf Aktien über die Eröffnungsbilanz, die 
Einziehung von Aktien (§ 43) und die Neufestsetzung auch 
darauf stützen, daß .die Beschlüsse eine offenbar unbillige, 
vermeidbare Härte für die Aktionäre oder die Inhaber ein
zelner Aktiengattungen enthalten. 

(2) Aktionäre sind zur Anfechtung aus dem im Abs. 1 ge
nannten Grunde befugt, wenn ihre Anteile zusammen den 
zwanzigsten Teil des Grundkapitals erreichen. Ein in der 
Hauptversammlung nicht erschienener Aktionär mit Wohn
sitz (Sitz) außerhalb des Währungsgebietes ist hierbei, auch 
ohne daß die Voraussetzungen des § 198 Abs. 1 Nr. 2 des 
Aktiengesetzes vorzuliegen brauchen, zur Anfechtung be- -
fugt, wenn er aus sonstigen Gründen am Erscheinen ver
hindert ist. 

§ 58 
Spl'Uchstelle 

(1) Die Anfechtung geschieht statt durch Klage (§ 197 
des Aktiengesetzes) durch Anrufung einer beim Landge
richt zu errichtenden Spruchstelle. Die Spruchsteile ent
scheidet in der Besetzi.mg mit einem Richter als Vorsitzen
den und zwei sachverständigen Laienbeisitzern. Die Landes
justizverwaltungen treffen die näheren Vorschriften über 
die Errichtung, örtliche Zuständigkeit und Zusammen
setzung der Spruchstelle, namentlich über ihre Besetzung 
mit sachverständigen Laienbeisitzern. Sie können eine 
beim Landgericht bestehende Kammer für Handelssachen 
als Spruchstelle bestimmen. 

(2) Ueber die Anfechtung wird im Verfahren der frei
willigen Gerichtsbarkeit entschieden. 

(3) Gegen die Entscheidung der Spruchstelle findet das 
Rechtsmittel der sofortigen Beschwerde statt, über die dn 
Zivilsenat des Oberlandesgerichts als Spruchstelle entschei
det. Die Entscheidung des Oberlandesgerichts ist mit der 
weiteren Beschwerde nicht anfechtbar. 

(4) Erachte,t die Spruchstelle die Anfechtung für be
gründet, so kann sie ·die Beschlüsse für nichtig erklären 
oder' sie ändern. 

(5) Die Spruchstellen entscheiden nach billigem ErllleS
sen, wer die Kosten_cjes Verfahrens zu tragen hat; im übrigen 
gelten § 32 Abs. I, 3 der Ersten Durchführungsverordnung 
zum Aktiengesetz vom 29. September 1937 (Reichsgesetzbl. I 
S. 1026) entsprechend. Von dem Antragsteller ist ein vom 
Vorsitzenden zu bemessender Gebührenvorschuß zu erheben. 
§ 7 ·der Kostenordnung gilt entsprechend. 

(6) Die Entscheidung der Spruchstelle wird mit ihrer 
Rechtskraft wirksam. 

(7) Die Spruchstelle bestimmt, ob und in welchem Um
tang die rechtskräftige Entscheidung in den Gesellschafts
blättern zu veröffentlichen ist. 

§ 59 
Anfechtungsklage geg~n eine Gesellschaft mit beschränkter 

Haftung 
(1) Beschlüsse d(lr Gesellschafterversammlung einer Ge

mellschaft mit beschränkter Haftung über die Eröffnungs
bilanz, die Einziehung vo·n eigenen Anteilen und die Neu~ 
testsetzung der Kapitalverhältnisse können nur innerhalb 
eines Monats nach der Beschlußfassung angefochten wer-
den. · 

(2) Im übrigen gelten §§ 57, 58 sinngemäß. 

ABSCHNI'l'T lii 

Aenderung des Aktiengesetzes und seines Einführungs
gesetzes. . U ebe1·gangsvorsclll'iften 

§ 60 
Aenderung des Aldiengesetzes 

(1) § 7 Abs. 1 des Aktiengesetzes erhält folgende Fassung: 
"Der Mindestnennbetrag des Grundkapitals ist ein
hunderttausend Deutsche Mark." 

(2) § 8 Abs. 1 des Aktiengesetzes erhält folgende Fassung: 
"Der Minelestnennbetrag der Aktien ist einhundert 
Deutsche Marle. Höhere Aktienbeträge sollen auf volle 
hundert Deutsche Mark lauten." 

(3) § 8 Abs. 2 des Aktiengesetzes wird aufgehoben. 
(4) ~ 86 Abs. 1 Salz 3 des Aktiengeset~es erhält folgende 

I<"assung: 
"Die Höchtzahl der Aufsichtsratsmitglieder beträgt 
bei Gesellschaften mit einem Grundkapital 
bis zu 3 000 000 Deutsche Mark sieben, 
von mehr als 3.000000 Deutsche Mark zwölf, 
von mehl' als 20 000 000 Deutsche Mark .fünfzehn, 

wobei in den Aufsichtsrat entsandte Mitglieder des 
Betriebsrats nicht mitgerechnet werden." 

§ 61 

Aenderung des Einfiilu·ungsgesetzes zum Aktiengesetz 
§ 2 Abs. 1 des Einführungsgesetzes zum Aktiengesetz er

hält folgende Fassung: 
"Für Aktiengesellschaften und Kommanditgesellschaften 

auf Aktien, deren Grundkapital infolge der Neufestsetzung 
nach dem D-Markbilanzgesetz weniger als einhundert
tausend Deutsche Mark beträgt, gilt das neu festgesetzte 
Grundkapital als Mindestnennbetrag im Sinne des § 7 Abs. 
1 des Aktiengesetzes. Aendern jedoch solche Gesellschaften 
ihre Verhältnisse wesentlich, nehmen sie namentlich eine 
wesentliche Aenderung des Gegenstandes des Unterneh
mens oder ihrer Verfassung vor, so sind diese Aenderungen 
nur dann einzutragen, wenn das Grundka'pital spätestens 
zugleich mit den Aenderungen auf einhunderttausend 
Deutsche Mark erhöht wird." 

§ 62 
Verschmelzung und Umwandlung 

(I) Verschmelzungen können nicht vorgenommen wer
den, bevor die aufnehmende Gesellschaft ihr Nennkapital 
nach Abschnitt II neu festgesetzt hat. 

(2) Umwandlungen nach dem Aktiengesetz können frühe
stens gleichzeitig mit der Neufestsetzung der Kapitalver
hältnisse nach Abschnitt II beschlossen und in das Han
delsregister eingetragen werden. 

§ 63 
Außerkrafttreten von Satzungsbestimmuugen 

(1) Bestimmungen der Satzung über die Zusammen
setzung des Aufsichtsrats, die dem § 86 Abs. 1 Satz 3 des 
Aktiengesetzes in der Fassung des § 60 Abs. 4 dieses Ge
setzes widersprechen, treten mit Beendigung der Haupt
versammlung außer Kraft, die über die Neufestsetzung 
oder die vorläufige Neufestsetzung nach §§ 35 bis 38 be
schließt. Enthält die Satzung in diesem Falle auch Bestim
mungen über die Entsendung von Mitgliedern in den Auf
sichtsrat, so treten auch diese außer Kraft. Die Hauptver
sammlung kann neue Bestimmungen mit eil).facher Stim
menmehrheit beschließen; eines Sondersbeschlusses der 
einzelnen Aktiengattungen bedarf es auch dann nicht, wenn 
die Satzung etwas anderes bestimmt. 

(2) Sind mehr Aufsichtsratsmitglieder vorhanden, als 
nach den neuen Satzungsbestimmungen oder, falls solche 
von der Hauptversammlung nicht beschlossen werden, nach 
§ 86 Abs. 1 Satz 3 des Aktiengesetzes in der Fassung des 
§ 60 Abs. 4 zu!.'.ssig sein würden, so erlischt das Amt aller 
Aufsichtsratsmitglieder mit dem in Absatz 1 hezeichneten 
Zeitpunkt. 

ABSCHNITT IV 

Neufestsetzung fler Geschäftsguthaben und Geschäftsanteile 
von Erwerbsc und Wirtschaftsgenossenschaften 

§ 64 
Gesclläftsguthaben, Geschäftsauteil und Haftsumme 

(I) Erwerbs- und Wirtschaftsgenossenschaften haben 
spätestens bei der Beschlußfassung über die Feststellung 
der Eröffnungsbilanz di'e GeschMtsguthaben und die Ge
schäftsanteile neu festzusetzen. 

(2) Die Geschäftsanteile mlissen mindestens eine Deutsche 
Mark betragen und auf volle Deutsche Mark lauten. 

(3) Die Geschäftsanteile, die nach der Neufestsetzung 
auf einen niedrigeren als den im Abs. 2 genannten Betrag 
oder nicht auf volle Deutsche Mark lauten, sind mindestens 
auf diese Beträge zu erhöhen und auf volle Deutsche 
Mark aufzurunden. 

(4) Bei Genossenschaften mit beschränkter Haft!prlicht 
ist auf die im Statut festgesetzte Haftsumme § 2 des Wäh
rungsgesetzes at1zuwenden. Wird zugleich mit der Neufest
setzung eine Herabsetzung der Haftsumme in demselben 
Verhältnis wie die Neufestsetzung der Geschäftsanteile be
~chlossen, so gelten §§ 133, 22 Abs. 1 bis 3 des Genassen
schaftsgesetzes nicht. 

§ 65 
Allgemeiner Grundsat-z 

(l) Geschäftsguthaben sind nach Maßgabe des aus der 
Eröffnungsbilanz nach Abzug der Schulden sich erg~ben, 
den Vermögens neu fest.zusetzen. 
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(2) Die Geschäftanteile sind in demselben Verhältnis wie 
die Geschäftsguthaben neu festzusetzen. 

§ 66 
Neufestsetzung der Geschäftsguthaben 

(1) Uebersteigt das Vermögen nicht zehn vom Hundert 
des in der Reichsmarkschlußbilanz ausgewiesenen Gesamt
betrages der Geschäftsguthaben, so sind die Geschäftsgut
haben in Höhe des Vermögens neu festzusetzen. 

(2) Uebersteigt das Vermögen zehn vom Hundert des in 
der Reichsmarkschlußbilanz ausgewiesenen Gesamtbetrages 
der Geschäftsguthaben, so ist der darüber hinausgehende 
Teil des Vermögens bis zur Höhe von zehn vom Hundert 
des in der Reichsmarkschlußbilanz ausgewiesenen Betrages 
des Reservefonds (§ 7 Nr. 4 des Genossenschaftsgesetzes) in 
den Reservefonds einzustellen. 

(3) Der alsdann noch verbleibende Teil des Vermögens 
kann zu einer höheren Festsetzung der Geschäftsguthaben, 
zur Einstellung in den gesetzlichen Reservefonds oder zur 
Bildung sonstiger Reserven verwandt werden. Er ist so zu 
verv.ienden, daß der gesetzliche Reservefonds zu den son
stigen Reserven und die R!"serven insgesamt zu den G~
schäftsguthaben nicht in einem ungünstigeren Verhältms 
als in der Reichsmarkschlußbilanz stehen. 

§ 67 
Stimmenmehrheit 

(1) Für den Beschluß der Generalversammlung, durch 
den die Geschäftsguthaben und die Geschäftsanteile neu 
festgesetzt, die Haftsununen nach § 64 Abs. 4 Satz 2 herab
gesetzt werden, genügt die einfache Mehrheit der abgegebe
nen Stimmen, auch wenn das Statut etwas anderes bestimmt. 

(2) Dasselbe gilt, wenn gleichzeitig mit der Neufest
setzung eine Erhöhung der neu festgesetzten Geschäfts
anteile bis auf einen Betrag beschlossen wird, der den 
Reichsmarknennbetrag der Geschäftsanteile nicht übersteigt. 

§ 68 
Anwenllung von Vorschriften (]es Abschnitts li 

(1) Auf die Neufestsetzung von Geschäftsguthaben und 
Geschäftsanteilen von Genossenschaften finden §§ 38, 40, 
41, 47, 52 Abs. 1 und 3, §§ 57, 58 sinngemäß Anwendung. 

(2) Die Eröffnungsbilanz ist, bevor sie der Generalver
sammlung vorgelegt wird, zu prüfen. Die Prüfung hat sich 
auch auf die Vorschläge für die Neufestsetzung der Ge
schäftsguthaben und Geschäftsanteile zu erstrecken. Auf 
die Prüfung finden §§ 55 bis 62 des Genossenschaftsgesetzes 
Anwendung. 

§ 69 
1\:apitalentwertungskonto für Wohnungsbaugenossen

schaften 
(l) Wohnungsbaugenossenschaften dürfen in die Er

öffnungsbilanz ein Kapitalentwertungskonto nach § 36 ein
stellen. Es darf ·jedoch nicht höher sein als zwanzig vom 
Hundert des Gesamtbetrages der Geschäftsguthal)en. Im 
übrigen gilt § 36 sinngemäß, wobei an Stelle des Ncnn
lmpitals der Gesamtbetrag der Geschäftsguthaben tritt. 

(2) Wird ein Kapitalentwertungskonto eingestellt, so hat 
sich die Prüfung auch darauf zu erstrecken, ob die tat
sächlichen Angaben, auf die der Vorstand seine Annahme 
gründet, daß das Kapitalentwertungskonto fristgemäß aus
geglichen werden kann, richtig und vollständig sind. Wegen 
der Anmeldung und Eintragung der vorläufigen Neufest
setzung der Geschäftsguthaben sowie des Ausgleichs gilt 
§ 53 Abs. 1 und Abs. 2 Satz 1, 2 und 4 sinngemäß. 

(3) Wird· das Kapitalentwertungskonto nicht innerhalb 
der in § 36 Abs. 2 Satz 3 bestimmten Frist ausgeglichen, so 
sind die einzelnen Geschäftsguthaben der Genossen späte
stens bei der Beschlußfassung über den Jahresabschluß des 
dritten Geschäftsjahres um den auf sie im Verhältnis zum 
Gesamtbetrag der Geschäftsguthaben entfallenden Teil des 
noch· nicht getilgten Betrages des Kapitalentwertungs
kontos zu ldirzen. Mit der Kürzung sind die Geschäftsgut
haben endgültig neu festgesetzt. Die Neufestsetzung der Ge
schäftsanteile auf Grund der vorläufigen Neufestsetzung 
der Geschäftsguthaben wird durch deren endgültige Neu
festsetzung nicht mehr berührt. 

§ 70 
Verschmelzung von Genossenschaften 

Verschmelzungen von Genossenschaften können nicht 
vorgenommen werden, bevor die übernehmende Genossen
schaft die Geschäftsguthaben und Geschäftsanteile neu 
festgesetzt hat. 

§71 
U eberschitlduug 

Der Vorstand ist bis zur Beschlußfassung über die Neu
festsetzung nicht verpflichtet, wegen einer bei Aufstellung 
der Eröffnungsbilanz sich ergebenden Ueberschuldung ge
mäß § 121 des Genossenschaftsgesetzes die Generalversamm
lung einzuberufen oder gemäß § 140 des Genossenschafts
gesetzes die Eröffnung des Konkursverfahrens oder des ge
richtlichen Vergleichsverfahrens zu beantragen. 

§ 72 
Ausscheiden von Genossen 

(1) Die Verbindung eines zwischen dem 1. Januar 1948 
und dem 20. Juni 1948 abgelaufenen Geschäftsjahrs mit dem 
bis zum 20. Juni 1948 abgelaufenen Teil des neuen Ge
schäftsjahrs sowie die Verbindtmg des am 21. Juni 1948 
beginnenden Rumpfgeschäftsjahrs mit dem darauffolgenden 
Geschäftsjahr auf Grund der §§ 2, 3 der Siebzehnten Durch
führungsverordnung zum Umstellungsgesetz ändern nicht 
den Zeitpunkt des Ausseileidens eines Genossen zum Schluß 
des bisherigen Geschäftsjahrs. Der Auseinandersetzung des 
Genossen mit der Genossenschaft ist, wenn das bisherige 
Geschäftsjahr, zu dem sein Ausscheiden erfolgt, in der .Zeit 
vom 1. Januar 1948 bis zum 20. Juni 1948 endete, die Reich.gq 
markschlußbilanz, wenn es bis zum 30. Juni 1948 endete, 
die Eröffnungsbilanz in Deutscher Mark, wenn es 
nach diesem Zeitpunkt endete, die erste Jahresbilanz in 
Deutscher Mark zugrunde zu legen. 

(2) In Abweichung von § 73 Abs. 2 Satz 2 des Genassen
schaftsgesetzes kann, wenn der Auseinandersetzung eine 
der im Abs. 1 aufgeführten Bilanzen zugrunde zu legen ist, 
ein ausgeschiedener Genosse die Auszahlung seines Ge
schäftsguthabens erst einen Monat nach Ablauf der Frist 
zur Feststellung der maßgebenden Bilanz verlangen. Ist 
damit zu rechnen, daß die der Eröffnungsbilanz zugrunde 
zu legende Bilanz auf Grund der Vorschriften über den 
Lastenausgleich berichtigt werden muß (§ 14), so kann ein 
ausgeschiedener Genosse, dessen Auseinandersetzung mit 
der Genossenschaft die Eröffnungsbilanz oder eine spätere 
Jahresbilanz zugrundezulegen ist, die Auszahlung seines 
Geschäftsguthabens erst nach Vornahme der Berichtigung 
verlangen. 

(3) Bei Einstellung eines Kapitalentwertungskontos oder 
eines Kapitalverlustkontos ist ein etwaiges Geschäftsgut
haben eines ausscheidenden Genossen um den auf ihn ent
fallenden Teil des Betrages des Ka'pitalentwertungskontos 
oder Kapitalverlustkontos im Verhältnis zum Gesamtbe
trag der Geschäftsguthaben zu kürzen. Das Kapitalentwer
tungskonto oder Kapitalverlustkonto ermäßigt sich um 
diesen Teilbetrag. 

. (4) Solange ein Kapitalverlustkonto eingestellt ist, gilt 
d1e zeitliche Beschränkung der Beitrags•pflicht der ausge
schiedenen Genossen nach § 115b des Genossenschaftsge
setzes auf die innerhalb der letzten achtzehn Monate vor der 
Eröffnung des Konkursverfahrens ausgeschiedenen Genos
sen nicht. 

ABSCHNITT V 

> teuent. ·Gebühren 
§73 

Steuern 
(1) Die aus der Eröffnungsbilanz und der Neufestsetzung 

sich ergebenden zahlenmäßigen Veränderungen im Vermö
gen der im § 1 bezeichneten natürlichen und juristischen 
Personen und deren Gesellschafter begründen für die 
Steuern vom Einkommen, Ertrag und Vermögen keine 
Steuerpflicht. Dies gilt namentlich für Vermögensteile, die 
1. einer Rücklage zugewiesen werden oder 
2. durch Auflösung bisher bestehender stiller Rücklagen 

(z. B. bei Unterbewertungen) in Erscheinung treten, 
wenn diese Vermögensteile schon vor dem Zeitpunkt der 
Neufestsetzung Betriebsvermögen gewesen sind. Die Heran
ziehung zu einem späteren Lastenausgleich bleibt unbe
rührt. 

(2) Die aus der Neufestsetzung sich ergebenden zahlen
mäßigen Veränderungen im Vermögen der im § 35 be
zeichneten Gesellschaften und deren Gesellschafter und im 
Vermögen der Genossenschaften und deren Genossen unter
liegen nicht den Steuern vom Kapitalverkchr. 

(3) Wird in den Fällen der §§ 36, 37 ein Kapitalentwer
tungskonto in die Eröffnungsbilanz eingestellt, so sind die 
zu seiner Tilgung verwandten Beträge bei der Ermittlung 
des Einkommens nicht abzugsfähig. 



Gesetzblatt der Verwaltung des Vereinigten Wirtschaftsgebietec; 289 

(4) In den Fällen des § 47 Abs. 1 begründen WertedJöhun
gen für die Steuern vom Einkommen, Ertrag und Ver
mögen keine Steuerpflicht. 

(5) In der den Steuerbehörden vorzulegenden Eröffnungs
bilanz sind die nach § 47 berichtigungsfähigen Wertansätze 
sowie die Wertansätze, die sich auf ein außerhalb des Wäh
rungsgebietes betriebenes Gewerbe beziehen. gesondert aus
zuweisen. 

(6) Für Verluste aus Wirtschaftsjahren, die vor dem 21. 
Juni 1948 geendet haben, ist bei der Veran~agung zur Ein
kommensteuer und Körperschaftsteuer für Veranlagungs
zeiträume. die nach dem 20. Juni 1948 beginnen, ein Ver
lustabzug (§ 10 Abs. 1 Ziffer 4 des Einkommensteuergeset
zes in der bis zum Inkrafttreten des Gesetzes Nr. 64 Zlll' 

vorläufigen Neuordnung von Steuern vom 22. Juni 1948 gel
tenden Fassung) nicht zulässig, 

(7) Macht ein Steuerpflichtiger_ von der Möglichkeit Ge
brauch, gemäß § 3 der Siebzehnten Durchführungsverord
nung zum Umstellungsgesetz (Reichsmarkabschluß und Ge
schäftsjahr) einen Teil des Geschäftsjahres mit dem folgen
den Geschäftsjahr zu verbinden, so findet § 3 des Zweiten 
Gesetzes zur vorläufigen Neuordnung von Steuern entspre
chende Anwendung. 

§ 74 
Handelsrechtliche Wertansätze als steuerliche Ausgangs

werte 
(1) Die für die einzelnen Vermögensgegenstände nach 

den Vorschriften dieses Gesetzes in die Eröffnungsbilanz 
eingestellten Werte sind auch für die Steuern vom Ein

, kommen und Ertrag zugrunde zu legen. 
(2) Die Berichtigung von Wertansätzen nach § 47 führt 

zu einer Berichtigung der steuerlichen El:öffnungsbilanz der 
Kapitalgesellschaften und der Genossenschaften. 

(3) Bei den übrigen Steuerpflichtigen, auf die dieses Ge
setz Anwendung findet, können die in § 47 aufgeführten 
Wertansätze gleichfalls mit Wirkung für die steuerliche Er
öffnungsbilanz berichtigt werden. § 73 Abs. 5 findet ent
sprechend Anwendung. 

(4) Die Vorschriften der §§ 5 bis 34 dieses Gesetzes fil1-
den bei den Steuern vom Einkommen und Ertrag für die 
auf den 21. Juni 1948 aufzustellende steuerliche Bilanz der 
Steuerpflichtigen, die nicht unter § 1 dieses Gesetzes fallen, 
aber ihren Gewinn nach § 4 Abs. 1 des Einkommensteuer
gesetzes durch Bestandsvergleich ermitteln, sinngemäße 
Anwendung. · 

§ 75 
Ausgangswel'te fiir die Vermögensteuer 

(1) Die für die einzelnen Vermögensgegenstände nach 
den Vorschriften dieses Gesetzes in die Eröffnuw'sbilanz 
eingestellten Werte sind auch für die Steuern vorn Vermö
gen maßgebend. die unter Zugrundel~ung des Stichtages 
vom 21. .Juni 1948 veranlagt werden. Für die::c Steu'Orn sind 
jedoch mindestens die nach den Bestimmungen des Reichs
bewertungsgesetzes maßgebenden Werte oder. wenn die 
sich nach diesem Gesetz ergebenden Höchstwerte niedriger 
sind, diese Werte anzusetzen. § 74 Abs. 2 und 3 findet ent
sprechende Anwendung. 

(2) Die Bestimrnungen des Abs. 1 sind für die in § 74 
Abs. 4 genannten Steuerpflichtigen sinngemäß anzuwenden. 

§ 76 
Gebiiluen 

(l) Gerichtsgebühren und notarielle Beurkundungsgebüh
ren, die anläßlich der Feststellung der Eröffnungsbilanz und 
der Neufestsetzung nach diesem Gesetz entstehen, werden 
auf die Hälfte ermäßigt; übersteigt die Gebühr für die Be
urkundung von Versammlungsbeschlüssen (§ 41 Abs. 4 der 
Kostenordnung) zweitausend Deutsche Mark, so ermäßigt 
sich außerdem der zweitausend Deutsche Mark überstei
gende Betrag der nach Halbsatz 1 berechneten Gebühr auf 
ein Viertel. 

(2) Die Ermäßigung gilt auch für die Gebühren, die bei 
einer Umwandlung von Gesellschaften entstehen, so~.=rn die 
Umwandlung nicht später als die Neufestsetzung beschlossen 
wird und nach der Eröffnungsbilanz das Nennkapital fünf
zigtausend Deutsche Mark nicht erreicht oder das über
tragene Reinvermögen der Aktiengesellschaft oder der 
Kommanditgesellschaft auf Aktien fünfzigtausend Deutsche 
Mark oder das übertragene Reinvermögen der Gesellschaft 
mit beschränkter Haftung zehntausend Deutsche Mark 
nicht erreicht. Die Ermäßigung erstreckt sich nicht auf die 
Gebühren, die anläßlich des Ausgleichs eines Kapitalent-
wertungslwntos (§ 46) erwachsen. · 

(3) Wird ein Beschluß, für dessen Beurkundung die Ge
bühren nach Abs. 1 zu ermäßigen sind, zugleich mit ande
ren nicht unter Abs. 1 fallenden Beschlüssen beurkundet, 
angemeldet oder eingetragen und ist dafür eine einheit
liche Gebühr zu erheben, so wird nur der Teilbetrag der 
Gesamtgebühr auf die Hälfte ermäßigt, der die Gebühr, 
die für das nicht unter Abs. 1 fallende Geschäft bei ge
sonderter Vornahme zu ·erheben wäre, übersteigt. 

(4) Die Ermäßigung erstreckt sich nicht auf die Zusatz
gebühr für Beurkundungen außerhalb. der Gerichtsstelle 

4,tmd für fremdsprachliche Erklärungen (§§ 52, 53 der Kosten
ordnung); die Gebühr für die Beurkundung außerhalb der 
Gerichtsstelle darf jedoch den Betrag der für das Ge
schäft selbst zu erhebenden (ermäßigten) Gebühr nicht 
übersteigen. 

(5) Zuschläge, die auf Grund landesrechtlicher Vor
schriften zu den Gerichts- und Notargebühren zu erheben 
sind, werden von der ermäßigten Gebühr berechnet in den 
Höchstbetrag aber nicht einbezogen. ' 

(6) Die Bestimmungen über die Minelestgebühr (§ 26 
Abs. 3, § 72 der Kostenordnung) bleiben unberührt. · 

ABSCHNITT VI 

Schlußvorschriften 
§ 77 

Ausnahmen 
(1) Dieses Gesetz findet vorbehaltlich besonderer Vor

schriften keine Anwendung auf Geldinstitute, Versiche
rungsunternehmen und Bausparkassen, gleichviel in wel
cher Rechtsform diese Unternehmen betrieben werden 

(2) §§ 35 bis 59, §§ 64 bis 72,80 sind nicht anzuwenden. auf 
aufgelös~e Aktiengesellschaften, Kommanditgesellschaften 
auf Aktlen, Gesellschaften mit beschränkter Haftung und 
Erwerbs- und Wirtschaftsgenossenschaften. 

(3) §§ 35 bis 59, 80 sind nicht anzuwenden auf Unter
nehmen. die unter das Kontrollratsgesetz Nr. 9 und das Ge
setz Nr. 75 der Militärregierung fallen. 

§ 78 
Bereits erfolgte Aendernngeu des Nennlmpitals 

. (1) Kai?italgesellschaften, die ihr Reichsmarknennkapital 
m der Zeit nach dem 20. Juni 1948 auf Grund des § 2 des 
Währungsgesetzes währungsmäßig der Deutschen Mark an
gepaßt haben. sind durch diese Anpassung nicht von der 
Pflicht zur Neufestsetzung nach Abschnitt II befre:·:. Das 
Gleiche gilt, wenn sie ihr Reichsmarknennkapital in ande
rer Weise als nach den Vorschriften dieses Gesetzes in 
Deutscher lVIark festgesetzt haben. . 

(2) Kapitalherabsetzungen in Reichsmark oder in Deut
scher Mark. die erst nach dem 21. Juni 1948 wirksam ge
worden sind (§ 177 des Aktiengesetzes. §§ 58, 54 Abs 3 des 
Gesetzes betreffend die Gesellschaft mit beschränkte~· Haf
tung) gelten für die Neufestsetzung als bereits am 21 .. Juni 
1948 eingetreten. 

(3) Kapitalerhöhungen in Reichsmark. die erst nach dem 
21. Juni 1948 wirksam geworden sind (§ 156 des Aktien
gesetzes, §§ 57 ,54 Abs. 3 des Gesetzes betreffend die Ge
sellschaft mit beschränkter Haftung), gelten für die Um
stellung als bereits am 21. Juni 1948 eingetreten. 

(4) Nach dem 20. Juni 1948 b2srhlos;ene Kapitalerhöhun
gen in Deutscher Mark werden in die Neufestsetzung des 
Nennkapitals nicht einbezogen. Bei der Anmeldung und 
Eintragung des neuen Nennkapitals im Handelsregister ist 
das gemäß § 35 neu festgesetzte Nennkapital um den Betrag 
der Kapitalerhöhung höher anzugeben, sofern diese inzwi
schen wirksam geworden ist oder gleichzeitig wirksam wird. 

§ 79 
Bereits ei·folgte Aenderuugen bei Genossenschaften 

(1) Haben Genossenschaften die Geschäftsguthaben oder 
die Nennbeträge der · Geschäftsanteile auf Grund des § 2 
des Währungsgesetzes oder in anderer Weise als nach den 
Vorschriften dieses Gesetzes festgesetzt, so haben sie die 
Geschäftsguthaben und die Geschäftsanteile nach Abschnitt 
IV neu festzusetzen. 

(2) Nach dem 20. Juni 1948 in das Genossenschaftsregi
ster eingetragene oder nur beschlossene Herabsetzungen der 
Geschäftsanteile oder der Haftsummen~ sind unwirksam. 

(3) Nach dem 20. Juni 1948 in das Genossenschaftsregi
-ster eingetragene oder nur beschlossene Erhöhungen der 
Geschäftsanteile und der Haftsumme bleiben wirksam. 
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§ 80 
Auflösung 

(1) Aktiengesellschaften, I~on'\manditgesellschaften auf 
Aktien und Gesellschaften mit beschränkter Haftung, die 
ihre Kapitalverhältnisse bis zum 31. Dezember 1950 nicht 
nach Abschnitt II neu festgesetzt haben, sind mit dem Ab
lauf dieses Tages aufgelöst. Wird die Frist zur Feststel
lung der Eröffnungsbilanz vom Registergericht gemäß § 3 
Absatz 6 im Einzelfall über den 31. Dezember 1950 hinaus 
verlängert, so tritt für die Gesellschaft an Stelle des 31. De
zember 1950 der drei Monate nach Ablauf der verlängerten 
Frist liegende Tag. Ist der Beschluß über die Neufestset
zung vor dem 31. Dezember 1950 angefochten worden. so 
tritt an die Stelle des 31. Dezember 1950 der sechs Mo
nate nach dem Tage der Rechtskraft der Entscheidung lie
gende Tag. 

(2) Aktiengesellschaften, Kommanditgesellschaften auf 
Aktien und Gesellschaften mit beschränkter Haftung, deren 
Nennkapital nach der Neufestsetzung auf weniger als die 
nach § 44 Abs. 1, 2 zulässigen Minelestnennbeträge lautet 
und die eine Erhöhung des Nennl<:apitals beschlossen haben, 
sind außerdem mit Ablauf des 31. Dezember 1951 aufgelöst, 
wenn nicht die Erhöhung des Nennkapitals auf den nach 
§ 44 Abs. 1, 2 zulässigen Minelestnennbetrag bis zu diesem 
Zeitpunkt wirksam geworden ist (§ 156 des Aktiengesetzes; 
§§ 57, 54 des Gesetzes betreffend die Gesellschaften mit be
schränkter Haftung). 

(3) Aktiengesellschaften, Kommanditgesellschaften auf 
Aktien und Gesellschaften mit beschränkter Haftung, die 
von der Befugnis der §§ 36, 37 Gebrauch gemacht haben; 
sind außerdem im Falle des § 36 mit Ablauf des 31. Dezem
ber 1953, im Falle des § 37 mit Ablauf des 31. Dezember 
1056, aufgelöst, wenn die Durchführung des Ausgleichs nach 
§ 46 nicht bis zu diesem Zeitpunkt in das Handelsregister 
eingetragen worden ist. 

(4) Abs. 1 Satz 1 gilt sinngemäß für Erwerbs- und Wirt
schaftsgenossenschaften, wenn die nach §§ 64 ff. notwendi
gen Aenderungen des Statuts nicht bis zum 31. Dezember 
1950 in das Genossenschaftsregister eingetragen worden 
sind. Abs. 3 gilt sinngemäß für Wohnungsbaugenossenschaf
ten, die von der Befugnis des § 36 Gebrauch gemacht haben. 

§ 81 
Wiedereinfiihnmg (ler Pflicht}ll'iifung 

(1) Folgende Vorschriften werden, soweit sie nicht in 
einzelnen Ländern bereits außer Kraft getreten sind, auf
gehoben: 

a) §§ 1 bis 4 der Fünften Verordnung über weitere Maß
nahmen auf dem Gebiet des Handelsrechts während des 
Krieges vom 24. Februar 1943 (Reichsgesetzbl. I S. 117), 

b) § 17 der Verordni.tb.g über Maßnaht11e11 auf dem Gebiete 
des Rechts der Handelsgesellschaften und der Erwerbs
und Wirtschaftsgenossenschaften vom 4. September 1939 
(Reichsgesetzbl. I S. 1694), 

c) Artikel I der Zweiten Verordnung über Maßnahmen auf 
dem Gebiet des Genossenschaftsrechts vom 19. De
zember 1942 (Reichsgesetzbl. I S. 729), 

d) die Neunte Verordnung zur Durchführung der Vor
schriften über die Prüfungspflicht der Wirtschafts
betriebe der öffentlichen Hand vom 4. August 1943 
(Reichsgesetzbl. I S. 454). 

(2) Soweit nach Aufhebung der in Abs. 1 aufgeführten 
Vorschriften eine jährliche Prüfungspflicht besteht, ist 
jeder Jahresabschluß von Geschäftsjahren, auch solcher 
von Rumpfgeschäftsjahren, die nach dem 20. Juni 1948 
enden, zu prüfen. 

(3) Die e!'ste Wiederprüfung von Genossenschaften nach 
§ 53 Abs. 1 des Genossenschaftsgesetzes hat spätestens im 
Jahre 1950 zu erfolgen. 

§ 82 
Inkrafttreten 

(1) Dieses Gesetz tritt mn Tage nach seiner Verkündung 
in Kraft. 

(2) Tritt dieses Gesetz erst nach dem 15 .. Juli 1949 in 
Kraft, so verlängern sich die im § 3 Abs. 2, 3 und 5 be
stimmten Fristen (Termine) um den Zeitraum. der zwischen 
dem 1. Juli 1949 und dem letzten Tage des Kalendermonats, 
in dem dieses Gesetz verkündet wird, liegt, 

Das vorstehende Gesetz wird nach Zustimmung des 
Länderrates hiermit verkündet. 

Frankfurt am Main, den 21. August 1949. 

Der Präsident des Wirtschaftsrates 

Dr. Erich K ö h I e r 

GESETZ 
zur 

Aendenmg und E1·gänzung des Gesetzes iiber die 1\.l•editanstalt t'iii' Wicden\ufbau 
vom 5. November 1948 (WiGBI. S. 123). 

Vom 18. August 1949. 

DE·r Wirtschaftsrat hat das folgende Gesetz beschlossen: 

§ 1 
Das Gesetz über die Kreditanstalt für Wiederaufbau 

vom 5. November 1948 (WiGBI. S. 123) vvird wie folgt ge
ändert: 

1. § 4 Abs. 2 E;atz 1 erhält folgende Fassung: 
"Die Verbindlichkeiten der Anstalt dürfen den Be
trag von drei Milliarden Deutsche Mark, die von ihr 
übernommenen Bürgschaften den Betrag von einer 
Milliarde Deutsche Mark nicht übersteigen." 

2. Dem § 6 Absatz 3 wird folgender Satz angefügt: 
"In der Satzung l'ann bestimmt werden, daß Erklä
rungen für die Anstalt auch von zwei bevollmächtig
ten Vertretern abgegeben werden können." 

3. Dem § 7 Abs. 4 wird folgender Satz angefügt: 
"Die Satzung kann eine Beschlußfassung im Wege 
der schriftlichen Abstimmung zulassen." 

4. a) Im § 9 erhalten die Absätze 1 und 2 folgende 
Fassung: 
"(1) Der Jahresabschluß ist innerhalb der ersten vier 
Monate nach Ablauf eines jeden Geschäftsjahres vom 
Vorstand aufzustellen und durch einen auf Vorschlag 
des Verwaltungsrates und Ii.ach Anhörung des Rech
nungshofes im Vm'einigten Wirtschaftsgebiet von :der 

Aufsichtsbehörde zu bestenenden Wirtschaftsprüfer 
(Wirtschaftsprüfungsgesellschaft) zu prüfen. Der 
Prüfungsbericht dient dem Rechnungshof im Ver
einigten Wirtschaftsgebiet als Grundlage für die von 
ihm auf Grund der Reichshaushalt.sorclnung durch
zuführenden Prüfung. 
(2) Der Verwaltungsrat entscheidet über die Geneh
migung des Jahresabschlusses; er hat die erforder
lichen Maßnahmen zu treffen, wenn er die Geneh
migung nicht erteilt." 
b) Die bishel'igen Absätze 2 und 3 des § 9 werden 
Absätze 3 und 4. 

§ 2 

Dieses Gesetz tritt. am Tage nach seiner Verkündung 
in Kraft. 

Das vorstehende Gesetz wird nach ZustiiUtnung des 
Länderrates hiermit verkündet. 

Frankfurt an) Main, den 18. August 1949. 

Der Präsident des Wirtschaftsrates 

Dr. El'ich K ö h I e r 
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GESETZ 
iiber die Fest.setzung und Vcneclmnng \'Oll Ausgleichs- und Unterschiedsbeträgen fiir EinfuhrgUter der Land- und 

Ernährungswh·tschaft. 

Vom 22. Aug·ust 1949. 

Der Wirtschaftsrat hat das folgende Gesetz beschlossen: 

Erster Abschnitt 

Festsetzung von Ausgleichs- und Unterschiedsbeträgen 

§ 1 

(1) Um einen Preisausgleich zwischen den ausländischen 
Märkten und dem Inlandsmarkt in den nach diesem Gesetz 
bezeichneten Fällen zu erreichen, kann der Direktor der 
Vet·waltung für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten 
(Direktor) im Einvernehmen mit dem Direldor der Verwal
tung für Wirtschaft und dem Direktor der Verwaltung für 
Finanzen für die in der Anlage näher bezeichneten einge
führten Erzeugnisse der Landwirtschaft und Fischerei und 
für Düngemittel (Einfuhrgüter der Land- und Ernährungs
wirtschaft) allgemein Ausgleichsbeträge festsetzen, die der 
Einführende zu entrichten hat. 

~2) Der Direktor kann im Einvernehmen mit dem Direk
tor der Verwaltung für Wirtschaft und dem Direktor det· 
Verwaltung für Finanzen die ·Einführenden zur Entrichtung 
des Unterschiedsbetrages verpflichten, der sich aus dem 
Vergleich zwischen dem Einkaufspreis zuzüglich volkswirt
schaftlich gerechtfertigter Kosten und Handelsaufschläge 
und dem im Inland geltenden höheren Höchst-, Mindest
oder Festpreis ergibt. 

(3) Der Direktor kann im Einvernehmen mit dem Direk
tor der Verwaltung für Wirtschaft und dem Direktor der 
Verwaltung für Finanzen den Einführenden den Unter
sehiedsbetrag erstatten, der sich aus dem Vergleich zwi
schen dem Einkaufspreis nach Absatz 2 zuzüglich volks
wirtschaftlich gerechtfertigter Kosten und Handelsauf
schläge und dem niedrigeren im Inland geltenden Höchst-, 
Mindest- oder Festpreis ergibt. 

§ 2 
(1) Die Ausgleichsbeträge nach § i Abs. 1 und die Unter

schiedsbeträge nach § 1 Abs. 2 und § I Abs. 3 werden durch 
die vom Direktor bestimmte Stelle nach Richtlinien fest
gesetzt, die der Direktor im Einvernehmen mit dem Direk
tor der Verwaltung für Wirtschaft und dem Direktor der 
Verwaltung für Finanzen erläßt. 

(2) Die Ausgleichsbeträge nach § I Abs. 1 und die Unter
schiedsbeträge nach § 1 Abs. 2 werden zur Zahlung der 
UntE~rschiedsbeträge nach § 1 Abs. 3 verwandt. Die Aus
gleichsbeträge nach § 1 Abs. l und die Unterschiedsbeträge 
nach § 1 Abs. 2 werden nur in dem Umfange erhoben, in 
dem Unterschiedsbeträge nach'§ 1 Abs. 3 zu erstatten sind. 

(3) Ausgleichsbeträge und Unterschiedsbeträge sollen 
bei gleichartigen Gütern mit gleichen Preisen, die in etwa 
demselben Zeitraum eingeführt werden, in gleicher Höhe 
festgesetzt werden. 

§ 3 
Zur Mitwirkung bei der Durchführung der in § l dieses 

Gesetzes enthaltenen Vorschriften wird ein Ausschuß von 
12 Sachverständigen gebildet. Er setzt sich aus 3 Vertretern 
der Erzeuger, 2 Vertretern der Importeure, 2 Vertretern des 
Handels und der Genossenschaften, 2 Vertretern der be
und verarbeitenden Betriebe und 3 Vertretem der Ver
braucher zusammen; das Nähere regelt der Direktor. 

§ 4 

(1) Der zuständige Direktor kan,11 im Einvernehmen mit 
dem Direktor der Verwaltung für Ernährung, Landwirt~ 
schaft und F'orsten und dem Direktor der Verwaltung für 
Finanzen zur Vermeidung volkswirtschaftlich ungerechtfer
tigter Gewinne für bestimmte Einfuhrgüter der Land- und 
Ernährungswirtschaft an Stelle oder neben der Festsetzung 
von Ausgleichs- oder Unterschiedsbeträgen Höchst-, !Vlin
dest- oder Festpreise vorschreiben, die von den sonst gel
tenden Preisvorschriften abweichen. 

(2) Bestehen für Einfuhrgüter der Land- und Ernäh
rungswirtschaft im Inland keine Preisvorschriften, so Jcann 
der zuständige Direktor im Einvernehmen mit dem Direk
tor der Verwaltung für Ernährung, Landwirtschaft und 
Forsten zur Vermeidung volkswirtschaftlich ungerechtfer
tigter Gewinne die Preise für die entsprechenden Einfuhr-

güter jeweils festsetzen. § l Abs. 2 und § 1 Abs. 3 finden 
Anwendung. 

(3) Macht der zuständige Direktor von seiner Befugnis 
nach Abs. 2 keinen Gebrauch, so finden § 1 Abs. 2 und 
§ I Abs. 3 mit der Maßgabe Anwendung, daß an Stelle der 
inländischen Höchst-, Mindest- oder Festpreise der jeweilige 
inländische Marktpreis tritt. 

(4) Bei der Preisfestsetzung nach Abs. 1 und Abs. 2 
kann der zuständige Direktor im Einvernehmen mit dem 
Direktor der Verwaltung für Ernährung, Landwirtschaft 
Und Forsten auch Kostensätze, Handelsaufschläge, Zah
lungs- und Lieferungsbedingungen vorschreiben. 

§ 5 
Die Zollstellen haben die Einfuhr der in diesem Gesetz 

bestimmten Güter nach näherer Vorschrift des Direktors 
der Verwal!:ung für Finanzen unter genauer Bezeichnung 
des Einführenden und unter Angabe von Art und Menge 
der eingeführten Güter der im § 2 genannten Stelle un
mittelbar anzuzeigen. 

§ 6 
Der Höchstbetrag, bis zu dem Unterschiedsbeträge nach 

§ 1 Abs. 3 insgesamt erstattet werden können, wird unter 
Berücksichtigung der nach § 1 Abs. 2 zu entrichtenden Be
träge im Einvernehmen zwischen dem Direktor, dem 
Direktor der Verwaltung für Wirtschaft und dem Direktor 
der Verwaltung für Finanzen festgesetzt. 

§ 7 
Die Ausgleichsbeträge nach § 1 Abs. l und die Unter

schiedsbeträge nach § l Abs. 2 werden im Verwaltungs
zwangsverfallren nach den landesrechtliehen Vorschriften 
beigetrieben. 

§ 8 
Wer' aus dem Auslande Güter der Land- und Ernäh

rungswirtschaft einführt, hat diese innerhalb einer zu be
stimmenden Frist der im § 2 Abs. ·1 genannten Stelle nach 
Art, Menge und Güte unter Angabe des Einkaufspreises 
und qer mit dem Einfuhrgeschäft zusammenhängenden 
Kosten und Handelsaufschläge zu melden. Das Nähere be
stimmt der Direktor. Er kann dabei allgemein Ausnahmen 
von der Meldepflicht zulassen. 

§ 9 
Im Oeffentlichen Anzeiger des Vereinigten Wirtschafts-, 

gellietes sind bekanntzumachen: 
l. die Einfuhrgüter, für die ein Ausgleich oder Unter

schiedsbetrag f\ach § 1 zu entrichten ist oder erstattet 
wird, und zwar in der R.egel vor Durchführung des 
Attsgleichs und unter Angabe der Höhe der in Aussicht 
genommenen Beträge, 

2. die Richtlinien für die Festsetzung des Unterschieds
betrages nach § 2, 

3. die Preisvorschriften nach § 4, 
4. die Bestimmungen des Direktors über die Meldepflicht 

nach § 8. 

Zweitel' Abschnitt 
Sh·af- und Schlußbestimmungen 

§ lO 
(1) Wer vorsätzlich oder fahrlässig· 

1. Meldepflichten verletzt, die in diesem Gesetz oder in 
Bestimmungen festgesetzt sind, die auf Grund dieses 
Gesetzes erlassen sind, sofern diese Bestimmungen aus
drücklich auf die Strafvorschriften dieses Gesetzes ver
weisen, 

2. gegen die nach § 4 erlassenen Bestimmungen über Preise, 
Kostensätze und Handelsaufschläge verstößt, sofern 
diese Bestimmungen ausdrücklich auf die Strafvorschrif
ten dieses Gesetzes verweisen, 

wird, sofem die Zuwiderhandlung eine Wirtschaftsstraftat 
ist, mit Gefängnis bis zu 5 Jahren und Geldstrafe oder 
einer dieser Strafen bestraft. Ist die Zuwiderhandlung eine 
Ordnungswidrigkeit, so kann eine Geldbuße festgesetzt 
werden. 
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(2) Ob eine Zuwiderhandlung im Einzelfalle eine Wirt
schaftsstraftat oder eine Ordnungswidrigkeit ist, bestimmt 
sich nach § 6 Abs. 2 und 3 des Wirtschaftsstrafgesetzes. Die 
§§ 25 bis 53 des Wirtschaftsstrafgesetzes sind anzuwenden. 

~3) Für das Verfahren gelten die Vorschriften des Zwei
ten Buches und die §§ 100 und 101 des Wirtschaftsstraf
gesetzes. Der zuständige Direktor bestimmt die für das 
Bußgeldverfahren zuständige Verwaltungsbehörde. 

§ 11 
(1) Dieses Gesetz tritt mit Wirkung vom 1. 7. 1949 in 

Kraft und am 31. 12. 1949 außer Kraft. 
(2) Soweit diesem Gesetz entgegenstehende 'Bestimmun

gen nicht außer Kraft treten, sind sie auf Einfuhrgüter 
der Land- und Ernährungswirtschaft nicht mehr anzuwen
den; dies gilt insbesondere für 
1. Anordnung PR Nr. 45/47 über den Reichsmarkpreis im 

Außenhandel vom 3. Juni 1947 (VA W Mitt. Bl. 1947 
s. 172), 

2. Anordnung PR Nr. 4.5a/47 zur Durchführung der Anord
nung PR Nr. 45/47 über den Reichsmarkpreis im Außen
handel (Einfuhrpreise für Ernährungsgüter) vom 7. Ok
tober 1947 QVA W Mitt. Bl. 1947 S. 262), 

3. Anordnung PR Nr. 45b/47 zur Durchführung der An
ordnung PR 45/47 -über den Reichsmarkpreis im 
Außenhandel (Schulkinderspeisung) vom 7. Oktober 1947 
(VA W Mitt. BL 1947 S. 279), 

4. Anordnung PR Nr. 45c/47 zur Durchführung der An
ordnung PR Nr. 45.147 über den Reichsmarkpreis im 
Außenhandel (Festsetzung und Bekanntmachung von 
Einfuhrpreisen für gewerbliche Güter) vom 3. Dezember 
1947 (VfW MBL 19,18 II S. 17), 

5. Anordnung PR Nr. 70/48 über die Preisbildung im 
Außenhandel vom 21. Juni 1948 (VfW MBL. 1948 II S. 94), 

6. Anordnung PR Nr. 70 a(48 zur Durchführung der An
ordnung PR Nr. 70/48 über die Preisbildung im Außen
handel (Gesetzlicher Preis für Ausfuhrwaren) vom 
23. Juli 1948 (VfW MBL. 1948 II S. 120), 

7. Anordnung PR Nr. 70b/48 zur Durchführung der Anord
nung PR Nr. 70/48 über Preisbildung im Außenhandel 
(Preisbildung für Ausfuhrwaren) vom 5. Dezember 1948 
(VfW MBL. 1949 II S. 2). 

Das vorstehende Gesetz wird nach Zustimmung des 
Länderrates hiermit verkündet. 

Frankfurt am Main, den 22. August 1949. 

Der Präsident des Wirtschaftsrates 
Dr. Erich K ö h 1 e r 

Anlage 1 zu § 1 Absatz 1 

Nummer des stat. 

Warenverzeichnisses 

(Einfuhr) 

1 
lla 
13a 
23 
33a 
45a 
50 
59a 

62a 

100a 
108al 
115a 
126a 
131al 
133a 

142 
162a 

173a 
176a 
178a 
187a 
192a 

198 

293 
295a 
295b 
302 
303 
304al 
304B2 
304B3 
304B4 
316b 
317A 
359a 

10 
12c 
22 
26 
37b 
49 
59 
60 

67k 

107d 
114. 
118 
129 
132 
141 

143 
170 

175 
177c 
186b 
189 
197 

219d 

36ZB 

Warenarten 

Getreide und Reis 
Hülsenfrüchte, trockene (reife) 
Oelfrüchte und Sämereien 
Knollen und Wurzelgewächse 
Küchengewächse 
Obst 
Südfrüchte 
Frucht- und Pflanzensäfte 
(nicht äther- oder weingeisthaltig) 
Kolonialwaren und Ersatzstoffe für 
solche 
Tiere und tierische Erzeugnisse 
Fleisch und Zubereitung von Fleisch 
Fische, auch eingesalzener Fischrogen, 
aus tierischen Fetten 

Erzeugnisse von landwirtschaftlichen 
Nutztieren, anderweitig nicht genannt 
Walrat uhd Hausenblase 
aus Erzeugnissen der Oelmüllerei und 
der sonstigen Gewinnung fetter Oele 
Stärke und Stärkeerzeugnisse 
Zucker 
Getränke 
Essig und Hefe 
Abgänge von der Verarbeitung land
wirtschaftlicher Erzeugnisse 
Erzeugnisse der Nahrungs- und Ge
nußmi ttelgewerbe 
Chlorsaures Kali 
Schwefelsaures Kali 
Phosphorsaures Kali 
Salpetersaures Ammoniak 
Salpetersaures Natron 
Sal!petersaures Kali 
Schwefelsam;es Ammoniak 
Salpetersaures Kali 
Kalkstickstoff 
Siliziumkarbid 
Arsenige Säure 
Künstliche Düngemittel 

GESETZ 
über voriibergehende Gewährung von Zollbegünstigungen. 

Vom 22. August 19•19. 

Der Wirtschaftsrat hat das folgende Gesetz beschlossen: 

LISTE § 1 
Für die in der anliegenden Liste aufgeführten Waren 

werden die dabei angegebenen Zollbegünstigungen (Zollfrei
heit oder Zollermäßigung) gewährt. 

der Zollbegünstigungen zum Zolltarif 

§ 2 
Dieses Gesetz tritt am. Tage nach der Verkündung des 

Gesetzes über die Errichtung einer Importausgleichstelle 
für Einfuhrgüter der Land- und Ernährungswirtschaft in 
Kraft. Es tritt mit Ablauf des 30. Juni 1950 außer Kraft. 

Das vorstehende Gesetz wird hierrillt verkündet, nachdem 
der Wirtschaftsrat den Einspruch des Länderrates zurück
gewiesen hat. 

Frankfurt am Main, den 22. August 1949. 

Der Präsident des Wirtschaftsrates 
Dr. Erich K ö h 1 er 

Lfd. Nr. Ware 

1 Roggen 
2 Weizen und Spelz . 
3 Gerste 
4 Hafer 
5 Buchweizen 
6 Hirse (Panicum, italienische 

Hirse) 
7 Mais und Dari (darunter auch 

Maiskeime, unentölte) auch 
getrocknet oder zerkleinert 

8 Andere nicht besonders ge
nannte Getreidearten 

9 Speisebohnen, Speiseerbsen, 
Futtererbsen, Linsen 

10 Futter- (Pferde- usw.) Boh
nen, Lupinen, Wicken 

Nr. des 
Zoll
tarifs 

1 
2 
3 
4 
5 

6 

7 

8 

11 

12 

Anlage 

Zoll
begünst. 
für 1 dz 

zollfrei 
zollfrei 
zollfrei 
zollfrei 
zollfrei 

zollfrei 

zollfrei 

zollfrei 

zollfrei 

zollfrei 
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Lfd. Nr. Ware 

11 Rotkleesaat, Weißkleesaat 
und andere Kleesaaten 

12 Grassaat aller Art 
13 Runkelrübensamen' einschl. 

Salatbeetensamen und Man
goldsamen, Zuckerrüben
samen 

14 Andere Feldrübensamen, 
Möhrensamen, Zichorien
samen, Gurkensamen, Kür
bissamen, Melonensamen, 
Gemüsesamen, Dillsaat, Blu
mensamen, Tabaksamen so
wie sonstige anderweit nicht 
genannte Sämereien für den 
Landbau 

15 Kartoffeln frisch: 
in der Zeit bis 15. Juli 1949 
in der Zeit vom 16, Juli 1949 

16 Zuckerrüben, auch zerkleinert 
17 Frische Zwiebeln 
18 Kartoffelwalzmehl 
19 frische Pflaumen aller Art 
20 a) Pflaumenpülpe in Fässern 

und Birnenpülpe in Fäss. 
b) Pflaumen ohne Zucker 

eingekocht (Mus) 
21 Datteln 
22 Frucht- und Pflanzensäfte 
23 Kakaobohnen 
24 Bau- und Nutzholz, nicht be

sonders genannt mit Aus
nahme von 
a) Holz von Eiche und Buche 
b) getränktem oder sonst auf 

chemischem Wege behan
deltem Nutzholz 

25 Zedernholz (auch Bleistift
holz) 

26 Nutzholz von Buchsbaum, 
Ebenholz, Mahagoni, Pali
sander, Tiekholz, Pockholz, 
Kornel, Persimon, Kambala
holz 

27 Korbweiden, ingespalten 
28 Kautschuk, roh oder gerei-

reinigt und Kautschukmilch 
29 Rindvieh zu Schlachtzwecken 
30 Schafe zu Schlachtzwecken 
31 Schweine zu Schlachtzwecken 
32 Fleisch und genießbare Ein-

geweide von Vieh 
33 Schweinespeck 
34 Würste aus Fleisch von Vieh 
35 Fische, lebende und nicht-

lebende, frisch, auch ge
froren: 
Breitlinge {Sprotten) 
andere: 
frisch 

36 Gesalzene Heringe und 
Breitlinge, unzerteil t 

37 Fische, zubereitet 
getrocknet, ··gesalzen oder 
sonst ohne Essig, Oel oder 
Gewürze einfach zubereitet: 
Stockfisch (Klippfisch) 

38 Schmalz und schmalzartige 
Fette 
(Schmalz von Schweinen und 
Gänsen, Rindsmark, Olea
margarine und andere 
schmalzartige Fette) 

39 Schweine- u. Gänsefett, roh 
(uneingeschmolzen, unausge
preßt) mit Ausnahme des 
Schweinespecks und der Flo
men (Fliesen, Liesen) 

40 Flomen (Fliesen, Liesen) 
Premier Jus 

41 Talg von Rindern und Scha-

Nr. des 
Zoll
tarifs 

18 
19 

20 

21 

23 

25 
aus 33 
aus 37 
aus 47 

aus 49 

aus 53 
59 
63 

aus 74 

76 

78 

79 
84 

aus 98 
aus 103 
aus 104 
aus 106 

108 
109 

aus 114 

aus 115 

116 
aus 117 

126 

aus 127 

128 

Zoll- Lfd. Nr. Ware 
begünst., 
für 1 dz 

DM 

zollfrei 
zollfrei 

zollfrei 

zollfrei 

1,50 
zollfrei 
zollfrei 
zollfrei 
zollfrei 
zollfrei 

zollfrei 

zollfrei 
zollfrei 
zollfrei 

zollfrei 

zollfrei 

zollfrei 
zollfrei 

zollfrei 
zollfrei 
zollfrei 
zollfrei 

zollfrei 
zollfrei 
zollfrei 

zollfrei 

zollfrei 
zollfrei 

zollfrei 

zollfrei 

zollfrei 

fen, roh (Rindei·fett, Schaf
fett) oder geschmolzen, auch 
Preßtalg 

42 Butter, frisch, gesalzen oder 
eingeschmolzen 

43 Käse 
44 Hühnerei'er, roh 
45 Filzabfälle aus rohen, auch 

gesottenen Hasen- (auch Sei
denhasen-) auch Kaninchen
haaren 

46 Eier von Forellen und Lach
sen, frisch, auch befruchtet 

47 Abfälle von Fischen, auch 
von ' gesalzenen Fischen; 
Fische gesalzen, zweifellos 
zum Genuß nicht verwend
bar 

48 Müllerei-Erzeugnisse aus Ge
treide- und Hülsenfrüchten 

49 Kakaobutter (Kakaoöl) 
50 Stärke, grün oder trocken, 

auch gemahlen: 

51 

in anderen Aufmachungen: 
andere 
Stärkegummi (Dextrin) ge
röstete Stärke (Leiogomtne) 
und ähnliche stärkehaltige 
Klebe- und Zurichte-(Appre
tur-) Stoffe 

52 Rohr-, Rüben- oder sonsti
ger Zucker von der chemi
schen Zusammensetzung des 
Rohrzuckers (Saccharose), 
Verbrauchszucker und an
derer Zucket: in fester Form 

53 Milch (eingedickt) (Sirup
milch) auch mit Zusatz von 
Zucker 

54 Kartoffeln, getrocknet 
55 

56 

a) Obst- u. Gemüsekonserven 
b) Würste aus Fleisch von Vieh 
c) Milch und Rahm, frisch 
d) Kartoffelpulver, getrocknet 
Zu a) bis d). Sämtl. in luftdicht 
verschlossenen Behältnissen 
Entrippte · Portoricotabak
blätter 

57 Fertige Oele 
58 Phosphor, gewöhnlicher (kri-

59 
60 

61 

62 
63 
64 
65 

66 

67 

stallinischer, weißer) und 
roter (amorpher) 
Arsenige Säure 
Chlorsaures Natrium (Na
tri umchlora t) 
Torium-· und Ceriumverbin
dungen 
Käsestoff (Kasein) 
Nikotin, roh 
Abfälle von Plexiglas 
Filzabfälle aus gebleichten 
oder gefärbten Hasen- (auch 
Seidenhasen-) u. Kaninchen
haaren 
Stoffe zur HerstellLing von 
Arbeitsschutzkleidung aus 
Baumwolle, auch gemischt 
mit anderen 'pflanzlichen 
Spinnstoffen oder mit Zell-
wolle 
Abfalleder aller Art, noch 
als Leder verwendbar, zur 
Herstellung von Lederfaser
stoff oder Lederstückwerk
stoff unter Zollsicherung 

68 Aluminium in rohem Zustand 
(in Blöcken, Barren, Masseln, 
Körnern), auch in Platten
form gegossen, Abfälle und 
Bruchaluminium 

Nr. ·des 
Zoll
tarifs 

129 

134 
135 

aus 136 

aus 145 

aus 160 

aus 161 

aus 

aus 

162 
164, 165 
168 

173 

174 

aus 176 

aus 

aus 

aus 
aus 

aus 

aus 
aus 
aus 
aus 

208 
218 

219 

220 
239 

269 
317 A 

317 c 

317 G 
373 
380 
381 B 

aus 413 

aus 519 

293 

Zoll
begünst. 
für 1 dz 

zollfrei 

30 
zollfrei 
zollfrei 

zollfrei 

zollfrei 

zollfrei 

zollfrei 

zollfrei 

12 

24 

zollfrei 

zollfrei 
zollfrei 

zollfrei 

225 
zollfrei 

zollfrei 
zollfrei 

zollfrei 

zollfrei 
60 

600 
zollfrei 

zollfrei 

zollfrei 

aus 569 Abs. I zollfrei 

aus 844 zollfrei 
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GESETZ 
zur 

Aenderung des Gesetzes über vorübergehende Gewährung von Zollbegünstigungen. 

Vom 23. August 1949. 

Der Wirtschaftsrat hat das folgende Gesetz beschlossen: 

Artikel I 

Das Gesetz über vorübergehende Gewährung von Zoll
begünstigungen vom 22. August 1949 (WiGBl. S. 292) wird 
wie folgt geändert: 
1. § 2 erhält folgende Fassung: 

"Dieses Gesetz tritt am gleichen Tage in Kraft wie das 
Gesetz über die Festsetzung und Verrechnung von Aus
gleichs- und Unterschiedsbeträgen für Einfuhrgüter der 
Land- und Ernährungswirtschaft. Es tritt mit Ablauf des 
31. Dezember 1949 außer Kraft." 

2. Die Liste der Zollbegünstigungen wird wie folgt geän
dert: 
"a) In Nr. 28 ist hinter dem Wort "Kautschuk" einzu

fügen "Guttapercha, Balata". 
b) In Nr. 57 sind die Worte "Fertige Oele" zu ersetzen 

durch die Worte "Motorenbenzin und Dieselkraft
stoffe". 

c) Hinter Nr. 61 ist als neue Warenposition einzufügen 
"62 Tannin,. Gallä'pfelauszüge 317 N zollfrei". 

ANORDNUNG 

iiher die Et•gänzung der Abgabeordnung fiir die land- und 
fm•stwirtschaftlichen Betriebe und die Betriebe det• Binnen

fischerei im 'Vet·einigten Wil·tschaftsgebiet 
vom 21. Setltember 1948. 

Vom 25. Juli 1949. 

Au.l' Grund des § 7 Abs. 4 in Verbindung mit § 10 des 
Gesetzes über die Auflösung des Reichsnährstandes im Ver
einigten Wirtschaftsgebiet vom 21, Januar 1948 (WiGBI. 
S. 21) wird bestimmt: 

§ 1 
(l) Die Abgabeordnung für die lnnd- und forstwirt

schaftlichen Betriebe und die Betriebe der Binnenfischerei 
im Vereinigten Wirtschaftsgebiet vom 21. September 1943 
(WiGBl. 1949 S. 5) findet im Lande Schleswig-Holstein mit 
der Maßgabe Anwendung, daß § 12 Abs. 4 der schleswig
holsteinischen Dritten Verordnung zur vorläufigen Rege
lung der landwirtschaftlichen Verwaltung in Schleswig
Holstein - Einrichtung von Bauernkammern und Bauern
ausschüssen - vom 29. Juli 1947 (GuVBI. S. 20) unberührt 
bleibt und die danach von den Betrieben der Land- und 

d) In Nr. 66 sind die Worte ,,Stoffe zur Herstellung 
von" zu streichen. 

e) Die bisherigen Nummern 62 bis 68 erhalten die Num
mern 63 bis 69." 

Artiltel II 

Dieses Gesetz tritt zu dem in Artikel I Ziffer 1 für d&s 
Inkrafttreten des geänderten Gesetzes bezeichneten Zeit
punkte in Kraft. 

Das vorstehende Gesetz wird nach ZuMimmung des 
Länderrates hiermit verkündet. 

Frankfurt am lVlain, den 23. August 1949. 

Der Präsident des Wirtschaftsrates 

Dr. Erich K ö h 1 er 

Forstwirtschaft sowie der Binnenfischerei erhobene Um
lage bis zum Betrag von 1 vom Tausend des Einheits
wertes auf die nach der Abgabeordnung vom 21. September 
1948 zu erhebende Abgabe angerechnet wird. 
. (2) In Höhe des nach Absatz 1 anzurechnenden Betrages 
unterliegt die Verwendung der Mittel aus dem Umlage
aufkommen ~der Dritten Verordnung zur Durchführung des 
Gesetzes über die Auflösung des Reichsnährstandes 1m Ver
einigten Wirtschaftsgebiet (Abgabeverwendungsrichtlinien 
zum Gesetz über die Auflösung des Reichsnährstandes) vom 
29. April 1949 (WiGBJ. S. 97). 

§ 2 

Diese Anordnung tritt mit Wirkung vom 1. April HWl 
in Kraft und am 31, März 1951 außer Kraft. 

Frankfurt am Main. den 25. Juli 1949. 

Der Direktor der Verwaltung 
für Ernährung. Landwirtschaft und Forsten 

des Vereinigten Wirtschaftsgebietes 

Dr. S c h I a n g e - S c h ö n in g c n 
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GesetZblatt·· 
>ER VERWALTUNG DES VEREINIGTEN WIRTSCHAFTSG_EBIETES 

1949 

Tag 

19. 6 1040 

20. 6. 1940 

Ausgegeben zu Frankfurt run Mnin, alll: 2. ~ci>t:cmbcr 1949 

INHALT: 
, · Seite · 

Gcsetll: ;~;ur Bereinigung dc~ Wcrtpnplorwcsons (Wertpnplorborelnlgungsgesctz) ., 29G · 

Gcsottz Ubor dlo Feststellung eines ~. Nacb.trtigcs ;~;um. uaushaltsplan· der ver· 
wal ung des Vereinigten Wlrtscb.aftsgeb1ctos für das ncchnungsjnllr 10~9· ..... , 30ll 

Nr. :;:; · 

I 
l 

22. a. 1D49 

26. a. 1949 

zweitos Gesetz ~ur Aondcrurtg .des Gesetzes zur Autbebung aes .t.obnstops -~ .. -. ·. 303 . 

Gesetz Ubor dlo Uobcrnahmo von SlCltcrlloltslclstungcn und Gowllhrlolstungcn ... ,. 

25. o. 1949 

Im AUSfUll~gesclJßft ••, •,., ••. , ••• , ,, . , , , , ,, , , , , , , •,,,,,, ••,, •. , . , •.,,,, ,·.,,,,,,,,,,,,,,: 3o3 

DurchfUhru~gs)?estlmJ:t?.uns Nr. 'l zu dem' Gescbi Nr. 15 der M11Hi!1•reglerungen .. 30,3 : 

' . GES}j:TZ 
zur Bereinigung des Wertpapic1·wcsen·s 

. (Wcrtpapierbereinigungsgcsetz). 

... Vom 19, August· 1949. 

Der Wirtschaftsrat hat das {olgenqe Gesetz beschlossen: 

Abschnitt :t 
Anwendungsbereich des Gesetzes 

Ablauf eines Jahres nach Inkrafttreten dieses Gesetz~s 
ausgestellt wird, .. . . · , 

. 
,I 

§ 1 ' 

(1)' Die Vorschriften dieses Gesetzes·· sind auf. We;t~ 
:~.piere im Sinne des § 1 Abs. 1 des Gesetzes übet die Ver~ 
·ahrung und Anschaffung. von Wertpapieren (Depotgesetz) 
>l'n 4. Februar 1937 (Relchsgesetzbl. I s. 171) anzuwenden,. 
ie bis zum 8. Mal 1945 einschließlich ausgestellt worden' 
nd und deren Aussteller ihren Sitz bei Inkrafttreten dieses 
esetzes im Vereinigten Wirt~chaftsgeblet haben, Sie gelten 
1rner für alle Ersatzurkunden, die für diese Wertpapiere 
llSgestellt worden ·sind, einschließlich der Ersatzurkunden 

3. Wertpapißre, :ftb: die eine Lieferbarkeltsbescheinigung 
nach § 48 ausgestellt wird, . · 

ach §§ 67' 179 des Aktiengesetzes. . ' 
(2) Für Urkunden, welche die Yerp:flichtung zur Ein .. 

eferung von neu auszugebenden Wertpapieren bei der 
~ßren Deutschen Relchsbanlc • We.rtpapiersammelh mk A 

t.lm Inhalt· haben (Jungsch'eine), gut dieses ~setz sinn" 
einäß. . · ·. · · · . 

(3) Dieses Gesetz ist nicht anzuwenden, wenn die Wertw 
~~ ' 

nichtumgestellte Rechte gegen einen der in § · 14 .des · 
DrJtten G.esetzes zur Neuordnung des Geldwesens ('O'm
stellungsgesetz).. bezeichneten Rechtsträger verbriefen 
oder · · · · \ . . . 
zwar bis zum s. Mai 1945 einschließlich ausgest(illlt worM 
den sind, aber kein Wertpapier der betreffenden Art·von · 
dem Aussteller . bis zu diesem Zeitpunl~:t ausgegeben 
worden' ist. · 
(4) Die Be1•einigung von Schuldverschreibungen, die auf 

ualändische Währung·· lauten, wird anschließend durch 
esonde~ea Gesetz ge;regelt. · : 

·Abschnitt Ii 

Xn Kraft bleiben,de, und kraftlos werdende Wertpapiere 
' . '.. . - . § 2 ' . ' . 
(1) Folgende W ertpaplere und die dazu ausgestellten 

Ins-, Gewinnanteil- und Erneuerungs$cheine bleiben· 
reiterhin in Kraft: · · · 

Wertpapiere, für die eine Lieferbarkeltsbescheinigung 
nach den im Währungsgebiet erlassenen Bestimmungen 
(Oeffentlicher Anzeiger ~Ur das Vereinigte Wirtschafts
gebiet vom 5. März 1949, s. 1 bis 3) bis zum Inlu:aft
treten dieses· Gesetzes ausgestellt ist, 
Wertpapiere, für die eine Lteferb.arll:eltsbeschelnigung 
auf Grund eines bis zum Ablauf von vier Monaten 'nach 
lokrafttreten dieses Gesetzes ge~t~llten Antrags nach 

. den ·1n Nummer 1 genannten Bestimmungen bis zum 

4. Schuldverscnrelbungim; df~ nach § 806 deß Bürgerlichen 
Gesetzbuches· bei Inkrafttreten dieses Gesetzes aut. den 
l\{amen ·eines b,estlmmten Berechtigten umgeschrieben 

. smd; wenn die Umschreibung vor dem 1. Januar 1945 
erfolgt ist. · · . . . · , . 
(::1) Die Rechtsverhältnisse an den btl Absatz 1 bezeichN 

neten Wertpapieren bestimmen sich nach' allgemeinem Recht. 

. . . . . . '. § 3 ; . . .. 
Alle anderen Wertpap~ere, ~auf WE!lcl\e dieses Gesetz an

zuwenden lst"werden mit ·wtrlcung vom 'l'age seines In~ 
krafttretens 1t1•aftlos. · . · · · · · 

\--'.' 

Abschnitt ID 
. Vo1·bereltung ·des· Wertpaplerb~rclnJgungsvedahrens 

. . • '§ 4 . . . 

(1) Die Aussteller von Wertpapieren, .auf welche dieses 
G~setz anzuwenden Ist, haben Innerhalb ~~f:\tS · selt 
sem~m Inkrafttrete~ bei der Kammer für -wertpapler
beremigung (§ 29) -für, jede Wertpapierart die. Feststellung 
zu. beantragen,· ,daß die gesetzlichen Voraussetzungen für 
die Bereinigung gegeben sind. In dem Antrag sind Gesamt- · .. 

. betrng, Stilckelung, Ausgabejahr, Buchstaben- und Serien
bezeichnung und sonstige Merkmale der Wertpapierart .an~ 
zugeben. Abschrift des Antrags bat der Aussteiler der: . 
Bankaufsichtsbehörde und der Wertpapiersammelbank ·zu 
Uberse,:~den, in deren Bezirk er seinen Sitz .hat. · · . 

.(2) . Die Entscheidung Ist der. Bankaufsichtsbehörde und · 
dem Aussteller von Amts wegen zuzustellen. · . · · 

. (~) Gegen -die 'Entscheidung der. Kammer :für Wert· 
papierbereh1igung steht der BankaufslchtsbeMrde und· dem 
Aussteller die .sofortige Beschwerde (§ 34) zu; die .sofortige 
Besenwerde ·ist nicht an die Voraussetzung_ des § 34 
Abs, 1 Satz 2 g9bunden, . · . · . . 

(4) Die In · dlesem Verfahren getroffene Entscheidung 
bindet Gerichte und Vet'waltungsbehörden. · _ , 

§ 5 ' 
. (1) Stellt der Aussteller den Antrag nach § 4 Abs. 1 nicht 

:!rlstgemäß, so hat die Bankaufsichtsbehörde den Antrag zu. 
stellen. 

(2) Die Bankaufsichtsbehörde kann bei der Kammer für 
Wertpapierbereinigung auch . die Feststellung beantt•agen; 
daß eine Wertpapierart nicht unter das Gesetz fällt. . 

I• 

.i· ,, 
'-
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(S) Die Bankaufsichtsbehörde übersendet der Wert
papiersammelbank Abschrift der Anträge nach Absatz 1 
und 2. 

(4) Die Kammer für Wertpapierbereinigung hat den Aus
steller zu den Anträgen nach Absatz 1 und 2 zu hören. Im 
übrigen ist § 4 Abs. 2 bis 4 anzuwenden. 

§ 6 

(1) Ist in dem Verfahren nach §§ 4, 5 rechtskräftig fest
gestellt, daß die gesetzlichen Voraussetzungen für die Be
reinigung der Wertpapierart gegeben sind, so hat die Bank
aufsichtsbehörde die Entscheidung unter genauer Bezeich~ 
nung der Wertpapierart Im Oeffentllchen Anzeiger für das 
Vereinigte Wirtschaftsgebiet beltanntzumachen. 

(2) Der erste Tag des Kalendermonats, der auf den Aus
gabetag der Nummer des Oeffentlichen Anzeigers folgt, in 
dem die Bekanntmachung enthalten ist, gilt als Stichtag 
im Sinne dieses Gesetzes. 

§ 7 
(1) Der Aussteller hat der Bankaufsichtsbehörde für jede 

Wertpapierart ein Kreditinstitut des Landes, in dem er 
seinen Sitz hat, als Prüfstelle zu benennen, Ist ein Kredit
institut Aussteller, so kann es sich selbst als Prüfstelle be
nennen. 

(2) Die Benennung der Prüfstelle hat innerh~lb eines 
Monats seit Inlcrafttreten dieses Gesetzes, in den Fällen des 
§ 5 innerhalb eines Monats seit Rechtskraft der Entschei
dung, zu erfolgen. 

(3) Die Prüfstelle bedarf der Bestätigung durch die 
Bankaufsichtsbehörde. 

(4) Die Bankaufsichtsbehörde hat zusammen mit der 
Veröffentlichung nach § 6 bekanntzumachen, welches 
Kreditinstitut Prüfstelle ist. 

(5) Die Bankaufsichtsbehörde kann die Bestätigung der 
Prüfstelle aus wichtigem Grunde widerrufen. Der Wider~ 
ruf ist der Prüfstelle durch eingeschriebenen Brief gegen 
l:ltickschein belcanntzugeben. Nach Bekanntgabe des Wider
rufs darf die Prüfstelle nicht mehr tätig werden. Sie kann 
j~doch Innerhalb eines Monats nach Bekanntgabe des 
Wlclen·ufs die Entscheidung der Kammer für Wertpapier~ 
bereinigung beantragen. Die Kammer fUr Wertpapier~ 
bereinlgung kann vor ihrer Entscheidung einstweilige An~ 
Ordnungen z:ur Sicherung des Prüfungsverfahrens treffen. 

§ 8 
: Die Kreditinstitute, die zur Ausstellung von Lieferbar· 

lt~itsbescheinigungen ermächtigt sind, haben .. der Prüfstelle 
und der Wertpapiersammelbank innerhalb von sechs Mo~ 
naten seit dem Stichtag (§ 6 Abs. 2) die Nummern und 
sonstigen Merkmale der Wertpapiere mitzuteilen, für die 
sie bis zum Ablauf von vier Monaten seit Inkrafttreten 
dieses Gesetzes eine Lieferbarlteitsbescheinlgung ausgestellt 
haben oder für 'die zu diesem Zeitpunkt ein Antrag auf 
Ausstellung einer Lieferbarkeltsbescheinigung nach § 2 
Aus. 1 Nr. 2 noch schwebte. · 

Abschnitt IV 

Ausstellung der Sammalurkunde 
§ 9 

. · (1) An Stelle der kraftlos gewordenen Wertpapiere wird 
für jede Wertpapierart eine Sammelurltunde ausgestellt. 

(2) Aus der Sammeturkunde oder einem mit ihr fest ver
bundenen Nummernverzeichnis müssen die Nummern der 
Stüclte ersichtlich sein, an deren Stelle sie tl'ltt. 

(2) Die Sammalurkunde wird ln der Währung aus~ 
gestellt, auf welche die kraftlos gewordenen StUcke gelautet 
haben. 

§11 
(1) Der nach § 10 ermittelte Betrag der Sammalurkunde 

bedarf der Bestätigung durch die für die Prüfstelle zuM 
ständige Bankaufslchtsbehörde. 

(2) Wenn keine Uebereinstimmung zwischen der Bank" 
aufsichtsbehörde, der Prüfstelle und der Wertpapler
sammelbank zu erzielen Ist oder der Aussteller EinwenM 
dungen erhoben hat, entscheidet auf Antrag der Bank
aufsichtsbehörde die Kammer für Wertpapierberelnigung, 

I § 12 
(1) Der Aussteller hat die Sammeturkunde auszufertigen 

und bei der Wertpapiersammelbank innerhalb von zehn 
Monaten seit dem Stichtag (§ 6 Abs. 2) zu hinterlegen. Hat 
die Bankaufsichtsbehörde gerichtliche Entscheidung be~ 
antragt, so Ist die Sammalurkunde erst zu hintel'legen, wenn 
die Entscheidung rechtskräftig ist. 

(2) Der Aussteller hat die Sammelurkunde auf Ersuchen 
der Prüfstelle zu berichtigen, wenn Anträge auf Ausstel
lung einer Lieferbarkeltsbescheinigung weggefallen sind, 

(3) Der Direktor der Verwaltung für Finanzen ltann Im 
Einvernehmen mit dem Direktor der Verwaltung für Wit't
schaft bestimmen, daß bei Pfandbriefen und verwandten 
Schuldverschreibungen die Sammalurkunde beim Aussteller 
verwahrt wird. 

Ab~cbnitt V 

Miteigentum an der Sammelurltunde 
§ 13 

(1) Miteigentümer an der Sammalurkunde ist jeder, dem 
die Anmeldestelle eine Gutschrift nach Maßgabe dieses <Je
satzes erteilt (§ 14 Abs. 2 Satz 3). 

(2) Für die Rechtsverhältnisse an der Sammalurkunde 
gelten die Vorschr,lften des Depotgesetzes über die Sammel
verwahrung sinngemäß, 

Abschnitt VI 

Anmeldung der Rechte 
§ 14 

(1) Wer eine Gutschrift auf Sammeldepotkonto bean~ 
sp1·ucht (Anmelder), hat sein Recht durch Vermittlung einer 
Anmeldestelle bei der Prüfstelle anzumelden, Anmelde• 
stellen sind die Kreditinstitute im Währungsgebiet und die 
Kreditinstitute in Berltn, soweit sie von der Berliner Zen
tralbank ermächtigt sind, als solche tätig zu werden. Die 
in Satz 2 genannten Kreditinstitute ltönnen eigene Bestände 
bei der Prüfstelle unmittelbar anmelden. 

(2) Im Prüfungsverfahren vertritt die Anmeldestelle den 
Anmelder nach seinen Weisungen. Sie penachrichtlgt ihn 
von den ergangenen Entscheidungen, Sie erteilt ihm Gut
schrift entsprechend den Gutschriften der Wertpapier-
sammelbank. . · 

(3) Im Verfahren vor der Kammer für Wertpapier• 
bereinigung oder dem Oberlandesgericht kann sich der 
Anmelder statt durch die Anmeldestelle durch einen Rechts· 
anwalt vertreten lassen. · 

• . § 15 
Stand ein kraftlos gewordenes W ertpapler oder ein 

Sammetbestandanteil an ltraftlos gewordenen W~rtpapieren 
mehreren als gemeinschaftliches Eigentum zu, so kann jeder 
Tellhaber die Anmeldung VOl'n(;hmen: die übrigen Tell~ 
haber sollen angegeben werden. Die Anmeldung eines Tell~ 

, .§ 10 habers wlrltt für alle Teilhaber. 
· (1) Nach Ablauf von acht Monaten seit .dem Stichtag § 16 
(§ 6 Abs. 2) ermittelt die Prüfstelle im Elnvet•nehmen mit (1) In der Anmeldung sind der. Name (die Firma), bei 
der We:ctpapiersammelbank . den Betrag der Sammel~ 
urkunde, wie er sich für den ersten Tag nach Ablauf von natürlichen Personen auch der Vorname, und die Anschrift 
vier Monaten seit dem Stichtag ergibt. zu. dem Zweck .zieht des Anmeldars anzugeben, soweit nicht in § 19 Abs, 3 etwas 
sle von dem Gesa~tbetrag der ausgestellten Wertpapiere ab: anderes bestimmt ist, . . 
~ Den Gesamtbetrag der Stücke, die nicht in den Ver* · (2) Der Anmeider hat das Wertpapier nach seinen MerkM 

k hr 1 t d di b · lt I · malen so genau wie möglich zu bezeichnen, insbesondere 
e ge ang 0 er e ere s get lgt sind, · die Stücknummer mitzuteilen, wenn sie: ihm beltannt Ist. 

2. den Gesamtbetrag der . Stücke, ·für die elne Liefer~. Bel Banltverwahrung fst der Verwahrer anzugeben. Be~ 
barkeitsbescheinigung ausgestellt ist oder für~~~. ein An" · findet sich das Wertpapier lm Besitz des Anmeldars so ist 
trag auf . Ausstellung einer Lieferbarkeltsbescheinigung . dies mitzuteilen. Ferner ist anzugeben bei welchen anderen 
nac\1, § 2 Abs, 1 Nr. 2 oder 3 schwebt, · Anmeldestellen der Anmelder Rechte ~ngemeldet hat. 

8• ~~Rc~esamtbetrag der in § 2 Abs, 1 Nr. 4 bezeichneten . (3) Pfandrechte Und sonstige Rechte, die an dem kraft• 
• · · · · los gewordenen Wertpapier oder an da~ Sammelbestaod ... 
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nntcil a.n ltl'uftlos gewordenen Wertpapieren bei lnkra.rt~ 
treten ctwses Gesetzes bestanden haben, sowie etwaige Ver~ 
füguM:o>beRcht•änkungen sind anzugeben. 

t·~ 'J~r Anmeldung sind zwei Abschriften beizufügen, 

(5l Entspricht die Anmeldung einzelnen El'fordernissen 
nach Absatz 1 bis 4 nicht oder nicht vollständig, so ist sie 
gleichwohl wh·ksam, wenn sie den Anmelder und das an~ 
geme>ldPtc WPrtpapier hinreichend et·ltennen läßt. · 

§ 17 

{ll Die Anmeldung muß inmwhalb von sechs Monaten 
seit d(•m Stichtag (§ 6 Abs. 2) bei de1• Anmeldestelle ein-
gehen. · · 

t2l Die Anmeldestelle hat auf der A~meldung das Ein· 
gangsdatum zu vet·merken und das Konto zu bezeichnen, 
auf das Gutscln·iften bei der Wertpnpiersammelbanlt er
folgen sollen. Die Anmeldestelle hat etwa etfol'derliche Er
giimmng<m der Anmeldung zu veranlassen. 

(3J Die Anmeldungen sind mit einer Abschrift so recht
zeitig an die Prüfstelle weiterzuleiten1 daß sie spatestens 

· innerhalb von acht Monaten seit dem Sticht_~g_(§ 6 AbL~t 
bei dct· Prüfstelle eingehen. Die zwoiteTAosCffi:t!~biotbt 
bei der Anmolde~telle. 

(4J Httt die PrUrstello andere Kreditinstitute beauftragt, 
Anmeldungen von den Amneldestel~en rur. sie entgegen
zunehmen und lhL~. zuzuleiten, so müssen gleichwohl die An;. 
mcldungen innerhalb von ncht Monaten seit dem Stichtag 
bei der Pt·üfstellc selbst oh,gchen. · 

' 
§ 18 

Kreditinstitute dürfen Wertpapiere. die $ie · !ür aridere 
Kl'cdiBnstlhlte verwaht•cn.' nicht anmelden. 

§ 19 

(1) Bofhlden' sicl1 Wertpaple1·e für einen Kunden,. der , 
nicht Verwahrer im Sinne des. § 1. Abs. 2 des Depptgese~zes 
Ist in Verwahrung ei'nes Kreditinstituts im Währurtgsge~ ·· 
bi~t, so darf nur ·das l{redltinstitut als Anmel~estelle tätig · 
werden, das unmittelbat• mit dem Kunden Im Geschllftsver
lcehr steht. · , 

(2) Sucht de'r Kunde dle Vermittlung nicht rechtzeitig 
nach, so hnt das Kreditinstitut die ~~meldun~ fi.lr den K:un~ 
den vorzunehmen~ rn diesem Fali<H~alt die·Anmeldefrlst als. 
gewahrt, wenn die Anmeldung spätestens innei•halb · v~:m · 
acht Monaten seit dem Stichtag·(§ 6 Abs. 2) bel der P.1·Uf~ 
stelle eingeht .. rst das Kreditinstitut selbst PrUfstell~ !Ur· 
die betreffende Wertp~pie).'art, s~ muß ~ie Anmeldung m~ 
nerhalb dieset• Fl'lst be1 del' Abtetlung emgehen,. welche dle 
Aufgaben del' Pri.ifstelle durchführt. . 

(3) ·DRs Kreditinstitut l<ann ·statt des Namens de~ Depot· 
kuridcn die Nummer des Depols und die Stelle des D~pot~ 
bttchos angeben1 wenn das Wertpapier vom 1. ,Jl:lnua\' 1M5 
bis zur Anmeldtmg ununte1·broohen von lhm verwahrt 
· wot•den ·Ist. 

(4) FUL· die Anmeldung eigener Best~nde der Kredit· 
Institute· gelten Abt";Cilz 2 Satz ~ und 3 und Absatz 3 ent
sprechend, 

§ 20 

(1) Antrtlge uur ·Ausstellung elnC::t' .Liefet•bat•lteltsbes.~hei
nigung sind Jn das Wet•f,pnpir;wbereHngungsvedahl~en uber:- · 
zuleiten. . · 
l, wenn die i)rUfstelie dn1·um et•sucht, w~ll eln Dl·itte~· au~ 

dafl Wel;tpapier Ansp1•uch erhebt, · · 
2. wcl'ln sie nach Inltt•afttreten dieses Ges~tzcs zut'üclcge~ 

nommen oder abgelehnt werden, 
· 3. wenn ihnen nach Ablauf eines Jaht•es :eit Inkrnfttreten 

dJeses Gesetzes nicht entsprochen ist. , 
Zu dem Zweclt hat. das I<:t·edltinstltttt, bei; ~em de1· ·An
h•ug auf ErteUung dtw Lieferbarlteitsbeschetmguns. gestellt 
Ist, die Anmeldung vorzupehmcn und als Anmeldestolle 
tlltlg ?.ll wet·den · · · 

(2) Dia AnmeJdungon müssl;ln splltestens inML'hulb. von . 
. dt•eizchn Monaten ::>eit Inlcrafttrettm dieses Gesetzes be1 der • 
Pt•Ufstelle eingehen. Ist die Pt•Ufstellc nach Abln1Jf eines 
·lahres seit Inltrnfttroten dieses Gesetzes no~h nicht be .. 
kunntgomnchl ·worden, so müssen die j\nmoldungen it:tner
hnlb eines Molluts soll: dem st.iGhtng <§ .6 Abs. 2) bo1 der 
bnll~.J -•• • ·. • 

Absclmitt VII 

Bewei.s clea• Rechte 
§ 21 

, (1) Der Anme,der ha~ zu beweisen, daß er bei Intcraft
tleten dieses Gesetzes E1gentUmer odet• Miteigentumor eines 
n~ch § 3 lcraftlos gewordenen Wertpa'pier.s oder Miteigen· 

'tUil\er ~ines Sammelbeslandes . an kt•aftlos. ~e\vordcnen 
Wel'tpnp1eren war, und zwar · 
l. seit dem 1• Januar 1945 oder 
2. infolge eines in der Zeit votn 1. Januar 1945 bis zum 

8. Mai 1945 ell}schließlich ~n einer Börse oder im Balllt
vcl'ltchl' abgeschlossenen . R,cchtsgeschüfts oder 

3. infolge von rechtswirksamen Maßnahmen der· Behöa·den ·. 
oder Besatzungsmächte des Währungsgebietes nach dem 
1. Januar 1945 oder 

4. auf Grund einer ununterbrochenen Reihe von bürner- · 
·lich~techtlichen Rechlsel'\verben nach eine~· Pct•son.a die · 
am 1. Januat• 1945 Eigentümer ·odet• MiteigentUrner war 

. oder die auf. Grund von 'Numme1; 2 oder a EigentUmct 
ode;t" Miteigenti.lmet•. geworden iSt; die Reihe gilt als un· 
tet•brochen, wenn ein Erwerb auf den Vorscht'iften l\bet• 
den xechtsgeschäftlichen · Erwerb vom Nichtberechtigten 
beruht. Ist .ein Satrimelbestandanteil zur Zeit· des· In
krriftt~·etens dieses Gesetzes bei einem l{reditinstitut des 
Währungsgebietes vecbucht, so wlrd vermutet, daß det'· 
jenige, zu dessen Gunsten· die Verbuchung erfolgt ist, 
das Miteigentum am · Sammalbestand al.\:f Grund einer 
ununterbrochenen . Reihe von .btit•gel'lich-rechtlichen 
Rechtsariverben gemüß dieser Bestimmung et•worben hat. 
(2) Bei Wertpapieren in Bimkverwahl'Ung wird Cür den 

Elgentu11is- oder Miteigentumsbeweis der . Depotbestand nls 
vollzählig vorhanden angesehen. ·· · 

(3) 'Beweist det• Anmeldet, daß das Wel'tpapicl' vernleh- . 
tet .. abhanden· gekommen oder infolge einer im Währungs
gebiet nicht techtswirlcsamen Maßnahme für ilm nicl1t ver
Higbar ist, so hat er sein Eigentum oder Miteigentum statt 
bis zum Inln·a'fU,reten· dieses Gesetzes bis zttm Zeitpunltt · 
des Verlustes zu beweisen·. · 

·(4) Bei Wet1.pap!eren, die in de1• Zeit vom 1. Januar 1945 
bis zum B. Mai 1945 einschließlich ausgegeben wot•den sind. 
tt•itt der Ausgabetag an die Stelle· des 1. Jnnuat• 1045, 

. §U .... 
· (1) Der Anmelde!' hat zum Beweis der nach § ~1 ct•hcb-

1icheri .Tatsa:chen in e1·~te1; Linie öffen~Uche 'U!;lcunde-\1-. oder. 
Bankbeschelnlgungen. ni denen das Wet·tpnprer nach seinen 
Merlemalen genau bezeichnet ist,· vot•zu!egen. Depotbeschei~ 

. nigungcn mUssen die. Numme1:- des Depots und die Stelle 
des Depotbuches enthalten, unter· denen das Wertpapier 
verzeichnet ist. Femer ·ist eine Edd!irt:mg der · .ßnnk belzu
bt•ingen, däß diese zur Vorlagting der betreffenden ßUcher . 
bere!t.lst. · · · · 

. (2) Soweit Beweismittel det• in Absatz 1 . genannten Art 
· nicht beigebracht wet•den oclcr nicht mtsrelchen, sind .auch 
· andere l;leweism!ttel zulässig. 

§ 23 
(l) Das Recht dcs:Anmeldet·s wirq 

1. als nachgewiesen oder 
2. als glaubhaft gemacht . . . 

nnet'ltan~t, 'falls die Anmeldu~g nicht auf Grund des. Pr(i~. 
fungsergebnisses abgelehnt Wtrd. . 
.· (2} D!ls :Recht Ist· gla1;1bhaft gen'iacht. wenn ~lie. Beweis- · 
n1lttel ~war nicht aust'el~hen, um dle volle :Ueberz.~ugung 
von·seinem Bestehen.zu .~egd\nden, aber.clnc hinreichend~ 
·Wahcschelnlichltelt hlel·fur. ergeben. ' 

Abschnitt VIII·. 

Priirungsvel'fnbt·cn. 
§ 24 

(1) Die Pl'Ufstelle ltllnn um~ulässfge, verspätete und offen~ 
sichtlich unbegt•t\ndete · .Anm~ldungen ablehnen. . 

(2) Unzulässig sind Anmeldungen . . 
. J. von Wet•tpapiel•en, die nicht in den Verkehr geJungt 

sind, . . . .r b k 't b h J • 
2. v n · Wet•tpapieren ·für die eine Li(hCl' nr 01 s esc e ru-

~n ausgestellt ist,oder :rur. dl~ e.iri. vom A~melder ge
:tetftet' Antl'ag. auf Ausstellung etner· Llefetbnrlteltsbe-
scheinigung nnch § 2 Ab~. 1 Nr. 2 schwebt. . . . 

I 
) 
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3. von den in § 2 Abs. 1 Nr. 4 bezeichneten Schuldver· 
schreibungen, 

4. von Zins·. Gewinnanteil- und Erneuerungsscheinen. 
§ 25 

(1) Die Prüfstelle kann 
1. das Recht des Anmeldars als nachgewiesen anerkennen, 

wenn der Beweis durch öffentliche Urkunden aus dem 
Währungsgebiet oder durch Bescheinigungen der in § 14 
Abs. 1 Satz 2 genannten Kreditinstitute geführt und eine 
Eddärung gemäß § 22 Abs. 1 Satz 3 beigebracht wird; 
die Bankbescheinigungen müssen den Erfordernissen des 
§ 22 Abs.- 1 Satz 1 und 2, entsprechen, 

2. das Recht des Anmeldcrs als nachgewiesen oder glaub~ 
haft gemacht anerkennen, auch wenn der Beweis mit 
anderen als den in Nummer 1 genannten Beweismitteln 
geführt wird. sofern es sich um Schuldverschreibungen 
handelt, die insgesamt einen Nennwert von 1000 Reichs
marlt, bei Anleiheablösungsschuld nebst Auslosungs
rechten einen Nennwert von 100 Reichsmarlt nicht über· 
steigen. 
(2) Dle Prüfstelle hat das Verfahren auf Antrag. auszu~ 

setzen, wenn der Anmelder Rechte bei verschiedenen Prüf~ 
stellen angemeldet hat und zunächst eines der anhängigen 
Verfahren durchführen will. Das Verfahren kann ohne An
trag ausgesetzt warden. wenn dies sachdlenllch erscheint. 

. § 26 
Nach Ablauf von acht Monaten seit dem Stichtag (§ 6 

· Abs. 2) hat die Prüfstelle die Anmeldungen mit ihrer Stel
lungnahme der Kammer für WertpapierbereinJgung zur 
Entschuldung vor~ulegen, 
1., wenn sie nicht nach § 24 oder § 25 Abs. 1 selbst ent~ 

scheidet, 
2. wenn die Anmeldung eigene Bestände des als Pt·üf· 

stelle tätigen Kreditinstituts betrifft. 
3 .. wenn dasselbe Recht von mehreren angemeldet ist, 
4. wenn die Banltaufsichtsbc;!hörde die Verlegung angeord· 

net hat (§ 54 Abs. 2). . 
§ 27 

(1) Der Anet·ltennungsbescheid enthält den Namen (die 
Firma), bei natü1•Uchen Personen auch den Vornamen, und 
die Anschrift des Anmelders, die Bezeichnung des Wel·t
papiers nach seinen Merkmalen, den Ausspruch nach § 23 
,Abs. 1 und in den Fällen des § 42 die Feststellung über die 
Fälligkeit. In den Fällen des § 19 Abs. 3 fst der Anerken-
nungsbescheid s1nngemäß zu fassen. · · 

(2) ·Die· P1•iifstelle teilt, ihre Entsch.eidung der. Anmelde
steile mit; dabei lst die Bestimmung d~s § 35 Abs. 2 über 
dle. Absendung der An~rkennungspescheide zu beachten. 
. . (3) Pie Prüfstelle hat Entscheidungen, durch welche die 
Anmeldung abgelehnt (§ 24). oder das Recht nur als glaub· 
haft gemacht anerkannt wird (§ 25 Abs. 1 Nr. 2), durch 

·eingeschriebenen Bde.!' gegen RU.ckschcln mitzuteilen, 

§ 28 
(1) Gegen die in § 27 Abs. 3 genimnten Entscheidungen 

ist der Einspruch zulässig. 
(2) Der E!nspt·uch ist innerhalb eines Monats bei der 

P1·üfstelle schriftlich einzulegen. Die Frist beginnt mit dem 
Eh1gang der Entscheidung bei der Anmeldestelle. Die Eln
spruchsschrift muß von der Anmeldestelle oder einem vom 

. Anmeld$r bevollmäehtlgten.Rechtsanwalt unterzeichnet sein. 
(3) Nach Ablauf von ·acht Monaten seit dem Stichtag 

(§ 6. Abs. 2). hat. die Prüfstelle die EinsprUche mit ihrer 
Stellungnahme der KammeL· für Wertpapierbereinigung zur 

· Ents!!heldung VOl'ZUlegen. · 
§ 20 

· (1) B,ei den Landgerichten werden eine oder ·mehrere 
· Kamtnem fUr Wertpapierbereinigung gebildet. Die Landes· , 

j'!stlzvetwaltung Icann für die Bez.rke mehrerer Landge- · 
r1ch~e .einem von ihnen die Entscheidung der Wertpapler
beremigungssachen, zuweisen. . 

· (2) Die örtliche Zuständigkeit wird durch den Sitz des 
A\lsstellers bestimmt. · ' . · 

§ 30 
(l) Die !{ammer tür Wertpapierbereinigung wll'd mit 

~~~ilze~~c~t;:et;fs Vorsitzendem und zwei sachltundlgen. 

(2) Auf· die Belslt2er sind die Vorschriften des Gerichts· 
verradssungsgesetzes über Handelsrichter slmigetnäß anzu 
wen en. Die Landesjustizverwaltung soll vor der Ernen: 

nung der Beisitzer geeignete Vertretungen der Aussteller, 
der Wertpapierbesitzer und des Wertpapierhandels hören. 

(3) Die Beisitzer werden bis zu einer anderwetten Rege
lung nach der Verordnung über die Entschädigung der Ar~ 
beitgeber- und, Arbeitnehmerbeisitzer der Arbeitsgerichts
behörden vom 17. Februar 1932 (Relehsgesetzbl. I S. 74) in· 
der Fassung vom 28. Februar und 22. März 1934 (Reichs
gesetzbl. I s. 173 und 258) entschädigt, 

§ 31 

(1) Die Kammer für Wertpapierbet·einlgung entscheidet 
über die Anmeldungen und Einsprüche, die ihr von der 
PrUfstelle vorgelegt werden. 

(2) Bei Zweifeln an der Echtheit oder Richtigkelt einer 
Bankbescheinigung ltann die Kammer für Wertpapierberei
nigung anordnen, daß die Bankbücher ihr oder einem von 
ihr bestellten Sachverständigen vorgelegt werden. 

(3) Die Entscheidung Ist schriftlich zu begründen. 
(4) Wird die Anmeldung oder der Einspruch zurückge-

nommen, so ist cias Verfahren einzustellen. · 
(5) Die E11tscheidung ist der Prüfstelle und dem Ver

treter des Anmeldcrs (§ 14 Abs. 2, 3) von Amts wegen zuw 
zustellen. 

§ 32 
(1) Wer die Anmeldefrist des § 17 Abs. 1 versäumt hat, 

kann bei der Kammer für Wertpapierbereinigung Wieder
einsetzung in den vorigen Stand beantt·agen. Der Antrag ist 
mit der Anmeldung an.'! dem für diese vorgeschriebenen 
Wege einzureichen; dabei kann der Antrag auf Ausstellung 
einer Lieferbarkeltsbescheinigung (§ 48' Abs. 1) nicht nach~ 
geholt werden. 

(2) Dem Ant1·ag auf Wiedet·einsetzung Ist zu entsprechen, 
wenn der Antragsteller glaubhaft macht, daß er ohne 
eigenes Verschulden sein ·Recht nicht fristgemäß anmel~en 
konnte. 

(3) Wird Wiedereinsetzung gewährt, so gibt die Kammer 
fUr Wertpapierbereinigung die Anmeldung an die PL'llf
stelle ab.· Gegen die Ablehnung der Wiedereinsetzung lst 
die sofortige Beschwerde nach § 34 . zulässig. 

(4) Später als achtzehn Monate nach dem Stichtag (§ 6 
Abs. 2) kann Wiedereinsetzung nicht mehr bea·ntragt 
werden. 

§ 33 
. .(1) · Wenn mehr~re Amnclder wegen desselben Rechts 
eine Gutschrift auf' Sammeldepotkonto beanspruchen (§ 26 
Nl'. 3), verbindet die Kammer für Wertpapierbereinigung 
diese Anmeldungen zur gleichzeitigen Entscheidung. Kann . 
nach den Vot·schriften dieses. Gesetzl')s das Recht keines 
oder 1?-ur ~ines Anmeldcrs anerltannt werden, so wird· als
bald über. alle Anmeldungen zur Sache entschieden. In den 
anderen Fällen wird unter Entscheidung über die ableh .. 
nungsreifen Anmeldungen das Verfnhren wegen der übrl~ 
gen Anmeldungen ausgesetzt. · 

(2) Das Verfah.l'en wird fot·tgesetzt, wenn 
1.' durch rechtskräftiges Ul'teil des l?rozeßgedchts festge• 

stellt Ist, welchem d(lr Anmelder das in Anspt'Uch ge
nommene Recht im Vet•hältnis untereinander zusteht, . 

2. durch RUclmahme von Antneldungen nm• noch eine An-
meldung schwebt · . 

§ 34 
(1) Gegen die Illntscheidungen de1· Kammer fU1• Wed

papierbl'!reinfgung, die · im PrUfungsverfab1·en . oder auf 
~rund der sonst du~ch diese~ Gesetz begt•Undeten Zustän

. diglcelten ergehen, fmdet dle sOfortige Beschwerde an das 
Oberlandesgericht statt. Sie kann nur auf Verletzung des 
Gesetzes gestUtzt werden; § 4 Abs. 3 bleibt unbet•Uhd. 
. (2) Die sofortige Beschwerde Ist Innerhalb eines Monats 

bei der K~mme.r für ~ertpaplerberein!gung schriftlich ein
zulegen. D1e ~pst begmnt mit del.' ZustellUtlg der Entsch~i· 
dung. Im Prufungsverfahl'en muß· die Beschwerdesehr1ft 
v~~ d~r · Anmeldeiltelle odet• einem vom Anmeld er bevoll
mochtigten Rechtsanwalt unterzeichnet sein. · 

..(3) Im Falle des § 33 wird die Entscheidung ers.t rechts
krttftig, wenn die Beschwerdefrist filr alle Anmelder vet·· 
strichen Ist. Wird über die sofortige Beschwerde eines An~ 
melders ßachlich entschieden, so entscheidet das Obel."
landesgericht zugleich über die Ansprliche aller Anmelder. 
Die anderen Anmelder können an dem Verfahren teil~ 
nehmen. · . · 

(4) Auf die Entscheidung im Prüfungsverfahren ist 
§ 31 Abs. 4 und 5 anzuwenden. 
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(5) Die Landesjustizverwaltung knnn die Entscheidung 
lber die sofortige Beschwerd~ für die Bezirke meht•erer 
:>berlandesgerichte einem Oberlandesgericht oder einem 
Obersten Landesgericht zuweisen. 

Abschnitt :IX 

Gutschrlrten auf Samm~ldcpotkonto 
§ 35 

' (1) Die Prüfstelle berichtet der Bankaufsichtsbehörde 
:n:perhalb von zehn Monaten seit dem Stichtag (§ 6 Abs. 2) 
iurch eingeschriebenen Brief gegen Rückschein über den 
:;tand des Bareinigungsverfahrens der WerCpaplerart. Ins
Jesondel·e teilt sie ihr die Summe der Rechte mit, für die 
loch Anmeldungen schweben; hierbei sirid mehrfach an-
Jemeldete Rechte nur einmal zu zählen.. . · 

(2) Wenn die Bankaufsichtsbehörde nicht innerhalb eines 
Monats seit dem Eingang des Berichts auf Grund ihrer Be
tugnfsse nach § 54 widerspricht, send~t die Prüfstelle die 
1\nerkennungsbescheidG an die Anmeldestellen ab (§ 27 
1\bs. 2, 3). 

§ 36 
(1) UnverzUglich nach Absendung der Anerkennungsbe· 

;cheide verfährt die Prüfstelle zur Einleitung des Gut~ 
;chriftverfahrens wie folgt: 
l. Sie zeigf der Wertpapiersammetbank die, Summe der 

rechtsk1•äftig anerkannten Rechte und der noch schweben-. 
den Anmeldungen an. 

t Sie zeigt der Wertpapiersammelbanlt an, .wieviel rechts-· 
lträftig nachgewiesene und wieviel rechtsk1·äftig glaubhaft 
gemachte Rechte sich :fUr Gutschriften auf die ~inzelnen 
Konten bei der Wertpaplersammelbank ergeben haben. 

t Sie benachrichtigt die !{ontoinhabe.r bei d~r Wertpa~ier
sammelbnnk von der sie betreffenden Anze1ge ne;ch Num- · 
mer 2 und teilt ihnen mit, auf welche Anmelder d1e Rechte 
entfallen. 

(2) In del' Folgezeit zeigt die Prüfstelle !ier Wertpapier
;ammclbank monatlich die Summe der we~gefallenen ~nd 
ier in folge von Wiedereinsetzung in den Vongen St<md hm
mgekommenen Anmeldungen an. Desgleichen. ergänzt sie 
:nonntltch die Mittellungen nach Absatz 1 Nr. 2 und 3. 

§ 37 
(1} Aur Grund der · Anzeigen nlmm.t die . VV:ertpa!?ier

sammelbank nach Maßgabe der §§ 38 bis 40 G:utsclmften 
:~.uf Sammeldepotkonto vor und teilt sie. dem Kontoinhaber 
und der PrUfstelle mit. Die Prüfstelle teilt die Gutscbl•lften 
:ler Anmeldestelle mit. · · · · . .. · 
. (2) Sobald die Anmeldestelle. die Gutschrift nach .§ 14 

A.bs. 2 Satz 3 vorgenommen hat, kann der Anmeld~r über 
~ein Konto verfUgen, soweit nicht VerfU~ngsbes~hränkun
gen bestehen. Ist ein Pfand~:echt oder em sonsbges , ding: 
liches Recht vct·merkt, so ltann del' Anmelder noch Maß 
gabe des § 45 Abs. 5 ve1•fügen .. 

§ 38 . 
(1) wenn die Summe ·der angerp.eld.eten Rechte den B:M 

h·ag der Sammeturkunde nicht übers~eigt, schrelb\g!: 
Wertpnplcrs·ammelbnnk jecles nachg.ew1esene und J 
glaubhaft gemachte Recht in voller Höhe a~f Sammeldepot-
ltonto gut. · ·· · · 
· (2) Bestimmungen Ubel.' einen nicht dUl'Ch G~tschrlften 
belegten Betrag der Sammelul'lmnde bleiben späterer ge
setzlicher Regelung vorbehalten. 

§ 39 
(1) Uebersteigt die Summe der angemeld~ten Rec~tiei~h~ 

B'etrag der Sammeludcunde, so werden zunachst.nut g ht 
mäßige Tellgutschriften auf die nachgew~esene~ ~fc dl~ 
tmd, sobald diese voll berUcksichtlgt sln ' auc. a r Er
glaubhaft · gemacliten Rechte vorgenommen, Bet d~ nden 
te'chnung der Tellgutschl'iften sin

1
d d~ n~c\:~~~;,fesene 

Anmeldungen so anzusetzen. a s o s 
ltechte wät·en. . · . . · . 10 Hundcn·t 

<2> r.rengutschriften· er.folgen Jew;ds M~hrt:~~n davon. 
des Wettpapiernennbetrages oder em 

1 
Stand (§ 32) 

(3) Bei Wiedereinsetzung in den vor fent an emeldete 
Werden· die Gutschriften ·für 1d~~ 6:f:8teteTeil ~er Sam
nacht nachgeholt, sowelt der n c 
melul'ltunde hierzu noch ausreicht. 

§ 40 
Wenn nach Abschluß allet• Verlaht•en der Restbetrag 

der Sammelurlmnde zur Deckung aller Rechte nicht aus
reicht, so 1st die infolge der Vo1·schrift des § 39 Abs, 2 vet·:. 
bleibende Spitze zunächst auf dle nachgewiesenem Rechte 
und, wenn diese voll berüclcslchtlgt sind, auf die glaubhaft 
gemachten Rechte gleichmHßlg gutzuschreiben, Soweit 
hiernach eine Gutsehr1ft nicht el'folgen Itann, lt<>nnen 
weitere Rechte gegenUbe1• dem Aussteller nicht geltend ge. 
macht werden. 

Abschnitt X 

Ausstellung von Einzelurlumdcn 
§ 41 

(1) Der Aussteller· hat so bald als mögUcli' fn dem er
forderlichen Umfang Einzelurkunden auszufertigen und bei. 
der Wertpapiersammelbank einzuliefern. · 

(2) Der Direktot• det' Verwaltung für Finanzen bestimmt 
im Einvel'nehme·n mit . dem Direktor der Verwaltung .fUr 
Wirtscl1aft für jede Werlpapierart, von welchem Zeitpunltt 
an die Miteigentümer · an der Sammeluricunde die Aus" 
liefe1•ung von Einzelstucken verlangen · können, Er kann 
diese Befugnis im Einvernehmen mit dem Direktor der Ve·F· 
waltung für Wirtschaft auf andet·e St~llelt übet·tragen. Der 
Zeitpunkt ist im Oe:ffentlichen Anzeiger für das Vereinigte 
Wirtschaftsgebiet bekanntzurriachen, 

Abschnitt XI 

F!.iUJge SoJmidversoht•eibungcn 
· Zinsen und Gewinnanteile 

§ 42 
(1) Sind alle StUcke einer Wertpapierart vor lnltraft~ · 

treten dieses Gesetzes fällig geWOl'den oder werden sle. 
innet•halb von zehn Monaten seit dem Stichtag (§ 6 Abs. 2) 

. fällig, so wird keit1e Sammalurkunde ausgestellt. Ist. eine 
Wertpapie1·art vor Inkrafttreten dieses Gesetzes teilweise 
fällig geworden . oder wird sie innerhalb der genannten 
Frist tollweise fällig, so ist eine Sammeturkunde (§§ 9 
bis 12) nur wegen der nicht fälligen StUcke·auszustellen; 
Gutschriften (§§ 36 bis 40) erfolgen zunächst nicht, · 

(2) Im Pt•üfungsvel'fa})ren ist zu Iclilren und · Im An-
erkennungsbescheid ist festzustellen;··· · · 
1. daß sich das.angemoldete :Recht auf eine fällige Schuld-

. verschrelbung bezieht oder · · 
2. daß sich das angemeldete Rcclit auf eine nicht fällige 

Schuldver~cht·eibung bezieht oder . 
3. daß nicht gekU\rt wercien ltonnte, ob sich das angomel~ 

dete Recht auf eine fiillige odot• nicht ,füllige Schuld-
vel'Scht•eibung bezieht. . · , 

Im Falle der Numm6r 1 ist, wenn möglich, der Fälligkelts-
tag an~ugeben. . · 

(3) Die ;,veite1·en Bestimmungen bleiben späteret• gesetz
liehet• Regelunl{ vorbehalten. 

§ 43 
· TeilkUndigungen Ünd · Verlosungen sind bis zu elner 
andet•welten gesetzlichen Regelung unzulässig. 

§ 44 
(1) Die · Gutschru:t auf Sammeldepotkonto . umfaßt zu:

gleich den Anspruch auf die Zinsen un~ ~ew!nnanteile, 
die vom Ink1·afttreten ~~ieses ?esetzes ab falhg werden. . 

(2) Bestimmungen ubet· d1e Zinsen und Gewinnantelle, 
die voi• Inkrafttreten dieses Gesetzes fällig gewo1•den sind, 

· bleiben spätere1• gcsetzlichcl' Regelung vorbehalten. 

Abschnitt XII 

Plnmlrechtc und sonstige Rechte nn Wertpapieren 
. : §ß . 
(1) P.fandrechte und sonstige Rechte, die an einem ]traft

los ewordenen Wet•tpapiet• odel' an eine1~ Samm~lbest~nd~ 
antftl an ltt•aftlos gewordenen Wel'tpap1eren b~1 Inlc~aft
t ten dieses Gesetzes bestanden haben, setzen steh an dem 
~tt · entumsanteil an der Sanunelurkunda fort, we~m der 
Pfa~~gläubigel' odet• sonst. dinglich Berechtigk• ~l"h Im . 
Mitbesitz det• Smnmehtrkunde boflndat. , 

(2) Pfandgläubiger und sonst dinglich Berechllgte
1
tkdön

h. . nerhalb. von sechs Monaten se cm 
~~~l~:~U~e~ A~:.u;) 1bei der PrUCstelle die ~lntragung clnes 

. Spert•vermerks ztt ihren Gunsten beantrage . 
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(3) Die Prüfstelle ersucht die Anmeldestelle um Eln
n·agung des Sperrverll)el'l{s. Wird dns Pfandt·echt oder sol1.
stige dingliche Recht gegen dns als Anl'Qeldestelle tätige 
'Kreditlristitut geltend .gemucht. so ~rsuchf dle P~üfstelle 

. das Kredltlnstitut. welches das Konto bei der \',•ertpapier-
sammelb!ml(. hat. um Eintragung des Sper1·yermerks, Unter
hält die Anmeldestelle selbst das I~onto b.ei der. Wertpapier· 
sammelbank, so ersucht die Prüfstelle ~lie Wertpapiersam
melbanl< um: Eintragung des Sperl.'Vermerlts. 
·. · (4) Die PrÜfst~ile hat nach Ablauf eines Juhres seit Et·
tellung der Gutschrift oder ersten Teilgutschrift (§ 14 Abs. 2 
Satz 3, § 38 Abs. 1, § 39 Abs; 1) die Löschung des Cp:;:rrver

·merks zu veranlassen. Dies gilt nicht. wenn clas Pfandrecht 
· oder sonstige dingliche Recht in.·der Anmeldung gemäß§ 16 

Abs. 3 angegeben ist oder wenn der Pfandgläubiger odet• 
sonst dinglich Berechtigte der Prüfstelle bis zu diesem Ze~t
PUllkt nachweist, daß der Anmelder mit der Auft·echterhal· 
tung des Spet'l"Vei·merlts einvet•standen ist oder daß er Klage 
gegen den Anmelder erh.oben hat. . _ 

(5) Solange der Sperrvermerk ·besteht, kann der An
melder nur gemeinsam mi~ demjenigen vet·fügen, zu dessen 

. GttnRten der Sperrvermerlt eingetragen ist. 

§ 51 
Die als Pt•üfstellen tätigen I<t·editinstilute haften den 

Beteiligten für den Schaden,· det· durch eine schuldhafte 
Vet•Ietzung der Pflichten der Prüfstelle entsteht . 

§ 52 
(1) Fi.it• die bei den Prüfstellen tätigen Pel'sonen gelten, 

unbeschadet einet· nach anderen Vorsclll'iften bestehenden 
Gehelmhalttlngspflicht, die Bestimmungen der Vet·ordnung 
gegen Bestechung und Geheimnisverrat nichtbeamteter Per
sonen vom 3, Mal 1917 in der Fassung vom 22. Mai 1943 
(Relchsgesctzbl. I S. 351), 

(2} Diese Personen ·haben nach Belehrung unter Ver
pflichtung durch Handschlag folgende vm·sicherung ab~u
geben: 

11Ich bin über die mir obliegenden Pflichten belehrt 
worden. Ich gelobe: Ich werde meine 'l'ätiglceit bei 

. der Prl\fstclle nach den gesetzlichen Bestimmungen 
gewissenhaft und uneigennützig ausüben!' 

(3) Die Banlmufsichtsbehöl'de bestimmt, wet· die Ver-
pflichtung vot•zunchmen hnt. . . · 

§ 4U Abschnitt XV 
·wenn innerhalb von acht Monaten seit dem Stichtag(§ 6 RCltht auf Auslmnft 

Abs. 2) lceino .A:nrneldung des Eigentümers odeL' Miteigon- § 
. tihne.J:'S elngegan~el'l i~;t, teilt die Priifs(ell<f dem P randgliiu-

53 
biget•' oder sonst' dinglich Berechtigten, dcit• einen Sperrver- (1) Det· Anmeldet• kann von seinen Rechtsvo1•gängerrl' 
tlj.erk b'eantl'agt hat, ·durch eingeschriebenen. Bl'lef geg~n Auskunft übel' .deren RechtsvorgUnger ZUl'ÜClt bis zum.l. Ja-
RUckscheln ·mit, daß er dia Anmeldung für den EigentUrner nuar 1945 und Vorlegung der nach §§ 21; 22.. erforderlicltell 
oder Miteigentümer (§§ t4f.f) nachholen kann. Die Anmel-: Unterlagen verlangen. Die §§ 800 bis 811 des Bürgerlichen 
dung · muß bei de1' Anmeldestelle. ·. inner11alb von zwei · Mo- Gesetzbuches si~d anzuwende.ti. Dct• Anmelder kann außel'· 
naten seit. Empfang des ·Briefes eingehen und von dieser dem auf seine Kosten beglaubigte Abschdften d<!r Unter~ 
innet•halb eines weiteren . .M(lY!IHil un .die. Prüfsteile weiter- lagen verlangen. Die gleichen Rechte stehen dem Anmelder 
g0loitet werdo.n .. · · gegen VeL'mittler zu. 

§ 47 · (2) Pfundgl!iubiger und sonst dinglich Berechtigte ltönnen 
Pfan~gliittbigel'' ~tnd sonst dinglich Berechtigte .könneil die R.echtc uus Absatz· 1 geltend machen. · · 

sich neben de)n Amnelder du1·ch Ein~·cichtmg eines .Schrift~ . · (3) .Ist für ein Wet•tpapler, dessen· Besitz del.' Ct·Uhere Be· 
Satzes . [lll • dem PrUftmgsvct'faht•cn· beteiligen una selhstl\n~ llitZCl' ~egen seinen Willen verlot•en hat, eine Lieferbat•kelts- . 
dig Rqchtsmlttcl'cinlegen. Die EinspruchS- oder Beschwerde-. · bcschcmlgung nusges~out wdrden, so. ltnnn der ft•ühet·e· Bc
S!Jhl'ift muß von nlnr~m JlM.M~_,, . .,,,'~'' llnt.er·;n;chnet sein: sltzer VQn dem Aussteller und vdn dem Bcsltzcr dicsea 

W1n:tpapie1's Aulllt~nrt da1.·Ubcr verlangen, welches Kl'edit

Abscltnitt Xlil: 
!ln Auslantl bcfhulJir.he Wertpapiere 

§ 4ß . ··. . 

. Institut di~ ,Lloferbnl'lcelts~cschoinigung ausgestellt hnt. Von 
dem l{redittnsutut kann der ft·Uhcr<! :Besitzet• Auslcunft darH 
über Ve1•langen, wer die Liefcrbarkeitsbcschcinigung bc-
anh•agt hat. · 

. C4J.Der I~·Upcrc Besitzer 1tnnn gegenüber qemjenigen, dcl' 
gle Licfcrb.ni•ltcitsbcschc~~igung ·beantragt nat,. sowie gegen
ubet~ dessen Rechtsvorgungel'll und gcgenli.bex• Vel'mittlem 
di~ ~Rechte nus · Allsatz '1 geltend machen. · · 

. , (5) Die. Ansprüche aus ·Absatz 3 und ~ vei·,iUhi·en .in· dt'eL 
.J~hren se1t fJ~ltrafttrote.n diP.sos Gesetzes. . · 

. . .• ·, 

·(lJ· JJ'Ur Wertpapiere, die sich seit dom 1.· Janum· 1945· 
außerbalp dcl' Grenzen Deutschlands nnch dctü Sfande. Vom 
~l. Dezeri1be'r 1937 (A~sland) befinden, l~atm dec.- Amneldel' 
m der Artmeldung den ·Antrag stellen, daß ihm an Stelle 
de1~ Guts9hrift auf. Sammeldepotkonto eine LicferbUl'ltcits· 
bcscheinigung uu.!lgestel11 wird. Dem Al.ltl'ag ist ~tatt'&ugoben. 
wenn · · · · · · 

. · Absclmitt .1(·VI 
l .. dns·. Wcttpapie1· bei Stellung des Antrags bei ~inem 

Krc.ditlnstitut im Ausland im Depot lag untl dies durch · Ucbcrw:\chung durclnlic Banlmllfsicl~tsbcJiürdc 
eiqe Beschoinlgung des Kreditinstituts gemilß § 22 Abs, 1 . . § 54 . . 
nachgewiesen wird unJ · . . · (1) Die Banltaufsichtsbehi.l~·dc. hnt auf die El'lUlhlllg del' 

2; das Recht des' 'AnmeldeL;s. Im Pr!Uungsve1;.t:ahrcm nach den Ausstellem, Wcrtpupicrsammclbanken. Prüfstellen und 
Abschnitt VIII als nachgewiesen ancl'ltannt wh·d. . · ' nn~e1•cn Kreditinstltuten· mich diesem Gesetz ·obliegenden 

· . · ~fhchlen .. hlnzuwh'lten, Diese ·Stellen huben det' Bnnl~nuC-. 
. (2) Die Lleferbal'~teltsbeschclnlgung wird nach Rechts- sxchtsbehot·de alle <Wfordot•lichch A •tskUh.l:te Zll erteilen und 
krnft dei• ge.l.'ichtlichen Entscheidung, dtu:ch die dris ~necht :Ellnstchtnohme in Ihre Aufzeiclm . .mgen. und Unterlagen zu 
nls nachgewtesen unerkannt Ist. von der Prüfstelle . gcbllh· gestatten.. · . 

. l'entr~:>i i\Ufl,qe!<h•llt. · · · · · 
~ 

49 
. (2} Die Banltaufsichtsbehörde Itann anordnen. duß die 

. . , . Prl\fstelle ihr alle Anmeldungen oder besthnrnte Gruppen 
. Der Direlc~ot• de1· Verw~ltung fUt• JJ'i!'ltmien wil;d ei·mäch- . von Anmeldungen unter MittQiltthg der boabslchf.lgten Ent

t~~t· ltp Einvern.~hmen m1t dem Dfl•ektot· der Verwaltung . scheldung VC)t'zulegen hat od<w daß die Prüfstelle bestimmte 
.· . ful' Wn·tschaft ft.tr. die. Dauer des Wel'tpaplerbet•einigungs- Anmeldungen der Kammer fü1•. W~i!rtpupiorbereinigung 

\'et·fuhl'ens Im Ausland Be1•atungsstellen elnz.urlchten deren zur Ent,<~cheidung vol'zuhigen hat. · 
J\Ufgabe es lnsbeson:dere ist~ die ausländischen Wet·tpapier- <.3> Dl.e Bankaufsichtsbehöt'd" IC"l'n sl"h 1111 den "in"."lnen 
häncHer, Tl'ouhänder ·und WertpapierbUrsen zu beraten und g 1 u h v '" "' " "" ''" 
von del_1 einsch!Ugigen Gesetzen und. den dazu erlassenen. ertc 1 1? en el'f~ht·en beteiligen und l'techtsmlttel ain-
Durchftlhrungsbel!thnmungon rn Kenntnis zu setzen. ·. legen. DIEl Rcchtsn1lttelrrist beginnt mit der Zustellung der 

!i'nt~c~eidung an die Pri.ifstelle. Die BnnJraufsichtsbehüJ'de 
. . . . 

· Abschnitt XIV 
Sorgfalts- und GcbcJmhaltungsJ)llichtcn 
' ' § 50 

H~ben Rt•edillnstitute Licfet;bat·l(eitsbeschoinigungen 
untet schuldhaflel' Verletzung de~· hlcr.fi.il' erlassenen l3c
~lrt~{1u~genfU(§ 2 Abs. 1 N1o; 1) ausgestellt, so ha!ten sie den 

e ot g en 1' den dadurch vm·ui'.Sachten · schndcn. . 

. 1st zm Unter1.elchnung der Beschwet·dcschl'lft befugt. · 

§55 
{1) Die Bankaufsichtsbehörde kam\ die Erfiillu~g del' den 

~usstelle1·n, Wert~apicrsamni.elbanken, · P1•üfstellen und 
anderen Kreditinshtuten nach diesem Gesetz obliegonden 
~.Clichten und die Befolgung ihrer an diese gerichteten ver~ 
fUgungen durch Festsetzung eines Zwangsgeldes durclt
setz~n. D~s Zwangsgeld soll mit einer angemessenen F'l'ist 

. scb.rtftli.ch angedroht werden. 
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(2) Das einzelne Zwangsgeld darf 10 000 Deutsche Mark 
.cht übersteigen. 

(3) Das Zwangsgeld kann wiederholt festgesetzt wet•dcn, 
s der Vel'fügung entsprochen ist. Es darf erst belgetl'ieben 
ecden, wenn die Entscheidung rechtskräftig ist. Es darf 
cht meht· beigetrieben werden, wenn die VerfUgung bc~ 
,Jgt ist. · 

·§56 . 
(1) Das Zwangsgeld kann gegen natürliche Personen, 

:gen jut•Istische Personen des pdvaten und öffentlichen 
lchts sowie gegen Personenvereinigungen . festgesetzt 
et·den. ·. 

(2) FUt• Zwangsgelder, die gegen Angehörige eines Unter
~hmens festgesetzt werden, ltann der UntemehmeL' als Ge
mtschuldner het·angezogen wet•den, wenn ihm dies vor· 
~1· angedroht ist. . · · 

§57 
Derjenige, gegen den ein Zwangsgeld angedroht odet• 

stgesetzt ist, kann binnen zwei Wochen seit Zustclltmg 
~r Verfügung. die Entscheidung der Itammer für Wert
tpierbct•einigung beah tragen: 

§ 58 
Die festgesetzten Zwangsgelder werden von den F1nanz-

11tem nach der Reichsabgabenordnung zugunstcn dct• Lan" 
if!kassen belgetl'ieben. ' 

'' Abschnitt- XVII 
ltostcn des Verlabrens 

§59 
·.,,.' 

(2) Die Entscheidungen iin Prü(tmgsver.fahren binden 
Gerichte und Verwaltungsbehöl•den. 

· (3) Uilberührt bleiben Ansprüch,e aus. Rückcrstattung~-
gesetzen des Wäht·ungsgebletes, die Dritten gegen denjenigen 
zustehen, der eine Gut!'lchrlft auf S!lmmeldepotl<onto erhal· 
ten hat. Wer einen Rüclterstattungsanspl'Uch auf ein Weit
papier nach den RUckerstattungsgesetzen gegen einen 
Rückerstattungspflic!ftigen geltend gemacht hat. Ist zur 
Anmeldung nach §§ ·14 ff auch dann be1•echtlgt, wenn i.lber 
den RUck~rstat~ungsanspruch noch nicht rechtskt•IHtig ent
schieden 1st. D10 Anmeldung 1st als Rückerstattungsanmcl
. dung zu kennzeichnen.· Ihre Prüfung und die Prüfung det• 
Anmeldung des Rückerstatlungspflic)ltigen we1·dcn bis zur 

·rechtskräftigen Entscheidung über d<:m Rückcrsta1:tungs-
anspruch ausgesetzt. · · . . · · 

§ !11 

Soweit ln diesem Gesetz nicht etwas ander~s bestimmt 
ist, sind auf das VeL'faht;en vor den Get•ichten die Vor•. 
schrlften des Gesetzes über die Angelegenheiten det• f.rei~ 

·willigen Gel'ichtsbat:keit sinngemäß .all:t.l!wendan; 

§ 62 

Ist del' Sitz des Ausstellers bei mehreren Registergerichten 
eingetragen, . in deren Bez.il'lt dieses oder ein gleichartiges. 
Gesetz gilt, so ist dieses Geset?. nu1• anzuwenden, wenn der 
ztrel~st eingetl'tJgene : .. Sitz sich im Vereinigten Wlrtschnfts~ 
g~biet befindet · · . · · 

· Ab!lchnitt XIX . 

Scblußvorschriltcn 
(1) Die Anmeldestelle lcann vom Amnelde1• cln9 Gebühl' 

heben. Diese beträgt höchStens .tt/~ vom Tausend. des § 63 · 
~ichsmarkn~nnb.etl·~gs .~n .Deuts.c~e: ~al'lc od~l' ··.~;5~ ·: . Vednin·en nach §§ 1003 tf dm· Zivilprozeliot•dm.mgi §§ 07, 
~utsche Mat:k fü1· em Stuck, we~n dlese: Betrag höhe1 1sti. 1?9 des Alttiengosetzes und §§ 2 ff der Siebenten Durch· 
(~) Der .Au~st?lleJ.' hat de.r Prüfstelle ~1e Aufwe!ldungenJ führungs- .. und .Ergänz!lngsve1·m•dnung zur ~rlegsso..ch-: 

~ 1h1' durch d1e EL·1üllung ihrel' Aufgaben e11tstehen, ?..U schtldenveL'Ordnung (Kdcgsschl.\den an Wcl•tpapieren) yom 
statten, flowelt. sie angemessen sind: · · · 6. No'!cmber .1043 (Reichsgosetzbl, I S. 632) flndeh fUt• dki 
(3) Für die Maßnahmen del' Bnnltaufsi!)htsbehörde wer~ nach § 3 ltraftlos gewo1•dcne)1 WeL•tpapierc ·nicht meh1• statt. 

n ltelnc Gebühren e1•hoben. Die Kosten 'fi.lt• die Belmnht- Ersatzul'lcunden · dtirfcn auch dann nicht .tneht' ausgestellt 
tchungen nach § 6, § '1 .1\&s:-' 4; § 41· Abs; 2 t·rägt der-·Aus- wet•den; wenn Wet•tpaplere ·bereits .VoL' Inlcrafttreten dieses 
lllcr. · · ' · Gesetzes kt•aftlos geworden und Et•satzurlmnden noch nicht 
(4) rn den Fällen der §.§ 4, 5 wird vom A.usstcller die ·ausgestellt' ~in.d: der B~t·echtlgte l~ann · je,doch ; sein Rcclll 
lle Gebühr (§ 26 der -I(ostenordnung) e1•hobcn, Hierbei aus dem lr~afUoR gewordencn Wcttpnpie~ anmelden. . . 
der Gescbäftswel•t ·gemUß -§ 24 Abs. 2' der I<:osteil<]j.~dnuilg · · . . . .' . . . . , . , .. 

;tzusctzen. · · · · · ·. . ·:. ... ....... .. ... . . 
(5) Im Prüfungsverfahren wird füt• die EntscheiduQg der 
unme~· für Wertpapierbereinigung eine GebUh1· nicht el·
ben, wenn det• GeschUi:tswert des den Gegenstand des 
il'fahrens bildenden Rechts 500 o:cutsche Mal'lt nicht übel'-' 
llgt. lst der Gcschättswert höMr,· so wird die volle Ge
:hr e1•hoben. Die Kammet• für W,ct:tpupierbel'tlinigung 
nn bei eln'em Geschäftswort bis 2U 6000 Dei.\tscl\ß Marlt 
r V<wmeidung von Härten ano1•dnei'i;· daß von der Er
bung einer .Gebühr abgesehe11 ode1· J;lie Gebühr ermäß!gt 
ird. · · 
(6) Die Gebühren im Elnsp1•uchs- und Beschwerdevet

hren bestimmen sich nach § '123 del' Kostenordnung. 
doch Ist ln jedem Falle de1· wert des den Gegenstand des 
nspruchs- und :Seschwerdevedahrens · bUdenden ·Rechts 
i• die Bemessung ·del' Gcbüh1• maßgebend; : ' 
(7) Im Verfahren nach § 57 wird in jedem Rechtszuge 

.s Dt•eifache det'· vollen GobUh1· et•hoben, wenn die An
ohung odcl.' Festsetzung des Zwangsgeldes uufl'ecl].tel'hal- . 
11 bleibt. § 110 Abs. 2, 3 der l):ostenordnung glTt. e~t-
rcchend, · · · · · . - · · · · 
(8) Iri-i ilbdgen ist das gerlchtli.che yet;f~lwen ~ab~liL'e.n-

~1. Die baren Auslagen werden in Jedem Falle ethoben . 
. (o) Die I(osten. 'eines Rechtsamvalts und sonstige außer-
richt!lche Kosten werden nicht erstattet. . · • 
(10) Wenn de.t• Anmeldel' sein· Recht ~~~tf die Rücltet•slat~ 

ngsgosetze ~;wündet. werden Jceh'le Kosten erhoben. 

Abschnitt XVIII 
Verschiedene VorschriCtcn· 

.. . § 60 . . . .. . 
<1) ··Die in diesem Gesetz begt•i.htdeten zusUindigtceiten 

td ausschließlich. . · · 

§ 61 

(1) Verwaitungsanordnungen . zur Dm•ch.füh't·urig dieses 
Gesetze~; erläl3t der Direlttot• der Verwaltung für Finanzen 
im Elnvct•nehmen mit dem Dh•elttor deL· Verwaltuug füt• 
Wirtschaft.. · · · · · · · . · 

(2) :De1; Direktor 'aei· vel.•wa1tung· füt• Finanzen '\vh1d er~ 
m!ichtlgt1 im Eh,w~t·.n,.ehmWl tnlt dem :Qlt·eltto1~· der Vei'Wal
tung· fi.lr Wirtschaft fUr vo:.:Ubergehep<le Zeit eine nach~ 
geordnete Dienststelle elnzut•lchten und dieser die Beat•bei~ 
tung von Verwaltungsaufgaben auf delll Gebiet der Wet·l~ 
paplerberelntgung zu übcl'tragen. ·· • 

. • I • • • 

: § 65 

· Pieses Gesetz tl'itt am ersten T!:!ge des ~uf_dle Vcrkün- . 
dung :folgenden Monats ln K1•aft. . . . 

• " ... '4 ,.....:..,...:._...;,__·_· •· • 

Das . vol'stehende Gesetz wh·d nach ZusUm~ung des 
· L.ändenatcs hiel.'mit vc1:ltündet. 

Franltfttrt am Mairi, den 19, August 1949, 

.. Del•'Pi'lis1deht d~s Wlrtschattsrates 
·Dr. E1•lch K ö h 1 er 

r-.. ~ l 
. l; 



' ' 

~csetzblatt dcr-.Verwattung des· Vereintaten Wil'tschafl~~eblclcs 

<2) Das einzelne Zwangsgeld darf 10 000 Deutsche Mari~ 
nicht Ubersteigen. . .. · · 

(3) Das Zwangsgeld kann wiederholt festgesetzt werden 
bis der Verfügung entsprochen ist. Es dar.C erst beigetrieben 
werden, wenn die Entscheidung l'echtskräftig ist, Es· dar! 
nicht mehr beigetrieben werden, wenn die Vet•fügung be-
~~~ . . 

§ 56 . . 
(1) Das Zwangsgeld kann gegen natUrliehe Personen, 

gegen juristische Personen des privaten und öffentlichen 
Rechts sowie gegen Personenvereinigungen . :festgeset7.t 
werden. · 

(2) Für Zwangsgelder, die gegen Angehörige eines Unter· 
nehmens festgesetzt werden, ltann der Untm:nehmer als Ge~ 
Samtschuldner herangezogen werden, wenn ihm dies vor~ 
her angedroht ist. · 

§ 57 
Det•jenige, gegen den ein Zw~ngsgeld angedt·oht oder 

festgesetzt ist, kann binnen zwei Wochen ·seit Zustellung 
der Verfügung die Entscheidung der I{ammer für Wert-
papierbereinigung beahtl'agen: · · · 

§ 58 
Die restgesetzten Zwangsgelder werden von den Finanz~ 

ämtern nach der Reichsabgabenordnung zugunsten dei• Lan~ . 
deskassen b~igetrieben. · · 

'' Abschnitt.XVII 
l{ostcu des Verlallrens 

§59 . 

(2) Die Entscheidungen Jm Prüfungsvarfaht•en bindem 
Gerichte und Verwaltungsbehörden. 

(3) Uilberüh~·t bleiben Ansprüch,o aus. Rüclterstnttungs" 
gesetzen des Wähl'Ungsgc.bletes, die Dritten gegen denjenigen 
zustehen, der eine Qut!lchrift atif Sammeldepotlconto m•hal~ 
tcn hat, Wer einen -R.üclterstattungsanspruch auf ein Wet•t· 
papier nach den · .EUclterlitnttungsgesetzen gegen oincn 
Rü9kel·stattungspflicl!tigcn geltend gemacht hat, Ist zu1• 
Anmeldung nach §§ · 14 ff auch dann berechtigt wenn ilbet• 

· den. Rückerstattungsanspruch noch nicht reohtsin·ä.I:tlg ent· 
sch1eden ist. Die Anmeldung Ist als Rückerstattltngsnnmel
dung zu ltenl;lzeichnen.~ Ihre P.1.•Ufung und dle Prüfung del' 
Anmeldu.ng des RückerstaHungspflic}ltigen wet•den bis ·zur 
rechtskräftige~ Entscheld~mg über den Rü~ketstaUungs- . 
ahspruch ausgesetzt.. ~ . . · 

. § Ul 
Soweit in diesem Gesetz nicht etwas anderes bestimmt 

Ist, ·sind auf das .Verfahren vor den Get•Ichten die Vor
. schL•iften des Gesetzes .übe·r die Angelegenheiten· der frei-
willigen Gel'iC!ltsbar.keit sinngemäß an:.:~.twendcn, · • 

§ <12 
Ist der Sitz des Ausstellers bei mehrereu Registcl'Sorlchtcn 

eingetragen, in det•en Be~il'lt die$es oder eln gleichtn•tlges 
Gesetz gilt. so ist dieses Gesetz nUl' anzuwonden, wenn der 
zuet:st. eingetragene "_Sitz sich itn Vereinigten Wlttschntts .. 
gebiet befindet. · · 

• .I "• 

Ab~clmitt _XIJt 
'\ Scblußvorscllrifteu · · 

(1) ·Die· Anmeldestelle kann vom Anmeldel' einQ Gebühl' 
Cl'heben. Diese betrügt höchstens -11/s vom 'l'auscnd- des § 63 
ltcichsmarkn~nnb.e:r~gs · ~n _Deutsc~e~ ~~·It. od~l' · · o,;5~ · · · Vednht·c11 nach §§ 1003 ff det· ZivilprozeBol'dnung, §§ 67, 
Deutsche_ Mallt füt em ~~ück, wenn dtelie~ Beting hoher 1st. 179 des Aldiengesetzes und §§ e ff der Siebenten Durch~ 

(2) Der .Au~st?llet• ~~~t dc1· ~1'Ufstollo die Aufwepdungen, ftlh1·ungs~ .. und Et'g11nzungsverordnung zur l{rlegssn.ch· 
die ihl' ~urch d1e El'fullung lht•at~. Au~gabcm cmts~ehen, zu scbädenvel'Ol'dnung (l{t'iegsschilden an We~tpapi'eren) yoni 
erstatten, ~oweit sie angemessen smd. . . · , · 6, Novcmbet• .. 1943 (Reichsgesetzbl, I S. 632) flndeh fUt• · die 

(3) li'U~ die Maßnahmen de1• Bnnlmufsiohtsbehörde wer" nach § 3Iu:aftlos gew01:denen Wel'tpapiere ·nicht mebt'statt. 
den keine Gebühren el'hoben. Die Kosten 'für die Beltanht- Ersatzudmnden dUl'fcn auch dann nicht mel1f ausgestallt 
machurigen· riucb § 6, .. §- 7 Aßs,"'4, § 41· Ab:S. -2 tl•ägt der ·.Aus- \Vel~dcn;· wenn Wet•tpapicre bereits Y'Ol' .lnltraftt'reten dieses 
stellet'. · · · · · . · . . · . Gesetzes ltraftlos geworden und ßrsatiurkunden tl.Och nicht 

(4) In den Flillcn der §§ 4
1 

5 wird vom A,llSstellel' die . ausgestellt' ~in~;' der B~l·e·chtigte' l:ann )e,üoch ; sein Recht 
volle GabUhr (§ 26 der wKostenol.'dnung) . erhoben, Hierbei aus dell) lttafHos gcwoldencn :Wct tpaplci anmelden, 
ist der Geschäftswert ·gemäß § .24 Abs. 2 de1· Kostenordnung · · 
festzusetzen. · · · · · ·· · .. ~ ~- .. -·· .. 

(5) Iln Pt•Ufungsverfaht•en wird Jüt• c,lie Entscheiduqg der 
I~ummer füt• Wertpapiel·bcreinigung eine Gebühr nicht er
hoben, :wenn dcl' Geschäftswert ~es den Gegenstand . des 
V'ot•iahL'ens bildenden Rechts 500 Dautscl'le Mark nicht Uber
stclgt. Ist der Gesch!lftswert höher, so ·wird die volle Ge
bUht• · erhopeil. Die Kummet• für W.et:tpapicrberclnigung 
kann bei elnen1 Geschäftswct·t bis zu 5000 Deutsche Murk 
zur Vermeidung von HUt·tcm anordnen~· c_laß yon ~er .. ~1·-

.. hebung eine~: .Gebühr abgesehen oder flte Gebühr ermuß1gt 
wh·d. · .. · · -

(6) Die GebUlwen im Einspruchs- und Beschwet·dever
fahren bestimmen sich nach § '123 der Kostenot•dnung. 
Jedoch ist ln jedem Falle der Wert des den Gegenstand des 
Einspruchs~ und Beschwct·dcvel'fahrens · bildenden ·Rechts 
Wr die Bemessung ·der GebUht' maßgebend; · · ·, · 

(7} Im Vel'fahren nach § 57 wil•d in jedem Rechtszuge 
das Dl'eifache der vollen Gebühr erhoben, wentl die An" 
.dt•ohung ode~· Festsetzung .des Zwangsgeldes attfrec'IJ,terhal
ton bleibt. § 110 Abs, 2, 3_ der Kostetioränung gilt et~t-
sprec.hend,· · · · · -. · ;. . ;: 

(8) im Ubrigen ist das gel'ichtliche Ve#ilhren · ~chühre_n" 
trei. Die baren A!islagen \}'et•den in jedem Falle et•hoben. 

(9) Dle Kosten eines Rechtsamvalts Und sonstige außet·
gel'ichtliche J{osten ·Wßl'den nicht erstattet. 

(10) Wenn der At1meldar sein Recht a.uf die RUC~terstat-: 
tungsgeset~e g1·Undet, werden keine Kollten erhoben. . 

Abscltnitt XVIII 
v crschicilcnc Vorscli~ifto'n 

. § 60 .. . . --· ..... . 
(1). ·Die 1~ diesem Gesetz. begründeten zuständlglceiten. 

sind ausschließlich, · 

§ (!4 . 

(1) vet·waitungsallOl'dnungen I!Ul.' Durch.füb'~ung ~le~llS 
Gesetzes erll:lßt de1• Direlttot• de1' Verwaltung für l!'Jnanzen 
im Einval'nebmen mit dein Dil:eldol' der Y<u•waltuug filt' 
Wil•tschaft. · · · 
. (2) ·net; Dh:ektol' 'dei· ve'L•waltutig fUr Finanz!m wlifd er" 
mächtlgti im Eh,Wel'n,ehmc.n. rnlt dem Pll'elttor der Verwal~ 
tung· für Wirtschaft .füt• vorUbergehencle Zeit eine nach
geordnete Dienststelle olnzu1•lchten und' dleset• die Berit•bei" 
t!)ng von Verwaltungsaufgaben auf dem Gebiet der Wet•t ~ 
papierberelnigung zu übe1•tragen, · · · · 

§ 65 

.. Dieses Gesetz tritt nm erst<:in. Tage des auf die Verltün~ 
dung fol~enden Monats in Kraft. · 

' . -

Das vorstehenije Gesetz wlrd nach Zustimmung des. 
Länderrates . hiermit vel'ltündet. . 

Franiefurt am lVIaiJi, den 19, August 1949,. 

- Del-'Präsi<lent <l~s Wh·tscha!tsrates 

Dr. El•leh K ö h l er 

/ 
I 
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GßSETZ 
über 

die J.i'eststcllung eines ·2. Nachtrages zum Hausbaltspllln der Verwaltung des Vereinigten Wirtschartsgebietes für 
das Rechmwgsjahr 1949, 

Vom 26. August 1949, 

De1· Wirtschaftsrat hat das folgende Gesetz beschlossen: 

§ 1 
In dem dem Gesetz über die Feststellung des HaushaltsM 

plans der Ve1·wa1tung des Vereinigten Wirtschaftsgebietes 
für das Rechnungsjahr 1949 vom 22. Juli 1949 (WiGBI. S. 187) 
belgefügten Haushaltsplan der Verwaltung des Ve1·cinigten 
Wirtschaftsgebietes treten die aus der Anlage ersichtlichen 
weiteren Aenderungen ein. 

§ 2 
Die zur Durchf{lhrung dieses Gesetze~ erforderlichen BeM 

Stimmungen erläßt der Direktor der Verwaltung fUr 
Finanzen. 

§ 3 
Dieses Gesetz tritt mit seiner Ve1•1tündung in K1·aft, , 

Das vorstehende Gesetz wird nach Zustimmung des 
Länderrates hiermit verkündet. 

Frankfurt nm Main, den 26, August 1949. 

Der Präsident des Wirtschaftsrates 
Dt'. Erich !{ ö h 1 e r 

Anlage zum Zweileu Ntichtragshauslanltsgcsctz 

2. Nachtrag Zlnn Haushaltsplan 

Ein· 
zel~ Ku.p. 
plan 

V 

1E11 

X 
2 
6 .. 

' 

. 

der Verwaltung des Vereinigten WMschartsgcbietcs fiir das Rcclm\titgsinltr 1949 

!Gesnmtplnn) 

Für dns Reclmungsjnhr 1949 treten hinzu 

0 

Dienststellen Einnnltmen Ausgallen 

?. forlduuemdc einmalige Summe 

DM DM DM DM 

Ver.waltung für Ernährung, 
Lnnd,vlrlsdanft und li'orsten 
Ven'l'altungsnmt . 0 0 . . 117 000000 - 125 000 000 125000000 

Summe Tür sicl1 

. . \) 

Allgemeine Finanzverwaltung· 
. 

Steuern, Zölle und Abgaben .. 10000000 - - -
Minderausgaben 2000000 •' 

2000000 • 0 . . . 0 -
Zusammen 10000000 2000000 - 2000000 

I 

.Gcsnmtnbschluß des a. Nnclttrugs 

E!inzelplun V . . . • . .. . 117000000 - 125000000 .125000000 
Einzelplan X . • . . . . . 10000000 2000000 ~ 2000000 

Zusnmmcn 127000000 2000000 -125000000 1.27000000 
I I 

: Gcsnmfnbs<>hluß des Hnushnltsplnncs Iiir 1949 unter Bo1•ücksiclttigung 'des 1 und 2 Nncht~ngs . 0 

Einzelpläne I bis lX, ' 
XI bis·xru und XX • . • • . 334289 500 . 553379800 663 379 800 1216759600 
Einzclplnn X . • • . • • • 970500000 58029900 :30000000 88029 900 .. 

Ius~esnmt 1~04789500 611409700 . 69H79800 1304789 !)OO 

Bleibt 
tlbcrschuß (+> 
Zn schuß (-) 

DM 

- 8 000 (){)() 

+ 10 000 000 

- 20o0000 

+ 8000000 

-8000000 

+ ~000000 . 

-

-8824't0100 

-i- 882 4/iO 10~ 

-
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ZWEITES GESETZ 
zu1• Acndcrung des Gesetze$ zur Aufhebung des Lohnstops. 

Vom ~2. August 1949, 

Der Wirtschaftsrat hat das folgende Gesetz beschlossen: 

§ 1 
In § 2 Abs, 1 des Gesetzes zur Aufhebung des Lohnstops 

vom 3, November 1948 (WiGBI. S. 117) in der Fassung des 
Gesetzes zur Aenderung des Gesetzes zur Aufhebung des 
Lohnstops vom 20,. Aprll 1949 (WiGBI. S. 63) sind die Worte 
u30, September 1949'' durch die Worte 1131. Dezember 1949" 
zu ersetzen, · 

. § 2 
Dieses Gesetz tritt am 30. September 1949 in Kt•aft. 

·Das vorstehende Gesetz wlrd nach Zustimmung des 
Länder1·ates hiermit verkündet. 

Frankfurt am Main, den 22, August 1949, 

Der Präsident des Wirtschaftsrates 
Dr. Erich Köhler 

GESETZ 
über 

die Uebcrnahme von Sichcrlleitslcistungen ~d Gewährleistungen im Auf:lfulu·gescblift. 

Vom 26. August 1949. 

De1· Wirtschaftsrat hat das folgende Geset~ beschlossen: 

§ 1 
Der Direktot• der Vel'\valtung für Finanzen des .. Ver

einigten Wirtschaftsgebietes ltann Z'Ur· Förderung der 
deutschen Ausfuhr Sicherheitsleistungen und Gewähr· 
leistungen bis zum· Betrage von einhundet·tzwanzig Mil
lionen Deutsche Mal'lt nach Richtlinien übernehmen, denen 
der Außenhandels-Ausschuß des Wirtschartsrates zugeH 
stimmt hat. Ueber den Stand der übernommenen Verpflich- · 
tungen ist dem Kusschuß viet·teljähl'lich zu berichten. 

DUROHFtJHRUNQSBESTIMMUNG N1•. 7 
zu dem Gesetz Nr. 15 det• Millti\rregicl'ungen. 

(Vcrwaltungsangehiirigc det· Vcpvaltung des Vereinigten 
Wirtsehaftsgebietes). 

Zut' Durchführung von·~ 6'1·Abs. 2 des Gesetzes Nt'. 15 
in det· Fassung vom 20. Mai 1049 (Entlassung von Beamten 
auf Kündigung) wird mit Zustimmung des Vet•waltungst•ates 

. bestimmt: 
1, Bel der Entlassung eines auf unbestimmte Zeit :~ngeH 

stellten Beamten auf Kündigung sind folgende KUm1i~ 
gungs!ris ten einzuhalten: 
a) Bel einel' Beschäfti

gungszeit bis zu rlrei 
Monaten 2 Wochen zum Monatsschluß 
von meht• als irei 
Monaten 1 Monat zum · Monatsschluß. 

b) Nach einer Beschäftigungszeit von mindestens 1 Jah~ · 
und einet• Dienstzeit (unter Einrechnung de1• Be
schäftigungszeit) von. insgesamt: 

1 Jahr · 6 Wochen, 
5 Jahren 3 Monate, 
8 Jahren . 4 Monate; 

10 Jahren. 5 Monate,· 
12 Jaht•en 6 Monate~ 

jeweils zum Schluß eines Kalendervierteljahres, . 
.c) Nach einer Beschäftigungszeit von mindestens 1 Jahr. 

und einer Dienstzeit (untc~t· Einrechnung der Be
schäftigungszeit) von mindestens 20 Jahren kann der· 
Beamte auf Kündigung nut• entlassen werden, 
aa) wenn die Behörde, bei der er angestellt ist, auf

gelöst odel' Im Aufbau wesentlich verändel't 
wh·d, und aus diesem Anlaß seine Stelle weg
fällt, und eine anderwelte Verwendung des Be
amten in der Verwaltung des Vet•einlgten Wirt· 
schaJ:tsgebietes nach der im Einvernehmen n:ut 
dem Personalamt zu treffenden Entscheidupg 
der Obersten Dienstbehörde nicht möglich lSt 
odel· 

§ 2 
Dieses Gesetz tritt am Tage nach seiner Verkündung In 

Kraft. . · . 

Das vo1·stehende Gesetz wird nach Zustimmung des 
. Länderrates hiet·mlt verkündet. . · ~·· · 

Ft•anldurt am Main, den 26, AJ,tgust 1949. 

Der Pt·äsident des Wirtschaftsrates 
Dr, Erleb Kö~ 1 er 

bb) wenn del' Beamte dienstunfähig im Sinne von 
§ 5ß des Gesetzes Nr. 16 ist. 
Eine Kündigungsfrist von 6 Monaten zum Schluß 
eiries Kalenderviet•teljahres ist einzuhalten. · 

2, Als Beschäftigungszeit gilt ·die ununterbrochene Tätig
keit im Be1·eich derselben Obe1•sten Dienstbehöt·de .ier 
Verwaltung des Vereinigten Wirtschnftsgebietes. 
Als Dienstzeit gilt. die Zeit, die der Beamte auf Kündi~ 
gung nach Vollendung des 1'1. Lebe1,1sjahres im Dienste 
des Reiches, de1' zonalen Verwaltungen, der Verwaltung 
des Vereinigten Wirtschaftsgebietes, der Länder oder . 
sonstiget• Köt•perschaften, Anstalten und Stiftungen l~es 
öffentlichen Re~hts als Beamter, Angestellter oder Ar· 
beiter ZUl'ÜCltgclegt hat. 
Das Pet•sonalamt bestimmt im Zweifelsfalle im Einver
nehmen mit den beteiligten Obersten Dienstbehörden, 
was als Beschäftigung~- od.er Dienstzeit anzusehen 1st. 

3. Die Anstellungsbehßrde regelt die Kündigungsfrist !Ur 
Beamte auf Kündigung; die· für die Dauet' .eines vor;.. 
übergehenden dienstlichen Bedüdnisses odet• bei einer im 
Abbau befindlichen Dienststelle angestellt werden;· sie 
muß mindestens 2 Wochen zum Schluß eines Kalender
monats betragen. Ueberschreitet .die Dauer e,iner solchen 
Beschäftigung 1 Jahr, so gelten die Vo1•schrlften · der 
Zü.f, 1 und 2i das Personalamt kann. in besonders l: e~ 
grlitldeten Fällen Ausnahmen zulassen. 

· 4. Die besonderen gesetzlichen Kündigungsschutzbestim
mungen :fü'r Arbeitnehnl'er nach dem Gesetz übel' die 
Beschäftigung Schwerbeschädigter vom 12. Januar 1923 
- 'RGBl. I S, 58 - und dem Muttet•schutzgesetz vom 
1'1. Mal l!l42- RGBl. s. 321- sind in den jeweils gelH 
tenden Fassungen auf·das Dienstverhältnis des Beamten 
auf Kündigung ailzuwenden. 

5, Das Dienstvol•hiiltn!s des Beamten auf Kündigung endetr. 
ohne daß es einer Kündigung bedarf1 
a.) bei Anstellung !Ur eine im Voraus bestimmte Zeit mit 

Ablauf dieser Zeit, 
b) bei Dienstunfähigkelt (§ 58 des Gesetzes Nr. 15). spä

testens mit dem Zeitpunkt, in dem die Zahlung von 
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Rentenbezügen aus der Sozialversicherung oder von 
anderen Versorgungsbezügen beginnt, 

c) mit dem ~nde des Monats, ln dem der Beamte das 
65, Lebensjahr vollendet; § 57 Abs. 2 des Gesetzes 
Nl'• 15 gilt sinngemäß. . · . · 

6. Die Verwallung ltann den Beamten auf Kündigung nus 
einem wichtigen Grunde, den er zu vertreten hat, 0bne 
Einhaltung einec Kündigungsfl'ist entlassen. 

7. Wird ein au.f unbestimmte Zeit angestellten• BeamtoL' auf 
Ki.indigung innet•halb der in § 21 des Gesetzes Nl'. 15 
vorgeschriebenen Fristen weder auf Lebenszeit ange
stellt noch in eine andere Stelle versetzt, so Ist er auf 
die nach § 67 Abs. 4 des Gesetzes Nr. 15 eintretende 
Baendigung seines Dienstverhältnisses so l'echtzeitig 
hinzuweisen, daß die in Ziff. 1 Buchst. a) und b) vol'
gescbl'lebe·nen Fristen gewahrt wel'den. Handelt es sich · 
um einen Beamten auf Kündigung; der nur unter den 
Voraussetzungen der Ziff. 1 c) e11t1assen we1•den lcann 
so Ist er - falls nicht diese Voraussetzungen vorliege!; 
- in eine andere Stelle zu vel·setzen. 

8, Das Recht de1' zuständigen Dienstbehörae einen Beam· 
ten auf Kündigung, dessen Dicnstve1·hiHtnis gekündigt 
ist, unte1· Fortzahlung der Dienstbezüge. wähl'dnd der 
Dauer der Kündigungsfrist vom Dienst zu befreien 
bleibt unberührt: · ' 

9. Das Recht des Beamten auf Ki.indlgung1 seine Entlas- ; 
sung nach§ 64 des Gesetzes Nr. 15 zu beantragen, bloibt 
unberillwt. 

10. FUr die Entlassung von bisherigen Angestellten die am 
14. Juli 1949 eine BeschäfUgungszeil (Ziff. 2) von min• 
destens 4 Monaten zurticltgelcgt haben, gelten die Be
stimmungen der Ziff~ 1 Buchstabe b} und c), sofern dle 
dot·t V:?l'gesehep.en D1enstzelten (unter Einrechnung der 
Bcschaftigungszelt) vollendet sind. 

11. Lehnt ein hn Dienst der Venvallung des Veremigten 
WMschaftsgebietes ·beschäftigter unkündbarer bJs
he:·iger Angestell~er, det' nicht als Beamter auf Lebens
zelL angestellt wtrd, ·die Uebernahmc in ein Beamten
vel·hältnis auf Kündigung in der vergleichbaren Besol· 
dungsgruppe (Anlage zu § 5 des Gesetzes über Maß
nah'!len auf besoldungs. und versot;gungsrechtlichem 
Gebtet vom 22. August 1949 - WiGBl. S. 259 ...... ) 
ab, so gilt das Dienstverhältnis mit Ablauf eine1· . 'rJst 
von 6 Monaten zum Schluß eines Kalendervierteljahres 
als gelöst. 

Franltfurt!Main, den 25, August 19•f9. 

Das Personalamt 
der Verwaltung des Vereinigten 

Wirtschaft$gebietes 
In Vertretung: 
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GESETZ 
über den Kapitalverkehr 

Vom 2. September 1949. 

Der Wirtschaftsrat hat das folgende Gesetz beschlossen: 

§ 1 
(1) Die erstmalige Begebung von 
a) Teilschuldverschreibungen auf den Inhaber oder an 

Order, 
b) sonstigen Schuldverschreibungen, die zur Verwen

dung am Kapitalmarkt geeignet sind, 
c) Aktien, Zwischenscheinen und Genußscheinen, wenn 

sie gegen Zahlung eines Geldbetrages ausgegeben 
werden, 

bedarf der Genehmigung. 
(2) Die Genehmigung kann unter Bedingungen oder Auf

lagen erteilt werden. Von dieser Befugnis soll Gebrauch 
gemacht werden, um sicherzustellen, daß die im § 5 ange
führten Ziele erreicht werden. 

(3) Die Begebung ist rechtswirksam, auch wenn eine 
Genehmigung nicht erteilt ist. Dies gilt nicht für Schuld
verschreibungen auf den Inhaber im Sinne des § 795 BGB. 

§ 2 
(1) Zur Begebung von Aktien und Zwischenscheinen ist 

eine Genehmigung nicht erforderlich, wenn ihr Betrag eine 
Million Deutsche Mark nicht erreicht; eine Genehmigung 
ist jedoch erforderlich, wenn der Betrag der zu begeben
den Aktien oder Zwischenscheine unter Einrechnung aller 
nach dem Inkrafttreten dieses Gesetzes genehmigungsfrei 
begebenen Aktien oder Zwischenscheine eine Million 
Deutsche Mark erreicht oder übersteigt. 

(2) Absatz 1 findet auf Vorzugsaktien keine Anwendung. 
§ 3 

(1) Ueber Anträge auf Erteilung der Genehmigung ent
:scheidet die zuständige oberste Behörde des Landes, in dem 
der Antragsteller seinen Sitz oder seine gewerbliche Nieder
lassung hat. Zur Erteilung einer Genehmigung bedarf die 
oberste Landesbehörde der Zustimmung des Ausschusses 
flir Kapitalverkehr (§ 6). 

(2) Lehnt die oberste Landesbehörde einen Antrag ab 
oder erteiit sie die Genehmigung unter Bedingungen oder 
Auflagen, so kann der Antragsteller bei dem Ausschuß für 
Kapitalverkehr Einspruch einlegen. 

§ 4 
(1) Der Ausschuß für Kapitalverkehr faßt seine Be

schlüsse mit der einfachen Mehrheit der stimmberechtigten 
Mitglieder. 

(2) Die Beschlüsse des Ausschusses für Kapitalverl,ehr 
bedürfen der Bestätigung des Direktors det· Verwaltung für 
Finanzen des Vereinigten Wirtschaftsgebietes (Direktors). 

(3) Trägt der Direktor Bedenken, einen Beschluß des 
Ausschusses für Kapital verkehr zu bestätigen, so kanr. er 
den Antrag zur erneuten Stellungnahme an den Ausschuß 
für Ka'pitalverkehr zurückverweisen oder die Entscheidung 
des Verwaltungsrates des Vereinigten Wirtschaftsgebietes 
(Verwaltungsrates) anrufen. Die Entscheidungen des Ver
waltungsra tes sind endgültig. 

§ 5 

(1) Genehmigungen auf Grund dieses Gesetzes sollen nur 
erteilt werden, wenn die Inanspruchnahme des Kapital
marktes nach Art und Umfang in Einklang steht 

a) mit den Zielen des europäischen Wiederaufbaupro
gramms und den Bedürfnissen der gesamtdeutschen 
Wirtschaft, 

b) mit den Erfordernissen einer raumwirtschaftlichen 
Neuordnung und 

c) mit den Grundsätzen einer geordneten Währungs·
politilc 

Hierbei sind die von den zuständigen Stellen aufg;estell
ten Investitionsprogramme und Richtlinien zu beachten. 

(2) Der Ausschuß für Kapitalverkeht· hat die Gnmdsütze, 
nach denen er entscheidet, den jeweiligen wirtschafts- und 
währungspolitischen Gegebenheiten anztVpassen; er wir<J 
diese Grundsätze im "Oeffentlichen Anzeiget· des Vereinig
ten Wirtscha.ftsgebietes" bekanntmachen. 

§ 6 
(1) Der Ausschuß für Kapitalverkehr wird bei der Ver

waltung für Finanzen des Vereinigten Wirtschaft.>gelJietes 
gebildet; et· besteht aus 

einem Vertreter der Verwaltung für Finanzen als Vor-
sitzenden, 

einem Vertreter der Verwaltung für Wirtschaft, 
einem Vertreter der Bank deutscher Länder, 
einem Vertreter der Kreditanstalt für vViederau[bau, 
zwei Vertretern der Länder des Vereinigten vVirtschafts-

gebietes, die vom Länderrat des Vereinigten Wirt
sohaftsgebietes bestellt werden, 

einem Vertreter der Länder der französischen Be
satzungszone, der von den Ministerpräsidenten der 
Länder der französischen Besatzungszone bestei:H 
wird. 

(2) Der Ausschuß für Kapitalverkehr l<ann zu seinen Be
ratungen Sachverständige mit beratender Stimme hinzu
ziehen. Insbesondere sollen Vertreter der verschiedenen 
Zweige des BankgewedJes (des öffentlichen Kreditwesens, 
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der Genossenschaftsbanken, der Sparkassen und der pri
vaten Banl,en) hinzugezogen werden, 

(3) An den Beratungen kann ein Vertreter des Landes, 
in dem der Antragsteller seinen Sitz oder seine gewerb
liche Niederlassung hat, mit beratender Stimme teilneh
men, soweit dieses Land nicht durch einen gemäß Absatz 1 
bestellten Vertreter bereits vertreten ist. 

§ 7 
(1) Ablehnende Bescheide sowie Genehmigungen, die 

unter Bedingungen oder Auflagen ertei-lt werden, sind 
schriftlich zu begründen. 

(2) De1s gleiche gilt für alle Entscheidungen über Ein
sprüche. 

§ 8 
(l.) Für die Erteilung der Genehmigung hat der Antrag

steller eine Verwaltungsgebühr von einem. Viertel vom 
Tausend des Nennbetmges der zu begebenden Wertpa•piere, 
höchstens eintausend Deutsche Mark zu entrichten. Wird 
ein Genehmigungsantrag abgelehnt, so beträgt die Ge
bühr ein Viertel dieses Satzes, höchstens 250 Deutsche Mark. 
Wird ein von der obersten Lnndesbehörde abgelehnter An
trag nachträglich gemä§ § 3 Absatz 2 vom Ausschuß für 
Kapitalverkehr genehmigt, so ist eine fi.ir die Ablehnung 
festgesetzte Gebühr auf die Genehmigungsgebühr anzu
rechnen. Im Falle der Ablehnung im Einspruchverfahren 
wird die Ablehnungsgebühr zweimal erhoben. 

(2) Die Gebühr steht je zur Hälfte dem Vereinigten Wirt
schaftsgebiet und dem Lande, in welchem del' Antrag
steller seinen Sitz ode<· seine gewerbliche Niederlassung 
hat, zu. Legt ein Antragsteller gegen einen ablehnenden Be
scheid der obersten Landesbehörde keinen Einspruch ein, 
so erhält das Land die ge1nze Ablehnungsgebühr. 

§ 9 
Die Genehmigung nach diesem Gesetz ersetzt die staat

liche Genehmigung nach § 795 BGB. 

§ 10 
(1) Wer Wertpapiere der im § 1 bezeichneten Art ohne 

die nach diesem Gesetz erforderliche Genehmigung begibt 
oder einer an eine Genehmigung geknüpfte Bedingung oder 
Auflage zuwider·handelt, wird nach den §§ 9, 17 des Be
wirtschaftsnotgcsetzes vom 30. Ol,tober 1847 (WiGBl. 1943 
S. 3) bestraft. 

(2) Ist die Zuwiderhandlung in dem Geschäftsbetrieb 
eines Unternehmens begangen, so findet § 16 des Bewü·t
schaftungsnotgesetzes Anwendung. 

(3) Das Verfahren richtet sich nach den §§ 15, 18-24, 27 
bis 31 des Bewirtschaftungsatgesetzes. Die zuständige Be
hörde wird von den obersten Landesbehörden bestimmt. 

§11 
Die Verordnung über den Kapitalverkehr vom 12. Juni 

1941 (RGBl. I S. 328) und die Erste Verordnung zur Durch-

führung der Verordnung über den Kapitalverkehr vom 
9. August 1941 (RGBl. I S. 515) werden aufgehoben. § 11 
Abs. 3 des Gesetzes über die Kreditanstalt für Wiederauf
bau vom 5. November 1948 (WiGBl. 1948 S. 123) bleibt un
berührt. 

§ 12 

(1) Die Vorschriften der §§ 1 bis 11 dieses Gesetzes fin
den keine Anwendung auf Schuldverschreibungen, die von 
der Verwaltung des Vereinigten Wirtschaftsgebietes ein
schließlich der Deutschen Post und der Deutschen Reichs
bahn begeben werden, 

(2) Beabsichtigen die Deutsche Post oder die Deutsche 
Reichsbahn, Schuldverschreibtmgen zu begeben, so haben 
sie die Stellungnahme des Verwaltungsrats und der Bank 
deutscher Länder einzuholen. Widersprechen diese überein
stimmend, so hat die Begebung zu unterbleiben. 

(3) Der Verwaltungsrat hat vor seiner Entschließung ein 
Gutachten des Ausschusses für Kapitalverkehr (§ 6) ein
zuholen. 

(4) Die Ausgabe von Schuldverschreibungen durch die 
Länder wird durch dieses Gesetz nicht berührt. 

§ 13 

Werden durch Gesetze der Länder der französischen Be
satzungszone dem Ausschuß für Kapitalverkehr Befugnisse 
übertragen, die den ihm nach diesem Gesetz im Vereinig
ten vVirtschaftsgebiet zustehenden entsprechen, so übt der 
Ausschuß für Kapitalverkehr seine Befugnisse auch in den 
Fällen aus, in denen der Antragsteller seinen Sitz oder seine 
gewerbliche Niederlassung in einem Lande der franzö
sischen Besatzungszone hat. An die Stelle des Vertreters 
der Kreditanstalt für Wiederaufbau tritt in diesem Falle 
ein Vertreter der Finanzierungs-AG. Speyer. 

§ 14 

Vorschriften über die Form und geschäftsmäßige Be
handlung der Anträge sowie über die Erhequng der An
tragsgebi.ihr werden von dem Verwaltungsrat erlassen. 

§ 15 

Dieses Gesetz tritt am Tage nach seiner Verki.indung in 
Kraft. Es tritt am 30. Juni 1952 außer Kraft. 

Das vorstehende Gesetz wird hiermit verkündet, nach
dem der Wirtschaftsrat die Aenderungen des Länderrates 
teilweise angenommen und teilweise abgelehnt hat. 

Frankfurt am Main, den 2. September 1949. 

Der Präsident des Wirtsc<h<>ftsrates 
br. Erich K ö h 1 er 

ÜBERGANGSGESETZ 
zur 

Aendea·ung des Gesetzes iiber den G üterfenwerkebr mit Kraftfahrzeugen 
(Güterfernverkehrs-A endCI·ungsgesetz). 

Vom 2. September 1949. 

Der Wirtsohaftsrat hat das folgende Gesetz beschlossen: 

§ 1 

(1) Die Verordnung zur Einschränkung des Güterver
kehrs mit Kraftfahrzeugen vom 6. Dezember 1939 (RGBl. I 
S. 2410) und die Ausführungsbestimmungen hierzu vom 
16. Dezember 1939 (RGBl. I S. 2436) werden aufgehoben. 

(2) Der Gebrauch von Kraftfahrzeugen für den Güter
fernverkehr unterliegt aussCihJießlich den Bestimmungen des 
Gesetzes über den Güterfernverkehr mit Kraftfahrzeugen 
vom 26. Juni 1935 (RGBl. I S. 788) - im folgenden Güter
fernverkehrsgesetz genannt -, der Verordnung zur Durch
führung dieses Gesetzes vom 27. März 1936 (RGBl. I S. 320) 
- 1m folgenden Durchführungsverordnung genannt - und 
der Verordnung über den Möbelfernverkehr mit Kraftfahr
zeugen vom 4. August 1939 (RGBl. I S. 1387). 

(3) Das Güterfernverkehrsgesetz und die Durchführungs
verordnung sind zur Angleichung an die durch die Wäh
rungsumstellung und den Wegfall des Reichs-Kraftwagen
Betriebsverbandes veränderten Verkehrsverhältnisse in der 
sich aus den nachstehenden Bestimmungen ergebenden 
Fassung anzuwenden. Das gleiche gilt für die Verordnung 
über den Möbelfernverkehr mit Kraftfahrzeugen. 

~ 2 

{1) Für die Berechnung der Nahzone im Sinne des § 1 des 
Güterfernverkehrsgesetze~-; ist die Luftlinie maßgebend, ge
rechnet vom Ortsmittelpunkt des Standorts des Kraftfahr
zeugs aus. Zur Nahzone gehören nur diejenigen Gemein
den, deren Ortsmittelpunkt innerhalb des Nahzonen-Um
kreises liegt. 
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(2) Die höhere Verkehrsbehörde kann Städte über 100 000 
Einwohner in Bezirke einteilen und für jeden Bezirk einen 
besonderen Ortsmittelpunkt bestimmen. Jeder dieser be
zirldichen Ortsmittelpunkte gilt als Ortsmittelpunkt für das 
gesamte Stacltgebiet. 

(3) Für mehrere wirtschaftlich zusammengehörige Ge
meinden odel' Amtsbezil'ke kann die höhere Verkehrsbe
hörde einen gemeinsamen Ortsmittelpunkt festsetzen. 

§ 3 
(1) Werkverkehr im Sinne des § 2 Nr. 2 des Güterfern

verkehrsgesetzes ist die Befördet'ung von Gütern ~ür eigene 
Zwecke des Unternehmens, wenn folgende Bedingungen er
füllt sind: 
1. die beförderten Güter müssen zum Verbrauch oder zur 

Wiederveräußel'ung erworben odel' zur gewerbsmäßigen 
Vermietung oder zür Veredlung oder Verarbeitung be
stimmt oder von den Unternehmern erzeugt, gefördert 
oder hel'gestellt sein; 

2. die Beförderung muß der Heranschaffung der Güter zum 
Unternehmen, ihrer Fortschaffung vom Unternehmen 
oder ihl'er Ueberführung innerhalb des Unternehmens 
dienen; 

3. die Kraftfahl'zeuge müssen bei der Beförderung von dem 
Unternehmen oder seinen Angestellten, die nicht Ange
stellte anderer Unternehmen oder selbständige Unter
nehmer sein dürfen, bedient werden; 

4. die Kraftfahrzeuge müssen dem Unternehmen gehören 
oder von ihm auf Anzahlung gekauft sein. 

(2) Als Werkverkehr gilt in sinngemäßer Anwendung 
des Abs. 1 weiter das Abschleppen von Kraftfahrzeugen 
sowie die Beförderung in besonders eingerichteten Vor
führungswagen zum ausschließlichen Zweck der Werbung 
oder Belehrung. 

(3) Als Werkverkehr gilt auch die gemeinschaftliche Ver
wendung der Kraftfahrzeuge mehrerer Unternehm.en, wenn 
außer den im Abs. 1 unter Nr. 1 bis 3 aufgeführten Be
dingungen folgende weitere Bedingungen erfüllt sind: 
1. die Unternehmen müssen der Erzeugung oder der Ver

arbeitung oder dem Handel mit Gütern dienen; 
2. zwischen den Unternehmen oder zwischen ihnen und 

einer Muttergesellschaft muß eine Kapitalbeteiligung von 
mehr als 50 vom Hundert bestehen; 

3. die Kraftfahrzeuge müssen einem oder mehreren der 
beteiligten Unternehmen gehören oder von ihm auf Ab
zahlung gekauft sein. 

§ 4 
An die Stelle des Reichsverkehrsministers tritt un

beschadet der Vorschrift des § 12 dieses Gesetzes der Direk
tor der Verwaltung für Verkehr, an die Stelle der höheren 
Verwaltungsbehörde die höhere Verkehrsbehörde. 

§ 5 
Die Genehmigungsbehörde ist verpflichtet, vor der Ent

scheidung über den Antrag auf Erteilung einer Geneh
migung für den allgemeinen Güter:.. oder Möbelfernver
kehr die Vertretung des allgemeinen Güterfernverkehr
ader Möbeltransportgewerbes uild die Industrie- und Han
delskammer zu hören. 

§ 6 
Die Genehnügung wird "dem Unternehmer auf Zeit, für 

seine Person und für bestimmte Fahrzeuge erteilt. 

§ 7 
(1) Der Direktor der Verwaltung für Verkehr setzt im 

Einvernehmen mit den Landesverkehrsministern (-sena
-toren) nach Maßgabe des öffentlichen Verkehrsbedürfnisses 
die Gesamtzahl der Kraftfahrzeuge fest, die für den Güter
fernverkehr und den Möbelfernverkehr im Vereinigten 
,Wirtschaftsgebiet genehmigt werden dürfen. Gleiches gilt 
für die Aufteilung auf die einzelnen Länder. 

(2) Darüber hinaus köhnen abweichend von den Vor
schriften des § 5 Abs. 2 des Güterfernverkehrsgesetzes Ge
nehmigungen für den Güterfernverkehr innerhalb eines 
Umkreises von höohstens 150 Kilometer gerechnet vom 
Standort des Kraftfahrzeuges aus erteilt werden (Bezirks
genehmigung). 

§ 8 
Die auf Grund des bisherigen Rechts erteilten Geneh

migungen für den Güterfernverkehr erlöschen. Unterneh
mer, die bis zum Inkrafttreten dieses Gesetzes Inhaber einer 

solchen Genehmigung waren, sollen jedoch, wenn sie \lllim 
Voraussetzungen des § 7 Abs. 1 des Güterfernverkehr~" 
gesetzes erfüllen, vorzugsweise berücksichtigt werden. 

§ 9 
Der Unternehmer kann die ihm nach den gesetzlichefll 

Vorschriften oder der Kraftverkehrsordnung obliegcndi!O 
Haftung durch Vertrag weder ausschließen noch be ... 
schränh:en. 

§ 10 
(1) Der Untemehmer ist verpflichtet, sich für allrt 

Schäden, für· die er nach der Kraftverkehrsordnung haftet, 
zu versichern. 

(2) Der Nachweis der Versicherung ist der Genehmi
gungsbehörde jederzeit zu erbringen. 

§ 11 
Die Genehmigungsbehörde kann 'die Genehmigung außer 

in den Fällen des § 26 des Güterfernverkehrsgesetzes und 
des § 36 de-r Durchführungsverordnung auch zurück
nehm.en: 
1. wenn die Genehmigung auf Grund wissentlich oder grob 

fahrlässig unrichtiger Angaben des Inhabers der Geneh
migung oder seines Bevollmächtigten erteilt worden ist; 

2. wenn ein rechtskräftiges gerichtliches Urteil gegen Per
sonen, die für die Leitung des Unternehmens verantwort
lich sind, die Feststellung rechtfertigt, daß die Voraus
setzungen für (iie Erteilung der Genehmigung nicht mehr 
vorliegen; 

3. wenn Personen, die für die Leitung des Unternehmens 
verantwortlich sind, wegen Verstößen gegen Tarifvor
schr·iften mehr als zweimal im Ordnungsstrafverfahren 
rechtskräftig bestraft worden sind; 

4. wenn Personen, die für die Leitung des Unternehmens 
verantwortlich sind, gegen die Bedingungen oder Aufl::lgen 
der Genehmigung wiederholt in grober Weise verstaUen 
oder die im Interesse der öffentlichen Sicherheit er
lassenen Vorschriften trotz Abmahnung nicht erfüllen. 

§ 12 
Gegen die Entscheidung der höheren Verkehrsbehörde 

steht dem Antragsteller die Beschwerde an die oberste Ver
kehrsbehörde des Landes zu. Die Beschwerde hat aufschie
bende Wirkung, Das Recht zur Anrufung der Verwaltungs
gerichte bleibt unberührt. 

§ 13 
Die Deutsche Reichsbahn kann Güterfernverkehr mit 

eigenen oder Unternehmer-Kraftfahrzeugen unter nach
stehenden Beschränlwngen betreiben: 
1. Der Direktor der Verwaltung für Verkehr setzt die 

Höchstzahl der reichsbahneigenen Kraftfahrzeuge fest, die 
Güterfernverkehr betreiben dürfen. 

2. Die Deutsche Reichsbahn kann Unternehmer-KraLlfahr
zeuge bis zum Doppelten dieser Höchstzahl in ihrem Be
trieb beschäftigen; sie darf hierbei nur Unternehmer
Kraftfahrzeuge des genehmigten Güterfernverkehrs ver
wenden. 

3. § 9 dieses Gesetzes gilt entsprechend. 
4. § 29 Abs. 2 und § 31 des Güterfernverkehrsgesetzes 

bleiben unberührt. 
§ 14 

(1) Die zur Durchführung des Güterfernverkehrsgesetzes 
in der Fassung dieses Gesetzes insbesondere die zur Ueber
leitung des bisherigen Rechts in das neue Recht erfol'c'.er
lichen Verwaltungsvorschriften erläßt. der Direktor der Ver
waltung für Verkehr. 

(2) Genehmigungen, die auf Grund der Verordnung zur 
Einschränkung des Güterverkehrs mit Kraftfahrzeugen und 
der zu ihr ergangenen Ausführungsbestimmungen erteilt 
sind, bleiben, unbeschaclet des § 1 Abs. 1 dieses Gesetzes, 
bis auf weiteres in Kraft. Neue vorläufige Genehmig;_mgen 
können nur auf Grund des neuen Rechts unter Vorbehalt 
des jederzeitigen Widerrufs erteilt werden; auf den vor
läufigen und Widerrufscharakter der Genehmigung ist in 
der Genehmigungsurkunde hinzuweisen. 

(3) Der Direldor der Verwaltung für Verkehr bestimmt, 
zu welchem ZeH'punkt die Genehmigungen nach Abs. 2 
außer Kraft treten. 

(4) Soweit auf dem Gebiet des Reichskraftwagentarifs 
(Reichsverkehrsblatt B 1936 S. 71) dem früheren Reichs
Kraftwagen-Betriebsverband Verwaltungsbefugnisse zu
standen, werden diese von dem Direktor der Verwaltung 
für Verikehr wahrgenommen. 
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(5) Der Direldor der VerwaHung für Verkehr l'ann Vor
schriftEn über die Beschrifiung, Beschilderung und den 
Ansh·ich von Krafth1hrzeugen des Straßengüterverkehrs er
lassen und insbesonc1ere die Kennzeichnung der nach dem 
ncucn Recht :cugelassenen Kraftf::1hrzeuge des Güterfern
verkehrs durch eine Ordnungsnummer anordnen. 

§ 15 
(1) Dieses Gesetz tritt am Tage nach seiner Verkün

dung in Kraft 
(2) An diesem Tuge treten außer Kraft: 

1. die §§ 8 bis 13, 14 Abs. 1 Satz 2, die §§ 15, 16, 17 Satz 3, 
die §§ 18., 21 Abs. 2, der § 27, der § 29 Abs. 1, der § 30, 
die §§ 32, 33, 35, der § 37 Abs. 1 Nr. 2, § 38 Abs. 2 und 3 
sowie die §§ 39 und 40 des Gütcrfernverkehrsgesetzes; 

2. die §§ 4, G Ab$. J, Abs 2, Abs. 3 Satz 2, der § 9 Abs, 2 
Satz 2, die §§ 10, 12, 13, 16, 18, 20, 29, 31 bis 34, 37 bis 39, 
42 bis 45 ·und 46 Abs 2 der Durchfü:hrungsverordnung; 

3. alle anderen auf Grund des § 35 des Güterfernverkehrs
gesetzes erlassenen Rechts- und Verwaltungsverord
nungen durch[iihrcnden oder ergänzenden Inhalts; 

4. alle Erlasse des früheren Reichsverkehrsministers, soweit 
sie sich auf die Vorausseizungen der Erieilung einer Ge
nehmigung für den Güter- und Möbelfernverkehr und 
clas hil~·;.:b:::i zu bc? .. chtcndc~ \Tel_·fuhrEn beziehen; 

5. die §ß 4, 7. 8 und 9 der Verordnung über den 'Möbelfern
verkeJ1r mit Kraftfahrzeugen vom 4, August 1939 (RGBL I 
S. 1387). 

(3) Im § 7 Abs. 2 des Güterfernverkehrsgesetzes treten 
an die Stelle der Worte .,volkswirischaHliches Bedürfnis" 

- ·die Worte ,.öffentliches VerkehrdJediirfnis". 
(4) ß 37 Abs. 1 Nr. 1 des Güterfernverkehrsgesetzes erhält 

folgende Fe1ssung: 

BEKANNTMACHUNG 
der neucn rassur.g t1es GesetH-s zum Schutze dm· land

wh'<seha! !liehen H:uH urpflanzen, 

Vom Z7. Augusi l!H9. 

1-\uf Grund des Artikels II des G::~ctzes zur Acnderung 
des GL'~-e1zes zum Schul zc der l;cmdw1rtsc!Jafi liehen Kultur
pflanzen vom 18. Augnst 1049 (WiGBl. S. 257) wird nach
st,,hcnd clas G::sdz ZUü'l Schutze der landwirtscha[(lichen 
Kuliurpflanzen in cler mit Vvirkun_r; vom 2ß. August 1949 
geHenden Fassung unter der Uebnscbrift "Gesetz zum 
Schutze der F:uJt urpflcd1zen" neu bckann1 geiYJacht. 

F:conl..::ftE t ~~!-:1 ]\.IJtlin, den 27 August 1949. 

Der Prüsiclent des Wil'!schaftsrates 
DL E~·!ch l'~ ö h 1 c r 

2.Ulrll s~hnt,zc deh· Ii:tüh~;:-p.Hu··lZEYil in der Fassung 
vo1n1 (.~::; .._f1.~z:ust l!f·:l!l. 

AIJsclwütt I 

AUgemeine VorscluiHcn 

· Fflanzenschutz 

§ 1 

(1) Die Bestimmungen dieses Gesetzes dienen 

1. zt.n· Verhütung und Bekämpfung von Krankheiten der 
Kulturpfl::mzen, 

2. zur Verhütung des Auftretens von Schädlingen d·~r Kul
turpflanzen und zur Bekämpfung der Schädlinge, 

3. zur Verhütung und Bekämpfung von sonstigen Schäden 
an Kulturpflanzen, 

4. zur Verhütung der Einschleppung \·on Krankheiten und 
Schädlingen der Kulturpflanzen aus dem Ausland 

(PfloiFenschutz). 

(2) Als Pflanzen im Sinne dieses Gese-tzes gelten auch 
Teile von Pflanzen. . 

(3) Der Pflanzenschutz erstreckt sich ~mch auf den 
Schutz von Erzeugnissen aus Kulturpflanzen (Pflanzen
erzeugnisse) vor Krankheiten und Schädlingen (Vorrats
schutz). 

L den Bestimmungen des Gesetzes, den Bedingungen der 
Genehmigung oder den auf Grund .des Güterfernved;:ehrs
Aenderungsgesctzes erlassenen Vorsclwiftcn oder Anord
nungen zuwiderhandelt, 

§ 7 der Durchführungsverordnung erhält folgende Fassung: 
(1) In den Fällen des § 3 des Güterfernverkehrsgesetzes 

sind vor der Entscheidung die Vertretung des Ferm·er
kehrsgewerbes (lVIöbeltransportgewerbes) und die Indu
strie- und Handelskammer zu hören. 

(2) Die Entscheidung ist zu begründen und allen an dem 
Feststellungsverfahren Beteiligten zuzustellen. 

§ 18 Abs, 1 der Durchführungsverordnung erhält folgende 
Fassung: 
(1) Widersprüche gegen den Antrag gemäß § 5 dieses Ge-

setzes sind binnen zwei Wochen geltend zu machen. 
§ 40 Abs. 1 der Durchführungsverordnung erhält folgende 
Fassung: 
(1) Beschwerden (§ 12 des Güterfernverkehrs-Aenderungs

gesetzes) sind innerhalb von zwei Wochen nach Mittei
lung der Entscheidung in doppelter Ausfertigung bei der 
höheren Verkehrsbehörde einzulegen und zu begründen. 
Diese kann der Beschwerde abhelfen. Die Frist ist auch 
gewahrt, wenn die Beschwerde bei der zur Entscheidu.ng 
zuständigen obersten Verkehrsbehörde des Landes em
gelegt wird. 

(5) Dieses Gesetz tritt am 30. Juni 1950 außer Kraft. 

Das vorstehende Gesetz wird nach Zustimmung des Län
derrates hiermit verkündet. 

Franldurt am Main, den 2. September 1949. 

Der Präsident des Wirtschaftsrates 
Dr. Erich K ö h 1 er 

Bekämpfung im Jnland 

§ 2 

(1) Zur Durchführung eines wirksamen Pflanzenschut
zes im Inland und damit auch zur Verhütung der Ver
schleppung von Krankheiten oder Schädlingen nach dem 
Auöland kann der Direktor der Verwaltung für Ernährung, 
Landwirtschaft und Forsten des Vereinigten Wirtschafts
gebietes ,(Direktor) 

1. für den Fall des Auftretens oder im Fall des Verdachts 
des Auftretens von Krankheiten oder Schädlingen eine 
Anzeige- oder Auskunftspflicht anordnen; 

2, dle zur Feststellung des Befalls oder zur Nachrrüfung 
l1es Befallverdachts notwendigen Untersuchungen von 
G1 ur:>dstücken, Gebb1uden, Räumon. Verkehrs- oder Be
f0rclcnmgsmittcln ;oowie von Vorratsbeständen an
ordnen; 

3, die Uebcrwachung von Baum- oder Rebschulen, Garten
bclU- oder Saatzuchtbetrieben oder von sonotigen Betrie
ben, die Bestbinde von Pflanzengut, Sänl:cl·eiEn, Wirt:
schaftsdünger oder organischer Erde für Hal>delszwecke 
halten, auf das Auftreten von Krankheiten oder Schüd
lingcn [lnordnen; 

4. die Ueberwachung von Speicher- oder Lagerräumen, 
Mühlen, Ausstellungen oder Märkten auf das /,_ -:.eten 
von KrankheitEn oder Schädlingen anordnen und zur 
Erleichterung ihrer Bekämpfung Vorschriften über die 
Einlagerung von Pflanzen oder Pflanzenerzeugnissen so
wie über die Entseuchung oder Reinigung von Speicher-, 
Lager- oder sonstigen Räumen tre-ffen; 

5. die Ueberwachung des Verkehrs von Pflanzen oder 
Pflanzenerzeugnissen im Inland anordnen; 

ß. die Vernichtung befallener oder kranker sowie befalls
oder krankheitsverdächtiger Pflanzen oder Pf'anzener
zeugnisscn und, soweit es ein wirksamer Pflanz:nschutz 
erfordert, die Vernichtung gesunder Pfianz:n oder Pflan
zenerzeugnisse sowie von Geräten oder sonstigen Ge
genständen und die Entseuchung des Bodens oder von 
Pflanzen oder Pflanzenerzeugnissen, von Räumen sowie 
von Geräten oder sonstigen Gegensiänclen anordnen; 

7. die Anwendung bestimmter Verfahren, Mittel oder Ge
räte für Verhütungs_ oder Bel,ämpfungsmaßnahmen vor
schreiben; 
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fl. bestimmte Fruchtfolgen vorschreiben und den Anbau 
einzelner Pflanzensorten verbieten oder anordnen oder 
die Verwendung von nicht geeignetem Saatgut verbie
ten, soweit dies zur Verhütung oder Bekämpfung von 
Krankheiten oder zur Verhütung des Auftretens von 
Schädlingen, insbesondere zur Verhinderung des Anbaus 
anfälliger Pflanzensorten erforderlich ist; 

9. die Nutzung befallsverdächtiger oder befallsgefährdeter 
Grundstücke untersagen oder beschränken; 

10. bc3ilmmte Gebiete als befallen, als bei'"\llsv2rchichtig oder 
befallsgefährdet erklären, ihre Abgrenzung vornehmen, 
ihr Betreten verbieten und die zur Absperrung notwen
digen Maßnahmen treffen; 

11. den Verkehr und Handel mit Pflanzen, Pflanzenerzeug
nissen, mit organischer Erde, Wirtschaftsdünger oder 
sonstigen Gegenständen über die Grenzen der gemäß 
Nr. 10 bestimmten Gebiete untersagen oder nur unter 
Bedingungen oder Auflagen zulassen, soweit es ein wirk
samer Pflanzenschutz erfordert; 

12. Maßnahmen treffen, durch die der Handel mit Mitteln 
und Geräten verhindert wird, die zur Verhütung oder 
Bekämpfung ungeeignet sind; 

13. die gewerbsmäßige Schädlingsbekämpfung regeln; 
14. den Verkehr und Handel mit Tieren oder Kleinlebe

wesen. die als Schädlinge oder Träger von Schädlingen 
oc!er Krankheiten anzusehen sind, untersagen oder, so
weit wissenschaftliche oder andere Zwecke es erfordern, 
unter Bedingungen oder Auflagen zulassen; 

15. Vorschriften über den Schutz und die Verwendung von 
Tieren oder Kleinlebewesen, die für den Pflanzenschutz 
nützlich sind, erlassen, soweit nioht andere gesetzliche 
Bestimmungen entgegenstehen; 

16. bei Gefahr im Verzuge vorläufige Ver·hütungs- oder 
Bekämpfungsmaßnahmen auch sonstiger Art treffen; 

17. Bestimmungen über die Mitwirkung der forstwirtschaft
liehen und weinbauliehen Dienststellen und Institute, so
weit sie sich mit Aufgaben des Pflanzenschutzes befas
sen, sowie über die Mitwirkung der Vogelschutzwarten 
bei der Durchführung des wirtschaftlichen Vogelschutzes 
und der Schadvogelbekämpfung treffen. 
(2) Der Direktor kann, außer im Falle des Absatzes 1 

Nr. 5, seine Befugnisse auf die Obersten L·mdesl:Jehörden 
für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten übertragen, 
auch mit dem Recht der Weiterübertragung auf nachgeord
nete Dienststellen. 

Verhütung der Elnschleppung aus dem Ausland 

§ 3 
Zur Verhütung d8r Einschleppung von Krankheiten oder 

Schädlingen aus dem Ausland kann der Direktor 
1. die Einfuhr von befallenen oder befallsver·dächtigen 

Pflanzen oder Pflanzenerzeugnissen sowie von Gegen
ständen, die als Träger der Krankheiten oder Schädlinge 
in Frage kommen verbieten oder nur unter Bedingun
gen oder Auflagen oder über bestimmte Zollstellen zu
lassen; c!as gleiche gilt für die Einfuhr von Tieren oder 
Kleinlebewesen, die als Schädlinge in Frage kommen; 

2. die Untersuchung oder Entseuchung der einzuführenden 
Pflanzen, Pflanzenerzeugnisse oder Gegenstände (Nr. 1) 
an den Einlaßstellen auf den Befall mit Krankheiten 
oder Schädlingen auf Kosten des Einführenden vor
schreiben; 

3. die Vernichtung befallener oder befallsverdächtiger Sen
dungen anordnen; 

4. die Ueberwachung des Verkehrs von Pflanzen oder 
Pflanzenerzeugnissen bei der Ausfuhr anordnen; 

5. die Durchfuhr von Pflanzen oder PflanzenerzCLt gnissen 
iSowie von sonstigen Gegenständen, durch die Krank
heiten oder Schädlinge eingeschleppt werden können, 
verbieten oder nur unter Bedingungen oder Auflagen 
zulassen; 

6. bei Gefahr im Verzuge vodäufige Maßnahmen auch son
stiger Art treffen 

Abschnitt II 
Organisation des Pflanzenschutzes 

Pflanzenschützforschung 
§ 4 

Die Erforschung der Krankheiten und Schädlinge sowie 
die Ausarbeitung und Prüfung der zur Durchführung des 
Pflanzenschutzes geeigneten Verfahren liegt der Biologi
Schen Zentralanstalt in Verbindung mit anderen wissen-

~chaftlichen Einrichtungen und mit den Pflanzenßc'tl~z.
amtern (§ 5) ob, in Bayern der Bayerischen Landesans~.af.li: 
für Pflanzenbau und Pflanzenschutz in Zusammenarbei~ mijlt: 
der Biologischen Zentralanstalt. 

Pflanzenschutzc!lenst, Pflalrccnschutzümter 
§ 5 

(1) Der Pflanzenschutz wird von den Pflanzenschutz·
ämtern der L1incler. in Bayern von der Bayerischen Landes
anstalt für Pflano:enbau und Pflanzenschutz ausgeüb~ 
(Pflanzcnschutzdienst). ~ 

(2) Dem Pflanzenschutzdienst liegt ob 
1. die öffentliche Aufklärung über das Auftreten von 

Kranlchei.ten und Schücllin;;cn sowie über Verhütungs·· 
oder Bekampfungsmaßnahmen, die Beratung und An!ei~ 

.. tung in Fragen des Pflanzenschutzes; 
2. die Ueberwachung der Kulturen sowie der Vocräte von 

Pflanzen und Pflanzenerzeugnissen auf den Befall mit 
Krankheiten und Schädlingen, soweit nicht diese Auf
gabe dem Pflanzenbeschaudienst vorbehalten ist (§ 6); 

3. nach näherer Bestimmung des Direktors die regelmäßige 
Berichterstattung über das Auftreten von Krankheiten 
und Schädlingen sowie die unverzügliche Meldung im 
Falle des Auftretcns von besondc1s gefährlichen Krank
heiten oder Schädlingen oder bc:'i besonders zahlreichem 
Auftreten von Krankheiten oder Schädlingen; 

4. die Lenkung der technischen Durchführung sowie die 
Ueberwachung der aüf Gnmd der §§ 2 und 3 angeordne
ten Maßnahmen; 

5. die Mitwirkung bei der Ausarbeitung und Prüfung der 
zu Verhütungs- und Bekämpfungsmaßnahmen geeigne
ten Verfahren. Mittel und Geräte sowie bei dee Prü
fung von Pflanzensorten auf ihre Widerstandsfiihigkeit 
gegen Krankheiten und Schädlinge. 

Pflanzenbeschau 

§ 6 
Die Ueberwachung der Einfuhr, Durchfuhr und Ausfuhr 

von Pflanzen, Pflanzenerzeugnissen und sonstigen Gegen
ständen, die aus Gründen des Pflanzenschutzes zu unter
suchen sind, die Entseuchung sowie die Ausstellung von Ge
sundheitszeugnissen liegt im Rahmen des Pilanzenschulz
dienstes nach · näherer Bestimmung des Direktoes dem 
Pflanzenbeschaudienst ob. 

Abschnitt IH 
Pflidü~n unt1 Rechte d·~•· Betroffenen 

Pflichten bei der Durchführung von Verhütungs
oder Bekämpfungsmaßn:~hmen 

§ 7 

(1) Eigentümer und Nulzungsberechligl e sind verpflich
tet, die auf Grund dieses Gesetzes getroffenen Maßnabm~n 
durchzuführen; sie haben die Ueberwachung ihrer Betriebe 
und, soweit nach den geltenden Bestimmungen die Ver:
hi.itung oder Bekämpfung ihnen nicht selbst obliegt, auch 
die Durchführung der Verhütungs- oder Bekämpfungsmaß
nahmen zu gestatten. Zu diesem Zweck ist den Personen, 
die mit der Durchführung der auf Grund dieses Gesetzes 
getroffenen Maßnahmen beauftragt sind, der Zutritt zu 
Grundstücken, Gebäuden, Speicher- oder Lagerräum2n, 
Verkehrs- und Beförderungsmitteln sowie die kostcrüose 
Entnahme von Proben zum Zwecke der erforderlichen Fest
stellungen zu gestalten und jede erforderliche Auskunft zu 
geben. 

(2) Kommen die in Abs. 1 Satz 1 bezeichneten Personen 
den ihnen obliegenden Verpflichtungen trotz besonderer 
Aufforderung durch den Pflanzenschutzdienst oder andere 
mit der Durchführung von Verhütungs- oder Bekämpfungs
maßnahmen beauftragte Stellen nicht nach, so können diese 
Stellen die Maßnahmen auf Kosten des Verpflichteten selbst 
vornehmen oder vornehmen lassen. 

(3) Sind Pflanzen oder Pflanzenerzeugnisse entgegen 
einer auf Grund dieses Gesetzes getroffenen Maßnahme an
gebaut, auf Lager genommen oder in Verkehr gebracht. so 
können das Pflanzenschutzamt oder sonstige mit der Durch
führung von Verhütungs- oder Bekämpfungsmaßnahmen 
beauftragte Stellen ihre Beseitigung oder Vernichtung auf 
Kosten des Zuwiderhandelnden vornehmen oder vorn:c:hmen 
lassen. 

§ 8 
Die Oberste Landesbehörde für Ernährung, Landwirt

schaft und Forsten (Oberste Landesbehörcle) kann im Ein
vernehmen mit dem Direldor diejenigen Personen und Be-
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triebe, die infolge der. Durchführung angeordneter Verhü
tungs- oder Bel,äm.pfungsn>aßnahmen vor Schaden be
wahrt werden zur Deckung der durch die notwt:ndigen 
Maßnahmen ~ntstandenen Unkosten heranziehen; die 
Oberste Landesbehörde oder die von ihr beauftragten Stel
len setzen die Höhe der Unkosten fest und verteilen sie 
anteilsmäßig auf die Betroffenen, soweit die hierfür bereit
zustellenden öffentlichen Mittel nicht ausreichen. 

Entschädigung 
§ 9 

(1) Tritt durch Verhütungs- oder Bekämpfungsmaßnah
men die auf Grund dieses Gesetzes oder der zu seiner 
Dur~hführung ergangenen Bestimmungen getroffen sind, ein 
Schaden ein, so ist im Falle unbilliger Hürte, insbesondere 
bei unverschuldeter erheblicher wirtschaftlicher Schädi
gung, aus öffentlichen Mitteln eine angemessene Entschädi
gung zu gewähren, wenn gesunde Pflanzen oder Pflanzen-· 
erzeugnisse vernichtet werden oder der Wert der Pflanzen 
oder Pflanzenerzeugnisse oder der Ertrag des Bodens durch 
die Maßnahmen gemindert wh·d. Eine Entschüdigung ·darf 
nicht gewährt werden, wenn die Vernichtung gesunder 
Pflanzen oder Pflanzenerzeugnisse notwendig geworden ist, 
weil der Betroffene oder sein Rechtsvorgänger Anordnun
gen nicht befolgt hat. 

(2) Das Entschädigungsverfahren richtet sich nach dem 
in dem betreffenden Lande geltenden Recht. 

Rechtsmittel 
§ 10 

Verfügungen der für clie Durchführung von Verhütungs
oder Bekämpfungsmaßnahmen zuständigen Stellen können 
nach den geltenden Bestimmungen im Verwaltungsrechts
wege angefochten werden. 

Gebühren 
§11 

(1) Für Beratung sowie für Ueberwachung und andere 
behördliche Maßnahmen, soweit sie die Prüfung und Kon
trolle von Verfahren. Mitteln und Geräten oder die Gut-' 
achtertätigkeit auf dem Gebiete des Pflanzenc.chutzes zum 
Gegenstand haben. sowie für die Ausstellung von Gesund
heitszeugnissen werden Gebühren erboben. Das Nähere be
stimmt die GGbührenorclnung, die der Direktor im Einver
nehmen mit dem Direktor der Verwaltung für Finanzen er
läßt. 

(2) Das Aufkommen aus den in Absatz 1 genannten Ge
bühren ist nach näherer BE'stincmung des Direk\QrS für die 
Aufgaben des Pflanzpnschutzes zu verwenden. 

Absc.hnitt IV 

Schlußvorschriften 
Beitreibung 

§ 12 
Die auf Grund des § 8 festgesetzten Unkosten sowie die 

gemüß § 7 Abs. 2 und 3 entstandenen Kosten werden auf 
Anb'R.O, der Biologischen Zcntralanstalt, der PflRnzenschutz
ämter oder der sonstigen mit der Erhebung beauftragten 
Stellen von den Finanzämtern nach den Vorschriften der 
Reichsabgabenordnung und der zu ihrer Durchführung er
gangenen und noch ergehenden Bestimmungen beigetrieben. 

Strafen 

§ 13 

(1) Wer vorsätzlich oder fahrlässig den auf Grund des 
§ 2 erlassenen Vorschriften des Direktors oder der Ober
stEn Landesbehörden, sofern diese Vorschriften ausdrück
lich auf § 13 dieses Gesetzes verweisen, oder der Vor
schrift des § 7 Abs. 1 zuwiderhandelt, wird mit Gefängnis 
bis zu zwei Jahren und mit Geldstrafe oder mit einer 
diese1· Straf0n bestraft, wenn die Zuwiderhandlung eine 
Wirtschaftsstraftat ist; ist die Zuwiderhandlung eine Ord
nungswidrigkeit, so kann eine Geldbuße festgesetzt werden. 

(2) Ob eine Zuwiderhandlung nach Absatz 1 im einzelnen 
Falle Wirtschaftsstraftat oder Ordnungswidrigkeit ist be
stimmt sich nach § 6 Abs. 2 und 3 des Wirtschafts~traf
gesetzes vom ?.6. Juli 1949 (WiGBl. S. 193). Die §§ 25 bis 48 
und § 53 des Wirtschaftsstrafgesetzes sind anzuwenden Für 
das Verfahren gelten die Vorschriften des Zweiten Bt;ches 
und die §§ 100 und 101 des Wirtschaftsstrafgesetzes. Die 
Oberste Landesbehörde oder, soweit nachgeordnete Behör
den des Vereinigten Wirtschaftsgebietes dieses Gesetz 

durchzuführen haben, der Direldor bestimmen die für das 
Bußgeldverfahren zuständige Verwaltungsbehörde. 

(3) Bezieht sich die Zuwiderhandlung nach Absatz 1 auf 
eine nach § 3 Nrn. 1, 4, 5 über Einiuhr. Ausfuhr oder 
Durchfuhr erlassene Vorschrift oder Anordnung, so wird 
die Zuwiderhandlung als Bannbruch bestraft mit der Maß
gabe, daß an Stelle der im § 134 des Vereinszollgesetzes an
gedrohten Geldstrafe in Höhe des DoppeltEn des Wertes 
Geldstrafe in unbegrenzter Höhe tritt. Neben der Geldstrafe 
kann auf Gefängnis bis zu zwei Jahren erkannt werden. 

§ 14 
Wer absichtlich Krankheiten oder Schädlinge in das In

land verbringt oder im Inland verbreitet, wird mit Ge
fängnis nicht unter drei Monaten oder mit Zuchthaus be
straft. Neben der Strafe kann auf Einziehung nach den Vor
schriften der §§ 39 bis 47 des Wirtschaftsstrafgesetzes vom 
26. Juli 1949 (WiGBl. S. 193) erkannt werden. 

Erzwingung durch Verwaltungsmaßnahmen 
§ 15 

Die Erzwingung von Handlungen oder Unterlassungen 
durch Verwaltungsmaßnahmen richtet sich nach Landes
recht. 

VERORDNUNG 
zur Aenderung des § 55 der Durchführungsbestimmungen 

zum I{raftfahrzeugsteuergesetz vom 5. Juli 1935. 

Vom 16. August 1949. 

Auf Grund des Artikels XII des Anhangs zum Gesetz 
Nr. 64 zur vorläufigen Neuordnung von Steuern vom 
22. Juni 1948 wird mit Zustimmung des Finanzausschusses 
des Wirtschaftsrates und mit Zustimmung des Finanzaus
schusses des Länderrates folgendes verordnet: 

Artikel I 
§ 55 der Durchführungsbestimmungen zum Kraftfahr

zeugsteuergesetz vom 5. Juli 1935 (Reichsgesetzbl. I S. 875) 
ist in folgender Fassung anzuwenden: 

"(1) Das Halten von Zugmaschinen ohne Güterladeraum 
ist von der Steuer befreit, wenn die Zugmaschinen aus
schließlich in einem land- oder fortwirtschaftlichen Betrieb 
und seinen Nebenbetrieben verwendet werden. Als Neben
betrieb gilt ein Betrieb, der dem land- und forstwirtschaft
liehen Hauptbetrieb z':' dienen bestimmt ist (§ 29 Absatz 5, 
§ 45 Absatz 2 des Re1chsbewertungsgesetzes). 

(2) Die Befreiung nach Absatz 1 wird auch für Fahr
zeuge gewährt, die nach ihrer besonderen Bauart für die 
Land- oder ForstwirtschaH bestimmt und die von der Zu
lassungsbehörde als "Sonderfahrzeug für land- oder forst
wirtschaftliche Zwecke" zugelassen sind. Die allgemeine 
Betriebserlaubnis (§ 20 der Straßenverkehrs-Zulassungs
Ordnung) als "Sonderfahrzeug für land- oder forstwirt
schaftliche Zwecke" wird nur mit Einwilligung des Direk
tors der Verwaltung für Fimmzen des Vereinigten Wirt
schaftsgebietes erteilt. 

(3) Für die Feststellung der Steuerbefreiung gilt § 54 
Absatz 3 und 4 entsprechend." 

Artikel II 
Diese Verordnung tritt mit Wirkung vom 1. Oktober 1948 

ab in Kraft. 
Bad Homburg v. d. H., den 16. August 1949. 

Der Direktor 
der Verwaltung für Finanzen 

des Vereinigten Wirtschaftsgebietes 
Hartmann 

BEKANNTIVIACHlJNG 

über den Schutz von lErfimlungen, Mustern und 
Warenzeichen auf einer Ausstellung. 

Vom 2. September 1949. 

Auf Grund des § 1 des "Gesetzes zur Aenderung des 
Gesetzes betreffend den Schutz von Erfindungen, Mustern 
und Warenzeichen auf Ausstellungen vom 18. März 1904" 
vom 3. Februar 1949 (WiGBl. S. 13) wird bekanntgemacht: 

Der durch das Gesetz vom 18. März 1904 (RGBl. S. 141) 
vorgesehene Schutz von Erfindungen, Mustern und Vtaren~ 
zeichen tritt ein: 
1. für die "Haushaltmesse", die in der Zeit vom 2 8. 

b i s 3 0. A u g u s t 1 9 4 9 in K ö 1 n stattgefunden hat; 
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MILITARY GOVERNMENT- GERMANY 
UNITED STATES AREA OF CONTROL 

Order No. 10 

Pursuant to At·ticle 111 (5) of Militat•y Governrnent 
Proclarnation No. 7 

Bizonal Econornic Administration 

WHEREAS Article III paragraph (5) of Military Gove:cn
ment Proclamation No. 7 provieles that the Economic Coun
cil shall have the power to adopt and enact Ordinances on 
such matters as may be determined from time to time by 
the Bipartite Board; 

AND WHEREAS the Bipartite Board has determined 
that the Economic Council shalJ have the power to enact 
legislation exempting from f'',rtain taxes a housing loan 
to be Hoated by the Reconstruction Loan Corporation; 

AND WHEREAS the British Military Government is 
issuing Order No. 10 pursuant to British Military Govern
ment Ordinance No. 126; 

NOW IT IS HEREBY ORDERED AS FOLLOWS: -

1. The Economie Council shall within the United States 
Zone have the power to provide in an Ordinance empower
ing the Reconstruction Loan Corporation to float a housing 
loan that such loan shall be exempt: 
a) with respect to the capital amount of the loan: 

(1) from property tax, 
(2) from death duties (inheritance tax) and also from 

gift tax with regard to amounts subscribed by the 
testator (donor) himself, 

(3) from trade capital tax; 
b) with respect to interest: 

(1) from income tax, 
(2i from corporation tax, 
(3) from trade profit tax; 

c) from the securities tax. 

2. This Order shall be deemed to have become effective 
within the Laender of Bavaria, Bremen, Hesse and Wuert
temberg-Bacl.en on 1 May 1949. 

BY ORDER OF MILITARY GOVERNMENT 

MILITARY GOVERNMENT- GERMANY . 
BRITISH ZONE OF CONTROL 

Order No. 10 

Pursuant to Article III (5) of Military Government Ordinance 

No. 126 - Bizonal Economic Administration 

WHEREAS Article III, paragraph (5) of Military Govern
ment Ordinance No. 126 provides that the Economic Council 
shall have the power to adopt and enact Ordinances on 
such matters as may be determined from time to time by 
the Bipartite Board; 

AND WHEREAS the Bipaxtite Board has determined 
that the Economic Council shall have the power to enact 
legislation exempting from certain taxes a housing loan to 
be floated by the Reconstruction Loan Corporation; 

AND WHEREAS the United States Military Government 
is issuing Order No. 10 pursuant to United States Military 
Government Proclamation No. 7; 

NOW IT IS HEREBY ORDEREDAS FOLLOWS:--

1. The Economic Council shall, within the British ZonE;, 
have the power to proviele in an ordinance empowering 
the Reconstruction Loan Corporation to float a housing 
loan that such loan shail be exempt:-

a. with respect to the capital amount of the loan: 
(i) from property tax; 

MILITÄRREGIERUNG DEUTSCHLAND 
AMERIKANISCHES ICONTROLLGEBIET 

Anot·dnung Nr. 10 

auf Grund des Artikels IH (5) der Proldamation Nr. 1 
der Militärregierung 

Verwaltung des Vereinigten Wirtschaftsgebietes 

Art. III Abs. (5) der Proklamation Nr. 7 der Militär
regierung bestimmt, daß der Wirtschaftsrat das Recht hat, 
Gesetze anzunehmen und zu erlassen über solche Ange
legenheiten, die jeweils vom Bipartite Board bestimmt 
werden. 

Der C'tJartite Board hat bestitnmt, daß der Wil'tschafts
rat das Recht haben soll, Gesetze über die Befreiung einer 
Wohnungsbauanleihe der Kreditanstalt für Wiederaufbau 
von gewissen Steuern zu erlassen. 

Die Britische MilitäiTegierung wird die Anordnung 
Nr. 10 auf Grund der Verordnung Nr. 126 der Britischen 
Militärregierung erlassen. 

Es wird daher angeordnet: 

1. Der Wirtschaftseat hat innerhalb der amerikanischen 
Zone das Recht, in einem Gesetz, das die Kreditanstalt für 
Wiederaufbau zur Ausgabe einer Wohnungsbauanleihe er
mächtigt, zu bestimmen, daß diese Anleihe 

a) hinsichtlich der Anleihebeträge von 
(1) der Vermögensteuer, 
(2) der Erbschaftsteuer (auch Schenkungsteuer), soweit 

es sich um Anleihebeträge handelt, die vom Erblasser 
(Schenker) selbst gezeichnet worden sind, 

(3) der Gewerbekapitalsteuer; 
b) hinsichtlich der Zinsen von 

(1) der Einkommensteuer, 
(2) der Körperschaftsteuer, 
(3) der Gewerbeertragsteuer; 

c) von der Wertpapiersteuer 
befreit ist. 

2. Diese Anordnung tritt mit Wirkung vom 1. Mai 1949 
in den Ländern Bayern, Bremen, Hessen und Wi.irttem
berg-Baden in Kraft. 

IM AUFTRAGE DER MILITÄRREGIERUNG 

MILITÄRREGIERUNG DEUTSCHLAND 
BRITISCHES KONTROLLGEBIET 

Anordnung Nr. 10 

auf Grund des Artikels lU (5) der Verordnung Nr. 126 
der Militärregierung 

Verwaltung des Vereinigten Wirtschaftsgebietes 

Art. III Abs. (5) der Verordnung Nr. 126 der Militär
regierung bestimmt, daß de.r Wirtschaftsrat das Recht hat, 
Gesetze anzunehmen und zu erlassen über solche Ange
legenheiten, die jeweils vorn Bipartite Board b2stimmt 
werden. 

Ber Bipartite Board hat bestimmt, daß der Wirtschafts
rat das Recht haben soll, Gesetze über die Befreiung einer 
Wohnungsbauanleihe der Kreditanstalt für Wiederaufbau 
von gewissen Steuern zu erlassen. 

Die Amerikanische Militärregierung wird die Anordnung 
Nr. 10 auf Grund der Proklamation Nr. 7 dt?r Britischen 
Militärregierung erlassen. 

Es wir daher angeordnet: 

1. Der Wirtschaftsrat hat innerhalb der britischen Zone 
das Recht, in einem Gesetz, das die Kreditanstalt für 
Wiederaufbau zur Ausgabe einer Wohnungsbauanleihe 
ermächtigt, zu bestimmen, daß diese Anleihe 
a. hinsichtlich der Anleihebeträge von 

(1) der Vermögensteuer, 
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(:iJ) from death duties (inheritance tax) and also from 
gift tax with regard to amounts subscribed by 
ihe testator (donar) himself; 

(iii) from trade capital tax; 
b. with respect to interest: 

(i) irom income tax; 
(ii) from corporation tax; 

(iii) from trade profit tax; 
c. from the securihes tax. 

2. This Order shall be deemed to have become effective 
1st May, 1949. 

BY ORDER OF MILITARY GOVERNMENT 

1\'HLITARY GOVERN!\IENT GERMANY 
UNITED STATES AREA OF CONTROL 

Ortlcr No. 11 

Punmant to Articlc III (5) of Militai'Y Government 
Pa·oclamation No. 7 

Bizonal Economic Administration 

WHEREAS Article III paragraph (5) of Military Govern
ment Proclamation No. 7 provieles that the Economic Coun
cil shall have the power to adopt and enact ordinances on 
such matters as may be determined from time to time by 
the Bipartite Board; 

AND WHEREAS the Bipart.ite Board has determined that 
the Economic Council shall have the power to enact an 
Ordinance for the temporary adjustment of burdens result
ing from t.he war, for the fiscal ycar 1949; 

AND WHEREAS the British Military Government is 
issuing Order No. 11 pursuant to British Militnry Govern
ment Orclinance No. 126; 

NO-W IT IS HEREBY ORDERED AS FOLLOWS: -
1. The Economic Council shall \Vlthin the United States 

Zone have the power to adopt and enact an Ordinance for 
the temporary adjustment of burdens resulting from the 
wa.r, for the fiscal year 1949. 

2. This Order shall be deemed to have becomc effective 
on 31 JVIm·ch 1949 within the Lacncler o[ Bavaria, Bremen, 
Hesse and Wuerttemberg-Baden, 

BY ORDER OF MILITARY GOVERNMENT 

MIU'K'ARY GOVERNMiENT GERIVIANY 
BRITISH ZONE OF CONT'ROL 

Order No. 11 

Pmrmmnt to Article III (5) of lHilitary Government 
Onlilnnce Nn. 126 - Biznnal Economic Administratioll 

WHEREAS Arlicle III, paragraph (5) of Military Govern
ment Ordinance No. 126 provieles that the Economic Coun
cil shall have the power to adopt <lnd enact ordinances on 
such matlers as may be determined from time to time by 
the Bipart.ite Board; 

AND 'NHEREAS the Bipartite Board has. detera1ined 
that the Economic Council shall have the power to adopt 
::md enact an ordinanee for the temporary adjustment of 
burdens resulting from the war for the fiscal year. 1949; 

AND WHEREAS the United States Military Government 
is issu 'ng Order No. 11 pursuant to United States Military 
Govcrnment Proclamation No. 7; 

NOW IT IS HEREBY ORDERED AS FOLLOWS: 

1. The Economic Council shall w1thin Uie British Zone, 
have the power to adopt and enact an ordinance for the 
temporary adjustment of burdens resulting from the war 
for the fiscal year 1949. 

2. This Order shall be deemed to. have become effective 
4)11 31st March, 1949. 

BY ORDER OF MILITARY GOVERNMENT I 

(2) der Erbschaftsteuer (auch Schenkungsteuer), so
weit es sich um Anleihebeträge handelt, die von1 
Erblasser (Schenlwr) selbst gezeichnet worden 
sind, 

(3) der Gewerbekapitalsteuer; 
b. hinsichtlich der Zinsen von 

(1) der Einkommensteuer, 
(2) der Körperschaftsteuer, 
(3) der Gewerbeertragsteuer; 

c. von der Wertpapiersteuer 
befreit ist. 
Diese Anordnung tritt mit Wirkung vom 1. Mai 1949 in 
Kraft. 

IM AUFTRAGE DER MILITÄRREGIERUNG 

MILITÄRREGIERUNG DEUTSCHLAND 
AMERIKANISCHES KONTROLLGEBIET 

Anordnung Nr. 11 

auf Grund des Artikels III (5) der Proklamation Nr. 7 
der Militärregierung 

Verwaltung des Vereinigten Wirtschaftsgebietes 

Art. III Abs. (5) der Proklamation Nr. 7 der Militär
regierUng bestimmt, daß der Wirtschaftsrat das Recht hat, 
Gesetze anzunehmen und zu erlassen über solche Angele
genheiten, die jeweils vom Bipartite Board bestimmt 
werden. 

Der Bipartite Board hat bestimmt, daß der Wirtschafts
rat das Recht haben soll, ein Gesetz über die vorläufige Re
gelung von Kriegsfolgelasten im Rechnungsjahr 1949 zu 
erlassen. 

Die Britische Militärregierung wird die Anordnung Nr. 11 
auf Grund der Verordnung Nr. 126 der Britischen Militär
regierung erlassen. 

Es wird daher angeordnet: 
1. Der Wirtschaftsrat hat innerhalb der amerikanischen 

Zone das Recht, ein Gesetz über die vorläufige Regelung 
der Kriegsfolgelasten im Rechnungsjahr 1949 anzunehmen 
und zu erlassen. 

2. Diese Anordnung tritt mit Wirkung vom 31. März 
1949 in den Ländern Bayern, Bremen, Hessen und 'Nürt
temberg-Baden in Kraft. 

lM AUFTRAGE DER MILITÄRREGIERUNG 

MILITÄRREGIERUNG DEUTSCHLAND 
BRITISCHES KONTROLLGEBIET 

Anordnung Nr. 11 

auf Grund des Artikels UI (5) der Verordnung Nr. lZG 
der Militärregierung 

Vct·waltung des Vereinigten Wirtschaftsgebietes 

Art. III Abs. (5) der Verordnung Nr. 126 der Militär
regierung bestimmt, daß der 'Wirtschaftsrat das Recht hat, 
Gesetze anzunehmen und zu erlassen über solche Angele
genheiten, die jeweils vom Bipartite Board bestimmt 
·werden. 

Der Bipartite Board hat bestimmt, daß der Wirtschafts
rat das Recht haben soll, ein Gesetz über die vorläufige 
Regelung von Kriegsfolgelasten im Rechnungsjahr 1949 zu 
erlassen. 

Die Amerikanische Militärregierung wird die Anordnung 
Nr. 11 auf Grund der Proklamation Nr. 7 der Amerikani
schen Militärn;gierung erlassen. 

Es wird daher angeordnet: 
1. Der Wirtschaftsrat hat innerhalb der Britischen Zone 

das Recht, ein Gesetz über die vorläufige Regelung der 
Kriegsfolgelasten im Rechnungsjahr 1949 anzunehmen 
und zu erlassen. 

2. Diese Anordnung tritt mit Wirkung vom 31. März 1949· 
in Kraft. 

IlVI AUFTRAGE DER MILITÄRREGIERUNG 
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MltUTARY GOVERNMENT- GERMANY 

UNITED STATES AREA OF CONTROlL 

Order No. 12 

Pursuant to Article IU (5) of Military Govermnent Procla
mation No, 7 

Bizonal Economic Administration 

WHEREAS Article III, paragraph (5) of Military Gov
ernment Proclamation No. 7 provides that the Economic 
Council shall have the power adopt and enact ordinances 
on such matters as may be determined from time to time 
by the Bipartite Board; 

AND WHEREAS the Bipartite Board has determined 
that the Economic Council shall have the power to adopt 
;md enact an Ordinance to promote the Integration of 
Expellees into Agriculture; 

AND WHEREAS the British Military Govemment is 
issuing Order No. 12 pursuant to British Military Govern
ment Ordinance No. 126; 

NOT IT IS HEREBY ORDERED AS FOLLOWS: 

1. The Economic Council shall, within the United States 
Zone, have the power to adopt and enact an Ordinance to 
promote the Integration of Expellees into Agriculture and, 
for that purpose, to amend legislation relating to Income 
Tax, Immediate Aid Tax and Inheritance and Donations 
Tax es. 

2. This Order shall be deemed to have become effective 
within the Laender of Bavaria, Bremen, Hesse and. Wuert
temberg-Badcn on 1 June 1949. 

BY ORDER OF MILITARY GOVERNMENT 

MILITARY GOVERNMENT- GERMANY 
BRITISH ZONE OF CONTROL 

Order No. 12 

Pursuant to Article 11!1 (5) of Military Govemment 

Ordinance .No. 126 
Bizona.l Economie Administration 

WHEREAS Article III, paragraph (5) of Military Gov
'ernment Ordinance No. 126 provides that the Economic 
Council shall have the power to adopt and enact ordinances 
on such matters as may be determined from time to time 
by the Bipartite Board; 

AND WHEREAS the Bipartite Board has determined 
that the Economic Council shall have the power to adopt 
and. enact an Ordinance to promote the Integration of Ex
pel!ees int.o Agriculture; 

AND WHEREAS the United States Military Govern
ment is issuing Order No. 12 pw·suant to United States 
Mj!itary Government Proclamation No. 7; 

NOW IS HEREBY ORDERED AS FOLLOWS: 
1. The Economic Council shall, within the British Zone, 

have the power to adopt and enact an Ordinance to prom
ote the Integration of Expellees into Agriculture and, for 
that purpose, to amend legislation relating to Incorne Tax, 
Immediate Aid Tax and Inheritance and Donations Taxes. 

2. This Order shall be deemed · to have become -effective 
()11 1 June 1949. 

BY ORDER OF MILITARY GOVERNMENT 

NHLI'!'ARY GOVERNMENT GERMANY 
UNiTED STATES AREA OF C'ONTROL 

Order No. 13 

Pursuant to Articlc III (5) of Military Government 
Pt·oclamation No. 7 

Bizonal Economic Administration 

WHEREAS Article III, Paragraph (5) of Military Govern
D.1ent Proclamation No. 7 provides that the Economic Coun
cil shall have the power to adopt and enact ordinances on 
such matters · as may be determined from time to time by 
the Bipartite Board; 

Ml!LITÄRREGIERUNG DEUTSCHLAND 
AMERII\.ANISCHES KONTROLLGEBIE'l' 

Anordnung Nr. 12 

auf Grund des Al'tikels lU (5) tler Proklamation No. 7 
der Militänegierung 

Verwaltung des Vereinigten Wirtschaftsgebietes 

Art. III Abs. (5) der Proklamation Nr. 7 der Militär
regicnmg bestimmt, daß der Wirtschaftsrat das Recht hat, 
Gesetze anzunehmen und zu erlassen über solche Ange
legenheiten, die jeweils vom Bipartite Board bestimmt 
werden. 

Der Bipartite Board hat bestimmt, daß der Wirtschaftsrat 
das Recht haben soll, ein Gesetz zur Förderung der Ein
gliederung von Heimatvertriebenen in die Landwirtschaft 
anzunehmen und zu erlassen. 

Die Britische Militärregierung wird die Anordnung Nr. 12 
auf Grund der Verordnung Nr. 126 der Britischen Militär
regierung erlassen. 

Es wird daher angeordnet: 

1. Der Wirtschaftsrat hat innerhalb der amerikanischen 
Zone das Recht, ein Gesetz zur Förderung der E in g I i e
derung von Heimatvertriebenen in die 
L a n d w i r t s c h a f t anzunehmen und zu erlassen und zu 
diesem Zwecke Gesetze über Einkm:nmensteuer, Soforthilfe
abgabe, Erbschaft-(Schenkungs-)Steuer zu ändem. 

2. Diese Aenderung tritt mit Wirkung vom 1. Juni 1949 
in den Ländern Bayern, Bremen, Hessen und Württemberg
Baden in Kraft. 

IM AUFTRAGE DER MILITÄRREGIERUNG 

1\'ULITÄRREGIERTJNG DEUTSCHLAND 
BRITISCHES KONTROLLGEBIET 

Anordnung Nr. 12 

auf Grund des AI·iiliels III (5) der Verordnung Nr. 126 
der Militärregierung 

Venvalhmg des Vereil}igten 'Virtschaftsgebietes 

Art. III Abs. (5) der Verordnung Nr. 126 der Militär-' 
regicrung bestimmt, daß der Wirtschaftsrat das Recht hat, 
Gesetze anzunehmen und zu erlassen über solche Ange
legenheiten, die jeweils vom Bipartite Board bestimmt 
werden. 

Der Bipartite Board hat bestimmt, daß der Wirtschafts
rat das Recht haben soll, ein Gesetz zur Förderung der Ein
gliederung von Heimatvertriebenen in die Landwirtsch;:lft 
anzunehn1en und zu erlassen. 

Die Amerikanische Militärregierung wird die Anordnung 
Nr. 162 auf Grund der Proklamation Nr. 126 der Amerika
nisch2n I\-IiliHirregienmg erlassen. 

Es wird daher angeordnet: 
1. Der Wirtschaftsrat hat innerhalb der britischen Zone 

das Recht, ein Gesetz zur Förderung der Eingliederung von 
Heimatvertriebenen in die Landwirtschaft anzu11ehmen unt'! 
zu erlassen und zu diesem Zwecke Gesetze über Einkom
mensteuer, Soforthilfeabgabe, Erbschaft- (Schenkungs-) 
steuer zu ändern. 

2. Diese Aenderung tritt mit Wirkung vom 1. Juni 1949 in 
K1·aft. 

IM AUFTRAGE DER MILITÄRREGIERUNG 

MILITÄRREGIERUNG DEUTSCHLAND 
AMERIKANISCHES KONTROLLGEBIET 

Anordnung Nr. 13 

auf Grund des Artikels 111 (5) der Proklamation Nr. ~ 
der Militärregierung 

Verwaltung des Vereinigten Wirtschaftsgebietes 

Art. III Abs. (5) der Proklamation Nr. 7 der Militär
regierung bestimmt, daß der Wirtschaftsrat das Recht hat, 
Gesetze anzunehmen und zu erlassen über solche Ange::.· 
legenheiten, die jeweils vom Bipartite Board bestimmt 
werden. · · ·· 
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AND WHEREAS the Bipartite Board has determined 
tbat the Econom.ic Council shall have the power to adopt 
and enact an Ordinance to supplement the Law concerning 
the Procurement of Capital for Agricultural Leaseholders; 

AND WHEREAS the British Military Government is 
issuing Order No. 13 pursuant to British Military Govern
ment Ordinance No. 126; 

NOW IT IS HEREBY ORDERED AS FOLLOWS: 

1. The Economic Council shall, within the United States 
Zone, have the power to adopt an enact an Ordinance to 
amend and amplify the provisions of Articles 17 to 21 of 
the Law concerning the Procurement of Credit for Agricul
tural Leaseholders, dated 9 July 1926 (RGBl. I, page 399, 
412) in the version of Chapter XIV of the ordinance Reich 
President concering Measures in the Field of Finance, 
1933 (RGBL I, page 109, 121), and of the Ordinance con
Economics and Administration of J ustice, dated 18 March 
cerning the Extension of Validity of the Law concerning 
of the Procurem.ent of Credit for Agricultural Leaseholders, 
dated 20 December 1943 (RGBl, I, page 681). 

2. This Order shall be deemed to have become effective 
within the Laender of Bavaria, Bremen, Hesse and Wuert
temberg-Baden on 1. Juiy 1949. 

BY ORDER OF MILITARY GOVERNMENT 

MILI'TARY GOVERNMENT - GERMANY 
BRI'Il'ISH ZONE OF CONTROL 

Order No. 13 

Pursuant to Al'ticle 111 (5) of Military Government 
Ordinance No. 126 

Bizonal Economic Adminish·ation 

WHEREAS Article III, Paragraph (5) of Military Gov
ernment Ordinance No. 126 provides that the Economic 
Council shall have the power to adopt and enact ordinances 
on such matters as may be determined from time to time by 
the Bipartite Board; 

AND WHEREAS the Bipartite Board has determined 
that the Economic Council shall have the power to adopt 
and enact an Orclinance to supplement the Law concerning 
the Procurement of Capital for Agricultural Leaseholders; 

AND WHEREAS the United States Military Govenunent 
is issuing Order No. 13 pursuant to United States Military 
Goven1ment Proclamation No. 7; 

NOW IT IS HEREBY ORDEREDAS FOLLOWS: 

1. The Economic Council shall, within the British Zone, 
have the power to adopt and enact an Ordinance to 
amend and amplify the provisions of Articles 17 to 21 of 
the Law concerning the Procurement of Credit for Agricul
tural Leaseholders, dated 9 .July 1926 (RGBl. I, page 399, 
412) in the version of Chapter XIV of the Ordinance of the 
Reich President concerning lVIeasures in the Field of 
Finance, Econonlics and Administration of Justice, dated 
18 March 1933 (RGBl. I, page 109, 121), and of the Ordin
ance concerning the Extension of Valiclity of the Law 
concerning the Procurement of Credit for Agricultural 
Leaseholders, dated 20 December 1943 (RGBL I, page 681). 

2. This Order shall be deemed to have become effective 
on 1 July 1949. 

BY ORDER OF MILITARY GOVERNMENT 

Der Bipartite Board hat bestimmt, daß der Wirtschafts
rat das Recht haben soll, ein Gesetz zur Ergänzung des 
Gesetzes betreffend die Ermöglich,ung der Kapitalkredit
beschaffung für landwirtschaftliche Pächter anzunehmen 
und zu erlassen. 

Die Britische Militärregierung wird die Anordnung 
Nr. 13 auf Grund der Verordnung Nr. 126 der Britischen 
Militärregierung erlassen. 

Es wird daher angeordnet: 

1. Der Wirtschaftsrat hat innerhalb der amerikanischen 
Zone das Recht, ein Gesetz anzunehmen und zu erlassen, 
das die Vorschriften der Paragraphen 17 bis 21 des Gesetzes 
betreffend die E r m ö g l i c h u n g d e r K a p i t a I k r e -
ditbeschaffung für landwirtschaftliche 
Pächter vom 9. Juli 1926 (RGBI. I. S. 399, 412), in der Fas
;;ung des Kapitels XIV der Verordnung des Reichspräsidenten 
über Maßnahmen auf dem Gebiete der Finanzen, der Wirt
schaft und der Rechtspflege vom 18, März 1933 (RGBl. I, 
S. 109, 121) und der Verordnung über die Verlängerung der 
Geltungsdauer des Gesetzes betreffend die Ermöglichung 
der Kapitalkreditbeschaffung für landwirtschaftliche Päch
ter vom 20. Dezember 1943 (RGBl. I, S. 681), ändeet und 
ergänzt. 

2. Diese Anordnung tdtt mit Wiekung vom 1. Juli 1949 
in den Ländern B~ern, Bremen, Hessen und Württembet·g
Baden in Kraft. 

IM AUFTRAGE DER MILITÄRREGIERUNG 

MILITÄRREGIERUNG DEUTSCHLAND 
BRITISCHES RONTROLLGEBIET 

Anordnung Nr. 13 

auf Grun(l des Artiltels 111 (5) der Verordnung Nr. 126 
der Militärregiet•ung 

Verwaltung des Vereinigten Wirtschaftsgebietes 

Art. III Abs. (5) der Verordnung Nr. 126 der Militär
regierung bestimmt, daß der Wirtschaftsrat das Recht hat, 
Gesetze anzunehmen cmd zu erlassen über solche Ange
legenheiten, die jeweils vom Bipartite Board bestimmt 
werden. 

Der Bipartite Board hat bestimmt, daß der Wirtschafts
rat das Recht haben soll, ein Gesetz zur Ergänzung des 
Gesetzes betreffend die Ermöglichung der Kapitalkredit
beschaffung für landwirtschaftliche Pächter anzunehmen 
und zu erlassen. 

Die amerikanische Militärregierung wird die Anordnung 
Nr. 13 auf Grund der Proklamation Nr. 7 der amerikani
schen Militärregierung erlassen. 

Es wird daher angeordnet: 

1. Der Wirtschaftsrat hat innerhalb der britischen Zone 
das Recht, ein Gesetz anzunehmen und zu erlassen, das die 
Vorschriften der Paragraphen 17 bis 21 des Gesetzes betref
fend die Ermöglichung der Kapitalkreditbeschaffung für 
landwirtschaftliche Pächter vom 9. Juli 1926 (RGBI. I, S, 399, 
412), in der Fassung des Kapitels XIV der Verordnung des 
Reichspräsidenten über Maßnahmen auf dem Gebiete der 
Finanzen, der Wirtschaft und der Rechtspflege vom 18. März 
1933 (RGBl. I. S. 109, 121) und der Verordnung über die 
Verlängerung der Geltungsdauer des Gesetzes betreffend 
die Ermöglichung der Kapitalkreditbeschafftmg für land
wirtschaftliche Pächter vom 20. Dezember 1943 (RGBl. I, 
S. 681), ändert und ergänzt. 

2. Diese Anordnung tritt mit Wirkung vom 1. Juli 1949 
in Kraft. 

IM AUFTRAGE DER MILITÄRREGIERUNG 
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2. für die i n d e r Z e i t v o m. 1 1. b i s 1 5. S e p t e m -
b er 1 9 4 9 in K ö 1 n stattfindende "Rheinische Land-
wirtschaftsschau"; · · 

3. für die in der Zeit vom 1 7. September bis 
2. 0 k tobe r 1 9 4 9 in München stattfindende Aus
stellung "Zentral-Landwirtschaftsfest"; 

4. für die in d er Z e i t vom 2 5. b i s 2 7. S e p t e m b er 
1 9 4 9 in K ö 1 n stattfindende "Textilmesse"; 

5. für die in der Zeit vom 1. b i s 9. 0 k tobe r 1 9 4 9 
in Hannover-La atzen stattfindende "Jahresschau 
für das Deutsche· Hotel- und Gaststättengewerbe und 
die Nahrungsmittelhersteller". 

Frankfurt am Main, den 2. September 1949. 

Der Leiter des Rechtsamts 
Strauß 

BEU:ANNTMACHUNG 

über llie Eintragung von verzinsJichen Schatzanweisungen 
der Deutsehen Reichsbahn i:m Vereinigten Wirfschaftsgebiet 

in das Reicbsbahnschuhlbuch. 
Vom 31. August 1949. 

Auf Grund von § 2 des Gesetzes über die Errichtung 
einer Schuldenverwaltung des Vereinigten Wirtschaftsge
bietes vom 13. Juli 1948 (Gesetz- und Verordnungsblatt S. 
73) in Verbindung mit § 21 Absatz 2 der Reicbsschulden
ordnung in der Fassung der Verordnung zur Ergänzung der 
Reichsschuldenordnung vom 29. Dezember 1936 (Reichs
gesetzbl. I S. 1156) haben wir bestimmt daß den Schuld
verschreibungen nach § 21 Absatz 1 d~r Reichsschulden
ordnung und den Vorschriften des Reichsschuldbuchgeset
zes in der Fassun;; der Bekanntmachung vom 31. Mai 1910 
(Reichsgesetzbl. S. 840) gleichzusetzen sind die 

Schatzanweisungen der 6%-Anleihe der Deutschen 
Reichsbahn im Vereinigten Wirtschaftsgebiet von 1949. 
Die Schatzanweisungen können somit in das Reichsbahn-

schuldbuch eingetragen werden. 
Bad Homburg v. d. H., 
Offenbach/Main, den 31. August 1949. 

Der Direktor 
der Verwaltung für Finanzen 

des Vereinigten Wirtschaftsgebietes 
Im Auftrag 

Wolf 

Der Direktor 
der Verwaltung für Verkehr 

des Vereinigten Wirtschaftsgebietes 
In Vertretung des Stellvertreters 

Feuerlein 

BEKANNTRliACHUNG 
der neuen Fassung des .li1örperschaftsteuergesetzes 

Vom 5. Sf.plember 1949 
Auf Grund des Artikels XII des Anhangs zum Gesetz 

Nr. ß4 zur vorläufigen Neuordnung von Steuern vom 22. 
Juni 1948 (Beilage Nr. 4 zum Gesetz- und Verordnungsblatt 
des Wirtschaftsrates des Vereinigten Wirtschaftsgebietes 
Nr. 14 vom 26. Juli 1948) wird nachstehend der Wortlaut 
des Körperschaftsteuergesetzes in der nunmehr geltenden 
Fassung bekanntgegeben. 

Bad Homburg v. d. H., den 5. September 1!)49. 
III S 2400-3/49 

Der Direktor 
der Verwaltung für Finanzen 

des Vereill!lligten Wirtschaftsgebietes 
Hartmann 

Körperschaftsteuergesetz 
in der Fa:csung vom 5. September 1949 (KS~G 1949.) *) 

*) Kursivschrift bedeutet: zeitlich überholt. 

I. S t e u e r p f I i c h t 
§ 1 

Unbeschränkte Steuerpflü:tht 
(1) Unbeschränkt körperSC'haftsteuerpflicht.ig sind die 

folgenden Körper.scha:ften, Person2nvereinigung,;;n und Ver
mögensma-ssen, di€ jhre Gesd1äftsleitung oder ihren Sillz 
im Inland !haben: 

1. Kapitalgesellschaften (Aki'iengesellschaften, Kommandit
gesellschafl<en auf Aktlien, Gesellse>i1aften mit beschränk
ter Haf·!ung, Koloniaigesellsch•aften, bergrech:Jiche Ge
werkschaften); 

2. Erwerbs- und Wirlsc!iJaftsgenossenscLafl•en; 
3. Versicherungsvereine auf GegenseiHgkeit; 
4. sonstige juris1iscl:e Personen des privai·en Rech':-s; 
5. nich',rechtsfähige Vereine, AnS'Ialten, Stiftrungen und 

andere Zweckvermögen; 
6. Betriebe gewerblicher Art von Körperschaften des öffent'

lict.en Rech,s. 
(2) Die unbeschränkte Körperschaftsteuerptflicht er

streckt sich auf sämtliche Einkünfte. 

§ 2 
Beschränk: e S:·euerpf]joht 

Beschränkt körperschaftsteuerpflichtig sind: 
1. Körperschaften, PersDnenvereinigungen und Vermö

gensmassen, die weder ir,~'C Gescl;äf-'.sleitun.g noe{J itn·en 
Sitz im Inland i:aben, 

mH ihren inläncHschen Einkünften; 
2. Körperschaften, PersDnenvereinigungen und Vermögc-ns

mas·sen, die nicht unbeschränkt. s·teuerpflichtig sind, 
mH den inländiseil1en Einlüinften, von denen ein 
Steuerabzug zu er.heben i&li. 

§ 3 
Abgrenzung der persönlicben s:euerpflicht 

Nichl:rechtsfäi:lige Personenvereinigungen, Ans' aHen, 
8-:jftungen und andere Zweckvermögen sind dann körper
schaftsü;uerpflichtig, wenn ihr Einkommen weder nach 
diesem Gesetz noch nach dem Einkommens<euergesetz un
mitt.elbar bei einem anderen Sleuerpflich:tigen zu ver
st.euern i·s·l·. 

§ 4 
Persönliche Befreiungen 

(1) Von der Körpersch.af<,steuer "'ind befreit: 
1. die Deulscl:le Reichspost, die Deutsehe Rekhsbaf.:rn, das 

Unternehmen "Reichsauiobah.nen", dtie MonopoTverwal
tungen des Reichs und die staatlichen Lotterieuntei'
nebmen: 

2. die Reicl]rSbank, die Bank deuhsd1er Län•der, die Deutsche 
Ren:enbank, die Deuttsche Rentenbank-Kreditans'al,t•; 

3. Straa1.sbanken und die Landeszenlralbanken, soweit cllkse 
Banken Auf.gaben ·siaaiswirtschaftlicJ-.,er Art erfüllen; 

4. die öffemllicr;en oder unter SllaF.t.saufsicht stehenden 
Sparkassen, soweit: sie der Pfle,ge de..J eig<m:tilicben Spar
verh:e\·u,c; dienen; 

5. Hauberg-, Wald-, ForS't'- m1d Laubgenossenschaften und 
ähnlicti>e Realgemeinden. Unterbalten si<e ei•nern Gewerbe
werbebel rieb, der ül:-er den Rahmen eines Nebenbel!riebs 
'Ltinausgeht, oder haben sie eh1en solchen Gewerbe'oe·(Qieb 
verpac:~t!et, so sind sie i•nsoweit s;:euerpflich!lti.g; 

6. KörpersohaHen, Personenvereinigungen und Vermögons
ma·ssen, die nach der Satzung, Stiftung od-er son&Hgen 
Verf.assung und nach ilhrer iaisäc.hlichen G€schäf·hsfüh
rung ausschließlich und unmittelbar kir0hJichen, ge
meinnü:zigen oder mildtä1ige·n Zwecken d•ienen. Unt~er
thal:ren sie einen wirtschaftlichen G-eschäftsbet>r!eb, der 
übe-r den Rahmen einer Vermöge.nsverwaHtUng ihinaus
gEö.t, so Erind sie insoweH si.euerpflich<tig; 

7. reeh>!s.fäh•ige Pensions-, Witwen-, Waisen-, Sterbe-, 
Kranl;:en-, Unterstützungskassen und sonstige rechts
fähige Hilfskassen für Fälle der Not oder Arbei·tslosig
keit nach näherer Anordnung des Reichsministers der 
FiiWJlZCil. ~) 

8. Berufsverbände ohne öffentlich-rechtlichen Charakter, 
deren Zweck nicht auf einen wirtschaftlichen Geschäfts
betrieb gerichtet ist; 

9. Gesellschaften mit beschränkter Haftung und Aktien
gesellschaften, deren Hauptzweck die Verwaltung des 
Vermögens für einen nicht rechtsfähigen Berufsverband 
der in Ziffer 8 bezeichneten Art ist, sofern ihre Erträge 
im wesentlichen aus dieser Vermögensverwaltung her
rühren und ausschließlich dem Berufsverband zufließen. 
(2) Die Befreiungen nach Absatz 1 sind nicht anzuwen-

den, soweit die inländischen Einlüinftc dem Steuerabzug 
unterliegen (§ 2 Ziffer 2). 

*) Diese Re,gelung ist. in der vom Dir-ektor der Verwal
lung für Finanzen des Vereini.g~en Wix-\sohaHsgebiete:; el·
lassenen Verordnung zur Durchführung des Körperscbaft
s\oeu·2rge.3eizes (KStDV 1949) vom 4. Juli 1949 (WiGBl. S. 183) 
erfolgt (§§ 10 bis 12 KStDV 1949). 
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(3) Die Befreiungen nach Absatz 1 ZiHem 3 bis 7 sind 'I 1. 
auf beschränkt Steuerpflichtige (§ 2 Ziffer 1) nicht anzu
wenden. 

bei Kapitalgesellschaften 
die Kosten der Ausgabe von Aktien und sonstigen Ge·· 
sellschaftsanteilen, soweit sie nicht aus dem Ausgabe-

I I. E i n lt o m m e n 
1. AUgemeines 

§ 5 

(1) Die Körperschaftsteuer bemißt sich nach dem Ein
kommen. das der Steuerpflichtige innerhalb ein2s Kalender
jahrs bezogen hat. 

(2) Weicht bei Steuerpflichtigen, die Bücher nach den 
Vorschriften des Handelsgesetzbuchs zu führen verpflichtet 
sind und solche tatsächlich ordnungsmäßig führE-n. das 
Wirtschaftsjahr, für das sie regelmäßig Abschlüsse macten, 
vom Kalenderjahr ab, so gilt der Gewinn aus Gewerbe
betrieb als in dem Kalenderjahr bezogen. in dem das Wirt
schaftsjahr ende-'. Das gilt entsprechend bei buchführenden 
Steuerpflichtigen, die Land- tü1d Forstwirtschaft betreiben. 

§ 6 

Was als Einkommen gilt und wie das Einkommen zu er
mitteln ist bestimmt sich nach den Vorschriften des Ein
kommenst~uergesetzes und den §§ 7 bis 16 dieses Gesetzes. 
Hierbei sind auch verdeckte Gewinnausschüttungen zu be
rücksichtigen. 

§ 7 
Für die Ermittlung des Einkommens ist es ohne Bedeu

tung, ob das Einkommen verteilt wird oder nicht. Ausschüt
tungen jeder Art auf Genußscheine. mit denen di!s Recht 
auf Beteiligung am Gewinn und am Liquidationserlös der 
Kapitalgesellschaften verbunden ist, dürfen das Einkommen 
nicht mindern. 

2 Sachliche Bd1·eiungen 
§ 8 

Bei Personenvereinigungen. bei politischen Parteien 
und politischen Vereinen 

(1) Bei Personenvereinigungen, die unbeschränkt steuer
pflichtig sind. bleiben für die Ermittlung des Einkommens 
die auf Grund der Satzung erhobenen Beiträge der Mit
glieder außer Ansatz. 

(2) Bei politischen Parteien und politischen Vereinen, die 
unbeschränkt steuerpflichtig sind, bleiben außerdem die 
Einkünfte der im § 2 Absatz 3 Ziffern 3 bis 5 und 7 des Ein
kornmensteuergesetzes bezeichneten Art mit Ausnahme der 
Kapitalerträge im Sinn des § 43 des Einkommensteuer
gesetzes außer Ansatz 

§ 9 
Bei Schachtelgesellschaften 

(1) Ist eine unbeschränkt steuerpflichtige Kapitalgesell
schaft nachweislich seit Beginn des Wirtschaftsjahrs un
unterbrochen an dem Grund- oder Stammkapital einer an
det·en unbeschränkt steuerpflichtigen Kapitalgesellschaft in 
Form von Aktien, Kuxen oder Anteilen mindestens zu 
einem Viertel unmittelbar beteiligt, so bleiben die auf die 
Beteiligung entfallenden Gewinnanteile jeder Art außer An
satz. Ist ein Grund- oder Stammkapital nicht vorhanden, 
so tritt an seine Stelle das Vermögen, das bei der letzten 
Veranlagung zur Vermögensteuer festgestellt worden ist. 

(2) Soweit die Gewinnanteile außer Ansatz bleiben, ist 
der Steuerabzug vom Kapitalertrag nicht vorzunehmen. 

~3) Diese Vorschriften gelten entsprechend, wenn der 
Reichsfiskus. Länder. Gemeinden und Gemeindeverbände 
oder Betriebe von inländischen Körperschaften des öffent
lichen Rechts an unbeschränkt steuerpflichtigen Kapital
gesellschaften beteiligt sind 

§ 10 
Bei Kapitalverwaltungsgesellschaften 

(1) Für Kapitalverwaltungsgesellschaften kann der Reichs
minister der Finanzen besondere Vorschriften erlassen. 

(2) Kapitalverwaltungsgesellschaften im Sinn des Ab
satzes 1 sind Kapitalgesellschaften, die ausschließlich den 
Erwerb, die Verwaltung und die Veräußerung von Aktien, 
Kuxen, Anteilen oder GenuGscheinen anderer Kapitalgesell
schaften oder von Schuldverschreibungen zum Gegenstand 
haben. 

3. Abzugsfäh~ge Ausgaben 
' §11 

(1) Bei Ermittlung des Einkommens sinc~ die folgenden 
. Beträge abzuziehen, soweit sie nicht bereits nach den Vor
schriften des Einkommensteuergesetzes abzugsfähige Aus
gaben sind: 

aufgeld gedeckt werden können; 
2. bei Versicherungsunternehmen 

Zuführungen zu versicherungstechnischen Rücklagen, so
weit sie für die Leistungen aus den am Bilanzstichtag 
laufenden Versicherungsverträgen erforderlich sind; 

3. bei Kommanditgesellschaften auf Aktien 
der Teil des Gewinns. der an persönlich haftende Gesell
schafter auf ihre nicht auf das Grundkapital gemachten 
Einlagen oder als Vergütung (Tantieme) für die Ge-
schäftsfühnmg verteilt wird; 

4. Vermögensmehrungen. die dadurch entstehen, daß Schul .. 
den zum Zweck der Sanierung gam: oder teilweise er-
lassen werden; 

5. Ausgaben zur Förderung gemeinnütziger, mildtätiger, 
kirchlicher, religiöser und wissenschaftlichi?r Zwecke, 
wenn diese Zwecke als steuerbegünstigt anerkannt wer
den. in dee sich aus Absatz 2 ergebenden Höhe. 
(2) Die Ausgaben im Sinn des Absatzes 1 Ziffer 5 sind 

a) voll abzugsfähig, wenn es sich um Ausgaben zur Förde
rung besonders anerkannter wissenschaftlicher Einrich
tungen und besonders anerkannter m;ldtätiger Einrich
tungen handelt, soweit diese Ausgaben 5 vom Hundert 
des Einkommens nicht übersteigen; · · 

b) zur Hälfte abzugsfähig. wenn es sich um andere als die 
in Buchstabe a genannten Ausgaben handelt, oder soweit 
die in Buchstabe a genannten Ausgaben 5 vom Hundert 
des Einkommens übersteigen; in diesen Fällen dürEen 
höchstens 7,5 vom Hundert des Einkommens bi:; zu 
20 000 Deutsche Mark abgezogen werden. · 
Als Einkommen im Sinn des Satzes 1 gilt das Einkom

men VOL' Abzug der in Absatz 1 Ziffer 5 und in § 10 Absatz 1 
Ziffer 4 des Einkommensteuergesetzes genanten Ausg::~bEn. 

4. Nichtabzugsfähige Ausgaben 
§ 12 

Nichtabzugsfähig sind: 
1. die Aufwendungen für die Erfüllung von Zwecken des 

Steuerpflichtigen. die durch Stiftung, Satzung oder son
stige Verfassung vorgeschrieben sind; 

2. die Steuern vom Einkommen und die Vermijgensteucr; 
3. die Vergütungen jeder Art, die an Mitglieder des Auf

sichtsrats, Verwaltungsrats. Grubenvorstands oder an
dere mit der Ueberwachm1g der Geschäftsführung be
auftragte Personen gewährt werden. 

5. Anteilig·e Abzüge 
§ 13 

Ist das Einkommen nur zu einem Teil steuerpflichtig, so 
dürfen Ausgaben nur insoweit abgezogen werden. als sie 
mit steuerpflichtigen Einkünften in unmittelbarem wirt
schaftlichem Zusammenhang stehen. Besteht das Einkom
men nur aus Einkünften, von denen ein Steuerabzug zu er-
heben ist (§ 2 Ziffer 2), so ist ein Abzug von Ausgaben nkht 
zulässig. 

6. Au.flösung und Abwicklung 
(Liquidation) 

§ 14 
(1) Wird eine Kapitalgesellschaft, die ihre Auflösung be

schlossen hat, abgewickelt, so ist der im Zeitraum der Ab
wicklung erzielte Gewinn der Besteuerung zugrunde zu 
legen. Der Besteuerungszeitraum soll drei Jahre nicht über
steigen. 

(2) Zur Ermittlung des Gewinns im Sinn des Absatzes l 
ist das zur Verteilung kommende Vermögen (Abwicklungs
Endvermögen) dem Vermögen am Schluß des der Auflösung 
vorangegangenen Wirtschaftsjahrs (Abwicklungs-Anfangs
vermögen) gegenüberzustellen. 

(3) Von dem Abwicklungs-Endvermägen sind die steuer
freien Vermögenszugänge abzuziehen, die dem Steuerpflich
tigen in dem Abwicklungszeitraum zugeflossen sind. 

(4) Abwicklungs-Anfangsvermägen ist das Betriebsver
mögen, das am Schluß des vorangegangenen Wirtschafts-
jahrs der Veranlagung zur Körperschaftsteuer zugruride 
lag. Hat der letzten ·Veranlagung ein Wert des Betriebsver
mögens nicht zugrunde gelegen, so tritt an seine Stelle der 
Betrag des eingezahlten Grund- oder Stammkapitals oder, 
wenn ein solches nicht vorhanden ist, die StHnme der Bin
lagen oder der Anschaffungs- oder Herstellungspreis im 
Sinn des Einkommensteuergesetzes. Das Abwicklungs-An
fangsvermögen ist um den Gewinn des vorangegangenen 
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Wirtschaftsjahrs zu kürzen, der im Abwicldungszeitraum 
ausgeschüttet worden ist. 

(5) Auf die Gewinnermittlung sind in1 übrigen die sonst 
geltenden Vorschriften anzuwenden. 

7. Verschmelzung (Fusion) und Umwandlung 
§ 15 

(1) Geht das Vermögen einer Kapitalgesellschaft mit oder 
ohne Abwicklung (Liquidation) auf einen anderen über, so 
ist § 14 entsprechend anzuwenden. Für die Ermittlung des 
Gewinns tritt an die Stelle des zur Verteilung kommenden 
Vermögens der Wert der für die Uebertragung des Ver
mögens gewährten Gegenleistung nach dem Stand im Zeit
punkt der Uebertragung. 

~2) Der beim Uebergang sich ergebende Gewinn scheidet 
für die Besteuerung insoweit aus, als die folgenden Voraus
setzungen erfüllt sind: 
1. das Vermögen einer inländisch<en KapHaigesellschaft 

u1uß als Ganzes auf eine andere inländische Kapital
gesellschaft< gegen Gewährung von GesellschaHsrechi'en 
der übernehnwnden Gesellschaft übergehen; 

2. es muß sdchergestellt sein, daß dieser Gewinn später der 
Körperscf1afisteuer unh~rliegt. 

8. Verlegung der Geschäftsleitung ins Ausland 
§ 16 

((1) Verlegt eine unbesc:wänklt steuerpflichitige Kapit-al
gesellschaft ihre Geschäftsleitung und ihren Sitz oder eins 
von beiden ins Ausland und scheidet sie dadurch aus der 
m1besohränkien Steuerpflicht!. aus, so ist. § 14 en',•sprecl'lencl 
anzuwenden. An die Stelle des zur Verteilung kommenden 
Vermögens ·iritt der gemeine Wert des vol'handenen Ver
mögens. 

(2) Absa·tz 1 gilt en;•sprechend, wenn die inländische 
Beioriebssiä.i·te einer beschränkt s<euerpflichUgen Kapital
gesellschaft aufgelöst oder ins Ausland verlegt. oder ihr 
Vermögen als Ganzes an einen anderen übertragen wird. 

9. Mindestbesteuerung 
§ 17 

(1) Als Minelesteinkommen werden der Bes·ieuerun.g zu
grunde gelegt: 
1. die Ausschüttungen (auch verdeck:e Gewinnaussc{1Üi

iungen), soweili s·ie me;1r als 4 vom Hundert. de-s ein
geza,hlten Grund- oder Slammkapi-!'als oder, wenn ein 
solches niclA vorhanden isi, des bei der let.z'·2n Veran
lagung zur Vermögensteuer festgestellten Vermögens 
betragen, ohne Rücksicht darauf, aus welchen Mit·:eln 
die Ausschüttungen stammen; 

2. die Vergütungen jeder Ari', die an Mitglieder des Auf
siclhisrats, Verwaltungsrais, Grubenvorstands oder an
dcre mitt der Ueberwachung der Geschäf:sführung be
auftragte Persone-n gevvährt werden; 

3. clie Vergühwgen jeder Art, die an Mitglieder des Vor
s!.;cmcl.s oder an andere Angestellte in leL'.ender Stellung 
ftir i"l!tre Täiigkei.t gewähr! werden, soweit die Ver
gü'c.mgen außer Verhül\nis zu ihrer Arbei':,Jeistung 
s~12hen. 

(2) Die Mindeoi.bes<euc:rung isi nur dann vorzunehmen, 
wenn der Gesam:·bet.rag des Mind•e·steinkomm2n3 hU'Jer isi 
als das naoiJ § 6 ermittelte Einkommen. 

I I I. S t e u c r t a r i f 
§ 18 

Abrundung 
Zur Berec)·.nung der Körperschafis'.'euer wird das Ein

kommen auf volle 10 Deuische Mark nach! un:'en ab.gerundel. 
§ 19 

S'~?uersätze 

(1) Die Körper-schaflt<Sieuer beträgt 50 vom Hun{]elil. de-s 
Einkommens. 

(2) Die Körperschafts<euer bei~·ägi 25 vom Hundert' des 
Einkommenß: 
l. bei Iüedi.:an;ialten des öffenl>liclwn Rechts für Ein

künfte aus dem langfristigen Kommunalkredi•t:-, Real
krecli,!,- und Melioraiionskredii.geschäfi:; 

2. bei reinen Hypo:k'ekenbanken, 
3. bei g.emisch:en Hypo:,r-,ekenbanken für die Einkünfte aus 

den im § 5 des Hypothekenbankgesetzes genannten Ge
scf.~äL12n, 

4. bei Sc>l:ff.spfandbriefbanken. 
(3) Die Körpo·se:l-Hfts~euer fi.il· Einl,ünfl'C, die dem Steuer

abzug unterliegen, ist: durch! den Steuerabzug abgegolh:n, 

wenn der Bezieher der Einkü11i1te nur beschränkt körper
schaftsteuerpflichtig i&il und die Einkünf·te nioht: in einem 
inländischen gewerblichen, l<md- oder for\wirtschafHichen 
Bekieb angefallen Gind. 

I V. Ver an lag u n g u n d E n tri c h t u n g 
der Steuer 

§ 20 
Allgemeines 

Auf die Veranlagung zur Körperschaftsteuer und auf die 
Entrichtung der Körperschaftsteuer sind el>ltsprechend die 
Vorschriften anzuwenden, die für die Einkommensteuer 
gelten. 

§ 21 

Pausebbesteuerung 
Das Finanzamt lmnn die Körperschaftsteuer in einem 

Pauschbetrag festsetzen. wenn das steuerpflichtige Einkom
men offenbar geringfügig ist und die genaue Ermittlung 
dieses Einkommens zu einer unverhältnismäßig großen Ver
waltungsarbeit führen würde. 

V. U e b er g a n g s - u n tl S o h I u ß vors e h r i f t e n 

§ 22 

Ausdehnung des Kreises der Steuerpflichtigen 
Der Neichsminister der Finanz.e11 wird ermächtigt, andere 

Personenvereinigungen als die im § 1 geannten für unbe
schränkt steuerpflichtig zu erklären und ihre Besteuerung 
zu regeln. 

§ 23 

Genossenschaften 
Der Reichsminister der· Finanzen") wird ermächtigt, für 

besimmte Gruppen von Erwerbs- und Wirtschaftsgenossen
schaften eine Befreiung von der Körperschaftsteuer oder 
die Anwendung eines ermäßigten Steuersatzes vorzu
schreiben oder die Ermittlung ihres Einkommens besonders 
zu regeln. 

§ 24 
· Inkrafttreten 

(1) Die vorstehende Fassung dieses Gesetzes tritt am 
1. Januar 1949 in Kraft. 

(2) gegenstandslos geworden.**) 

§ 25 
gegenstandslos geworden.**) 

*) Diese Regelung ist in der vom Direktor der Verwal
tung für Finanzen des Vereinigten Wirtschaftsgebietes er
lassenen Verordnung zur Durchführung des Körperschaft
steuergesetzes (I<StDV 1949) vom 4. Juli 1949 (WiGBI. S. 183) 
erfolgt (§§ 33 bis 36 KStDV 1949). 

**) Ueberholte Uebergangsvorschriften aus dem Jahr 1934. 

VERORDNUNG 
iiber die Buchführung der Handwerker, I{Ieingewerbc

treibenden und freien Berufe. 
Vom 5. September 1949. 

Auf Grund des Artikels XII des Anhangs zum Gesetz 
Nr. 64 zur vorläufigen Neuordnung von Steuern vom 22. 
Juni 1948 (Beilage Nr. 4 zum Gesetz- und Verordnungsblatt 
des Wirtschaftsrates des Vereinigten WirtschaHsgebietes 
Nr. 14 vom. 26. Juli 1948) wird mit Zustimmung des Finanz
ausschusses des Wirtschaftsrates und mit Zustimmung des 
Finanzausschusses des Länderrates zur Durchführung der 
§§ 7, 7a, 7c und des § 10 Absatz 1 Ziffern 3 und ,1 des Ein
kommensteuergesetzes in der Fassung vom 10. August 1949 
(WiGBl. S. 266) und zur Ergängung und Abänderung des § 3 
der Einkommensteuer-Durchführungsverordnung 1949 
(Öffentlicher Anzeiger Nr. 46 S. 3) folgendes verordnet: 

l 
(1) Steuerpflichtige, die den Gewinn nach § 4 Absatz 3 

des Einkommensteuergesetzes ermitteln. führen ordnungs
gemäß Bücher im Sinn der §§ 7a und 7c des Einkommen
steuergesetzes, wenn ihre Buchführung den Bestimmungen 
der §§ 2 bis 4 dieser Verordnung entspricht. 

(2) Die Vorschriften des § 161 der Reichsabgab2nordnung 
und die Bestimmungen des § 15 der Durchführungsbestim
mungen· zum Umsatzsteuergesetz bleiben unberührt. 

§ 2 
Die in § 1 bezeichneten Steuerpflichtigen haben ihre Be

triebseinnahmen und Betriebsausgaben einzeln, fortlaufend, 
vollständig und richtig in ihren Büchern aufzuzeichnen und 
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diese Posten mindestens am Schluß eines jeden Kalender
vierteljahres zusammenzustellen. Steuerliche Vorschriften, 
die eine Zusammenstellung Hit• kürzere Zeiträume verlan
gen, bleiben unberührt. Die §§ 162 bis 164 cier Reichs
abgabenordnung sind zu beachten. 

§ 3 
(1) Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens, auf die Abset

zungen für Abnutzung nach § 7 des Einkommensteuergeset
zes oder Abschreibungen nach § 7a des Einkommensteuer
gesetzes vorgenommen werden, sind in ein besonderes lau
fend zu führendes Verzeichnis aufzunehmen, das den An
schaffungstag, die Anschaffungskosten, die Absetzungen für 
Abnutzung und die Abschreibungen zu enthalten hat. 

(2) In das Verzeichnis brauchen nicht aufgenommen zu 
werden: 
1. zum laufenden Verbrauch bestimmte Materialien (z. B. 

Medikamente, Papier usw.), 
2. abnutzbare bewegliche Wirtschaftsgüter des Anlagever

mögens, wenn die Anschaffungs- oder Herstellungs
l~osten im neuen oder gebrauchten Zustand 500 Deutsche 
Mark nicht übersteigen, 

Die Anschaffungs- oder Herstellungskosten der unter 1 und 
2 bezeichneten Wirtschaftsgüter können als laufende Un
kosten unter den Ausgaben verbucht werden. 

(3) Bei der Gewinnermittlung erhöht sich der Ueberschuß 
der Betriebseinnahmen über die Betriebsausgaben um die 
Anschaffungs- oder Herstellungskosten der Gegenstände 
des Anlagevermögens und vermindert sich um die nach § 7 
und 7a des Einkommensteuergesetzes zulässigen Absetzungen 
für Abnutzung und Abschreibungen auf die Gegenstände 
des Anlagevermögens. 

§ 4 
Steuerpflichtige, die die Vergünstigung des § 7c in An

spruch nehmen wollen, haben die Zuschüsse oder unverzins
lichen Darlehen, die zur Förderung des Wohnungsbaus ge
geben werden, in ein besonderes Verzeichnis aufzunehmen, 
das den Tag der Hingabe, den·Namen und die Anschrift des 
Empfängers und bei unverzinslichen Darlehen die Rück
zahlungsbedingungen enthalten muß. 

§ 5 
Für die Inanspruchnahme der Vergünstigungen des § 10 

Absatz 1 Ziffern 3 und 4 des Einkommensteuergesetzes ist 
Voraussetzung, daß der Gewinn auf Grund ordnungs
gemäßer Buchführung nach § 4 Absatz 1 oder nach § 5 des 
Einkommensteuergesetzes ermittelt wird. 

§ 6 
(1) Diese Verordnung tritt am Tage nach ihrer Verkün

dung in Kraft. 
(2) Für die Inanspruchnahme der Vergünstigungen der 

§§ 7a, 7c des Einkommensteuergesetzes für den Veranla
gungszeitraum 1949 genügt es, wenn den Bestimmungen der 
§§ 2 bis 4 nach dem Inkrafttreten dieser Verordnung ent
sprochen wit·d. Bei der Gewinnermittlung können die bis 
zum Inkrafttreten dieser Verordnung noch nicht im Wege 
der Absetzung für Abnutzung (Abschreibung) verbrauchten 
Aufwendungen für Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens 
(§ 3) auf andere Weise auf Grund von fortlaufenden voll
ständigen und richtigen Aufzeichnungen oder auf Grund 
von Belegen nachgewiesen werden. 

Bad Romburg v. d. H., den 5. September 1949 
III S 2161 - 35/49 

Der Direktor 
der Verwaltung für Finanzen 

des Vereinigten Wilischaftsgebietes 
Hartmann 

ZWEITE VERORDNUNG 
zm· Durchführung (les Zweiten Gesetzes zur vorläufigen 

Neuordnung von Steuern. 

Vom 5. Setltember 1949. 

Auf Grund des Artikels XII des Anhangs zum Gesetz 
Nr. 64 zur vorläufigen Neuordnung von Steuern vom 22. 
Juni 1948 (Beilage Nr. 4 zum Gesetz- und Verordnungsblatt 
des Wirlschaftsrat·es des Vereinigten WirtGchraft..~gebietes 
Nr. 14 vom 26. Juli 1948) wird mit Zustimmung des Finanz
ausschusses des Wirlo;ch,aftsrates und mit Zust.immung 
des Finanzausschusses des Länderrates zur Durdhfühll'ung 
des Zwei<ten Gesel•zes zur vorläuliLgen Neuordnung von 
Steuern vom 20. April 1949 (WiGBl. S. 69) folgendes ver
ordnet: 

§ 1 
NiohteDbebung der Säumni·szuschläg·e bei 

S l.euernachforderungen 

Die Säum.niszuschläge nach § 1 und § Ba des Steuer~ 
säwnnisgesetzes vom 24. Dezember 1934 (RGBl. I S. 1271) 
in der Fassung des Zwei·te.n Gesetzes zur vorläufigen Neu
ordnung von Steuern vom 20. April 1949 (WiGBl. S. 69) 
werden bei der Nachforderung von Steuern für die bis zur 
Nachforderung verflossene Zeit nur erhoben, wenn die 
nichlt reoht.zeitige Ent:richl'Ullg der St•euer ei:n Steuerver
gehen darstellt und der Steuerschuldner wegen diese.<; 
SteuervePgehens rechtskrärtig bestraft worden ist. 

§ 2 

Berech•nung der Säumniszuschläge in den Fällen des 
§ Ba des St•euersäun'lnisgesel<zes 

Bei Steuerzahlungen, die vor der Verkündung des Zwei
ten Gesetzes zur vorläufigen Neuordnung von Steuern fällig 
geworden sind, beträgt der Säumniszuschlag :für den er<'l.ten 
atLgefangenen Monat vom Tag der Verkündung des Zweiben 
Gesetzes zur vorläufigen Neuordnung von Steuern ab ge
rechlnetl 1 vom Hundel'b des rücks•L·äncliigen Steuerbe<L1·a.ges, 
wenn der Säumniszuschlag von 2 vom HumJd.ert berei·ts naah 
§ 1 in Verbindung mit § 3 Absatz 1 des Steuer&äurrmis
gesetzes vom 24. Dezember 1934 (alle Fassung) verwirkt war. 

§ 3 

Diese Verordnung tri<lt am Tagle nach ilhrer VerkündJung 
in Kraft. Sie ist vom 26. Mai 1949 ab anzuwenden. . 

Bad Romburg v. d. H., den 5. September 1949 

Der Direktor 
der Verwaltung für Finanzen 

des Vereinigten Wirtschaftsgebietes 
Hartmann 

Berichtigung 

Im § 19 Abs. 6 des Gesetzes zur Aenderung des Gesetzes 
über die Elnrkhtung von Dienststrafkammern vom 12. 
August 1949 (WiGBl. S. 253) muß es statt "§ 21" richtig 
heißen: "§ 20". 

Druckfehlerberichtigung 

Im § 9 Abs. 1 des Gesete.es über die Kreditanstalt für 
Wiederattfbau vom 5. November 1948 (WiGBL S. 1'23) muß 
es statt "Sachverständige" riclhtig heißen: "sachverständige". 
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